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Zenta hatte nunmehr den Tuͤr⸗
8

2
ckiſchen Hof in einen ſolchen
Stand geſetzet / daß nach ſo
vielen ohne das ſchon vorher

geſchehehenen ungluͤcklichen Schlachten er ſich nicht

mehr im Stande fand / etwas hauptſaͤchliches zu un⸗

kernchten / und ob er zwar annoch Minen machte /
den Krieg fortzuſetzen / in der That aber doch es zu

einem importirenden Erfolg zubringen vermochte :

einigen Und ließ der Groß ⸗Sultan zwar etlichen vornehmen

daſtn wer¶ Baſſen und Kriegs⸗Haͤuptern / auff welche er die

Zöpffeab⸗ Schuld des ungluͤcklichenTreffens gelegt / die Koöyf⸗
gechlagen . fe abſchlagen / und deren Reichthum unter die Spa⸗

ht und Janitzaren austheilen / umb ſelbige bey gutem

gumeur zu erhalten : Es ward auch der Tartar⸗

Chatn nach Adrianopel beruffen / umb

1115
kuͤnff⸗

g unternehmenden Feldzuges einen Schluß zu faſ⸗
ſen / wozu auch der Frantzoͤfiſche Abgeſa und der

Teckoͤli zu Zeiten eingeladen worden : Ingleichem
ward durch das gantze Reich eine allgerdeine Köpff
Steuer ausgeſchrieben / und anbefohlen / daß ſich die

Voͤlcker zeitlich zum Auffbruch ſchicken ſolten ; nicht

weniger ward die Veſtung Belgrad mit aller Noth⸗
durfft verſehen / und ein groſſer Vorrath von Pro⸗

viant 9
Munition in und umbBelgrad zuſam⸗

men gefuͤhret : Es war aber uͤberall ſowol zu dem

ee Feldzuge als denen gr 8 Aufflagen
Törcken ge⸗ſchlechte Luſt

z
zů ſpuͤren / und gieng endlich der Groß⸗

henzu Felde Vezier und Tartar - Cham in der Mitte des Som⸗
mers mit

1W
Armee zu Felde / und lagerten ſich

in dem groſſen Bakaſchiner Felde bey Semendria /
aber mehr umb denen vorſeyenden Friedens⸗Tracta⸗
ten von ferne zuzuſehen / als die Kriegs⸗Opcratio -

nen mit Ernſt fortzuſezen . Hergegen war manKäyferl.
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Melt⸗
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Vors Jahr 1698

geſch ickte Commiſſari

den / den 3r . dito eilffRegimenter die Donan paſfcreunn , n

Præpara -
toria zur
Eampagne.

an Kaͤyſerl . Seite bedacht / die erlangete groſſe Vor⸗

theile nicht aus Haͤnden zu laſſen / und waren zwar

die Saͤchſiſche Voͤlcker / alldieweil Se . Koͤn. Maj . in

benoͤthiget /aus Hungarn abgeruffen / auch die Koͤ⸗

nigl . Daͤniſche und Chur⸗Brandenburg . Auxiliar⸗

Voͤleker nach geendigten Winter⸗Quartieren erlaſ⸗

— . —

gemacht hatte; beſahe auc 0 nochdenſelben und de en

Polen derſelligen zu Ihren eigenen Angelegenheiten

6
ſen / hergegen wurden andere Rei hs⸗Voͤlcker nebſt ſchlug ſich bey Sambor nieder . Den 5. geſchahe derßpein/

1698.

eE 1 5 öTuͤrckiſche Kriegs⸗ und Friedens⸗Geſchichte .
J
Je in dem verwichenen Recrutirung der voͤl ligen Kaͤyſerl .Armee angenom⸗

Jahr erlittene groſſe Niederl la / men / namentlich
zwey Wuͤrtzburgi iſche Regim enter

ge der Tuͤrckiſchen Armee bey zu Fuß / wobey eine M agafl Anſpac ſche om⸗

pagnie ſich befunden / dom Bayeriſch
iſſe / ein Sachſen⸗Gothi

henCrat⸗
6 66

tenberg ziſche Regimenteter
und zwey H ert zogl . Wuür

Welcche insgeſa mt dure h 0ab⸗7

en uͤbernommen / und zu Waſ /
ſer nacher Hungarn abgefuͤhret worden . Das
Schi mament ward gleichfalls mit allem Ernſt
aus

beunle
/
zu deſſen Verm ehrung zu Wien noch 6.

neue Kriegs⸗Schiffe / jedes von 24 . Stuͤcken Ge⸗
ſchuͤßes und 2. biß z00 . Mann erbauet / und der Ad⸗

7 0 5 Hhenberg nach Hamburg mit der Ordre
abgeſchickt / daſelbſt 400 . Bootsknechte zu werben/
und zeitlich nach Wien zu lieffern . Dieſem nach
ward Ordre geſtellet / uͤberdieDonan und die Mo⸗

raͤſte von Colouth Bruͤcken zu ſchlagen / damit die

Trouppen / ſo in Ober⸗Hungarn uͤberwintert hatten /
mit denen ſo in Mieder . Hungarn gelegen/ ſiehcon -
jungiren koͤnnten / umb in da isLager / ſo eine halbe
Meile von Colouth ausgeſtochen war / zu kommen /

worauff / nachdem d dieſelbe den 29 . Juli fertig wor⸗ äpſerl⸗

ache

ff,Ar

bezeh en das
ſirt / und ſich in 500 808 begeben haben . 5 50

7 . Lager /
Aus . kam das Solariſche und Thierheimiſc e Re⸗
giment Jufanterie und de as Lotharingifclhe zu 5 erde

duch
dazu/ ingleichem gieng die Arnledenſelben

Tag uͤber die Bruͤcke
/

und poſtirte ſich zwiſchen Co⸗

louth lind dem Lager . Den 2 Aug . kamen noch das

Anhalliſche Reeziment Infanterie / und das von Sa⸗

hieha an Cavallerie aus Ober⸗Hungarn dazu . Geſunter Com⸗
gen Abend aber langete des Printzen kugeni Durchl. Paneens
als welchem das Ober⸗Comnmando auffgetragen Fugenii
war / in dem Las zer an / nachdem er zu Ofen und anvon Sa⸗

andern Orten / da er durchgeretſet war / zur Herbeyſoben .
fuͤhrung der Proviſion / und Wieder⸗Einricht ung

und Anfuͤllung der M 1 ſo die Türrke nim

vorigen “Jahre laͤngſt d er Theiß verwuͤſtet / Anſtalf

n das

folgenden Tag die vorhand
95 Mannſchafft /

und
gab darauff Ordre / daß 5 jedweder gegen den an⸗

dern Tag zum March tig machen ſolte G. chn⸗ Auffbruch

he alſo den 4 . Aug . der Al122 h0 / und marchlrt⸗
0 W6

die Armee nach der Ger gend von Petertwardein / undſdel war⸗

b b 3 Juff⸗



Lh .
Lapzcho -
va &c .

Sſe wird
Verſtaͤrckt.

Fernerer
Auffbruch⸗

Kaͤyſerl . la⸗
gern ſich bey
Titol .

382

Auffbruch mit dem anbrechenden Tage / und ward

Lapzchova erreichet / gegen Abend aber lagerte man

ſich zu Karvatſchitz , den 6. ward der March wei⸗

ter fortgeſetzet / und den J . die Armee getheilet / wo⸗
von die Cavallerie ſich uͤber Batſch begeben / umb

ſich der Bequemlichkeit eines Moraſts zu bedienen /
dieweil ſonſten da herumb kein Waſſer vorhanden
war / die Infanterte aber lagerte ſich unter Batſch .
Den 8 . war Raſttag . Den § . lagerte ſich die In⸗
fanterie zn Bukin / die Cavallerie und Artillerie aber

gegen Illok uͤber . Den 10 . und den folgenden
Tag lag man ſtille / die Infanterie muſte ſich auch
der Gegend von Illok herunter ziehen / und ward be⸗

ſchloſſen / die nachfolgende Regimenter allda zu er⸗

warten / geſtalt dann das Cronsfeldiſche Regiment
zu Pferde den 13 . das Dragouner⸗Regiment von

Vaubonne , den 16 . das Dragouner⸗Regiment von

Savoyen / und die Cuͤraſſier⸗Regimenter von Ha⸗
nover / Viſconti , Darinſtatt und Com̃erci den 157
und den 18 . ein Sachſen⸗Gothiſches Regiment Dra⸗
gouner dazu gekommen . Den 19 . brach die geſamte
Armee auff / und lagerte ſich zwiſchen Gloſchan und

Bogatz / allwo ſie den 20 . liegen blieben . Den 21 .
aber ſich zwiſchen Futak und Peterwardein nieder

ließ . Den 23 . lagerte man ſich in der ſo genann⸗
ten Roͤmer⸗Schantze zwiſchen Peterwardein und
Cobila . Den 24 . gieng das Lager Cobila vorbey
an den Ort / da es vorm Jahr geſtanden hatte . Es
ward auch ein Kaͤyſerl. Schiffs /Lieutenant nach Pe⸗
terwardein geſchickt / mit Ordre / die Schiffbruͤcke /
ſo ſie den Tuͤrcken in der Schlacht bey Zenta genom⸗
men / und bißher daſelbſt bewahret worden / auff Wa ,ͤ
gen zu laden / und mit einer ſtarcken Convoy ins La⸗
ger zu ſchicken / ingleichem noch eine Schiffbruͤcke
bereit zu machen / doch ohne Ordre / ſie weiter zů brin⸗

gen . Es kamen auch zwey RheingraͤfiſcheBatail⸗
lons / drey Compagnien von Baaden / und eine Ba⸗
taillon von Houſchain mit 16 . Feldſtuͤcken in der

Naͤhe an / davon die beyde erſte befehliget worden /
biß auff weitere Ordre zu Peterwardein zu bleiben /
die üͤbrige aber mit dem Geſchuͤtze ins Lager zu kom⸗
men . Den 26 . recognoſcirte Printz Eugenius
den Moraſt von Villowar / und commendirte das

Spielbergiſche Corpo dahin / umb die Moraͤſte gang⸗
bar zu machen / mithin auff jeder Seite Schantzen
auffzuwerffen . Den 28 . kam die TuͤrckiſcheSchiff⸗
bruͤcke im Lager an / und ward weiter biß an den

Moraſt von Villowar fortgeſchickt . Den 29 . ward
dem General Spielberg und Lieuten . Finger Ordre
zugeſchickt / die Tüͤrckiſche Schiffbruͤckenebſt der an⸗
dern / ſo zu Waſſer dahin gekommen war / bey Ti⸗
tol oder jenſeits des Weges nachBezkerel / wo es am

bequemſten waͤre / alſofort durch 2. Nehmiſche Ba⸗
taillons an einander ſchlagen zu laſſen . Den 3r .
brach die Armee bey Cobila auff / gieng uͤber die
Bruͤcke / ſo man uͤber den Moraſt bey Villowar ge⸗
ſchlagen/ und lagerte ſich auff der Hoͤhe bey Titol .

Den r . Sept . lagerte man ſich dichte unter Ti⸗
tol / umb noch denſelben Tag die Bruͤcke uͤber die

Theiß fertig zu machen . Ein Tuͤrcklſcher Capi⸗
tain von derArtillerie / ſo man Tages zuvor gefan⸗
gen bekommen hatte / ſagte aus / daß er im Natnen
der ſaͤmtlichen Artillerte Bedienten waͤre nachBel⸗
grad geſchickt / umb ihre Bezahlung und vor die

Beſchreibung
belieffe ſich auff 12000 . Mann / wobey ſiebenBaſ⸗

welche alle mit Waſſer angefuͤllet waͤren / u. ſ. w.
Den 2. Sept . muſte man ſtille liegen/ weil die Bru⸗
cke uͤber den Moraſt jenſtit der Theiß noch nicht fer⸗
tig / zumalen derſelbe durch den ſtarcken Regen / ſo
die Nacht eingefallen war / ſich vergroͤſſert hatte.
Den 3. war man bemuͤhet / das Lager mit einem
Theile der Bagage und Artillerie durch die Moraͤſte
und weiter uͤber die Theiß zu bringen / und lagerke
man ſich diſſeits der Beghe / auch fieng man allda an /
umb die Communication jenſeits zu erhalten / und
die Moraſt Bruͤcke zu bedecken / eine Schantze anzu⸗
legen / ingleichem 600 . Pferde unter dem Grafen
von Thierheim an den Moraſt bey Viſſowar / umb
der Communication mit Peterwardein verſichert
zu ſeyn / und ein Regiment bey Titol / umb die Re⸗
douten und Bruͤcken zu bewahren/ zu poſtiren . Den
4 . ward noch ein Theil der Artillerie und Bagage
über die Theiß gebracht . Den F. kam die uͤbrige
Bagage ins Lager . Den 6. ward Ordre gegeben/
die Theiß⸗Bruͤcke bey Titol nebſt andern Bruͤcken
uͤber die Beghe und Moraͤſte hoͤher hinauff zu fuͤh⸗

Den 12 . ließ der General Spielberg berichten / daß
ſich die Tuͤreken zwey Tage nach einander bey Sa⸗
lankemen auff kleinen Schiffgen ſehen laſſen / haͤt⸗
ten ſich aber bald verlohren / als die Heyducken / ſo an
dem Waſſer patrolliret / und ſich hernach auff den
Thurn bey Salankemen poſtiret / Feuer auff ſie ge⸗
geben / daß er ſich auch / nachdem die Bruͤcke über die
Theiß bey Titol und die beyde andere uͤber die Mo ,
raͤſte nach der Gegend von Beßkerel weg genommen
worden / erhaltener Ordre nach in die Schantze von
Viſſowar zuruͤcke begeben . Den 1 3. gieng das
Jußvolck vermittelſt der 3. Bruͤcken uͤber den Fluß
Beghe / und ließ ſich in dem nen abgeſtochenen La⸗
ger nieder / mit dem Ruͤcken nach Beßkerek / welcher
die Reuterey den andern Tag folgete ; Es kamen
auch denſelben Tag die Printzen Maximilian von
Hanover und Naſſau als Volontaires in das La⸗
ger / von denen Tuͤrcken aber lieff Nachricht ein / daß
ſie ihre Schiffs⸗Macht haͤtten zuruͤckegeſchickt / daß
ſich auch keine Trouppen an der San ſehen lieſſen.

war auff Parthey ausgeſchickt / dieTüͤrcken hergegen
verfertigten ihre Brücke uͤber die Donau / beſetten
dieſelbe mit 4000 . Mann an der Nord⸗Seite / de -

tachirten auchetliche Regimenter / umb dieKaͤyſerl .
Armee zu recognoſciren . Den 16 . kam der Obri⸗
ſte Paul Diack zuruͤck/ mit Bericht / daß er dichte
unter Themeswar 2000 . Stuͤcke Vieh weg genom⸗
men / und die Wacht dabey geſchlagen / ihm haͤtten
aber 2000 . Reuter aus der Beſatzung nachgeſeßt /
wannenhero er das Vieh wieder fahren laſſen muͤfß
ſen/ und 7 . ſeiner Heyducken verlohren haͤtte . Ge⸗
gen Mittag ward allen Regimentern befohlen/ daß
ein jedes 200 . Faſchinen machen ſolte / welche nach

gantze Armee Provtant zuverlangen / die Garniſon Die Wege uͤber die Moraͤſte zu verbeffern . Den 17 .

der Bruͤcke von Sablia ſolten gefuͤhretwerden / umb

ſteff

ſen waͤren / die Artillerie beſtuͤnde aus 72 .Canonen / Zuſſanp un
es waren drey Graͤben umb die Veſtung herumb / Balahug

in Belgrab.

ren . Den 10 . lagerte man ſich bey Beskerek diſſKapſer.l
ſeits der Beghe : und beſtund das Kaͤyſerl. Lager ausFrgtſ
100 . Eſquadrons und 54 . Bataillons / welche in OerArme
wey Linien lagen / und einem Corps de ReſerveſStinc .

Den 15 . ward der Obriſte Paul Diack mit ſeinem Paul Diat

Regiment Huſſaren nach der Gegend von Themes/ ccobno⸗
ſcirt die

Töͤrcken,

—
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Geſchichte .

ſleeſff von dem General dꝛehm Nachricht ein / daß der
5

Feind eine groſſe Menge Proviant unter einer Con⸗
voy von 1000 . Reutern nach Themeswar bringen
wuͤrde/ worauff ſich der Printz Eugenius den 18 .

frůhe vor Tage mit der meiſten Reuterey und acht

Feld⸗Stuͤckenauch auffmachte / das ommando

ber das Lager dem General Feldzeugtneiſter / Gra⸗

fen von Heiſter uͤberließ/ die Huſſaren aber / damit

ihm die Feinde nicht entkommen moͤchten/ voraus

ſchickte/ um ſie mit Scharmuzieren ſo lange auffzu⸗

halten / biß er mit ſeinen Trouppen nachkommen

koͤnte ; Gieng darauff uͤber die Themes und kam den

19 . fruͤhe nach Themeswar / allwo die Vor⸗Troup⸗

pen mit einander zu ſcharmutziren anfiengen / ward

aber / ob wohl der Marſch gantz ſtille zugegangen /
durch einen uͤbergelauffenen Huſſaren entdecket / wan⸗

nenhero die Tuͤrcken / welche ſonſten von dieſem
Marſch nichts wuͤrden gewuſt haben / durch 2600 .

Mann aus der Beſatzung ſecundiret worden / wel⸗

ches den Printzen bewog mit allen ſeinen Trouppen

DenckwuͤrdigerGeſchichte .

in Schlacht⸗Ordnung den Huſſaren zu Huͤlffe zu

kommen / trieb auch die Tuͤrcken biß unter die Stuͤ⸗
cken von Themeswar / wobey aber 12 . der Seinen

getoͤdtet/ und 48 . bleſſiret / auch ein Huſſariſcher
Capitain von dem Regiment von Palfi gefangen
worden ; Begab ſich alſo der Printz / ohne daß ihm
die Feinde nachſetzten / wieder in ſein Campement /
darin er die vorige Nacht geſtanden / gieng den 20 .

wiſchen Lebe und Pardan laͤngſt einen Buſch und

Moraſt / und kam den 2 1. Nachmittage wieder in

das Lager zuruͤcke. Den 24 . lieff von dem General

Nehm Kundſchafft ein / daß die Tuͤrcken an einer

Schange / ſo ſie auff einer Inſel naͤchſt Belgrad an⸗

gelegt / ſtarck arbeiteten . Den 26 . ward dem Gene⸗

ral Spilbergen Ordre zugeſchickt / daß den folgen⸗
den Tag 600. Pferde nach Titol gehen ſolten / um
die bißher allda geweſene abzuloͤſen/ daß er auch / im

Fall die Tuͤrcken daſelbſt etwas unternehmen moͤch⸗
ten / ſich der erſten ſo wohl als dieſer o0 . Mann

gebrauchen moͤchte. Die Tuͤrcken hatten indeſſen
ähre Canonen in Begleitung 10 . biß 1200. Pferde

welches

durch die Themes bedeckt / und die Kaͤyſerl. ſelbige
ohne Bruͤcken nicht palſiren / oder die Tuͤrcken an⸗

ders / als unter den Stuͤcken von Themeswar an⸗

greiffen konten . Sonſten aber hatten ſich eine Zeit⸗
her unterſchiedene Tuͤrckiſche Saicken und Fregat⸗
ten der Gegend Salankemen ſehen laſſen/ aber weiter

nichts unternommen .

Den r . Octobr . giengen fuͤnff Compagnien Caſ⸗
ſelliſche Dragouner nach Croatien / und mit denſelben
der Obriſte von der Artillerie / Graff Berletti . Den

4. kam ein Huſſaren⸗Lieutenant aus Croatien ins

Lager / mit einem Schreiben von dem General⸗

Wachtmeiſter Graffen Forgaz , daß er mit ſeinen
Grentz⸗Voͤlckern bey Bihan zwey Agen und einige
andere Tuͤrcken gefangen bekommen / und annoch

bey Dubizza ſtuͤnde/ um den Feinden fernern Ab⸗
bruch zu thun . Den 5. geſchahe der Aufbruch / biß
an die Hoͤhevon Sablia . Den 7. ward unter einer

onvoy von 2000 . Mann / unter dem Som

0 Prinß Maximilians von Hanover / in dem

Lager folgeten / erlegten darauff unterſchiedene Tar⸗

gefangen / an der Chriſten Seite wurden auch

ind einiger Janitſcharen in Themeswar gebracht/
nicht mochte verhindert werden / indem ſie

Tage auch 4 . Bataillons unter dem Commando

theils um das dager zu verſehen / theils um die Brůͤ 1699 ,
＋cke und Schantze bey Sablia zu verfertigen / welches

auch den 9. abgehohlet worden . Es lieff auch Nach / Tortar
richt ein / daß zwiſchen dem Tartar Cham und dem Chauent⸗

zw ebet ſich
Groß⸗Vezier eine Mißhelligkeit entſtanden / indemſmit dem

jener dieſen zu dreymahlen erſuchet / ihmzuverſtat¶ Oroß· e⸗
ten / mit ſeinen Trouppen noch einen Streiff nach
der Gegendvon Eflek und Voſſega zu thun / der Ve⸗

zieres ihm aber allemahl geweigert/ woruͤber der Cham
mit den Seinen nach Banꝛova ſich erhoben / und

dem Vezier zu wiſſen thun laſſen / daß weil er nur biß
zu dem 25 . zů bleiben verpflichtet waͤre/ er ſich alsdañ
uͤber die Wallachey zuruͤcke begeben / auch ferner mit

dem Vezier nicht cohmendiren wuͤrde.

zier .

Den 8. JGekecht der

verftelen die Palfiſche mit 3. biß 4000 . Tartarn inPalfiſchen
mĩ t etliche :ein Gefechte / welche auch von jenen / weil ſie nicht Tattarn .

gnug auf ihrer Hut waren / einen Wachmeiſter nebſt
9 . Mann gefangen bekamen . Es ward aber bald

Leꝛmen gemacht / und giengen das Paul⸗Diakiſche Re⸗

giment Huſſaren / und Printz Maximilians Teutſche
Voͤlcker auff die Tartarn loß/ welchen noch etliche
andere Teutſche und Hungariſche Trouppen ans dem

tarn / bekamen auch einen Murza nebſt eilff andern

etliche bleſſiret / jedoch niemand als ein Trompeter
des Printzen Maximilians getoͤdtet . Den 9.lieff Ander⸗
unterſchiedene Kundſchafft ein / daß die Tuͤrcken noch watige

＋— ürcklſcheeine Convoy na ch Themeswar bringen / und nach⸗Convoy
mahls dem Anſehen nach / noch einen Streiff in O⸗ nach The⸗

ber⸗Hungarn thun moͤchten/ wurden alſo J . Regimen /
ter zu Pferde commeudiret / ſich naͤher dahin zů ver⸗

fuͤgen/ ingleichen die 4 . Regimenter / ſo unter dem

Obriſten Glockelsberg bey Deva oder Dobra ſtun⸗
den / wie auch das Styrumiſche Regiment Dragou⸗i

fand .ner / ſo bey Roꝛay ſich
zween Uberlaͤuffer aus

daß die Lebens⸗Mittel /

*
08
01

mes war/

b Den 18 . kamen derUber⸗

Themeswar mit Bericht / muffer de⸗3 23* Iricht vo
und inſonderheit das Brodt die

V
ſer Ve⸗

in der Veſtung ſehr theuer waͤre / und daß daher/ ehe ſtung.
die Tartarn voͤllig von der Tuͤrckiſchen Armee ſchie⸗
den / noch eine friſche Convoy / weil die Erſte nicht

lange waͤhren koͤnte / erwartet wuͤrde ; welches auch
der General Nehm den 12 . vergewiſſert / an welchem

des Obriſten Guttenſtein nach Segedin abgeſchicket
worden / um die daſelbſtige Wercke / wie auch die bey
klein Caniſcha zu verfertigen . Den 13 . ward aber⸗

mahls in dem Buſch bey Reskerek Anſtalt gemacht /
beydes dem Lager zu Nutze und die Schanze zu Ja⸗

blia zu verſtaͤrcken/ Holtz zu faͤllen / und wurden die

Arbeiter durch zwey Regimenter Huſſaren bedecket .

und Marſigli als

dens⸗Handlung ins Lager/ und nachdem ſie mit dem
0¹

von Anhalt / und die andere von Thierheim / bekamen

Ordre zu Begleitung der Herrn Gevollmaͤchtigten/
ſich bereit zu machen / und ſolte der Graff von Thier⸗
heim ſie omtnendiren . Den 14 . zogen zwey An⸗

haltiſche Bataillons uͤber die Paflage von Sablia ,

allwo ſie von einander ſchieden / und die eine ſich zu

iſch von beskerek eine Quantitaͤt Holtz gehauen / Platz zu warchiren .

der Thierheimiſchen verfuͤgt
/
um nach dem Handels⸗

Den 1F . gieng der Obriſte

Solari

.
Arbe

Noch denſelben Vormittag kamen die Grafen Schlickſe
43 lic Ankunfft

d Plenipotentiarii zu der Frie⸗der Käͤpſerl.
Friedens⸗

Snipo -
Printzen Eugenius Unterredunggepflogen⸗ bega⸗ ntlarien
ben ſie ſich wieder nach Futak das Corbelliſche Ku / im Käpſerl .

raſſterer⸗Regiment aber und zwey Bataillons / eineſeaser .
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va und Bi . ruinirte Palanka Panzova , und Vipalanka wie⸗

er dem Mehemet Baſſa , ſo zu Vipalanka vorm
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1655 . Solati mit etlichen Regimentern nach Segedin/ all⸗ fallseinenal

da naͤhere Ordre zu erwarten . Den 16 . folgeten
20. Stuͤcke unter einem Artillerie⸗Lieutenant / zwey
Stuͤck⸗Hauptleute und andere Bediente . Nach⸗
mittage kamen alle Proviant⸗Waͤgen von Sabli⸗

und Futak ins Lager/ um das Holt / ſo annoch zu der
Bruͤcke von Sablia noͤthig war / aus dem Buſch
bey Beskerek abzuhohlen . Den 17 . giengen die

Quartiermeiſter und Fouriers voraus / um ein Lager
jenſeit der Theiß zu ſchlagen/ welches jedoch nicht wei⸗

Stilſtand ſter vonnoͤthen war / indem den folgenden Tag ein

wirdvulln Stillſtand der Waffen aller Orten / wodie Kaͤyſerl.
eirt . Trouppen ſich befunden / publiciret worden / deſſen

bald hernach mit mehren wird gedacht werden. Den
Käpferl . [ r9 . gieng das Lager auseinander / und der Prinz
augemane Eugenius mit den meiſten Theil der Cavallerie nach

der. Segedin / der Graff von Stahrenberg aber mit den
lbrigen Trouppen nach Peterwardein .

Anſſer dieſem waren noch etlicheStreiffereyen vor⸗

gegangen / welche beyde Theile von der Zeit an / da

gen / wider einander zuſie die Winter⸗Quartiere bez
thun geſuchet ; Und bemuͤheteſich der Batla zu Bel⸗
grad / die vorm Jahre durch den General Rabutin

derum in Defenſions . Stand zu ſetzen / um dadurch
ihre Schiffahrt auff der Donauzu bedecken / welches

Jahre commendirt / und daherder Orten des Lan⸗
des kundig war / zu vollziehen anbefohlen / der auch
deßfalls jenſeits der Donan etliche 000 , Palliſaden
hauen / und darmit ernannte Oerter unter Bede⸗

ckung etlicher 0ο . Tuͤrcken zu Roß und Fuß wie⸗
der repariren laſſen . Die Tuͤrcken ſuchten dabe⸗
neben Titol / welchen Ort die Kaͤyſerl. wiederum be⸗
ſetzet hatten / zu attaquiren / als ſie aber der Kaͤyſerl.
Wachtſamkeit vernommen / iſt ihr Vorhaben ruͤck⸗
gaͤngig worden . Eine von Themeswar ausgegan⸗

gene Parthey/ that dargegen einen Verſuch auf das

Schloß und Staͤdtlein Chonad an demn Maroſch⸗

U

Zuſammenziehung der um den Unna⸗ und Saun
Fluß einquartirten Kaͤyſerl. Voͤlcker / muſte der
Baſſa von Boſnia ſein Vorhaben auff Dobay aͤn⸗
dern / und auff eine andere Zeit verſchieben .

groſſe Conſpiration entdecket / welche die Dragou⸗
ner⸗Regimenter von Herbeville und Sachſen⸗Gotha
angeſponnen / des Vorhabens / den 8. Aug . in der

cierek umzubringen / wozu aus jeder Compagnie 12.
Perſonen beſtellet waren / und wolten ſie darauf nach
gehoͤrten zween Schuͤſſen zugleich aufſitzen / das da⸗

ger plüͤndern/ und uͤber Deya nach Dobra gehen/ um
allda die ſaͤmtliche Regimenter von Hohen Zollern /
de Pace , Gondola , und der Ctoaten abzuwarten /
und ſodann geſammter Hand zu dem Feinde uͤberzu⸗
gehen ; Aber eine gewiſſe Dragonner Frau/ als ſie
ihrem Mann auff der Weide bey den Pferden Eſſen
gebracht / merckte bey ihm einige Alterarion , und

erfuhr durch viele gute Worte die gantze Sache / be⸗

wog alſo den Mann ſich deſſen zu entſchlagen / und

die Sache dem Hauptmann anzuzeigen / worauff
der General Graff von Leiningen ſofort Anordnung
machte zu inquiriren / und fand ſich/ daß es aller⸗

Dings an dem geweſen / ſie auch ihnen ſchon andere

Generals undOfficierererwehlet gehabt . Wurden

alſo 2 r . der Anſtiffter gehangen / und 16 . arquebu -
liret / der Adjutant / als er ſchon den Strang um den

Halß hatte / ward annoch gepeiniget / ſeine Mitge⸗
ſellen zu entdecken / und ward ihm zu dem Ende

brennender Schweffel und Pech auff den Leib gegoſ⸗
ſen/ auch die Achſeln mit Fackeln gebrannt / er an

ee
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falls einen gluͤcklichen Streiff gegen Thomina und
Chermoſina , pluͤnderte beydeOerter rein ans /
und kam mit guten Beuten gluͤcklich wieder zurůcke ſeonſanhn
Durch dieſe und andere Anſtalten nun / wie guchſt

Streiff .

Sonſten wurde auch im Monat Auguſto eineſe

Nacht zwiſchen 1 T. und 12 . Uhren / alle ihre Offtſetdet

E
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wortete aber nichts / als daß das neue Reglemem
von Unterhalt der Miliß / dieſe Sache verurſachet
und wurden wieder noch bey 30 . Mann von dieſen

Fluß / in Meynung / den Ort zuuͤberrumpeln/ trung
auch bey Schlieſſung der Thore in die Vorſtaͤdte/
plunderte und ſteckte dieſelben alle Orten in Brand /
und machte ſich fertig ſo gleich auch das Schloß zu·
attaquiren . Als aber der Raitzen Capttain Illa in
dem faſt gantz oͤde liegenden Schloß ſolches erſehen/
hat er mit denen Seinigen einen Ausfall gethan/ die

Tuͤrcken tapffer chareiret / und ſelbige mit Verluſt
6. Todten und 4 . Gefangenen wieder abgetrieben /
doch haben die Tuͤrcken das meiſte Vieh mitgenom⸗
men . Hergegen hatte der Commendant in Zeng /
Graff Straloldo Nachricht erhalten / daß der Baſſa
in Boſnien Anſtalt geinacht / das Schloß Dobay /
und noch ein anders / welches die Kaͤyſerl. vorm Jah⸗
re erobert und beſetzt hatten / zu artaquiren / zog alſo
in Eil etliche oο Mann an ſich/ gieng damit ins
Tuͤrckiſche/ und ließ durch eine vorausgeſchickte Par⸗
they/ ohntveit Sockolatz etliche Tuͤrcken ſammt drey＋

Plaͤtzen hinwegnehmen / denen 100 . Tuͤrcken biß an
einen Wald / worin gedachter Graff mit der uͤbrigen
Mannſchafft geſtanden/ nachgeſetzt / allwo ſie derge⸗
ſtalt bewillkommet worden / daß ihrer 50 . auff dem
Platz geblieben / 24 . gefangen / und 13. Ochſen er⸗
beutet worden . Eine andere Parthey unter dem

zweyen Regimentern in Hafft genommen / auch bey
den andern . Regimentern Unterſuchung gethan/
welches dann die ůbrige in ſolches Schrecken gebracht / herAufrut

daß ſie wieder zu ihrer Pflicht gekehret ; Jedoch wardſ

auch zu Wien Anſtalt gemachet / die Summen zuf

Bezahlung der beyden Regimenter zuſammen zu

bringen / und nach Hermann⸗Stadt zu ſchicken . undder die⸗
Deln Dragonner aber / ſo die Sache entdecket / wur⸗ſes Complot

ſtillet/

den von dem General Rabutin 100 . Ducaten vereh⸗/
ret / und ihme dabenebenſt die erſte Compagnie ver /
ſprochen / ſo vacant wuͤrde werden .

Mit der Venetianiſchen Kepublig iſt in Dal⸗
natien auſſer etlichen Streiffereyen auch nichts ſon⸗

derliches vorgegangen / und hatten zwar auch bey
allſchon angehendem Congreil zu denen Friedens⸗

Kaͤyſerlichen Gevollmaͤchtigtendurch die VMediato -

Tractaten die Tuͤrckiſche Gevollmaͤchtigte denen Tücken
prechen

tdeckt / he⸗
ohnt.

0

fall gethan / und an beyden Seiten des Reylers
Ceſanne 17 . Thuͤrne und 20 . mit Paliſaden be⸗

ſetzte Palancken erobert / uͤber 4000 . Haͤuſer ver⸗
brannt / und bey 1000 , Chriſten getoͤdtet / und
waͤren

Väce - Commendanten von Conſtanißa that gleich⸗3 e

darauff mit einer groſſen Beute / ohne
Verluſt eines Mannes zurücke gegangen.

ren wiſſen laſſen / daß die Tuͤrcken aus Boſnien inhe n einDalmatien an der Gegend von Sirm einen Ein /al us
Boſnien in
7—

roß von

Jalmgtien.
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Geſchichte .

Den 9. Novembr , aber kam die Nachricht von dem
Hn. General Grafen Guido von Stahrenberg ein/
daß vermittelſt Ausſage etlicher Gefangenen/ ſo bey

dieſer Streiffung zugegen geweſen / es nichts mehr
als ein Kloſter mit 15. Mann beſet betroffen / wel⸗

ches die Tuͤrcken nach einem Verluſt von hundert
Mann ſo Todten als Gequetſchten / durch Accord

einbekommen / ſelbigen aber nicht gehalten / ſondern die

15. Mann Beſatzung ſchaͤndlich niedergehauen / das

Kloſter und vier Thuͤrne/ alle von Einwohnern ver⸗

laſſen/ abgebrannt / ſonſten aber nichts ausgerichtet
haͤtten. Ingleichen fiel nichts erhebliches mit dem

Seraskier in Morea vor . Aber zur See hat ſich in

dem Monat Septembris noch eine merckwuͤrdige
Action mit der Tuͤrcken ſchlechtem Vortheilbegeben /
und dergeſtalt mit dem Krieges⸗Weſen gleichſam
ein Ende gemacht : Dann es hatte die Kepublig .
weil zu Lande / wie nur gedacht / wenig zu beſorgen ge⸗

weſen / ihre Flotte deſto ſtaͤrcker mit Mannſchafft be⸗

ſetzet/ und etliche Schiffe davon nach den Darda⸗

nellen abgeſchicket / die Feindliche zu recog noſci⸗
ren / welche in dem Zuruͤcklauff bey etlichen Tuͤrcki⸗
ſchen Orten an Land geſetzt/ und die ausgeſchriebene
Contribution mit Feuer und Schwerdt eingetrie⸗
ben haben . Auff dieſes Unternehmen haben ſich ei⸗

nige Tuͤrckiſche Schiffe auſſer denen Dardagellen

ſehen laſſen / denen zu Eintritt des Septembris die

voͤllige Flotte unter dem Commando des Meꝛza -

morto gefolget / dahero auff dieſe Nachricht die Ve⸗

netianiſche Flotte gleichfalls nach der Inſul Andros ,
und von dannen weiter der Feindlichen entgegen ge⸗

ſegelt ; um ſelbe zu einem Gefechte zu bringen / der⸗

gleichen Ordre auch die Tuͤrckiſche Flotte gehabt/
dahero jederman des Gluͤckes Ausgang erwartete :

Nachdem nun / wie die hiervon abgefaſſete Kelation

meldet / den 20 . T0 . Septembr . beyderſeits Flotten
in dem Canal Mettelin einander genaͤhert / und die

Tuͤrckiſche in der Gegend Mydi naͤchſt dem Capo
Sigrrz die Venetianiſche aberOſtenwaͤrts dem Gol⸗

fo Caloni ſich befunden / ſo hat dieſe Letztere unter
faveur des Windes ohne Zeit⸗Verlierung den Feind
tapffer angefallen / und zwar mit guter Ordnung
und ſo ſchoͤner Stellung / als jemahlen geſehen wor⸗

den : Das Schiff Awazone von dem Edlen Lu⸗

dovico Frangoni commendirt / war eines von den

Erſten / ſo mit gutem Winde auff den Feind avan⸗
cirte / zwang eine Sultana ihre Segel einzuziehen /

dieſem folgte das Schiff / der Tieger genannt / von
dem Edlen Nicolao Foſcolo commendirt / wel⸗
cher die andere Sultana attaquirt / und nachdemn
ſie eine Zeitlang ſich tapffer gewehret / wurde beſagte
Sultana auch gezwungen ſich zů re tiriren / worauff
das GeneralSchlff / welches der Ritter Dellino füͤh⸗
rete / die dritte Sultana mit ſolcher vigeur atta⸗

quirt / daß ſie nicht allein in Contuſion gerathen /
Wobey das
Benetiani⸗
ſcheHaupt⸗
Schiff Ge⸗
fahr laufft /

ſondern ſich gar auſſer Defenſion befande . Der

Merzomorto , als er dieſes geſehen / commendirte
in aller Eil etliche Schiffe dieſes Haupt⸗ Schiff zu
attaquiren / welches ob es wohl in guter politur

ſtund / dennoch durch einen unverſehenen Zufall in
Conſternation gerathen/ deſſen man dem Capitain

Denckwuͤrdiger Geſchichte.4
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unerfahrne Capitain , welcher ſonſten mit ſeinem
Schiffe am naͤheſten folgete / jetzgedachtes General⸗
Schiff / in Meinung / daß es ein feindliches waͤre/
ſelbſt an : Welches / ſobald es vier Sultaninen wahr⸗
genommen / ſo fielen ſie daſſelbe in hoͤchſter furie

gleichfalls an / und bemuͤheten ſich aͤuſſerſt es zu üͤber⸗
ſteigen / daß alſo der Herr Deltino an zweyen Orten
zugleich Anfechtung hatte / eines theils von ſeinem
eigenen Schiffe S. Lorenzo , andern theils die vier
Sultaninen abzuhalten / welches letztere ihm auch
wohl gelungen / wie er ſich auch endlich von dem Er⸗

ſten 8 Lorenzo losgemacht / ſein Schiff war aber

dadurch ſo unbrauchbar worden / indem ſeine Segel
alle zernichtet waren / daßesein groſſes ſtuͤck Weges
von den andern Schiffen abgekommen / den Wind
dazu verlohren / und ſich mitten unter der feindlichen
Flotte befunden / trachtete auch demnach nur da⸗

hin/ wie er einige rerirade finden moͤchte/ dazu ihm
aber alle Gelegenheit benommen / weil die Tuͤrckiſche
Sultanen mit Macht auf ihn zů ſegelten / und unauff⸗
hoͤrlich auff ihn Feuer gaben / verſuchten auch drey
biß viermal mit groſſem Ungeſtuͤmm ihm an Bord

zu kommen / funden aber jederzeit einen ſolchen Wider⸗
ſtand/ als ſie ſich gar nicht verſehen / derowegen ver⸗

lieſſen ſie zwar den Bord / chargirten aber dennoch
tapffer darauff loß/ wie dann einer nach dem andern /
unterweilen auch alle zugleich/ los ſtuͤrmeten/ und alle

Kraͤffte anwandten ihn zu uͤberwaͤltigen/ ohne daß ſie
ihm die geringſte Zeit gelaſſen ſich zu reco ligꝛren /

wobey ſie zugleich ſuchten ihn an Land zu treiben / da⸗

von ſie nicht viel uber einen Canonen⸗Schuß waren /
wurden aber allezeit durch das ſtarcke Feuern abge⸗
ſchlagen . Unterdeſſen ward das ganze Schiff von

dem Blute der großmuͤhtigen Streiter angefuͤllet/
und muſte der tapffere Delfino mit betrůbten Augen

nardo Zebel , Capitain der Galeeren Albertini ,
Franz Angerelli , die Capitaine Marinoni und

Svares , und viele andere hohe Officirer vor ſeinen
Fuͤſſen todt darnider lagen/ die alle in dieſer delpe⸗
raten Action ihr Blut vor das Vaterland auffge⸗
opffert . Der Genera ! Delfino ſelbſt wurde verſchie⸗
denemahl von den zerſcheiterten Schiffen / doch ohne
Gefahr getroffen / und wurden ohngefehr 400 . ſo
wohl Todte / als toͤdtlich Verwundete gezehlet.Doch
unterhielt er mit den noch uͤbrigen Soldaten und
Officierern die Tuͤrcken noch immer tapffer / und ſo
lange von ſich ab / biß ſichs endlich durch Goͤttliche
Schickung gefuͤget / daß nach langem Gefechte der

Capitain Buonvieivi zum gluͤcklichenSuccurs an⸗

gekommen / und ob er wohl am weiteſten war / und

die Arriere - Garde fuͤhrete/ ſo naͤherte er ſich doch
am erſten zu lecundiren / und giengen zwar vier Sul⸗
tanen von neueln in vollem Segel auff ihn loß / ſo
daß die beaͤngſtete Soldaten allgemach begunten
kleinmuͤthig zu werden / indem ihre Segel ganz zer⸗

riſſen / die Maſtbaͤume zerſchlagen /und alles zu Grun⸗
de gehen wolte / Buonvicin , aber halff ſie abkehren /
anbey das General . Schiff dergeſtalt anrichten / daß
es wieder gangbar worden / und der Gefahr entkom⸗

Diedo , der das Schiff S. Lorenzo commendirte /
Schuld gegeben/ welcher auch alſobald wegen ſeiner

übeln Conduite degradiret / und nachgehends zu
ſchwerer Straffe gezogen worden / dann es fieldieſer

men . Und damit der angekommene Succurs deſto
beſſer reutſiren moͤchte / ſo muſte die Galeere Giove

oder Jupiter / welche der Marquis de Melli com -

mendixte eine Sultana attaquiren / die er der maſ⸗

ſehen/ wie der Edle Annibal Conti , Colonel , Leo - und ekliche

ſen zur Exttemitaͤt trieb / daß ſie ſich unter die andere
Theatri Europæi XV . Theil. Ccc Sultanen
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geſtattet welcher den 13 . 3. Novembr . zu Vene⸗

Sultanen retiriren muͤſſen/ wodurch gedachter Ca⸗

pitain ordinatio Platz belam ſich des Hn . Delfino
Schiffe zů naͤhern·Und muſten endlich die Tüꝛcken ih⸗
re Retirade ſuchen/ und den tapffern Herrn Dellino

verlaſſenz Und obwohl die Sultaninen auch die an⸗

dere VenetianiſcheSchiffe zum oͤfftern anfielen / ſo
wurden ſie dennoch jederzeit tapffer abgetrieben / und

haben unter andern See⸗Olficiersdie Herren Diedo

und Riva ihre valeur ſonderlich erzeiget / wovon der

Erſte im Anfange des blutigen Treffens von einer

Muſqueten⸗Kugel / der Andere aber an dem Schen⸗
ckel von einem Holtz bleiſſitet worden . Dieſes blu⸗

tige Gefechte hat biß drey Stunden in die Nacht ge⸗

waͤhret/ da ſich dann die zwo Flotten lepariret / und

die Feindliche ihren cours in aller Eil nach der Inſul
Chio genommen / um ihren erlittenen Schaden zu

erſetzen ; Die Chriſtliche aber befand ſich gegen an⸗

brechendem Tage Meiſter auff der See / und zwar
an dem Ort / wo das Gefechte geſchehen / und wo⸗

ſelbſt man die feindliche Galeeren zerſchmettert / theils
ohne Maſten / theils mit ihren Segeln geſtrandet /
und theils unbrauchbar geſehen/ dahero leicht abzu⸗
nehtnen / daß ihrer ſeits ein guter Theil getoͤdtet und
bleſſirt worden . Was die Venetianiſche Flotte be⸗
trifft / ſo iſt nicht ein einziges Schiff ſonderlich zer⸗

ſchmettert / ausgenommen das Haupt⸗Schiff des
Generals Delfino , welches den haͤrteſten Stoß er⸗
litten / und daheroan allen Orten durchloͤchert / die

Segel zerriſſen / die Maſten zerſchoſſen und dergeſtalt
zugerichtet worden / daß es kaum in den Hafen ge⸗
bracht werden koͤnnen. Der Verluſt in dieſem Tref⸗
fenhat ſich biß auff t263 . Mann belauffen / dar⸗

unter 544 . Todte und 719 . Verwundete geweſen ;
Hingegen hat ein Grieche / ſo von Chio gekommen /
berichtet / daß Tuͤrckiſcher Seiten die Galeere / der ſo
genante alte Capitain , zerſcheitert / und die Tuͤrcken
ſelbſt geſtanden haͤtten/ daß ſie die Zeit ihres Lebens
deugleichen blutige Baraille nicht geſehen / indem ſie
auch ihren Capitain Baſſa vor verlohren geſchaͤzet .
Beſagter Grieche verſicherte auch / daß drey Sul⸗
taninen mit vielem Volck ruiniret / und die uͤbrige
faſt alle durchloͤchert waͤrenz wie auch / daß ihm un⸗

terſchiedene Feluquen begegnet / die unzehlich viele
todte Mannſchafft nacher Chio und Smirna ge⸗
bracht / und daß der Galeeren ſo wohl groſſe als klei⸗
ne/ welche ſich lalviret / nur 24 . an der Zahl waͤren/
der Reſt haͤtte ſich entweder nacher Fachies oder
Smirna ret rirt / weil ſie dem Capitain Baſſa Mez .
zomorto nicht folgen koͤnnen / welcher dennoch in

Sorgen geſtanden / es moͤchten noch mehr andere
Galeeren zu Grunde gegangen ſeyn . In Sdumma
der Verluſt der Tuͤrcken iſt dißmahl ſehr groß
geweſen / und ſollen der Gefangenen Ausſage / wie
auch andern Berichten nach / 3. biß 4000 . Tuͤrcken
getödtet / und à000 , verwundet worden ſeyn. DieVe⸗
netianiſche à rmada iſt hierauff wieder zuruͤcke nach
Morea geſegelt / und hat damit fuͤr dißmahl den Steg
davon getragen . Der General Delfino aber hat
ſo fort hiervon an die Durchl . RepubliqBericht ab⸗

tlen eingelauffen / worauff der denat das Le Deum

ſingen und zu Ehren gedachten Delſino unterm 20 .
10 . Noyembr . ein Patent publiciren laſſen / wor⸗

uͤrckiſche

betrifft / ſo waren etliche und 20000 . Tar , 558 .

tarn unter Kaminiec angekommen / welche auff er Tantam
haltene Kundſchafft / daß die Cron⸗Armee unterberſolgen
dem Commando des Feld⸗Herrn ZlokoE , Anten

—commendiret worden/ ſelbige biß Abends unter Pod .
hajec verfolgt . Woſelbſt ſie eine Stunde vor den
Vorwachten die gantze Nacht ſtehen geblieben / den
folgenden Tage gegen Mittage aber wieder anmar⸗
chiret/ und ſo gleich die Polniſche Vorwachten atta -
quiret / ſelbe ruiniret und niedergehauen / und dar⸗Anfangz
auff beyde den lincken und rechten Fluͤgel in Confu - ſmit guten
ſion gebracht / wodurch ſie Gelegenheit bekommen/ uccebs

biß auff die dritte Linie zu avancixen / waͤren auch
faſt biß an des Feld⸗Herrn Zelt kommen / wannnicht
commendirte Fahnen ſie davon abgetrieben / 17 .
Fahnen geriethen hiedurch in Unordnung und er⸗
griffen meiſtens die Flucht / denen die Tartarn aber
wenig nachſetzten / ſondern nach denen eroberten Beu⸗
ten eileten / und ſelbe weg zu bringenſich bemuͤheten:
Woruͤber der Feldherr Zeit gewonnen/ dieinUnord /
nung gerathene Linie und Fluͤchtige wieder zu ſtellen/

Flucht zu nehmen. Und ſeynd indieſem 8.ſtuͤndigen
Gefechte beyderſeits etliche Tauſend theils geblieben /
theils verwundet worden .

Indeſſen hatten der Engliſche und Hollaͤndiſche
Abgeſandte/ derLord Paget und Mr . Collieres, Na -
mens dero Principalen die Friedens⸗Mediation an
dem TuͤrckiſchenHofe fortgeſetzet / und weil die Nie. Hroß⸗Suß
derlage bey Zenta dem Groß ⸗Sultan gar zů empfind⸗ 10
lich war geweſen / mithin derſelbe vernommen / daß um Fii⸗
die Chriſten unter einander Frieden gemachet / undſben/
daher beſorgen muſte / daß ihm noch groͤſſere Armeen
moͤchten auff den Hals gefuͤhret werden / ſo hat er ſich
endlich entſchloſſen / daß dafern Ihr . Kayſerl . Maj .
gefallen wuͤrde einen Ort dazn vorzuſchlsgen / wolte
er ſeine Geſandte auch dahin ſchicken/ und ſelbe mit

gnugſamer Vollmacht verſehen. Ward alſo der En⸗
gliſchen Geſandtſchafft Secretarius mit Tuͤrckiſchen
Paßporten verſehen / und ſchleunig nach Wien Geſſenac,
ſchickt / um Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . der Cron Polenſachtt“
und der Republiq Venedig davon Nachricht zuge / virt

ben / welcher auch den 4 . Aug . 25 . Julii zu Wien
angelanget / und haben Ihr Kaͤyſerl. Maj . darauffl
Großwardein / Erla / Dabrenzin jenſeit der Thei b / diſ faunei
ſeit der Donau aber Ofen und Eſſeck / die Tuͤrckenpongeſcla⸗
aber / weil ſie an keinem Orte uͤber der Dratw tracti· gnr Oer

ren wollen / allein Peterwardein vorgeſchlagen / weil
aber jetztgedachtes Peterwardein zu Einnehmung al⸗

lerſeits Geſandtſchafften zu klein / die einliegende
Beſatzung hingegen wegen Im portanꝛ des Orts /
nicht heraus gezogen werden koͤnnen/ ſo iſt endlich
der Schluß dahin gefallen / daß die Tractaten im

freyen Felde unweit Carlowiꝛ bey Sirmio in einertoanenn
dißfalls auff Chriſtlich und Tuͤrckiſche Unkoſten zußelubet.
erbauenden groſſen Huͤtten/ ſo vier Thuren / in der

Mitten einen groſſen Saal / und an den vier Ecken

innen deſſen unvergleichliche Tapfferkeit in Erhal⸗
Stillſtand der Waffen auff 4 . Meil Weges in der

biß 8000 , ſtarck von Monaſteriz auff Podhajecſter Podhs ,
2

wormit er nachmahls die raubende Tartarn tapffermuäſſn. den,
angegriffen / und genoͤthiget mit ihrem Geraubten digtkewlnn

2 9 431 RR43³⁶ Beſchreibung
833

Was endlich die Krieges⸗ Geſchichte mit Polen — —

vier Zimmer haben ſolte/ vorgenommen / mithin

Circumferencedes angeſtellten Congreſlus zur Sie
tung dieſes Sieges zum hoͤchſtengeruͤhmet worden . cherheit alleneſandtſchafften gemachet werden ſolte/
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Velchem nach dann die Kayſerl . zu dieſem Frie kamen / denen ſofort 140 , zu Fuſſe / unter zween

tlich Hr . Faͤhnlein/ ind to . Reutern unter zweyen Eſtandar⸗
Majeſt . ten zur Wache zugeſchicket worden ; und ward be⸗

Geheimer Rath und Reichs⸗Hof , liebet / um vollends keine Streitigkeit wegen der Lager⸗

dieMarſieli den 6. und 7. Oct . n . ft . Den d. derVe⸗
gnetianiſche/ und ſo weiter die Moſcowitiſche und Pol⸗

Deuckwuͤrdi

dens⸗Werckeverordnete Abgeſandte/ namen
Wolffgang / Graf zu Oettingen / Kaͤhſerl.
Cammer- Herrn /

Naths⸗Præſident , als Erſter Gevollmaͤchtigter /
Hr . Leopold Schlick des Heil Roͤm. Reichs Graf in

Paſſau und Weißkirchen / Kayſerl . Maj . Cammer⸗

Hr . General⸗Wachtmeiſter und Dragoner Obriſter /
Anderer Czevollmaͤchtigter / und Hr. Obriſter / Graf

niſche Geſandten zu Waſſer nach Hungarn auff
Caclowis ſich erhoben / und ſeynd den 13 . 3 . Octob .

die Kaͤyſerl. und nach ſolchen den 14 . 4. und 15 . J .

die Koͤnigl . Polniſche / Moſcowiriſche und Venetia⸗

niſche Geſandten / in dem Lager zu Futack angekom⸗

men . Den 17 . ward der Stillſtand bey der Armee

publieitet / dieſes Inhalts / daß ſelbiger zwiſchen der

Sau und Donau ſolte gehalten werden / dergeſtalt

daß ſo wohl auff jetgedachten beyden Fl ſſen als auff

dein darzwiſchen gelegenen Lande von Hlok biß an

Semlin , und von dar auffwarts der San biß an

Poſſat und weiter den Fluß hinauff biß an Newꝛe ,

Motavizza und Kaſcha ,uindſo ferner in der Weite

IIAHer

weder an Kaͤyſerl. noch Tuͤrckiſcher Seite bey debens⸗

Slraffe veruͤbet werden / ſolches auch jederman hi
nit kund gethan ſeyn ſolte/ um ſich darnachzu achten

und vor Schaden zu hůten .
Die Tuͤrckiſche Geſandten hergegen / nahmentlich

Mahomed Effendi , Reichs⸗Cantzler / und Alexan -

er Mauro Cordato , gebohrner aus dem EdlenGe⸗

ſchlecht der Cordati , geheimer Rath und Secreta -

nus des Sultans / waren nebſt denen xlediatoren /
denen mehr genannten Herren Wilheltn Lord Pa -

get , und Jacob Colliers , mit dem GroßVezier
und der Armee herunter gekommen / und den 22 .

dept . zu Belgrad angelanget / von dar auch dieſe

ferner den 12 . 2. Octobr . auffgebrochen / und den

22. 12 , zu Kruſchenthal angekommen / und den

Kaͤyſerl . Pleniporentiarien / ſo ſich annoch zu Fu⸗

1
Sll e⸗

70Ile

ckiſche den 24 . 14 . unfehlbar zu Martik einem

Dorffe / anderthalb Meilen von Kruſchenthal zu

Waſſer anlangen wuͤrden / mit dem Erſuchen / daß
ſie nebſt den andern Gevollmaͤchtigtendie Verfůgung

wegen des
Ceremo⸗
lliels.

Ankunfft
ſallerſeits
Guſandten .

— ———

Cautiones

thun moͤchten/ ſich bald nach dem detignirten Ort

zu erheben / welches dann ſelbige den andern be⸗

kannt gemacht/ und zugleich vorgeſchlagen / daß ver⸗

moͤge Kaͤyſerl . Inſtruction , ſie alle Dilputen / ſo

aus dem Cerimoniel entſtehen moͤchten/ ſo viel als

imer thunlich waͤre/ abſchneiden wuͤrden/ um in dem

Friedens⸗Wercke keine Verzoͤgerung zu verurſachen /
welches auch die andere beliebet / und ſolten dieſem
zu folge / bey der Eintheilung der Lager Plaͤtze / keine

numern von 1. 2. 3. 4 . angezeichnet werden / um

niemand einen Argwohn von Eræterence zu erwe⸗

cken . Brachen alſo die Kaͤyſerliche Vleni poten⸗
tiatu noch denſelben 22 . Octobr . und die Venetia⸗

niſche / Moſcowitiſche und Polniſche den 23 . von

Futak auff / wurden mit den Canonen aus der Ve⸗

ſtung Peterwardein und der Ilotte begruͤſſet/ und

begaben ſich den 24 . zu der Lager⸗Stelle in der Ge⸗

gend von Carlowit / begleitet von zwey Corbelliſchen

Theatti Europæi XV . Theil .

Tuͤrckiſche ausgewechſelt zu werden / welches dann

auch ſofort geſchehen / und wurden ſelbi
ter Zeit denen VMediatoren durch den Kaͤyſerlichen
Secretarium eingehaͤndiget / dergleichen auch um

biß wiederum an Uliok keine Feindſeligkeit ebe
0

glei
ein

tak auffhielten / zu wiſſen thun laſſen / daß die Tuͤr⸗ den Kaͤyſerl. Abgeſandten ſagen lieſſen/ daß man / um

Bataillons / wohin die Mediatores den 26 . auch

ger Geſchichte . 387

Stellenſ zuhaben / daß ein groſſer viereckigter Platz
zu dem Haupt⸗Quartier ſolte ausgezeichnet / und in

deſſen Mitte die Haupt⸗Wachegehalten werden / je⸗

de Geſandſchafft die Kronte dahin richten / und eine

Seite von dem Viereck einnehmen / auch welche ſie

haben wolte / erklaͤren . Der 27 . und 28 , ward mit

Viſiten der Mediatoren und Gegen⸗Viſiten zuge —

bracht / ingleichen ward den 28 . ernſtlich verbothen /
daß niemand ohne einen Paß von den Kaͤhſerl. Ab⸗

geſandten in der Mediatornoder Tuͤrckiſ. Geſandten
Quartier gehen ſolte. Es verlangeten auch denſel⸗
ben Tag die Medliatores der Kaͤyſerl. Geſandten
Vollmachten / um ſolche denen Allürten zu zeigen/
und Copien davon zu nehmen / mit dem Erſuchen /
daß den 29 . Vormittage ihnen die geſamte Voll⸗

machten moͤchten zugeſchickt werden / um gegen die

6161

26 2
ge zu beſag⸗

4 0*n die Zeit mit der

en / welche ein Eft

te von einigen11

Tuͤrckiſchen Vollmacht geſche⸗
li zu Pferde unter dem Be⸗

Voͤlckern und Reuterey / in

er Ovalen⸗Schachtel in der Hand tragende / den

Mediatoren uͤberliefferte / und dieſe dargegen die

Kaͤyſerliche /Polniſche und Venetianiſche Vollmach⸗
ten ihm einhaͤndigten / die Tuͤrckiſche aber den Al⸗

lüirten zuſtellen lieſſen . Den 3ö . ſchickte der Mo⸗
ſcowitiſche Abgeſandte ſeine Vollmacht denen Me⸗

diatoren zu / welche dieſelbe ebenfalls alſofort an die

Tuͤrckiſche Gevollmaͤchtigte ſandten . Es ward auch

ein Ingenieur nebſt etlichen Zimerleuten in der Me⸗

1

ference - Hauß/ und die zu dem Congrellnoͤthige

Zimmer zuzubereiten / wozu zugleich o0 . Malin

verordnet wurden / die aber dabey ſo viele Schwuͤrig⸗
keiten funden / daß die Mediatores den 1. Nov .

114

Zeit zu gewinnen / die Tractaten lieber unter Gezel⸗
ten fortſetzen moͤchte / deſſen ſich auch die Tuͤrcken

nicht weigerten / nur dieſes dabey anfuͤgende / daß
man denn vor dem Ende des NoVHEembr . wuͤrde zum

Schluß kommen muͤſſen/ weil man nicht laͤnger un⸗

ter denen Zelten wuͤrde dauren koͤnnen ; Deſſen ohn⸗

geachtet ward mit dem Conterence- Hauſe fortge⸗

fahren / und den J . Novembr . mit Auffrichtung

deſſelben der Anfang gemachet .

Den 4 . Nov . ſchickten die Mediatores etliche
Artickel wegen der Ordnung des Congrelles an die

ſaͤmtliche Gevollmaͤchtigte / welche noch denſelben
Tag wieder zůruͤcke geſandt / und den s. vollends alles

in denſelben ohne eintzige Schwuͤrigkeiten der Tuͤr⸗

cken eingerichtet worden . Den / . wurden gemeldte

Artickel den Tuͤrckiſchen Gevollmaͤchtigten zuge⸗

ſchickt. Den ur. ſchneyete es den gantzen Tag mit

yt( it

einem kalten Winde / welches dann Maͤnniglich be⸗

wog die Oonference zu beſchleunigen / angeſehen bey
ſolchem Zuſtande weder Menſchen noch Vieh lange
wuͤrden aushalten koͤnnen / auch wegen der boͤſen

Wege und Kaͤlte auff dem Waſſer / es an Zufuhren

1698 .

Auswechſe⸗
lung der
Vollmach⸗

Erbatlung
des Confe⸗

4 8 8 lreng⸗Hau⸗
diatoren Quartier geſchickt / um daſelbſtdas Con⸗ſeg. . Wen

en.
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und Lebens⸗Mitteln mangeln wuͤrde. Den 12 .
lieſſen die Kaͤyferl. und Tuͤrckiſche Gevollmaͤchtigte /
nebſt dem Conkerence - Hauſe unterſchiedene ſchoͤne
Gezelte aufrichten / undwarman biß zu dem Morgen
des andern Tages damit geſchaͤfftig.

e¶fd en 13 . Nov . ward endlich der Anfang mit den
Tractaten gemachet / und begaben ſich morgens um
9. Uhr die Kaͤyſerl. Gevollmaͤchtigte mit J . Caroſ⸗
ſen und einer anſehnlichen Svite zu den Mediato -

ren / allwo auch die Tuͤrckiſche Gevollmaͤchtigte mit

gleichmaͤſſigem Pracht zu eben der Zeit erſchienen ;
Die Mediatores empſiengen erſt die Kaͤyſerliche/
hernach die Tuͤrckiſche in ihrenGezelten / und fuͤhre⸗
ten ſie hernach zu⸗ as Conference -Haljß /
woſelbſt in dem E

uͤber gemacht w

tores , durch die andern be

und Tuͤrck
gen ; Worauff

beyde aber die Kaͤyſerliche
evollmaͤchtigte zugleich hinein gien⸗
ſie einander mit aller erſinnlichen

tten in dem Saal ſich niedergelaſſen ; Die
tarii der Mediatoren und der Kaͤyſerlichen/

aſſen hinter ihnen an kleinen Tiſchen / die Tuͤrcki⸗
ſche aber / ſo eine zeitlang geſtanden hatten / ſetzten

—

ſchehen.

Nachmittage Conkerence gehalten / an welchem /

tractirten .

mittage biß 8. Uhr auff den Abend fortgeſezet .

te / auff Erſuchen der Mediatoren / zum erſtenmahl
zu denen Handlungen . Den 2 1. Vormittage
ward abermahl eine Conference gehalten / ſo biß

um 2. Uhr Nachmittage waͤhrete; Auchbald her ,
nach noch eine andere / welcher der Polniſche Gevoll⸗
maͤchtigte/ in Begleitung zweyer Caroſſen und einer

praͤchtigen Syite zu Pferde / das erſtemahl beygewoh⸗
net ; Worauff auch alle drey Gevollmaͤchtigte/ die

Kaͤyſerliche/ Polniſche und Venetianiſche noch eine

lange Unterredung mit einander hielten.
Den 22. ward wieder eine Conkerence gehalten/

welcher der Moſcowitiſche Gevollmaͤchtigte numehr
zum zweytenmahle beywohnete . Nachmittage ka /

seansb . FPigievey mit⸗men zwey vornehme Tuͤrckiſche Officierer mit einerſich auff den Boden nieder / und ward alſo die erſte
Conference mit einem Wunſch / daß GOtt einen
glüͤcklichen Frieden geben moͤchte/ angefangen : Sie
waͤhretevon halb r T . biß 3. Uhr Rachmittage / und
ſchieden die Mediatoren und Gevollmaͤchtigte auff
ſolche Weiſe / wie ſie zuſammen gekommen waren /
wieder von einander ; Das Hauß war mit einer
Vache von Kaͤyſerl. und Tuͤrckiſcher Miliz beſetz/
es fanden ſich auch viele Officierer von beyden Na⸗
tionen dabey/ welche alles ſehen/ aber / weil leiſe gere⸗
det ward / nichts hoͤren koͤnnen.

Den 14 . begaben ſich die Kaͤhſerl. Geſandte mit
zwo Caroſſen / ohne alle Solennitaͤten zu dem Con -
ference- Hauſe / die Tuͤrckiſche aber lieſſen gewiſſe
mit koſtbaren Tapezereyen gezierte Baͤncke dahin tra⸗

gen / auff welchen ſie folgends nach Tuͤrckiſcher Ma⸗
nier / mit uͤbereinander geſchlagenen Beinen ſaſſen ;
Die Conference waͤhretevon 10 . biß t . Uhr / nach
welcher die Kaͤyſerliche bey denen Mediatoren ſpei⸗

ce , welche biß J . Uhr waͤhrete . Weil auch / wegenhebiß 5
ſanhaltender Kaͤlte und andern Ungemach des Wet⸗ Moſcowitiſchen und Venetianiſchen Gevollmaͤchtig⸗ters / die bißher allda verweilete Trouppen nicht wohl ten aber wolte es noch einige mehrere Ditficultaͤtenlaͤnger ſubliſtiren konten / als fertigten eben den Tag geben/ welche / weil ſie in dieſem Jahre nicht zu En⸗

die Kaͤyſerl. Geſandten das CorbelliſcheRegiment zu
Pferde / biß auff 200 . und die Bataillons von An⸗
halt und Thierheim biß auff ro0 . Mann von dein

—

re den 30 . Octobr . errichteten Friedens zu !

Maj . und dem Reich zu rettituiren habende Ve⸗
ſtungen Philippsburg / Rehl / Briſach und

Freyburg in Empfang zu nehmen/ und mit eige⸗
ner Militz zu beſetzen. Und zwar was Briſach
und kreyburg belanget / ſolche hatte Ihr . Kaͤyſerl.

ſeten/ und giengen um 3. Uhr wieder zur Conteren - blieben biß auff des Tuͤrckiſchen Kaͤyſers naͤhere

Conference - · Orte nach Peterwardein ab / derglei⸗ ren werden . ö

Reichs⸗Geſchichte.
N dem RoͤmiſchenReiche war man nun ge⸗ Maj . zu beſetzen reſolviret / zumalen SieFreyburgſull Kß

ſchaͤfftig / die Früchte des in dem vorigen Jah⸗ ſchon vor dem in Beſiß gehabt / und mit Dero eige⸗

anſehnlichen dvite zu Pferde / um bey denen Kaͤyſerl.
Hrn . Gevollmaͤchtigten eine Botſchafft abzulegen /
welche dann mit vielen Ehren⸗Bezeugungen em⸗

pfangen worden . In den folgenden Tagen biß zu
dem 28 . Nachmittage kam es endlich dahin / daß
der Friede auf fuͤnff und zwantzig Jahr zwiſchen Ihr .
Kaͤyſerl. Majeſt . und dem Tuͤrckiſchen Hoffe auff
den Fuß der Præliminatien in denen vornehmſten
Puncten / ſo gut als geſchloſſen gehalten worden /
daß nemlich Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt , alle in dem biß⸗
herigen Kriege eroberte Laͤnder und Veſtungen / auch
Siebenbuͤrgen behalten / einige kleine Schantzen aber

an der Theiß und Maroſch demoliret / und in den
Laͤndern zwiſchen der Donau und San eine Linie

gezogen werden ſolte / wie dieſes alles und unterſchie⸗
dene andere Dinge bey den Geſchichten des kuͤnffti ,
gen Jahres werden zu finden ſeyn.

Einige andere geringere Punctenaber / als wegen
des Tekoͤlt / des Kauff⸗Handels und dergletchen/

Reſolution ausgeſetzet . Mit denen Polniſchen /

de gekommen / wir gleichfalls bey denen Geſchichten
des folgenden Jahres / nebſt denen darauff erfolgeten
Friedens / und Stillſtands⸗ Artickeln / weiter beruͤh⸗

ten Voͤlckern bewahret .
genieſſen / und ſolchem nach zuforderſt die Ihr. Kaͤyf. und Kehl aber lieſſen Sie die Sache an die aus —

ſchreibende Fuͤrſten des Fraͤnckiſchen /Schtwaͤbiſchen
und Ober⸗Rheiniſchen Eraiſes / umb ſolche zu Her,
gebung einiger Mannſchafft und Geſchuͤtzes zu dil⸗

Pponiren / vermittelſt beſondern Schreibens vom 27 .
Dec . 1697 . gelangen / folgenden Inhalts :

Leopold

Neichs
chen auch von den Tuͤrcken nach Belgradge

Den 15 . ward von 10 . Vormittage biß 4. Uhr

weil Ihro Kaͤyſerlichen Majeſtaͤt Nahmens⸗Tag
war / die Kaͤyſerliche Geſandte in praͤchtigem Ha⸗
bit erſchienen / und alle die Officierer käſtſch

Den 16 . ward die Confetence von 10 . Vor

Den 19 . kam der Moſcowitiſche Gevollmaͤchtig⸗x

Mafeſtuͤt

0 ſel bſt
Wegen Philippsburgſeſcken .

—

1698 ,

Toſcowiff
ſchenGe⸗
vollmaͤch⸗
tigtens erſtſ
Erſcheinung
bey den
Hand⸗
lungen ;
wie auch des
FNPolniſchenſ

Friede mit
dem Kaͤyſch
auff 25
Jahr ſo
gutals ge⸗
ſchloſſen
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1698 .
(Caäͤyſerl⸗
Schreiben
unFraͤnck⸗
und Schwa
biſchen
Craiß we⸗

gen Beſe⸗
ſhung Phi⸗
ppsburg
und Kehl.

Wie auch
In das

Richs⸗
Conyent

beßwegen.

Geſchichte .

Leopold ꝛc. ꝛc. C. And . und L. iſt nicht unbe⸗

kannt/ welcher geſtalt in dem mit der Cron Franck⸗

reichjüngſt im Haag getroffenenReichs Frieden un⸗

er andern verglichen worden / daß die Uns und dem

Reiche zu rettituiren ſeyende Oerter / nament⸗

ich auch die Veſtung Philippsburg und Kehler⸗

Schantz / innerhalb 30 . Tagen / nach ausgewechſel⸗

ten Katificationen / ſo den 13 . dieſes im Haag ge⸗

ſchehen/ von obgedachter Cron evacuiret und abge⸗
tretten werden ſolten . Nun haben Wir zwar Unſe⸗
rer Generalitaͤt gnaͤdigſt anbefohlen / daß ſie gedachte
Oerter in Unſerem und des Reichs Nalnen uͤberneh⸗

men / auch biß wegen deren beſtaͤndigen Beſatzung/

mit dem geſamten Reich / die Nothdurfft abgeredet

ſeyn wuͤrde/ von Unſern eine Zeithero am Rhein ge⸗

ſtandenen Regimentern einige Mañſchafft dahin ver⸗

legen ſolle. Nachdemmal aber eine groſſe Anzahl zur

Ubernahm und Beſetzung der Veſtung Freyburg
und Briſach erfordert wird / und Wir derohal

mehr nicht dermaln vor Philippsburg und

etwa 2000 . Mann zu Fuß in allem hergeben koͤr

nen / ſo haben Wir noͤthig erachtet / die beyde

⸗

0A*

Loͤbl.
Fraͤnck⸗ und Schwaͤbiſche Craiſe / als denen an Be⸗

wahrung letzt gedachter beyder GrentzOerter am mei⸗

ſten gelegen/ dißfalls zu Huͤlffe zu ziehen. Und dem⸗

nach an & And . und L.alsausſchreibende Fuͤrſten des

Schwaͤbiſchen Craiſes hiermit gnaͤdigſt zu geſinnen/
es bey ihrem Craiß⸗ und Staͤndendahin foͤrderiſt z

richten / damit zur nothduͤrfftigen Beſatzung dieſer
beyden importanten Oerter / von Schwaͤbiſchen

Craiſes wegen / wenigſtens 2000 . Mann zu Fuß/
und etwan 200. Pferd / biß auff dem Reichstag an⸗

derweite Verſehung geſchehen / hergeliehen / und Un⸗

ſern dahin verordneten Commendanten zum Gehor⸗

ſam angewieſen / weniger nicht mit erforderlichem

Proviant und Unterhalt verſehen werden moͤgen :
Und weilen auch in Philippsburg nur etwas weni⸗

ges / in Kehl / Freyburg und Bryſach aber gar nichts

N
*

an grobem Geſchuͤtz hinterlaſſen wird / Wir aber zu

beyden erſten Plaͤtzen deſto minder etwas hergeben
koͤnnen/ als Unſere im Reich habende Artillerie zu de⸗

nen letztern ohnumbgaͤnglich erfordert wird / ſo iſt
auch Unſer ebenmaͤſſiges gedachtes Geſinnen und

Vertrauen / daß zur Sicherheit obgedachter Veſtung

Philippsburg und Kehl der Loͤbl. Craiß auch mit dem

noͤthigen Geſchuͤs und zutgehoͤrigen Munition an

Hand gehen wolle und werde / inmaſſen dann Un⸗

ſers General ' Lieutenants des Marggrafen zu Baa⸗

den L. ſich hieruͤber/ undwas in ein und anderm An⸗

fangs ohnentbehrlich vonnoͤthen ſeyn moͤchte/ mit E .

And . und L. naͤher und umbſtaͤndlicher vernehmen
wird . Wohin wir Uuns beziehen/ verbleiben ꝛc.

Es lieſſen auch Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . ſolches den

folgenden 13. Jan . dem Reichs⸗Convent zu Regen⸗
ſpurg durch ein Commiſſions - Decret vortragen /
faſt gleichen Inhalts mit dem vorigen .

Der Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnden fuͤrtreff⸗
lichen Raͤthen/ Botſchafften und Geſandten / iſt aus
dem zwiſchen Ih . Kaͤyſerl. “ Reich ei

ner / und der Cron Franckreich a iten / juͤngſt
zu Ryßwick in Holland geſchloſſenen Frieden gnug⸗

ſam bekannt / daß jent gedachte Cron die Ihr . Kaͤyſ.
Maj . und dem Reich mit ihren Fortificationen zu

reſtituiren ſeyende Oerter innerhal
nach Auswechslun

ſer

7

2
2

3. de
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und abtretten ſolle : Nachdemmalen nun dieſe Oer⸗
ter von allen Nothwendigkeiten / auſſer etlich weni⸗

gen in Philippsburg bleibenden groben Geſchuͤtzes/
gantz entbloͤſſet werden / und dahero / ſonderlich in

Philippsburg und Kehl / nicht nur die Mannſchafft
zur Beſatzung / ſondern auch die uͤbrige Kequitira
vom Reich anzuſchaffen ſeynd / Ihre Kaͤyſerl. Maj .

aber betrachtet / daß ſolches alles in ſo kurtzer Zeit und

vor der Evacuation von geſamtem Reich nicht be⸗

rathſchlaget / weniger bewerckſtelliget werden koͤnne;

So haben hoͤchſt gedachte Ihre Kaͤyſerl . Maj . damſit

die Eyxacuation und teſpective Beſatzung derowe⸗

gen nicht auffgehalten werden moͤge / nicht allein

Dero Generalitaͤt allergnaͤdigſt anbefohlen / bey denen

Frantzoͤſiſchen Befehlshabern den Auszug zu urgi -
ren/ dieſe Oerter ſaͤmtlich von Ihrer und des Reichs

wegen in Beſitz zu nehmen / auch ſowol einige von

Ihrer Kaͤyſ . Maj . Mannſchafft hinein zu legen/ als
e in Dero Magazinen im Reich annoch vorhande⸗

ne/ aber beyweitem nicht erkleckliche Mumttion / der⸗

geſtalt zu vertheilen / daß Anfangs wenigſtens etwas

in allen Orten vorraͤthig ſeyn moͤge / ſondern auch/
weilen zumalen Freyburg und Briſach eine groſſe
Anzahl an Mannſchafft / Geſchüͤtz / Munttion und

andern Kriegs⸗Geraͤthſchafften erfordern / und Ihre
Kaͤyſerl. Maj . derhalben / bevorab bey fortwaͤhren⸗
dem Tuͤrckiſchen Krieg weder Philippsburg noch

Kehl mit gnugſamen eigenen Trouppen und andern

Requiſitis verſehen koͤnnen/ die Fraͤnck⸗und Schwaͤ⸗

biſche / auchOber⸗Rheiniſche Craiſe / Inhalts der

Beylage Lit . A. allergnaͤdigſt erſuchet / daß fie Ih⸗
rer Kaͤyſerl. Maj . mit einem und andern / biß vom

geſatnten Reich die behoͤrige Vorſehung geſchehen/ der
Nothdurfft nach an Handen gehen moͤchten / mit

dieſer fernern allergnaͤdigſten Erinnerung / Churfuͤr⸗
ſten und Staͤnde beliebeten / nicht nur wegen gnugſa⸗

mer Verſehunggedachterbeyder Veſtungen / Philipps/
burg und Kehl / nach Ausweiß des von einem erfahr⸗
nen Kriegs⸗Officier wegen Briſach gemachten hie⸗
bey liegenden Entwurffs Lit . B. und daruͤber von

des Herrn General Lieutenants Marggrafens zu

Baaden L. erſtatteten Gutachtens / die erforderliche
Nothdurfft forderſamſt von Reichs wegen zu berath⸗
ſchlagen / und in Geld oder narura beyzuſchaffen /
ſondern auch den ſo offt von vielgemeldt Ihrer
Kaͤyſerl. Maj . recommendirten / und zu Dero Ver⸗

wunderung ſich annoch ſteckenden Punctum Secu⸗

ritatis publicæ oder allgemeiner ReichsVerfaſſung
dermaleins ernſtlich vorzunehmen / und zur voͤlligen

Richtigkeit zut bringen / welches alles des Herrn
Principal - Commiſſarii Hochfuͤrſtl .Gn. aus Ihrer
Kaͤyſerl. Maj . allergnaͤdigſterVerordnung/ derChur⸗
fuͤrſten/ Juͤrſten und Staͤnden fuͤrtrefflichen Raͤthen/
Botſchafften und Geſandten hiemit vorſtellenſollen /

und verbleiben der Churfuͤrſten und Staͤnden allhier

anweſenden fuͤrtrefflichen Raͤthen/ Botſchafften und

Geſandten mit freundlich geneigtemm Willen wohl

beygethan . Signatum Regenſpurg den 13 . Jan .

1698 . Ferdinand / Hertzog von Sagan / Fuͤrſt von

Lobkowitz .

Dieſem war nun die in jetzt beruͤhrtem Com⸗

miſfions - Decret gemeldte Specification beygefuͤ—

E

v
8

RD
f

get / ſo ein erfahrner hoher Krlegs⸗Officierer auffge⸗
o. Tagen ſetzet / nebens Ihr . Hochfuͤrſtl. Durchl . des Kaͤyſerl.

er Ratificationen entraumen General⸗Lieut . daruͤber ertheiltem Gütachten / was

Cec 3

—

1698 .
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75⁰ Beſchreibung Nechs
nemlich beylaͤufftig zur Beſatzung der Stadt und

Veſtung Briſach / an Guarniſon , Artillerie , Mu-
nition , Vivres , und andern Kriegs⸗Nothwendig⸗
keiten / erfordert wuͤrde / communiciret .

Guarniſon .

Die Veſtung Briſach hat in ſich 8. Baſtionen, auff
jede Baſtion , zugehoͤrende Auſſenwercke und

Contreſcarpe 1000 Mann gerechnet / thut
— — SooO . Mann .

Artillerie .

Auffjede Linie des Baſtions als 2. Flancken und

2. Fuſten / . Stuͤcke/ ſo 1à . biß z6 . Pfund ſchieſ⸗
ſen/ thun — — 64. Stüͤck.

In die Auſſenwercke und Contreſcarpen / ſo z. biß
§ . Pfund ſchieſſen — —

20. Stuͤck.
Zu jeder Baltion ein Moͤrſer— — 3 . Moͤrſer.

—— ——— — — . 9—9—. ———————

Summa , Artellerie 84 . Stuͤck / 8. Moͤrſer.

An Pulver
Auff jedes Stuͤck 600 . Schuͤſſe / bringt auff 4 .

groſſe Stucke / die Kugel zu 24 . Pf . insgemein
gerechnet / machet an Pulver à 12 . Pf . —

465 8. Cent .

Auff 20 . Stuͤcke von 6. Pfund Eiſen / 3. Pfund
Pulver / auff jedes 600 . Schuͤſſe/ thut —

360 . Cent .
Pulver zu den 8. Moͤrſern pro jeden roo . Schuß /

—
32. Cent.

Pulver auff 8000 . Mann / jedem roοο Schuͤß/
2666 . Cent . 665. Pf.

So dann folget uͤber das vor die Artillerrie und

Muſquetier abgeſeßlesPulver / zu den Contte -

Minen , Fougaten / Bomben/ Carcaſſen / Gra⸗
naten / und anderm Feuerwerck/ wenigſt auff die

5000 . Cent .
— —— ——————— —— ———

Summa , Pulver 12666 . Cent . 663 . Pf .

Bley
Auff 8o00 Mann / und jedem 1000 . Schuͤſſe /

15 . Schuͤſſe vor r . Pfund gerechnet / thut
„ n , .

— 3

Summa per ſe .

— —

An Kugeln
Vor die groſſe Artillerie per 600 . Schuͤſſe/ auff

jedes der 64 . Stuͤck gerechnet / thut —
— — 38400 . Kugeln .

Zu den 20 . kleinen Stuͤcken per 600 . Schuͤſſe auff
jedes / thut — 12000 . Kugeln .

Bomben — — 800 . Kugeln .

Summa , an Stück⸗Kugeln J0400 . Kugeln .
Proviant .

Vor die Guarniſon von 8000 . Mann erfordert an
Fruͤchten/ in 3. Monaten jeden zu 30 . Tag ge⸗
rechnet — — 20000 . Cent .

Auff ein gantz Jahr gerechnet — 80000 , Eent ,

Summa per ſe .

An Haber
Auff 300 . Pferde / jedes taͤglich 6. Pfund in 3 . Mo⸗

naten / thut — —:

und x. Jahrt — —ſ .
chaffet werden muͤſſe.

An Heu
Auff 300 . Pferde jedes taͤglich 6. Pfund gerechnet /

machet in 3. Monaten —
20700 , Cent.

Auff ein Jahrt — — 82 800. Cent ,

Summa
per ſe

Allerhand Kriegs Nothwendigkeiten .
Hand⸗Granaten — — 30000, Stuͤck.
Lunten — 1

5000 . Cent .
Flinten und Muſqueten Vorrath — 2000 Stüͤck.
Kurzz⸗Gewehr von Springſtoͤcken und Hellparten

—— 1000 . Stuͤck.
Schauffeln 10000 . Leitern F000 . Hauen fooo .

Schub⸗Karren — — 2000 .
Allerhand Nothwendigkeiten / ſo nicht . Peci .

ficiret ,
Die Helffte von der ſaͤmtlichen Artillerie , ſoll mit

Lavetten / Staͤndern und anderm Zugehoͤr ver⸗
ſehen ſeyn/ uͤber das werden noch erfordert :

Fahmnen⸗Meſſer / Handhacken / Zimmerhacken /
Handſaͤgen / Zimmerſaͤgen/ allerhand Naͤgel /
Dielen / auch anders Bauholßz / zu denen Batte .
rien / Proviſion von Schantzkoͤrben und Fa⸗
ſchinen .

Dieſe ð pPecification iſt dahin eingeſtellet / daß nach
Beſchaffenheit der Zeit und Conjuncturen / die

Guarni ſon verſtaͤrcket oder geſchwaͤchet / auch an⸗
ders darauff calculiret werden koͤnne .

Das in dem Kaͤyſerl. Commiſſions- Decret

beruͤhrte / von deln Kaͤyſerl. General⸗Lleutenant
Sr . Hochfuͤrſtl. Durchl . zu Baaden wegen gedach⸗
ten Briſachs / Philipysburg und Kehl ertheilte
Gutachten gienge dahin : Se . Durchl . der Herr Des Lay

Marggraf vermeinen / daß fuͤr eine ſo groſſe Veſtung
als Briſachiſt / 84 . Stuͤcke und 8. Moͤrſer nicht tut.licient ſeyn werden / ſondern / daß es an Stuͤcken2 8 5 e. bwenigſt in die r20 . oder r30 . noch mehrers anMoͤt⸗
ſern uͤber 1 J. oder wenigſtens 12. auch bey die 2000 .

Bomben erfordern thue. Gedachte Se . Durchl ,
ſinden auch ohnmaßgeblich fuͤr gut / daß zu beſagter
Veſtung uͤber die zur Artillerie erforderliche Be⸗/
diente / expreſsè darinn ein Zeugwaͤrter / ein/ wo
nicht 2. gute Ingenieurs , 3. oder 4. Conducteurs ,
2 . oder z. SchanzMeiſter / 6. oder 7. Wallſchlaͤger

einigeZimmerleute / Wagner und Maͤurer / ſich be⸗

finden moͤgen. Die Mannſchafft aber anbelangend/
ſeynd Sr. Durchl. der Meinung / daß an ſtatt der ange⸗

ſetten 8000 . Mann / welche zwar und auch wol mehr
auf einen Belagerungs /Fall vonnoͤthen waͤren / der
mahlen in FriedensZeiten 5000 . Mann / aber nicht

weniger / zur continuirlichenBeſatzungdahin verleget
werden muͤſſen. Philipsburg belangend/ halten Se .
Durchl . der Hr . Marggraf dafuͤr/ daß wenigſtens /
4000 . Mann zu Fuß und 100 . zů Pferd / dahin zu
verlegen / mit Artilierie, Munition, Ingenteurs ,
und anderen Bedienten/ auch ſonſten noͤthigen Ke⸗

quiſitis als Briſach und Freyburg / zu verſehen. Das
gegen der Veſtung Straßburg aber heruͤber ligende
befeſtigte Kehl betreffend / ſelbiges in Friedens⸗Zeit /

wenigſtens mit 100ο . Mann zu Fuß und etwa 50. 1
zu Pferde beſetzet ; an Artillerie , Munition , In -

genieurs , und andern Bedienten / auch ſonſten noͤ⸗
thigen Requiſiten / auch die Helffte deſſen/ ſoin Bri⸗

ſach / Freyburg und Philipsburg erforderlich / beyge⸗

burg/

— —
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l.

—OVechichte .
— — Solchemnach ĩſt dleſe Kaͤyſerliche Kequiſiti

durch die Fuͤrſtliche Geſandſchafften / in ordentliche
propoſition geſtellet worden / wobey das Oeſterrei⸗
chiſche Directorium ſein Votum , nechſt Kecapi .

hlerinn auff, 82 5

ſin geiche⸗ tuliruing des Kaͤyſerl. Oommiſſions - Decrets in

Subſtantia dahin abgegeben / daß Ihro Kaͤyſerliche

Majeſt . foͤrderſtvor Dero hierin bereits beſcheheneAn⸗

ordnungen und gethane Ollerten / allerunterthaͤnig⸗
ſter Danck gebuͤhrete/ und ſie wuͤnſchen moͤchten/ daß

der PunctusSecuritatisbublicæ, dieſe geit hindurch
mit ſolchem Eifer und Ernſt fuͤrgenomenworden waͤ⸗

re / daß er zu ſeiner Conſiſtentz moͤtzegebracht werden /
da dann dieſenm Werck gar leicht wuͤrde Rath geſchaf⸗

fet und begegnet werden koͤnnen/ nachdeme es aber

mit demſelben noch in weitem Felde zu ſeyn ſchiene/
der Status der beyden Veſtungen aber / dergeſt alt be⸗

ſchaffen/ daß deren Providirung keinen Verzug lit⸗

te / ſondern Remedia præſentanea erforderte / zu⸗

mahlen da ihre Kaͤyſerl. Mʒajeſt. bereits die Urſachen

haͤtten vorſtellen laſſen / warum ſie dermahlen ein

mehrers zu thun nicht vermoͤgten/ ſo wuͤrde daher

jetzo zu erwegen ſeyn / was bey dieſen beyden Graͤntz⸗
Veſtungen / Philippsburg und Kehl / der Providi -

rung halber von Reichs · Wegen ferner vorzunehmen /
da dann Principaliter auff das tempus præſens
& futurum zu reflectiren waͤre. Das erſte belan⸗

gend/ waͤre bekant
/daß an Conſervation dieſer bey⸗

den Graͤntz⸗Veſtungen zwar dem gemeinen Weſen

ſehr viel / allerfoͤrderſt aber / denen naͤchſtgelegenen

Ppreyen Craͤiſen / Francken / Schwaben und Ober⸗

Rhein/ als die der Gefahr ain naͤchſten/ gelegen waͤ⸗

re ; Stelle dahero zu erwegen / ob nicht nach dem

Exempel Ihrer Kaͤyſerl. Majeſt . beſagte Craiſe von

Reichs/ wegen erſucht werden moͤchten/ daß ſie diß⸗

mahls nur proviſorio modo , und bloßauff einige

wenige Monat / erwehnte beyde Veſtungen mit aller

Nothwendigkeit / ſo wohl anMannſchafft / Artillerie /
Munition und andern Zugehoͤrungen zu verſehen
belieben wolten / mit dieſer ihnen von Reichswegen
heſchehender Verſicherung / daß/ was von ihnen uͤber

deren eigenes Contingeat ausgelegt worden / von

denen uͤbrigen Craͤiſen ohnfehlbar gut gethan werden

ſoltez wie aber ins kuͤnfftige/ und auff ein beſtaͤndi⸗

ges mehr erwehnte Plaͤtze mit allen Militariſchen

Nothwendigkeiten zu providiren / hielte man Oe⸗

—

ſterreichiſchen Theils davor / nachdem bekannt / daß

Philippsburg quoad proprietatem dem Hoch⸗
Stifft Speyer zu reſtituiren / das Jus tenendi præ -
ſidu aber Cæſari & Imperio allein zuſtaͤndig ſey/
daß dahero ſothanes præſidium communibus Im -

perii Sumptibus zu unterhalten / und ſich einfolg⸗
lich kein Stand davon zu eximiren haben wuͤrde/
und waͤre demnach zu erwegen / ob nicht dieſes der zu⸗

laͤnglichſte Modus ſeyn moͤchte / daßalles zu Ver⸗

pflegung der Guarniſon / Beyſchaffung der Artille⸗

ie / ete . in einen ordentlichen Anſchlag an Geld ge⸗

bracht / nachgehends unter die zehen Reichs⸗Craͤiſe
ex æquo & bono aus⸗ und eingetheilet / und zu ſo⸗
thanem Ende einem jedweden gewiſſe Anzahl Roͤmer
Monate allignirt / nicht weniger zu deren Eintrei⸗

bung eine gewiſſe Reichs⸗Caſſa / angeordnet / und

aus derſelben ſothane Verpflegung beſtritten / und

damit ſo lange continuiret werden ſolte / biß der

Denckwuͤrdiger Geſchichte .
tion ſeyn / alsdann ſich zeigen wuͤrde /wem ex Circulis

aut Statibus , neben Ihrer Kaͤyſerl. Majeſtaͤt die

Defenſions· Ubernehmung dieſer beyden Veſtungen
Philippsburg und Kehl zukommen moͤchte.

Nachdem ſich nun die

ratione præſentis als futuri , defectu inſtructio -

d
fl

Materie / ohne Befehl zu nichts verſtehen koͤnnen/
viele aber gleichwohl mit Oeſterreich der Meynung /
daß die drey Craiſe / Francken / Schwaben und Ober⸗

Rhein / zu requitiren / daß ſie unter ihnen zu er⸗

haltender Reichs⸗Verſicherung die Beſatzung dieſer
Veſtungen proviſoriè uͤbernehmen moͤchten/ als

hat man endlich vor gut angeſehen / ſolches dem

Chur⸗Maintziſchen Directorio zu hinterbringen /
und daß ſelbiges ein Project Schreibens machen/
und in die Collegia communiciren moͤchte/ zu be⸗

gehren / ſo auch geſchehen/ dieſes auch ſich darzu erbo⸗

then / bey welcher Gelegenheit dann auch Oeſterreich

ſeinem Voto , Krafft Kaͤyſerl. Allergnaͤdigſten Be⸗

fehls annectiret / welchergeſtalt vermoͤge des letzten

Frieden⸗Schluſſes art . 22 . Verbis : Omnibusque
tormentis ballicis &c . die Veſtung Philippsburg
mit der zur Zeit der Ubergabe darin befindlichen Ar⸗

tillerie dem Reich rettituiret werden ſolte ; Wie

nun bekannt / daß ſelbige Ihrer Kaͤyſerl. Mʒajeſt. da⸗

mahls eintzig und allein zuſtaͤndig geweſen / und die⸗

ſelbe Ihro nunmehro wiederum in tali qualitate
zugeſtellet werden muͤſſe / und dann Hoͤchſtg. Ihro
Kaͤyferliche Majeſt . zu Wiederbeſetzung der beyden

Ihro von Franckreich gantz bloß zu rettit uirenden

Haupt⸗Veſtungen / Briſach und Freyburg à/ ſolcher

ſelbſten benoͤthiget / als haͤtte er Oeſterreichiſcher
Geſandter / ſolches hiemit ohnangezeiget nicht laſſen

mehreſte Staͤnde / ſo wohlOiemehre.
fteStaͤude

nis entſchuldiget / und ſich in einer ſo importantenſucht heraus

1698 .

wollen ſich

laſſen.

ſollen .
Hierauff hat ſich nun der Schwaͤbiſche Craiß

reſolviret / daß ungeachtet derer in dem numehr ge⸗

endigten Kriege erlittenen ſchweren Preſluren / er

dennoch die Beſatzung beyder Veſtungen mit Mann⸗

ſchafft / jedoch ohne Artillerie auff eine zwey oder drey
Monate uͤbernehmen wolle/ mit dem Vorbehalt / daß
was ſie dißfalls uͤber ihr Contingent thun wuͤrden/
ihnen von Reichswegen moͤchte gut gethan werden ;

Beſage Dero Schreibens aus dein Craiß⸗Convent
Um / ſub dato den F. 15 . Febr . 1698 . an die

1

j
zu L

Reichs⸗Staͤnde zu Regenſpurg erlaſſenen Schrei⸗
bens .

Der Fraͤnckiſche Craiß hergegen wolte ſich zu

nd bevor der Punctus ſecuris

0

nichts verſtehen / ehe u

tatis Publicæ zuverlaͤſſig eroͤrtert ſeye / bevorab da

beyde Veſtungen Kaͤyſ. Maj . und dem Reich/ durch
den Frieden zukaͤmen/ die darin zuliegen kommende

Garniſon in Ihrer Kaͤyſerl. Maj . und des Reichs

Pflichten ſtuͤnden/ und dannenhero der Billigkeit ge⸗

maͤß waͤte / daß die Beſatzung und Unterhaltung
auch von ſaͤm̃tlichen Reichs⸗Stadͤen geſchaͤhe. Weil

aber dennoch der beyden Veſtungen Zuſtand keinen

Verzug litte / ſondern K emedia præſentia erforder -
te / auch an deren Conſervation dem geſambten

Reich ſehr viel / zufoͤrderſt aber denen nechſt gelege⸗

nen 3. Craiſen / Francken / Schwaben und Ober⸗

Rhein/ hauptſaͤchlich daran gelegen / ſo hat die Oe⸗
Punctus Securitatis publicæ vollig ausgemacht /
und zu ſeiner Conſiſtentz wuͤrde gebracht worden gethan / man koͤnnte dißfalls alles / was zur Verpfle⸗

ſterreichiſche Geſandtſchafft endlich dieſen Vorſchlag

gung

Schwaͤbi⸗
ſcher Craiß
bequemt fich⸗
dazu .

Der Fraͤn⸗
ckiſche aber
traͤgt
Bedencken .

andſchafft .
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der Chur⸗
Branden⸗
burgiſchen /

ſauchBraun⸗
ſchweig⸗
Zelle und
Muͤnſteri⸗
ſchen/

der Luͤttigi⸗
ſchen.

Gegen⸗Re -
monſtra -
tion der

Oeſterreich⸗

160 55tendergl⸗

ſchen.
1

Der Com⸗
mendanten
inPhilipps⸗
burg und
Kebl Erin,allein von Ihro Kaͤyſerl. Majeſt , ſondern auch von
nerung .

gung der Garniſon / Beyſchaffung der Artillerie ꝛc.

erfordert wuͤrde / per in arte peritos in einen or⸗

dentlichen Anſchlag an Geld bringen / unter die ze⸗
hen Reichs ⸗Craiſe ex æquo & bono aus / und ein⸗

theilen / zu ſothanem Ende einem jedweden Stand
des Reichs gewiſſe Anzahl Roͤmer⸗Monate affigni⸗
ren / zu deren Eintreibung eine Reichs ⸗Caſſa anord⸗
nen / daraus die Verpflegung beſtritten / und damit

ſo lang continuiret wuͤrde / biß der Punctus decu -
titatis publicæ voͤllig ausgemacht / und zu End ge⸗
bracht waͤre / alsdann ſich zeigen wuͤrde / wem ex
Circulis aut Statibus neben IhroKaͤyſerl . Majeſt .
die Defenſion und Ubernehmung dieſer beyden Ve⸗
ſtungen zukaͤme. Der Chur⸗Brandenb . Geſandte
zeigte dargegen an / daß Se . Churfuͤrſtl. Durchl . zu
Brandenburg davor hielten / es koͤnnten die drey
Craiſe / Francken / Schwaben und Ober⸗Rhein ihre
Trouppen nicht beſſer als zn Verwahrung ſolcher
conſiderablen Frontier -Plaͤtze anwenden / hofften
auch / es wuͤrden ſelbige nicht begehren / daß zu ge⸗
dachten Trouppen/ ſo ohne dem ſchon ihren regulir⸗
ten Unterhalt haͤtten / die uͤbrige Reichs Craiſe / wel⸗
che ebenfalls ihre Frontieren durch eigene und von

ihnen bezahlende Trouppen conſerviren muͤſten / zu
ſolchem Unterhalt etwas beytragen ſolten : Gleiche
Bewandnuͤß haͤtte es auch mit der Artillerie und
Munition ; mit welchem Voro ſich dann auch
Braunſchweig / Zell und Muͤnſter conformiret ;

andere aber allegirten defectum inſtructionis ,

Beſchreibung
nigen General / welchen Ihro Kaͤyſerl. Maj . zudle⸗
ſer Ubernehmung von Philippsburg und Kehl be⸗
reits bevollmaͤchtiget haͤtten/ von Reichs wegen auch
auffgetragen werden / dieComendanten ſamt der dar⸗
innen ſich jedes Orts befindlichen Beſatzung auch in

Reichs⸗Pflicht / jdoch ohnabbruͤchigdes jenigen / wel⸗
chem ſie zugehoͤrten / zu nehmen / auch der Commen⸗
dant in Philippsburg nebſt ſeiner Beſatzung / zu Ab⸗
legung dergleichen Pflichten an Se . Churfl . Gnaden
zu Trier / als Biſchoffen zu Speyer / und ſelbigen
Hochſtiffts / als des Orts Landes FuͤrſtlicherHerr⸗
ſchafft ( auſſer dem Jure prælidii & Protectionis )
geſtalten ſolches hiebevor zu Zeiten derKaͤyſerl . Ein ,
habung auch braͤuchlich geweſt / gleichfalls angewie⸗
ſen werden ꝛce. Ob nun wol die FraͤnckiſcheCraiß⸗
Staͤnde davor gehalten / daß in dieſem abgefaſten
Schluß der Punctus ndemniſationis nicht deut⸗
lich gnug exprimiret waͤre/ dahero ſie auch / wann
ſolcher nicht zuverlaͤſſtger erklaͤret wuͤrde /ſich zu nichts

Anſehung der hierunter ertheilenden Kaͤhſerl und
des Reichs Vollmacht von Reichs wegen fuͤr jeden
Ort beſondere Vollmacht auf den vom Reich mit dem

bevollmaͤchtigtenGeneral ausgefertiget / und darin⸗
nen nichts / als was ſolche Abtrett⸗ und Annehmung
betrifft / eingebracht werden moͤge. Welchem aller⸗

umb ſich in einer in materiam collectarum ein⸗
lauffenden Sache dißmals nicht einzulaſſen . Der
Lüttigiſche Geſandte trug dagegen an / daß die drey

Reichs·Staͤdte / Nuͤrnberg/ Franckfurt und Ulm ei⸗
nen Vorrath von Artillerie und Munition Provi -
ſionaliter in ſo lang verſchaffen koͤnnten / biß das

Reich uͤber die Nothwendigkeiten ſichvereiniget / und7 2 eſo viel Roͤmer⸗Monate / als hlerzu erfordert wuͤrden /
beygetragen . Worgegen aber die Oeſterreich⸗
und Wuͤrtenbergiſche Geſandten repræſentiret / daß
es unter die Collectas ſo nicht gezogen werden koͤn⸗
e / ſondern wo es die Necellitat / welche ohne dem
kein Geſet haͤtte / erforderte / tein Stand
deren ſich eximiren / vielmehr weilen beyde OerterIhro Kaͤyſerl. Maj . und dem Reich reſtituiret wuͤr⸗
den / alſo es communibus Imperii ſumptibus ge⸗
ſchehen muͤſte.
Hierbeneben lieſſen ſich die Comtmnendanten in

Philippsburg und Kehl vernehmen / daß der jenige /

ſo benannte Veſtungen zu empfangen haͤtte / nicht

dem geſarnbten Reich darzu bevollmaͤchtiget ſeyn
muüͤſte; uͤber welches neuerliche unvermuthete Begeh⸗
ren man naͤher zuſammen getretten / und endlich
den 17 . 7. Mart . einen allgemeinen Reichsſchluß da⸗

hin abgefaſſet und geſchloſſen/ daßman bemeldte 3
Craiſe / Fraucken / Schwaben und Ober⸗Rhein
durch Schreiben / wie Ihro Kaͤyſerl. Mʒaj, bereits

mehr bemeldte Oerter mit aller Nothwendigkeit for⸗
derſt verſehen moͤchten/ welches ihnen an ihrem Con⸗

tingent , bey dem vorhabenden und nach aller Moͤg⸗
lichkeit zu beſchleunigenden Verfaſſungs⸗Werck / oder
wie man ſich ſonſten deßfalls von Reichs wegen am

znlaͤnglichſten vergleichen wuͤrde / zu gut komtmen
ſolte . Das Commando belangende/ ſolte es dem je⸗

gnaͤdigſten Verlangen nach denn auch bemeldte Voll⸗
machten als folget/ ausgefertiget worden .

Demnach in dem zwiſchen Ihrer Kaͤyſerl. Majſmac ſl
und dem Heil . Roͤm. Reich an einem / ſo dann Ihrerſchem dueg
Koͤnigl. Maj . in Franckreich andern Theils den 30 , Aolet

letzthin geſchloſſenen Friedens⸗In - nn.Octob . 1697 .
ſtrument enthalten / daß die Veſtung Philippsburg
allerhoͤchſt ged . Kaͤyſerl. Majeſt . und dem Reich von
der Cron Franckreich reſtituiret / und wieder abge⸗
tretten werden ſolle/ alswird der jenige General / wel
chem Ihro Kaͤyſerl . Maj . die Ubernehmung ermeld⸗
ter Veſtung Philippsburg ihrentwegen bereits auff⸗
getragen und bevollmaͤchtiget / dieſes auch von
Reichs wegen entweder vor ſich / oder durch den je⸗
nigen/ den er hierzu lubſtituiren wird / zu verrich⸗
ten hiemit bevollmaͤchtiget / da er auch einen meh⸗
rern Gewalt / als obgemeldte Vollmacht hierzu von⸗
noͤthen haben ſolte / wird ihm dieſelbe hiemit omni
meliori modo ertheilet. Signat . Regenſpurg den

17 . Mart . 1698 ,

Churfl . Maynziſ . Canteley .

In dem aber nun hierzu Anſtalten gemachet wer /
den wollen / ließ ſich der Gouverncur von Elſaß
Marquis d Uxelles vernehmen / daß die Veſtun⸗
gen Philipsburg / Kehl/ Briſachund Freyburg Ihro
Kaͤyſerl. Majeſt . und dem Reich nicht ehe abgetret⸗
ten werden koͤnten/ biß diſſeits Ebernburg demoli - 16155

ret/ und Rheinfels an ſeinen rechtmaͤſſigen Herrn re⸗ſungethan / mit dieſen Eormalien erſuchen ſolte/ daß ſie ſlt ituiret waͤre. Welchem nach dann im Monat
Junio die Wercke um Ebernburg nebſt dem Schloſ⸗
ſe geſprenget worden / jedoch mit ſolcherVorſichtigkeit/
daß weder die dabey gelegeneHaͤuſer noch ſonſten rund

herum etwas beſchaͤdiget worden : Welches dañ ſowol
der Eigenthums⸗Herr Baron von Sickingen als
die Einwohner in dem Thal dem Kaͤhſerl. Ober In⸗

Baron

7 —
Reichs⸗

verſtehen wolten / ſo iſt man doch ein⸗ fuͤr allemalos blebbt
bey dieſem abgefaſten allgemeinen Reichsſchluß geheun,
blieben/ worbey Ihro Kaͤyſerl. Mʒaj. erinnert / daß inſchuß .

3 Des Ba⸗
genicur Eontana hoͤchlich gedancket ; Der Herrſcons von

—

1699,
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Geſchichte . Denckwuͤrdiger Geſchichte . 3

13⁰ Paron von Sickingen aber hielt hierauff bey dem ſo zugerichtet daß darinn weder Fenſter/ Oefen / Ti⸗ 1698 .

Siclagen Reichs⸗Oonventzu Regenſpurgan/ daß weiler die . ſche / Baͤncke/ Thuͤren noch ſonſten ettwas znſehen /

Geſinnen ſſe Demolition amore Boni Publici haͤtte muͤſſen alles aber mit Miſt und anderm Unflat angefuͤllet

geſchehen laſſen / man ihm zutwieder⸗Auffbauungei⸗ hinterlaſſen . Da hergegen iſt denſelben Tag noch
Rrichs⸗ ger ihim hoͤchſtnoͤthigenBehauſungeine zulaͤngliche das Kaͤyſerl. zu Maynz gelegene unter dem Herrn

Convent . Satisfaction und Ergoͤtzlichkeit widerfahren laſſen / General Feldmarſchall Freyherrn von Thüngen ſte⸗ſoder Gen.

oder etwan mit einem Reichs / Lehn verſehen moͤchte. hende Regiment / nebens denen Fraͤnck⸗und Schwaͤ⸗ſaen
5

Sbeinfelh. Den 18 . 8. Junii iſt auch die Heſſen⸗ Caſſeliſche biſchen hierzu commandirten Craiß⸗Voͤlckern (maß⸗ſiet;
wird don Guarniſon aus der Veſtung Rheinfels ausgejogen / ſen die OberRheiniſche die ihrige damals noch nicht

erſellten und ſolchemnach im Namen der beyden Hn . Land⸗ ſchicken koͤnnen) hinein gezogen / ſo aber wegen des

Blſaßung Grafen in Heſſen⸗Rheinfels von dem Hn . von Hei⸗ von den Frantzoſen hinterlaſſenen Stancks die erſte

cnacunt . dersdorf in Beſiß genommen / und weil ſelbige ſieNacht in den Auſſenwercken verbleiben / und nach⸗

noch nicht mit eigenen Voͤlckern beſeßzen koͤnnen/ urchſ gehends in ſo lang ſich behelffen muͤſſen/ biß beyde

200 . Chur⸗Mayntziſche und 200 . Chur⸗Trieriſche Loͤbl. Craiſe fůr die Ihrige die Nothdurfft verſchafft /

bilput Voͤlcker beſetzt worden . Jedoch ſeynd noch etliche und die Caſarmen repariren laſſen . Und ward die⸗ und das

wunzaft Oeſſen⸗Caſſeliſche Voͤlcker
in dem daran gelegenen ſem nach den 7. Nov . gedachter Herr General Feld⸗Sonce

E Staͤdtlein§. Goar liegen geblieben welches der Heſ⸗ Marſchall von Thuͤngen/ als dem von Ih . Kaͤyſerl. betommt.
dogen. ſſen ⸗Caſſeliſche Geſandte auff dem Reichs⸗Convent Majeſt . und dem Reich das Gouvernement dieſer

darumb geſchehen zu ſeyn vermeldete / weil des Hn. Veſtung auffgetragen / nach vorgedachter den 17 .

Ländgrafen von Heſſen⸗Caſſel Hochfuͤrſtl. Durchl . Mart . abgefaſter Formul nebſt der Garniſon durch

der vierte Theil der Grafſchafft Catzenelenbogen ge⸗ den Ober Kriegs Commiſſatlum von Voͤlckern in

buͤhrete/ auch alle Jure competentia durch den Ryß⸗Pflicht genommen .

wickiſchen Frieden Sr . Hochfuͤrſtl . Durchl per ez· Als auchdes Kaͤyſerl. Herrn General⸗Lieutenants Printzsouis

preſſum waͤren vorbehalten worden : Wogegen Printz Louis von Baaden Hochfl . Durchl . durch 9
aber der Heſſen⸗Rheinfelſiſche Geſandte einwandte / Dero in dem Haag habenden Geſandten Baron von umb

daß ſolcher geſtalt die Evacuation noch nicht voͤllig] Plittersdorff den 2r . Oct. des vorigen Jahrs 1697 . Keßf des

geſchehen / auch nicht erweißlich waͤre / daß Se . der alldortigen Reichs Deputation vortragen laſ⸗Fokts an

Hochfl . Durchl . zu Heſſen⸗Caſſel jemals befugt ge⸗ſen / daß in Erwaͤgung des durch den Krieg erlitter ein
Hauß.

weſen/ weder in die Stadt S. Goar noch andere ge⸗nen und auff etliche Millionen ſich erſtreckenden

ſchloſſene und feſte Oerter der Nieder - Grafſchafft Schadens / wie nicht weniger in Betracht Dero Jh.
Catzenelenbogen einige Garniſonen ohne Vorwiſſen Kaͤyſerl. Maß und dem geſamten Roͤm. Reiche ge⸗

des Herrn Landgrafens zu Heſſen⸗Rheinfels zu legen / leiſteter treuer Dienſte das Ihr . Kaͤyſerl. Maj . und

ſintemalen ſolche Einlegung denen zwiſchen denen dem Reiche cedirte Fort Kehl mit ſeinen Zugehoͤ⸗

Hochfl. Haͤuſern Caſſel und Rheinfels auffgerichtet⸗Jren / als welches ohne das in Dero Lerritorio un⸗

und geſchloſſenen Vertraͤgen und Kecellen diame . ſtrittig gelegen/ zu einiger Satisfaction und reſpe -

traliter entgegen waͤre. Dahero auch ( 3) unbe⸗ Kive Conſolation Ihro moͤchte uͤberlaſſen werdenz

weißlich/ was durch den 45. Art . des gedachten Frie⸗ Die Reichs⸗ Deputation auch ſolches vor billig ge⸗

dens wolte behauptet werden / ob waͤre in demſelben halten / und daher den 22 . Oct . der Kaͤyſerl. Ge⸗

die Veſtung Rheinfels allein / nicht aber §8. Goar ge⸗ ſandtſchafft zu fernerer Befoͤrderung recommendi⸗ -

meldet / indeme in ſolchem Art . klar enthalten / daßſret ; So hatten Se . Hochfl . Durchl. den 9. April .

ſowol die VeſtungRheinfels ſamt allen De penden - 30. Mart . dieſes Jahrs die Sache weiter durch ein

tien / wie es vor der Reltitution bey dem Fuͤrſtl. anderwertiges Memorial an den Reichs⸗Convent

Hauß Heſſen⸗Rheinfelß geweſen / darunter zu ver⸗ zu Regenſpurg gelangen und umbBefoͤrderung der⸗

ſtehen waͤre. ſelben Anſuchung thun laſſen . Nachdem aber das Rafſan⸗

Monttopal Inwiſchen habenauchdie Frantzoſen den 22 . 12 . Fuͤrſtl. und Graͤfl. Hauß Naſſan ·Saarbruͤcken da⸗ Slardrü, N

ennhun, Dai die raſirte Veſtung Aont - Royal verlaſſen / von Nachriche erhalken / ſo hat ſelbiges vermittelſt dagegen ein,
fuſen . und ſich mit 12 . Compagnien in Graben und Trar⸗eines Gegen⸗Berichts ſub dato Uſingen den 13 .

Salchen uſbach geleget„ allwo ſie auff Dilcretiongelebet /weil Jul . durch deſſen Cantzler und Raͤthe dem Reichs⸗

füſtdur , der Augſp . Conkelſion zugethane Einwohner das Convent gleichfalls vortragen laſſen : Daß ob zwar

cticn . Creutz / welches jene auff dem Kirchhofe zu Trar⸗ die Kaͤyſerl .undReichs Intention, gegen des Herrn

hach auffgerichtet / wezgenommen hatten . Den Tr . Marggrafen Hochfuͤrſtl . Durchl . ſich ſchuldigſter

gihnens
Jul . iſt die Frantzoͤſiſche Garniſon aus Kehl ab/ und Danckbarkeit zu erweiſen / hochzu kuͤhmen/ und von

thꝛ1200 . SchwaͤbiſcheCraiß⸗Voͤlcker unter dem Com⸗ dieſer umb Kaͤyſerl. Mʒaj. und das Reich in vergan⸗

mando des General Wuͤrtzen nebſt etlichen Kaͤyſerl. genen Tuͤrcken / und Reichs⸗Kriegen hoͤchſt meriti⸗

ſiwhunr⸗ hinein gezogen . An welchem Tage auch der Gene⸗ vet waͤren / auch deßwegen das Fuͤrſtl. und Graͤfl .
4 ral Feld⸗Marſchall Lieutenant Graf von Fuͤrſtenberg HaußNaſſau ebenfalls gern ſaͤhe / daß von geſam⸗

die Stadt und Veſtung Freyburg mit 3. biß 4000 . ten Reichs wegen hierunter ein zulaͤngliches Expe⸗
5

0 wleder in Beſitz Kenommen . Den 14. diens ergriffen wuͤrde
öSo waͤre jedoch / ſoviel deß⸗

lippodung /
Julii hat die Franzzoͤſiſche Beſatzung auch Philipps⸗ falls das vorhabende Expediens mit der Veſtung

burg quittirt / jedoch vor ihrem Abzuge alle gepflantz/ Kehl belange / notoriſch / daß dieſer Ort ein Naſſau⸗
te fruchtbare und andere Baͤume/ geſetztePalliſaden / Saarbruͤckiſches Lehenbares Eigenthum / und beyde

erbauete höltzerne Bruͤcken / und anders mehr / zu Elſaſſiſche Geſchlechter/ von Boͤckel und Streiff / da⸗
nicht geringem Schaden der Fortification zernich⸗ mit bißhero belehnet worden / und weilen ſolche Le⸗

tet : nicht weniger die bewohnte Haͤuſer in der Ve⸗henſchafft von der Herrſchafft Lahr herruͤhrig/ welche
ſtung faſt unbrauchbar gemacht / und die Caſarmen das Hauß Naſſau vor dieſem mit Baaden⸗Baaden

Theatri Europæi XV. Theil. Dodd nebſt !



— Beſchreibung Reichs /
1698 . nebſt der

Herrſchafft Mahlberg pro indſidviſo beſeſ⸗ BottſchafftenundGeſandten ſich beten Feeſfe 5ſen / und d amahls auch dieſe Lehn ſchafften alterna - und geziemend empfehlen . Signatum Regenſpurg
0

tivè dirigiret und benutzet / um anno 1629 . aber / den 22 . Dec . 1698 .
in damahls n Vergleich

85
dieſe G, ] Wowider man aber Naſſau⸗ Saarbruͤckiſcher

meinſch afften 1ell Naſſru⸗
Herrſchafffft . &

0eilet / u 1¹ 0arinnen Naſſau die Seite nochmahle n mit einer Relervation eingekom2
daaden BVaaden aber die Herr⸗ ( men . Daß nachdem man an Seiten des ? Fürſtlſalde,fallen

/ 0 waͤren auchbey ei⸗und Graͤfl. Hauſes Naſſau⸗Saarbruͤcken bernotmpe
195

muſeen ee men whelcher Geſtalt des Herrn
Marggraffn zu

und ob ſchon Baaden und KaͤtyJLGeneral⸗Lient, Hochfl .Durchl ,
Durchl. z BBaaden⸗ daß ſie das gegen Straßhi urg gelegene / und von der

iff die Herrſchaffe Cron Franckreich bermoͤge des Ryßtvickiſchen Frie⸗
ogelig en Gerol ds⸗ Eggiſchen dens abgetretene

F
Fort Kehl als einig Begnuͤgungs⸗

aucheeendlich die Immiſſion in Stuͤck Ihrer ddemn Reich ggelaltccen Dienfen über⸗chter hafft Lahr erhaflten / kommen moͤchten / ſo wohl bey der Reichs110einesweges hierunter tion im Haag / als auch bey

tlon .

Hauß Durlach kein ſammlung einkommen ;
Hen Lehenſchafftenf men und von wegen Hoͤchſtged

n Falls / da De⸗ Graͤft . Hauſes Naſſau⸗Saarbrüͤcken zun
n ſolte / Se . Hochfl. conteſtiren / daß /gzleichwie Ihro Hochf
Eiger ihünin⸗Hery der Herr General⸗Lieut . um Iheo0o Kaͤ

ber / und biß zur Relu -
und das ?Reich in veergangenem“Clrck

wuͤrde ; ichwie nun aus tden Krieg ſich hoͤchſtens
meritirt

lle / daß das Peidlel und Eigen⸗ Seiten des Fuͤrſtle und Gre 15minium directum ermelter Veeung
Saakbrücken gern 69 1ſtl . und Graͤfli en uer Naſſa 1 /

her denen

n

Welcher Vaſallen von Bo⸗ griffen wer5 Wöche Wenmeün Wunninden deniff
zukomme / 5 Hochged .

18. Jalii dieſes zu Ende eilenden Jahres dictirten
Hauß Na iſſau die Loͤbliche Reichs⸗Verſammlune 918Naſſau⸗Saarbruͤcki . Memoriali bereits conteſti -

bey fuͤr ſich gehender Uberla ſung des05 Commando ſ ret / und ſich dabey erbietig gemachet/ alles dasjeni⸗
uͤber bemeldte Veſtung an Se . Hochfuͤrſtl.Durchl ge / was zu Hochberuͤhrter Satisfaction insgemein
zu Baaden /

obeeingefuͤhrtesBeſch affenheit deſſelben / vor gut befunden und geſchloſſen werden moͤchte/in eiſ
Con
ſideration zu ziehen/ und darge⸗ nach Vern 10 concurriren / und voll⸗

gen nich is Pr jadicirliche5 sverhaͤnIgen zů laſſen. ziehen zu heelffen. Nachdem aber init obbemeldtem
KeichsHüt⸗ Esiſt aber nichtsde ſtoweniger den 22. Decembr . Fort Kehl es gleich wohl dieſe

t
kundbare Bewandniß

gaken gdieſes Jahres ein Reichs⸗Gutachten in Paveur Sr . haͤtte / daͤß Plkes nebl ſel bigen ſogenannten und568.
chfuͤrſtl. Durchl . abgefaſſet eworden / dieſes In⸗

115 data n oſſend afen eein zur 10Der Roͤm. Kaͤyſerl . Majeſt . zu gegenwaͤrti⸗ rge figes
Reichs⸗e6 0 0 5 Pritnei⸗

ie 85
u und S

22 aaden.
1

chen ſehez S 0 Ghie lte n zan

1

Meageräf. Baaden⸗Baadiſche Memorial in beho oͤͤ⸗ Eige thums und Lehhenſcchafftbe vor / und w
rige Deliberation zu ſiehen / dahin ge ſchloſſen wor⸗ durchdieſe Cellion davon im geringſten nich
5 daß Sr Hochfir tl . Durchl . zu Baaden⸗Baa⸗ gebe n / ſond ern daſſelbealles gaͤntzlich in Salro5 0

en / Dero um das 1ublicum erkoorbener unſterb⸗ behalten und reſerviret haben / und dieſes um ſoicher Meriten halber/ und deren Maͤnnlichen De⸗ vielmehr / nachdem das Fort Kehl keine A Pperti -
eſtung Kehl cum appertinentiis , nentzien haͤtte/ ſondern die orfffſchafften davon le⸗

V. .

gefe llen / und ohne P ræ = pariret waͤren. Und dieſeshaͤtte man auff chalte
und Gliedern geſche⸗ nen gemeſſenen ſpecialen Befehlal ſo gebuͤhrend vor⸗

Hſerl . und des Heil . Roͤm. ſtellen ſollen / nicht zweiffelnd / es wuͤrde eine Hoch⸗
zu uͤberlaſſen; 90 0 daß bey et⸗ loͤbl.l.Reichs, Verſammlüng daͤrauff gehoͤrige Ketle⸗

1 Gottesnnach ſich ereignender Er⸗ xion machen / auch in der Oetlion mehr Hochge—
vochfl .Baade nBaadiſchen Manns⸗ dachten Fuͤrſtl. und Graͤfl . Hauſes Naf ſſau⸗Saar

dte Veſtung Kehl wieder an das brürkel haberde Jura per expreſſum reſerviren .
nen / wie e Ihrer Kaͤyſ. Maj . Alldieweil auch in vorgemeldtem Reichs⸗Gutac Bacben.0

das Ju⁸rLd reſidii cum annexis vor/ten unter andern enthalten / daß nach Abga nge
der ortoh

yn / und nicht allein die von Beyderſeits Hochfuͤrſtl.
Duaden eadlcheln Maͤnnlichen Linie / wegen des

ionen dahin etwan kommende Beſatzung ihr offtgedachte Nzeſtung Kehl wieder an das Reich kom⸗ dichti 51eſe aben / ſondern auch im uͤbrigen / men ſolk / und des Herrn Marckgraffen Lon Beden fin gans

zionheoalber / es berydem Weſtphaͤl . und Ryß⸗ Durl lach Hochfuͤrſtl. Durchl , ſolches Dero Hochfl. Hec

en werden ſolle . Womit Linie nachtheil ig zu ſeyn erachtet ; Als haben ſelbi⸗
öchſt⸗anſe hnlichen Kaͤyſerl. Herrn Pelncipalge noch am Ende dieſes Jahres Dero Befug ginßiſſarti Hochfüirſtl. Gn. derer Churfluſten / dem 8Reichs⸗Conve nt folgender maſſen vor rge⸗F

Fuͤrſten!U1undScaͤr nden diß Orrts anweſende Raͤthe⸗tragen :

den 18 35 18 diß Jahrs dictirte Woclfel eflaſticis als Politicis , vollkot mmiichwaent

2
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Friedrich Nagnus von Gottes Gnaden / Marck⸗freundlich und gnaͤdiglich zu erſuchen / ſie wolten 169 .
graff zu Baaden und Hochberg / Landgraff zu ihre wohlvernuͤnfftige retlexion dahin zu nehmen
Sauſenberg / Graff zu Sponheim und Eberſtein /

Herr zt Roͤteln / Baadenweyler / Lahr und Mahl⸗
berg : Unſern guͤnſtig/ und gnaͤdigenGruß in ge⸗
neigtem Willen zuvor / Hoch⸗ und Wohlwuͤrdige/

Hoch⸗ und Wohlgebohrne / Edle / Veſte und Hoch⸗

gelahrte / beſonders liebe Herren / auch liebe Be⸗

ſondere.
Wir haben bey juͤngſter Poſt wohl vernommen /

was geſtalten die Herren unſers Herren Vettern /
des Herren Marggraffen Ludewig Wilhelms zu

Baaden Ld . bekanntes und von der Loͤbl. Reichs⸗
Deputation zu Ryßwick rec ommendirtes Deſi

derium , wegen Uberlaſſung der an Ihro Kaͤyſerl.

Maj . und das Reich mittelſt der juͤngſten Friedens⸗

Handlung cedirten Eotts de Kehl , nach ordent —

licher gehaltener Deliberation dahier angeſehen ha⸗

ben/ daß ſie ſolche Celſion gegen Hochgedachte Ihre
Ld . und Dero Maͤnnliche Leibes⸗Erben durch ein

gemeinſames Reichs ⸗Gutachten vor billich erklaͤren/
dabey aber doch anderer Reichs Staͤnde und Glieder

intereſſe denenſelben ſalviren / und auff die nach

Gottes Willen folgende Erloͤſchung des Fuͤrſtlichen
Baaden⸗Baadiſchen Manns⸗Stamtnes/ den Ruͤck⸗
fall an das Reich deutlich beſtimmen wollen . Wie

nun derer Herren Equanimitaͤt / womit ſie mehr
Hochgedachten unſers Herrn Vettern dem gemeinen
Weſen geleiſtete gute Dienſte angeſehen / nicht weni⸗

ger/ als die Juſtitz / ſo ſie wegen derer dabey interes⸗

lirten Staͤnde und Glieder beſorgen wollen / vornem⸗

lich zu erkennen / und inſonderheit auch uns hoch
conſolirt ; Alſo ſetzen wir gantz keinen Zweiffel /
dieſelbe werden dißfalls uns nicht allein als einen

Marckgraffen zu Baaden / ſondern auch dißmahli⸗
gen Inhaber der Herrſchafft Lahr dieſes undiſputirlich
bendes doppeltes Intereſſe ſolch Ihrer Sorgfalt
wuͤrcklich genieſſen laſſen / und daß uͤber dieſer Ver⸗

aͤnderung wir inſonderheit an unſerm Recht unbe⸗

eintraͤchtigt bleiben moͤchten/ zu allerzeit befoͤrderlich
ſeyn wollen . Im uͤbrigen aber / obwoln wir dieſe
Gratification Sochgedacht unſers Herren Vettern
KHbd. als welche ſie mit ihrem erwieſenen Malor

mehr dann genug meritirt / und Ihrer Fuͤrſtli⸗
chen Deſcendentz von Hertzens⸗Grund gerne goͤn⸗
nen / auch uns deſſen / was Ihrer Hohen Perſon
dißfalls zukommet / nicht anmaſſen ; Demnach
aber die Clauſul , daß nach Dero Linie Abgang
das Reich ſich eines Ruͤckfalls gebrauchen wol⸗

le / Uns / die wir mit ſamt unſern armen Unter⸗

thanen nicht nur in dieſem juͤngſten / ſondern auch
im vorigen Reichs⸗Kriege vor allen andern auffs
aͤuſſerſte ruinirt worden / darum nicht wenig diſcon .

ſolirt / weilen wir ſolcher geſtalt / und da uns auch
eine auff kuͤnfftigen ungewiſſen Faͤllen beruhende Er⸗

getzung ſo gar mit Hindanſetzung unſers Fuͤrſtlichen
Hauſes hergebrachten univerſaſen Succeſſion -

Rechtens verſaget werden ſolte / wir unſere Sacri⸗

ficirung fuͤr das Publicum mit ſo viel betruͤbteren

Augen anſehen und betrachten muͤſſen / welches zu⸗

mahl wider unſer beſſeres Verſchulden / und Ihrer
Kaͤyſerl. Majeſtaͤt ſelbſt uns gegebene allergnaͤdig⸗

r Geſchichte . 357

ohnbeſchwert ſeyn / und dem Reichs⸗Gutachten dieſe
hoͤchſt⸗billiche Erlaͤuterung beyfuͤgen / daß auff dem

Fall / daGOttlang vor ſeynwolte / offt Hochgedachten
unſers Herrn Vettern Liebd . und Dero Maͤnnliche
Deſcendenꝛ erloͤſchen/ und unſere Linie nach GOt⸗
tes Willen im Stand ſeyn ſolte/ Deroſelben die due⸗
ceſſion in dieſe jetzige accelſion des Forts de Kehl

nicht mißgegoͤnnet / ſondern neben uͤbrigen Marck⸗

graͤflichen danden gleichfalls uͤberlaſſen ſeyn/ und die

damit ſonſt erfolgende Inconvenientzien vermieden

bleiben ſollen. Welches / wie es zur Befoͤrderung
der Gerechtigkeit und niemandens Præjuditz gerei⸗
chet / wir um ſo viel ehender zu erlangen verhoffen/
und gegen denen Herren mit danckbarer Bezeugung
in allewege zu verſchulden befliſſen / ſonſt auch ohne
dem ſtaͤts eingedenck ſeyn werden / daß wir denen

Herren zu freundlichen und gnaͤdigen Willens Be⸗

weiſung immerfort wol atfect ionirt und beygethan
verbleiben . Datum Pfortzheim den 3 1. Dec . 1698 .

Was maſſen auch in dem verwichenem

Jahr an dem Puncto Securitatis Publicæ

bey dem Reichs⸗Convent gearbeitet worden / ſol⸗
ches iſt gleichfalls in denen Geſchichten deſſelben be⸗

ruͤhret worden . Und obwohl unterſchiedene Vota

theils aus Mangel von naͤherer Inſtruction , theils
aus andern Urſachen damahls zuruͤcke geblieben :
So hat man doch an Seiten Oeſterreichs deutlich

dahin ſich verlauten laſſen / daß zu Krieges⸗Zeiten

achtzig biß neuntzig tauſend Mann zu ſtellen / wegen
des Functi Repartitionis aber waͤre kein beſſerer
æqualer Fuß / als welchen man Anno 168f . den

30 . Augufti beliebet / und an Ihro Kayſerl . Maj .
durch ein Reichs⸗Gutachten gelangen laſſen / wor⸗

auff man auch nochmahlen um ſo vielmehr zu beſte⸗
hen haͤtte / als bekannter es aus denen Actis waͤre/
mit was ungemeiner Ap plication derer Craiſe / und

Uberlegung aller Umſtaͤnde / man nach denen / von

denen Directorüs vielfaͤltig gemachten Entwuͤrf⸗
fen / die Sache dergeſtalt erwogen / daß man zu ei⸗

nem Reichs⸗ Gutachten kommen / welches dann auch

Oeſter⸗
reichiſch

835 3 8 votum in
das quantum univerſale auff hundert und zwan / puncdo ſe⸗

tzig tauſend Mann / zu Friedens⸗Zeiten aber auff curitatis

Publicæ ,

von Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . allergnaͤdigſt a pprobi⸗
ret / und gleichfalls in vim legis pragmaticæ er⸗

wachſen / und darauff in dem Franckfurter Allo⸗

ciations Receſs , in dieſer Qualitaͤt angenommen
worden . Es haͤtten ſich auch damahlen wegen des

Puncti Repartitionis bey einigen Votis dieſe Dif⸗

ficultaͤten hervor gethan / daß ſich einige auff den

Aſſociations - Receſs bezogen/ und davor gehalten /
daß tempore Pacis nicht der Fuß de Anno 1681 .

ſondern der Matricular . Fußzu amplectiren waͤrez
Es waͤre aber dieſes keine ausgemachte / ſondern zu

weiterer Vergleichung ausgeſtellete Sache / und er⸗

achtete man / daß ſich der Status ſeithero dergeſtalt
geaͤndert/ daß keine retlexion mehr darauff zu ma⸗

chen / um ſo vielmehr / weilen alle modi ſo be⸗

ſchaffen / daß wann man von dem Fuß de Anno

168 1. abgehen ſolte / man nimmermehr zu einem

Schluß und Keparrition gelangen duͤrffte/ und alſo
ſte Vertroͤſtungen lauffen wuͤrde; So koͤnnen wir
uns nicht entbrechen / ein ſolches alles denen Herren
hiemit beſtmoͤglichſt vorzuſtellen / und dieſelbe dabey

heatri Europæi XV . Theil .

der Meinung bliebe / daß / wann man anders den

Punctum Securitatis Publicæ erledigen wol⸗

te / dieſem modo
zůt inliſtiten waͤre . Welchem

Didd 2 denn

nd Re -

partitio -
nis ,
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die mehrere
Geſandt⸗
ſchafften

und einen
gemeinſa⸗
men Schluß
abfaſſen .
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beyſtimmen /

dens / wegenſ⸗
der Reli⸗
gion Si⸗
cherheit .

denn nachmahls die mehrere Fuͤrſtl . Geſandtſchafften

beygefallen / und weil dero Concluſum den 25 . Kebr .

mit dem Churfuͤrſtl . conferiret und befunden wor⸗

den / daß beyde ſo wohl ratic ne quanti univerſa

lis als der Repartition einſtimmig waͤren/ ſo iſt
endlich von dieſen beyden hoͤhern Collegiis ein ge⸗

meinſamer Schluß dahin abgefaſſet worden / daß
tempore belli t 20000 . Mann / tempore Pacis

aber 8oοοο . Mann geſtellet / und dieſes quantum

dem in Anno 1681 . gemachten Fuß nach in die

Craiſe repartiret werden ſolte . Die Subreparti - ⸗
tion aber / und Einrichtung des gantzen Wercks /
nach Art und Weiſe des zu Franckfurt den 23 . Jan .

letzthin verfaſten AHociations . Receſſus zu forder⸗
ſamſter Bewerckſtelligung in die Craiſe zu remitti -

ren / und der Erfolg von ſelbigen anhero zu berichten
waͤre.

Aber eine groͤſſere Diflicultaͤt war / welche durch

Gelegenheit des 4. Artickels des Ryßwickiſchen Frie⸗

dens zwiſchen denen Staͤnden Evangeliſcher und
Catholiſcher Religion entſtanden / und das Anſehen
hatte / beyde Corpora mit einander in Colliſion zu

ſetzen/ geſtalt wir dann allſchon in den Geſchichten
des vorigen Jahres geſehen / was vor eine Keſerva⸗

tion oder allgemeines Votum Namens aller Evan⸗

geliſchen Staͤnde in dem Fürſtl . Oollegio durch

Magdeburg abgeleget worden : Welchem nach dann

hier weiter zu melden / daß ein gleichmaͤſſiges Vo .

tum Namens gedachter ſaͤmtlicher Evangeliſchen
Staͤnde den 28 . 18 . Febr . dieſes Jahres nochmahls
durch Magdeburg abgeſtattet worden : Daß nem⸗

lich der Augſpurgiſ . Confeſſion zugethane Staͤnde

im Reich niemahls kein anders Abſehen gehabt / als

mit ihren Catholiſchen Herren Mit⸗Staͤnden ein

auffrichtiges Vertrauen zuunterhalten / und mit ſel⸗
bigen vor den Wohl / und Ruheſtand / auch Reputa⸗
tion des geliebten Vaterlandes in einmuͤthiger De⸗

fenſion zuſtehen / ſolches gebe auch der letzlich geen⸗
dete Krieg / ſonder weitlaͤufftiges Anfuͤhren zur Gnuͤ⸗

gezu erkennen . Man begreiffe auch gantz wohl/ daß
bey jetzig⸗gefaͤhrlichen Ausſichten das einige Mittel

zu Conſervation einer beſtaͤndigen Garantie des

jungſthin getroffenen Friedens / und zu einer war⸗

hafften Sicherheit im Reich ſey / daßdaſſelbeſich in

eine ſolche Verfaſſung ſetze/ damit es im Stande ſey/
ſeine Grentzen gegen alle ſich hervorthuende Gefahr be⸗

hoͤrig zu beſchuͤtzen. In Erwegung ſolcher Umſtaͤn⸗
de ſeynd ſaͤmtliche Evangeliſche bereit / zu der vorha⸗
benden allgemeinen Reichs⸗Armatur treulich bey⸗
zutretten / und bey allen Vorfallenheiten vor die

Teutſche Freyheit Gut und Blut willigſtauffzuſetzen ;
Geſtalten ſie ſich dazu ohne Ausnahm anerklaͤren /
und dieſes ſo noͤthige Vorhaben auff das beſte re⸗

commendiren . Alldieweilen aber von ſelbſt ſich an

den Taz leget / daß ſolches heilſame Abſehen / den

erwuͤnſchten Zweck nicht erreichen wird / wann nicht
zugleich aller Anlaß zu Mißtrauen unter denen

Staͤnden gaͤntzlich aus dem Wege geraumet werde :

So wird noch in gutem Andencken ruhen/ was Sta⸗

tus Evangelici in dem uͤberreichten gemeinſchafftli⸗
chen voto de dato den 16 . 26 . Novemb . verwiche⸗
nen Jahres zu vernehmen gegeben/ wie nemlich aus

der dem Ryßwickiſchen Frieden Artic . J . inſerir -

ten Clauſul allerhand ungleiche und beſchwerliche
inter pretationes gemachet / und dadurchzu ſchaͤd⸗

ahrAhr

Beſchreibung
lichen Unordnungen und Beſchwerungen in viele
Wege Gelegenheit gegeben werden koͤnte ; und wie
man dieſem nach aus patriotiſcher und auffrichtig⸗
treuer Intention vor das Vatterland / zu Verhuͤ⸗
tung aller daher beſorgten / und nach dieſem bereits
ſich ſchon hin und wieder ereigneten Inconvenien .
tien ſich diſſeits gemuͤſſiget befunden / nach Inhalt
obberůhrten voti communis ſo wol hey Ihrer Kaͤy
ſerl . Majeſtaͤt als denen Statibus Catholicis um
eine Declaration uͤber obige Clauſul geziemend an⸗

zuſtichen / wodurch allem daher entſtehenden Zwveif⸗
fel geſteuret / und hingegen gezeiget wuͤrde/ daß das
Inſtrumentum Pacis Weſtphalicæ , als das ſtaͤr⸗
ckeſte Vinculum Concordiæ im Reich/ in ſeinen
Kraͤfften verbleiben ſolle. Nachdem nun Ihro
Kaͤyſerl. Majeſt . hierauff in dem neulichen Com⸗
wiſſions - Decret de dato den 1. 1 T. Februarii die

allergnaͤdigſte Antwort ertheilet / daß Sie beſagten
Augſpurgiſchen Confeſions - Verwandten zu ihrer
Conſolation die allerunterthänigſt⸗gebettene De —

claration zit ertheilen nicht vorunbillich finden/ ſon⸗
dern auch darzu allergnaͤdigſt geneigt ſeyen ; Dar⸗
bey aber von Churfuͤrſten und Staͤnden ein aller⸗

unterthaͤnigſtes Gutachten erlanget / auff was maſſe
mehr⸗erwehnte Declaration alſo eingerichtet wer⸗
den koͤnnte / damit es eines theils von der Cron
Franckreich fuͤr keine Contravention wider den

Frieden auffgenommen / und andern theils die ſich
beſchwerende Staͤnde vergnuͤgt werden moͤchten;
Als haben Evangelici daher nicht Umgang nehmen
koͤnnen / die Catholiſche Conſtatus auff das be⸗

weglichſte hierdurch zu erſuchen / dleſelbe wollen die

ihnen allezeit bezeigte auffrichtigt Intention und ge⸗
gebene gute Verſicherung nunmehro in der That wei⸗

ſen und erfuͤlen / und nebſt ihnen darauff bedacht
ſeyn / wie unverzuͤglich zu Abfaſſung des allergnaͤ

digſt erforderten Reichs Gutachtens geſchritten / und

darinnen nach Anweiſung der Reichs⸗Eundamen -
tal -Geſetze / und der ſelbſt ſich an Hand gebenden
Billigkeit / ſolche Mittel in Vorſchlag gebracht wer⸗

den / wodurch der gewuͤnſchte Zweck wegen der

neuen Clauſul ohne Anſtoß erreichet/ und nicht al⸗

lein ratione futuri in Religions ⸗Sachen alles in

gute Sicherheit geſtellet werde / ſondern man ſich
auch Hoffnung machen koͤnne/ daß wegen des præ⸗
teriti die obhandene Gravamina hiernaͤchſt vor die

Hand genommen / und zu billicher Entſcheidung
gebracht werden ſollen. Hierdurch werden Ihre
Kaͤyſerl. Majeſt . ſich geſamte der Augſpurgiſchen
Confeſſionzugethane Staͤndezuunſterblichem aller⸗
unterthaͤnigſtem Danck verbinden / das alte Teutſche
Vertrauen im Reich zwiſchen Haupt und Gliedern /
und dieſer unter ſich befeſtiget / auch jeder mehr und

mehr angetrieben werden / bey der vorhabenden
Reichs⸗Verfaſſung vor das Auffnehmen und Si⸗

cherheit des Vatterlandes ſein aͤuſſerſtes zu thun/
als worzu man Evangeliſchen Theils von ſelbſt ge⸗

neigt / und ſolche Armatur quovis modo zu be⸗

foͤrdern ſich hoͤchſten Fleiſſes angelegen ſeyn laſſen
wird . Cum reſervatione ulteriorum - inſonder⸗
heit was die gnaͤdigſte Herren Vrincipalen auff das

obberuͤhrte Kaͤyſerl. Comwiſſions - Decret annoch

pro Inſtructione anhero werden kommen laſſen.
Es haben dieſelbe auch ferner den 26 . Maji bey dem

Chur⸗Mayntziſchen Directorio uinb Fortſetzung
dieſer— ůů
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eeſerSache ſchrifftliche Erinnerung gethan daß
nemnlich die Augſpurgiſche Confeffions - verwandte
Staͤnde der ungezweiffelten Hoffnung lebeten / es

wuͤrde ihren Catholiſchen Herren Mit⸗Staͤnden an⸗

dem Artic . 4 . des juͤngſten Friedens⸗Inſtrumenti
angehaͤngter Clauſiil zů zweyen verſchiedenen malen /
als erſtlich den 16 . 26 . Nov. 1697 . und ferner un⸗

ter dem 2 5. Febr . 7 . Mart . des jetzt lauffenden Jah⸗

res aus patriotiſchet intention denenſelben zu ver⸗

nehmen gegeben / was maſſen auch auff das erſtere

Ihro Mapeſt . vermittelſt Dero Comwifſtions .

Decrets de dato den T. 1T . Febr . begehret / daß

von dem geſatnten Reich durch ein allerunterthaͤnig⸗

ſtes Reichs⸗Gutachten an Hand gegeben werden

moͤchte/ wie dieſes Werck dergeſtalt einzurichten / daß
eines Theils die ſich beſchwerende Staͤnde vergnůgt /
und andern Theils es fuͤr keine Contravention oder

Friedbruch auffgenommen werden koͤnne. Nach⸗

dem aber dieſe dem geſamten Reich hoͤchſt angelege⸗

ne Sache ihrer Wichtig⸗ und Nothwendigkeit nach

biß anhero nicht fortgeſeßet worden/ ſo zweiffelt man

diſſeits nicht / es werden die Herren Catholiſche nun⸗

mehro nach Verflieſſung ſo geraumer Zeit deßfalls
inſtruiret ſeyn / und man ſich in den Stande be⸗

finden / ſolches zu gemeinſchafftlicher Wohlfahrt des

Reichs gereichende Negotium ohne fernern Zeit⸗

Verluſt vor die Hand zu nehmen/ und ſelbiges / nach

Inhalt der obigen Kaͤyſerlichen allergnaͤdigſten in⸗

cention zu ſonderbarer Conſolation der Augſpur⸗

giſchen Confeſſion zugethanen treuen Churfuͤrſten /
Fuͤrſten und Staͤnde des Reichs zu eroͤrtern / nicht

ferner anſtehen ; Allermaſſen man Evangeliſchen

Theils die Materiam ipſam anzugreiffen / und die

dabey fuͤhrende und zu Beybehaltung guten Ver⸗

trauens und beſtaͤndiger Einigkeit im Reich abzie⸗

lende Meynung zu eroͤffnen bereit ſey.
Dieſem nach iſt von denen Catholiſchen Staͤn⸗

den vorgetragen worden ; Daß ſie zwar allerdings
bereit waͤren / alle deßfalls ſich hervor thuende Be⸗

ſchwerlichkeiten mit aus denmmWege raͤumen zu helf⸗
fen ; hielten gleichwol davor / daß die Sache angereg⸗

ten 4. Artic. auff den Reichstag eigentlich nicht gehoͤ⸗

re / und deren Beylegung auch ihnen mit Recht nicht

zugemuthet werden koͤnne . So waͤre der Verſtand
des Articuls in ſich klar / und haͤtte keiner weitern

Auslegung noͤthig / daß er alſo in ſeiner Krafft blei⸗

ben muͤſſez wiewol man dennoch / was Evangeliſcher
Seits dagegen eingewendet werden moͤchte/ anzuhoͤ⸗
ren / zu berathſchlagen und zu eroͤrtern haͤtte.

Hierauff haben die Evangeliſche den 19 . 9 . Sept .

durch Chur⸗Sachſen zuruͤcke vermelden laſſen : Es

habe das Evangeliſche Directotium nomine Cor .

poris dem Herrn Chur⸗Mayntziſchen Geſandten
auff die beſchehene Communication von dem Ca⸗

tholiſchen Corpore zur Antwort zu vermelden / was
geſtalt diſſeits vor laͤngſt gewuͤnſcht / und zum oͤff⸗
tern bewegliche nſtanz gethan worden / daß man

uͤber den Verſtand der Clauſul des Art . 4 . Inftr .

Pacis RyſWic . ſich amicabiliter vernehmen/ und
eines gewiſſen vergleichen moͤchte / welches aber biß⸗
hero von denen Herren Catholiſchen unter ein / und

anderm bekannten Vorwand verzoͤzert worden . Der

ſchaͤdliche Etlect ſolchen Auffenthalts zeige ſich nun⸗

gleichen von ein⸗ oder anderm Theil / wie die Erfah⸗
rung kuͤrtzlich gezeiget / noch mehrers erfolgen moͤch⸗

te / wodurch unter denen Staͤnden nichts als Miß⸗

verſtaͤndnuͤß zu Nachtheil des Publici cauſiret wird /
weßhalben man nochmalen aus treuer Liebe und Ei⸗

fer vor das Vaterland und das gemeine Weſen hier⸗
durch inſtaͤndige Anſuchung thun wolte/ die ſo hoch

angelegene Sache dem Kaͤyſerl. allergnaͤdigſten Er⸗

fordern / und der von denen Staͤnden bereits gegebe⸗

ner Verſicherung gemaͤß ohne weitern Vorſchub vor

die Hand nehmen / damit hierunter eine gewiſſe Re⸗

gula geſetzt/ und alle Unordnung vermieden werden

koͤnnte/ ſo dann werde ſich zeigen / was vor Oerter

unter die Clauſulam gehoͤrig/ oder nicht / inmaſſen
aus der jetzo communicirten Specification erſchei⸗
ne / ob wolle Worms und andere wieder die Noto⸗

rietaͤt darunter gerechnet werden / man wolle doch

inzwiſchen nicht ermanglen / von dem eigentlichen

Verlauff der allerirten factorum genaue Erkundi⸗
gung einzuziehe

te / indeme die Clauſula Art . 4 . alleine ratione Ca -

tholicorum diſponire / und koͤnne ſelbige die Ev⸗
angeliſche Herrſchafften nicht binden / was ſie vor

ſich und ihre Evangeliſche Unterthanen vor einen

Ealender brauchen wolten . Obwolen præſuppoſi⸗
tis prælupponendis denen Catholiſchen Einwoh⸗
nern die Celebrirung ihrer Feſte nach dem neuen

Calender zu begehen frey ſtehen moͤchte. Sonſt

habe man auch an Seiten der Kxanclicorum Gra -

vamina , welche ſowol wider den letzt geſchloſſenen

als den Weſtphaͤl . und Religions⸗Frieden lieffen ⸗
und die ihnen jetb communicirte ſowol numero

als qualitate weit uͤbertreffen/ welche man / wann
nur in der Sache zur Sprache zu gelangen / denen

Herren Catholiſchen ſuo tempore extradiren koͤn⸗
te / und gleich wie an Seiten derer Evangeliſchen
via facti gegen dem Ryßwickiſchen Friedensſchluß ,

etwas zu verhaͤngen / man im geringſten nicht ge⸗
meynt ; Alſo lebte man im Gegentheil zu denen Her⸗

ren Catholiſchen des gewiſſen Vertrauens / es wuͤr⸗
den dieſelbe hierunter dergleichen thun / auch darne⸗

ben verſichert ſeyn / daß man diſſeits nicht weniger

als ſie denen Friedenſchluͤſſengemaͤß die Nothdurfft

jedesmal hieruͤber gebuͤhrend zů beobachten ſich ange⸗

legen ſeyn laſſen wuͤrde.

Auff dieſes verſetzken die Catholiſche : Man wuͤr⸗

vorherigen Erklaͤrungen nach / hiernaͤchſt erwarten /
und alsdann ſich hinwiederumb vernehmen laſſen/
auch jederzeit ferner gern beytragen / was zu Erhal⸗

tung guter Vertraulichkeit gereichen moͤge . In⸗

gleichem koͤnne man umb ſo weniger finden/ in der

letztern Gegen⸗Anzeige Catholiſcher Seits ichtwas

erwehnet zu haben / ſo man an Seiten der Herren

Augfpurgiſchen Contellions - Verwandten nicht

agnoſciren koͤnnte/ weilen man ſich bloß und allein

auff den klaren Buchſtaben des Friedenſchluſſes be⸗

zogen / welchen zu agnoſciren hoffentlich die Herren
Augſpurgiſ . Oonkeſſions - Verwandten nicht vernei⸗
nen wuͤrden/ und erinnere man ſich uͤbrigens nicht we⸗

niger der ehevorigen Erklaͤrungen/ welche aber keines

Weges dahin gegangen / wie ſie in der Herren Augſp .

mehr hin und wieder / und ſey zu beſorgen / daß der⸗ Confefſions - Verwandten vorigen Anzeige haben
8
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wollen ausgedeutet werden ; Ingleichen wolle man

wegen der Herren Augſpurgiſchen Contestions -

Verwandten angezogenen Voti Communis vom

Novembri verwichenen Jahres anſtatt der Antwort

auff die nachgefolgte Kaͤyſerl. Comimisſions .De-
creta und beygelegte Berichten / wie nicht minder
wegen der einſeitigen Unternehmungen auff die in

und auſſer Reichs gefuͤhrte Klagen / uͤber die Ihrer
ſeits vorgegangene vielfaͤltige Aenderungen des im

Frieden⸗Schluß bedungenen Keligions Stands
und den Augenſchein bezogen haben / ſo daß es im

Gegenſtand vielmehr bißhero geſchienen / ob wolte

man an theils Orten die Clauſulam nicht nur einſei⸗
tig / ſondern wider den ausdruͤcklichen Inhalt derſel⸗
ben auslegen / und dafuͤr halten / als haͤtte man ge⸗

gen die Catholiſchen / keine fernere Melures mehr zu

nehmen / welche doch weniger nicht / als die Herren
Augſpurgiſche Conteslion ( - Verwandten ihr Guth
und Blut zu Beſchuͤtzung des Reichs / und Verfech⸗
tung der allerſeitigen Rechten und Befuͤgniſſen der

errichteten lolennen Reichs / Verbindung nach/ ohne
alles einſeitige Abſehen/ eben ſo getreulich dargeſtreckt /
deſſen unter andern ledes belli , und die von denen

Belligerantibus genoſſene Quartiere / ſo meiſten⸗
theils in der Catholiſchen Landen allezeit geweſen/
Zeugniß geben koͤnnen / und wodurch die nebens der

Catholiſchen in dem Reich recipinte beyde andere

Keligiohen den bekannten weit groͤſſeren Vortheil /

den man hoffentlich ihrer Seits noch nicht vergeſſen
haben wird / inn und auſſer Reichs erworben / und

deme die geringe in Keligions⸗Sachen vorgegan⸗

gene / und allerſeits angenommene und ratiticirte /
auch durch den zu Stockholm ſeithero bekanntlich ge⸗
ſchloſſenen Tractat zum Uberfluß beſtaͤtigte Aende⸗

rung des Weſtphaͤliſchen Friedens nicht zu verglei⸗
chen iſt / und wann endlich die anderſeitige mit allzu⸗
groſſer Befrembdlichkeit veruͤbte Thaͤtligkeiten an⸗

fangs unterwegen geblieben waͤren/ wuͤrde man Ca⸗
choliſcher Seite zu Erlangung ſeines Rechts / und

Abwendung der angedroheten / dem Roͤm. Reich mit⸗

hin ſo ſchaͤdlichen frembden Execution zu verfahren /
wle jedoch mit allen Fug und Glimpff beſchehen/ nicht
gemuͤſſiget worden ſeyn. Uber welches alles man

ſich das weitere zu ſeiner Zeit will relervirt / und zu⸗

gleich auch insgemein die diſſettige Erklaͤrungen noch⸗
mahlen wiederholet haben .

Der Evangeliſchen Gegenantwort war / der Her⸗
ren Catholiſchen juͤngſte Schrifft waͤre alſo beſchaf⸗
fen/ daß an verſchiedenen Orten dunckle und zwey⸗
deutige Worte und Kxpresſiones gebrauchet / und

dahero der eigentliche Senſus ſchwerlich zu finden/
aus welchen und anderen / ſo man jetzo um Glimpffs

wilen uͤbergehen wolte / die gleich anfangs conte -

ſtirte und zu Erhaltung der unter den Staͤnden noͤ⸗

ſchigen Vertraulichkeit gereichende gute Iotention
nicht abzunehmen waͤre/ vielmehr allerhand ſorgliche
Gedancken erweckt wuͤrden . 2. Waͤre man Evan⸗

geliſchen Theils nicht gemeynet / denen Herren Ca⸗

tholiſchen ein beſonderes Anbringen zu thun / wodurch
einfolglich die diſſeitige Angelegenheiten derſelben ein⸗

ſeitigen Deciſion untergeben wuͤrden / ſondern das

Verlangen beſtuͤnde allein darin / von ihnen deutlich
zu vernehmen / ob ſie nach dem allergnaͤdigſtenBe⸗

gehren Ihrer Kaͤyſerlichen Majeſt . ſo dieſelbe in dem

Commisſions - Decret vom 2. 12 . Pehr . eroͤffnen
laſſen / mit denen Evangeliſchen zu einem gemein⸗
ſamen Gutachten / nach Inhalt beſagten Decreti
concurriren wolten ? Dabey blieben ſiebeſtaͤndig /
und hielten davor / daß dem Reich nichts ſo hoch an⸗
gelegen oder noͤthig ſey/ als eine einmuͤthigeVerneh⸗
mung von beyderſeits Keligions/Verwandten üͤber
die dem Art . 4to annectirte Clauſul , deren einſei⸗
tige Deutung und Mißdeutung den gantzen Rhein⸗
Strohm in Zanck und Streit ſetzte / die Gemuther
exacerbirte / frembde Dijudicatur , Schutz und Peo -
tection zum groſſen Nachtheil des Reichs als eines
ſouverainen compaciſcirenden Theils / gleich ob
ſolches ſeinen Frieden nicht ſelbſt zu exequiren wuͤ
ſte oder koͤnne/ in die Vilcera Immperii einziehe/ de⸗
nen zur ſchweren Verantwortung / ſo ſolches gethan.
Und gleichwie auſſer gedachter einmuͤthigen Verglei⸗
chung über die Keligions - Clauſul alle andere
Reichs / Deliberationes vergebens und umſonſt an⸗
geſtellet werden / indem der Reichs/ Tag bey ſo erreg⸗
ter groſſen Trennung der Gemuͤther ſeine Activitaͤt
nicht haben koͤnte/ alſo würden die Evangeliſche von
denen Herren Catholiſchen zu erwarten haben/ ob
und wann ſie dem obangefuͤhrtenheilſamen / und de⸗
nen beyden in dem Reich reci pirten / ſo wohl Catho⸗
liſchen als Evangeliſchen Religionen profitirlichem
Begehren einmahl Platz geben / mithin durch Auff⸗
hebung aller ſchaͤdlichen Dittidentz die Gemuͤther
Præpariren wollen / ſecuritatem externam & in -
ternam nach allen Kraͤfften zu beſorgen . 3. Sey
ohnvonnoͤthen weitlaͤufftig anzufuͤhren / was man
in der Herren Catholiſchen Anzeige vom 4 ＋A4.
Sept . nicht agnoſciren koͤnte/ weilen die ante Acta

ſolches zur Gnuͤge beantworteten / und wolle man
ſich exempli gratia nur auff die ballus bezogenha⸗
ben / worin denen Evangeliſchen beygemeſſen wird :
r . Ob geſtuͤnden ſie/ mit Gefahr des gemeinen We⸗
ſens gegen den Ryßwickiſchen Frieden⸗Schluß in
ein / und dem andern Ort etwas thaͤtiges vorgenom⸗
men zu haben . 2. Daß die von denen Herren Ca⸗

tholiſchen angegebene Hinderniß / warum noch nicht
zur Sprachezu gelangen / Evangeliſchen Theils/ nicht
vor ohnerheblich erkennet worden . Des Fuͤrſtlichen
Wormſiſchen Amts⸗Kellers ungleichen Berichts zu
geſchweigen . Ubrigens verneinen die Evangeliſchen
den klaren Buchſtaben desFriedens nicht/ ſie koͤnnen
aber gegen den im Reich tlabilirten Modum exe —

quendi nicht zugeben / daß eine in gantz generalen
Terminis verfaßte Clauſul anderſt als durch das

geſamte Reich nach deſſen Herkommen in kxecu -
tion gebracht werde / darnit alle Unordnung verhůͤ
let / und getreue Reichs /Staͤnde nicht der particu⸗
lieren Gutdůncken und Arbitrio unterworffen wver⸗
den moͤgen. 4 . Beruffe man ſich Catholiſchen
Theils auff die vorige Erklaͤrungen insgemein zu

wiederholten mahlen / es widerſpreche aber die vom

14 . 24 . Sept . denen erſtern von 30 . Majl , 9. April
und vom 18 . 28 . Maji . 5. Sey denen Evange⸗
liſchen am allerbefrembdlichſten vorkommen / daß die

Herren Catholiſchen den bekannten / vorgemeldtem
Commisſions - Decret beygelegtenBericht in ihrem
Scripto allegiren / und als eine Antwort auff das
Votum der Augſpurgiſchen Confesſion Verwand⸗
ten angeben wollen / diſſeits getraue man ſich nicht /

denſelben zu agnolciren / ſondern ſinde ſich vielmehr
genoͤl

— —
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7 1698. ,6genoͤthigt/ data Hac occaſione denen darinnen ldles igehhe/ ſey auch im geringſten 698 .

böndenn Achhel
der Geſandten und darunter n von denen Aug GPurgi⸗

guff der Evangeliſchen ReichsStaͤnde / zu merck⸗ ſc n , ndten auff ihre Troup⸗

licher derſelben wohlhergebrachjten Gerechtſamen Be⸗ pen gewe endete groſſe § Toſten zu compenſiren / ſon⸗

kraͤnckung gereichenden / auch ſo wohlhl denen Reichs⸗ haͤtten ſlte⸗ ihr Land ben vergangenen

Conſtitutionibus , als denen Factis ſelbſt entgegen Nr ichs⸗

lauffendenaſſertis zu widerſprechen / und dahero de⸗muͤſſen / welches fl auch zu B

nen gnaͤdigſten Herren und Principalen in beſter nen Wohlfarth aus treueimn Hertze

Weiſe zu reſerviren / wie ſie ihre Not hdurfft zu Ver⸗ tharn/ ihnen 95er niechrat
150Wiele

wahrung ihrer Jurium tàm in ſactis quam pro - loͤnte / daß die v rſelben Troupz

fanis Ihro Kaͤyſerl.l. Majeſt . vorſtellig zů machen / z
2

A

am vortraͤglichſten erachten wuͤrden . 6. Wegen faͤlde/ bezogene geringe Quartler

der angegebenen aber noch nicht probirten vielfaͤlti⸗ruck
e n/

da
doe

gen Aenderungen / ſo diſſeitig gegen den klaren Frie⸗ iche1 un
id andere

den⸗Schluß vorgenommen ſeyn 01
en / bezieheman 10 geroſſen,

ſichauff die vormah ls hierauff ertheilte Antwort / und und
ſub quo

ſtelleddahin / wie die juͤngſthin angegebene kFacta er⸗

weißlich gemacht werden koͤnten. Man habe be⸗

reits von denen mehreſten derſelben gantz andere ö

Nachricht / und legten die gefuͤhrte Klagen /a 0

die gegen den Weſtphaͤliſchen ſo wohl als Ryß⸗
ick Frieden beſchehene Aenderungen des Ke⸗

Standes und der Augenchein nicht der Ca⸗

hen/ ſondern der
Sbangellche

n Keligion
Veon ückung am gantzen Rhein⸗Strom / darein ſie

durch geſuchte frembde Huͤff geſetzet wird / zum U⸗

berfluß an den Tag / daraus dann ohnſchwer abzu⸗ 10 . W15 i
nehmen / wer die SA einſeitig auslege und ſo ] !

gleich exequite ;Die Evangel
ſcchenbecehke

enallein des W. 15
daruͤbeen Unterredung; upflegen / und Richtigkeit zu 105

igions - Sachei

Im uͤbrigen cdiſputire maͤn die bey dem
7 man gantz andere Nachri⸗5

rworbene Merita niemanden . Es moͤchte fide e atdl igem in dem Tractat nicht das

Abſehen der Herren Catholiſchen geweſen mindeſte / vielmehr ſey man verſichert / daß Ihre

ie es wollez So habe doch die Recondui⸗ Koͤnigl. Majeſt , von Schweden durch dieſen T

denen Friedens⸗Tractaten beſonders den 28 . etat nichts eingegangen / ſo der Declaration Der

480 Odkobr. und 30 . Sept . r0. Octobr . Ar mbaſſade vom 20 , 30 . Octobr . 1697 . zu wider /

get / Bonge
iſchen gantz ihre Krafft welcher ſie den F

fieden 5
3008 par -

er en Monita in Eccle - vas mutatione P3
li0 als i

x Neomagenſis ,

Kion lauuffel fen und von ſch

a

ab / theilsunterſchreiben l . ſſen/
x

dieſelbe gar an Ib ſ0 len / und wuͤrde der Hr. Sch
Dero ſie ihre Conditionu / ſo gut

ſie ſandte denjenigen / ſe ˖

koͤnten/ welchesa ien Abſehen/ pretation ddieſes Tractats contra Iiteram zu ma⸗

ſo ein jeder St r gemeinel hs Ver⸗chen ſich anmaſſen / gruͤndlichen Bericht zu geben

bindung / oder gemeinſamen Reichs⸗ wiſſen / inma ſſen er ſich abſonderlich reſerviret /

14 biillichfl ühren ſoll en / diametro zuwider . Den nach daruͤber eingeholter Specia AEInſtruction dieſe

Vortheil / den die Augſpurgiſchen Confestkont .Der IrPütatzonderGchhr nach abzule

wandte aus dem letzt⸗geendeten Krieg auſſerhalb ſonſt nicht Tractaten
/ woraus die ſo ſe

Le
Reichs gezogen haben ſolten / koͤnte man nicht fin⸗te !
den / wohl aber / 15

ein oder andern Orts geſuchet del

feeedene
mihe llerhand Wege denen Evangeliſchen lieſſe m

bruch zu thun / undſie in ihrenBefugniſſen zu

beSechen welches aber nicht uͤberall nach]ne rechtn

Verlangen reusſiren wollen / ſondern zum Theil geliſche

manquiret / indeme man ſich bey der gerechten Sa⸗uͤber un

ſche geſchuͤtzet/ von welchem Succell man jedoch in Verordn

ions - Veraͤnderung
/ und an

ig genomme

8
ich ſey d

die 5
an⸗

dem Reich / wann die Sache W betrachtet wuͤr⸗ was Fug 1if

5 ſich mit Beſtand wenig zuzuſchreiben haͤtte. burgiſchen / Leiningiſch⸗ un 1 ſchen de.0 .
Worinnen ſolcher Vortheil der Au güöirgiſchenCon - verfahren worden / weiſeder 10 5 be⸗

esſions - Verwandten in dem Reich beſtehen ſolle/ halte man ſichi Nothdurff
koͤnne man am wenigſten begreiffen / und der vor bevor .

Augen liegende Ver uſt von Straßhurg und anderen

Orten / wie nicht weniger mehrangeregte Cauſul [ Die e Catholiſ
5 Herren Cat hollche hoffentlich eines an⸗ Obman zwar & tholiſcher Seite uͤber der Herrenſitrene

rzeiigen . 8. Was den ledem belli und Tugſpurgiſ. Confetfßions - Verwandten den 17 . fa . ſhieraulf

1antworteten hierauff ferner : O

entis
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bentis muͤndlich beſchehenen / und darauff pro me⸗

moria ſchrifftlich ausgehaͤndigten ferner weiten Vor⸗

krag mit gutem Fug und Beſtand ein mehrers ent⸗

gegen zu ſetzen haͤtte / zumahlen aber von denenſel⸗
ben ſonderheitlich ſo viel die Annehm/ und Katifici⸗
rung des Nyßwickiſchen Friedens anbetrifft / nicht
allein dunckle und zweydeutige Worte gebraucht / ſon⸗
dern allerdings zu verſtehen gegeben worden / als ob

ſie nicht allein auff ein gewiſſes præſuppoſitum ,
unter welchen der von ihnen gemeldte Ryßwicki⸗
ſche Frieden waͤre ratificiret worden / ſich bezoͤgen/
ſondern auch die Nachricht zu haben bezeigeten / daß
in dem zu Stockholin vor kurtzer Zeit getroffenen
Tractat wegen einer Aenderung des Weſtphaͤliſchen
Frieden⸗Schluſſes in Religions⸗Sachen nichts be⸗
ſtaͤtiget worden / wohl aber verſichert zu ſeyn / daß

Ihre Koͤnigl. Maj . von Schweden durch ſothanen
Tractat nichts eingegangen / ſo der Declaration

ihrer Haagiſchen Geſandtſchafft vom 30 . Octobris
697 . zu widerlauffe / krafft welcher ſie den Frieden

propter haud parvas mutationes Pacificatio -

num Weſt phalicæ & Neomagenſis nicht unter⸗

ſchreiben laſſen / oder theil daran nehmen wollen ;
Und man zwar Catholiſcher Seits dieſes in erſtge⸗
meldter Declaration nicht finden kan / jedoch beyden
Cronen / welche beſagten Stockholmiſchen PTractat ,

vorheriger Benachrichtigung nach / zu Handhabung
des allgemeinen Ruheſtandes / ( worunter kein ande⸗

rer als der Sub Mediatione Potentiſſimi Regis
Sveciæ geſchloſſene Ryßwiſche Frieden verſtanden
werden kan/ ) auffgerichtet / dieſes billich anheim ge⸗

ſtellet laſſe ; So finde man ſich jedoch gemuͤſſiget/
weilen gedachter Ryßwickiſcher Friede nicht minder /
als die darinn mit / und in ſelbigem deutlich ausge⸗
druckter maſſen bekraͤfftigte Weſtphaͤliſcheund Nim⸗

wegiſche Frieden die jetztmahlige Richtſchnur aller

bevorſtehenden Handlung ſeyn muͤſſe/ vor allen Din⸗
gen von faͤmtlichen Herren Augſpurgiſchen Conkel⸗
ſions - Verwandten / die eigentliche Erklaͤrung zu

vernehmen / ob ſie nehmlich mehrgemeldten Ryßwi⸗
ckiſchenFrieden durchgehends / und ohne einige Aus⸗

—
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langet haben / daß/ ( vermoͤgeder in Holland beſche⸗
hener Koͤnigl. Frantzoͤſiſchen Declaration , daß die

Ratificationes puræ & ſimplices , und obgemeld⸗
ter maſſen ohne einige Ausnahm und Reſervation

ſeyn ſollen ) das Hochloͤbl . Chur⸗Maintziſche ꝛc. ꝛc.

Ditectorium ihre Katificationes purè & ſim .

pliciter nach Holland ſchicke / wie auch wuͤrcklich
geſchehen/ denen Koͤnigl. Frantzoͤſiſchen Bottſchaff⸗
ten davon Nachricht gegeben / und darauff die Ge⸗
neral⸗Reichs⸗Ratification alſo auch purè & ſim -

pliciter in des Koͤnigl. Schwediſchen Mediatoris

Herrn Grafen von Bonde Quartier ausgewechſelt
worden / ratificiret zu haben / annoch geſtaͤndig
ſeyen ? Und ſelbigen in allen ſeinen Puncten und

Clauſulen / die Religion ſo wohlals das Politicum

belangend / halten und vollziehen wollen / oder wer /
und welche aus ihnen ſich darzu bekennen ? Auff deſ⸗
ſen vorhergehende verlaͤßliche Beantwort⸗ und Er⸗

klaͤrung / man ſo dann Catholiſchen theils auff ihre
der Herren Augſpurgiſ . ontelſions - Verwandten /
in ihrer obgedachten Anzetge ihren Catholiſchen Mit⸗

Scaͤnden geſtellte Frag denenſelben gleichfalls belie

bige Antwort dahin widetfahren zu laſſen / nicht er⸗ juxta dictam Wieſt phalicam & præſentem Pa -

Beſchreibung

nahm / præſuppoſito oder Vorbehalt / wie ſie ver⸗

mangeln werde . Daß man der den 9. April diß
Jahr gethanen Erklaͤrung gemaͤß/ das unterm 12 .

Febr. vorhero dictirte Kaͤyſerl. Commiſſions - De .
oret in ordentliche Deliberation ziehen / immit⸗
telſt aber ſich nochmahlen ausdruͤcklich dahin erklaͤ
ret haben wolle / daß man Catholiſcher Seits bey ſo
geſchloſſenem Frieden unbeweglich zu verbleiben /
demſelben uͤberall ohne die geringſte Ausnahm oder

Ubertrettung zu geleben/ und ſolchen kraͤfftigſt Hand⸗
haben zu helffen gedencke. Zu dem Ende auch und

mithin zu ungekraͤnckter Beybehaltung der Weſt⸗
phaͤl und Nimwegiſchen Frieden / in ſo weit ſelbige
durch den Ryßwickiſchen Frieden nicht veraͤndert
worden / mit denen Herren Augſpurgiſ . Contel -
ſions Verwandten ſich jederzeit gern vereinigen /
und in auffrichtigem gutem Vertrauen / Securita -
tem tàm externam quàm internam , mit zu be⸗

ſorgen gefliſſen ſeyn werde . Wie aber naͤchſt dem
in dem Ryßwickiſchen Frieden ein und anders gekom⸗
men / wie wenig oder viel auch von jedweden vor und

bey demſelben zu Herſtell / und Folgleiſtung der Weſt ;
phaͤl/ und Nimwegiſchen Frieden ⸗Schluͤſſe/ auch des

zu beſſerer Erlaͤuterung offtermals angeregter Nuͤrn⸗
bergiſcher Kxecutions . Keceſſes obgehabter Schul⸗
digkeit nach mit Worten und Wercken hin und wie⸗
der beygetragen worden ? Deswegen beruffe man ſich
auff die vorhandene Acka , Protocolla und kundba⸗
ren Verlauff ; und gleichwie man Catholiſ . Seits
ſich allerdings geſichert weiß / einig anderweitige
Lractaten weder gepflogen noch errichtet zu haben/

woraus die Religions⸗Aenderung / und anderes Un⸗
heil im Reich entſpringen / allermaſſen von ihnen /

Herren Augſpurgiſchen Confeſſions - Verwandten
allzuhart und unerfindlich in general . Worten an⸗
gefůhret werden wollen ; Alſo werde ſothanem unguͤt⸗
lichen Anlauff auch insgemein nicht allein widerſpro⸗
chen / ſondern es thun diejenige / die etwa darunter

gemeinet oder verſtanden ſeyn moͤchten/ gegen die / ſo
ſich zu ſothanen gantz ungegruͤndeten Auflagen be⸗

kennen ſolten / als Calumnianten / die weitere Ge⸗

buͤhr vorzukehren hiemit beſtermaſſen vorbehalten ,
Eben ſo wenig koͤnne man Catholiſchen theils ſich
darzu verſtehen / was ihnen fernerweit vorgeworffen
werden wolle / als ob ſie fremde Dijudicatur , Schutz
und Protection zu groſſem Nachtheil des Reichs
oder eines Souverainen compaciſcirenden Theils /
nicht anders / als wann ſelbiges ſeinen Frieden nicht
ſelbſt exequiren koͤnnte / gefücht und in die Viſcera

Imperii eingezogen haͤtten ; anerwogen man im

Widerſpiel ein ſolches vielmehr ihnen / Herren Aug⸗
ſpurgiſchen Confeſſions - Verwandten vorwerffen
und unter die Augen legen koͤnnte / was maſſen ſie
nemlich verwichenen Jahres allhier gegen alle die

Reichs⸗Geſetze und den darinn vorgeſchriebenen
Modum reſtituendi & exe quendi Pacem einen
Articulum unter ſich verfaſſet / und ihren bey der

Ryßwickiſchen Friedens⸗Handlung gegenwaͤrtig ge⸗

weſten GlaubensGenoſſen mitgegeben haben/ unter
andern dieſes ausdrücklichen Inhalts : Quo verd

eo facilius hæc redintegratio procedat & reſti -
tuendi priſtinum Religionis Statum , Jura at -

que bona obtineant , Sereniſſimus atque Po -

tentiſſimus Rex Sveciæ vigore fidejuſſionis at .

que guarantiæ in ſe receptæ omnes & ſinguloʒ
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cem reſtituendos protegat , &intra ſpatium 4.
Menſium à publicatione hujus Inſttumenti
computandorum ſublatis & reſectis omnibus
exceptionibus nudà facti poſſeffione inſpecta

urẽ reſtituat & executionem peragat : quod ſi

quis huic reſtitutioni & executioni repugna -
verit , eamque impediverit aut reſtitutam de
novo turbare aut planè deſtituere tentaverit ,

ſive Clericus ſive Laicus ſit , pœͥam fractæ Pa -

cis ipſo Jure & facto incurrat &c . &c . Ubri⸗

gens ſehe man nicht / wie ein oder anderem Catho⸗
liſchen/ Geiſt / oder Weltlichen / zu verdencken/ wann
über den Sratum Keligionis , und wie ſich zur Zeit
des Ryßwickiſchen Frieden⸗Schluſſes derſelbe ein

oder andern Orts befunden / eine Frag und Zweiffel
hereits entſtanden / oder entſtehen ſolte / ſich die jenige/
welche die Sache beruͤhren werden / von denen Koͤ⸗

nigl . Frantzoͤſiiſchen Beampten / als welchen wegen

des eingehabten Beſitzes der damahlige Zuſtand am
beſten wiſſend / ſothanen Unterricht einholen wuͤr⸗

den / nachdem bevorab zur Gnuͤge bekannt iſt / daß

die Herren Augſpurgiſchen Conteſſions - Verwand⸗

te nach geſchloſſenem und ratiticirten Frieden bey

dem Koͤnigl . Frantssſiſchen Hof und denen Koͤnigl.
Frantzöͤſiſ . Mimſtcis , und ſonſten / wo ſie nur Gele⸗

genheit gehabt/ nicht allein darum / ſondern um ein

weit mehrers / auch ſo gar um Auffheb⸗undAende⸗
rung oder Einſchraͤnckung der Kelieions Clauſul

ſich zum oͤfftern einſeitig in der Stille beworben / und

wohl einiger Erklaͤrung ſich geruͤhmet / welche aber

von denen vorgegebenen Urhebern niemahl erkennet /
ſondern bloß andere damit zu bereden getrachtet wor⸗

den / verfolglich ſie wegen etlich weniger durch den

Ryßwickiſchen Frieden denen Catholiſchen / und nur

ettwa an verſchiedenen Orten / guoad Coẽxercitium

wieder zugefallene Kirchen ſich gantz anderſt betra⸗

zen / als die Catholiſche nach den Muͤnſter⸗ und

Oßnabruͤckiſchen Frieden wegen ſo vieler ihnen
zuruͤck gebliebenen oder entzogenen uhralten Ertz⸗

Stiffter / Biſthümer / Abteyen / Probſteyen/ Cloͤſtern /

auch anderer geiſtlichen Stifftungen und Beneli⸗

eien gethan haben/ ꝛc. ꝛc. Alle uͤbrige Imputatio -
nen und fernern Inhalt / Eingangs erwehnten der

Herren Augſpurgiſchen Conkelſions - Verwandten /
leripti ſtelle man zu beſonderer gnugſamen Beant⸗

wortung und weiterer Beobachtung der Nothdurfft

hohlende.

hinterbracht worden / welcher geſtalt die Chur⸗Main
tziſche Geſandtſchafft dieſer Tagen der Chur⸗Saͤchſt

motia vom 7 . Nov . vorgeleſen / ſo ſchrifftlich hin

euſen termini Calumnianten / ſothane Schrifft an

meyntes Erinnern / ſolchen terminum heraus z1

laſſen nicht zu bewegen geweſen .

Theatri Europæi XV. Theil.

Denckwuͤrdiger Geſchichte.

auff andere Zeit aus / immittelſt vorige diſſeitige Er⸗

klaͤrungen alles ihres Begriffs nochmahlen wieder⸗

WelchendieEvangeliſchezut einer Wieder⸗Antwort

wiſſen lieſſen : Es waͤre dem Evangeliſchen Corporz

ſchen eine von dem Corpore Catholico verfaſte
Antwort auff diſſeitiges juͤngſtes deriptum pro Me⸗

terlaſſen worden / die Chur⸗SaͤchſiſcheGeſandtſchafft
aber / in Anſehung des darinn angemerckten injuri⸗

zunehmen billiges Bedencken getragen / zumalen da
Catholici auff verſchiedentlich beſchehenes wohlge⸗

00 0
Wann nun die

Evangeliſchevon denen CatholiſchenGeſandten ſich ret / oder ratione welcher in gedachtem Frieden nicht
deſſen nicht verſehen / in Erwegung/ ſie weder vor⸗ ein anders diſponiret worden / ſen auch im uͤbriaen
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hin noch letzlichen einige dergleichen expreſſion nie

gebralicht / ſondern occafione des von Catholicis

præter rem & neceſſitatem allegitten Stockhol⸗
miſchen Tractats in ihrer Schrifft num . 10 . allein

dahin geſtellet : Ob nicht ſonſtenTractaten / woraus

die ſo ſehr extenuirte Religions⸗Veraͤnderung und

anderes Unheil den Urſprung genommen / gepflogen
worden . Welches iſt / was anjetzo ſo hoch angezogen

wird ; Und aber r . damit gar nichts aſſeriret .

2. Keiner geſchloſſener / ſondern nur gepflogener Tra⸗

ctaten . 3. Der Catholiſchen Staͤnde / viel weniger
des gantzen Corporis nicht gedacht . 4 . Die Wor⸗

te an und fuͤr ſich ſelbſt nicht ſo beſchaffen / daß aus

denenſelben eine Beſchuldigung des Corporis Ca -

tholici zu erzwingen / am mindeſten J . animus in -

juriandi , welcher ohne dem von Miniſtris eines

gantzen Corporis nicht zu praſumiren / ſondern
man vielmehr 6 . ihnen in einer unter Mit⸗Staͤnden

erforderten Vertraulichkeit zů erkennen geben wollen/

daß von Tractaten / Handlungen / oder Negotiatio -
nen vielerley / auch wol publicẽ , geſprochen werde /
ſo ſorgliche Gedancken / Verdacht und Mißtrauen
erwecken und unterhalten koͤnnte ; Alſo haͤtte ſich
von Rechts wegen gebůhret / daß wann die Catholi⸗
ſche Miniſtri dieſe Sache auff ſich ziehen wollen / ſie

ie Evangeliſche befragen ſollen / wie ſie es damit

meynten / oder was ſie darunter verſtuͤnden / da man

ihnen dann gar nicht wuͤrde verhalten haben / was

dieſes Theils davon zu Ohren kommen / und was das

eigentlich ſey/ ſo man auff dem Hertzen habes Wel,⸗
b

Herſtellung des alten Teutſchen Vertrauens

7

ches zu

denen Evangeliſchen zu benehmen / und aus denen

Gemuͤthern zu tilgen nicht undienlich ſeyn moͤchte/
ſo mit Schelten nicht auszurichten . Da ſie aber

ſolches alles in keine conſideration gezogen/ ſondern
auff eine unter publiquen Miniſtern unanſtaͤndi⸗
ge Weiſe ſich gegen die Evangeliſche Geſandte in

corpote comportirt / dergleichen wol kein Exempel
auch bey offenen Kriegen vorhanden / ſo traͤgt man

zu Dero gnaͤdigſten Herren Principalen / gegen wel⸗

che man ſich alles gebuͤhrenden Keſpects und Re⸗

gards zu beſcheiden weiß / und ſolche nimmer aus

Augen ſetzen wird / das feſte Vertrauen / ſie werden

dieſes keines Weges gut heiſſen. Man findet ſich
aber auch Ehren halber gemuͤſſiget/ denen jenigen / ſo
obbemeldten terwinum injurioſum ſuggeriret /
oder Theil daran nehmen/ ſolchen ꝛd modẽ , wie

ſelbiger von ihnen gemeynet/ hinwieder zuruͤck zu ge⸗

ben / und zu retotquiren . Im uͤbrigen behaͤlt man

gegen den Chur⸗Maintziſchen Geſandten wegen ſol⸗
cher ſeinem Muneri Directorali nicht zuſtehender
Vorbringung injurioſer Worte bevor / an Ihre
Churfl . Gnaden ſeinen gnaͤdigſten Herrn die Noth⸗
durfft geziemend gelangen zu laſſen .

Den 19. 9. Decembr . haben endlich die Evan⸗

geliſche Staͤnde ihre einmuͤthige Meynung ad Pro⸗

tocollum bringen laſſen / dieſes Inhalts : Es wuͤr⸗

den hoffentlich die Herren Catholiſche mit denen Aug⸗
ſpurgiſchen Confeſſions - Verwandten darinnen

gleiche Meynung fuͤhren / die Clauſul des Arto . 4
Iaſtrumenti Pacis Kyſwic . habe allein in den Or⸗

ten ſtatt / welche die Cron Franckreich biß zum Frie⸗

E

le

7

7

7

4

1

1698 .

Die Evan⸗
geliſche laſ⸗
ſen ihre end⸗
liche Mep⸗
nung ad

Protecol -
lam brin⸗

gen.

denſchluß wuͤrcklich in Beſitz gehabt / und reltitui⸗
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Erklarung

P0 zu tettringiren , e
ich

di weiß

Beſchreibung
„Fol

zu verſtehen / daß dadurch / ſo wenig immer moͤg⸗
von dem Inſtrumento Pabis W

eltphalicæ,
s welcher baſis & fundamentum des letzten Frie⸗

dens / abgewichen werde . Wie nun in ſolcher &Clau⸗

ſul von Entziehung der Kirchen / Schulen / geiſtl ichen

Einkuͤnffte / und der Jurium Eccle ſiaſticorum mit

keinem ice⸗ ſo verſt ehe ſich vonſelſten/

daß die Evangeliſche den Statt um, fofſie ex Inſtru -

ment Peacis Weſt phalicæ lnge mithin?die

Geroiſſens,Freyhett / in
dasli berum Ex

Keligionis cum annexis behalten / folgl
Hen/ ge lchen Ge falen nd

vel rliehren koͤnnt en ; Die Cacholſhe
amit zu vergnuͤgen haͤtten/ 15 an
1/wo vor diieſem ſie kein Exercitium ih⸗

habt / ſelbiges nunmehr bekaͤmen/ und
h in der Maſſe / wie es tempors con -

he Confeſſions -

9⁰ lebten , 9ltotnd0 nige /
was ein

dieſes ! 1 word
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1 Ryßnieſhen und darinn beſt lgtten1W4l⸗
phaͤliſchen Frieden / inſonderheit auch die den erſten
1600 tzte Qlauſulam finaleni ad Artic . IV . feſt
beyzubehalten erboͤtig / 1nd man nun Catholiſchen
Theils ebenfalls gen ie ober nannte beydeFrie⸗
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ſerl . und Reichs⸗ Cammer⸗Geri

Erfolg hierauff wird in den 5 eJchres ( auch was dieſe Mißßhellig⸗
ilier - eflecten ferner gehabt / in den

den Titeln zu ſehen ſeyn. Unter den
een beh

d

dem 5 und ReichsC Wö5 zu Wetzlar war / daß nachdem der

— —

— —
Reichs⸗

Cammer⸗Gerichts⸗bræudent Herr Graf Carl FFerdinand von M zanderſh eid⸗Gecoldſtein zu Aachen
Todes verblichen / das Reichs⸗Sraͤfl . Schwaͤbiſche
Collegium den 2 . Fehr. dieſes Jahrs IhrKäyſer .
Maj . zwarallerin nterthaͤnigſt erſuchet / die erledigte
Stelle wiederumb einem aus dem Reichs⸗Gr . afen⸗
Stand / der zumalen in einem der Lobl. ReichsCrai⸗

ſen mit Guůtern / auch. Voto und Seſſi donebegnkeſh
allergnaͤdigſt zu conferiren / wie hiebevor ſchchon ehe⸗
mals / ſonderlich An . 1665 . elben dergleichen vom
gedachtenGraͤflichen Collegiogeſucht / doch damnit
nichts ausgerichtet worden / Io haben Ihro Kaͤh⸗
ſerl. Maj . fuͤr dieſesmal auch hierauff nicht relle Ki.
ret / ſondern hierzu Dero wuͤrcklich geheimen Rath Cannerund

Laͤmmerer/ Her eh Frey⸗ .

herrn von Ingelheim / recommenciret / weſcher ſol zuadehn
che auch wuͤrcklich erhalten / und deßfalls zun gedach vir un
tem Wetzlar den 4 . April . N. C. en leget. 100
Es 116

ſich aber bald darauff / als der Freyherr von bemcon.
Ingell hei m ſothazme Function angetretten / zwiſchen kenn,

355 Fræſidenten eine Diflerentz ereignet wegen Ditkerent
æſidii Directorialis ; weßhalb zwar ane al - zwiſchen

ernation dergeſtalt obſerviret worden / daß der lln
6

Præſident in Abweſenheit eines
deiti.gen Cam⸗ Innimer⸗Richters das Directorium ad dies vitæ 955

0

füuͤhret/ es hat aber der juͤngere Herr EmmmeeGree
richts/Prælident Frei yherr von In gähem alff ein
alternation auff kuͤrtzere Zeit angedrun igen / waches
auch / wie es an ſich nicht unbillig und zu Ver⸗

hütang
vieler inconvenientien gereick

der 05Verſamunlung
ingrels gef

„afoch1
Pialfäoeren änmre

R938 751910 entfſtandene„ ue
Reichs⸗Gerichtinweit aus

ſeör
haͤtken

Woven in ichtenf
Jahre zu handeln / es mehrere zubelslh nt

Hierbeneben war auch von jeßt gedachteme
‚ de n 19 . 9 e wun

bey Ihr . Kaͤhſerl l . Maj . wegen ranslocation .
elben an eine nbequemern Ort abermals Anſuchn

gethan worden / vermittelſt naͤck ſtehenden Seh
bens : E . Kaͤyſerl. Maj. iſt ſonder Zweiffel am

allergnaͤdigſt er innerlich / und geruhen Dieſe ele 3aus der Beylage ſub Lit. A. allergehorſam
et in laſſen welcher geſtkalt11 Deroſelber

bene m10 . Jun . 3 1. Maj

mehrerin allerunterthäͤt geſtellet / aus was ein,
galvonde ten hoͤch4 ſt erhebl chen Urſachen und inſu⸗

perablen Haußk⸗De fecten dieſem Dero Kaͤyſerl.
Cammer⸗Gericht an Rien ſehr ſchlechten und

uͤbel verwahrten Ort in die Laͤngezu lubliſtiren ohn⸗
moͤglich ſalln

werde . Nachdemmalen nun die die⸗

ſer lhegen. dan ialen angefuͤhrte Diflicultaͤten und

Haupt⸗Maͤngel 0 ie annoch unkandlir -

le eingefuͤhrte C atholi he Unter⸗Schulen allein aus⸗

genommen ) we abelder unverbeſſerliche groſ⸗
ſe Abgang der benoͤthhigten Wohmungen aucich inn⸗

und aͤtiſſerlichen Securitaͤt ſich nicht allein taͤglich

vergroͤſſern / , ſondern wir auch in keine Wege ſehen
noch finden koͤnnen / wie und wo die von der Cron

FranckreieH. von Speyer bebey ddamaliger Inv alon

1 des 15 91 . J
Und a

Miche
Virſq

lung.

Aff
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(Geſchichte .

auffStraßburg gefuͤhrte/ in etliche 100 . Stuͤbigen

beſtehende Moles Actorum Cameralium bey deren

etwa bald erfolgender Wiederausliefferungen/ nebens

denen bereits in des Heil . Reichs⸗Stadt Franckfurt
vertwahrlich ſtehenden etlich und 88 . groſſen Stuͤbi⸗

gen ( ohne welchen gleichwohl der Curſus Jultitiæ
nicht wohl in vorigen Gang gebracht werden kan )

allhier wegen der hierzu erforderten / aber notorie

ermanglenden Gewoͤlber / ſicher und ohne faſt taͤglich
beſorgender Feuers⸗Gefahr verwahrt / zu geſchweigel
bey einer uͤber kurtz oder lang erfolgenden Kuptur
und feindlichen inxaſion anderwertshin wegen kund⸗

baren Abgangs der hierzu benoͤthigter vielen Fuhren
und Geld⸗Mitteln in beſſere Sicherheit gebracht wer⸗

den koͤnnen / ſondern nothwendig verlohren gehen
muͤſſen ; Woruͤber bey Sr . Churfuͤrſtl . Gnaden zu

Maintz / als des Heil . Roͤm. Reichs Ertz⸗Cantzler /
die nothduͤrfftige Erinnerung von uns ebenfalls ein⸗

gewendet worden ; Als werden wir gemuͤſſiget/ auf
vorhero mit des Hrn . Cammer⸗Richters Churfuͤrſtl .

Gn . gepflogener Communication ſot er unſerer
81

allerunterthaͤnigſter Vorſtellung hiemit in allertieffe⸗

ſelbe geruhen Dero bey dem Loͤbl. Reich

zu Regenſpurg ſubſiſtirende HoͤchſtanſehnlicheGe⸗

ſandtſchafft dahin forderſambſt allergnaͤdigſt inttrui⸗

ren zu laſſen / auf daß bey nunmehro vermittelſt Goͤtt⸗

licher Verleihung wiederum erlangten Reichs⸗

Frieden ſothanes dem gantzen Roͤm. Reich Hochan⸗
gelegenes und vielen darnach ſeufftzenden Partheyen /
zu ſonderbarem Troſt gereichendes Negorium , mit
Altsſuchung eines mit einem flumine

verſehenen Orts / worauff bey einer unverhofften
feindlichen Euptur , das faſt unſchaͤtbare Reichs⸗
rchiv zu Waſſer gar leicht und mit gantz gerin⸗

zen Unkoſten in mehrere Sicherheit geſetztwerden
ͤoͤnte/ in forderliche Deliberation cht / und die

Uranslocation dieſes hoͤchſten Gerichts dermahleins
＋ 5 4 ＋. 2 Ine α 18

atiff die viel und offtmahls gethane o beweg⸗und
gruͤndliche Vorſtellung ins Werck gerichtet werden

62
moͤge ; Welche
Cammer⸗Gericht und dem allgemeinen Jr
ſen bezeigende
Kaͤyſerliche Gnad in allergehorſamſter Devotion ,

womit Eurer Kaͤyſerl . Majeſt . Wir allweg verpflich⸗
tet ſind/ nach aͤuſſerſtem Vermoͤgen allerunterthaͤnigſt
zu verdienen gefliſſen verbleiben . Eurer Kaͤyſerl.
Majeſtaͤt damit etc . ett . Weßlar den § . 19 . Eebr .

I 698 .

Welches ſie auch an die Reichs / Verſammlung zu
Regenſpurg berichtet : Unſere Hoch⸗ und Vielge⸗
ehrte Herren gelieben aus dem Beyſchluß ſub Lit . A.

mit mehrerm zu erſehen / was an die Roͤm. Kaͤyſerl.
Majeſt . unſern Allergnaͤdigſten Herren wir mit vo⸗

riger Poſt wegen hoͤchſtnoͤthiger Pransferirung die⸗

ſes Kaͤyſerl. und Heil . Reichs Cammer⸗Gerichts an
einen andern bequemern und mehr ſicheren Ort al⸗

lerunterthaͤnigſt gelangen zu laſſen / uns gemnuͤſſiget
befunden . Wie wir nun auſſerallen Zweiffel ſezen/ es
werden unſere Hoch⸗ und Vielgeehrte Herren die von
uns darin angefuͤhrte kationes und Motiven der⸗
geſtalt bewandt zu ſeyn ermeſſen / daß darauff von

von Eurer Kaͤyſerl. Majeſt . Dero

aſtitz We⸗

Lheatri Europæi XV. Theil.
—

Deuckwuͤrdiger Geſchichte .

Reichswegen billig beſondere Kellexion zu machen /
und dahero dieſer Punct in forderſamſte Berathſchla⸗

gung gezogen werden ; Als haben unſere Hoch und

Vielgeehrte Herren hiemit freund⸗ und dienſtlich er⸗

ſuchen wollen / dieſelbe bey deren Hohen Herren /
Obern und Committenten dieſes unſer Deliderium

dahin ohnſchwer nachdruͤcklich zu recommendiren

geruhen wollen / damit wir uns deswegen eines bal⸗

digen erſprießlichen Schluſſeszuerfreuenhaben moͤch⸗
ten / unſere Hoch⸗ und Vielgeehrte Herren in den

Goͤttlichen Schutz treulich empfehlend . Wetzlar den

13. 23 . Febr . 1698 .

Wowider aber die Stadt Wetzlar / vermittelſt ei⸗

nes abſonderlichen Memorials an die Reichs⸗Ver⸗

ſammlung den 27 . Maji Gegen⸗Kemonſtration
4
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1698 ,

Gegen⸗
kKemon -
ſtration
der Stadt

gethan / und gebethen / das Cammer⸗Gerichte entwe⸗Wetzlar.
der beſtaͤndig daſelbſt lubliſtiren zu laſſen / oder doch

wenigſtens allenfalls die Sache dahin zu vermitteln /
wegen angewendeten groſſen und ſchweren Ko⸗

ſten / und dadurch uͤberhaͤufft ſſenen Schulden⸗
Laſt / der Stadt von Reic

lein Satisfaction geſch
10 ligionis , alles in

11

um , wie es vor⸗

ngeſetzet / gerie
n

97 di « Stadt Far8 1 175 170 1118 6 Fucen 0 1Del die Stadt darge⸗
ſter dubmiſſion zu inhæriren / und Eure Kaͤyſerl . J8 1215flch , 55 7

Maſeſt . nochmahlen allergehorſambſt zu bi gen indemnitiret ſeyn moͤchte . Wovon das voͤllige
Majeſt . nochmahlen allergehorſambſt ; en / d • Memorial folgends lautet :Memor , gendos lältet ⸗

Excell . Gn . Unſern Hochhe
Hochgeehrten Herren ruhet

ls ohne in ohnentfallenem Andencken / und iſt
ſt Reichskuͤndig /was bißher in puncto Retrans -

locationis Cameræ de novo in Comitiis ange -

tragen worden . Wie nun auch Reichskuͤndig / daß
bey der Koͤnigl. Frantzoͤſiſchen lnyation die Stadt
Wetzlar in Frangenti , und ſonſt kein Stand zu Re⸗

cipirung dieſes hoͤchſten Gerichts ſich erklaͤren wol
len / ſie daſſelbe amore boni publici gutwillig auff⸗
und angenommen / und ſo wohl ihre ſonſt noͤthig ge⸗

habte und gebrauchte ædificia publica , als auch vie⸗

le privata zu bequem erforderenden Etablir und

Reædificirung zu dieſemHochſten Gericht benoͤchigt
erforderenden Gebaͤuden und gebůhrender Logirung

abzutreten / ſich willig erkaͤret / und auff die durch ei⸗

ne ſy

Gerichte deswegen beſche

Eur . Hochwuͤrden

36
oöwe
4

nen Augenſchein ſo wohl

zutretenden Gebaͤuden und Haͤuſer/ auch Kirchen
und Schulen / und dergleichen / dieſe Stadt darauff
durch ein allgemeines von Ihro Kaͤyſerl. Majeſtaͤt
unſerm Allergnaͤdigſten Kaͤyſern und Herren appro⸗
birte Reichs⸗Gutachten zu einem beſtaͤndigen Sitz
allegiret und anhero transkeriret worden / man auch

ohnangeſehen der oontinuirten Hoͤchſtgefaͤhrlichen
Kriegs⸗Gefahr und theuren Zeiten / auch obſchon
dieſe Stadt in Anſel
Reci pirung die gebethene Erlaſſung ihrer Reichs⸗
und Craiß⸗Onerum und koſtbarer Anſchaff⸗ und

Stellung ihres Reichs⸗ Mannſchafft
nicht erhalten koͤnnen/ und zu deren Abtragung viel

tauſend dabey anwenden und hergeben muͤſſen/ und

dato noch beym Craiß concurriret / jedoch aus Lieb
des gemeinen Weſens / und zu Befoͤrderung der heil⸗
ſamen Juſtitz ſich aͤuſſerſt angreiffen / zu Aptir⸗ und

Reparirung dieſer erforderten Gebaͤuden / Wohnun⸗
gen und vielen Zugehoͤrungen bißheroein gar groſſes

ng dieſes Hoͤchſten Gerichts

„ Contingents8

verwenden / und zu Beſtreitung deren zu viel 1000 .

auf Interefle koſtbar aufnehmen und verpenſioniren
See muͤſten/

eciale Abſchickung aus dieſem hoͤchſten Reichs⸗

Reichs· aͤterliche Fuͤrſehung und der Situation dieſer Stadt ſelbſten / als auch der ab⸗



404

mũͤſten/ unddieſesStadt⸗ Weſen dadurch in⸗groſſen
Schaden gefetzt/ und neben dem auch ein jeder bri⸗

vatus in groſſe 11055 geſteckt / auch zu dem Exer .

citio Keligionis Catholick & Reformatæ

mit der Vuͤrgerſchafft groͤſſeſten Ungelegenheiten

Platz und Raum gemacht / ſogar auch Kirchen und

Schulen / mit Hindanſetzung der ſo theuer per in

ſtrumentum Vacis Weſtphalicæ & Sanctiones

Imperii pragmaticas erworbeenen und erhaltenen

Jurum ; Herkommen und Freyheiten hergegeben/
viele Buͤrger auch aus ihren Haͤuſern militar ! Exe⸗
cutione , und nur das Unterkommen der hohen Her⸗
ren Cameraſen zu befoͤrdern / herausgetrieben /
und ſie das emigrare mit thraͤnenden Aungen ver⸗

ſchmertzen muͤſſen / und ſonſten mit Recipirung
f

Abtrettung der Stadt eigen⸗inhen oſber egnritten Planenundſt
Hoͤfen / zu Befoͤrderung ddieſes hoͤchſten Gerichte g/ als

noch darzu bey Er ig der Judiciarien Anno

den einen Fluͤralddes Cloſters / worinn bünte
der Stadt⸗Pfarrer gewohnet / annochauch cedi :

um das p. im Exercitium Keligionis 6
tholicæ zu befoͤrdern / auch d enen Reformirten/ be⸗

neben dem aß tconcedi iten Exercitio in Fran⸗
oͤſiſcher Sprache nunmehr das Teutſche vergoͤnnet /

alles unter derſichern und vertroͤſteten Hoffnung /
daß die St adt hinkuͤnfftig deſſenin einige Wege wie⸗

derum genieſſen / und dieſere chaden nach und nach

der Stadt wiederum vergiſtet und
erſczet werden

wuͤrde ; Nachdem tnan aber mehr und mehr wider

alle Hoffnung und Zuverſicht wahrnehmnen 100daß dem allem ohngeachtet unter Vorſpioglung aller⸗

hand ungegruͤndeten und der Stadt etwan von ein⸗

und anderen Widrig⸗geſinnten irrelevamenSchein⸗
Gruͤnden dahin getrachtet werden will / vorhochbe⸗
ſagtes hoͤchſtes Gericht an einen andern Ort zu brin⸗

gen / und uns und dieſe Stadt in ſolchem groſſen Ver⸗

luſt und aͤuſſerſtemSchaden zu laſſen / da doch vor⸗

hochbeſagtes hoͤclſtes Gericht allhier zu Wetzlar noch

Bequemlichtett gnug haben kan /
behende

u woh⸗
nen ; So hat man ſich keines Weges entbrechen koͤn⸗
nen / dieſe der Sachen wahre Beſchaffenheit einer

hoͤchſt⸗anſehnlichen Reick 6,aßenumlung gezie⸗
mend und gebuͤhrend vorzuſtellen / maſſen ja uͤber

obiges alles offenbahr und Reichskuͤndig/ daß / ob

zwar bey erſtmahlig⸗ 6
10

er Transferirung vor⸗

hochbeſagten Gerichts / alle etwan dieſer Stadt ver⸗

meintlichLeutgegen geſetzte rationes ſchon dat nahls
auch Alff ffs Tapet A men / dieſel be jedoch weder

zu Regenſpurg noch ſonſten der Erheblichkeit gehal⸗
ten / daß ſie die Tiabsferirung remortiren könnten /

ſondern 7 deren ohngehindert / die

0 are Reichs⸗
Commiſſion angeordnet / um verſchiedene Puncta ,
rstione Religionis & ſurisdictionis in Guͤte ab⸗

1693 .

deſſ

zuthun und beyzzulegen / und ſo folgl ichen das hoͤchſte
Gericht allhie zu tabliren / bey welcher Commis .

ſion aber nicht vorige ſondern bloß der laͤng
pPunctus Religionis Catholicæ in Kirchen / Pro .

ceſſionen und Schulen / ( welcher Punctus jedock

nunmehr gaͤntzlich gehoben / und von der Stadt ſe
che otlerten geſchehen und præſtiret worden / daf
ex parte Catholicorum man uͤberfluͤfftg dami

contentiret /) einige Difficultaͤte enie hte / daß
auch vor hochberuͤhrte abrumpiret /

5
jqaͤ⸗!

Con
7
fnανο Ne

Allerg! :
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fefen
derſt zu Grund gerichtet oder eingenommen werden

ſolten man in wenig Tagen die Acken gar leicht

Reichs/
digſten §Taͤyſer und Herrn 5 in hC & allis Punkie180
nur eine extenonem Commiſlſionis , und falls die
Guͤte zwiſchen dem hoͤchſten Gericht und der Stadt
nicht Platz finden ſolte / alsdann der Commilſion

ſolche zu entſcheiden erlaubt werden moͤchte / geſucht/
wie dann auch bereits damahls ſchon ein hochloͤblich
Gericht von dem vorgekommenen Pranslocations .

Weſen ſelbſten / beſage der Beylage Lit . A. abgeſtan⸗
den / dero Poltulata bey der Commiſſion exhibi —

ren laſſen / nach welchen Beſchwerden / alsdie Cw⸗

miſſion abrumpiret / weilen der vornehmſte und

groͤſte Punctus faſt eroͤrtert / verſchtedene / ſo wohl
von denen Herren Allelloren / als auch anderen zu
dem hoͤchſten Gericht gehoͤrigen Perſonen viel 1000 .

an Hauß und Guͤter angewendet / und ſich haͤußlichſ
niedergelaſſen / welches in Wahrheit nimmermehrf
wuͤrde geſchehen ſeyn / wañ der jetzo vorgeſchuͤtzten de

curitaͤt halben / wel che hier wegen der vielen noch vor⸗

ſtehenden Haupt⸗Veſtungen und Rhein⸗auch an⸗

deren Fluͤſſen viel beſſer / als ein⸗ und anderer um
eins und anders Urwat· Nutzenhalber in 2 Jorſchag

gekommener Ort / noch einiger Serupe ! obhan⸗
den geweſen ; So iſt auch kein ſo groſſer Mangel
an Haͤuſern / inmaſſen der J50 0 klar dei
get / daß nicht alleine verſchiedene neue auff etliche
1000 . Guͤlden anlauffende erbauet / ſondernauch

die alte ſolcher geſtalt reparixet / daf i6 ein jeder darin n

Stands⸗maͤſſig wohl wohnen kan / und ſo die neu

ankommende Herren Camerals - Perſonen ſich ein

wenig / gleich die 15ern zuin theil auch gethan/ an⸗

greiffen / und die! zogiamenter ihrer Gefaͤlligkeit
nach aptiren laſſen thaͤten / werde keine Klag vor⸗

handen ſeyn/ wie dann dato noch 4 . biß 5. Haͤuſer
vor Herren Atleſloren oder andere vornehme Perſo⸗
nen vacant und leer gemacht werden koͤnnen/ wie⸗

wohl in weit groͤſſernOertern ein jeder nicht ſo gleich

neue und nach ſeinem Wunſch verlangte Wohnun⸗
gen wird erlangen koͤnnen / ſondern Anfangs8 mit

3. oder 4 . Stuben ſich behelffen wird muͤſſen / wie

dann zu Speyer ſelbſten die Hohe Herren Præfiden —

ten / als auch Herren Alletloren Anfangs gar nicht

unterkommen / ſondern auff ihre Koſten noch viel

ſren laſſen muͤſſen. Die Unttrbringung der

Acten belanzend / ſo ſeynd zwar die ſo groſſe ver⸗

Gen noch nicht ſaͤmtlich verfertigt / waͤ

verfertiget / wann das de novo 0
herfürgethane Lranslocations . Werck ſol lches nicht

verhindert haͤtte / wie dann bey erſtmahliger Ein ,
ieſes

hoͤchſtenGerichtsin Speher diefeld
alich nack W gebauet worden ;Man

hat aber in⸗/ und bey der groſſen Haupt und Dohm⸗

0 ſonſt anderer Orten ſolcheſchoͤne vor

Waf ſſer gantz ſich ekeGelegenheit / daß wohl

Stubig voller Acten verwahrlich ge⸗

lten / und ſo langallda reponiret werdenkoͤnnen /

er zu einein HDaupt⸗Gewoͤlbe deſtinirte Ort / ſo
gſtens in einem Jahr geſchehen kan / wann nur

̃tadt des gewiſſen Sizes dieſes hoͤchſten Gerichts

chert ſey n wüͤrdefertig und zurecht gemachl vor

0 0 1100001 7510
8

56 Gragole
Bedencken nicht

langKke
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ren aber ! igt

Kirchen /

indFei ler !

etliche 651000 .

ll chöck fe in Gnaden 600585 wole / die vor⸗
eVeſtungen von feindlichem Gewalt zu for⸗
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ſdert fichert Orte / auch da man wolte /auff dem

yn / oder Rhein⸗Fluß abfüͤhren⸗ zumahlen / da

vorbey flieſſende dohnFluß gar wol

ohne ſonderbahre Koſten ſchiffbahr
Reahe

werden

kan / ſolcher auch wuͤrcklich an der von hier J . Mei⸗

5 de Dietzſchon alſo ſchiffeich .iſt /

d aller 0055 en Gefahr entziehen koͤnnte : Das

Poltey⸗AWeſen auch / ſo viel beydieſen vorgeweſe⸗
n hoͤchſt⸗beſchwerlichen Kriegs⸗ und theurenZei⸗

en ſichs nur immer thun laſſen wollen / ſo weit re⸗

81 und noch resulirt werden kan / daß verhof⸗

fentlich deswegen keine quere en zu fuͤhren. Dieſe

Stadt auch einer geſunden Situation und guten

Lufft/ und unter wenig Meilen mit wa men Baͤdern
und guten Sauerbrunnen umgeben . Daß ſo wohl

05
hls weiland die Glorwuͤrdigſte dRölniſ. Kay⸗

ſerl . Majeſt . Carolus IV ,
Cheilzmtos

eſten Anden⸗

Gens ein luſtiges Sch loß / ſo dato Carlsmond

genennet wird / und nunmehro verfallen / fuͤrdieſer
8

Stadtauffeeinem luſtigen erhabenen.Hüuͤgel gebauet ,

und eimge Zeit dahier retidiret / und deswegen dieſel⸗

be mit anſehnlichen und fuͤrtrefflichen Kaͤyſerlichen
Gnaden / Privilegien / und Immunttaͤten aller⸗

gnädit bega„ 8 dalchen 8 auch andere

an au

⁴9

ſhe dem der hier

Solen / der ndenef Sleuat ion undande⸗
mlichkeit halben lieber allhier / als an an⸗

röſſeren Orten ſichauffhalten / EGOalſeh danck

noch die Herrer n Camerales beybeſtaͤiidieger Ge⸗

1 hier geweſen / auch theils Herren Came⸗

ihre in der Pfaltz zuruͤckgelaſſene Guͤter und all⸗

da wachfſine ene mit leichtern Koſten und Muͤ⸗
heden Nhein ſere b/ biß auff die nur 7. oder 8. Mei⸗

en von her gelegene Haupt⸗Veſtung und Chur⸗

Naintziſ. Kelidentz Stadt Maintz uͤberfůhren/ und
oon dar anhero bringen laſſen koͤnnen/ und die Moſel⸗
Weinevon der nur 8. Meilen von hier gelegener

Chlür⸗Trieriſ . Stadt Coblentz anhero zu bekommen

ehnd / und durch eine dreymal Wochentlich ablauf⸗

ſende geſchwinde Poſt⸗ Kutſche in einem Tag die

Heuckwuͤrdiger 6

guch
ü mit leichtefter Muͤhe von hier auff den

Rhein / und ferner zu Waſſer all erhand Ohnentbehr⸗
lchkeit

anhero uͤberbracht werden / auch dieStadt faſt
in meditullio lperu , und denen Nieder⸗Saͤchſi⸗

ſchen und Weſtphaͤliſchen auch andern Craiſen ein

wohlgelegener Ort iſt / anderer Sommodlitaͤlen an⸗

jetzonicht zu gedencken /auch zugeſchweigen/ daß denen

Hohen Herren Cameralen die Lranslocation , in -

dem 0 ich allhier nunmehreingerichtet / ſelbſtengroſ⸗
ſe Schaͤden und neo mmoditaͤten verurſachen wur⸗

de. Solchem nach will man / und zwarauffſol chen
/

doch nicht verhoffenden Fall der unterthaͤnigſten Zu⸗
verſicht leben / eine hoͤchRa iche hohe Reichs⸗

Verſammlung werde und wolle auff dieſe ind er hoͤch⸗
ſten Billichkeit beſtehende geziemende und warhaffte
Kemonſtration eine hohe und geneigte Reflexion

zu nehmen geruhen / undvor⸗hoͤchſtbeſagtes Cammer⸗

Gericht ( in Anſehung es allhier zu Wetzlar wohl 1o -

iren kan / und augenſcheinlichaalles oberz eeet
ſen in einen andern Stand gebracht / viel anſehnliche

ꝛeue Haͤuſer/ worunter neulich eines von 12000, fl.

werth erbauet / die alte / wie auchd ie Straſſen re⸗

ariret / und alles ad bene Pl acitum der Herren
Cameralen eingerichtet / ) entweder beſtaͤndig dahier
( ubhiſtiren zu laſſen / oder doch wenigſtens allenfalls
die S ache dahin zu vermitteln / aß wegen obbemeldter

maſſen angewendeter groſſen und ſchweren Unkoſten /
und dadurch uͤberhaͤufft⸗zugeſtoſſenen Schulden⸗

Laſt der Stadt / von Reichswegen / in allem nicht

allein Satisfaction beſchehen / ſondern auch ra⸗

tione Religionis alles in priſtinum Statum .

und wie es vorhin geweſen / gerichtet werden / und

die Stadt dagegen indemniſirt ſeyn moͤchte. Es

Es erweiſen Eure Excellentz / Hochwuͤrden / Gna⸗

den / und unſere Hochgeneigt auch Großguͤnſtige

Hoch geehrte Herrelein f0
und unſere Polteritaͤt auff ewigverbinden wird / wie

dann naͤchſt derſelben Ellaſing in GOttes gnaͤdige

Beſchirmung zu allem beharrlichen

e
2
5

Wahl⸗und vornehme . Handels Stadt Franckft irt er⸗

reichen/ und von daraus ohne ſonderliche Koſten

und zu ihrer Menage alles / was ſie alldazuhhaben

verlangen / anhero gebracht werden koͤnnen / auch

eynd GOtt L ob die Victualien / als das beſte Fleiſch
und Wildpraͤt von dein Weſterwald / ſo dann aller⸗

grentzenden Herrſchafftlichen Fiſchereyen / um ein

billiches und leidentliches pretium , zumahlen bey

Fr iedens⸗Zeiten wohl und in 65 zu bekom⸗

nen/ diebeſte Fruͤchte auch gleichfalls bißhero / ob⸗

ſckſchon ſolche anderer Orten in hohen W geſtan⸗
den / um ein leidentliches / /undbey Vet 0 be⸗

ſtaͤndigen FriedensZeiten / ſolche gar wohlfeil / auff
denen Wochen⸗Maͤrckten viliori pretio zu erkauf⸗
fen : Zumahlen aber / da der an der Stadt vorbey⸗
flieſſende Lohnund Dill⸗Iluß mit geringen Koſten /

leicht auch desfalls mit wenigerd dabey concurriren⸗

den Hohen Potentzen und Herrſchafften concertir -

ten Vereinigung ſchiffbahr gemacht werden ſolte/
wuͤrde nicht allein vorchoch hbeſagtes Gericht dardurch

eine groſſe Avantage in allen Lebens⸗Mitteln und

Beholtzung / die ohne das allhier / wie auch andere

Land⸗Nateriali aſchrůvohlf

hand Fiſchwerck / aus denen vorbeyflieſſenden Fiſch⸗
reichen Waſſern / 3 und Dill / und andern an⸗e

ſen mit geziemender Veneration und Keſpect un⸗

ausgeſetzt verbleiben . Datum Wetzlar den 27 .

Werck / welches uns

1698 .

Maji 1698 .

des Cammer⸗Gerichts den 30. 20 . Jul .i
haltung halber«an Ihr . Kaͤyſerl. Maj.

50
allerun⸗

terthaͤnigſtes Schreiben abgehen ſaſſen / dieſes In⸗

halts : G. Kaͤhſerl. Maj . geruhen Alkrgnadeſt / ſich .
aus unſerm an Dieſelbe unterm 4. 14 . Mart ! iAn -

no 1684 . allerunterthaͤnigſt abgel⸗laſſenen ſub Lit .

A. in Abſchrifft beykommenden Schreiben allerge —

horſamſt refetiren zu läfſet. was
9—9885

ben wir

en
ſchr

geſchwaͤchter zu Dero
Naͤhherl

Cammer⸗

Gerichts Unterhaltung gewidmeter Reichs⸗Macri -

cul. öän Hſtnoͤthiger Erhoͤhung/ inid eines dar⸗

auff beſtimmenden proportionirten numeri Per -

fonarum halber und welcher geſtalt wir biß auff

hiehin erfolgende allergnaͤdigſte Fuͤrſehung wegen

Hicht zureichender Unterhaltungs⸗Mitteln / mit Auff⸗

nahm der Præſentatorum in etwas an uns halten

muͤſſen / und uͤber die damalen benamte Zahl der

zwoͤlff Aflefſoren nicht woh lſchreiten koͤnnten /

eine allerunterthaͤnigſteVorſtellung zu thun / gemuͤſ⸗

ſiget worden ; aller maſſen wir dent

Verſammlung zu Regenſpurg ein ſolches nicht we⸗

Ece 3

fü rͤ

E5 haben auch Hn . Præſident und Aflefſoren Des Herrn

hrer Unter⸗ S ericht⸗
Præſiden -

ken und
A· ſſeello -

[FTunl

g öchreĩ ben
an Kaͤpſerl.
Maj . ihrer
Unterhal⸗

ng hal⸗
ber⸗

auch der Reichs⸗

eilzu belkkomme n/ ſondern niniger ſelbiger
Z
Zeit ge buͤhrend temonſtriret . Wann

nlin



1698 .

406 Beſchreibung

numn dieſes Werck biß anhero ohne darauff erfolgte

höͤchſtnoͤthige Keſolution ohnerlediget verblieben /
immittelſt aber vermoͤg ſub Lit . B. beygehenden je⸗

tzigen Starus Matriculæ Cameralis des Pfenning⸗
meiſters Einnahm ſich dermaſſen verringert / daß
wir ſelbſten endlich auch / bey der nach abgelaſſenem
obigem allerunterthaͤnigſten Schreiben bey einem

Collegio Camerali aus gewiſſer Bewegnuͤß ad in⸗

terim , biß zu erfolgter gedachter anderweitigerVer⸗
ordnung feſt geſtellter Zahl der dreyzehen wuͤrckli⸗
cher Aſſeflorum , nemlich ſieben von Catholiſcher
Seiten / und ſechs vonder Augſpurgiſchen Conkel -

welche Zahl dann wiederumb
Lelation pro Statu Aſſeſ -

und bey daraus befindender
zu reci piren ſtehet erſetzt/

hsthaler aus der Reichs⸗
Beſoldung nicht rich⸗

tig noch v hert halten / und habhafft
werdenkoͤnnen hlen ſich verſchiedene Præ⸗

ſentati wiederum allhier angeben / bey vorangereg⸗

ter Bewan mit der Admiſlion zu

denen
gewoͤhn

Hn . Pr e

licher Auffnahm / aus Mangel benoͤthigten Unter⸗

halts / wider Willen an uns halten muͤſſen ;Alsthun
wir den Inhalt obangezogenen unſers allerunterthaͤ⸗
nigſten Schreibens anhero wiederhohlen/ und Ewr .

Kaͤyſerl. Majeſt . nochmahlen allergehorſamſt bitten ;

Sie geruhen ſolches Werck bey wohlbeſagtem Reichs⸗
Convept dahin allergnãdigſt vortragen zu laſſen/

und zu dirieiren / damit es daſelbſt / bey nunmehr

von GOtt wiederttm
verli 0

deñ /
iehenen allgemeinen Frie⸗l

0
erf zme Berathſchlagung ge⸗

zogen / und in einem und andern durch eine allgemei⸗

ne Reichs⸗Verordnung hierinn heilſamlich reme .

dir , immittelſt aber undbiß dahin uns wegen weite⸗

rer mi
irung mehrer Præſentatotum ,

von denen Herren Erælentanien nichts unguͤtliches
beygemeſſen werden moͤge .

Wobey auch Euer Kaͤyſerl. Majeſtaͤt mit Dero

allergnaͤdigſten laubnuͤß / wir weiters allerunter⸗
thaͤnigſtvorzutragen

/
uns nicht enthrechen koͤnnen/

was maſſen / da vorhin offenkuͤndig/ wie aller Orten

in dem Reich / alſo auch abſonderlich hieſigen Orts

und Gegend/ dieWaaren / Victualien / ſamt uͤbrigen
zu des Lebens Unterhalt ohnentbehrlichen Feilſchaff⸗
ten / auch der Handwercker / und Geſinds Lohn/ und

andere noͤthigeDinge bey verſchiedenen Jahren hero
ſehr hoch geſtiegen / und noch taͤglich ſteigen/ uͤbrige
Neben⸗Auslagen / ſo wegen ſchweren Haußzinſes /
Fracht und Fuhrlohns von dem Wein / und andern

Nothwendigkeiten / auch ſonſten auff viele Weiß und

Weg / wir zu thun haben / deſſen der mehrere Theil
vormahls zu Speyer enthaben geweſen / nicht zu ge⸗
dencken : Wir aber / abſonderlich die G Ott mit Kin⸗

dern geſegnet / und weitlaͤufftige Haußhaltung zu

fuͤhren haben / dahero mit der bißherigen jaͤhrlichen
Beſoldung und Gehalt / dergeſtalt / wie es die Cam⸗

mer⸗Gerichts⸗Ordnung / und unſen Stand / auch0
ayſerl. Gerichts Reputation in al⸗

k dert / nicht auszulangen vermoͤ⸗

gen/ es ſey dann / daß wir von dem unſerigen (ſo wir

ohne dem unſerer Entſeſſenheit halber nicht voͤllig ge⸗

nieſſen koͤnnen ) mit zuſetzen und einbuͤſſen welches

dinibus , und von deren

nahls verlangender wuͤrck⸗

uns aber um ſo ſchwerer faͤllt / da wir bey unſerelf
Eunction keiner Neben⸗ EKmolumenten / Commis .
lionen / Begnaͤdigungoder Befoͤrderungen vor uns /
oder die Unſerige / ie Euer Kaͤyſerl. Majeſt . Reichs⸗
Hof⸗Raͤthe/ auch andere Chur⸗ und Fuͤrſtl. Mini⸗
ſtri zu genieſſen und zu gewarten haben / mithin die
Mittel der einem Haußvater obliegenden Vorſorg in

Erſpahrung eines Noth⸗ auch kuͤnfftigenZehrpfen⸗
nings vor Weib und Kinder bey uns gantz entſtehen
thun .

Dannenhero die ſelbſt / redende Billichkeit eine er⸗
kleckliche Erhoͤhung der uns verordneten Salarien er⸗

heiſchen will ; allermaſſen wir dann auch inder aller⸗

unterthaͤnigſten troͤſtlichen Hoffnung leben / es wer⸗
den Euer Kaͤyſerl. Majeſtaͤt/ wie dieſelbe wir darum

hiemit allergehorſamſt bitten / oblges alles in aller⸗

gnaͤdigſte Conſideration ziehen/ und demnaͤchſt nach
Dero / in Zeit Dero Glorwuͤrdigſten Kaͤyferlichen
Regierung gegen dieſes Gericht / und uns hoͤchſt,
ruͤhmlich vielfaͤltig bezeigten allerhoͤchſten Vaͤterli

ſammlung zu Regenſpurg / vermittelſt Dero aller⸗

gnaͤdigſten Gutbefindung / es dahin richten / und
nachdruͤcklich befoͤrdern zu laſſen allergnaͤdigſt geru⸗

hen/ daß bey vorerwehnter aͤuſſerſt noͤthiger Erhoͤh⸗
und Verbeſſerung der Cameral . Matricul , zugleich
auch dieſes unſer hoͤchſt⸗ billiches Deſiderium ; we /

gen Erhoͤh⸗undVermehrung der Beſoldung / mit
in Deliberation eheſtens gezogen / nach unſerm

Verlangen reſolviret / und zur erfreulichen Wuͤrck⸗
lichkeit gebracht werden moͤgez So dann / und

ſchlteßlichen Allergnaͤdigſter Kaͤyſer und Herr
thun Euer Kaͤyſerlichen Majeſtaͤt wir allerunterthaͤ⸗
nigſt erſuchen / dieſelbe geruhen in Kaͤyſerl. Ungna⸗
den nicht zu vermercken / daß wir uns ferner erkuüͤh⸗
nen Euer Kaͤyſerl. Maj . imgleichen allerunterthäͤ⸗
nigſt bittlich anzugeben / Sie gelieben allergnaͤdigft
ſich ab der fernern Anlag ſub Lit . C. was bey der

Reichs⸗Verſammlung zu Regenſpurg wegen will,
fahrender einiger Wiedererſtatt ⸗und Erſetzung de⸗
ren / aus den von Speyer nacher Franckfurt / und
von dannen auff anhero beſchehenen Abzugs / und

Transports der Eamilien verwendeten Speſen und

Auslagen / auch dabey erlittenen Schadens / in

mehrern / in Anno 1689 . die jenige aus uns / ſo 50%
mahls bereits in jetziger Cammer⸗Gerichtlichen
Function geſtanden / vor geziemende Vorſtellung
gethan und angefucht / allerunterthaͤnigſt reteriren /
und uns darauff die von uns ſo ſehnlich verlangte /

zu unſeren Unſtatten zuruͤck gebliebene
Willfahrung befoͤrdern zu laſſen . Thun Euer Kaͤy⸗

ſerliche Majeſtaͤt der Goͤttlichen treuen Obhut und

Macht⸗Schutzzu fernerem Kaͤyſerl. beſtaͤndigenFlor

und Auffnahm / und hoͤchſtbegluͤckter Regierung ;
Dero beharrlichen

allerhoͤchſten
Kaͤyſerlichen Hulden

und Gnaden aber uns in allerunterthaͤnigſter De⸗

votion beſtens empfehlen .
Dieſem war des Reichs⸗Cammer⸗Gerichts⸗

Pfenning⸗Meiſters Philipy Jacob Krebſen Bericht

beygefüͤget / von der zu deſſelben Gerichts Unterhal⸗
tung auffgerichteten Matrickel / was davon abgehe/
und der Zeit entrichtet werde / auch wie weit ſolches

in Bezahlung der von dem Reiche zu beſoldenden

chen Vorſorge / auch jetztmahlen bey der Reichs⸗Ver /

Rechse
——

1699.

Perſonen zulange : Die zu des Kaͤyſerlichen und Der zum
Heil . Roͤm. Reichs Camer⸗Gerichts Unterhaltungs

geordnete

Tammer

undAb
davon/
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Gericht

Geſchichichte

geordnete
e

Reſche⸗ NMatricul ertrãgt/ nach dem Fuß/
Anſchlaͤgedermahlen entrichtet werden ſollen /Geold

ge⸗wie die

Denckwuͤrdiger Geſe chichte.
Ithl .

Zu der dreyzehen Herren Ales -

ſoren . .
— 1300o0 .

Und der ſaͤmtlichen Oflicianten

Beſoldunß 3013 .

Summa noͤthiger Beſoldung 23155 .

Ob nun zwar in Zuſammenhaltung obiger beyd
Summen des verbleib enden Matricular - Quanti ,
und deren daraus zu bezahlen habender Beſoldung bey

jenem einiger Vorſchuß zu ſeyn ſcheinet / ſo iſt doch

dabey wohlzu me rcken.
r . Davon die Kxtra- Ordinarie Speſen zugemei⸗

nen Reyſen in die Franckfurter Meſſen / wegen Wech⸗

ſel Verluſts am Geld / und andern abzuziehen.

2. Daß verſchiedene Fuͤrſten undStaͤnde / deren

quanta Matricularia oben voͤllig eingetragen / um

deßwillen/ daß ( 1) ſelbige Moe derationem Merri -

ordneten, wie folget :( b
Rechl. Kr . Hl .

Oeſterreichiſcher Craiß . — 1280 67

Oeden wegen des Bur⸗

gundiſchen Craiſes — 92 46

— Suanee
er Craiß. ĩ — 2861 1

Baͤyeriſcher Craßß — 2105 36

SSchwäbiſcherCraiß — 8193 33 3

Ober⸗OcheiniſcherCraiß — 4717 24 4

Chur⸗ cheiniſcher Craiß — 2248 68

WeſtphaͤliſcherCraiß — 3763 23 1

Ober⸗SaͤchſiſcherCraiß — 2620 50

Nieder⸗Saͤchſiſcher Craiß —300 41

eee iieee

Summa des gantzen Cammer Anſchlags
31527 . 32 .

uAbgang Hievon aber gehen ab verſchiedene Craiſe und

don / Staͤnde / ſo entweder von dem Reich nunmehr gar

qiſmembrirt / oder von langen Jahren her/ uner /

achtet vielem gethanen Ant 1901051d Filcaliſchen
Anruffens/ wegen prætendirtet Freyheit und re⸗
pective ausgebliebener Execution , in die Caſſam

nichts mehr gelieffert/ als Nahmenellich :

Rthl . Kr .

Der gante Oeſterreichiſche Kreiß /
TauſſerTrient / ſo jeweilen / doch

ſelten / etwas wenigs bezahlen

laſſen .
HAehen Craiſes55bdnJ. 0 Rheiniſchen Craiß

gehen wegen der durch den Ryß⸗

wickiſchen Frieden mit demn El⸗

6
an Franckteich uͤberlaſſener

verſch iedener Staͤnde und

Stadte der Matricul ab —

Von dem SSchtwaͤbiſchenCraiß ge⸗

hen wegen der darinn geſetzter

ö DeſterreichiſchHher Graffen und

der Stadt Coſtantz in jedem

Ziel ab R53. Rehlr . und alſo
jaͤhrlichen in zweyen*

des Burgundi⸗

— 306 .

Sumtna des Abgangs an der Matricul —

5044 26 .

Wann nun dieſer Abgang von

obigem Quanto Matriculari
abgezogen wird / ſo bleibt dem⸗

nach das Quantum der Ma -

tricul noch

Hingegen bey den Cammer⸗Ge⸗

richt den Herren Cammer⸗

Richtern / zweyen Herren Præ⸗

ſidenten / und dreyzehen Herren
Aſſeſſoren zu beſolden / wird

darzu / und der OlleiantenBe⸗

ſoldung jaͤhrlicherfordert / nem⸗

26432 34 .

lich :

Zu des Herrn Cammer⸗Rich⸗
ers —. 4400 .

Zu der zweyen Herren Præſi -

denten — —— 2742.

ildſeulæ in Heache .nlagen erhalten / und ſelbige dar⸗

gegen beſchehenen oͤffteren Remonſtrirens unerach⸗

tet / auff die Eginmer⸗Aetricol anmaßlich exten⸗

diren wollen / (2) wegen obhandenerUnrichtigkeit /
und bey de 8 jen Haͤnſern durchbeſchehene Ab⸗

theilung ß
rLan den entſtandeneStrittig keiten / und

dann G0ei nige dure chdie vo rgeweſene Kriege 8Preſ -

ſuren und Verderblichkeiten ihrer Situation nach

—

viel gelitten / theils lange niches bezahlet/ noch zahlet ö
werden/ oder nur geringe Zahlungen auff Abſchla 36

8 aß auch endlich 3. unter denen ve rmoͤglichen
hiedene begriffen / ſo in vielen Jahret

leget / als CChur⸗Sachſen / Stifft Littig/

Derßog
und Berg / Stifft Baſel / und

viel andere Stiffter / Graffſchafften /
Herrſchafften und St taͤdte/ in der Zahl 127 . darun⸗

ter auch einige / ſo noch gar nichts
ts
10 u 1 alle

Camimer⸗Ziehl
ſchuldi

groſſem
Bain,Wie dann in den

Jahr / 86 allen de

nannter Craiſen mehr
1640 . Rthl. 95 . Kr . unter welc her SSu

nicht eben d ie jüngſt Verlauffene Ziehl
auch ve vſchrde ne Ruͤckſtaͤnde einiger Statuum von

1 5
vorhergegangenen Jahren / ſo 4539. Rchlr⸗

Kr . ertragen / ſich befundenz welſcheliet hier⸗
f daß an denen zu Beſoldung obbeſagter Anzahl
erforderten 23 155 . Rthl . noch ermanglet 6749 .

Fthl. 30 Kre

Folgt auch unwiderſprechlich / daß nach jetzigem

Zuſtande der Cammer⸗ WItntcul un berrinbegriffe
ner Sontribuenten mehr als obbedentete Anzahl

Perſonen unt nͤglich unterhaen w erden koͤnnen / j

an deren richtiger Salarirung auch vermuthlich a 1
Jahr ein notabler Abgang erſcheinen wirdz aller⸗

maſſen denenſelbet n Jahren her / obs

gleich in viel fänzee⸗ der Herren Atleſſo⸗

ren beſtanden / biß anje endie voͤlligeze Jahrs⸗
Beſoldung ex Ca gereicht werden koͤnnen und

deswegen ſelbige noch merklich zuruͤckſtehet . Actum

Wetzlar den 18 . 9. Julä 1698 .

ianden obbe
Richt N10hltWwoOreden als

ilntn jedoch
/

er / ſondern
atu

nnn von zel

Dieſe in Witird

0 ici bed 8

rung eines Achts ( l

k0ε Aaßſot Jovicheem hohen Gerichte mit

und darein

Weeochtener

erſwie fern fol⸗
che Summa
erklecklich .

N 4 8, 0 5 88 Fos
noch anzufuͤgen ſeyn / was ſich inſe
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flochtener Bedraunng eines Bannes und Excom -

munication von dem Paͤbſtlichen Hoff an den Ho⸗

hen Ca Senatum begeben / und folgender maſ⸗

ſen ſich verhalten : Es war nemlich bey jetzt Hoch⸗

gemneldtem Hohen Reichs⸗Gerichte / in Klage , Sa⸗
chen/ Catharinen Mortet , und Johann de Hero ,

Klaͤgern / wider Waltherum Counotte und Con -

(ortenBeklagten/ jetztermeldter Beklagte Counot -

te in Specie vermõge deren wider denſelben von

Hoͤchſtermelter Kaͤyſerl. Cammer ergangenen ver⸗

ſchiedenen Mandaten / und darauff erfolgten Urtheil /
unter Bedrohung der Reichs⸗Acht und Bannung

innerhalb gewiſſer beſtimmter Zeit / ſo wohl in der

zwiſchen ihm und Klaͤgern fuͤrgeweſenen/ und der⸗

geſtalt abgeurtheileten Haupt⸗Sachen / als auch in

Zahlung der dem Kaͤyſerl. Eiſcal und klagenden
Theil adjudicirten Straffe nachzukommen / und

olche Behorſamunz angeſezter Zeit anzuzeigen auff⸗

erleget worden ; Weil ſelbiger aber ſolche Gelebung
nd Larition hindangeſetzt / ſo hat der bey dieſem

Hoͤchſten Kaͤyſerl. Gericht verordnete und beſtellte
Fiſcalis &c . &c . Herr Etauciſcus Eraſmus ab

Emmerich , Krafft habenden Amts unter dem da⸗

to den 17 . 2/ . Auguſti naͤchſt vorigen Jahres durch

haltenen gerichtlichen Kecellausgeruffen / und er⸗

iten Counorte , wegen nicht geleiſteten Gehor⸗
8 / in die Acht zu erklaͤren geſucht / Counotte

aber ſich noch weiter vergangen / indem er gegen ſol⸗
che Kaͤyſerl. Mandata und Urtheil / nicht allein von

dem dieſer Zeit zu Coͤlln ſtehenden Paͤbſtl. Nuntio

zwey wider auch beſagten Kaͤyſerl. Eelcal am 7 . 17 .

Sept . beruͤhrten naͤchſt entwichenen Jahres in Sena .

tum Iinperlaleni producirte Gegen - Mandata
ausgewuͤrcket/ ſondern auch / nachdem er Herr Eiſca⸗

lis damahls zugleich in gefuͤhrtem Keceſſu die hie⸗
durch beſchehene Verletzung der hoͤchſten Autoritaͤt

dieſes Kaͤhſerl. Gerichts exaggerirt / und nochmah⸗
lig gegen ſolches ſo groͤblich uͤberſchrittenes Begin⸗
nen / um die feyerliche Achts⸗Erklaͤrung gegen dieſen
Counotte angeruffen / anbey auch die dabey inter⸗

eſſirte Lambertum Mottet und Bartholum

Wandſoul , aller ihrer genieſſenden Beneficien / Gun⸗

ſten und Freyheiten / ſo gemein als beſonderen Rech⸗

ten zu entſetzen / deren Guͤter dem Liſco und Klaͤgern
einzuraumen gebethen / und daruͤber Befehl und Kxe⸗

cution ergehen zu laſſen geſucht / dieSache noch wei⸗

ter dahin geſtellt und veranlaſſet / daß vom Roͤmi⸗

ſchen Hoffe der gantze Hoͤchſt⸗anſehnliche Cameral

Senatus , ſammt ihrem Fiſcali mit Paͤbſtl. Bann

und Excommunication angeſehen werden wollen ;

Welches / als es ihme Eilcali nicht allein zu Ohren /
ſondern auch gar in gemeine Sag und Geſchrey ge⸗

kommen / ſonderlich da ſolche EXcommunication

gar von einem Bothen oder Emiſſario einemPaͤbſtl.
Geiſtlichen von Luͤttich in der Stadt Wezlar hin und

wieder verſchiedenlich gezeigt und publig gemacht /
Herr Eilcal um ſo viel mehr verurſachet worden/ am

1. II . naͤchſt vorigen Monats Julii gegen ſolche
Exorbitantz weiters dem Hoͤchſten Reichs⸗Gericht
per Receſſum fuͤrzuſtellen / beſonders aber nicht die

Hochanſehnliche Herren Cammer⸗Richter noch der⸗

ſelbe / wegen Verrichtung und Ausuͤbung ihres re⸗

Fective Hoch⸗richterlichen / noch er auch Fiſcalis

ſeiner Amts⸗Verrichtung halber / mit dem Kulmine

uAer⸗mumer⸗

8
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excommunicationis zu beruͤhren/ indem es ſonſten

um die Kaͤyſerl. und dieſes Hoͤchſten Gerichts Ku⸗
toritaͤtgeſchehen / und der weiteren Einrede und Be⸗

meiſterung des Roͤmiſchen Hoffs unterworffen ſeyn
muͤſte/ er Filcalis auch Krafft habenden Eids / zur

Verwahrung ſolcher Wuͤrde / und Anſehens / und da⸗
von alle ſolche Veraͤchtlichkeiten abzuleinen ſich ver⸗

bunden befuͤnde/ inſtaͤndigſt zu bitten / unverweilet zu

ſchon mehr gebetener Achts Erklaͤrung / andern zur

Abſcheu/ zu ſchreiten / mithin auch an alle und jede/
Hohe und Niedrige Obrigkeiten und Beamten / Un⸗

terthanen und Einwohner der Stadt und Land guͤt,

lich/ ein ernſtes KaͤyſerlichesMandat ergehen zu laſ⸗
ſen/ daß wann ſich zutruͤge/ daßſolche aͤrgerliche und
unbefugte Paͤbſtl. Exc0omunication oͤffentlich ver⸗

kuͤndiget oder angeſchlagen werden ſolte / ſie/ die ſol⸗
ches zu thun ſich unterſtehen wuͤrden / forthin in

Hafften zu nehmen / ſolche atligirte Zettul abreiſſen/
oder ſolches alles zu beſchehen verhinderen ſollen/ al⸗

les unter Straff des verſtoͤrten gemeinen Land⸗Frle⸗
dens / welche dann auch auff ſein ferneres Anruffen
gegen allen / ſo ſolchem nicht nachkommen werden /
und deren Guͤther ergehen ſolte .

Worauff dann auch nachgehends unverlaͤngert
nicht allein die Achts⸗Urtheile uͤber offtberuͤhrten
Counotten und Conſorten an Kaͤyſerl. Cammer

publiciret / ſondern auch ſogleich unter offenem Him⸗
mel / und guff offenem Platz vor der Kaͤyſerl. Cam⸗

mer / als das Hochloͤbl. Cammer⸗Collegium ſich
in ſeiner Ordnung auff dieſen Platz verfuͤget/ dieſe
Denunciation Banni in ʒweyerley/ der Lateiniſchen

und Teutſchen Sprache jedermaͤnniglich eroͤffnet/
und von dem Kaͤyſerl. Protonotario , der dieſes
verrichtet / ſolche Denunciation in Stuͤcken zerriſ⸗
ſen/ und auff die Erden geworffen / auch ferners und

ſchließlich / vom Hoͤchſten Kaͤyſerl.Cammer⸗Gericht

im Nahmen Kaͤyſerl. Maj . an alle und jede Relchs

Staͤnde /Hohe und Niedrige Obrigkeiten / und alle

andere dem Roͤmiſchen Reich angehoͤrige ernſtliche
Executoriales , unter demn dato den 13. Julii dieſes
Jahres ergangen / und uͤberall hin verſendet und pu⸗

bliciret worden .

Wegen dieſer Sach iſt in eben dem Jahr zu Weß

lar ein beſonderes Scriprum heraus gekommen / ge⸗

nannt Juſtitia Declarationis in bannum , fact⸗

in Camera Imperiali in parallelo potita cum

Anomia & Nullitate Sententiæ Cenſurarum

Declaratoriæ per quendam Auditorem Rotæ

Aloyſium Priolum pronunciatæ Rationc cauſa

in dicta Camera agitatæ inter Catharinam Mot -

tet & Johannem de Heroe uxorio nomine , Ca -

tharinam Savenay ex una , & Waltherum Cou -

notte ex altera parte . Folget bie AchtsErklaͤrung /

chen ergangen / von Worten zu Worten / wie hier⸗
nechſt ſtehet:

Poſtquam Waltherus Counotte reus ad In -

ſtantiam Catharinæ Mottet & Johannis de He -

roe Actorum , uti & Fiſcalis Cæſarei ob contu -

maciam & non paritionem emanati , inſinuati

& reproducti Mandati arctioris , & ſubſecutæ

ſententiæ in Cæſareæ Majeſtatis , Domini No-
ſtri Clementiſſimi & Sacri Romani Imperii
bannum per ſententiam Imperialis Cameræ de -

claratus fuit : Idcircò nomine & vice ſuæ Cæ-

wie ſolche unterm freyem Hinnmel in beyden Spra⸗
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ſaleæ Majeftatis publicamus
eundem Waltherum Counotte Reum in ban⸗

num Imperii, ita ut à pace & fide Impetii exclu-
ſus , atque à prædictis Actoribus vel quibuscun.
que aliis tam in perſona , quam in bonis & re -

bus impune offendi poſſit .
Nachdem Waltherus Counotte auff Bekla⸗

gung und Verfolgung Catharinæ Mottet und Jo⸗

hannis de Herve , wie auch des Kaͤyſerl. Fiſcals ,

um ſeines begangenen Ungehorſams willen / indem
er dem ausgangenen / verkund ⸗ und tproducir -

ten arctiori Mandato , und darauff erfolgten Ur⸗

theilen keine Folg gethan / an dieſem Kaͤyſerl. Cam⸗

mer⸗Gericht in der Roͤm. Kaͤyſerl. Majeſt . unſers
Allergnaͤdigſten Herrn / und des Heil . Reichs Acht

mit Urthel und Recht geſprochen und erklaͤret wor⸗

den iſt : darum / und im Namen Allerhoͤchſtgedachter
Kaͤyſerl . Majeſtaͤt verkuͤnden und denunttiren wir
denſelben Walthetum Counotte , als einen offe⸗

nen Aechter / ſetzen ihn aus dem Frieden in den Un⸗

frieden/ und erlauben ſein Leib / Haab und Guͤter ge⸗

dachten Klaͤgern und allermaͤnniglichen .

Sonſten war auch den 1J . 5. Janusrit dieſes Jah⸗

res ein Hollaͤndiſcher Miniſter , Namens Sponheinm /
zu Regenſpurg angekommen/ welcher ſich dem naͤchſt
bey dem Chur⸗Maintziſchen Vircctotio legitimi -

ret/ in deſſen Creditiv aber ein und andere Defe —

Aus verſphret / auch demſelben das Frædicat Oom -

niffatü gegeben worden / dahero in allen dreyen

Reichs⸗Coliegiis der Schluß dahin ausgefallen /
daß gedachtem Miniſter ſein Oreditiv mit allem

Glimmpff zuruͤck zu geben und zu erinnern ſen / daß

ſolches wie ſeines Anteceloris Herrn Hamel Bruͤ⸗
nings und Valckeniers Anno 1669 uͤbergebene/ und
gleichfalls zuruͤck gegebene Vollmacht / auff ſolche

Weiß geaͤndert und eingerichtet werden muͤſte/ ſo den

11 . 2T . darauff durch den Chur⸗Maintziſchen Se —

ſeretarium Sonnemann tuͤrcklich geſchehen / wel⸗

ches er Herr Sponheim anfaͤnglich nicht annehmen
wollen / verlaſſe hierauff die ihm gezeigte anderwaͤrti⸗

ge Credentialien Herrn Hamel Bruͤnings de An -

40 1669 . und erinnerte daben/ es ſey in deſſen oirca

linem ebenmaͤſſig nur ſim plieitet V. L. geſetzet/ und
hieraus / wie auch aus vorigen de Anno 166b . und

Herrn Valckeniers de A. 1683. gleichfalls klar zu

erſehen / daß es nur ein error expeditionis , und

nicht mit Vorbedachtgeſchehen ſey/ dahero es nur ei⸗

ne orrectur betreffe / die man redrettiren koͤnnte

und wolte . Nachdem ihm aber von gemeldtem Se⸗

cretario wegendes Prædicats mehrere Erlaͤuterung

geſchehen / nahm er endlich das Oreditiv - Schrei⸗

ben an / vermeldete dabey/ es wuͤrden die Herren Ge⸗

neral⸗Staaten ſehr empfinden / daß die allhier zu Re⸗

genſpurg verſammlete Herxen Geſandten des Reichs

ihre Miniſtros nicht agnolciren / und gleichſam

Denckwuͤrdige
& denunciamusſ ſubſiſtiret / von daſigen Herren Miniſtris dem Hn⸗

r Geſchichte . 40

Grafen von Bentheim und Herrn von Wieſſern die

Honores der erſten Viſite , Keception, Begleitung
biß an die untere Thuͤre des Hauſes / und mithin das

voͤllige Uractament eines Geſandtens gehabt . Wor⸗

auff ihm mehrgemeldter Secrecatius remonſtriret /
daß ſolches bey anderen Hoͤfen wohl geſchehen koͤnnte/
ſey aber bey allgemeinen Reichs⸗Verſammlungen

ungewoͤhnlich / dahero die letztere Erinnerung nur

freundliche Conteſtationes , und allein aus guter

Wohlmeinung geſchehen ſey / die er verhoffentlich
auch alſo auff und annehmen wuͤrde ; Was er aber

ſonſten anzuzeigen gehabt / haͤtte er pro memoria

ſchrifftlich angeſeßt / und hier zugegen / koͤnnte auch

da es von dem Herrn Sponheim verlanget wuͤrde/
und falls er ihn nicht verſtanden / ſchrifftlich uͤberlaſ⸗

ſen / ſo er Herr Sponheim auch annahm / und fuhr
damit weiter fort / wie nemlich aus dieſen ſeinen Cre⸗

dentialien der Herren General Staaten lnten⸗ -

tion ; und wie ſie denſelben gehalten haben wolten /
leicht zu ermeſſen ſey/ indeme ſeinen Vorfahren / in

dieſem boſto , Herrn Hamel Bruͤning und Herrn
Valckenier / welche ſolche publique Charge , gleich⸗
wie er / nicht vertretten nur allein der Uituteines Ke⸗
lidenten beygeleget worden / welcher aber ihm als Se⸗

von Hiolland : Seeland encretario vant Hoff

Vriesland , nicht adæquat ſey / denſelben auch

nicht annehmen wuͤrde / zu dem ſeyen in ſeinem Cre⸗

ditiv dieſe klare dentliche Worte exprimiret / als

ommifſſatius naer Kegensburg geſonden , wor⸗

unter anders nichts als Geſandter koͤnne verſtanden
werden / hoffte alſo / weilen er dieſen Morgen denen

Herren Geſandten ſeine Ankunfft notꝛficiren laſſen/
man wuͤrde ihmdie gewoͤhnliche Ehre nicht verſagen /

verlangte dabey Oopias von Herrn Bruͤnings Cre -

ditiyv de Anno 1666 . und Herrn Valckeniers de

An . 1683 . und begleͤitete darauff den Secretarium

biß an die untere Thuͤr des Hauſes / welchen er vor⸗

hero etliche Schritt auſſer ſeinem Zimmer empfan⸗

gen / und den erſten Eintritt gelaſſen.

Den F. Maji 25 . April kam auch ein Koͤnigl.

Frantzoͤſiſcher Miniſter Namens Mr . de Chamoy

zu Regenſpurg an / welcher den 1r . darauff dem

Chur⸗Maintziſchen Geſandten ſeine mitgebrachte
redentiales , ſo folgendes Inhalts geweſen / in

Frantzoͤſiſ. Sprach uͤbergeben; Sehr liebe und groſſe

Freunde ꝛc. ꝛc. Nachdem wir in dem wuͤrcklich ge⸗

1
re Zeichen eines guten Willens gegeben/ wollen wir /
was zu Beſtaͤttigung der allgemeinen Ruhe gerei⸗
chen mag / noch ferner vorkehren / und daran ſeyn/ daß

dieſer Friede feſt und dauerhafft gehalten werden moͤ⸗

ge Zu demEnde haben wir fuͤr gut befunden / un⸗
4
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Regenſpurg

Inhalt ſei⸗
es Credi -

tivs .

ſeren Plenipotentiattum Sr . de Chamoy in die

daruͤber erkennen wolten / wie und mit was vor einem

Præ dicat , ſie dieſelbebegleitet haͤtten/ als ob man ſie
nicht vor Souveraine Herren achtete / er muͤſte zwar

ſolches an ſeinenOrt geſtellet ſeyn laſſen / da doch das

PDrædicat - Comwiſſarius bey ihnen gemeiniglich
recipixet / und ſie dergleichen Miniſtros an andere

Hoͤfe und Republiquen , ohne daß denenſelben
derenthalben einige Quæſtion moviret wuͤrde / ab⸗

ſſchicketen / gleich er dann unter dieſem Ohatactere

am Chur⸗Pfaͤltziſchen Hofe / woſelbſten er einige Zeit
Lheatti Europæ XV. Theil.

Reichs⸗Verſammlung nacher Regenſpurg abzuſen⸗

denzd ieſer wird euch muͤndlich ſagen koͤnnen / was

fuͤr eine Wohlverſtaͤndnuͤß wir mit denn Roͤm. Reich

haben / durch exacte Oblervation des Ryßwicki⸗

ſchen Friedens / welcher den Weſtphaͤliſchen und Nim⸗

wegiſchen Frieden pro kundamento hat . Wie wir

dann nicht zweiffeln / daß ihr dem §r . de Chamoy

Glauben beymeſſen werdet ; als haben wir dieſen

Brieff nicht laͤnger machen / ſondern euch hiemit der
heiligen Obhut Gottes empfehlen wollen . Gegeben

SI Vertail -



4¹⁰ Beſchreibung Käyferliche

4 658. erſailles den 19 . Martii dieſes 1698 . Jahres/ hat
man beſchloſſen/ mehrgedachtem Frantzoͤſiſchen

Louis , Colbert . Geſandttn zů hinterbringen / daß er translatum La .

Der Fran “ Den folgenden Dienſtag darauff hat ernannter tinum ſeinesCreditivs in Authentica Forma bey⸗
höſiſche Se / Geſandter derhoͤchſtanſehnlichen Kaͤyſerl. ommil⸗ bringen moͤchte; wetzen des andern wolte man der

lündre ſon , ſamt allen Chur . Fuüͤrſt/ und Reichs⸗ Staͤdti⸗ Commumcation erwarten / und alsdann üͤber die

ſeine An⸗ ſchen Geſandten und Veputirten ſeine Ankunfft darinn enthaltene Specialitaͤten ſich vernehmen
kunfft . kotificiren / und anbey ſich zu aller vertraulichen laſſen .

Correſpondentz erbietig machen laſſen / worauff Nachdem nun dem Geſandten mit mehrern vor⸗

von den Churfuͤrſtl . per Secretarium das gewoͤhn⸗ geſtellet worden / was maſſen die CronFranckreich
liche Bewillkomms Compliment in Teutſcherbey dem Ryßwickiſchen Frieden / wie auch bey Aus⸗

Sprache abgeleget / und folglich von allen alſo be⸗ fertigung der Vollmacht ratione EKvaeuationis der

werckſtelliget worden / worauff Monſr . de Chamoy Chur⸗Pfaltz / jedesmahl vom Reich ein translatum

mit denenſelben Franxoͤſiſch zu reden angefangen/ Latinum prætendiret / und man damit deferiret/

und ſie dahin dilponiret / daß ſie es in Frantzoͤſiſcheralſo paxitas rationis erfordere / dergleichen dem

Syprache nachgehends widerhohlet . Die Oeſterrei⸗Reichs /Stylo gemaͤß/ von dem FrantzoͤſiſchenGe⸗
chiſchetzeſandtſchafft hat dargegen ihr Compliment ſandten / und zwar unm ſo viel mehr zu begehren / wei⸗

in Lateiniſcher Sprache / die mehrere Geiſt ⸗und len Mr . Gravel vor dieſem zu einem translato ſich
Weltliche Geſandten aber / Frantzoͤſiſch ablegen laſ⸗endlich verſtanden haͤtte/ dahero auch / als A. 1680 ,

Den 16 . 26 . Meji hat der Chur⸗Malntziſche Monſr. Verjus ſeine Credentiales in Frantzoͤſiſcher
Directot denen Chur⸗ und Fuͤrſtlichen Collegiis Sprache / ohne ein translatum Latinum uͤberge⸗

e Anzeige gethan / weilen das Franzoͤſiſche Credi⸗ben / das Chur⸗Maintziſche Directorium , das

iv ih iciomate Gallico beſtuͤnde/ ſo waͤre zu uͤber/ Commercium mit ihm eine zimlicheZeit eingeſtel⸗

egen/ ob man nicht ſolches auch nach dem Exempel let / und auch keine Vitite gegeben/ biß der Punctus

des ehemnahligen Koͤnigl. Frantzoͤſiſ. Plenipoten· Legitimationis richtig geweſenz Sohat dieſer ſich
tiarii Gravel . in dateiniſcher Sprach verlangen ſol⸗ darauff vernehmen laſſen / daß er ſich zwar in denen

tez uͤber dieſes ſo haͤtte auch gedachter Franzoͤſiſcher Actis ſeines Antecetloris Montr. Verjus erſehen/
Plenipotentiarius ihin ſeine Vollmacht uͤbergeben/ ſaber nicht befunden / daß er ein dergleichen Trans -

und ob es zwar ſonſten nicht Sryli waͤre / ſolche zu latum von ſich geſtellet haͤtte/ nehme ihnauchwun⸗
communiciren / weilen aber in dieſer ein und an / der/ daß man dergleichen von ihm prætendiren wol⸗

dere Speclalitaͤten enthalten / Dero ein Hochloͤblichesf te / da doch ſeine Credentiales bereits in allen Gazet⸗

Reichs⸗Convent Wiſſenſchafft zu haben noͤthig/ ſof tes , und ſonderlich in dem ſo genannten Hanauiſchen

haͤtte er Chur⸗Mainziſcher Brector nicht erman / Europæiſchen Blaͤtlein beſſer uͤberſetzet enthalten/
gelt/ ſolche Ihre rfuͤrſtl.Gnaden zu Maintz un⸗ als er ſelbſt nicht thun koͤnnte / wolte jedoch nicht

terthaͤnigſt zu uͤberſchicken / und zweiffele nicht die / unterlaſſen Ihrer Koͤnigl. Maj, davon zu releriren :

ſelbe kein Bedencken haben wuͤrde / ihm gnaͤdigſt zu Welchem nach er dann ſeine Vitiren / ſo wohl bey den

committiren und zu befehlen / die Communica - Chyrfuͤrſtl . als Fuͤrſtl. Geſandten mit 2. Karoſſen

—

—

tion davon einem Hochloͤbl . Reichs⸗Convent wie / abgeleget / derer eine mit 6,die andere mit 2, Pferden
derfahren zu laſſen . So viel nun das erſte betraff / beſpannet geweſen .

Kaͤyſerliche Hof⸗Geſchichte .e

Lon Käpf Sn 6. Febr . haben ſich Ihr . Kaͤyſerl. und ! Was maſſen der Czaar aus Moſcau im Monat

60 ö Konigl . Maſeſt. nebſtDero Hof⸗Staͤtten in Junio zu Wien angekommen / und wasdaſelbſt ihm
Danckfeft die Domkirche erhoben / allwo in Beyſeyn zu Ehren vor Feſtins und Ergoͤtzungen angeſtellet

inttHranck det auswaͤrtigen PotentatenBottſchaffter und Ge⸗ worden/ ſolches wird hierunten unter dem Litul von

reich ge⸗ ſandten / wegen des mit der Cron Franckreich geſchloſ⸗Moſcowitiſchen Geſchichten weitlaͤufftiger zu ſehen

G ſenen Friedens das Le Deum Laudsmus unter ſeyn.

gebalten . Trompeten⸗ und Paucken⸗Schall geſungen / anbey Den 26. 16. Sept . hat der Herr von Metternich

ein ſolennes Dalick⸗Feſt gehalten / und alle StuͤckeDom⸗Probſt zu Oßnabruͤckim Namen des Herrn

dreymal geloͤſet worden : Als auch Ihr . KaͤyſerlicheHertzogenzu Lothringen als neuen Biſchoffs zu Oß⸗

Majeſtaͤt den Hn. Grafen Kaunitz zu Dero Reichs⸗nabruͤck von Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . die Reichs Lehn
Vice - Cantler allergnaͤdigſt ernannt / ſo iſt er den wegen ſothanen Stiffts empfangen .
9 . Febr . durch den Kaͤyſerl . Obriſt Hofmeiſter Fuͤr Den 23 . 1 3. Novembr .iſt die VermaͤhlungSr.
ſten von Dietrichſtein der Kaͤyſerlichen Reichs⸗Hof⸗Roͤm . Koͤnigl. Majeſt , mit der Durchl . Prineeſſin
Cantzeley mit gewoͤhnlichen Ceremonien vorgeſtel . /Wilhelmina Amalia von Hanover mit groſſen

let worden / da er dann alſobald die ihm auffgetragene Solennitaͤten in ſchoͤnſter gala publiciret worden/
Stelle angetretten und zu verwalten angefangen . worauff denſelben und folgenden Tag bey Ihr. Kaͤyſ

Den 26 . April haben der Fuͤrſt zu Eggenbergauch Koͤnigl. Maj . Maß . allerſeits anweſende Ko ,ͤ

von Graͤtz / der Fuͤrſt Anton von Lichtenſtein / der nigl . Chur⸗ und Fuͤrſtl. Geſandte und Enyoyẽs ihre

Graf Wuͤrmb / der Graf Gruner / Cammer⸗Præſi - Gratulationen abgeſtattet . Die Vollziehung dieſer
dent , und der Graf Maxmilian von Thun / in der Vermaͤhlung aber wird unter den Geſchichten des

Kaͤyſerl. Ritter⸗Stube in Gegenwart Ihr . Majeſt . folgenden Jahres erzehlet werden .

des Roͤm. Koͤnigs und Sr . Durchl. des Ertz⸗Her⸗ Den 24 . 14 . Nov . iſt Ihr . Maj . die verwittibte

zogs Carlen das guͤldene Vließ von Ihr. Kaͤyſ. Maj . Koͤnigin von Polen/ nebſt DeroVetter dem Cardinal
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Hof⸗Geſchichte .

ſbefunden :

wohl incognito zu Wien angelanget / nachdem ſie

auff Käyſerl . Befehl aulf denen Graͤuzen mit ge⸗

hůhrender Ehre empfangen / und biß dahin frey gehal /

ten worden / hat ſich aber nicht lange daſelbſt auffge⸗

6
Jeſe referirten ſich nunmehr groſſen theils

Darf Polen / als woſelbſt Se . Chur⸗Fuͤrſtl.
Durchl . und nunmehr Koͤnigl. Majeſt , ſich

Indeſſen wurden in Dero Kelidence
Dreßden bey Ankunfft des Koͤnigl. Statthalters

von Fuͤrſtenberg allerhand Veraͤnder ungen unter den

Bedienten gemacht / die Rechnungen genau unter⸗

ſuchet / auch etliche Bedienungen eingezogen ; Und

weil zu Erſchwingung einiger groſſen Geld Poſten /

ſo in Polen annoch noͤthig waren / die ordinaire

Einkuͤnfften der Churfuͤrſtl . dͤnder nicht zureichten /
ſo wurden unterſchtedene Aempter und Zoͤlle/ auch

Bedinge / etliche Gelder davon zu anticipiren ; Es

wurden auch ſonſten etliche Aufflagen gemacht / wel⸗

cher geſtalt eine anſehnliche Summa Geldes zuſamn⸗
men gebracht / und im Monat Junio nach Polen ge⸗

ſchicket ward / welcher auch 12. groſſe Carthaunen /
mithin unterſchiedene andere Canonen von geſchwin⸗
der Ladung / nebſt einer Menge Artillerie , Mu -

nition und anderer Zugehoͤr/ auch eine Compagnie

Feuerwercker und andere Artillerie . Bedienten fol⸗

geten . Hergegen kamen den 23 . 13 . Junii des Bi⸗

ſchiffs von RaabHertzog Chriſtian Auguſti Hoch⸗

Fuͤrſtl . Durchlzu Dreßden an / hielten den 24 . Junii

und den folgenden Sonntag in einem Hauſe in der

Moritz⸗Straſſe Meſſe / ſtatteten eine “ iſite bey der

Koͤnigl .Frau Mutter ab / und begaben ſich zu An⸗

fange des . Julü gleichfalls mit einer anſehnlichen
Summa Geldes wieder nach Polen . Dieweil auch

durch die bißher nach Polen abgefuͤhrte Trouppen die
Churfuͤrftl. Laͤnder an Mannſchafft und regulirten
Soldaten zimlich entbloͤſſet worden / ſo haben Se .

Koͤnigl . Majeſtaͤt die Daͤniſche aus Ungarn unter

Wegs begriffene Voͤlcker an ſich erhandelt / und dar⸗

uͤber / wie auch alle Dero Teutſche Militz dem Hn .

Hertzogen von Wuͤrtenberg das Commando auff⸗

Uberlaſſung
der Erb⸗

GGagtes
Ouedlin .
hurg an
Branden⸗

burg) in
Krafft

hachgeſetz⸗
ten Con⸗

ſtracts .

getragen / ſo zu Anfange des Monats Junii auch

wuͤrcklich in Dreßden / und nach ihm den 4 . 14 .

Julii gedachte Ungariſche Voͤlcker angekommen /
die in einem Regiment zu Pferde / einem Dragoner
und einem zu Fuß beſtanden / davon 3. Compagnien
in die Stadt und die uͤbrige in die Vorſtaͤdte verleget

worden/ welche taͤglich mit 200 . Mann / einem Ca⸗

pitain / 4 . Lieutenants und 2. Faͤhndrichs auffgezo⸗
gen. Zu dieſen ſeynd noch etliche Regimenter unter

dem Commando des Printz Carls von Wuͤrtenberg
gekommen / welche J . Meilen von Dreßdenins Ge⸗

buͤre e verleget worden .

Se . Koͤnigl. Majeſt . haben auch Sr . Churfuͤrſtl .

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

andere fundi auff etliche Jahre verpachtet / mit dem] z

411

halten / ſondern iſt den J. Decembris mit dem

Herrn Vater weiter auff Rom gegangen / die

Printzen aber haben ihren Ruͤckweg nach Polen ge⸗

nommen .

Ehur⸗Saͤchſiſche Geſchichte .
Zu wiſſen / demnachzwiſchen beyden Churfuͤrſtl .

Haͤuſern Sachſen und Brandenburg nach erfolgtem

Muͤnſter⸗ und Oßnabruͤckiſchen Frieden⸗Schluß we⸗

gen der Aempter Lauenburg / Sevenberg und Ger⸗
ſtorf mit aller ihrer Zugehoͤr / wie auch der Erb⸗Vogtey

mit allen ihren Rechten und Gerichten inn and auſſer⸗

halb der Stadt Quedlinburg ꝛc. ſich einige Ditte .

rentien und Irrungen hervor gethan / woraus be⸗

ſorglich allerhand VWeitlaͤufftigkeiten und Mißver⸗

ſtaͤndnüſſe ertvachſen koͤnnen ; Als haben der Durch⸗
leuchtigſte / Großmaͤchtigſte Fuͤrſt und Herr / Herr

Friederich Auguſtus Koͤnig in Polen und Churfuͤrſt

zu Sachſen ꝛc. wie auch der Durchleuchtigſte / Groß⸗
mãchtigſte Fuͤrſt und Herr / Herr Friederich der Drit⸗

te / Marggraff zu Brandenburg / des Heil . Römiſ .

Reichs Ertz⸗Caͤmmerer und Churfuͤrſt ꝛc. zu Bey⸗

behaltung der Beyderſeits gegen einander hertzlich
tragenden auffrichtigen und ſonderbaren ettime , af -

fection und Frenndſchafft / ſich dieſerhalb nach zuvor

gepflogenem reiffen Rath / wiſſentlich und wohl⸗ be⸗

daͤchtig/ wie folget / zu Grund aus Freund⸗Vetter⸗

lich verglichen und vertragen : Nemlich / es ſollen
obbenannte Aempter / Erb⸗Vogtey und Guͤter ſamt
allen andern dazu gehoͤrigen Rechten und Gerechtig⸗
keiten / an / in / und auſſerhalb der Stadt und Stiffts

Quedlinburg / vermoͤg des alten Judicati , bey dem

Sr . Churfüͤrſtl . Durchl . zu Brandenburg durch ob⸗

gedachtes Iuttrumentum Pacis von der Roͤmiſ .

Kaͤyſerl. Maj . und dem Reich zu einem Equivalent ,
vor Dero an die Cron Schweden abgetrettene Vor⸗

Pommeriſche Lande cedittenFuͤrſtenthum Halber⸗

ſtadt zu ewigen Zeiten erb / und eigenthůmlich ver⸗

bleiben . Ferner codiren auch Hoͤchſtgedachte Ihr .
Koͤnigliche Majeſtaͤt in Polen und Chur⸗Fuͤrſtl .
Durchl . zu Sachſen / all dasjenige Recht / welches
Sie oder Dero Gottſelige Herren Vorfahren durch

einer zeitlichen Aebtiſſin Inveſtitur , oder ſonſten an

in⸗oder auſſer gedachter Stadt und Stifft Quedlin⸗

burg ehemahls ac quiriret und gehabt / beſeſſen und

genlizet / oder haben/ beſizen und genieſſen koͤnnen/
ſollen oder moͤgen/ es habe Namen wie es wolle / nicht

das geringſte davon ausgeſchloſſen / ſamt der von Al⸗

ters her zum Fuͤrſtenthum Halberſtadt / und der da⸗

von relevirten Grafſchafft Hohenſtein gehoͤrigen
Reichs · Vogtey / wie auch dem Schultheiſſen⸗ - Ampt

in der Stadt Nordhauſen / und allen dazu gehoͤrigen
Rechten und Gerechtigkeiten / gleicher geſtalt nichts

davon ausgenommen / hoͤchſtgedachter Sr . Chur⸗

Fuͤrſtl . Durchl . zu Brandenburg erb⸗und eigen⸗

thůmlich . Hingegen verſprechen jetzt hoͤchſtgedachte
Durchl . zu Brandenborg An . 165/die Erb⸗Vog⸗

tey zu Quedlinburg / wie auch die ReichsVogtey
Se . Churfuͤrſtl . Durchl . zu Brandenburg / Sr . Koͤ—

nigl . Majeſt . in Polen und Churfuͤrſtl . Durchl . zu

und Schultheiſſen⸗Ampt zu Nordhauſen gegen Er⸗Sachſen / alſobald bey erfolgender wuͤrcklichen Tra -

legung 30000 .Thaleruͤberlaſſen / wozu auch das dition und Ubertragung/ auch beſchehener reſpe⸗

Ampt Petersberg vor 40000. Rthlr . gekommen / be⸗ ctive Erlaß / und Anweiſung der Bedienten und Un⸗

ſage zwiſchen beyden hohen Haͤuptern errichteten terthanen / baar in einer unzertrenneten Summ/ in
Vergleichs/ wasdie beyde erſte belanget in folgenden Dero Churfuͤrſtl . Cammer zu bezahlen dreymal hun⸗

Terminis :
dert tauſend Thaler an gang / und giebigen ein Drittel

Thcatti Europæi XV . Theil. Fff und225

167 .
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und zwey Drittel Stuͤcken . Naͤchſt dieſem wollen

auch Hoͤchftſtbemelte Se . Koͤnigl⸗ Majeſt . in Polen
und Churfüͤrftl l. Durchl . zu Sachſen / ſammt Dero

Nachkommen / in dem FoͤrſtenchumHalberſtadt wie⸗

der abgetretene und eingeraumte Vogtey / Aemter

und Guͤter/ ing leichen die cedirte Recht und alle

dazu gehoͤrige Pertinentzien S. Churfuͤrſtl. Durchl .

halbGerichts / wider Maͤnniglie
einciren und gewaͤhren/ ich weniger derſelben
alle und jedei Dero Archiven verhandene / und z11

dieſer Ech⸗Szogtey gehoͤrige Documenta , Acta , Ur⸗

kunden und Brieffſchafften / ohne etwas davon zu⸗

ruͤck zů behalten / getreulich eextradiren laſſen ; Obli -
airen und verbinden ſich uͤber dieſes /wann von Sr .
Chmfuͤrſtl. Durchl . zu Brandenburg es begehret
und vor noͤthig geachtet werden ſolte / nicht nur der

Roͤmiſchen Kaͤyferl . Majeſtaͤt ſondern auch Dero

ſämtlichen Herren Agnaten !und Erbverbruͤderten /
wie auch der

F A

—in zut Quedlinburg
ion und Genehm⸗eſpecti vGonſe

holtung dadaruͤber at und ſolche Seiner

6 1 25 F

ben Seine Churfuͤrſtl . Durchl . zu

60
nolificireiſ 55 Aobtiſſindieſe getroffene Handlung

imen Hoff⸗ und Cammer⸗Gerichts⸗
Rath/ den vo⸗19 laten / zu wiſſen thun/ ſie auch verſi⸗

derAebtifſinſchernlaſſen / daßſiſie nicht gemeynet / dem Stiffte und

zu Quedlin⸗ deſſen Gerechtſamen dadurch zu nahe zu treten / ſon⸗
dern ſie vielmehr darin treulich zu ſchuͤtenz ; Nur

wuͤrde 155 ſeyn / daß ſie ſich mit Sr . Churfuͤrſtl .
Durchl . gleich anfangs wohl ſetzte / und die getroffe⸗
ne Handlung ihr nicht entgegen ſeyn lieſſe ; Wel⸗

ches die Frau Aebtiſſin damahls beantwortet : Es haͤt⸗

davon vermelden 1 koͤnte alich ſofort nichts re⸗

ſolviren / ſondern muſte dies
und Raͤthenuͤberlegen .J

auch ſaͤmmtlich mit der Vogtey beliehen waͤren.

Nachdem aber Sr . Churfuͤrſtl .D

werden wollen / gedachte Handlung ruͤckgaͤngig zu
machen / die Fr . Aebtiſſin auch ſelbiger beySr. Ko ,ͤ

nigl . Majeſt . widerſprochen / mithin bey Ihr , Kaͤyſ.

winch Anſuichung gethan/ wider die Tadirion ei⸗
ie Inhibition zu erkennen / ingleichen an die Hoch⸗

Fiufl Saͤchſſiſch

Chur⸗Saͤchſiſche Commifſſarii zu

gelanget / wiewohl mit einem Commiſſoriali von

An . IT69C . men . Nov . mit dem Vorwand / ihre
ehemahlige Commiſſion in Unterſuchung und Bey⸗
legung der Stri ttigkeiten zwiſchen

auptmann / auch ;
605

jener und dem

ſurn iſetzen; Se . Churfuͤrſtl . Durchl .

eine offfenbare Coßekzventioß wider

t/ und eine Infraction deſſel⸗

züt—35
erwuchle als welche in loco alienato ,

Churfuͤrſtl . Durchl . zu Brandenburg uͤber lang oder

kurtz dieſerhalb / von wem es auch ſey/ befehdet/ oder

mit Gewalt der Waffen angegriffen werden ſolten/
dieſelbe mit aller ihrer Macht zu vertheidigen / und

bey dem geruhigen Genuß der cedirten Stuͤcke zu

ſchuͤten; Alles bey Dero Koͤnigl. und Churfuͤrſtl.
Worte / und unter Verpfaͤndung der Churfuͤrſtl.

zu Brandenburg / ſo offt es
necſ

g inn⸗ und auſſer⸗Lande und Guͤter/ ſo viel hierzu von noͤthen. Wo ,

hs An und Zuſpruch bey ſchließlich beyderſeits Hohe Pranſigenten allen

und jeden Ausfluͤchten/ welche zu Auffheb⸗ oder

Schwaͤchung dieſer Transaction und Vergleichs
allbereits erdacht ſeyn moͤgen/ oder noch kuͤnfftig
durch Menſchen⸗Witz und Verſtand erſonnen und

erdacht werden koͤnnen / hiemit ausdruͤcklich und

wohlbedaͤchtlich renunciiret und abgeſaget / gegen⸗

waͤrtige Transaction und reſpect . Ceſſion in du -

plo eigenhaͤndig vollnzogen / mit Dero Koͤnigl. und

Churfuͤrſtl .Inſiegel bekraͤfftiget haben ; So geſche⸗
hen und Gochen zu = im Jahr Chriſti unſers
lieben HErrn und Erloͤſers Geburth 1697 .
Welches uns dann Gelegenheit giebet fortzuſchreiten/
und zu ſehen die

hur r⸗Brandenbürgüſt he Geſchichte .
oder in numehrigem Territorio alieno fortgeſetzet/

irg ſofort mit Eintritt des Jahres / die ihnen auch bey ermangelnder Special Vollmacht /
und bevorab / da ſie taͤglich der lolennen Tradition

und bergabe / gegen die abgeredeter maſſen allbereit

præſtirte Auszahlung der Gelder / erwarten ; So

haben Se . Churfuͤrſtl . Durchl . deſſen nicht allein die

Fr . Aebtiſſin erinnert / mit dem Erbiethen / dergleichen
Commiſſion , wann es noͤthig und gut gefunden
wuͤrde/ von ſelbſten anzuordnen / und mit Ihr der

Fr.
Aebtiſſin / wegen aller etwann noch verhandener Ir⸗
rungen / in Guͤte ſich zůſchen und zu vergleichenz Auch

dafern ſie wider Verhoffen Dero wohlgemeynte Er⸗

ten Se . Koͤnigl. Majeſt . von Polen ihr noch nichts innerung hindanſetzen / und mit gemeldter Chur⸗
Saͤchſiſchen alſo genannten Commiſſionſich im ge⸗

Sache mit ihrem Stiffte ringſten einlaſſen / und ettwas zut Sr. Churfuͤrſtl
Von Dero Bedienten ward Durchl . Nachtheil ſchlieſſen ſolte / daß Ihnen ſolches

auch angefuͤhret / daß nicht allein dem Chur⸗Hauſe / als eine offenbare Nullitaͤt und res inter alios acta

ſondern auch denen ſaͤmmtlichen Saͤchſiſchen Herren/ im F nicht præjudiciren ſolte/ noch

ingleichen dem Hauſe Heſſen / die Erb⸗Huldigungſeinigerley Weiſe und Wege daran
wum

en ſeyn
von der Stadt jedesmahl geſchehen muͤſte/ dieſelbe wolten ; ſondern es habhen auch Se .

ie al1f

üurfuͤrſtl.
Durchl . die angegebene Commiſlorios fel ſten in

urchl . hinterbracht einem davon abgen tahnet / mit⸗
worden / daß auff eine und andere Weiſe geſuchet hin Dero Miniſter in Polen dem F errn von

Hoverbeck anbefohlen/ Sr Koͤnigl . Majeſt , wie

auch dem Herrn Biſchoff zu Raab / als welcher den

getroffenen Contract ſell ſt mit unterſchrieben / ge⸗

buͤhrend vorzuſtellen / daß das Unternehmen der 00den ſogenannten Commiſlarien zum hoͤheſten Pra

eHoͤffe geſchickt / bey ihnen Schutz judlitz threr
/
Titulo tam onetoſo , uͤber erwehntes

zu ſuchen ; Dazu auch ferner gekommen / daß zwey] Stifft und Stadt erlangter Jurium gereiche / und

Quedlinburg an⸗nachdem Se . Koͤnigl. Majeſt . alle ihre dißfalls ha⸗

bende und prætendirte Gerechtſame/ durch einen lo⸗

lenniter vol nzogenen ⸗ und ab Seiten Sr . Churfl .
Durchl . guten T heils bereits adimplirtenContract,

der Fr . Aebtiſſin einmahl an Sie Pleniſimècediret und uͤbertragen /
Sie deßhalb mit der Fr. Aebtiſſin ſich weiter nicht ver⸗

gleichen oder conveniren koͤnten/ mit dem Erſuchen /
daß Se . Majeſt , ſo wohl an Dero Statthalter und

Geheime Raͤthe nach Dreßden / als auch an bemeldte

Commillarien unverzuͤgllich / und in ernſten 1Tei⸗
7 minis

— — —
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minis reſcribiren wolten / von ſolcher angemaßten
Commiſſion und allen andern Anordnungen bey

dem Stiffte und Stadt Quedlinburg gaͤnzlich ab /

zuſtehen/ und nicht das geringſte / ſo Sr . Churfuͤrſtl .

Durchl. darunter ihreln Interelle nachtheilig zu ſeyn/
dafuͤr halten moͤchten/ ferner vorzunehmen .

Weil aber nichts deſtoweniger die Sache zu einer
Weitlaͤufftigkeit ſich anzulaſſen / und allerhand Hin⸗

derniſſen der obhandenen Tradition in den Weg ge⸗

worffen zu werden ſchienen / ſo ſeynd Se . Churfuͤrſtl .
Durchl . bewogen worden / Ordlre zu geben/ daß eine

unter dem Commendo des Herrn Graffen von

Doͤnhoff in der Gegend ſtehende Bataillon von De⸗
ro Militz nach der Stadt Quedlinburg ankuͤcken/
und ein paar Compagnien davon mit guter Manier

in die Stadt gebracht moͤchten werden / jedoch mit

Vermeidung alles Eclats und Thaͤtligkeit/ welches

dann auch alſo den 30 . Januar . erfolget / und der⸗

geſtalt Nahmens Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . die Pos⸗

eſlion ergriffen / darauff auch alle Thore in derStadt

mit Militz beſetzet/ jedoch denen Buͤrgern ihre Wacht

daneben zu ſtellen / annoch zugelaſſen worden / weil

behauptet werden wollen / daß ſolches allemahl auch

bey der Saͤchſiſchen Einquartirung alſo gehalten wor⸗

den ; Der Magiſtrat hat auch / ungeachtet der Fr .
Aebtiſſin Verbots / denen Soldaten ſo wohl als denen

Ober und Unter⸗Officierern Quartiere alligmret /
und Billetts dazu ausgetheilet .

Die Fr. Aebtiſſin hergegen ließ ſogleich nach der

Militz Ankunfft / die Einwohner in denen Vorſtaͤd⸗
ten / und auff denen belegenen Bergen auffbiethen /
und damit das Schloß / wie auch die Thore in ſol⸗
chen Vorſtaͤdten beſetzen/ auch durch Dero Hoffmei⸗
ſter bey dem Churfuͤrſtl . ommiſlario , Herrn Hoff⸗
Rath Schreibern dawider proteſtiren / mithin des

Stifft⸗Hauptmanns von Stammern Archiv auff
dem Schloſſe verſiegeln / beſchwerete ſich hiernaͤchſt
bey Sr . Churfl . Durchl . in einem beſondern Schrei⸗
ben wegen dieſer Oeccupation ; Se . Churfuͤrſtl .
Durchl . antworteten aber / daß ſie nicht Urſache haͤt⸗
te ſich im geringſten daruͤber zu beſchwehren / ſinte⸗
mahl Ihr und dem Stiffte / dem ſie ſeine Jura und

dabey ſchuͤtzen wuͤrden / nicht der geringſte Eintrag
geſchehen : Sie die Fr . Aebtiſſin wůſte auch am be⸗

ſten / und gaͤbe Sie es ſelbſt in Dero Schreiben nicht

undeutlich zu erkennen / was ſie hin und wieder ge⸗

gen die an Sie geſchehene Ceſſion geſuchet / dem Se .

Churfuͤrſtl . Durchl . den Riegel fuͤrſchieben/ und ſich

Befugniſſen gerne goͤnnten /Nes auch allemahl

mental - Geſetzen cotaveniret haͤttenz So haben
Se . Churfuͤrſtl . Durchl . nicht allein an Hochged .
Koͤnigl. Regierung deßhalb geſchrieben / ſondern
auch durch vorgedachten Dero Miniltrum in Polen
dem Herrn Biſchoff von Raab / und folgends Sr .

Koͤnigl. Majeſt . ſelbſten / den wahren Verlauff der

Sache ſelbſt vorſtellen laſſen / daß nemlich Se . Chur⸗
fuͤrſtl. Durchl . zu der Verlegung ihrer Trouppen in

die Stadt Quedlinburg / dieaͤuſſerſte Necelnitaͤt / und
die gewiſſe Nachricht von einigen wider dieſe Cellion ,
nicht weniger Sr . Koͤn. Majeſt . als Ihnen præju .
dicixliche Aachinationes gebracht / in maſſen dañ

noch biß auff die letzte Stunde verlauten wollen / daß
einige Trouppen von einem ſichern Fuͤrſtl. Saͤchſi⸗
ſchen Hauſe / welches ſich deßhalb mit der Aebtiſſin
verſtůnde / ehe man ſichs verſaͤhe/ bey Quedlinburg
ſich einfinden / und ſub colore ſicherer Kaͤyſerlichen
Mandaten / um deren Extradirung die Fr. Aebtiſſin
ſich zu Wien auffs Hoͤchſte bemuͤhet / der Stadt ſich
bemaͤchtigen wuͤrden / dem anders nicht / als derge⸗

ſtalt / wie geſchehen/ ſicher &cum etlectu vorzubauen
geweſen ; Uber dem haͤttenSe . Churfuͤrſtl . Durchl .

auch ja an ihrer Seite ermeldte Cotlion , allbereit ſo
gut / als erfuͤllet/ uñ das dafuͤr verſprochene Geld theils
wuͤrcklich bezahlet / theils ſeyhen Sie alle Stunden zu
zahlen parat / und waͤren nicht in der geringſten mo⸗
ta ſolVendi , ſo daß ihnen niemand in der Weltver⸗

dencken koͤnte / wañ Sie auch demjenigen / was Ihnen/
an Ermangelungdeſſen ſo ihnen hinderlich ſeyn wol⸗
te / vorbaueten / und diſes waͤre der eintzige Zweck
und das Abſehen / ſoSie bey der EinruͤckungIhrer Leu⸗
te in Quedlinburg gehabt ; Eines mehrern maſſeten
ſie ſich daſelbſt im geringſten nicht an / ſondern wol⸗

ten der Tradition zufoͤrderſt erwarten / und diejenige
Mannſchafft / die Sie in der Stadt haͤtten/ indeſſen in

der ſchaͤrffſten Diciplin halten / und ſie in allem vor

ihr Geld zehren laſſen / ohne von denen Einwohnern
das geringſte mehr als das Obdach zu nehmen. Der

Koͤnig moͤchte aber auch / um der Sache nun der⸗

mahleinſt ihre Endſchafft zu geben / ſeinem Statt⸗

halter und Geheimen Raͤthen zu Dreßden / dieſer⸗
wegen ernſtliche Anweiſung thun und anbefehlen /
alles ihres Einwendens ungeachtet / die Pradition

nun unverzuͤglich zuthun / auch die Quittung uͤber

die gantze Summe von der Cammer ausfertigen
und extradiren zu laſſen / wohin gegen alles was von

der verſprochenen Geld⸗Summe annoch reſtiret / al⸗

ſofort auff einem Brete bahr gezahlet werden ſolte.
Welchem nach dann Se. Koͤnigl. Maj nochmahls
an Dero Regierung zu Dreßden relcribiret / die

bey einem ſo rechtmaͤſſig und Titulo tam oneroſo

erlangeten Rechte mainteniren muͤſten; Erſuchten
dabey die Fr . Aebtiſſin einem und andern unruhigem

auch die Koͤnigliche Regierung zu Dreßden dem

macht gegeben / Sr . Churfuͤrſtl, Durchl . die Tradli —

Rathgeber nicht mehr Gehoͤre zu geben/ ſondern viel⸗

mehr in guter Einigkeit mit ihnen zu leben . Als vielmehr ein Actus pontancus waͤre ; Und weil

Stiffts⸗Hauptmann von Stammern zwar Voll⸗

tion zu thun / bald hernach aber anderwaͤrtigen Be⸗ ſich begeben / der Solennis Actus der Tradition ,
fehl gegeben / mit der Ubergabe noch einzuhalten / aller Hohen Juriom , Hoheiten / Gütern / Rechten
mit dem Vorgeben / daß die Præ ſtationes an Sei⸗
ten Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . noch nicht erfůllet / ſel⸗ und auff das Stifft und Stadt Quedlinburg Se .

bige auch inzwiſchen die Stadt mit gewaffneter Hand Koͤnigl. Majeſt . in Polen und Churfuͤrſtl . Durchl⸗
occup ren laſſen/ und dadurch ſo wohl Ihr . Koͤnigl.
Majeſt . Kel pect ,als auch denen Reichs/Eunda - menten / Rechnungen und Brieffſchafften von dem

Tradition vor ſich gehen zu laſſen / jedoch daß we⸗

nigſtens unter waͤhrendem Actu die Militz aus der

Stadt gezogen werden moͤchte/ damit es nicht ſchie⸗

ne / als wann es ein gezwungenes Werck / ſondern

inzwiſchen die voͤllige Zahlung der accordirten

Summe geſchehen/ ſo iſt endlich den J . Mart . nach⸗

dem allſchon den Tag zuvor die Militz aus der Stadt

und Gerechtigkeiten / Geiſt und Weltlichen/ ſo in / an

zu Sachſen bißhero gehabt / ſammt den alten Docu⸗

—. . . . ＋w Iff3 dazu
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dazu verordneten Comwiſſario demStiffts Haupt⸗
mann von Stammern geſchehen/ von Sr . Churfl .
Durchl . Commitlariis auch / als dem Hn . Grafen
von Daͤnhof und Hn . Hofrath Schreibern / in Sr.
Churfuͤrſtl . Durchl . hohem Namen ſolche hinwieder

acceptiret und angenommen / auch daruͤber durch

zwey Kaͤyſerl. darzu requitirte / tuͤchtige und glaub⸗

wuͤrdige Notarios und vier Zeugen ſolcher actus

Lraditionis legaliter verinſtrumentiret worden .

Ingleichen haben ſich der Nagiſtrat und die Buͤr⸗

gerſchafft zu Onedlinburg / in Weſtendorffe und

Neuenwege / davon uͤber tauſend Perſonen ſich ge⸗

horſamſt eingefunden / wie auch die Einwohner des

Fleckens Ditfurth / und auff dem Monte Sionis

hierzu wohl geſchicket / durch einen Handſchlag allen

ſchuldigen Gehorſam / Treue und Unterthaͤnigkeit /
ohne die geringſte Widerſeßlichkeit / verſprochen .

Es hat aber nichts deſtoweniger die Frau Aebtiſſin
nicht allein wider dieſen Actum proteſtiren wollen /
welche broteltation aber von denen Herren Com -

miſſariis nicht angenommen worden / ſondern da

hierauff die Churfuͤrſtl . Commiſſarii dem Mini -

ſterio angedeutet / nunmehr das Kirchen⸗Gebet zu
veraͤndern / und auff die Weiſe / wie bißher fuͤr
Chur⸗Sachſen geſchehen / fuͤr Se . Churfl . Durchl .

und Dero gantzes Hauß zu bitten / hat die Frau
Aebtiſſin ſolches imm Gegentheil ihnen verbieten laſ —

ſen / weil Se . Koͤnigl. Maj . in Polen ſich zwar des

Lehens vor ihre Perſon verluſtig gemachet / indem

ſie die von dem Stifft Mann⸗Lehnliche Erb⸗Voig⸗

tey alieniret / und gar Erb⸗ und eigenthuͤmlich ver⸗

kauffet / daß alſo vor Dero Perſon als Erb⸗Voigten
in ihrem Kirchen⸗Gebet bitten zu laſſen/ ſie von ſelb⸗

ſten anſtehen wuͤrden ; dieweil aber in beſagtem Kir⸗

chen⸗Gebet nicht vor den Erb⸗Voigt inſonderheit /
vielweniger vor den Churfuͤrſten zu Sachſen in Per⸗
ſon / ſondern insgemein vor das Chur⸗ und Fuͤrſtl.
Haluß Sachſen gebeten worden / dieſes aber ſeiner
habenden Gerechtſamen ſich nicht begeben/ auch der⸗

ſelben von Ihr wider Willen nicht entſetzet werden

koͤnnte ; Als koͤnnten ſie/ ehe und bevor Kaͤyſerl. Maj .
Allergnaͤdigſter Verhaltungs⸗Befehl / und des Chur⸗
Fuͤrſtl. Hauſes Sachſen auch der Erb⸗Verbruͤder⸗

ten Conſens eingelanget / Sie auch darauff des Hn .
Churfuͤrſtens von Brandenburg Liebd . mit der Erb⸗

Voigtey wuͤrcklich wuͤrden beliehen haben/ ſich nicht

reſolviren etwas in dem bißherigen Kirchen⸗Gebet
zu veraͤndern .

Den 27 . Junii haben Se . Koͤnigl. Maj . in Po⸗
des Koͤnigs len naͤchſt⸗ ſtehendes Schreiben an die Ir . Aebtiſſin
in Polen
an die Aeb⸗
tiſſin /

abgehen laſſen : Wir zweiffeln nicht / es werde E. L.
ſo wohl von unſerm Statthalter und geheimen Raͤ⸗

then zu Dreßden / als auch unſerm geweſenen Rath
und Siffts⸗Hauptmann dem von Stammer / all⸗

bereit von guter Zeit bekannt gemacht worden ſeyn/
welcher geſtalt wir uns / die Prætenſionen abzuthun /
ſo des Churfuͤrſten von Brandenburg Liebd . wegen

des Fuͤrſtenthums Halberſtadt an die Quedlinbur⸗

giſche Erb⸗Voigtey gemachet / mit Deroſelben in ge⸗

wiſſe Handlung eingelaſſen/ auch daruͤber einen Ver⸗

gleich und Transaction getroffen / Krafft deſſen
wir ermeldte Erb⸗ Voigtey und was davon depen⸗
diret eodem jure , wie Wir ſelbige biß dahin beſeſſen/
an dieſelbe cediret und abgetretten / auch durch ob⸗

erwehnten unſern Stiffts⸗Hauptmann wuͤrcklichen

Beſchreibung
tradiren und uͤbergeben laſſen / worzu wir dann um
ſo vielmehr veranlaſſet worden / weil die von Chur⸗
Brandenburg auff Quedlinburg gemachte Præten .

ſion nicht ohne Grund geweſen / und dahero zu be⸗

ſorgen geſtanden / daß wann die Sache per Au -

ſtregas oder ſonſt in Koro competenti weiter waͤre

geſuchet worden / der Spruch Rechtens leicht vor

das Chur⸗Hauß Brandenburg moͤchte ausgefallen /
und alſo alles / was daſſelbe Prætendiret / ohne eini⸗

ge uns dafuͤr zukommende Erſtattung adjudliciret
worden ſeyn ; Dahingegen wir gleichwohl noch durch
dieſe an Chur⸗Brandenburg geſchehene Ceſſion , in⸗

dem wir mit ſelbem in pacto Confraternitatis ſte,
hen / die Hoffnung und das Recht nach eraͤugenden
Faͤllen zu ſolcher Erb ⸗Voigtey hinwiederum zu ge⸗

langen / behalten : Und wie wir hiebey per Trans -

actionem allein uͤbertragen/ was beſagter Ihr. Liebd.
zugeſtanden / und im uͤbrigen nichts pacilciret / ſo
E . L und Ihren anvertraueten Stifften præjuchi —
cirlich fallen koͤnne / anbey auch gewiß verſichert
ſeynd / es werden des Churfuͤrſten von Branden⸗

burg Liebd . dergleichen nimmermehr prætendiren /

juͤngſter Entrevüe mit des Churfuͤrſten zu Bran⸗

noch ſich anmaſſen / ſondern vielmehr das Stlfft bey
ſeinen Juribus jederzeit ungekraͤnckt erhalten und

mainteniren ; Alſo iſt uns um ſo viel unvermuthe⸗
ter und befremdet vorkommen / da wir ſo wohl bey

denburg Liebd . zu Johannisburg / als auch vorhin
von verſchiedenen Orten vernehmen muͤſſen / was

geſtalt E. L. ſich uͤber dieſe getroffene Transaction

faſt unwillig erweiſen / dieſerwegen hin und wieder

allerhand odieuſe Vorſtellungen thun / und des

Churfuͤrſten von Brandenburg Liebd . zu dem Genuß
Ihrer bey dem Stifft und Stadt Quedlinburg /

theils aus ermeldter Transaction erlangter /
theils auch vorhin ſchon prætendirter Jurium und

Befuͤgnuͤſſe annoch nicht kommen laſſen / ſondern

Deroſelben noch allerhandDitlicultaͤten machenwol⸗

ten . Dieweil wir uns aber Krafft mehr erwehnter
Transaction obligirt befinden / des Churfuͤrſten
von Brandenburg Liebd , alles dasjenige / ſo darinn

enthalten / kraͤfftig und cum eflectu zu garantiren ;
So leben wir auch zu E. L. des Freund⸗Vetterlichen
Vertrauens / Sie werden von ſolchen unzeitigen

Oppoſitionen ſelbſten abſtehen / und ſich mit des

Churfuͤrſten von Brandenburg Liebd . uͤber dem was

zwiſchen Uns und Deroſelben abgehandelt worden /
der Billigkeit nach vereinigen / und in allem dem/ ſo

Ihro bey dem Stifft und der Stadt Quedlinburg

aus obangezogenen Eundamentis competiret / kei⸗

ne Hinderung / Eintrag oder Schwuͤrigkeit machen/

als wobey E. L. und das Stißfft ſich am beſten befin
den / widrigenfalls aber wir nicht zu verdencken ſeyn
werden / dasjenige worzu wir dieſer Lransaction

halber gegen des Ehurfuͤrſten von Brandenburg Ldd.

verbunden / gehoͤriger maſſen zu erfuͤllen/ und die⸗

ſelbe dabey mit allem Ernſt und Nachdruck zu wain⸗

teniren . Wir verſehen uns aber vielmehr zu E. L.

aller billig⸗maͤſſiger und Frennd⸗MuͤhmlicherBezeu⸗

gung / und verharren dargegen Deroſelben hinwie⸗
derum ꝛc. Warſchan den 27. Jun . 1698 .

Die Fr . Aebtiffin aber war ſo wenig darmit / als

andern bißher gemeldten Actibus zu frieden / und

antwortete demnach den 28. Julii folgender maſſen.
E. Koͤnigl. Majeſt . Freund⸗Vetterliches Schreiben

de

Chur⸗Brandenburgiſche —

1655.
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hr beaut⸗
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Je dato Warſchau den 27 . Julii iſt uns am 11 . ] Durchl . Dero wuͤrckliche und geheime Raͤthe Hn .

julii ſt . v. wohl zu Handen kommen / und haben Daniel Ludolf von Danckelmann / und Hn. Joachim Huldi⸗

wir daraus mit mehrerm erſehen/ wie E. Majeſt . in Martin von Unverfaͤhrt / die Erb⸗Huldigung in

1698 .

ungs⸗
Actus zu

denen Gedancken ſtehen / daß Dero geheimbden Quedlinburg einnehmen laſſen / nachdem des Ta , Ourblit⸗

Raths Collegium , die mit des Hn. Churfuͤrſten ges vorher die ſaͤmtliche Buͤrgerſchafft und Einwoh⸗ burg

von Brandenburg Liebd . wegen der Quedlinburgiſ. ner der Stadt / wie auch in Weſtendorf / auffmn
Erb⸗Voigtey errichtete Transaction und Cellion Neuen⸗Wege / Monte Sionis , Ditfurt / Sadero⸗

Uns wuͤrde kund gemacht haben/ mit dem Beyfuͤgen da / wie auch die von Adel / Hof⸗Bediente und Freye /

wie Eu . Maj . vermeinen / ſehr wohl gethan zu haben / ingleichen das Miniſterium , Schul⸗Collegen /
zumahlen die Chur⸗BrandenburgiſchenPrætentio· Organiſten und Küͤſter/ durch den Magiltrat bey⸗
nes nicht ohne Grund geweſen / und wann die Sa⸗ der Staͤdte daſelbſt zu erſcheinen / und den Erb⸗Hul⸗
che coram Auſtregis , oder ſonſt in loro compe- digungs⸗Eyd abzuſtatten erfordert worden . Die

tenti weiter geſuchet / der Ausſpruch gar leicht fuͤk
Chur⸗Brandenburg ausſchlagen moͤgen. So viel
nun das 1. betrifft / ſo koͤnnen Eu . Majeſt . wir ver⸗

Haupt⸗Sache 2. ſelbſt belangend / ſowerden E. Maj .
uns nicht verdencken / daß wir zu Conſervation

unſerer von Kaͤyſerl. Majeſt . ſo theuer anbefohlener
jurium , mit Eu . Majeſt . hierinn keinesweges uͤber⸗

einſtimmen koͤnnen / mehr erwegende die Erb⸗Voig⸗

tey und Schutz⸗Gerechtigkeit / einwahres vom Stiff⸗
te dependirendes Mann⸗; ehen iſt / und von Chur⸗

fuͤrſt zu Churfuͤrſten / ja von Eu. Maj . ſelbſt als ein

keudum recognoſciret und ausgemachtes Rech⸗

tens iſt/ daß kein dehens⸗Mann/ ohne Vorwiſſen der

ehens⸗Herrſchafft und deren Mitbelehnten / das

eudum veralieniren / oder rem alienam cediren

kan ; Daß die Chur⸗Brandenburgiſche Prætenſio -

aes auff ſehr ſchwachen Fuͤſſen ſtehen / haben auff
E. Majeſt . Hoͤchſtſel. Hn. Vaters Liebd . Einrathen
am Kaͤyſerl. Hofe wir dergeſtalt ausgefuͤhret / daß

dieſer wegen ein hoch⸗ verpoͤntes Mandatum an die

Halberſtaͤdtiſche Regierung abgangen / welches ſo
zuten Effect gehabt / daß alles darauff ſtill worden ;

Auch haben E. Majeſt . Hoͤchſtſel . Hn. Vaters Liebd .

als damahliger belehnter Schutz⸗Fuͤrſt ſich dieſes ne·

gotium ſehr angelegen ſeyn laſſen / und in unter⸗

ſchiedlichen nachdruͤcklichen Schreiben / an des Hn .
Churfuͤrſten von Brandenburg Liebd . gezeiget / wie

der Halberſtaͤdtiſchen Regierung uͤber Quedlinburg
gemachte Anforderungen wider alle Rechte / Frieden⸗
Schluͤſſe / Pacilicationes und Reichs⸗Jonttitu -

tiones lieffen / inmaſſen dann E. Majeſt . auch noch

in dieſem Jahre von Dero geheimen Raths Collè -

gio in einem Gutachten mit unbeweglichen und vor⸗

trefflichen Gruͤnden gezeiget worden / daß die ſoge⸗
nannte Cetſion und Alienation durchaus nicht in

dem Stand Rechtens beſtehen koͤnnte ; wobey Eu .

Majeſt. wir nicht verhalten moͤtzen/ daß des Herrn
Churfuͤrſten von Brandenburg Lbdean uns de dato

Koͤnigsberg vom 29. Junii A. C. geſchrieben / und

geſtanden / daß man ſo wenig in Wien / als an einem

Orte in derWelt gedacht/ daß die Erb⸗Voigtey allhier
an das Hauß Brandenburg kommen wuͤrde. Wann

dann Eu . Maj. hieraus / verhoffentlich / die Sache
anders befinden werden ; Als haben wir nicht um⸗

hin gekonnt / all demjenigen / ſo in oberwehntem
Schreiben dem Stifft zu Præjuditz indie Feder ge⸗

floſſen/ zu contradiciren / und uns proteſtando
zu verwahren . Die Eu . Koͤnigl. Majeſtaͤt wir zu

Freund⸗Muhmlichen Dienſten gefliſſen verbleiben .

Signatum Quedlinburg den 20 . Julii 1698 .

Donnerſtags den 8. Sept . haben Se . Churfuͤrſtl .

0
N
01
4

den / iſt folgender maſſen eingerichtet geweſen : 1.

ſichern/ daß uns von Dero geheimbden Raths⸗Col -
legio hiervou keine Intimation zukommen : Die

ckelmann andere und zwar Etats⸗Karoſſe /

Proceſſion, welche bey dieſem Actu beobachtet wor⸗

Gienge ein Raths⸗Caͤmmerer als Marſchall . 2.

Vier Buͤrger mit Partiſanen . 3. Sechs Raths⸗
Hn. in drey Gliedern . J . Des Hn . Geheimen Raths
und Ober⸗Directoris von Danckelmann Karoſſe
mit 6. Pferden beſpannet / leer . 5. Herrn Hof ' Rath
Schreibers Karoſſe auchleer . 6 . Des Hn. Gehei⸗
men Raths und Stiffts/Hauptmanns von Stam⸗
mern Karoſſe / worinn der Chur⸗Brandenburgiſche
Geheime Secretarius fuhr . 7. Des Hn. Geheimen
Raths und Cantzlers Unverfaͤhrts Karoſſe mit 6.

Pferden beſpannet / worinn Hr. Hof⸗Rath Schrei⸗
ber ſaß. 8. Des Hn. Geheimen Raths von Dan⸗

worinn

der Herr Geheime Rath und Stiffts⸗Hauptmann
von Stammern fuhr . Vor dieſer Karoſſe giengen
her der Hauptmann / ein Secretarius und Kegiſtra .
tor . 9 . Der regierende Burgermeiſter Lic . Fried⸗
ich Jacob Wienecke / als Marſchal mit dem Mar⸗

ſchal⸗Stabe / imNamen EE . Raths als Erb⸗Mar⸗

ſchaln . Hinter demſelben des Raths beyde Ausreu⸗

ter zu Fuß mit Carbinern an den Armen hangend .
10 . Der Herren Oommiſſariorum Saqueyen glie⸗

derweiſe . 1 1. Die Churfuͤrſtl . Commiflarii in dem

Churfuͤrſtlichendeib⸗Wagen mit 6. Schimmeln be⸗

ſpannet : Um denſelben her 6. Buͤrger ſchwartz be⸗

kleidet / mit Maͤnteln / Unter⸗Gewehr und Partiſa⸗
nen / auch vor denſelben her die Churfuͤrſtl . Laqueyen .
Darauff 12 . ein Chur⸗Brandenburgiſcher Lieute⸗
nant zu Pferde mit 30 . Reuthern : In welcher Ord⸗

nung auch nach vollbrachtem Actu die Hun . Com -

m flarii wieder zurucke nach dero Logiament ge⸗

bracht worden . Auff dem Marckte gegender daſelbſt
an der Rathhauß⸗ Treppe auffgebaueten / und mit

blauem Tuch bekleideten Buͤhne/ worauff das Chur⸗
fuͤrſtl. Wapen mit dem Adler und Scepter gemah⸗
let / voran und inwendig gehangen / und darauff
mit gůldenen Buchſtaben geſchrieben war : Vivat

Fridericus III . Elector Brandenburgenſis .

Pax , Pacis , Paci , Pacem , Pax , Pace replebit ,
Sie Fridetice Tibi , Tu Eridericus eris .

machte obige Reuterey 2. Fronten zur Rechten und

Lincken / und in der Mitten 2 Compagnien Fuß⸗
Volck auch eine Eronte / die Buͤrgerſchafft aber bey
die 500 . Mann / ſtunden von der Churfuͤrſtl . Ab⸗

8
geſandten Losiament / nemlich der Apothecken / an /

biß zu E. E. Raths Keller hin im Gewehr / alſo daß
ſie zwey Riegen machten / und gieng in der Mitte

die gantze Svire durch nach dem Rath⸗Hauſe . Die

Buͤrgerſchafft fuͤhrete als Capitain auff Hr . Gott⸗

Platze / woſelbſt ſie ſich verſamimnlet / und anfangs po⸗

fried Wilhelm Tacke / und zwar von dem Schau⸗

ltirt
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flirt gehabt/ an die breite Straſſe hernnter und folg⸗

lich uͤber den Marckt mit klingendem Spiele und

Haubois / woſelbſt die Chun-Drardengglſc zu

Fuß mit klingend en Spiel imVorbeymarchiren / ſich
gleichfalls hoͤren lieſſen / und alſo ihr Devoit aller⸗

ſeiks in guter Harmonie
0

Hierbe neben haben auch Se. Churfuͤrſtl . Durchl .

Dero Geheimen YLh Her55 von nenf
bekrageen / bey der Fr . 20 tiſſin der dehnreichung hal⸗

ber / ſo ſie wegen der Vog
tey

von dem Stifft Qued⸗

linburgzlt nehmen / ſichal melden / und ſehege ,
renthalben zu empfe fühen/0 alb auch ein eigenes

Schreiben an ſie untermn den T. T T. Septemb .

abgehen laſſen ; Es hatte ſich aber die Fr . Aebtiſſin
der Zeit weg / und nach Wei ar begeben / wannen⸗

bäecdleShuf rſtl . Herrn Comantlarii ſolches den

10. Se pt . der
Fürftl F Goft in / auch dem Stiffts⸗

Ruthe)e Herrn Graßh nntmachen laſſen/ mit⸗

hin die Fr . Proͤbſtin erſuchet / den Inhalt des Chur⸗
fuͤrſtl . Creditivs , ſo wohl der S tiffts⸗ Cantzeley / als

denen Capitulatinnen zur Wiſſenſchafft zu bringen/
und gehoͤriger maſſen angotiren zu laſſen / anerwo⸗

gen eals mit d Conſens alles geſchehen
mu dieſer Belehnungs Sachegrofſen Theil

mit

haͤt
falt dann auch auff dem Fall ferneren* 2 *

leibens der Ir . Aebtiſſin / und Da ſie ſich dem

zarrohne eintzige Urſache entzoͤge/ Seine

rchl . wegen des etwa daher ins kuͤnff⸗
ge erwachſenden nochtheeligen

Eflects entſchuldi⸗
t ſeyn wolten ; WJoraufddie Fr . Proͤbſtin das Cre⸗

ditiv - SchreAben
Verbotenus geleſen/ und verſpro⸗

chen / deſſen J ſofort der Fr. Aebtiſſin ſelbſt / wie

auch der Stſ antzeley und denen Capitularin -

nen bekannt zu machen / dabeneben aber ſehr doliret

uͤber der Fr . Aebtiſſin bißherige Conduite , indem

ſie nichts mit den La pitularinnen weder vorhero /
noch auch bey ihrer legtern Abreiſe communiciret

und uͤberleget / ſondern alles allein unternommen .

Sie hat auch ſoonderlich gejbethen / Se,.Churfürftl
Durchl . derer Qapitulacinnen auffrecht fuͤhrende
Intention zu ve Rcheiſt und dasGeſuche zu 1800

en wiederhohlet / daß Se . Chur⸗
fuͤrſtl .Durchl . doch ja das arme unſc Hulddige Stifft
anderer Verſehen nicht wolten entgeltenlaſſen / 10einige Ungnade auff ſelbiges werffen . Worat iff ihr
geantwortet worden / welcher Geſtalt ſievverſichert
Wleepie 5 Se . Churfuͤrſtl . Durchl . nach Dero

beywohnel Aquan : mitaͤt dees Stiffts Wo hlfarth
Ihrer Gnädigen Vorſorge allzeit wuͤrden en fchlen

ſſeyn laſſen .

Alddieweil aber auch wederdie Sliffts , und Hoff⸗
Bediente / noch die S 160

85ihtwer
cks Ver walter /

noch das Miniſterium und Schul⸗Bedientebey die⸗

ſem Actuſi ch einſtellen wo lter 10o ſeynd ſie Sonna⸗

bends den 10 . Sept . na hls durch den Magi -
Staͤ

ey willkůhrlicherStraff

==

2
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1 at beyder Staͤdte in 15 b

befehliget worden / folgen
den Moontags den 12 . Sept .

um 8. Uhrr in der Churfů rfll . Herrn Gefſandten Lo⸗
giment zu erſcheinen / und den Erb⸗ Huldigungs⸗Eib
abit llegen/ oder gewaͤrtig zuſeyn / daß nicht nur obbe⸗

deutete Straffe an ihnen exc quiret / ſondern ſie auch
burch

ſchaͤrffere Mittel ſofort zu ihrer Schuldigkeit

Chur⸗Brandenburgiſche

ſtellungen und Warnungen ungeachtet / nicht allein

vor / ſondern auch nach dem Huldigungs⸗Actu , den

19 . 9 . Sept . in der Wochen⸗Predigt das Kirchen⸗
Gebet nicht geaͤndert/ ſondern die alte unter Chur⸗
Sachſen uͤbliche kormul beybehalten ; Welches
dann die Herrn Commiſlarios bewogen / bey ver⸗

ſpuͤhrter fernern Widerſetzligkeit / den Vornehmſten
derſelben / auff den 11 . als Sonntag / die Verrich⸗
tung des Gottesdienſtes zu unterſagen / auch ihre
Haͤuſer der verwuͤrckten Straffe halber mit Wachen

zů beſetzen/ zu Verſehung des Gottesdienſts aber den

General⸗Superintendenten zu Halberſtadt / Hn. D.

Lüders / hinuͤberkommen zu laſſen / welcher gedachten
Ir . Sept . in der principaleſten Stadt⸗Kirchen / St .

Benedicti , eine Huldigungs⸗Predigt bey Volck⸗

reicher Verſammlung gehalten ; Darin er von der

wahren Huldigung / deren Eigenſch
9070

und Pflich⸗
ten / gantz nachdruͤcklich gehandelt / nach der Predigt
auch das Gebet vor Se . Churfuͤrſtl. Durchl und

Dero Hohes Chur⸗Hauß von der Cantzel abgeleſen/
wie dann auch das Le Deum Laudamus noch vor

der Predigt abgeſungen worden / welchem Exempel
aber die Geiſtliche in der Stadt nicht nachfolgen wol⸗

len / ſondern dabey verharret/ mit dem Vorwat d /

daßihnen Nahmetis der Fr . Aebtiſſin nochmahls un⸗

ter ſcharffer Bedraͤnung Inhibition geſchſchen⸗ 6
voriger Gebets⸗Formul nicht zu weichen ; Weil

dann den 12 . Sept . zwar umeeſchtedene inehtha⸗
nen / ſo bey der ſolennen Huleizens , theils wegen
damahliger Abweſenheit / theils aus Opiniatretat
ſich nicht eingefunden / den Homagial . Eid in dem

Logiment der Herrn Commitlarien abgeleget/ die

Geiſtlliche aber / wie auchdie Bediente von der Abtey⸗
poſt trinam citationem pœnalem dennoch nicht

erſchienen / und einen Weg wie den andern auff ih⸗
rer Renitentz verharret / auſſer einem Gerichts
Schoͤppen und dem Abteylichen Verwalter / mithin
die meiſteausgewichen waren / ohne den Secretariun

Latermann und den Schoͤſſer / die
Geiſtliche auch den

r Hemel
elten Sonntag des Kirchen⸗Gebets halber eine

Aenderung / wiewohl nicht befohlner maſſen vorge⸗
nommen hatten / geſtalt einer von ihnen fuͤr den

Schuß⸗Herrn in genere ohne weitere Bene nnung

gebethen/ der ander das gewoͤhnliche eGebeth füͤr die

HoheLandes⸗Obrigkeit gar auſſen gelaſſen/ der dritte

aber in der Schl loß⸗Kirchen die Litanie an ſtatt jenes
gebrauchet/ dieweil ſie nun dadurch einmahl von der

vorgeſchuͤtzten Urſache ihres Finwendense

und 5 ble

6 üek Eſſi uwiderdden

ſte de5 denAnfel W10 ün machhen ffen /

und ſolches alles Sr . Churfuͤrſtl .Durchl . Hohem
Reſpect zuwider / auch durch dergleichen Weige⸗
rung mehrere / ſo wohl in⸗ als auſſer der Stadt / ſtu⸗
zig gemachet werden koͤnten/ ſ0 haben die Churfl .
Herrn Commiflarii zu gehörtger Verſehung des

Gottesdienſts auff den folgen den Sonntag durch die

Prediger aus Halberſtadt anderweite Anſtalt gema⸗
chet / inzwiſchen auch ein Exemplar von der alten

GebetsKormul aus hieſiger Kirchen nehmen laſſen/
und ſolches nach Halberſtadt geſchicket / damit es

dort mutat /s mutandis umgedruckt / und an ſtatt

e 1.werden ſolten ; Abſonderlich hatten auch

Geiſtli he aller der Herrn Commill . rien Vor⸗Hauß Brandenburg hinein geſetzet werden Rae⸗
Chur⸗Sachſen / das Hohe Chur⸗ und Marek raͤfl

1693,
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Oſliciis ſuſpendiret / mithin die militariſche Exe . R

eution nicht nur vor / ſondern innerhalb den Wohn⸗

haͤuſern derſelben
Bedienten des Seeretarii und Schoͤſſers / legen laſ⸗

19 . Sept . als welch

ſetzet worden / der Predizer
zum

ter ihnen fruͤhe um 8 . Uhr nach geendigeter Bett⸗

Stunde durch den Kuͤſter zu wiſſen chunlafen / daß

ſer das Kirchen⸗Gebet vor Sr . Churfl .Durchl . Ho⸗

hes Chur⸗ und Marckgraͤfliches Hauß von der Can⸗

und nachdem dieſe mit Zuziehung des Stifft⸗ Haupt⸗
diten neral Superinten -

denten D. duͤders ihnend as bißherige durcch unbefugte

undſtraffbare Widerſeßl lichkeit verurſachte Aerger⸗

nüß bey der Gemeine / alsein ſchweres Verbrechen /
vor Augen geſtellet / und die obliegende S chuldigkeit
nach Anleitung des Goͤttlick hen und Weltlichen

Rechts / auffs beweglichſte emonltriret / un⸗4
terwurffe ſich der obbemeldte Prediger Ritter alſo⸗

bald / die andere begehrten zwar noch Friſt zuferne⸗

rer Deliberation , als aber die Hn. Commiſſarii 1

ihnen ſolche nicht geſtatten wolten / und ihnnenallen

Gewoiſſens⸗Scrupel vollends benahmen / lubmit -

tirten ſie 18 ebenmaͤſſig / ſo wohl was die Huldi⸗

ütelt Aenderung des Gebets anglenge⸗ worauff

die Herren Commiſſarii ſie vermittelſt⸗ 05
ſchlags biß zu wuͤrcklich Alänlegender Pflicichkelime⸗
tiret : Nicht lange hernach haben ſich auch die meiſt

e ſteendlich dieSach d 10 90915
en / daß den 30 . 20 . Septembr . die Geiſtliche ins⸗

geſamt/ keinen ausgenomimꝛn / ingleichen die Schul⸗

Collegen und Aebteyliche Bedienten / nebſt noch

einigen 9
0 zur!ůck gebliebenen Unterthanen f

Huldigungs⸗Eyd / ohnerachtet ſie ſch ffen RBefehl
von der Fr . contrarium empfangen

/mit

aller Bereitwilligkeit wuͤrcklich geleiſtet haben ;5

0auch niemand ausgeblieben / und die Eydes⸗Pflicht /
ſ

wohl von Unbeguͤterten und Una ngeſe ſſenen / as
von denen Beguͤterten ohne Unterſcheid abgeſchwo⸗
ren worden . Als auch dieſer Actus vollbracht / ſo

habe n die Herren Commiflarii ſo gleich das B115ſteriun
Wbef

Kre ſ ꝛen uͤber zwee

Puncten XBörſtelleng gethan : 55 5 neul lchwi⸗
der einige Raths⸗Glieder unter d orwand be⸗

ſchuldigter Mi ißhandlung bey einem Lech Begaͤng⸗

nůß / mit unbefugter exe luſion von der Beichte und

dem Heil . Abendmahl / und dann wider den Dia⸗ -

conum Sproͤgel mit der luſpenſion ab offic o

verfahren / und daß dannenhero Sr . Churfuͤrſtl.
Durchl . gnaͤdigſterWillens Meinung iu folge / bey⸗

derley Veranlaſſung / als unverſchuldet / auffgeh oben

werden moͤchte. Welches auch vermittelſt der Hn.
Comm ultarien Zuredens und Ermahnens zu Chriſt⸗
licher Vertraͤglichkeit erfolget / indem die Geiſtliche
nach einer von bemeldten Raths⸗Perſonen empfan⸗

genen Slimpff
lichen Erklaͤrung / daß dieſes nicht

Seuckwuͤrdiger Geſch

ſanigederGeſflichenzn Suedllnburgaaber von ihren ſſch 777 55wie auch mit des Pr

als auch der beyden b en der Geiſtlichen als

ſen / welches dann ſo viel effectuiret / daß den 29. U at auch der Cantor der Stadt⸗Schulen Sr .

er ihnen zum letzten Lermin
550 Chi

Hell . Geiſt Hr . Rit , ſeiner n Devotioneine ſchoͤne veal -

zel verrichtet. auch die Huldigungs⸗Pflicht zu lei⸗ ſungen ; Die Schul⸗R

ſten bereit waͤre / darbey um ein paar Exemplaria auch die Geiſtliche

der nen gedruckten Gebets⸗Eormul bate / wor innſ thigſt gebeten/ un gnaͤdigſteeEr

ihm dann gewillfahret worden . Um 9. Uhren ;hakſich Ungehorſams halberd
derſelbe nebſt zween andern / Hn. Ploͤtzen und Hdoff teſie dann jetzo widerholet/ Se . Churfuͤrſtl . Durchl .

mannen / beydenen Hn . Commi
Seie

nden/ auch ſolcher deferitet .

ſpurg dißfalls vor Beſchwerden gefuͤhret / und wie

in Sr .

Hr preedi⸗gers Sp 5

Neſtittikiehn fried h zu ſey Wẽ᷑ 16
dann auch die Soldaten⸗Wach len / ſo wohl

der Abtey chen Bedieenten Haͤu⸗
fuͤhret worden : Den

beierenget .

ſern/ darinnen ſie gelegen / abgef

irfuͤrſtl. Durchl . zu Ehren und ; z ng

‚ in der Hn. Commiſ .

enirel/und
dein auff

Sr⸗ Chur⸗
erſon und Dero hier angetret⸗

richtetes Ca men abge⸗
ediente aber insgeſamt / 155hatten indeſſen ſchon zuvor demi

ſſungd ihleder
Cirten Straffe / welche Bit⸗

und Io Muſic

burenesgemenerpr

fuͤrſtl . Durchl . Hohe
tene begluͤckte Regi

mental⸗

haner Verf gung daßl
onttibuttones EKXt xra -

Wacht⸗Gelder und andere der⸗

ſen / mit zug
ſk

hinfuͤro von date

ordinaite Schoͤſſe /
gleichen Unpflichte
Publici Nothdurf fft zu Erl

miteinander cettiren und auffhoͤren ſolt

n/ wieal ich 0
Hreytt1111

terlinng

0 8
doder Armuth

ten .

Was inde
ſen

idie Fr . Aebeiſſin bey
ZIhr . Kaͤyſerl.

Majeſt . und der Reichs⸗Verſammlung zu Regen ⸗

Se . Churfl. Durchl. ſolche beantwortet / ſolches wird
in den Geſchichten des folgenden Jahres zu bn
ſeyn.

Mit Eintritt des Maj haben Se. Durchl . Sich

hohen Verrichtungen mit Sr. Koͤnigl . Majeſt . von d

1den Ub4
81

von WarſchaumMajeſt . aber waren

e. Churfl .auffgebroch en / und

wiſſen machen / dedaß Sie verhofften den 4 . auch da zu

ſeyn/ wie Sie dann aue ch die Nacht zuvor zu Ortels /

burg d. Meilen 185
dar geri Welchess nach⸗

Naue ——5 uft00 D e ve
rnomme ſo ſeynd

ien wüͤr de/
laſſen un

Se. K oͤniigl.
vermuthtet zwi

an / da Sich b
gnuͤgung uma rmeren /Schin e
und alſoiin

Johannisburg einfu

auch unt ſchiledene d

oͤn. Maj . § 1115
von P1

ienburg Herr Pr

nichow / Hr . Zaluskyder Woy,
Hr . Galezky , der Woy⸗

wode von Mazow / Hr. Morſtein / der Ei on⸗ Groß⸗
Schatzmeiſter / Printz Luboaursky , der Lithaluſche

ter / Herr Sa P ich der Caſtella

icht fü ten /

eilig und un⸗

eine Chaſle ſeſckten
8 we ſren

angecehnget / l n⸗
8a usky „ der

rebendow , der

e mit

lich der Biſchoff ocko , Herr8

Woywode von M

Woywode von Czert

wode von Winowlosle

Binve eudendi gefchehen / zu deren admiſſion

Theil .5 atti Europæi XV

Groß⸗Schatzmel 5

von Samoyeen / Heerrs6 niſen
/

der Cron Ober⸗

G 68 Caln imer⸗

ſ /Vig TF§osg⸗
ilte Reſte / bißauff desſc1 f

Polen zu Johannisburg eine Unt
kerredung gepflo⸗ſn

gen / allwo Sie den 1 angelanget / Se . Koͤn .

Bald hernach den 13 . 3 . 0Oct haben Se . Churfl . Conſum -

Duchl die in 85ero Landen ſonſten übliche Coneſptions -

10nSs A — Acc II

uwmptions - A 15
ubliciren und einfuͤhren laſe) Onedlin⸗

et / hin⸗
gegen an⸗

oOnera
aſliret .

58 83
enach Preuſſen erhoben / ur

8.
n

d0 hſt den daſelbſt Gen edeefrürtl .

n⸗ Und un⸗
terredet ſich
nit dem

Koͤnig in
Durchl . zu Palen

einge⸗

—



18 Beſchreibung Chur,Brandenburgiche
Cammer⸗Herr Graf Bietineke ee Prin· um die Warheit davon de ſto klaͤrer an den T

Tag zn
tzen von Lubom nrsky und der “Printz Chartorins . legen/ was in derſelben von⸗ Deie ntention und Mei⸗

ky. Von Saͤchſiſchen Herren / der Geheime dRath nung 65halteen / mit wenigem zun viderholen / und

18

1

lund Ober⸗Cämmerer Herr von Pflug / der Gehei. vor S Toͤnigl . Majeſt höchlich ztrbe zeugen / daß

15 ith von Beichlingen und andere mehr/ welche Sie 91 Won Sr . 905 jůngſt ernenerte ewige
alle nach Standes Gchährbbewillkommet worden : Buͤndnuͤß/ ſo zůviſchen

Sr . Majeſt . und der Ke .

Und ward daran uff zu
2Ab itlicheTaffelge⸗ p ubliq einen⸗und Ihnen andern Theils auffgerich⸗

halten/ wobey Se . Churfl . Durc hl.
1109 en §eſe waͤre / unveraͤnderlich halten / und wasIhnen

Koͤnigl. Maef . die
T
Tafe 0 568 zu thun oblaͤge/ bewerckſtelligen wolten / die brivi⸗

Unter einet
Baldac hin zub ſel ielegien und Gerechtſame der Stadt Elbingen / nach

e all n. Die Hn. andere Inhalt des Lras Kais feſtiglich unterhalten/ auch
bey einer abſe afelſ mit hoͤchſtem Fleiß dahin ſehen / damit aus ſelbiger

Stadt ſo lange Dero Garnſond arinn waͤre/ die

gen un⸗ Ruhe und Sicherheit der Republiq und der Be⸗

nil aber ſpei/ nachbarten nicht verſtoͤhret / oder die geringſte Ge⸗

Durchl . und die fahr durch einen auswaͤrtigen Feind ihnen zuwach⸗

und erwieſen ſen moͤchte ; daß Sie auch die Stadt auff keine an⸗

Nach auffge⸗ dere Weiſe als ni ir wie ein Pfand⸗Recht zu beſiten /
Ihr Nachm gemeln et / und wann ſie desjenigen halbe 6
er be ey 200 . 8 von Rechtsw egen gebuͤht et /wurden vergn

85
ande . ſelbige Sr

Majeſt. und d
der!

Re

Wunne
un⸗

f
verweigerlt hn

et

ten : Se .C ſtl . Durchl. chrtehen auch

n Se . Kuntel chen Iihaltsan!den Hn . Primatem , und alle und

9
ick wieder Ab⸗jede denaroren desKoͤnigreichs Polen / und Groß⸗

e.Churfl ein Stuͤcke Weges Herzogthums Litthauen: Es waͤre in 5 dem

ind von dar ihren Ruͤckweg wieder nach Jahre / da Sie gebohren worden / der ewige Bund

enommen / nachdem gleichfalls wieder wodurch Sie mit der Durchleuchtigſten K 6169
h Dero Churfuͤrſtl. K eſidence Berlin vermittelſt eines unauffloßlich . en Bandes verknuͤpf⸗

9 fet waͤren⸗ zu Velau undBydgaſt errichtet / und

reſolvi -
reſolvirt

haͤtte
ddie e Goͤttlich

———.

——

——————

—

—

—.—

f

—

———

—

—

—

iche Fuͤrſehung dieſe wichtige Sache

3105 hurft Dinuchl Sich 90 Stadt Elbingen als alſo verordnet / datmit bey Sr . Churfuͤrſtl .Durchl ,
i en von A. 1657 . her von der Cron Polen beydes Dero Gebure ctag und gedachter Bund / ſamt

Perertbene
ſßher

aber vorenthaltenen Pfandes dem fia beyde Theile einander zuleiſten haͤ
mit mehrern zuv ſichern / ſchrieben alſo ſub datof ten / in gleichem Andeneken verbleiben moͤchten. Ge⸗

en Coͤlln den 17 . J .
0⁴ tob . an Se . Koͤnigl. Mʒaj von ſtalt dann keinem der Sachen kundigem unbewſt

gen an den Polen / daß Ihnen nicht unbewuſt waͤre⸗ auff was waͤre / mit was vor S orgfalt beydes Dero Glorwuͤr⸗

W Bedingt 155
vor dem die JI Tactaten der ewigen digſter Her

VBatker und Sie ſelbſt bißher / ddie Ihm

Fgude Verbuͤndnuͤs zů ind Bydgaſt oder Brom⸗obliegende Theile dieſes Bundes erfuͤllet/ auch
0

ren darinn ber g / zwiſche5 n Koͤnigreich Polen und Ihm er⸗Sie gefliſſen geweſen;der Kepubliqꝗ behuͤlfflichzi
10Obte richtet / auch nur unlaͤngſt von Sr. Koͤnigl. Maj. ſeeyn / und vor Dero Wohlſeynund 1

Gerechtſa⸗ und ee e e un
Euvehundt erlicher Treue ge Es haͤtteauch

me. ter and die Durchleuchtige ‚155 an ſhrem Theile
und 0 818 Vaffen Fuieh ilche diDie nichts anders ern zangel aſſen als daß der vor⸗

bubhgdel Zeit von ihrem Untergang errettet / und ne hmſte Punct , Kraf fft deſſen Ihnen Elbingen
en Stand und Freyheit geſetzet wordel n/ haͤtte ſollen uͤbergeben werden / bißher unwiſſend /

80
Stadt Elbingen Ihnen ſolte uͤbergeben werden ; durch was vor ein delaſtre , waͤre unerfuͤllet ge⸗

Es waͤren aber nunmechr 40. Jahr druͤber verfloſſen/ blieben . Sr . Liebd . waͤre dieklare Dilpolitionnder
daß Sie Gedult getragen / und u d lung die Vertraͤge dieſer Stadt halber / mithin die 40 .

ſes Artickels gewartet haͤtten; weil ſie dann nach ſoſ vergebens gchalte Gedult Sr . Chiurfu
115

l. Duͤrch
bielem Bikken und Anſuchen keine Hoffnung mehrGlorwuͤrdigſten Herrn Vatters und Dero eigene
ſaͤhen/ daß die Tradition derſel

ben freywillig unddGedult nicht unbekant / oder da ihm etwas davon

nach Inhalt derer Vertraͤge erfolgenmoͤchte/ ſo haͤt⸗enthalten waͤre / ſo wuͤrde Ihm die auff die Act⸗

ten Sie ſich entſchloſſen / wie Sie dann ſolches ſchon Publica gegruͤndete Schrifft davon klare Nachricht

lange mit hoͤchſtemRechte thun koͤnnen / die Ihnen geben ; Weil ihnen aber keine Hoffnun guͤbrigtvaͤre
/

rechtmaͤſſigs9gebührende
Poſleſſion derſelben / wie⸗ die Tradition der Stadt freywillig denen Vertraͤ

wohl ohne alle Feindſeligteit / auchwomoͤglich / ohne gen nach zu erhalten / ſo waͤren Sie wiewohl ungern
alle Gewalt ſelbſt zu ergreiffen / um Sr . Koͤnigl. entſchloſſen / das jenige zu thun / 00 Ihnen

Maj . die mit ſo vielen wichtigen Geſchaͤfften urnge⸗Goͤttliche und menſchliche Rechte nicht allein ver⸗

ben waͤren / nicht mit langer Erzehlung deſſen / was ſſtatteten / ſondern auch anbefaͤhlen / daß Sle nem⸗

in Jure und facko vorgegangen / auffzuhalten/ ſob aͤ' lich die vermoͤge ewigen und beſchwornen Bundes

ten ſie / Se . Koͤnigl. Majeſt . wolten in beygefuͤgter Ihnen gebuͤhrende/ aber ſo lauge Zeit her vergebens
Schrifft Sich erſehen / mit was Ree heund Gerech, geſuch te Poſſeſſion gedachter Staͤdt ſe 1565 raflt
tigkeit Sie ſich gemeldter Stadt Polleſſion anzuneh⸗ Dero Rech tens / ergreiffen wolten : W55gen ſich diß⸗

men gemeinetz Sietruͤgen auch kein Bedencken/ alls o
auff Sr . Liebd. ſelbſt eigenes und billigmaͤſſiges

Irtheil
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Urtheil / und zweiffelten nicht / Sie wuͤrden ſolches gegriffen und eingetrieben worden / daß derſelbe mit

gutheiſſen / und dergeſtalt vonSr . Koͤnigl . Majeſt . Schweden aus dringender Noth / ſich in gewiſſe Pa⸗
—

16598 .

Denckwuͤrdiger Gecchichte . 4¹⁰

und der Durchl . Kepubliq die Nachrede / Treue und

Glauben der beſchwornen Vertraͤge nicht gehaltenzu
haben/ bwenden : Verhoffeten auch/ Se Liebd. wuͤr⸗

den ſolches um ſo viel lieber thun / je mehrSie von

Sr . Churfl. Durchl. Latentionvergewiſſert wuͤrden
/

welches dieſe waͤre / daß ſie die mit derDurchl.
Republiꝗ geſchloſſene ewige Buͤndnuͤß heiliglich
und unverbruͤchlich halten / was Ihnen vermoͤg ſel⸗

biger zů thun oblaͤge/ auffrichtig erfüllen / derStadt
Elbingen Privilegia und Rechte ungekraͤncketlaſ⸗
ſen/ vor die Sicherheit der Kepubliꝗ, ſo lange Se.
Churfuͤrſtl . Durchl . die Stadt in Ihrer Gewalt be⸗

hielten/ und derſelbenRuhe/ Sorge tragen / auch ſelbi⸗

ge auff keine andere Art oder Titul als Pfands /weiſe
beſizen wolten / derzeſtalt / daß wann ſie in dem/ was

Ihnen von Rechtswegen gebuͤhret/ vergnuͤget ſeyn

wuͤrden / die Stadt ſofort und ohne Verzug ſolte

wieder gegeben werden / wie ſie dann ſolches kraͤffti⸗

glich verſpraͤchen.

Was die in beyden Schreiben gemeldete Schrifft

belanget/ ſo iſt ſelbige folgenden Inhalts geweſen:
Es muͤſſe nemlich derjenige / ſo da Gedancken fuͤhren

wolte / ob Se. Churfl . Durchl. recht oder nicht recht

thue / daß ſie Ihnen vorgenommen Elbingen ein⸗

zunehmen / vor allen andern das Eundament der

gantzen Sache wiſſen / worauff Se . Churfl . Durchl .

ich gruͤnde/ die Pofleſſion des von dem Koͤnige

und der Kepubliq Polen Ihnen bey beſchworner

Treue und Glauben verſetzten Pfand⸗Rechts auff die

Stadt Elbingen endlich zu ergreiffen ; Und iſt ſol⸗
hes / ſaget die Schrifft nun weiter / in dem Vertrag
oder ewigen Buͤndniß enthalten / welche zwiſchen dem

Durchl . Koͤnige / Joh . Caſimir , Glorw . Anden⸗

kens / und der Republig an einer / und Sr . Chur⸗

fuͤkſtl. Durchl . Churf . Eriederich Wilhelm ,

Hoch ſel . Ged . an der andern Seite zu Velau den

r9 . Septembr . Anno 1657 . geſchloſſen / und her⸗

nach zu Bidgoſt den 6. Novembr . deſſelben Jahres
mit Hinzuthuung eines beſondern Vergleichs mit

Sr Churfuͤrſtl. Durchl . uͤber gewiſſe an den Koͤnig
und die Kepubliq verwieſene Artickel beſtaͤtiget
worden ; Geſtalt dann nicht undienlich ſeyn wird /

dieſelbſtaͤndige Worte gedachter Ewigen Buͤndniß /
in ſo weit ſie hier zur Sache gehoͤren/ anher zu ſetzen /

dieſes Theatri f . 150 . zu finden .

Groß⸗Hertzog in Littauen ete . ete .

ſammen gezogene Schwediſche Macht / dergeſtalt an

derer Summe ſonſten auch ſchon in dem VIII . Theil

Kund und zu wiſſen ſey hiermit / daß/ als in de⸗

nen nechſt vorigen Jahren und zu eben der Zeit / da

der Durchlauchtigſte und GroßmaͤchtigſteFuͤrſt und

Herr/ Herr Johann Caſimir , Koͤnig in Polen und

Gegen die Mo⸗

ſcowiter im Krieg und dabeneben in die Coſackiſche
Unruhe verwickelt geweſen / die Cron Schweden

das Koͤnigreich Polen gleichfalls mit feindlichen
Waffen uͤberzogen/ und endlich in das Koͤnigl . ſo
wohl als Hertzogliche Preuſſen einen ſolchen Einfall
gethan / daß auch der Durchlauchtigſte Fuͤrſt und

Herr / Herr Friederich Wilhelm / Marggraff zu

Brandenburg / des Heil . Roͤm. Reichs Ertz Caͤm⸗
merer und Churfuͤrſt ete , ett . ſammt ſeinen Landen

und Unterthanen / durch die von allen Seiten zu⸗ Churfl. Durchl . und Dero Unterthanen / Soldaten

cta einzulaſſen / gezwungen geweſen ; Und es dahero
hernach auch geſchehen / daß einige Feindſeligkeit

zwiſchen ermelter Ihrer Koͤnigl. Majeſtaͤt von Po⸗

len/ und Seiner Churfürſtl . Durchl . zu Branden⸗

burg erfolget und vorgenommen worden ; Es je⸗

dennoch endlich durch Gottes ſonderbare Gnade und

Guͤte / durch Iaterpoßtion des Durchlauchtigſten

Fuͤrſten und Herrn / Herrn Leopoldi , in Hungarn

und Boheim Koͤnigs / Ertz⸗Hertzogen zu Oeſterreich
ete etc . welcher durch ſeinen Geheimden Hoff⸗

Cammer⸗Rath / und zu dieſen Tractaten ernennten

Abgeſandten / ( Tit . ) Herrn Erancilcum de Liſola ,

& C &c . eine mutuelle Einigkeit vermitteln laſſen/
dahin gekommen / daß die von Ihrer Koͤnigl. Ma⸗

jeſtaͤt in Polen / auch Seiner Churfuͤrſtl . Durchl . zu

Brandenburg geordnete Plenipotentiari , und

zwar von Seiten Ihrer Koͤnigl . Majeſtaͤt von Po⸗
len / ( Lit . ) Herr Wenceslaus , Graff von Leßzno/
Leszinski , Biſchoff von Ermland / und Herr Vin -

centius Corvinus Gonsziewaki , gittauiſcher Groß⸗
Schatzlneiſter und Feld⸗Marſchall etc . von Seiten

Seiner Churfuͤrſtl . Durchl . zu Brandenburg aber /
( Tit . ) Herr Otto / Freyherr von Schwerin / der

Chur Brandenburg Erb - Caͤmmerer / und Churfl .
Brandenb . Geheilner Staats⸗Rath / ſo dann Herr
Laurentz Chriſtoph von Somnitz / des Hertzogthums
Pommern Erb⸗Caͤmmerer / und gleichfalls Chur⸗
Brandenburgiſcher Geheimer StaatsRath / nach⸗
dem dieſelbe Allerſeits mit gnugſamen Vollmachten

hierzu verſehen geweſen / einen immerwaͤhrenden Frie⸗
den / Einigkeit / undFreundſchafft zwiſchen vorermeld⸗

tem Durchlauchtigſten / Großmaͤchtigſten Koͤnige
von Polen und Groß⸗Hertzogen von Littauen / deſſel⸗

ben Sueceſſoren / auch dem Koͤnigreich Polen und

Groß⸗Hertzogthum Littauen / auff der einen / ſo dann

dem Durchlauchtigſten Churfuͤrſten von Branden⸗

burg / Hertzogen in Preuſſen und deſſelben Susces⸗

ſoren / an der anderen Seiten auff folgende Bedin⸗

gungen abgeredet / erneuert und geſchloſſen haben .
Gleichwie vorgemeldter Friede auff ewig getren /

ſicher und auffrichtig ſeyn ſoll : Alſo ſollen auch von

dieſem Augenblick an alle Feindſeligkeiten zwiſchen
Beyderſeits Militz und Unterthanen auffhoͤren/ kein

Theil dem andern zu Schaden etwas vornehmen /
oder vorzunehmen geſtatten / ſondern eines des andern

Ruhm / Nutzen und Sicherheit auff allerley Weiſe

zu beföͤrdern/ gefliſſen ſeyn ; Was aber Zeit waͤhren⸗
den dieſes Krieges dem einen oder dem andern pa -

ciſcirenden Theil / ſo wohl im Koͤnigreich Polen /
als im Hertzogthum Preuſſen / oder auch einigen ih⸗
ren Unterthanen von dem einen oder andern Theile /

vor Schaden / Unrecht oder Beſchwerden / es ſey
durch Gewalt oder Krieges⸗Operation , oder durch

Auspreſſung und Abnoͤthigungen/ oder auch auff ei⸗

nige andere Weiſe zugefuͤget worden / das alles / als

in ewige Vergeſſenheit vergraben / ſoll nicht wieder
hervorgeſuchet oder auffgewecket werden ; Auch ſoll

deßhalb ſo wenig Ihro Koͤnigl. Majeſtaͤt und die

Kepubliqꝗ von Polen / oder einige deroſelben zuge⸗

thane Provintzien und Unterthanen / wes Standes /
Wuͤnrde oder Condition ſie auch ſeyn / als Seine

—
und Bediente / ſich weder unter einander / noch jeder⸗
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Hertzogthum Littauen eine treue Freundſchafft und
genaue Vereinigung unterhalten ; Zum Nachtheil
gedachter Durchlauchtigſten Koͤnige und Koͤnig⸗
reichs / mit Dererſelben Feinden weder direcke noch
indirecte einige Buͤndniß nicht eingehen / und ſel⸗
bigen weder Durchzug durch Dero Lande / Veſtun⸗

Beſchreibung

ſeits Erben / dande / Provintzien / Krieges Haͤupter /

Soldaten oder Unterthanen vor Recht laden / belan⸗

gen / noch das geringſte von einander fordern / viel⸗
weniger mit Gewalt abdringen / ſondern ſolches alles
ſoll von beyden Seiten gaͤntzlich aboliret und auff⸗

gehoben ſeyn / und hiernechſt einer des andern Nu⸗

424²⁰
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Artic . X .

ßen befoͤrdern/ Schaden und Nachtheil aber verhuͤ⸗
ten . etc . etc .

Beyde Theile ſollen bey denen jetzigen Krieges⸗
Troublen auff die gemeine Wohlfahrt und Deten -

ſion gegen alle / ſo dieſelbe zu ſtoͤhren ſich unterneh⸗
men / mit allein Fleiß achtſam ſeyn ; auch den Frie⸗
den und beyderſeits Sicherheit zu befeſtigen / und die

Feinde / ſo wohl aus dem Koͤnigreich Polen und

Groß⸗Hertzogthum Littauen / als dem Hertzogthum
Preuſſen / mit gemeinſamen Rath / Kraͤfften und

Unternehmen zu vertreiben / ſich angelegen ſeyn laſ⸗
ſen/ welcher billigſten lare atton und Neciptoquen
Verbindlichkeit / kein anderwaͤrtes Eugagement oder

derſelben etwan zutvider ſcheinende Gonvention ent⸗

gegen ſtehen / ſondern Krafft dieſes Pacti vor aufge⸗
hoben geachtet ſeyn ſoll.

Der Durchlauchtigſte Churfuͤrſt ſoll alles / was

er in dem gantzen Koͤnigreich Polen / Groß⸗Fuͤrſten⸗
thum Littauen / und Biſchoffthum Ermland / durch
den Krieg oder die Schwediſche Tractaten / unter eini⸗

gerley Titul occupiret / und in wuͤrcklichen Beſitz
hat / ſo bald dieſe Convention von Ihrer Koͤnigl.
Majeſtaͤt / denen Senatoribus und bey deroſelben be⸗

findlichen fuͤrnehmnſten Reichs⸗ und Hoff⸗Bedienten
wird ratificiret ſeyn / voͤllig und ohne einige Reſer⸗

vation reſtituiren und wiedergeben . Die Auslee⸗

rung der Plaͤtze ſoll durch beyder Theile Commiſla⸗

rios mit gemeinſamen Rath und Abrede/ nach Krie⸗

ges⸗Gebrauch / ohn alle Beleidig⸗ und Beſchwerung
der Einwohner / auch ( wofern nicht etwan / aus ein⸗

ſtimmiger Bewilligung beyder Theile / ein anders gut

befunden werden moͤchte) ohne Niederwerffung der

neuen und alten Fortifications - Wercke/ ſo dann

auch ohne Hinwegfuͤhrung der zum Biſchoff⸗
thum Ermland gehoͤrigen Artillerie bewerckſtelliget
werden .

In Anſehung des obigen allen / und deſſen / was

noch unten anzufuͤhren ſeyn wird / wie nicht weni⸗

ger aus andern gerechten Urſachen : Soll der Durchl .
Churfuͤrſt und alle deſſelben Ehelichzebohrne Mann⸗

liche Deſcendenten / ſo lange einer von Sr . Chur⸗
fuͤrſtl. Durchlauchtigkeit Mannlichen Deſcenden⸗

ten übrig ſeyn wird / das Hertzogthum Preuſſen in

eben denen Graͤntzen/ wie ſolches vor dieſem Krieg
von Deroſelben als ein Lehn beſeſſen worden / von

nun an mit ſouverainer Ober⸗Herrſchafft / uebſt
Hoͤchſter und unumſchraͤnckterMacht und Gewalt /
ohne alle hiebevor davon abgeſtattete Laſten / haben/
beſitzen und reeiren .

An ſtatt des vortnahligen Lehn⸗Eyds/ ſoll der

Durchlauchtigſte Churfuͤrſt und deſſen Deſcenden⸗

ten / dem Durchlauchtigſten Koͤnig und Koͤnigreich
Polen / mit immer waͤhrender und unzerbruͤchlicher
Buͤndniß zugethan ſeyn/ durch welche beyder Thei⸗
len Sicherheit auff folgende Art feſt geſetzet werden

ſoll.
Der Durchlauchtigſte Churfuͤrſt und deſſen De⸗

ſcendenten wolten mit denen Durchlauchtigſten
Polniſchen Koͤnigen und Koͤnigreich / auch Groß⸗

gen oder See⸗Hafen / noch auch Proviant / Zufuhre
oder einige andere Huͤlffe und Vorſchub geſtatten /
auch ihnen endlich Dero See⸗Hafen und Veſtungen
auff keinerley Art und Weiſe / auch unter keinerley
Titul und Nahmen in Pofletlion geben und
abtreten .

DieHuͤlffe / welche in dieſem gegenwaͤrtigen Krieg
der Durchl . Churfuͤrſtdem Durchl . Koͤnige und hec⸗

publiq Polen zu leiſten ſchuldig ſeyn ſoll/ iſt in ei⸗
nem deßhalb geſchloſſenen beſondern Tractat / ſo
Krafft dieſes Pacti in allem gehalten werden ſoll/ be⸗

ſchrieben und beſchraͤncket; So offt aber nach En⸗
digung dieſes Krieges ein nener gegen den Durchl .
Koͤnig und Ke publig von Polen entſtehen wird /
ſollen der Durchlauchtigſte Churfuͤrſtund deſſen Be —

ſcendemen gehalten ſeyn / 150ο . Mann zu Fuß/
und Jo0 . zu Roß / dem Durchlauchtigſten Koͤnige
und Kepubliq zu ſtellen ; Denen dieſe/ ſo bald die

Anfuͤhrung derſelben aus dem HertzoglichenPreuſ⸗
ſen geſchehen / den Unterhalt und Verpflegung rei⸗

chen laſſen wollen .

Im Gegentheil wollen auch der Durchlauchtigſte
Koͤnig und deſſen Nachfolgere / wie auch das Koͤnig⸗
reich Polen und Groß⸗HertzogthumLittauen/ mit Sr .

Churfuͤrſtl . Durchlauchtigkeit und Dero Nachfol—
gern eine Reciproque Freundſchafft halten / Dero⸗
ſelben Feinden nach Dero Landen keinen Zugang
verſtatten / ſondern vielmehr der Beſchuͤtzung/ Er⸗
haltung und Sicherhett des Hertzogthums Preuſſen
auff allerley Art und Weiſe vorſtehen . Inſonder⸗
heit / wann dieſer Coavention oder der vorgedach⸗
ten geleiſteten Huͤlffe wegen / dem Durchlauchtig⸗
ſten Churfuͤrſten oder deſſen Succelloren jemand /
wer der auch waͤre/ jezt oder ins künfftige Krieg an⸗

kuͤndigen/ und das Hertzogthum Preuſſen damtt üͤ⸗

berfallen wolte ; Maſſen alsdann der Durchlauch⸗
tigſte Koͤnig und Koͤnigreich Polen demſelben mit

einer zulaͤnglichen Huͤlffleiſtung zu ſtatten zu kom⸗

men / ſchuldig ſeyn ſollen⸗
Daß dieſes Kœdus und was in dieſem Inſtru⸗

ment enthalten / heiliglich gehalten werden ſolle/ ſoll
jedes Theil mittelſt Juraments Verſprechen ; Und
zwar vor jetzo alſo / daß der Durchlauchtigſte Koͤnig
von Polen und die bey demſelben gegenwaͤrtige Se -

natores dieſe Convention ſolenniter ratificiren

und mit ihrem Eyde bekraͤfftigen/ dabeneben auch

verheiſſen / daß auff den nechſten Reichs⸗Tag oder

anderer die / Krafft eines Reichs/ Tags habender Ver⸗

ſammlung / alles was hierinn geſchloſſen / ratificiret

werden ſolle. Ingleichen wollen auch Se . Churfl .
Durchl . dieſe Convention und Vorabhandelung
ratificiren / und mit Ihrem Jurament bekraͤfftigen⸗
Und ſoll dieſes immerwaͤhrende Eœdus ſo offt ein

neuer Koͤnig in Polen erwehlet ſeyn/ oder ein neuter

Hertzog von Preuſſen in dem Hertzogthum folgen
wird / von beyden Theilen renoyiret / und mittelſt
eines durch gewiſſe Deputirte in die Seele Ihrer

Art . XII.

Attic .

XIII .

Principaſen zu leiſtenden Juramentsbeſtaͤrcket wer⸗

den . Wann auch der eine oder andere Theil dieſer
Conven -
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Convention und Buͤndnuͤß entgegen handeln/
auch auff geziemende Anmahnung keine Satisfa⸗
cion geben wuͤrde; So ſoll der beleidigte Theil die

Mediatores ,und die in folgendem Articul zu benen⸗

nende Durchlauchtigſte Koͤnige und Staaten deſ⸗
ſen benachrichtigen / und Ihrer ſorgfaͤltigen Bemüͤ⸗
hung zu Erlangung der Satisfaction ſich bedienenz

Auch beydeTheile andieſer / zu fernererFortſetzung
der Vereinigung gereichenden Manier allezeit fleiſſig

halten und bleiben ; damit alles freundlich und auff

billich⸗ maͤſſigeArt gethan und beygelegt werden

moͤge.

Es ſollen auch die Durchlauchtigſten Koͤnige in

Ungarn und Boͤheim / auch in Dennemarck und

Norwegen / ſo dann die Hochmoͤgenden Herren
Staaten der vereinigten Niederlanden gehoͤrig erſu⸗
chet werden / zu dieſer Pactorum Sicherheit und

Feſthaltung / Ihren Glauben und Garantie zu in⸗

ter poniren / auff daß ſie demjenigen / welchem ge⸗

gen dieſe Convention Unrecht und Gewalt geſche—
hen moͤchte/ auffs beſte beyſtehen und gebuͤhrende Sa⸗

tislaction verſchaffen moͤgen.

Biß hieher gehet / was aus denen Welaniſchen
Tractaten anzufuͤhren noͤthig geachtet ; Folget
nun die Katification und Convention , uͤber

gewiſſe an den Koͤnig und die Republig ver⸗

wieſene Articulos , ſo gegeben und geſchloſſen
zu Bidgoski oder Bromberg den 6. NoV . 1657 .
und lautet folgender Geſtalt :

Und weilen in dem Punct der Zuſammenſetzung
der Waffen / auch anderen Stuͤcken / ein und ande⸗

res an uns verwieſen / auch deshalb zwiſchenUns und

dem obgedachten Durchlauchtigſten Churfuͤrſten
folgendes verabhandelt worden ; So haben wir ſol⸗
ches nach Inhalt der getroffenen Convention hier
beygefuͤget/ und wollen/ daß ſolches ex Senatus Con -

ſulto eben die Krafft und Guͤltigkeit haben ſolle/ die

wir denen Articulen obgedachter Convention bey⸗
legen ; uͤbernehmen auch aus der von uns beſchwor⸗
nen Treue und Glauben / daß alles / was in obge⸗
meldten Articulis enthalten / und hier folget / auff
dem nechſten Reichs⸗Tag / mitContens aller Reichs⸗

Staͤnde conlirmiret und ratihibiret werden ſolle.
Nachdem wir nun wohl und reifflich erwogen / ſo

wohl die Gefahr / ſo Sr . Churfl . Durchl . und Dero
Landen / durch dero Separation von der Schwedi⸗

ſchen Parthey vorſtehet : Als auch / wie nuͤtzlich es

Uns und unſerer Kepublig ſey / dieſen uns ſo nahe
benachbarten Fuͤrſten auff gerechte Art uns verbuͤnd⸗
lich zu machen ; inſonderheit aber / wie groſſe und

nuͤtzliche Dienſte Uns und Unſerem Reiche Seine

Churfuͤrſtl . Durchl . durch wuͤrckliche Conjunction
Ihrer Waffen mit denen unſerigen / ſo wohl zu

Kriegs /alsFriedens⸗Zeiten leiſten koͤnnen : Als ha⸗
ben wir / damit wir auch uͤber das Unſere und Unſe⸗
res Reichs ſonderbare Propenſion gegen Sein

Churfuͤrſtliches Hauß bezeugen moͤchten / Deroſel⸗
ben Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . und Dero Maͤnnli⸗
chen Ehelichen Delcendenten gleichfalls ex Sena -

tus Conſulto , und mit Einwilligung derer ſo wohl
Geiſt⸗als Weltlichen Senatoren Unſers Reichs /
die Aetnbter dauenburg und Buͤtau mit allen ꝛc. ꝛc.

gegeben/ concediret ꝛc. ꝛc.
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wir Sr . Churfuͤrſtl . Durchl .die Stadt Elbingen
nebſt ihrem gantzen Diſtriet und Territotio oder

Gebiet / auch denen Einkuͤnfften / welche daraus

vor dem an Uns oder Unſer Koͤnigreich Polen ge⸗
floſſen / in voͤlligerOberherrlichen Gewalt und Ei⸗

genthum zu haben und zu beſitzen ; Verſprechen auch
darneben / daß ſo bald dieſe Stadt aus der Schweden
Gewalt entriſſen / und wieder erlangt ſeyn wird / deren

erledigte LoſleſonNB .NB. niemandals S. Churf.
Durchl. und zwar ohne alle Anſprache und Auffſchub
uͤbergeben und eingeraͤumt / auch von Deroſelben / je⸗
doch ohne des Koͤnigs oder des Koͤntgreichs Koſtẽ/ mit
Beſatzung verſehen werden ſoll. Es ſollen auch Se .

Churfuͤrſtl . Durchl . und Dero Nachkommen dieſe
Stadt Elbingen auff eben dieArt beſitzen / behalten
und genieſſen ; wie Wir und Unſer Koͤnigreich Po⸗
len dieſelbe biß zu dieſem letzten Krieg und 165 Fſten
Jahre / auch in Anſehung derer Commercien und

jurium Unſerer anderen Preuſſiſchen Staͤdte / inne

gehabt und beſeſſen haben; alſo/ daß auch keine neue

Zoͤlle angeleget werden ſollen.
So offt eine Commiſſion noͤthig / ſoll dieſelbe von

beyden Theilen mit gleicher Anzahl Commitlarien

angeordnet werden / damit auff alle / ſo dabey inter⸗

ellirt / und inſonderheit Unſere Preuſſiſche Staͤdte
retlectiret / und nicht nur dahin geſehen werde / daß
ſelbige in ihren Commercien und allem / was davon

dependiret / fein Præjuditz oder Nachtheil leiden /
ſondern auch alle Ihre unter ſich habende Gravami⸗ -

na und Prætenſionen / mittelſt Convocirung ge⸗

wiſſer Deputirxten aus den Preuſſiſchen Staͤdten /
durch die Commiſſion abgethan werden moͤge .

Das Exercitium ſo wohl der Catholiſchen als

Augſpurgiſchen Oontetſions - Lehre/ ſoll zu Elbingen
frey ſeyn / und die Catholiſche Religion in ſolchem
Stande daſelbſt bleiben / wie ſie vor dieſem Kriege ge⸗

weſen . Dem Biſchoff bleibt auch ſeine Jurisdiction

uͤber die Catholiſche Geiſtlichen / das Jus Patronatus

aber uͤber die Elbingiſche Catholiſche Kirche ſoll uns

zugehoͤren; Die denen Catholiſchen abgenomtmene
Kirche ſoll denenſelben rettitutret / auch alle Ein⸗

kuͤnffte und Pfruͤnden/ ſo vor dem Schwediſchen Krie⸗

ge bey der CatholiſchenKirche geweſen/ und ſelbige in⸗

ne gehabt / gebraucht und genoſſen hat / wiedergege⸗
ben werden ; Uber das auch die Catholiſchen mit in

den Rath gelangen koͤnnen.

Nachdem nun obiges alles reifflich uͤberleget und

ex Senatus Conſulto abgehandelt und geſchloſſen
worden / als haben wir zu deſſen Urkund und groͤſſe⸗

rer Krafft dieſes Inſtrument eigenhaͤndig unter⸗

ſchrieben und mit unſerm Reichs⸗Siegel beſtaͤrcken
laſſen . So geſchehen zu Bromberg den 6. Nov .

Anno 1657 .
Damit dieſes ewiges Fœædus deſto groͤſſere Krafft

und Staͤrcke haben moͤchte/ ſo iſt ſolches durch

ein dazu abſonderlich auffgeſetztes und nicht

allein von offtgedachtem Durchlauchtigſten
Koͤnige/ ſondern auch von allen gegenwaͤrti⸗

gen Senatotibos ( als das Vaterland / auch
Treu und Glauben liebenden Magnaten ) zu

einerley Zeit abgeſchwornes Jurament conti -

miret worden ; Deſſen Eormul folgende :
Ich Jobann Caſimir , Koͤnig in Polen ete .

Wegen eben dieſer Conjunction der Waffen ſchwere uͤber dieſen heiligen Evangelten / vor Mich

Ggg 3 und

und anderer obberuͤhrten Urſachen / concediren 1698 .
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8 4 Beſchreibung
1698 . und meĩne ducceſloren Koͤnige in Polen und Groß⸗

Hertzogen in Littauen / auch vor das Koͤnigreich Po⸗
len und Groß⸗Hertzogthum Litthauen / daß ich das

ewige Fœdus , welches mit dem Durchlauchtigſten
Fuͤrſten / Herrn Friderich Wilhelm / Marggraffen
zu Brandenburg / des Heil . Roͤm. Reichs Erz⸗Caͤmn⸗
merer und Churfuͤrſtenꝛc. ꝛc. und deſſen Succeflo -

ren / Marggraffen zu Brandenburg / Hertogen in

Preuſſen / durch meine Commiſſarios den 19 . Sept .

1657 . zu Welau eingegangen und abgehandelt / in

ſpecie aber alles dasjenige / ſo zum Tractar mit uns

ſelbſt / ausgeſetzet / und allhier zu Bromberg geſchloſ⸗
ſen worden in allen Articuln / Puncten und Clau -

ſuln halten und handhaben / auch von allen Meinen

Unterthanen halten laſſen / und demſelben weder di -

rectẽ noch indirects ſelbſt zu widerhandeln / oder zu

wider zu handeln geſtatten will ; verſpreche auch / daß
auff dein nechſten Reichs⸗Tag alles / was darinn be⸗

griffen / rarihaburt oder genehmgehalten werden ſoll.
So wahr mir GOtt helffe.

Formul des von denen zu Bromberg anweſenden
Senatoren abgeſchwornen Juraments :

Ich N. N . Senatoꝛt des KoͤnigreichsPolen ſchwe⸗
re uͤber dieſe heilige Evangelien / daß Ich nach mei⸗

nem Vermoͤgen beſorgen will / daß die mit dem

Durchlauchtigſten Fuͤrſten / Herrn Friederich Wil⸗

helm/ Marggraffen zu Brandenburg à/ des Heil .

—3
5 Reichs Erßz⸗Caͤmerern und Churfuͤrſten ꝛc. ꝛc.

und deſſen Succefloren / Marggraffen zu Bran⸗

denburg / Hertzogen in Preuſſen / durch Ihrer Ge⸗

heiligten Majeſtaͤt Commiflarios den 19 . Sept .

1657 . zu Welau geſchloſſene Pacta und immerwaͤh⸗
rendes Eœdus , in ſpecie aber dasjenige / was zum

Tractat mit Ihrer Koͤnigl. Majeſt . ſelbſten/ verſcho⸗
ben geweſen und hier geſchloſſen worden / in allen Ar⸗

ticuln / Puncten / Clauſulen gehalten / und demſel⸗
ben von keinem zuwider gelebet / auch auff dem nech⸗

ſten Reichs / Tag alles / was darinnen enthalten / ra —

tihabiret werden moͤge . So wahr mir GOtt

helffe.
Caſimir Florian / Hertzog in Clevian Ezarto⸗
ricki / Biſchoff zu Uladißlau und Pome . Jo⸗
hannes von Leßzno / Weywode von Poſen .
Andreas Trzebicki / Biſchoff von Przemisla /
Cron⸗Vice⸗Cantzler . Stanislaus Laskowski /

Caſtellan von Podlachien / Cron⸗Keferenda -
rus . Johann Caſimir Kraſſinsky / Weywode
von Plocko . Conſtantin Lubskowski / Caſtel⸗
lan von Bromberg.

Es haben auch nicht allein diejenige Senatores ,
welche bey dem Koͤnig zu Bromberg zugegen gewe⸗

ſen/ dieſe Welauiſche und Brombergiſche Lacta mit

ihrem jurament bekraͤfftiget/ ſondern es iſt ſolches
auch ſelbſt von denen Senatoribus geſchehen/ wel⸗

che zu Poſen und Warſchau verſammlet geweſenz
Und lautet die zu Poſen erfolgte Conlirmation , wie

folget :
Wir des Koͤnigreichs Polen und Groß⸗Hertzog⸗

thums Littauen denatores und Proceres thun hier⸗
mit kund und zu wiſſen allen und jeden / ſo dieſe
Schrifft ſehen werden / daß wir die mit dem Durch⸗
lauchtigſten Fuͤrſten / Herrn Friederich Wilhelm /
Marggraffen zu Brandenburg / des Heiligen Roͤm.
Reichs Ertz Caͤmmerer und Churfuͤrſt etc . ete . und

deſſen Succefloren Marggraffen zu Brandenburg
und Hertzogen in Preuſſen / durch Ihrer Geheiligten
Koͤnigl. Majeſt . Unſers AllergnaͤdigſtenHerren Ge⸗

vollmaͤchtigte Commitlarien / den 19 . Septembr .
Aano 1657 . zu Welan eingegangene und befeſtigte
Pacta des ewigen Buͤndniſſes / in ſpecie aber alles

dasjenige / ſo zum Tractat mit Ihrer Maj . verſchoben/
und bey der zu Bromberg zwiſchen Ihrer Geheiligten
Koͤnigl. Majeſt . Unſerm Allergnaͤdigſten Herrn/
und Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . zu Brandenburg ge⸗
haltenen Zuſammenkunfft den 6 . Novemb deſſelben
165 7. Jahres geſchloſſen worden .

Nachdem ſolches alles von Ihr . Geheiligten Koͤn.

Maj . Unſerm Allergnaͤdigſten Herren ex Senatus

Conſulto bereits a pprobiret / und durch geleiſtete
Juramenta von beyden Theilen bekraͤfftiget: Hier⸗
mit und Krafft dieſes gleicher Geſtalt confirmiren /
und daß wir ſolches alles feſt halten wollen / zugleich
promittiren ; Wollen auch dahin arbeiten / daß obi⸗

ges in Articuln / Puncten und Clauſuln gehalten
und von niemand dawider gehandelt / auch auff dem

nechſten Reichs⸗Tag alles / was darinn enthalten/
und durch die Autoritaͤt der Reichstaͤgigen Hand⸗
lung contirmiret und ratihabiret werden moͤtze,
Deſſen zu Urkund haben Wir dieſes eigenhaͤndig
unterſchrieben und mit unſern Siegeln bekraͤfftiget/
gegeben zu Poſen den Nov . 1657 .

Johannes Graff von Leszno / Woywode von

Poſen . George Lubomirski / Cron Groß⸗Mar⸗
ſchall und Unter⸗Cron⸗Feldherr. Stephanus
Ezarnicki / Woywode von Preuſſen . Bogus⸗
laus Graff von Leßzuo / Cron⸗Groß⸗Schatz
Meiſter . Albertus Tholibotvski / Biſchoff
von Poſen. Johannes Caſimirus / in Kraſno
Kraſinski / Weywode von Plock . Andreas
Trzebicki / Biſchoff zu Przemisla / Reichs / Vi⸗
ce⸗Cantzler . Petrus von Bnin Opalinscki /
Woywode von Podlachien . Johannes Kos /
Woywode von Culm . Uladislaus Wollowicz /

Woywode von Witepsk . Stanislaus Dzia⸗
linski / Woywode von Marienburg . Chriſtoph
Grzymultowski / Caſtellan von Poſen . Ale⸗

xander Sielski / Caſtellan von Lenzizi. Chri⸗
ſtoph Prziemski / Caſtellan von Culm . Praͤs⸗
Jaus / Graff von Leßzno/ Caſtellan von Srem ,
Stanislaus Caſimir Buniewskt / Caſtellan
von Volhynien . Stanislaus Laskowoli / Ca⸗

ſtellan von Podlachien / Cron⸗Keferendarius ,

Eben dergleichen Kormul iſt auff der Warſchau⸗
iſchen Verſammlung wiederhohlet worden / den 8.

Martüi Anno 1658 .
Und haben unterſchrieben :

Johannes Tarnowski / Biſchoff von Lemberg .
Johannes Dowgat Zanisza / Biſchoff von

Wilda . Johannes Gembicki / Biſchoff von

Plocko . Thomas Vicyski / Biſchoff von Kiow .

Paulus Sapieha / Woywode von der Wilda /
Littauiſcher Groß⸗Feld⸗Herr . Georg Carolus

Hlebowicz / des Hertzogthums Samoiten Ge⸗

ncral - Gubernator . Johannes Tarlo /
Woywode von Luͤblin. Johannes Wielopols⸗
ki/ Caſtellan von Woznic . Caſimirus Ludo⸗

vicus Ihrolaszewski / Caſtellan von Smo⸗
lenscko . Chriſtoph Pac / Littaniſcher Groß⸗

Cantzler .

Chur⸗Brandenburgiſche
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kraͤfftiget/ zugleich auch verſprochen worden / daßſie
ſolcheVacta in allen Articuln / Puncten und Clau -

ſaln obſerviren / und von niemand dawider han⸗

Canzler . AlexanderNarnſcewvicz / Litkanul⸗

ſcher Unter⸗Cantzler . Lucas Opalinski / Mar⸗

ſchab. 0
Uber das ſind auch dieſe Packa von deln Erß⸗

Biſchoff von 5
05

als Primate des Koͤnigreichs /
durch ein abſonderlichhesglaubwůrdiges

Inſtrument

bekraͤfftiget worden / deſſen Inhalt folgender :

Andreas Graf von Leszno / von GOttes und des
Heil . Apoſtoliſchen 5 ls Gnaden Ertz⸗ Biſchoff

Gnieſen / gebohrner Legat de es Koͤnigreichs Po⸗

len / Primat und Erſter Füͤrſt/ thun kund und zu

wiſſen allen und jeden⸗ Gegentvaͤrtigen und Zu⸗

kuͤnfftigen/ ſo dieſen Brieff ſehen und davon Nach⸗

richt haben werden ; daß nach den gewiſſe E acta

eines immerwaͤhrenden Fœderis mit dem Durch⸗

lauchtigſten Fuͤrſten / Herrn Friederich Wil⸗

helm / Marggrafen zu Brandenburg / des 6
Roͤm . Reichs Ertz Caͤmmerer und Churfürſen ꝛc. ꝛc.

auch deſſen Succefloren Marggraffenzu ? Branden⸗

burg / Hertzogen in Preuſſen / durch⸗Ihrer Geheilig⸗
ten Koͤnigl . Majeſt . Unſers Allergnaͤdiggſten Herrn
Gevollmaͤc htigte Commiflarios den 19 . Se 3
167. zu Welau auffgerichtet undfeſt ze

loecie. aber einige Dinge / ſo
8

Majeſt . ſelbſten verſchoben Wiee
Zuſammenkunfft mit Sr . Ch

Bromberg. den 6 . Novembr . ge
allein von Ihrer Geheiligt en Königigl . Maj . Unſerm
Allergnaͤdigſten Herren ex Senatus Conſulto be⸗

reits approbiret / und durch beyderſeitige Ramen
ten confirmiret / ſondern auch von denen bey Ihrer

640
en Koͤnigl. Maj . damahls relidirenden / ſo

Beiſt⸗als Weltlichen ( Tit . ) Herren Senatoren / des

Durchl . zu
en

/ und nicht

S
en/ durch eine abſonderliche von Ihnen : unterſchrle

I

bene / und mit Ihren Siegeln befeſtigte Schrifft be⸗

deln
Raäl⸗ ee auch verſchgaffen wollen / daß

der Inhalt derſelben auff ddem naͤchſten ReichsTag

durch Reichscägige toritaͤt confirmiret werden

alf

KönlgreichsPolen und Groß⸗Hertzogthums Littau⸗
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Sie werden committiret zur Obſervantz und
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tirten Artic uln getroff

ciret /

und ?
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45Hel

0 9 Taͤgen / ohn alles⸗Widerſprrechen / Con -

crad

ſelben einhel liget n Conſens durch eine oͤffentliche
Oon

Es lautet aber di ieſe An . 167 8. auff ddem Reichs⸗

Tit .

Diejenige Pacta des ewigen Ecederis , welche
durch

lichet

( Tit . ) Herrn Wenceslaum

Leſaciuski, Biſchoffen von Ert mland / ſo dann den
Fir .moͤge; Wir aber / indem obiges

duurched
die Herren

Senatores alſo approbiret unterſchrieben und feſt
zu halten verſproc 128 worden / ni cht;gegenwaͤrtige ge⸗
weſen: Alsthun da nnenhero auch Wir / Krafft die⸗

Eben dieſelbe geſchloſſene/ von Ihr . GehelligtenMa.
exK.Heng Conſulto

apptovirte / durch beyderſei
tige Juramenta Vfärtse und obangezogener maſſen
von denen Tit . Herren Senatoren conſitmirte Pa -

Amts confirmiren ; Verſprechen auich/ es dahin zu

glaubigung / haben Wir gegenwaͤrtigen Brieff Ei⸗

newitz den §. 0 „ An . Domini 165 8. An⸗
dreas Graff von Leſino/ ErtzBiſchoff .

beingen daß ſelbige in allen Articuln / Puncten
und Clauſuln von denen Staͤndendes Koͤnigreichs Articuln approb
und Groß⸗Hertzogthums Littauen gehalten/ dor dieſ es U1
nem G90 90ehandelt / und endlich auch auff naͤch⸗/ che Vactain allein

ſtem Reichs⸗Tage durch Reichstaͤgtge Autoritaͤt ten / auchin denenSconfitmiret und ratiha biret werde . Zud deſſen Be⸗ Executiot

Schatzt meiſtern und Unter⸗FFel dherrn d esGrcße
Boge

oli

ſes Brieffes der Meynung und Intention Derr der 9

etzt⸗ gedachten ( Tit . ) Herrn Senatoren beytreten ;

beſck
35 hi erdurch

und in Krafft unſeres fuͤhrInbeiz taͤt / und Ma

Wuͤ

6 haͤndig chrieben und mit UnſermSiegel dann au

befeſtigen laſſen ; Gegeben in Unſer Reſidentz S denen
tha

unms
derer U und ewigen Fœderis ,
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elat de n 19 . Sept . 1657 . geſchloſſen /
den

6. Novem !
368m ar

0ch Hinzuthum 817
ſen

an uns

als derer an unſerer Seiten be ft
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ſchloſſen / hernach auch zu Bromberg den 6. Nov .

deſſelben Jahres / mit Hinzuthunng der
/
in gewiſſen

lan Ulne
remittirten Articuln daſelbſt veerglichenen

ien ratificiret / und von benyden

vorh ugen 8 eint aller

Ote allen Puncten ken und

ben
n

dieſes eb ige Fœd dus undalles / was darit3 ſponiret wird/ iſt hernach auff dem / in1

gendem 165 8. Jahr gehaltenem G150
Reichs⸗Tage bol 11

Staͤnden der Glorwuͤr⸗

digſten Ke qconfirmifet worden : Wel⸗
ches / ob es ge 1l 507 maſſen geſchehen/ wit 8aus denen Wor ten der Commillarialiſchen
Volltnacht / ſo der Koͤnig in Seinem und 5
Republiꝗ Nahmen / ſeinen zur Execution

des Lœderis An . 1660 . Deputirten Com -

miſſariis dem Biſchoff von Ermland / auch
dem Cron⸗Groß⸗Cantzler Graffen von Leszins⸗
ki ertheilet / g zu oelckren ſeyn ; Es

iſt aber der Inhalt ſolcher Vollmacht fol⸗
gender :

entlt 10n105 ratif
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1698 . unſerm Archiv eingegebenen und durch die Macht
des Reichs⸗Tages approbirten Scripti , wiederfah⸗
ren ſoll.
Dieſes iſt auch auff dem folgenden Reichs⸗Tag An .

1659 , durch eine nachſtehender Maſſen gefaſ⸗
ſete Conſtitution wiederhohlet

worden .

( Tit . ) Execution der mit dem Durchlauchtig⸗
ſten Churfuͤrſten zu Brandenburg habenden / und

durch eine / auff naͤchſt vorigen Reichs⸗Tag erfolgte
Conftitutionapprobirten Pactorum , ſelbige hier⸗
durch in denen Stuͤcken / worinn ſie etwan einer wei⸗

eren Execution beduͤrffen/ zum wuͤrcklichen Eflect

enz Thun Wir auch die aus des vorigen
onvents Autoritaͤtgeordnete Reſtitution

dener Guͤther/ welche nach Inhalt ſothaner
Pactorum und des zu unſerm Archiv eingegebenen
ſcripti reſtituiret werden muͤſſen/ hierdurch ap⸗

probiren ; Ordnen auch / daß ſolche Reltitution

ihren Eflect haben ſoll/ bey der auff die Violation

der Pact en geſetzten Straffe undErſtattung des ver⸗

urſachten Schadens / gegen diejenige / ſo ſolche wie⸗

der zu gebende Guͤter vorenthalten werden . Es ſoll
aber ratione der in Litthauen gelegenen Guͤter die

Reichs ⸗Verſammlung zum Foro oder Gerichts⸗
Stand hiemit angewieſen ſeyn .

Als hernach Anno 1660 . der Oliviſche Friede /
zwiſchen denen kriegenden Theilen geſchloſſen /
fehlete es ſo viel / daß durch ſelbigen / dieſenBrom⸗
bergiſchen Pacten / und dem was darinn ent⸗

halten / ſolte derogirt worden ſeyn / daß viel⸗

mehr ſothane Pacta durch dieſen Oliviſchen
Frieden⸗Schluß conlirmiret / und dasjenige /
was die Stadt Elbingen angehet / erlaͤutert und

auffs neue kraͤfftig befeſtiget worden ; dann alſo
lautet des andern Articuls dritte Abtheilung .

Denen Staͤdten des Koͤniglichen Preuſſen / wel⸗

che Zeit waͤhrenden Krieges Ihro Koͤnigl. Majeſt .
und das Koͤnigreich Schweden in Beſitz gehabt/ ſol⸗
len gleichfalls alle Gerechtigkeiten / Freyheiten und

Prwilegien / welches ſie beydes in Geiſt⸗und Welt⸗

lichen vor dieſem Krieg bekommen/ ( doch dem Exer⸗

ſcitio der Catholiſchen und Evangeliſchen Religion /
wie daſſelbe vor dem Kriege uͤblich geweſen / ohne
Schaden ) verbleiben Buͤrger Einwohner und

Unterthanen von Ihrer Koͤnigl. Maͤjeſt, in Polen /
nach als vor / mit Koͤnigl . Hulden und Gnaden ge⸗

handhabet und geſchuͤßzet werden .

Weil nun aber dieſer Articul general , und alle

Staͤdte im Koͤniglichen Preuſſen angehet / we⸗
gen Elbingen aber keine Exce ption in ſich
haͤlt/ ſo iſt gut befunden worden / demFriedens⸗
Inſtrument einen in folgenden Worten be⸗

ſtehenden Arricul und Declaration beyzu⸗
fuͤgen.

Wir unten benannte Ihrer Koͤnigl. Majeſt . und der

Kepubliꝗ Polen zu denen Polniſch⸗ und Schwedi⸗
ſchen Tractaten ernannte Gevollmaͤchtigte Geſand⸗
ten ; thun hiermit kund allen und jeden / denen dar⸗

an gelegen / oder einiger maſſengelegen ſeyn kan ; all⸗

dieweilen in dem heute unterſchriebenem Principal
Friedens⸗Inſtrument , der Articul der Amneſtie ,
in welchem / ſo wohl derer Gemeinheiten / als par -
ticulieren Gerechtſame in vorigen Stand wieder

Beſchreibung

und derjenigen, Gerechtſamen / welche der Durch⸗
lauchtigſte Churfuͤrſt zu Brandenburg / ſo wohl im

Hertzoglichen Preuſſen / als auſſer demſelben durch
die / mit Ihr. Koͤnigl. Maj. und der Ke publiq erſt
zu Welau / hernach zu Bromberg geſchloſſene und

durch eine Reichstaͤgige Conſtiturion approbirte
Pacta erlanget hat ; als nemlich / der Inde pendenz
des Hertzogthums Preuſſenz der Accordirung der

Lehen an denen in der Woywodſchafft Pommern ge⸗
legenen Aemtern Lauenburg und Buͤtau ; ſo dann
des Rechts auff Elbingen und die Herrſchafft Dra⸗
heim / in ſolchem Friedens ⸗Inltrument nicht ab⸗

ſonderlich gedacht wird : So ſeynd / damit ſolches
nicht zum Præjuditz jezt gemeldter Churfuͤrſtl . Ge⸗
rechtſamen gezogen werden koͤnnte/ viele Arten und

Wege der Einſchlieſſung des obſtehenden in ſolchen
Articul der Amneſtie , in Vorſchlag gekommen ;
Da deren aber keiner denen hohen Theilen ein Gnůͤ⸗

gen gethan / ſo iſt durch Ihrer Aller⸗Chriſtlichſten
Koͤnigl. Maj . Herrn Geſandtens kluge Medistion ,
und durch deſſelben zu Beſchleunigung des Frie⸗
dens angewandten unermuͤdeten Fleiß / endlich vergli⸗
chen worden / daß durch einen beſondern Artical ,
welcher aber als dem Friedens⸗ Inſtrument igſerirt
zu achten / und mit ſelbigem von einerley Krafft ſeyn
ſoll / obgemeldte Jura Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . in

Sicherheit geſtellet werden ſollen ; welches dann

auch von der Legation durch einen ſeparaten Ar⸗

ticul geſchehen .
Es iſt auch belandt / daß dieſe von denen Polen

in einem abſonderlichen Articul ertheilte De —

Jaration , auch von Schwediſch⸗ und Franzoͤ
ſiſcher Seite erfolget / maſſen die Schwediſche
ſich nachſtehender maſſen verhaͤlt .

Die Schwediſche Geſandtſchafft declariret oder

verlautbahret imNamen des Durchlauchtigſten Ko
nigs und Koͤnigreichs Schweden / daß dasjenige/
was in dem andern Articul des Friedens⸗Inſtru⸗
menis / wegen wieder⸗Ergaͤntzung der Gerechtſamen
diſponiret wird/ diejenige Landſchafften / Staͤnde /
Staͤdte / Grůnde und Oerter / welche Se. Churfüͤrſtl .
Durchl . zu Brandenburg beſitzen / nicht angehen /

noch dahingezogen werden ſolle / auch dieſer gedach⸗
te Articul nicht hindern moͤge/ daß nicht Sr. Churfl.
Durchl . die Stadt Elbingen / dem Ihro daran com .

petirenden Rechte nach/ zu beſitzen/ uͤbergeben und

eingeraͤumet werde ; jedoch im uͤbrigen dieſer Stadt
Prwiles ien und Freyheiten / beydes im Geiſt / und

Weltlichen / ſo dann Ihrer Koͤnigl. Maj .
tractus conventionalis ohne Schaden ; und ſoll
dieſer Articul mit dem Friedens⸗Inſtrument ; als

wann er demſelben einverleibetwaͤre / einerley Krafft
und Guͤltigkeit haben.

Des Frantzoͤſiſchen Mniſtri Declaration

aber iſt folgende :
Ihr . Aller⸗Chriſtlichſten Koͤn. Maj . von Franck⸗

reich und Navarren / Comes Conſiſtorianus und

zu den Polniſch⸗ und Schwediſchen Tractaten Ge⸗

vollmaͤcheigter Geſandter / Wir Antonius von

Lumbres machen hiermit bekannt allen und jeden/
jetzigen und kuͤnfftigen/ denen daran gelegen . All⸗

dieweilen in dem heut unterſchriebenen Principal⸗
Friedens⸗Inſſrument , der Articul der Amneſtie ,

Juri e -

Chur⸗Brandenburgiſchef —
geſetzet werden / in Generalen Terminis geſtellet/

in welchemn ſo wohl derer Communen als Particu -
lieren
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lleren Herechtſatne / wiedel in vorlgen Stand geſeßet
verden/ in einer ſolcher Generalen Geſtalt abgefaſ⸗

et/ daß deren Gerechtſamen / welche der Durchlauch⸗
tigſte Churfuͤrſt von Brandenburg / durch die Bacts
des / mit Ihr . Koͤnigl. Majeſt . und der Kepublig

Polen geſchloſſenen und dem nechſt durch eine Reichs⸗
Conſtirution approbirten immerwaͤhrenden Foe.
deris . ſo wohl im Hertzoglichen Preuſſen / als auſſer

demſelben / erworben hat / keine ſpeciale Meldung

geſchehen: So hat man / damit ſolches nicht etwan

zum Præjuditz ſothaner Sr . Churfuͤrſtl . Durchl.
jurium gezogen werden koͤnte/ abgeredet und vergli⸗

chen ; Daß uͤber die / von denen intereſfirten Thei⸗
len deßhalb gegebene abſonderliche Erklaͤrung / auch

von ulis / als Mediatore , ein Atteſt deſſen/ washier⸗

unter vorgangen / ausgeſtellet werden ſolle. Wir be⸗

geugen dannenhero Krafft dieſes in beſter Form und

auff unſere Treue und Glauben / daß die Schwediſche
Legation , bey denen Friedens Handlungen decla -

riret / wie daß es ihnen weder zukomme / noch ange⸗

he/ obgedachte Pacta zu approbiren oder denenſel⸗
ben/ in einigerley Stuͤcken derogiren zu koͤnnen oder

zu ſollen ; Die Polniſche Legation aber / ſo muͤnd⸗

als ſchrifftlich treu⸗ und glaubwuͤrdig manike⸗

ſtiret habe / daß Ihr . Koͤnigl. Maj . und die Kepu -

bliq Polen / denen vorbemelten Pactis durch ſolche
Iaſttument nichts benehmen wollen / koͤnnen noch

ſollen / ſondern ſothane Pacta in allen ihren Arti⸗

culn / Puncten und Clauſuln auffrecht halten und

handhaben wollen .

Es iſt auch folgendes aus den XXVI. Articulo
des Oliviſchen Frieden ⸗Schluſſes zu mercken

vorgefallen :
Der Durchlauchtigſte Churfuͤrſt zu Branden⸗

burg ſoll alle undjede Oerter / welche dieſen Krieg uͤber

in Pommern erobert und mit deſſenVoͤlckern beſezzet

ſeynd/ Ihr . Koͤnigl. Majeſt . und dem Koͤnigreich
Schweden / die in Holſtein und dem Hertzogthum

Schleßwig aber / dem Durchlauchtigſten Fuͤrften

und Hertzogen von Holſtein⸗Gottorff ete. etc. retti⸗

tuiren und abtreten ; Welche Kvacuation geſche⸗

hen ſoll / an denen Pommeriſchen Oertern / ausge⸗

nommen Wollin / Dam / und Greiffenhagen / inner⸗
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paraten Atticul proſpiciret wuͤrde / die Polniſche
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Geſandten / welche den Schluß des Friedens auffs

eiffrigſte verlangeten / ver ſprochen / und deßhalb des

Koͤnigs Garantieausgeantwortet haben / daß nem⸗

lich /wann Elbingen von denen Schweden rettirul⸗

ret wuͤrde/ keine Polniſche Beſatzung hinein gefuͤhrt/
ſondern zugleich Churfuͤrſtl. Miliß dahinein geleget
werden ſolte .

Aus allen dieſen Documenten und Urtkunden

welche ſo gar auff beſchworne Treu und Glau⸗

ben gegruͤndet/ iſt mehr als Sonnen⸗klar ;

Daß nicht allein Ihr . Koͤnigl. Maj . und die Ke⸗

publiꝗ Polen / durch die Brombergiſche Pact a Sr .
Churfuͤrſtl. Durchl . zu Brandenburg und Dero
Nachkommen / die Stadt Elbingen mit Ihrem gan⸗

tzen Diſtrict und Gebieth / auch denen an gedachte
Ihr . Maj . und kepublig Polen vor dem daraus

gefloſſenen Einkuͤnfften / in volle Botmaͤſſigkeit und

Eigenthum cediret und uͤbertragen haben / um ſel⸗
bige auff eben die Art vor ſich zů haben/ zu beſitzen
und zu genieſſen / wie ſie von dem Koͤnige und Koͤẽ⸗
nigreich Polen biß zu dem letzten Schwediſchen Krie⸗

ge und 165 5. Jahr inngehabt und beſeſſenwordenz

Sondern daß auch der Koͤnig und die Kepublig

Polen weiter verſprochen / daß / ſo bald die Stadt El⸗

bingen aus der Schweden Gewalt wuͤrde entriſſen/

oder ſonſt wieder erlangt ſeyn / niemanden als Sr .

Churfuͤrſtl . Durchl . die erledigte Lolleſtion derſel⸗

bigen/ ohne alle brætenſion und Verdoͤgerung/ gege⸗
ben / und mit Dero Beſatzung / ohne einige des Koͤ⸗

nigs oder des Koͤnigreichs Koſten / beleget werden

ſollez Maſſen dieſes alles derer BrombergiſchenPa⸗

ctorum eigene Worte ſeynd .
Damit aber auch niemand vorgeben moͤchte/ als

waͤre dieſe Veraͤuſſerung ohne Nachdencken / auch

ohne wichtige und gerechte Urſachen vorgenommen

worden ; So iſt in ſothanen Factis ausdrücklich

geſetzet :
Vor erſt ſey es von deswegen geſchehen/ weil durch

Gottes Schickung Se . Churfl . Durchl . zu Bran⸗

denburg in einen auffrichtigen und treuen Frieden
und Freundſchafft mit Ihr . Koͤnigl. Maj und dem

Koͤnigreich Polen/ auchGroß⸗Hertzogthum Littauen /
von welchen dieſelbe Se . Churfuͤrſtl .Durchl . durch

halb zweyen Wochen von dem Tage der Katifica -

tions· Auswechſelung an zurechnen ; Zu welcherZeit
dann Elbingen ebenmaͤſſig ſoll reltituiret werden ;

Wollin aber / Dam und Greiffenhagen / wie auch die

Oerter in Holſtein und dem Hertzogthum Schleß⸗
wig / ſollen innerhalb zweyer andern naͤchſt folgen⸗
den Wochen vom Tage obgedachter Keſtitution

an gerechnet / evacuiret etc . ete . werden .

Wannenhero dann klar iſt/ daß Se . Churfuͤrſtl .
Durchl . zu Brandenburg auch in Kegard der Eva —

cuation der Stadt Elbingen/ die Ausleerung derer

in Pommern occupirten Oerter verſprochenz ja ſo

gar auch wegen der Kxacuation der Stadt Elbingen
ſich verglichen haben / inmaſſen ſolche zu eben der

den / bewerckſtelliget werden ſolle.

Theatti Europæi X V. Theil .

Zeit / da einige Pommeriſche Oerter reſtituiret wuͤr⸗

Aus denen bey den Oliviſchen Tractaten verhan⸗
delten Acten / iſt auch in acht zu nehmen / daß als

Se . Churfl . Durchl . zu Brandenburg gar ſchwer
dahin gebracht werden koͤnnen/ zu conlentiren / daß
ihrem Rechtauff Elbing nur allein durch einen leund mißguͤnſtiger Leute/ Erwegung anheim geſtellet

einbrechende Feindliche Krieges⸗Gewalt und unum⸗

gaͤngliche Noth wider Willen abgeriſſen waͤren/
gluͤcklich wieder eingetreten / und ſich mit dem Durchl .

Koͤnigreich Polen und Groß⸗Hertzogthum Littauen

ſo genau verknuͤpffet haͤtten/ daß ſie deſſen Vortheil /
Nutzen und Sicherheit zu beſorgen und zu befoͤrdern/
gehalten waͤren ; Demnaͤchſt haͤtten auch Ihr . Koͤ

nigl . Maj . und die Preißwuͤrdigſte Kepubliq reiff⸗
lich erwogen / ſo wohl die Gefahr / welche Sr . Chur⸗

fürſtl . Durchl . zu Brandenburg und Dero Landen

durch Dero Separation von der SchwediſchenPar⸗
they obſchwsebete: Als auch wie hoch ihnen daran ge⸗

legen/ dieſen benachbarten Potentaten und Churfur⸗

ſten auff gerechte Art ſich verbindlich zu machen / und

inſonderheit / was fuͤr groſſe und nuͤtzliche Dienſte

Se . Churfuͤrſtl . Durchl . dem Koͤnig und der Ke⸗

publiq , mittelſt wuͤrcklicher Oonjanction Dero

Waffen mit denen Ihrigen / nicht weniger in Frie⸗

dens als Krieges Zeiten leiſten koͤnten.

Man laͤſſet jedermanns / auch ſelbſten unbilliger

Ahh ſeyn/
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4²⁶ Beſchreibung
obi⸗Ul⸗ſeyn/ ob gerechtere und wichtigere Urſachen / als0

1
ge erdacht werden koͤnnen; Auch ſeynd ſolche nicht

betruͤglich oder Chimeriſch geweſen ; dann der von

dem Koͤnig hierbey abgeziehlte Etlect gantz voͤllig er⸗

reichet worden / in dem das von feindlicher Gewalt
und Krieges⸗Laſt damahlen gaͤntzlich niedergedruͤck⸗
te KoͤnigreichPolen / von ſolcher Zeit an / und nach
der mit Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . geſchehenen Zuſam⸗
menſetzung der Waffen / ſicher und unangefochten
geſtandenz die Waffenaus dem innerſten des Reichs
in die freinde dande transkeriretz ſeine vorige Kraͤff⸗
te wieder erlangt / und endlich durch den Oliviſchen
Friedens⸗Schluß die Reſtitution alles deſſen/ was

es vor dem Krieg beſeſſen / voͤllig wieder erhalten
hat . Wer wolte doch nun wohldafuͤr halten / daß
dieſe ſo viel und groſſe avanta gen durch den Abgang
einer eintzigen Stadt allzutheuer erworben ; um ſo
vielmehr / da auch der / dem Durchl . Koͤnige und

Glorwuͤrdigſten Kepubliq aus dieſen Vertraͤgen
zugewachſene Nutzen / nicht ſo gleich mit damahli⸗
gem Kriege auffgehoͤret hat; dann / in dem dieſelben
durch ein feſtes biß zur Welt Untergang waͤhrendes
ewiges Buͤndnuͤß / einen benachbarten maͤchtigen
Churfuͤrſten mit ſich verknuͤpffet: Haben Sie hier⸗
durch nicht allein aus dieſer Nachbarſchafft alle

Furcht vertrieben und ihre Sicherheitauff ewig un⸗

terbauet ; ſondern Sie behalten denſelben auch uͤber
das verbunden / der Republig bey allen derſelben
zuſtoſſenden Kriegen eine gewiſſe Anzahl Trouppen
zu tourniten .

Nach deſſen allen reiffer Erwegung haben nicht
allein Ihr . Koͤnigl. Maj . und alle bey Derſelben be⸗

findliche Senatoren kein Bedencken getragen / dieſe
der Ke publiq ſo viel avantage bringende Bromber⸗

giſche Pacta oder vielmehr ewiges Fœdus , mittelſt

11

end

Wiederergaͤntzung des vorher geſpaltenen und zer⸗
ſtreueten Corporis der Republic geſchehen waͤre/
vielleicht nicht ohne ſchmertzliche Empfindung derer
Cedenten geſchehen koͤnne: Und iſt dannenhero
aus brennender Begierde ihnen Seine auffrichtige
Zuneigung durch ein gantz particulieres Denck —

mahl zu erkennen zu geben / bewogen worden /
das Ihm und Seinen Nachkoͤmmlingen (folglich
auff ewig ) cedirtes vollkommenes Oberherrli⸗
ches Eigenthums⸗Recht auff Elbingen freywillig
und ungezwungen in ein Pfand⸗Recht zu verwan⸗
deln / Krafft deſſen Se . Churfuͤrſtl . Durchl . ſich
verbunden / dieſe Ihnen einzuraͤumende Stadt El⸗
bingen / wann deren Einloſung von Ihr . Koͤnigl .
Majeſt . und dem Koͤnigreich Polen / vor ſie ſelbſten
und aus ihren eigenen publiquen Mitteln / geſche⸗
hen wůͤrde/ hinwieder abzutretten . Wovon das hier⸗
uͤber ertheilte Document folgendes Inhalts iſt :

Wir Friederich Wilhelm von GOttes Gnaden

Marggraff zu Brandenburg / des Heil . Roͤm ,
Reichs Ertz Caͤmmerer und Ehurfuͤrſt ꝛc. ꝛe. Thun
kund und bezeugen durch dieſen Unſeren Kevers ,
daß ob wohlenIhr . Koͤnigl. Majeſt . von Polen und

Schweden in Ihrer Natification und Declara -

tion über die von Seiten Ihrer Koͤnigl. Maj . und

der Republiꝗ Polen / mit uns zu Welan den 19 ,

Septembr . dieſes Jahres geſchloſſene und hernach zu

Bromberg contirmirte und beſchworne Hacta ,
Uns die Stadt Elbingen in Oberherrlichen hoͤchſten
Gewalt und Eigenthum concediret haben : Wir
jedennoch in Betrachtung des Erlaſſes der 500 .
Mann zu Pferde / welcher uns an Unſerm / der

Republiq Polenaus obgedachten Pacten zu leiſten ,
den Huͤlff⸗Quanto der 2000 , Mann geſchehen:
So dann auch in Anſehung der / im Namen Ihrer

Eydes ( welches auch zu mehrer Rechtfertigung bey
edesmahligem Regierungs⸗Antritt eines neuen Koͤ⸗

nigs oder Churfuͤrſten widerhohlet werden muß ) zu

bekraͤfftigen : Sondern es haben auch alle Staͤnde /
und alſo die gantze Kepublig auff dem naͤchſt⸗ er⸗
folgten Reichstag des 165 8 . Jahrs eben dieſe P

cten ſolenniter und ohne jemands Widerſtreben /
Proteſtation oder Contradiction , durch eine or⸗

dentliche Conttitution und publiques Reichs⸗Ge⸗
ſetze ap probiret und conlirmiret . Ja / bey denen

Oliviſchen Friedens⸗Tractaten ſelbſten / iſt das /
Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . aus denen Brombergiſchen
Vertraͤgen auff Elbingen zukommendes Recht/ auff⸗
recht und ohnvermindert erhalten worden ; wie ſol⸗
ches alles bißher der Laͤnge nach gezeiget worden .

Ehe wir aber weiter fortgehen / wird man uns er⸗

lauben / des Durchl . Churfuͤrſten Friederich Wil⸗

heltni Hochſeligſten Andenckens ganß ſonderbahre /
und faſt keine Exempel fuͤr ſich findende Modera .

tion , Generoſitaͤt / und geneigte Gemuths⸗Pro⸗
penſion gegen die ruhmwuͤrdigſte Republiꝗᷓ diß⸗
falls zu bemercken : Dann als nach Inhalt offtge⸗
meldter Pacten Ihm und Seinen Nachkommen

( und ſolchem nach auff ewig ) die Stadt Elbingen
ſamt ihrem gantzen Diſtrict und Gebiet in hoͤchſter
Oberherrlichen Gewalt und Eigenthum zu haben/
zu beſitzen und zu nutzen uͤbertragen worden : Hat
derſelbe demnach in Conſideration gezogen/ daß dieſe
ewige Cellion , ob ſie gleich zum hoͤchſten Nutzen des

Koͤnigs und Koͤnigreichs Polen gereichet / und zu
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Koͤnigl. Majeſt . und Kepubliq beſchehenen De —

claration , daß nemlich alle Mauren und Fortifi .

cationen der Stadt Elbingen / vor derſelben Ketra .

dition durch unſere Beſatzung niedergeworffen tver⸗
den ſollen / verſprochen / auch Uns und Unſere Er⸗
ben verbunden haben / inmaſſen wir dann auch hier⸗
durch verſprechen und uns verbinden / daß / wann
uns zuvoren von Ihr . Koͤnigl. Maj . und dem Koͤ⸗

nigreich Polen aus Ihren eigenen publiquen Mit

teln / die von Ihr . Majeſtaͤt otterirte Summe der

40000ο . , Rthlr . bezahlet worden / wir alsdann ge⸗

dachte Stadt Ihr . Majeſtaͤt und Dero Succello⸗

ren / auch dem Koͤnigreich Polen / wann ſolche Ein

loͤſung vor ſie ſelbſten und zu ihrem eigenen Ge⸗

brauch geſchiehet / wieder abzutretten und zuruͤckzu
geben gehalten ſeyn wollen / und Unſere Nachkom⸗
men verbunden bleiben ſollen . Deſſen zu Uhrkund
haben wir dieſes mit Unſerer eigenen Hand unter⸗

ſchrieben / und mit Unſerem Churfuͤrſtl . Siegel be⸗

ſtaͤrcken laſſen . Gegeben zu Bromberg den 6, Noy .

Anno 1657 .
Wer ſolte nun wohl glauben / daß bey ſo vielen

anſehnlichen Bezeugungen einer auffrichtigen
Treue und Liebe / womit Se . Churfuͤrſtl. Durchl .
Ihro die Kepubliq obligat gemacht hatten / ja

nach ſo hoͤchſt lolennen und mit Juramenten be⸗

kraͤfftigten Verbindungen / womit der Koͤnig und

die Kepubliq Sr . Churfl . Durchl. verpflichtet wa⸗
ren / auch nur die geringſte Verzoͤgerung und Auff⸗
enthaltung ſolte gelnnacht worden ſeyn / Sr . Churfl.

—Durchl .

Chur⸗Brandenburgiſchef—
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ſchen Frieden⸗ Schluß evacuirte Stadt Elbingen

Pfands⸗Weiſe in Beſißz zu geben. er

die Sache wider alles Vermuthen ganz anders aus⸗

gefallen; dann / ob zwar abgeredet und von Seiten

Ihr . Koͤn. Maj . von Polen feſt verbürget und ga -
cantiret geweſen / daß in die von Schweden wieder

u gebende Stadl Elbingen / keinePolniſcheGar -
nifon verlegt / ſondern alſobald Churfuͤrſtl. Troup⸗

pen hinein genommen werden ſolten : So haben
doch nichts deſtoweniger die zu den Ol viſchen Frie⸗

dens⸗ractaten abgeſchickte Polniſche Geſandten
in dem VII . Articul dieſes Friedens nachgegeben /

daß dieſe Stadt nach geſchehener Schwediſ . Eva -

cvstion in Ihrer Koͤnigl. Majeſt . von Polen und

Dero Coomillarien Haͤnde uͤberantwortet werden

ſolte. Dieſes waͤre nun zwar ein geringes geweſen/
ſo leicht haͤtte erſetzet werden koͤnnen / wann nur die

Polniſche Militz waͤre beordert worden , die von
Schweden ubernommene Stadt Sr . Churfüͤrſtl .
Durchl . ſo gleich zu uͤbergeben / welches dann auch
dieſelben nach deutlichemm Einhalt der Pacten ure⸗

ret ; Es iſt aber an ſtatt deſſen der Koͤnigl. Hof⸗
Schatzmeiſter Key nur allein mit ſolcher Iaſtru -
cion nacher Elbingen geſchicket worden / daß er mit

denenChurf . Minatris wegen des Elbingiſchen Lra -

ditionsWercks Handlung pflegen ſolte. Zwar haben

ſich Se . Churfl . Durchl . hierzu nicht verſtehen wol⸗

len / ſondern die klare Maßgebung und Verordnung
der Pacten angezogen / Krafft deren die Stadt El⸗

bingen / ſo bald ſie nur aus Schwediſchen Handen

wieder erlanget ſeyn wuͤrde / Sr . Churfl . Durchl .

ohne alle Anforderung und Auffſchub eingeraͤumet /

und mit Churfuͤrſtl . Garniſon beſetzt werden ſolte :
Man hat aber denen Tauben geprediget / und jent

gedachter Key alles / was entweder dit Gerechtig·
keit ſelbſten / oder beſchworne Treue und Glauben / ſo

dann das Voͤlcker⸗Recht / und die heilig⸗ geachtete

Krafft lolenger Buͤndnuͤſſen und Vertraͤge an die

Hand gegeben / durch allerley nichts · wuͤrdigeBe⸗
helffe / die man ſich nur zu allegiren ſchaͤmet/ zu

umgehen und zu eludiren getrachtet / auch in der

That ſelbſten eludiret : Ohnerachtet alles ſeinVor⸗

bringen von Seiten der Churfuͤrſtlichen Depurirten

gnugſam / und mit mehr als Sonnen⸗klaren Urſa⸗
chen und Gruͤnden widerleget worden / Se . Churft .

Durchl. auch zugleich deelari ten laſſen : Daß Sie
der Republiq zum beſten / und damit derſelben die

Wiedereinloͤſung deſto leichter fallen moͤchte / von

der promittirten Summe 50000 . Reichs·Thaler
erlaſſen / und daneben allen / ſo in denen Bromber⸗

giſchen Pactis von der Stadt Privilesien / Reli⸗

gion und Commercien feſtgeſtellet worden / gar ge⸗

nau nachkommen wolten ; Aber des Keyen Vor⸗

ſatz war / Sr . Churfl. Durchl . die Stadt gar nicht
auszulieffern .

Zu wuͤnſchen waͤre zwar / daß dieſes aller Treu

und Glauben / auch denen Pactis offenbahrlich zu

widerlauffendes Verfahren / dem gedachten Reyen
allein beygemeſſen werden koͤnnte; Es haben aber die

auff dem Reichstag Anno 1660 . und 166 T. zwi⸗

ſchen denen Koͤnigl . und Churfuͤrſtl . Commiflarien

vorgenommene Haͤndel klar ausgewieſen / daß ſolche
des Reyen , gegen die Vertraͤge / und wider oͤffentli⸗

Dennoch aber

vielen Gemuͤthern dortiger Staͤnde tieffer Wurtzel

gefaſſet / als daß ſelbige durch Vorſtellungen gültiger
Urſachen und Beweiß⸗Gruͤnde herausgeriſſen wer⸗

den koͤnnten . Dieſer wegen war nun denen Chur⸗
fuͤrſtl. Geſandten damahlen befohlen keines weges

zuzugeben / daß das Negotium von Elbingen aber⸗

mahlen zu mißlichen Trackaten gezogen wuͤrde:

Eines Theils / weil die Diſpolition derer Vertraͤge
klar / und auſſer allem Streit waͤre; dabeneben auch

dasjenige / was §. 18 . der Welauiſchen Packen / von

beyderſeitiger Commillarialiſchen Abthuung derje⸗

nigen Streitigkelten diſponiret und geordnet wird /
welche wegen Elecution und Erfuͤllung des Eœr⸗

deris entſtehen moͤchten/ auff die Elbingiſche Sa⸗

che in keine Wege gezogen werden koͤnnte/ da im Ge⸗

gentheil in eben dieſen Brombergiſchen Pactis aus⸗

druͤcklich verſehen / daß der erledigte Beſitz der von

denen Schweden wieder erlangten Stadt Elbingen ⸗
Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . NB . ohne alle Fræten⸗

liones und Dilationes eingeraͤumet werden ſolte .
Andern Theils ſolten auch die Churfuͤrſtl . Geſandten
vor ſolchen ungewiſſen Tractaten in dieſer Sache

ſich vorſehen / weil es ſchwer ſeyn wuͤrde / ſo viel

Koͤpffe als der Polniſchen Staͤnde waͤren / auff ei⸗

nen Sinn und Meinung zu bringen / da ein eintzi⸗

ger Diſſentirender oder Proteſtirender / aus der

Menge der Land⸗Boten die gantzeSache ruͤckgaͤn⸗
gig machen koͤnnte; Uber welches alles es dann auch

endlich geſchehen duͤrffte/ daß die Polniſche Staͤnde
in dieſer Sachen / in welcher ſie doch nichts anders

als ein Mit⸗ paciſcirendes Theil waͤren / ſich einer

Deciſion anmaſſen wuͤrden . Nichts deſtoweniger
haben doch die Churfuͤrſtl . Miniſtri nicht unterlaſ⸗
ſen/ auff alles /was die Koͤnigl. vorgebracht / mit ſol⸗
cher Rechts⸗Beſtaͤndigkeit und Krafft zu antwor⸗

ten / daß dieſe Letztere nicht das geringſte darauff zu

verſetzen gefunden / ſondern endlich nur gefliſſentlich
und beharrlich vorgeſchuͤßet ; Es wuͤrde niemahlen
die Reſtitution an Polen erfolgen / wann einmal

die Stadt in Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . Haͤnde wuͤrde

gekommen ſeyn. Gegen welchen Scrupel aber Se .

Churfuͤrſtl . Durchl . alle nur verlangende Verſiche⸗
rung und Garantie offeriret haben . Die letzte Auß⸗
flucht derer Koͤnigl. Commiſlatien iſt endlich dieſe
geweſen/ daß Sr . Churfuͤrſtl. Durchl . durch den Be⸗

ſitz der damahlen innehabenden StaͤdteBraunsberg
und Frauenburg biß dahin / daß Sie ratione der
Poſleſſion der Stadt Elbingen vergnuͤgt worden /
gnugſam geſichert waͤren.

Inzwiſchen aber haben Se . Churfuͤrſtl . Durchl .

ſich dennoch allzu gutwillig finden / und nun und

dann declariren laſſen . Sie wolten auff der Pollel⸗

ſion von Elbingen eben nicht unablaͤßlich beſtehen/
wann Ihnen nur ein anders Kquivalent einge⸗

raͤumt wuͤrdez zu welchem Ende Sie alich Brauns⸗

berg / Marienburg / wie auch einen gewiſſen Strich

Landes an der Weichſel in Vorſchlag bringen laſſen ;
Sie haben endlich auch / zu Ende des 168 T. gehal⸗
tenen Polniſchen Reichs· Tags / um der gantzen Welt

Ihre gegen die Republig habende Atlection und

Meinung abermahlen zu bezeugen / ſchrtfftlich de⸗

clariret / daß Sie von ſelbſten freywillig und ohne

einige Schuldigkeit / zu Bezeugung / Ihrer gegen

Ihr Koͤnigliche Majeſtaͤt und die Republig he⸗

che Treue und Glauben auffgeſuchte Chicanen , in gende Willfaͤhrigkeit / nicht nur Ihtem durch die
Thpeatti
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Brombergiſche Vertraͤge auff die Stadt Elbingen
und deren Gebieth erworbenem Recht / mit der aus⸗

druͤcklichen Condition renunciireten /wann ihnen
dagegen eine andere æ quivalente Hy pot hec einge⸗
raͤumt ſeyn wuͤrde / ſondern auch von der in dem

Contractu Conventiopali exprimirten Summe

der 400000 . Rthlr . 100οοο . remittirten

und erlieſfen / wobey ſie ſich aber das Recht und

Macht / die Staͤdte Braunsberg und Frauenburg
im Biſchoffthum Ermland / biß zu erfolgter wuͤrck⸗

licher Lradition der Stadt Elbingen oder deßhalb
erhaltener anderwaͤrten voͤlligen Satisfaction zu be⸗

halten / reſerviret und ausbedungen haben wolten .

Wovon der Brandenburgiſchen Geſandten dieſer⸗
halb gethane Declaration von Wort zu Wort alſo

gelantet : 8

Se . Churfuͤrſtl . Durchl . zu Brandenburg ete . ete .

Geheime tats⸗Raͤthe und GevollmaͤchtigteGeſand⸗
ten thun hiermit kund und bezeugen allen und jeden/

ſo daran gelegen iſt/ oder einiger maſſen gelegen ſeyn
kan : Daß Se . Churfl. Durchl . demjenigen Rechte /
welches dieſelbe durch das zu Welau den 19 . Sept .
1657 . geſchloſſenes und zu Bromberg den 6 . Nov ,

ichs⸗ejusd . Anni ratificirtes / ſo dann auff dem Re

Tage des folgenden 1658 . Jahrs mit einhelligem
Cogſens Derer ſaͤmmtlichen Polniſchen Reichs⸗
Staͤnde ap probirtes ewigesKædus , auff die Stadt
Elbingen und derſelben Gebieth erlanget haben/ (je⸗
doch oh Hen Bactis in denen uͤbrigen Puneten

derogiren ) freywillig und ohne alle Schuldigkeit /
Bezeugung Dero gegen die Kepublig habender

Willfaͤhrigkeit /mit der Oondition , daß Ihnen da⸗

gegen ein anderes æ quwalentes Unter⸗Pfand / ver⸗

mittelſt einer oͤffentlichen Conſtitution vorher ein⸗

geraͤumet ſeyn muͤſte/ renunciiret und abgeſaget / da⸗

beneben auch/ zu Abthuung aller an dieſelbe machen⸗
der Prætenſion , von der / in dem Retractu Con -

ventionali exprimirten Summe / 1oοοοο. Rthlr.
nachgelaſſen haben ; Wie Wir denn auch aus ha⸗
bender Churfüuͤrſtl. Vollmacht / im Nahmen Deroſel⸗
ben / in Krafft dieſes / unter oben geſetzter Condition ,
renunciiren und remittiren ; Jedoch/ daß vorbeſag⸗
te Pacta des ewigen Fœederis und deſſen Artickel /
Condirionen / Euncten und Clauſulen / in allem ſo
wohl was das Independe utzRecht und Souveraini -

taͤt des Herogthums Preuſſen und die Bewilligung
der Lehne uͤber die in der Woywodſchafft Pommern
gelegene Aemter Lauenburg und Buͤtow / als auch
das Pfand⸗Recht uͤber Draheim angehet / unveraͤn⸗
dert und un verletzt bleiben ſollen. Damit aber auch
Se . Churfuͤrſtl . Durchl . der Auszahlung des Ihro
wegen Elbingen alsdenn noch competirenden und

auff 3000οο. Rthlr . belauffenden Reſts / gewiß und

verſichert ſeyn moͤgen/ iſt reſeryiret und vorbehalten
woͤrden / und wird Deroſelben hiedurch wuͤrcklich vor⸗

behalten / das Recht und Macht die im Biſchoffthum
Ermland gelegeneStaͤdteBraunsberg und Frauen⸗
burg ſo lang biß Sr , Churfuͤrſtl . Durchl . entweder

Elbingen wuͤrcklich eingeraͤumet/ oder dieſelbe ande⸗

rer Geſtalt vergnuůgt worden / einzuhaben und zu be⸗

halten ; Jedoch dergeſtalt / daß inzwiſchen das Exer .

citium der Catholiſchen Religion in der Frauenbur⸗
giſchen Cathedral⸗Kirche nicht gehindert werden ſoll.
Was aber belanget das Recht / die Mauren und For -

tificationen der Stadt Elbingen zu dewollren / all⸗

Beſchreibung

Johann Leszcinski , Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . zu

dieweilen felbiges vielmehr die Stadt ſelbſten / als
die Republiq angehet : So verſprechen Se . Churfl.
Durchl . ſich deßhalb in gerechte / auch billigmaͤſſige
freundliche Mittel und Wege mit gedachter Stadt

Elbingen zu vergleichen ; Und ſollen im uͤbrigen hier⸗
durch alle und jede / aus allerley Oontraventionen
oder Abnoͤthigungen gegen einander erregte Præten⸗
fiones gaͤnnzlichen gehoben/ undauff ewig abgethan
ſeynz Alſo daß ins kuͤnfftige beyde Theile eine feſte
und nie unterbrechende Freund⸗ und Nachbarſchafft
zuſammen halten ſollen . Geſchehen zu Warſchau
den 8. Auguſt . Anno 1660 .

Obgedachte Churfuͤrſtl . Brandenburgtſche Ge⸗
ſandten

Johann von Hoverbeck . Johann von Dobrzenski .

Es iſt aber weder das reſervirte Æquivalent ei⸗
ner anderweitigen Hypothec , ob man gleich daruͤ/
ber vielſaͤltige/ aber allezeit fruchtloſe Handlung ge⸗
pflogen / noch auch dieſes jemahlen erfolgt / daß die
Staͤdte Braunsberg und Frauenburg haͤtten behaup⸗
tet und behalten werden koͤnnen / wie davon ſogleich
mit mehren ſoll geredet werden . Daß alſo/ da die

Erfuͤllung der Conditionen nicht erfolget / welche

Se . Churfuͤrſtl. Durchl . von dem Koͤnig und der

Kepubliq ausdruͤcklich ſtipuliret und bedungen
hatten / jetztgedachte Se . Chutfuͤrſtl . Durchl . anch
an Derounter ſolcher exprellen Condition getha⸗
ne Verſprechungen aus keinerley Recht gebunden
ſeyn.

Und gewißlich ſeynd Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . aus

dem Beſitz der Staͤdte Braumsberg und Frauenburg
auff eine herbe und in keine Wege anſtaͤndige Ma⸗
nier zit weichen genoͤthiget worden ; Denn weiln

dieſe Oerter / wie bekannt / zum Biſchoffthum Erm⸗
land gehoͤreten/ und es ſich zugetragen / daß der Em,
laͤndiſche Biſchoff / Natnens Joh . Stephan Widz -

ga , Anno 1663 . von dem Koͤnige und der Kepu⸗
bliq exnennet worden / undnebſt dem Vice⸗Canßler /

Brandenburg die Ihro aus denen Welaniſchen Pa⸗

ctis zukommende Souverainitaͤt uͤber Preuſſen zu

uͤbertragen/ und bey der Huldigung ſolches Landes

zut aſſiltirenz So hat gedachter Ermlaͤndiſcher Bi⸗

ſchoff ſich dieſe Gelegenheit zu Nutze gemacht / und

das ihm auffgetragene Amt und Commitlion eher
nicht verrichten wollen / es haͤtten dann zuvor Se .

Churfuͤrſtl . Durchl . Dero Beſatzungen aus Brauns⸗

berg und Frauenburg heraus gezogen ; welches denn

Se . Churfuͤrſtl . Durchl . damit der einſtehende Erb⸗

Huldigungs⸗Actus nicht wieder gehemmet und neue

Unruhe erreget wuͤrde / gantz wider Ihren Willen
und aus Noth zu thun ſich gezwungen geſehen/ wie

deſſendie Acta Publica dann auch Zeugniß geben.

Man muß ſich hierbey gewißlich verwundern /
wie dieſe edelſte und von Treu und Glauben / auch
dem Wohlſtand ſonſt uͤberaus viel haltende Narion ,

ſich dahin verleiten laſſen / daß ſie ihr Beſchwornes /
auff oͤffentlichen Reichs⸗Tagen avoüirtes und con⸗

lirmirtes Verſprechen wegen Tradition der Stadt

Elbingen / ſeit dem Oliviſchen Friedens⸗Schluß/ biß
guff dieſe Stunde niemahlen erfuͤllen wollen . Es

iſt zwar nicht ſchwer noch verborgen / die Urſachen
hiervon zu finden : Aber / ob dieſelbigen gleich unter
dem Nahmnen und Schein der Nutzbarkeit ſich an⸗

nehmlich

Chur⸗Brandenburgiſche . ——
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nehmlich machen koͤnnen/ indem die Republig nicht

genoͤthiget ſeyn wil / eine ſo groſſe Summe Geldes
auszukehren : So ſind ſie doch im Gegentheil von

Gerechlig⸗ Billig / und Schuldigkeit gar weit entfer⸗

net . Dann wer zweiffelt doch / daßVertraͤge licht
ſolten gehalten / und Verſprechungen nicht erfullet
werden muͤſſen? Sonderlich / wann das Gerolſſens⸗
Band eines Juraments dazu gekommen / uber wel⸗
ches nichts hetligers und denen GOtt und Welllichen

Rechten nichts gemaͤſſers erdacht werden kan ; denn

Tren und Glauben ja das Band iſt / wodurch die

Menſchliche Geſellſchafft und mit einander habender
Umgang / Handel und Wandel erhalten wird . In

der Glorwuͤrdigſten Kepublig ſelbſten hat es auch

an groſſen Leuten nicht gefehlet / welche dieſe unan⸗
ſtaͤndige Bezeugung jederzeit und durch vielfaͤltiges
Klagen und Vorruͤckungen deteſtiret haben ; im⸗

maſſen ſolches die Acta Publica genugſam aus⸗

weiſen. ‚

Selbſten der Koͤnig/ Johann Caſimir , hat dem

Chur⸗Brandenburgiſchen Abgeſandten / Herrn von

Hoverbeck/ bey der ihm auff dem Reichs⸗Tag 166r .

ertheilten Auclientz / ſeine Wohlgewogenheit und

danckbares Gemuͤth gegen Se . Churfuͤrſtl . Durchl .

wegen Dero bey Ihnen erworbenen Meriren / wert⸗

laͤufftig und Großmuͤthiglich bezeuget / ſo gar / daß ge⸗

dachtem Koͤnig auch die Thraͤnen / wegen noch nicht

erfuͤlleten beſchworenen Verſprechens / in die Augen
gedrungen .

Der Reichs⸗Cantzler Graff von Leszeinski / hat
alich offt ſchrifftlich vorgeſtellet / die mit Sr . Chur⸗
fuͤrſtl . Durchl . auff Treu und Glanben geſchloſſene
Pacta , und die daruͤber geleiſtete heilige urament⸗

koͤnten ninmmertmehr zugeben / daß man Deroſelben
Elbingen entioͤge.

In denen Reichs⸗Tags⸗Acten de Anne 1661 ,

finden ſich vieler Senstoten Stimmen / als des Ertz⸗
Biſchoffs zu Gnieſen / Derer Biſchoͤſfe von Cuja⸗
vien und Ermland / auch anderer / in welchen gantz
klar behauptet wird / daß man Sr . Churfl . Durchl.

die Abliefferung der StadtElbingen / ohneoͤffentliche
Treu und Glauben zubrechen / nicht verſagen koͤnne ,
Was die Crackauiſche und ErmlaͤndiſcheBiſchoͤffe
deßhalb geſprochen / iſt ſonderlich werth bemercket zu

werden ; Jener hat der keepublig die Rache Gottes

angedrauet / wann ſie gegen Se . Churfuͤrſtl . Durchl .
eydbruͤchtg wuͤrde / und das Verabredete nicht erfuͤl⸗
lete ; Wobey er das Exempel des wegen Mein⸗Eyds
erſchlagenen Koͤnigs in Hungarn und Polen la⸗

dislai IV . angefuͤhret und hinzu geſetzet : Er vor ſein
Theil wolte lieber des Todes ſeyn/ als mit anſehen /
daß die Kepubliq , welche biß dahin / und auſſer die⸗

ſem einigen Fall / ſonſten allezeit Treu und Glauben

zuhalten / hoͤchſt gefliſſen geweſen / ſicheinen Schand⸗
fleck anhaͤngen ſolte.

Dieſer / der Ermlaͤndiſche Biſchoff / hat oͤffentlich
bezeuget/ daß ob ihm zwar Se . Churfuͤrſtl . Durchl .
weder durch Gutes noch Boͤſes bekannt waͤren / ſo
werde er doch gezwungen zu bekennen / daß die Ke⸗

publiꝗ ohne Verletzung Ihres Gewiſſens / und ohne
Treuloſigkeit / ja auch ohne Schande vor der ganzer

Welt/ Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . dasjenige nicht wei⸗

gern koͤnte / weſſen man ſich ſo heiliglich und mitelſt
Eydes⸗Krafft verglichenhaͤtte.

＋—

Ob dieſes nun zwar ohne ſolcher groſſen und ge⸗

wiſſenhafften Leute ewigen Ruhm nicht kan ange⸗

fuhret werden : So hat es doch ſo viel gefehlet / daß
auff ſolchem Reichs ⸗Tag Sr . Churfürſtl . Durchl .

billigſtem Verlangen ein Gnuͤgen geſchehen ware /
daß vielmehr durch ungegruͤndete Ercreltanon ei⸗

niger aus dem Adel / die gantze Sache ſich fruchtloß
zerſchlagen .

Weswegen dann auch Se . Churfuͤrſtl . Durchl .
von der Zeit an feſt relolviret haben / wegen der

Stadt Elbingen forthin niemahlen auff denen Pol⸗
niſchen Reichs / Tagen tract iren zu laſſen / und ſol⸗
ches zwar aus denen ſchon angefuͤhrten wichtigen Ar⸗

ſachen : Damit nemlich eines Theils die Ke puoliq
ſich keines Ausſpruchs in dieſer Sache / worin ſie ei⸗

nes der acificirenden Theile iſt / anmaſſen moͤchte ;
denn auch / weil andern Theils leicht abzuſehen / daß
Ihro auff dieſe Art in Ewigkeit keine Satistaction

wiederfahren wuͤrde/ da eines eintzigen Landbothen
Proteſtation , wozu leicht zu gelangen waͤre/ das

gantze Werck hemmen und untraͤfftig machen koͤnte .

Bey dieſem Vorſatz ſeynd nicht nur Se . Churfuͤrſtl .
Durchl . Hoͤchſtſel. Gedaͤchtniß / ſondern auch jetzo

Regierende Churfuͤrſtl . Durchl . zu Brandenburg

feſte geblieben / und ob ſchon auff denen Aan 1671 .

und 1672 , gehaltenen Reichs⸗Taͤgen von den mei⸗
ſten Senatoten / ſo wohl als dem Adel hefftig ursi⸗

ret worden / daß die Elbingiſche Sache und was vor

Prætenſiones die Republiq haben moͤchte / vor der

damahlen wiederholten Contirmation derer Pecto⸗

rum ausgemacht werden moͤchten; So haben doch
die Churfuͤrſtliche Geſandten ſolchem maͤnniglich wi⸗

derſprochen / und dahin durchgedrungen / daß die

Contirmation mit Ausſetzung ſolcher Prætẽafio -

nen ertheilet worden . Man hat ſonſten auch wahr⸗
genommen / daß ſo offt der Koͤnig und die Repu⸗
oliqꝗ mit Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . etwan ein wich⸗
tiges Werck abzuthun gehabt / Jene mit der Mate⸗
rie Ihrer weit hergeholten Præteaſionen auffgezo⸗
gen gekommen / in Meynung / Sr . Churfl . Durchl .
wegen Tradition der Stadt Elbingen habendes ge⸗

rechtes Verlangen dadurch allemahl eludiren zu
koͤnnen . Solches iſt auch bey der Erb⸗Huldigung /
welche jetztregierende Se. Churfuͤrſtl . Durchl . vor 8.

Jahren zu Koͤnigsberg eingenommen / von Seiten
der Koͤnigl. Commiflarien abermahlen moviret /
aber dieſe Sache durch eine gewiſſe von beyden Thei⸗
len approbirte / in Form eines Krotocolii abgefaſ ,
ſete Schrifft / biß zu anderer Zeit ausgeſetzet worden ,

Welcher Inhalt folgender ſiſt :
Nachdem Ihr . Koͤntgl. Maj . und der Glorwuͤr⸗

digſten Kepubliq Polen abgeordnete Commiſſarii ,

der ( Tit . ) Herr Rieronymus Auguſtinus , Graf

und Fuͤrſt von Lubawirski , des Heil . Roͤniſchen
Reichs Fuͤrſt ete . und Herr Srantslaus Szaczuka ,

nach geſchehenem ſolennen Huldigungs⸗Actu , bey
der / mit ( Lit . ) Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . zu Bran⸗

denburg Geheimden Etais⸗Raͤthen / Herrn Paul
von Fuchs / und Hrn . Eberhard von Danckeltmnann/
gehaltenen Oonterentz / vorgebracht : Wie Ihr . Koͤz

nigl . Maj . und die Kepubliq verlangten / daß we⸗

gen Beylegung aus denen Welauiſchen Packis her⸗
ruͤhrender Prætenſion und Angelegenheiten nach

Inhalt derer Pactorum durch die von beyden Thei⸗
len zugeordnete Commiſſarios foͤrderlichſt gehandelt

Hyh 3 werden
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1698 . werden moͤchte : Als haben Se . Thurfuͤrſtl. Durchl .

auch Ihren zuſothaner Abthuungallerdings geneig⸗
ten Willen hinwieder temoigniren und denen Her⸗
ren Geſandten anzeigen laſſen / daß auch Sie nichts

mehr wuͤnſchten / als daß aller Saame der Unei⸗

nigkeit und Zwietracht / ſo noch uͤbrig/ und dem Ban⸗
de des ewigen Bundes / auch der Freund⸗ und Nach⸗
barſchafft zwiſchen Polen und Sr . Churfl. Durchl.

entgegen ſeyn moͤchte / auffs eheſte mit der Wurtzel
ausgeriſſen wuͤrde: Zu mahlen auch Sr. Churfuͤrſtl .
Durchl . Prætenſiones und Angelegenheiten / die

aus eben ſolchen Pactis entſprieſſen thaͤten/ und dar⸗

inn fundiret waͤren / deren Sie aber bißhero von

deswegen nicht gedencken wollen / weil ſie davor ge⸗

halten / es moͤchte ſolches / ſo lange das Koͤnigreich
Polen / ſo wohl als Se . Churfuͤrſtl . Durchleucht .
in jetzige ſchwere Kriege verwickelt / einiger maſſen
beſchwerlich und ungelegen fallen ; Seine Chur⸗
fuͤrſtliche Durchleucht wolten aber / wann es Ihr .
Koͤnigl. Maj alſo gut befinden / hierunter an Sich

nichts erwinden laſſen / und erwarten / was Zeit und

Ort dieſelbe ſamt der Republiq zu Vornehmung
ſſolcher Commiſſion beſtimmen wolten ; wann ſon⸗

ſten Ihro Koͤnigl. Majeſtaͤt ( wie Derer Herren Ge⸗

ſandten widerhohlete Declaration anzeigete / ) Sr .

Churfl . Durchl . Meinung deshalben zu wiſſen ver⸗

langeten / ſo erſuchten Sie Ihro Koͤnigl. Majeſt .
die zu dergleichen Commiſſionen in denen Packis

beſtimmte zwey / monatliche Friſt / biß zu Ende des

bevorſtehenden Feldzuges in den Monat Novembr .

des lauffenden Jahres auszuſtellen ; weil Se . Chur⸗
fuͤrſtl . Durchl . bey der Commiſſion einen Ihrer
Miniſtrorum zu gebrauchen vorhaͤtten / welcher
mit Ihnen zuvor in Campagne gehen muͤſte/ und

wegen ſeiner zuUnterhaltung guter Nachbarſchafft /
zwiſchen Polen und Chur⸗Brandenburg habenden

Sorgfalt / zu beyder Theile nicht geringem Nutzen
bey dieſer Sache wuͤrde employiret werden koͤnnen :
Vas ſonſten den Ort der Practaien angienge / des⸗

halben hielte man die Stadt Dantzig vor ſehr be⸗

quem . Wie nun vorgedachte Herren Commiſſarii

darauff repliciret / was geſtalt ſie vertrauten / es wuͤr⸗
den Ihr . Koͤnigl. Majeſt . in dieſen/ aus ſo billichen
und wichtigenUrſachen verlangten Auffſchub / ohne

Bedencken willigen : Alſo iſt man ſchluͤſſig worden /
daß vorgemeldte beydertheilige Sommiſſarii 20 .

30 . Novembr . des gegenwaͤttigenJahres / um dieſe
Controverſien nach denen Pactis beyzulegen / zu⸗

ſammen kommen ſolten ; jedoch alſo / daß wann

etwan wegen ein⸗ oder anderer wichtigen Hindernuͤſ⸗
ſen Ihro Koͤnigl. Majeſt , und die Kepubliq Dero
Commiſſarios zu dem verglichenen Termino nicht
abfertigen koͤnnte/ alsdenn die zwey⸗monatliche / in

denen Pactis fundirte Zeit von neuem beobachtet /
und die Zuſammenkunfft hier in Koͤnigsberg ange⸗
ftellet werden ſolle / als welchen Ort Ihr . Koͤnigl.
Maj . und der Kepubliq Geſandten wegender Naͤhe
des Groß⸗Hertzogthums Lithauen / und aus vielen
andern Urſachen / bequemer als die Stadt Dantzig
hierzu geachtet haben . Daß obigesalles von beyden
Seiten alſo gebuͤhrend abgeredet worden / deshalb
iſt dieſes Document an ſtatt eines Protocolli auff⸗
geſetzet worden ; Zu Koͤnigsberg den 26 . 16. Maji
Anno 1690 .

Alldieweilen aber die damahlen auff 6 . Monat

Chur⸗Brandenburgiſche
geſetzte Zeit des Auffſchubs / bereits vor mehr als ——
8 . Jahr verfloſſen/ ohne/ daß jemahlen die geringſte
Erwehnung von Anſtellung der Oommiffion ge,
ſchehen : So iſt daraus gantz klar zuerſehen / daß von
denen Commiſſionen und Pratenſionen / bloß
allein darum / ſo viel Geſchreyes gemacht werde / da⸗
mit Se . Churfl. Durchl . abgehalten wuͤrden/ wegen
Tradition der Stadt Elbingen ſcharffe Anforde ,
rung zu thun. Dann ſo viel Se . Churfl . Durchl .
zu Brandenburg betrifft / dieſelbe werden ſich der

Commiſſotialiſchen von beyderſeitigen Deputir .
ten anzuſtellenden Unterſuchung / bey welcher Bey⸗
dertheilige Prætenſiones entſchieden werden ſollen/

wohl nicht entziehen / ſintemahl Sie beydes mehr/
und wichtigere Prætenſiones haben / als von der

Republiq beygebracht werden ; daß aber uͤbrigens
das Elbingiſche Weſen vor einer Commitfion kra .

Tiret ſolte werden / darzu werden Se . Churfuͤrſtl.
Durchl . in Ewigkeit ſich nicht verſtehen / weil ſolches
gegen die ausdruͤckliche Verordnung der Bromber⸗

giſchen Pacten laͤuffet/ welche wollen / daßdie erle⸗

digte Poſſeſſion der Stadt Elbingen NB . ohne ei⸗

nige Prætenſion oder Dilation uͤbergeben / und

dieſer Ort mit Churfuͤrſtl. Garniſon beſetzt werden

ſolle ꝛc. ꝛc.

Wie nun im uͤbrigen Sr . Churfuͤrſtl . Durchl .
keine Hoffnung uͤbrig geblieben / Ihro an die Stadt
Elbingen habendes Recht durch eine ordentliche
Tradition auff denen Polniſchen Reichs⸗Taͤgen
zu erhalten : Alſo haben Sich dieſelbe noch vielwe

niger flartiren koͤnnen/ ſolche auſſer denen Reichs⸗
Conventen zu erlangen ; man hat es aber dennoch
ſo wohl bey denen Durchl. Koͤnigen/ als denen fir/
nehmſten Senatoren zum oͤfftern verſuchet / aber alle⸗
mahl die Antwort erhalten / daß dieſe Sache von

Ihnen nicht dependhre / ſondern vor die geſamte
Staͤnde gehoͤre/ und dannenhero auff dem Reichs
Tag abgethan werden muͤſſe.

Se . Churfuͤrſtl. Durchl . haben alſo gefunden/ daß
auff ſolche Art man Ihrer nur ſpottete / in dem Sie

gleichſam herum getrieben / und von denen Koͤni⸗

gen zu den Senatoren und Staͤnden / von dieſen
aber wieder zu denen Koͤnigen gewieſen wuͤrde;

weßhalben denn dieſelbe nur dieſes einßige Mittel

noch uͤbriz/ und ſich veranlaſſet geſehen / dasjenige
vorzunehmen / was Ihnen die Goͤttliche und Welt⸗
liche Rechte hierunter zulaſſen und an Hand geben.
Nemlich / die Ihnen durch ſo viele geſchloſſene und

beſchworne Pacta , zu gleich auch aus ſo gerechten
und wichtigen Urſachen zukommende / bißhero aber

gegen eydliche Treu und Glauben unrechtmaͤſſiger
Weiſe vorenthaltene Pofſeſſion der Stadt Elbin⸗

gen ſelbſten zu ergreiffen.

Dann es wird wohl niemand in denen Goͤttli⸗
chen und Voͤlcker⸗Rechten ſo wenig bewandert ſeyn/
daß er nicht wiſſen oder daran zweiffeln ſolte / daß
geſchloſſene Pacta gehalten / und beſchwohreneVer⸗
ſprechungen nicht treuloß gebrochen werden muͤſ⸗
ſen : Wofern aber das Gegentheil geſchiehet / daß
alsdann der beleidigte Theil berechtiget ſey/ dasjeni⸗
ge/ ſo Ihme gebuͤhret/ auch durch den Weg der Waf⸗
fen zu verfolgen . Wann es einer priyat - Perſon
erlaubt iſt / ein ihr verſchriebenes Pfand⸗Stuͤck un

hy pothec aller Orten zu vindiciren / wie vielmehr
ianß ——
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muß ſolches unter hoͤchſten Puitlancen / ſo unter kei⸗

nen Gerichten ſtehen/ ſtatt finden . Auch iſt es ja

hekannt / daß bey Veraͤuſſerung nicht eben die Uber⸗
gabe oder Pradition von Natur ſelbſten erfordert
werde/ ſondern das dabey abgeredete Paetum giebt

ſchon in dem veraͤuſſerten Dinge ein gegruͤndetes
Recht / und zugleich die Macht ſolches Dinges ſich
uͤberall /wo man es nur findet / zu bemaͤchtigen. Da

nun die beſchworne Pacta Sr . Churfl . Durchl. vor

erſt das Ober⸗herrliche EigenthumsRecht uͤber die

Stadt Elbingen / demnechſt auch die erledigte Los-
ſeſſion derſelben/ ſo lange biß die verglichene Sum⸗
me gezahlet wuͤrde/ concediret haben / und es aber
auff keinerley Art dahin gebracht werden moͤgen/ daß

ihnen die Poſſelſion freywillig uͤbergebenund einge⸗
raͤumet wuͤrde / was kan dann dem natuͤrlich⸗ auch

Goͤttlichem und Voͤlcker⸗Recht gemaͤſſer ſeyn / als

eine ſolche aus allen Goͤtt⸗ und Weltlichen Rechten
gebuͤhrende Poſſeſſion auff die fuͤglichſte Manier

ſelbſten zu ergreiffen . Dann wer ſich ſeines Rechts
gebraucht / thut niemanden dadurch unrecht ; Und
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ſolche begehret worden ? Wie auch : warum man nicht
declariret habe / Se . Churfuͤrſtl . Durchl . wuͤrden ſich
Ihres Rechts gebrauchen / und in Entſtehung der

Lradition die Poſleſſion ſelbſten occupiren ? Es
wird aber darauff geantwortet / daß dieſes aus Hoͤchſt⸗
wichtigen und wohlgegruͤndeten Urſachen unterlaſſen
worden . Dann Se , Churfuͤrſtl . Durchl . wuſten
ſchon vorher / was fuͤr eine Antwort Sie von dem

Durchlauchtigſten Koͤnig und denen Lob⸗wuͤrdigen
Herrn denatoren erhalten wuͤrden / daß nemlich die

Ubergabe von Elbingen in Ihrer Macht nicht ſtuͤn⸗
de / ſondern die geſammte Reichs⸗Staͤnde angienge /
auch ohne deren Vorwiſſen und Genehmhaltung nicht
geſchehen koͤnte / und daß dannenhero von dieſer Sa⸗
che / auff nechſtem Reichs⸗Tag gehandelt werden

můſte . Es iſt denen / ſo den Staat von Polen ken⸗

nen / am beſten bekannt / daß keine andere Antwort
weder gegeben noch gefordert werden koͤnnenz Wei⸗
len man aber durch eine ſolche Antwort dieſer Seits

nichts ausgerichtet / hingegen aber dieſes Ungemach
wuͤrde empfunden haben / daß zu Verhinderung des

in der gantzen Welt waͤre ja auch kein Gerichte zu entdeckten / wiewohlgerechteſten Churfurſtlichen Vor⸗

finden / vor welchem der Koͤnig und die Republiq habens / die Stadt mit einer neuen Beſatzung alſo
von Sr . Churfuͤrſtl. Durchl . haͤtten belangt werden waͤre verſehen worden / daß ſie hernach nicht anders /

koͤnnen; Vor Commitlarien aber waren Se. Chur/ als durch eine foͤrmliche Belagerung und feindſeli⸗
fuͤrſtl. Durchl . vermoͤge Pactorum im geringſten gen Gewalt haͤtte eingenommen werden moͤgen; S
nicht gehalten / ihr Recht wegen Elbingen zu ver⸗ haben Se . Churfuͤrſtl . Durchl . Hoͤchſtkluͤglich ju —

folgen .

Von gewaltſamer Occupation der Stadt / haben
ſo wohl Se . Churfuͤrſtl . Durchl . Hochſeligen Anden⸗
ckens/ als jetztregierende Churfuͤrſtl . Durchl . allezeit
abhorriret / nicht nur wegen der ihnen gegen die Kc -

publiq angebohrnen Aflection , ſondern auch / da⸗

mit die allgemeine Tranquillitaͤt auch in dem aller⸗
geringſten nicht geſtoͤhret wuͤrde ; ; Vielmehr haben
Dieſelbe Ihrerſeits von ſo langer Zeit her alles dasje⸗
nige / wozu ſie aus denen Pactis verbunden waren /

als da ſeynd : die Erneuerung und Befeſtigung jetzt⸗
gedachter Pacten bey allen Faͤllen; und dann die
Vræſtirung derdaraus ſchuldigen VolckHuͤlffe / ſol⸗
cher geſtalt erfuͤllet / daß auch in dem letzten Stuͤcke /
wie der gantzen Kepubliꝗ bekannt / ein üͤberfluͤſſiges/
und mehres geſchehen / als wozu man verbunden ge⸗

weſen. Indem nun Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . die

obgleich erlaubte Gewalt nicht beliebig geweſen/ ſo hat
hingegen Deroſelben eine glimpfliche Einnehmung
Ihres Pfandes / ſo ohne alle feindliche Vergewalti⸗
gung und Belagerung waͤre/ zu verſuchen gefallen/
da aber dieſelbe nicht luccediren wollen / glauben
Se . Churfuͤrſtl . Durchl . ſich allerdings berechtiget
zu ſeyn / die Ihnen bißhero gegen die Packa vorent⸗

haltene Pofletlion des Ihro durch ein beſchwornes
ewiges Buͤndniß eingeſetzten Unter⸗Pfandes / ſolcher
geſtalt / wie es endlichen am thunlichſten und zutraͤg⸗
lichſten befunden werden doͤrffte/ zu ergreiffen ,

Hier koͤnte zwar jemand einwerffen / weil bey Ihr .
Koͤnigl. Maj . von Polen / und Sr . Churfl . Durchl .
iu Brandenburg/ aucheinigervornehmen Polniſchen
Senatoren / zu Johannisburg in Preuſſen ohnlaͤngſt

gehaltenen Zuſammenkunfft / von beyden Seiten al⸗

lerley Oonteſtationen geſchehen / und einer dem an⸗
dern unzertrennliche Freundſchafft verſprochen / war⸗
um daſelbſten nicht auch von Ausantwortung der

publiꝗ , auch ſonſten allen und jeden / ſo daran gele⸗

diciret / es werde ſolches weder der Republig noch
Ihro ſelbſten zutraͤglich ſeyn. Es koͤnte zur Beant⸗

wortung des vorher angefuͤhrten Einwurffes ſonſten
auch noch hinzu gethan werden / daß weil bey der

Johannisburgiſchen Zuſammentunfft alles zu Stiff⸗
tung einer deſto mehrern mutuel len Aflection , und

zur Luſtbarkeit angeſehen und gerichtet geweſen / Se .

Churfuͤrſtl . Durchl . von einer Sache / die Sie unan⸗

genehm und dabey unerlanglich wuͤſten/ nicht haͤtten
gedencken wollen .

Datnit aber Sr . Churfuͤrſtl. Durchl . bey der Oc⸗

cupation der Stadt Elbingen fuͤhrende Gedancken
und Intention gaͤntzlich an den Tag geleget / und

dem Durchl . Koͤnige und der Glorwuͤrdigſten Ke⸗

niſt / oder ſeyn kan / deſto eigentlicher bekannt wer⸗

So declariren Se . Churfuͤrſtl . Durchl . zu

Brandenburg hierdurch vor der ganzen Welt / daß
ſie das mit dem Durchl . Koͤnige und der Glorwuͤr⸗

ſten Republiꝗ Polen habendes / und erſt neulich

rehovirtes ewiges kœ ‘ us , Krafft deſſen Deroſelben
die Polleſſion der Stadt Elbingen gebuͤhret / heili⸗
glich und unverbruͤchlich halten / alles / wozu Sie
daraus verbunden / treulich præſtiren ; die Privi -

exia der Stadt Elbingen ſamt denen Commercien /
auch Religions Zuſtande / und was deßhalb ſonſten
in denen Pactis noch enthalten / gewiſſenhafft erfuͤl⸗
len ; dabeneben auch mit allen Kraͤfften verhindern
wollen / daß aus ſolcher Stadt / ſo lange ſie in Sr .

Churfuͤrſtl. Durchl . Haͤnden ſeyn wird / der Kepu⸗
bliq , ſonderlich aber dem benachbarten Biſchoff ;
thum Ermland / ſo dann der Stadt Dantzig und um⸗

liegenden Orten / der geringſte Schade nicht zugefuͤ⸗
get werde ; Vielmehr wollen Se . Churfl . Durchl .
dahin arbeiten / daß von dieſer Seiten die Repu⸗
bliꝗ gegen alle beſorgende auswaͤrtige Gewalt / voͤl⸗

lig und dergeſtalt verſichert ſeyn moͤge/ als wann die

Stadt Elbingen etwas auff die Bahn gebracht und Stadt mit der Kepuhlig eigener Guarniſon bewahret
— —-—-—t— — — — — — 332—. —2—2——. —

wuͤrde ,

1698 .
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432 Beſchreibung
wuͤrde. Sonſten declariren Se. Churfl. Durchl .
auch ferner / daß Sie nicht nur alle Gerechtſame /
Anſpruͤche und Forderungen / welche andere an die

Stadt / oder deren Buͤrgere: oder aber dieſe an an⸗

dere haben moͤchten/ ungekraͤnckt laſſen / und eine

durchgehends gleiche Adminiſtration der Juſtijz /
nach denen in der Stadt hergebrachten Geſetzen und

Gewohnheiten / anordnen / ſondern auch ſchließli⸗
chen die Stadt aus keinem andern Grunde oder

Titul , als nur des Juris hypothecarii oder Un⸗

terpfands⸗Rechts / beſizen wollen . Wannenhero
dann auch Se . Churfl . Durchl . ſo bald Sie nur we⸗

gen der verglichenen Summe und deſſen / ſo Sie

rechtlich zu fordern haben / vergnuͤget ſeyn werden /
Ihro Koͤnigl. Majeſtaͤt und der Kkepublig Polen
die offt gedachte Stadt / nebſt ihrem Territorio ,

und denen alsdann kuͤnfftig daraus zu erwartenden

Einkuͤnfften / ohne die geringſte Verzoͤgerung / in

ſolchem Stande rettitunren wollen / wie es die von

Dero Herrn Vatters Gnaden Hoͤchſtſeligſten Ge⸗

daͤchtniß/ den 6. Novembr . 1657 . zu Bromberg
gegebene Verſicherung und Declaration mit ſich
bringet ; es waͤre dann / daß man ſich deshalb eines

andern zuſammen vergleichen wuͤrde .

Solchem nach ruͤckte der Hr . General Lieutenant

Brand den 14. Octob .beynaͤchtlicher Zeit vor die

Stadt / mit Begehren Namens Sr. Churfl . Durchl.
Ihm dieſelbe einzuraͤumen/ und biß zu Erlegung des

Pfand⸗Schillingsbeſetzen zu laſſen / mitdem Bedeu⸗

ten / daß er ſtricte Ordre haͤtte/ die Beſchleunigung
dieſer Einraͤumung auch durch ſchaͤrffere Mittel

Ihm angelegen ſeyn zu laſſen : Wogegen die gute

Stadt unter nicht geringem Schrecken temonſtri⸗

ren wollen / daß die Kepublig Sie wider ihr Ver⸗

ſchulden mit ſolcher hypothec belegt / auch ihren
Secretarium an Se. Churfl . Durchl . auffs eiligſte
abgeſchicket / mit demuͤthigſter Vitte / daß weil faſt
keine gewiſſe Friſt bey dieſer unvermutheten Ein⸗

ſchlieſſung der Stadt von dem Hn . General⸗Lieute⸗

nant zu erbitten geweſen / Sie dennoch der Hoff⸗

nung zu Sr . Churfl . Durchl . lebeten / daß Sie nicht

durch ſolche beſorgliche Mittel moͤchten angegriffen
werden / ſondern Erlaubnuͤß haben ihren Secreta -

rium an Se . Koͤnigl. Majeſtaͤt von Polen zuſchi⸗
cken / wolten auch auff allen Fall bedacht ſeyn den

Pfand⸗Schilling ſelbſt zut erlegen/ fuͤgten auch noch
bittlich hinzu / Se . Churfl . Durchl . wolten gnaͤdigſt

geruhen Ordͤre zu ertheilen / damit der Hr . General⸗
Lieutenant ſich guͤtiger moͤchte erzeigen / wovon das

gantze Schreiben alſo gelantet :

Wie E. Churfl . Durchl . Weltgeprieſene Leutſe⸗

ligkeit und Gerechtigkeit ſo hoch geſtiegen / daß Sie

nicht allein verwundert / ſondern auch hoͤchlich ge⸗

ruͤhmet werden muß : Alſo nachdem wir wider alles

Verhoffen am abgewichenen 14 . Octobr . um 1.

Uhr des Nachts durch den Anmarſch Sr . Excell .

des Hn . General⸗Lieutenant Brands dergeſtalt ſind

beſtuͤrtzet worden / indem er uns zugemuthet / dieſe
Stadt als ein Pfand E. Churfuͤrſtl. Durchl . einzu / tario Euer Schreiben vom r4 . Octobris wohl be⸗

raͤumen / und mit Garniſon biß zu Erlegung des haͤndiget worden / und haben wir daraus mit meh⸗

Pfand⸗Schillings beſetzen zu laſſen / koͤnnen wir in rerm erſehen / was geſtalt Ihr um einigen Auff⸗
dieſem zugeſtoſſenen Drangſal nicht anderſt / als ſchubin Vollſtreckung Unſers hoͤchſtrechtmaͤſſigen
naͤchſt Ottauch zu E. Churfuͤrſtl . Durchl . Gnade Vorhabens / die Uns aus beſchwornen Pactis zu⸗

und Gerechtigkeit unſere Zuflucht nehmen / demuͤr kommende Hypotheque der Stadt Elbingen zu

thigſt bittende / ſelbe ſich gnaͤdigſtzu erzeigen geruhen
wolle / weil von Sr . Excell . dem Herrn Genekal ,

Lieutenant Brand faſt keine gewiſſe Friſt in dieſer
unvermutheten gar engen Einſchlieſſung zu erbitten

geweſen / ſo daß ſelbiger auff die von E. Churfuͤrſtl.
Durchl . demſelben ertheilte gar ſtricte Ordre von

der ſchleunigſten Einraͤumung dieſer Stadt Thore
nicht hat koͤnnen bewogen werden / unerachtet wir

uns auff E. Churfl . Durchl . hohes Wiſſen bezogen/

Chur⸗Brandenburgiſche

wie und welcher geſtalt wir zu ſolcher hyporhec in

vorigen Zeiten keine Urſache gegeben/ vielmehr aber

die damahlige Koͤnigl. Maj . und gantze Republiq
ohn unſer Verſchulden Uns damitbeleget / mit der

Verſicherung / daß ſelbige in folgenden Zeiten die
Verpfaͤndung auff das eiligſte heben wollen / und die

Satisfaction zu thun verbunden blieben . Daß nun
ſolcher Verzug E. Churfl . Durchl . zu groſſem Miß ⸗
fallen ausgeſchlagen / müſſen wir hertzlichbeklagen.

Jedoch in der ungezweiffeltenZuverſichtzuEChurfl.
Durchl . biß daher genoſſenen Hulde / daß dennoch
in dieſer Sache nicht durch ſolche beſorgliche Thaͤt⸗
lichkeit wir ſo hart moͤten angegriffen / vielmehr
aber dieſen Auffſchub erhalten werden / biß wir bey
unſerm AllergnaͤdigſtenKoͤnig und Herrn ( dem khir

unlaͤngſt das Juramentum Pidelitatis præſtiret )
ſelbſten um die Eliberation von ſothaner hypothec
nochmahls werden lolicitiret haben/ oder auch auff

erfolgte fernere Verweilung ſelbſt dahin bedacht ſeyn
koͤnnen / daß die Gnugthuung benannten Pfand⸗
Schillings / in Entſtehung aller andern Hoffnung /
von uns ſelbſten in moͤglichen und von E. Churfl .
Durchl . uns gnaͤdigſt gegoͤnneten Katis , unſerm
geringen Vermoͤgen nach/ erfolgen moͤge . In Er⸗

wartung deſſen wir uͤbrigens unſern abgefertigten
Secretarium E . Churfl . Durchl . beſtermaſſen re⸗

commendiren / und durch denſelben zugleich gar

deh⸗ und wehmuͤthigſt erſuchen / die gnaͤdigſte Ordre

zu ertheilen / daß Ihr . Excell. der Herr von Brand

guͤtiger ſich erklaͤren / und mit deren bey ſich habenden
E. Churfl. Durchl. Voͤlckern ſich wiederum zuruͤckbe⸗

geben moͤge . Solche hohe Gnade werden wir in tieffe/

ſter Demuth jederzeit zu ruͤhmen und zu erkeñen / uns/
ſo lange wir leben/ befleiſſigen ; E. Chutfl . Durchl ,

hiemit der allwaltenden Beſchirmung GOttes zu

allem hohen Churfuͤrſtlichen Wohlweſen und fer⸗

ner⸗geſegneten friedlichen Regierung hertzlich em⸗

pfehlende . Gegeben in Elbingen den 14 . Octob .

Anno 1698 .
Se . Churfl . Durchl. aber berieffen ſich zuforderſt

auff offtgemeldte Velauiſche und Bidgoſtiſche
Vertraͤge / wuͤnſcheten hierbeneben / daß Sie die ge⸗

buͤhrende Pofleſnon ohn Weitlaͤufftigkeit haͤtten er⸗

halten moͤgen: Verſicherten anbey / daß Sie keine

Feindſeligkeit im Sinn haͤtten/ zweiffelten aber / ob

die Stadt in dem Stande waͤre/ die gethane otler⸗
tenzu bewerckſtelligen / wie ſolches mit mehrerm aus

naͤchſt ſtehendem Sr . Churfl . Durchl . voͤlligen Ant⸗

worts⸗Schreiben zu erſehen .
Es iſt uns von Euerm anher geſchickten Secre⸗

ergreiffen /
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ergreiffen / anſuchet / ſo dann auch euch dabey erbie⸗

chet / dahinbedacht zu ſeyn / daß die Gnugthuung
ſers Pfand⸗Schillings voneuchſelbſten in moͤglichen

und von Uns euch gegoͤnneten Katis erfolgen moͤge .

Welches alles von gedachtem euren Secretano bey
der mit ihm gehaltenen Conterence mündlich weit⸗

laͤufftiger vorgeſtellet worden. O bwir nun zwar nicht

zweifeln/ es werde derſelbe dasjenige/ waswir ihm auf

ſolchen Vortrag zur Antwort wifſen laſſen ⸗
euch ge⸗

treulich hinterbringen / ſohaben wir jedoch nicht umker⸗
laſſen wollen / ſolches in Beantwortung vorgedachten
euren Schreibens mit wenigen anhero zu wideryolen.
Es iſt euch und aller Welt bekant / was das Ewige

zwiſchen der Kron Polen und uus zu Velau und
Bidgoſt aufgerichtete Buͤndnuͤß wegen Einraͤu⸗
mung der Stadt Elbingen / biß zur Tilgung eines
gewiſfen Pfand⸗Schillings klaͤhr⸗und unwieder⸗

ſprechlich diſponiret / allenfalls habt ihr das uns da⸗

durch zugewachſene Recht aus beylommender Re-

præſentation mit mehren zu erſehen . Da nun un⸗
ſer gottſeliger Hr . Vater wie auch wir uͤber viertig

Jahre auf die Erfuͤlung dieſes ex cauſis maxime

juffis & oneroſis getroffenen und beſchwornen Pa⸗

cti, und die Einraͤumung beſagter eurer Stadtver⸗

geblich und mit Erſchoͤpffung aller unſerer Gedult ge⸗

wartet / haben wir endlich / dafern wir nicht die blame
bey der werthen Potteritaͤt / unſere Jura und unſeres

Eſtats Intereſſe gefliſſentlich negligiret zu haben /

auf uns laden wollen/ ſolche Mittel zur Hand nehmen
můſſen / wodurch wir dasjenige / wasuns von GOtt /
und Rechtswegen gebůhret/ erhalten koͤnnen . Welches
wir auch Ihr . Koͤn. Maj . in Pohlen und denen
ſaͤmmtlichen Herren Segatoren durch gewiſſe

Schreiben / wovon die Oopien der Reprælentation
heygefüget ſeynd/ wohlmeinentlich vorgeſtellet. Zwar

haͤtten wir gewuͤnſchet/ daß wir die uns gebuͤhrende
poſſeſſion unſersUnterpfandesohne eintztgen Eclat

und Verdrießligkeit haͤttenerhalten koͤnnen ; nachdem
aber ſolches nicht geſchehen moͤgen/ ſo wirds anietzo
lediglichbeyeuchſtehen / ob die Ergreiffung unſers

Rechtens und der Voffeſſion mit Conlervation
oder mit Gefahr und Ruin eurer Stadt geſchehen
ſolle. Wirbezeugen es vorGOtt und der Ehrbaren
Welt / daß wir nicht allein kein feindliches Gemuͤthe/
oder ungnaͤdige Intention gegen euch haben/ ſon⸗
dern daß wir vielmehr eure Erhaltung und Beſtes
von Hertzen ſuchen und wuͤnſchen / wie wir dann ſol⸗

2

get / ſo haben wir ordre ertheilet / daß mit allen Thaͤ
tigkeiten gegen die Stadt ſo lange inne gehalten wer

Thcatri Europæi XV. Theil .
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ches bereits durch ſuſpendirung des Strohmgeldes
bezeuget/ und noch in wichtigern Angelegenheiten euch

zu erkeñen zugeben begierig ſeynd/ dafern ihr euch nur

durch ein promptes und willfaͤhriges Aecommode -

ment Unſerer euch zutragenden Gnadeund guͤtigen
propenſion faͤhig machet . Wobey wir dañ euch noch⸗
malen aufrichtig und Churfuͤrſtl . verſprechen / daß
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bey euch zuruͤcke gekommen / und ihr Uns auf dieſe
unſere guͤtige Erklaͤhrung eure finale und cate go⸗

riſche Keſolution werdet haben wiſſen laſſen / jedoch
mit dieſer qusdruͤcklichenBedingung / daß alles bey
euch in dem Stande verbleibe / wie es am 14 . Oct .
da unſer Gen . Lieutenant / der von Brand / vor eure
Stadt geruͤcket/ geweſen/ folglich ihr keine Beſatzung
einnehmet / ſondern/ dafern ſolches bereits uͤber Ver⸗
hoffen geſchehen / dieſelbe wieder heraus ſchaffet /
dann wir ſolches anders nicht als eine Declaration⸗
daß ihr von unſern kuͤufftigen Rechten uns mit Ge⸗
walt und feindſeliger Begegnung abhalten wollet/
erkennen koͤnten ; zugeſchweigen / daß ihr alsdann
ſelber nicht mehr Meiſter in eurer Stadt ſeyd/ ſondern
nach Gefallen der Beſatzung wuͤrdet thun und han⸗
deln muͤſſen. Was das von euch gethane Erbie⸗
then anlanget / daß ihr nehmlich ſelber uns wegen un⸗
ſerer Forderung zu vergnuͤgen gefliſſen ſeyn wollet /

ſolchesverwerffen wir keines weges : weil wir aber
davor halten / daß ihr vor euch alleine dazu unvermoͤ⸗
gend ſeyd / als koͤnnen wir ſolches oblatum noch zur
Zeit anders nicht anſehen / als daß man nur ſuche Zeit
zu gewinnen / und unsvergeblichzu amuliren . Al⸗

lenfalls kan daruͤberallzeit / auch alsdann / wann wir

gleich die Beſatzung in der Stadt haben / gehandelt
werden . Dafern ihr aber uͤber alles Verhoffendieſe
Unſere guͤtige Erklaͤrungen verwerffen / und es auff
die Kxtremitaͤtenankommen laſſen werdet / ſo wollen
wir hiermit vor GOtt und aller Welt conteſtiiret

haben / daß Wiran dem Unheil und Verderben / ſo
euch und der guten Stadt daraus zuwachſen / und
Uns ſelber ans Hertze gehen wuͤrde / entſchuldiget ſeyn
wollen . Wirerwarten hierauf eure ſchluͤßliche Er⸗

klaͤrung/ und verbleiben euch biß dahin ꝛc. Gegeben
zu Coͤlln den 11 . Oct . An . 1698 ,

Weil dann die Stadt nichts deſtoweniger ſich
zu keiner Ubergabe entſchlieſſen wolte / ſondern ſich
vielmehr in Gegenverfaſſung ſetzte/ ſo ward zwar der⸗

ſelben annoch biß zu der Zurückkunfft des Secretarii

aus Pohlen noch nicht ſonderlich weit zugeſetzet/ in⸗
deſſen aber die benoͤthigte Artillerie nebſt T00 .

Ammunition - Waͤgen in das Lager gebracht / und

die davor ſtehende Trouppen verſtaͤrcket; und als

gemeldter Secretarius zu lange auszubleiben geſchie⸗
nen / mithin das Geruͤchte entſtanden / alswann man
im Begriff waͤre die Stadt zů entſetzen /ſo hat ſich der

Hr . General auch zu etwas mehren Ernſt angeſchi⸗
cket / und etlicheMannſchafft in einem Fal
commendiret / mit ſolchem uͤber den Fluß Elbing zu

ſetzen/ bey den Baumſchlieſſer potto zu faſſen / und
die Elbingiſche Wache von dannen zu vertreiben .

Es lieſſen ſich auch auf dem Reyerbahniſchen Kirch⸗
wir ſolchen falls euch bey allen euern Privilegien / hof einige von den Brandenburgiſchen ſehen/ eine
Rechten und Gerechtigkeiten / ſo wohl in Sacris als

prophanis , wie auch bey euern Commereien und
was euchſonſten zuſtehet / oder ihr zur Vermehrung

Eures Wohlſeyns verlangen koͤnnet/ laſſen / hand⸗
haben und eraͤfftig ſchuͤten / euch wann wir unſere
rechtmaͤßige datisfaction erlanget / gerne und willig
reſtituiren wollen . Und damit ihr unſere Sorg⸗
falt vor eure conſervation deſto beſſer erkennen moͤ⸗

Bruſtwehre daſelbſt aufzuwerffen / welches beydes iu

verhindern die Elbinger mit Stuͤcken und Mus⸗

queten tapffer heraus gefeuert . Als aber der Stadt⸗
Secretariusvon Warſchauzuruͤcke gekommen und
von dein Primas Kegni dem Hrn . Cardinal R d .

2ĩcWVsSky , weil S . Koͤn . Maj . uoch nicht angelan⸗
get / ſo wohl ſchrifft als muͤndliche Antwort m itge⸗

bracht / daß man von der Cron Pohlen dern

der belaͤgerten Stadt nicht ſo ſchleunig tuecurreren

koͤnte/ hingegen die Barterien bereits aufgefuͤhret/

den ſolle biß offt gedachter euer dccretatius wieder 16 98.



434 Beſchreibung Chur⸗Brandenburgiſche⸗
das Geſchuͤtz in Bereitſchafft gebracht war / ſo ließ
der Hr . Gen . Lieutenant zum Uberfluß noch einmal

die Deputirte vom Magiſtrat und der Buͤrger⸗

ſchafft zu ihm fordern / und verlangte daß die Aelteſten
von den Gewercken mit erſcheinen moͤchten / welche

auch inziemlicher Menge / und uͤber 20 . Perſonen

ſich angefunden / denen er dann die Pro poſition that /
daß Sr. Churfl . Durchl. endliche und Kinale reſolu⸗

tion waͤre/ hnen noch 24 . Stunden dilation zuge⸗

ben /ſich zu bedencken / ob ſie in der Guͤte ſich acom⸗

modiren / oder die extremitaͤt erwarten wolten/ ver⸗

ſprach ihnen hierbey auf den erſten Fall laut Sr .

Churfl . Durchl . gnaͤdigſten Keſcripts alle avanta⸗

eieuſe conditiones , gab ihnen auch das Churfl .

Poſt - Scriptum ſelbſt zu leſen/ undda es die gemeine
Buͤrgerauch zu ſehen verlangten / ward ihnen ſolches
auch zugeſtellet . Der gautze Hauffen ſagte/ ſie wol⸗

ten es ihren Mitgliedern hinterbringen / es waͤre aber
unmoͤglich / weil die ganze Burgerſchafft convoci⸗
ret werden muͤſte/ und der Sonntag einftele/ uͤber ein

ſo wichtiges Werck zu deliberirenzman moͤchte ihnen
doch Zeit geben / biß 2. mahl 24 . Stunden vorbey waͤ⸗

ren / alsdann ſie ihre celolution geben wolten / ange⸗

ſehen Se. Churfl. Durchl . ihnen doch feſte verſprochen
haͤtten ſie ſo lange zu verſchonen / biß ihre Antwort

wuͤrde eingelauffen ſeyn : Der Hr . General antwor⸗

tete/ daß ſein Gnaͤdigſter Herr ihre Antwortdurch ihn
fordern lieſſe/ und haͤtte ihm gewiſſe Stunden vorge⸗

ſchrieben / die er nicht uͤberſchreitendoͤrffte:Sie hoͤreten
aber nicht auf zu lamentiren / und betheureten hoch/
daß es kein amuſement waͤre/ ſondern ſie koͤnten we⸗

gen des Sonntags die Buͤrger ſo eigen nichtzu⸗

ſammen bringen : hierauf ließ er ſie abtreten und uͤber⸗

legte es mit dem Oberſten Weiler und den andern

CommendirendenOflicirern / welchegut befunden /
ihnen die geſuchte dilation noch auf 24 . Stunden

zu verlaͤngern/ indem ihnen ſelbſt dadurch ein groſſer
Vorthell geſchaͤhe/ weilſiebey waͤhrendem Stillſtan⸗

de noch alles vollends verfertigen koͤnten / was et⸗

wannan der Artillerie annoch zu der attaque feh⸗
len moͤchte / ꝛe. wurden ſie alſo wieder hinein gelaſſen/
und ihnen geſaget / daß man aus ſonderbarer Churfl
Gnade / die ſie vor die Stadt truͤgen / ihnen die Zeit
noch veꝛſtatten wolte / undkeine Thaͤtlichkeitanfangenz
man wuͤrde aber continuiren alle Præparatoria
zu verfertigen / damit wann die 48 . Stunden verfloſ⸗
ſen waͤren / und keine gewiertge relo lution erfolgete/
man ſo fort den Anfang machen koͤnte . Weil ih⸗
nen dann eine ziemliche quantitaͤt Bomben / Feuer⸗
Kugeln und andere waterialien zugleich waren

gezeiget worden / und ſie dergeſtalt ihren Unter⸗

gang vor Augen ſahen/ auch kein Entſatz zu erwarten

ſtund / ſo habenſie ſich Sr . Churfl . Durchl . vermit⸗

telſt folgender Artickeln ergeben : Demnach in dem

zu Bydgoſt oder Bromberg am 6 . Nov . 1657 .

aufgerichteten ewigen und beſchwornen Buͤndnuß /
aus druͤcklich enthalten / daß die Poſſelſion der

Stadt Elbingen / ſo bald ſelbige von der damaligen
Beſatzung erlediget ſeyn wuͤrde / niemande als Sr .

Churfl . Durchl . zu Brandenburg / undzwar ohne al⸗

le Anſprach und Auffſchub/ ubergeben und eingerau⸗
met / auch vonDeroſelben mit Beſatzung verſehen
werden ſolle / und dem zu folge jetzt hoͤchſtgedachte
Se . Churfl . Durchl . nach viertzig jaͤhriger Gedult

ſich gemuͤſſiget befunden einige Prouppen unter

demCommando DeroGen. LĩeutenantsvonBrand
vor die StadtElbingen / zuErgreiffungderſelbenPol .
ſeſſion , als eines Ihro durch ewiges und beſchwohr⸗
nes Buͤndnuͤß conttituirten Unterpfandes / ruͤcken
zu laſſen : Als haben Dieſelbe zu Verhuͤtung aller

Weiterungen und Blutvergieſſens fuͤrnehmlich aber

zu Bezeugungder gnaͤdigſten Propention, ſoſie gegen
beſagte Stadt haben / derſelben folgende Conditio .

nes offeriren laſſen / welche die Stadt angenommen /
und worauf der Accord geſchloſſen / und die Uberga⸗
be geſchehen .

1. Es verſprechen Se . Churfl . Durchl . zu Bran⸗

denburg unſer gnaͤdigſter Herr / ſo wohl vor ſich als

alle S . Durchl . Succefloren / die Stadt Elbingen
und alle deroſelben Angeſeſſene undZugehoͤrige bey al⸗
len ihren hergebrachten Rechten/ Gerechtigkeiten / bri⸗
vilegien und Immunitaͤten ſo wohl in Sacris als

Profanis , tam in genere quàm in ſpecie , abſonder-
lich dem Privilegio ordinis , dann auch Caſimiria-
no , und allen andern biß aufienztregierende Koͤnigl.
Maj . in Polen Auguſtum Il . confirmirten Priwi -

legien/ Freyheiten und Gerechtigkeiten zu laſſen/ u
ſchuͤtzen und zu handhaben / und nicht zu verſtatten / daß
dieſelbe dawider in einige Wege gekraͤncket / oder be⸗

eintraͤchtiget werde / maſſen auch dieſe gute Stadt / wie

vorhin / alſoauch in zukommenden Zeiten bey Bewah⸗
rung des Landes Siegels / hres gewoͤhnlichen Sizes
auf Land⸗Taͤgen/ undwo ſonſten Conventus gehal⸗
ten werden moͤchten / ohne Dismembration von

denen Staͤnden und Staͤdten dieſer Provinee voll⸗

kommen gelaſſen/ undmit keinem neuen Huldigungs⸗
Eide von Sr . Churfl . Durchl . als welche bloß jure

hypothecario dieſe Stadt in Vofleſſion genom /

men / beleget/ ſondern bey dem Sr . Koͤn. Maj . von

600 nenlich geleiſteten Eide gelaſſen werden

ſoll.
2. Das Exercitium Religionis Jus Patro -

natus und alle andere jura Eccleſiaſtica , ingleichen
die cautiones und Vertraͤge wegen der Pfarr⸗Kir
chen/ bleiben in eben dem Stande / worin esbey der

Ubergabe iſt ; und nehmen Se . Churfl . Durchl

alle in der Stadt und deroſelben Gebiethe vorhandene
Kirchen / Gymnatium , Schulen / und Hoſptaͤle/
nebſt denen Geiſtlichen Kirch : und Schulbedienten /
ſo wohl Roͤmiſch⸗Catholiſchenals Evangeliſchen/ und
welche ſonſten bißhero in ihrer Religion geduldet

worden / indero GnaͤdigſtenSchutz / verſprechen auch

dieſelbebey dem ruhigen Beſitz und Genuß ihrer Im -

munitaͤten auch inhabenden geiſtlichen Guͤtern/
Renten und Einkuͤnfften zu laſſen und zu ſchuͤßen.

3. Alle Magiſtrats - Perſonen bleiben in ühren
habenden dignitaͤten / Aemptern und Bedienungen /
genieſſen auch der Einkuͤnffte ſo der Stadt von Ih⸗
ren Erb⸗und atrimonial - Guͤtern / laut dem Privi⸗
legioOrdinis ,als auch Caſimiriano, eigenthuͤm⸗
lich gebuͤhren/ und ſoll die Wahl in der abgehenden
Stelle ſo wohl des Koͤnigl. Burggraffen / nachalter
Gewohnheit / alsauch eines EhrenveſtenRaths/ nebſt
der dem Magiſtrat in allen deroſelben Civilen Oeco⸗
nonnſchen Aemptern competirenden Jurisdi -
ction ,in dem Stande verbleiben / wie ſie vor der Uber⸗

gabe geweſen .
4 . Den Voigt nebſt der præſentirenden Ge⸗

meine / und die geſamte Buͤrgerſchafft/ nehmen

—
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Æν
Se . Churfl . Durchl . in dero gnaͤdigſten Schut / und dereyen und Dorffſchafften ſo wohl in der Niede⸗ 1693 .
ęverſprechen dieſelbe bey ihren Plivilegien / Verfaſ⸗
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ſung / Gülde⸗ und Gewercks⸗Briefen oderRollen
zu laſſenundzů ſchuͤtzen / auch was zuderſelben Auf⸗
nahme und beſten gereichen kan / gnaͤdigſt zu beſor⸗

gen . 3 10
5. Ebenmaͤßig wollen Se . Churfl . Durchl. die

Stadt bey dem ungehinderten Lauff der Commer⸗
cien laſſen und handhaben/ auch dieſelbe / ſo vielmoͤg⸗
lich/ zu verbeſſern ſuchen .

6. Aus ſonderbahrer Gnade und propenſion er⸗

laſſen Se . Churfl . Durchl . der Stadt das ſo ge⸗
nannte Strohm⸗Geld vor erſt/ ſo lange Se . Churfl ,

Durchl . die Hypothe EK verbleibet .

7 . Auch wollen Se . Churfl . Durchl . keine neue

Zoͤlle/ wederzu Waſſer noch zu Lande/ anlegen laſſen /

und weil die Stadt eine zeithero uͤber die Erhoͤhung

des Pillawiſchen Zolles Klage gefuͤhret / wollen Se .
4

Churfl . Durchl . dieſelbe unterſuchen und remedi -

rung / als auf der Hoͤhe mit Einquartirungen / und

Durchmarchen nach Inhalt der Privilegien ver⸗

ſchonet bleiben ſollen .
11 . Wann die Stadt wegen der jetzo geſchehenen

Ubergabe / oder auch ſonſten / unverſchuldeter Weiſe
von jemande / er ſey wer er wolle/ angefeindet / verfol⸗
get und an Perſonen oder Guͤtern bekuͤmmert wer⸗

den ſolte / verſprechen Se . Churfl . Durchl . derſelben

ihren kraͤfftigen Schutz gedeyen zu laſſen/ und derſel⸗
ben Eingeſeſſene wieder maͤnniglich zu protegiren
undzu detendiren .

12 . So bald Se. Churfl . Durchl . wegen Ihrer
habenden rechtmaͤßigen Forderung von Sr. Koͤnigl.
Maj . und der Kron Pohlen voͤllig befriediget ſeyn
werden / bleibt es wegen derStadt Neſtitution bey
demjenigen / was die Pact⸗Conventadeßhalbdiſpo -
niren und im Munde fuͤhren/ bevoraus / daß die Stadt
inihrer Kortitication an Waͤllen / Graͤben und Mau⸗

ren laſſen .
3 . Se . Churfl . Durchl . laſſen und ſchuͤtzen
Stadt bey dem Handel und Gewerbe / ſo dieſelbe in
dem umliegenden Koͤnigl. Pohlniſchen Gebiethe / ſo
wohl des Biſchoffthums Ermland / und andern ab⸗

gelegenen Orten / wie auch Weixel - und Nogath⸗
Strohm gehabt und getrieben worden / geſtalt dann

von nun an ſolcher Handel und Gewerbe nach wie vor

offen und frey geſtellet / und ſo wohl denen Auswaͤrti⸗

gen erlaubet wird in die Stadt zu kommen / die Marck⸗

Taͤge zu beſuchen und ihre Gewerbe zu treiben / als

auch denen Einwohnern der Stadt frey flehet/ inde⸗

nen umliegenden Landen ihre Nahrung zu ſuchen
und ihre Schulden einzutreiben / worzu Se . Churfl .
Durchl . ihnen jedesmal auf Erſuchen die huͤlffliche
Hand biethen wollen .

ert

Efſecten / ſo dieſelbe in Sr . Churfl . Durch

und Gebiethe hat / ungeſchmaͤhlert verbleiben / und

wann ſiedieſelbe rechtlich beytreiben wollen / ſoll ihnen
darunter ſchleunige unde

niſtrijuſtiz adminiſtriret

werden / wie dann auch ſonſt eine durchgehends glei⸗
che Adminiſtration der Juſtiz⁊ in der Stadt / und

zwar nach derſelben hergebrachten Geſetzen/ Luͤbiſchen
Recht / Stadt Willkuhr und andern gewohnheiten

veranſtaltet werden ſoll. Wobey auch das Privile -

gium Inſtantiarum & Appellationis in dem

Stande / wie es bißhero geweſen / tam in civilibus

quam Criminalibus ungekraͤncket conſerviret
wird .

10 . Die Conſervation und Defenſion der

Stadt mit allem dem/ was dazu gehoͤret/ nehmen Se .

Churfl . Durchl. uͤber ſich auf eigene ſpeſenzu ſufti

niren / verſprechen auch der Stadt alles grob und klei⸗

ne Geſchůͤtze/ ſowie es bey der Ubergabe befindlich ge⸗

weſen / mit der Ammunition voͤllig zu laſſen / vonder
Buͤrgerſchafft weder anietzo noch kuͤnfftig kein Ge⸗

wehr abzunehmen / an der Kortification keine neue

Wercke binnen oder auſſer deroſelben zu verſtatten /
noch die alte Stadt mit einiger Soldateſque zu bele⸗

gen / ſondern die Garniſon, jedoch in geringer An⸗

zahl/ inder Neuſtadt und Vorſtaͤdten / ſonder Belaͤſti⸗
gung der Buͤrgerſchafft aus eigenem Schatz zu be⸗

ſolden / und in ſo ſtrenger Ditciplin zuhalten/ daß
die Stadt und derſelben Eingeſeſſene keine Beſchwer⸗
de davon empfinden / wie dann auch der Stadt Kaͤn⸗

n die molition oder Wandelung vorgenommen werden

ren / in ſtatu quo alsdann verbleibe / und keine De⸗

moͤge/ und wollen Se . Churfl . Durchl . bey ſolcher
Reſtitution alsdann ſpecialiter bedingen / daß die

Stadt wegen der geſchehenen Ubergabe in keine w

ge weder directe oder indirecte gefaͤhret oder

kraͤncket werden ſolle.

13 . Ingleichen ſoll die Stadt und deroſelben
Ein⸗ und Beywohner zu keiner anderwaͤrtigen Con⸗

trbution gezogen werden / als welche von den Staͤn⸗
den und Staͤdten Koͤnigl. Preuſſens guf Ordinai -

ren Land⸗Taͤgen per acciſas laudixet und ein⸗

hellig beliebet worden/ laut Privilegien .
14 . Alich ſollen dem præſidirenden Buͤrge⸗

meiſter / wie vor dieſem / alſo auch in kuͤnfftigen Zeiten
ſo wohl die Schluͤſſel von ſaͤmintlichen Thoren der

Stadt / als auch die Ausgebung der parolẽ gelaſſen
werden .

17 . Die alte Stadt Elbingen nebſt dazu behoͤri⸗

Pe

he e⸗

ge⸗

gen Thoren und Speichern betreffende / bleiben mit

der hieſigen Stadt Sol dat esque zu allen Zeiten be⸗

ſetzet auſſer dem Burg⸗Thor und Mittel Poſt .
16 . So fern auch jemand dieſer Stadt / Buͤrger

und Unterſaß / ſich von hier mit ſeiner Habſeligkeit
an andere Oerther transportiren moͤchte/ ſoll ſolches
ungehindert ihm mit ſeiner gantzen Familie zuge⸗

laſſen ſeyn / und daran ſub quocunque prætextu
nicht gehindert werden.

17 . Was ſeithero bey Berennung und Bloqui⸗
rung dieſer Stadt von beyden Theilen vorgenom⸗

men worden / daſſelbe ſoll per Amneſtiam gaͤntzlich
aufgehoben und mortiticiret / ingleichen den Sol —⸗

daten der Stadt / welche einen poſte einraͤumen wer⸗

den / mit brennenden Lunden und klingendem Spiel
abzuziehen freygelaſſen ſeyn.

18 . Uber obige Accords - Puncta verſprechen Se .

Excellence ,Hr. General Lieutenant von Brand /
von Sr . Churfl . Durchl . die gnaͤdigſte Katihabi⸗

tion unfehlbar zu erhalten .
Zu mehrer Feſthaltung dieſer Artickel ſeynd zwey

gleichlatttende Exemplaria davon verfaſſet / und mit

beyderſeits Theilen Unterſchrifft und Inſiegeln cor⸗

roborirt und bekraͤfftiget worden . Signatum El⸗

bingen / den 1. Novembr . 1698 .

Wilhelm von Brand / Gen Lieutenant ,

Joachim Friedrich von Wreech .

àt-heatri Europæi XV . Theil. Vit 2 Finck
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Finck von Finckenſtein .
C. E. von Weiler.
Voyne .
L. von Panwitz .
Joachim Heinrich von Bredow .

B .F. G. von Doͤnhof.
Carl Ramſey / Præſ .

Iſaae Feierabend / Conl .

Jacob Roule , Conſ .

Iſrael Pryne Voigt .
Joh . Alexander Moͤller / Deputirter .
Chriſt . Treſchenberg / Deput . Aelteſter .

Dieſe Puncten ſeynd hierauf nebſt einem unter⸗

thaͤnigſten Schreiben der Stadt an Se . Churfl .
Durchl . abgeſchicket worden / welches Se . Churfl .
Durchl . folgender maſſen beantwortet :

Von G. Gn . Friedrich der Dritte / etc . ete . Uns

iſt euer gehorſamſtes Schreiben von 1 3. dieſes nebſt
denen verglichenen Accords/Puncten / welche Uns

von Unſerm General⸗Lieutenant dem von Brand

zugeſandt / wohl worden / und habenwir beydes ver⸗

leſen / und der Sachen Wichtigkeit / auch Unſerer
euch zutragenden gnaͤdigſten Propenſion nach/ der

Gebuͤhr erwogen . Nun hat Uns zu erſt eine ſon⸗
derbahre Freude verurſachet / daß ihr lieber die von

Uns uͤberſchickete / zu eurem beſten eingerichtete
Accords : Puncta annehmen / als durch Verwerf⸗
fung derſelben zu einer gefaͤhrlichen Exttemitaͤt es

veranlaſſen wollen : Dann gleich wie wir nichts

mehr und hoͤher wuͤnſchen/ als eure Wohlfahrt und

Erhaltung / ſo wuͤrde es uns uͤberaus geſchmertzet
haben / wann wir unſer Pfand⸗Recht nicht anderſt
als durch euren beſorglichen Ruin haͤtten erhalten
koͤnnen . Was die geſchloſſene Accords⸗Puncte

und fuͤrnemlich diejenige / ſo von euch hinzu gethan
worden anbelanget / haben wir ſelbige insgeſamt

ſo / wie ſie da liegen / ratificiret undconfirmiretzweil
aber nothwendig bey einem und anderm Additio -

nal· Artickel eine Erlaͤuterung geſchehen muß / ha⸗
ben wir ſelbige anhero zu ſetzen der Noth erachtet :
Und zʒwar betreffende den erſten Artickel / laſſen wir

es dabey / daß der Eyd / welchen die Stadt Sr . Koͤn.

Majeſt .in Polen geſchworen / in ſeinen Kraͤfften ver⸗

bleibe / und Ihr gegenwaͤrtig mit keinem neuen

Huldigungs⸗Eyd beleget werdet ; wogegen wir die

von euch in obgedachtem Schreiben gethane Verſi⸗
cherung von eurer Treue / gnaͤdigſt annehmen / da⸗

bey es auch / ſo lange die Stadt keine Attaque zu be⸗

ſorgen hat / verbleiben kan ; Solte aber / welches Gott
verhuͤte/ eine Welterung oder Kuptur entſtehen/
und die Stadt attaquiret werden / worzu wir jedoch
unſeres Theils nimmer Anlaß geben wollen ; ſo
koͤnnet ihr ſelber ermeſſen / daß zu Verhuͤtung aller

euch ſchaͤdlichen Diflidentz und zu Bewuͤrckung
eurer Defenſion und Erhaltung hoͤchſtnoͤthig ſeyn
wird / daß wir ſolchen unvermutheten Falls eurer

Treue und Beyſtandes vollkoͤmmlich verſichert
ſeynd. Jedoch verſprechen Wir euch / daß Wir

auch hierunter nichts von euch begehren wollen / als

was raiſonable und billich wird erfunden werden .

Bey dem neunten Puncte finden wir nur dieſes zu

erinnern / daß dasjenige / was darinn von dem Pri -

vilegio Inſtantiarum & Appellationis geſetet
wird / auff ſo lange zu verſtehen / als Friede und Ru⸗

he erhalten wird . Solte aber / das GOtt verhuͤte/
eine Unruhe und Krieg entſtehen / werdet ihr von

ſelbſten urtheilen / daß es eure und der guten Eingeſeſ
ſenen eigene Sicherheit erfordere / daß alsdann dar⸗

unter eine Aenderung / wie man ſelbige alsdann

thunlich achten wird / gemachet werde . Den zehen⸗
den bunct belangende / rat ihabiren wir gerne / was
darinn verſprochen / unter der Verſicherung / daß
auff den unverhofften Falleiner feindlichen Attaque
die Stadt dasjenige / was zu ihrer Defenſion und

Erhaltung noͤthig/ mit beytragen werde . Neue For—
tifications · Wercke wollen wir nicht anlegen laſſen/
auſſer was zu unumgaͤnglicher Defenſion der Stadt

noͤthig/ und erbiethen Wir uns / daß / wann dabey
die Einwohner etwas vom Lande verliehren muͤſten/
ihnen davor Satisfaction gegeben werden ſolle,
Bey dem zwoͤlfften Punct , und zwar der Demoli —

tion der Stadt⸗Wercke / iſt bekannt / was deshalb
die zu Bydgoſt geſchloſſene Pacta vermoͤgen;
Gleichwie Wir aber bereits in dieſer gedruckten re .

præſentation Uns ſo weit erklaͤret/ daß Wir Uns
daran ſo genau nicht binden / ſondern Uns deshalb

an dem halten wolten / weſſen man ſich bey der Ke⸗
ſtitution alsdann vergleichen wuͤrde / ſo hat esauch
dabey ſein Bewenden . Den 14 . und 15 . Punct ha⸗
ben Wir ebenmaͤſſig gnaͤdigſt ratihibiret : Nur
wird dabey erinnert / daß wann nach GOttes Ver⸗

haͤngnuͤßeine feindliche Attaque der Stadt zu beſor⸗
gen waͤre / derſelben gantze Wohlfahrt und Erhal⸗
tung darauff beſtehet / daß alle Thore und Poſten
wohl und zureichend beſetzet / und wann ſolches von

der Stadt Soldateſque nicht geſchehen koͤnnte/ noth⸗
wendig die Churfuͤrſtl . Garniton dazu gebrauchet
werden muͤſte: Dann wann in Entſtehung deſſen
die Stadt uͤberrumpelt oder durch Sturm erobert

werden ſolte/ iſt nichts gewiſſer / als daßdieſelbe von

dem wuͤtenden Feinde wuͤrde gepluͤndert und mit

Raub und Mord angefuͤllet werden . Im uͤbrigen/
was ihr in eurem Schreiben / wegen gaͤntzlicher Ab⸗

ſtellung des Strohm⸗Geldes / wie auch des Pfahl⸗
Geldes in der Pillan angefuͤget / ſo muß es zwar

vor jetzo bey demjenigen / was deshalb in den Ac⸗

cords / Puncten enthalten / verbleiben ; Wir werden

Uns aber bey der hiernaͤchſt erfolgenden Behand⸗
lung daruͤber dergeſtalt erklaͤren / daß die Stadt Un⸗

ſere Ihro zutragende Hulde daraus verſpuͤhren ſolle.

Belangende die gebettene Abnehmung eines Theils
der Garniſon , koͤnnen euch die Bedrohungen von

Krieg und Ruptur , ſo in der Nachbarſchafft aus⸗

geſtoſſen werden / nicht verborgen ſeyn : Wir wollen

hoffen/ daß es dabey verbleiben werdez So langeaber /
als deſſen noch keine gnugſame Verſicherung iſt/ er⸗

fordert es eure eigene Sicherheit und Erhaltung /
daß ihr mit einer baltanten Garniſon verſehen wer⸗

det : Stuͤnde aber hiernaͤchſt nichts zu beſorgen/ wer⸗
den Wir von ſelber auff eine Erleichterung bedacht

ſeyn / und indeſſen dahin ſehen/ daß die Beſatzung
euch zu keiner Beſchwerde gereiche . Wie nun obi⸗

ges alles in der hoͤchſten raiſon und Bilůligkeit be⸗

ſtehet / ſo hoffen Wir / ihr werdet damit hoͤchſt ver⸗
gnuͤget ſeyn/ und verbleiben euch ꝛe. Gegeben Coͤln

an der Spree den 17 . Novemb . 1698 .
100

Indeſſen ward dieſes in Polen nicht wohl aufffſonte
genotnmen / und haben Se . Maj . zwar mit denelnmuchtzun

Senatoren unterſchiedene mal daruͤberRathsge⸗
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pflogen / jedoch well unter denen Groſſen alerhand
ſeſten aufffflIneinigkeit und Mißtrauen auffgewachſen/ keinen
genommen fpeitern Schluß gemacht / als daß man an die Staͤd⸗
worden.

ſeeDanzig und Thorn ſchreiben ſolte / ſich in acht zu

nehmen / Sẽ . Koͤn. Maj . auch erſuchet werden / de⸗
ro Teutſche Trouppen / wo nicht alle/ doch zum Theil

nach Preuſſen zu ſchicken / umb Elbingen wieder zu

der Republiq zu bringen / oder doch allen zu beſor⸗

genden fernern Unternehmungen vorzukommen :

Man ſolte auch einen generalen Auffbotk an den
gantzen Adel / und inſonderheit den Adel in Preuſſen
ergehen laſſen / auft die dritte Ankundigung ſich fer⸗

tig zut halten / auffzuſizen / und zu den Waffen zu

greiffen / mithin einige Miniſtres an die Allürte

Fuͤrſten und Staaten zu ſchicken/ und ſie umb Bey⸗
ſtand zu erſuchen . Es ward auch dem Churfuͤrſtl .
Keſidentenzu Warſchau/ Wernern/ angedeutet/ ſich
von dar zu begeben : Ingleichem ſahe man einige
mit allerhand harten Expretſionen angefuͤllete Uni⸗

verſalien / den 15. Nov . datiret / daß man nemlich

ſich nicht verſehen haͤtte / daß ein benachbarter und

Alltirter Fuͤrſt/ der im Fall der Noth verbunden waͤ⸗

re / ſeine Waffen der Kepublig beyzuſetzen / und

von welcher er den Titel Sereniſlimus an ſtatt II⸗

luſtriſſimus bekommen / ſolche wider dieſelbe zu ei⸗

ner Zeit wenden ſolte/ da ſo viel Uneinigkeit ſich her⸗
vor thaͤte/ und da man begriffen waͤre / einen lang⸗
wierigen und wegen vor Wien geleiſteten Beyſtands
entſtandenen Krieg zu endigen / und in Friedens⸗
Handlungen zu treten : Es waͤre dieſe Bezeigung
wieder die unlaͤngſt erneuerte Alliance , und dem

Voͤlcker⸗Rechte dadurch zu nahe getretten : Waͤren

ſchon einige Prætenſionen / ſo haͤtten ſie ſollen durch

Commifflarienunterſuchet / und durch Mediatoren /
nicht aber durch eine willkuͤhrliche Macht und ein

ſic volo abgethan werden : Das Vaterland litte

von ſeinem eigenen Sohn / dem es vor dem aller⸗

hand affection erwieſen / auch nicht ſo gar lange die

Ober⸗Herrſchafft von Preuſſen ertheilet gehabt / der

es aber zur Vergeltung mit ſeinen Waffen angefal⸗
len / und dadurch ſich faſt des Chriſtlichen Namens

unwuͤrdig gemacht : Es waͤre zu beſorgen / daß in⸗

dem man Gewalt vor Recht brauchte / die Staats⸗
Sucht ſich weiter erſtrecken moͤchte ꝛe. Se . Chur⸗
fuͤrſtl. Durchl . aber lieſſen ſelbige ſo fort den 22 .
Nov . beantworten / daß ihnen Sr . Koͤnigl. Majeſt .
genereuſes Gemuͤth zu wohl bekannt waͤre / umb

ſich wegen der ungewoͤhnlichen SchreibArt / ſo un⸗
ter dero Namen in denen ſo genannten Univerla⸗

lien enthalten waͤre/ uͤber Sie zu beſchweren / ſon⸗
dern es haͤtte vielmehr der Ooncipient derſelben den

Koͤnigl. Namen gemißbrauchet / umb ſeinen Haß
nicht allein wider Se . Churfl . Durchl . ſondern auch
wider Se . Koͤnigl. Maj . und die Republiq ſelbſten
unter ſolchem Vorwand auszuſchuͤtten : Privat -
Leute zanckten mit Schimpff und Laͤſterworten/ aber
von Fuͤrſtl. Perſonen / weil einer des andern Inju —
rien zu Gemuͤthe naͤhme / waͤre dieſe veraͤchtlicheArt
zu ſchreiben ſo ferne / daß auch Feinde ſich derglei —
ſchen zu gebrauchen Bedencken truͤgen . Es wuͤrde
mit Unwarheit vorgegeben / daßSe . Churfl. Durchl .
mit der Ke publiq Krieg angefangen / ſintemal Sie
ſich in offenbaren Schrifften deutlich erklaͤret / daß
Sie die Aliance mit der Kepublig unverbruͤchlich
halten / und dem Verſprechen darinn nachkommen

wolten / ſo bald Sie ihre Hypothek erhalten /
wie Sie dann Krafft der Conditionen der Uber⸗

gabe nur allein ein Pfand⸗Recht bekommen / von al⸗

ler Gewalt abgeſtanden / mithin die Stadt in Koͤ⸗

nigl . Pflicht gelaſſen :Den Vorwurff von Undanck⸗
barkeit abzulehnen / waͤren die Tractaten zu Bydgoſt
gnugſam zureichend / diewetl aus denſelben klaͤrlich
blickte/ daß alle die Vortheile / ſo Churfl . Seiten be⸗

dungen worden / die Republiꝗq aus ſehr wichtigen
und billigen Urſachen zugeſtanden / ſelbige auch ſo
viel mehr Nuten davon gehabt / als die kettitution

eines gantzen Corpo einige particuliere Vortheile
uͤberſtiege : Den Titel Sereniſſimus haͤtten die

Churfuͤrſten von Brandenburg lange zuvor gefuͤh⸗
ret / und ihnen keines Weges zu dancken : Wie die

Meldung des Entſatzes von Wien hier zu ſtatten kaͤ⸗

me / uͤberlieſſe man andern zu unterſuchen : Die

bißherige Verweigerung der StadtElbingen befreye⸗
ten Se . Churfl . Durchl . gnugſam von der Nachre⸗
de / als ob Sie aus einem Freunde der Re publiq
Feind worden : Daß Se. Churfl. Durchl. ſich darumb

faſt des Chriſtl . Namens unwuͤrdig ſolte gemacht
haben / weil Sie ihr Recht und die Vollziehung der

beſchwornen Buͤndnuͤß fortgeſetzet / laͤge klaͤrlich am

Tage / daß der Ooncipient aller Ehre vergeſſen . Es
waͤre ausdruͤcklich bedungen / daß Elbingen / ſo bald

es wieder bekommen wuͤrde / ohne einigen Verzug
damaliger Churfl . Durchl . ſolte uͤberlieffert werden :

Selbige haͤtten auch ſolches gantzer fuͤnffJahr lang
durch Brieffe und Geſandtſchafften geſuchet / und

waͤren daher keine Commiſſarien oder Mediato -

res oder einiges Urtheil noͤthig/ obdem Verbuͤndnuͤß
nachgelebet worden . Indeſſen weigerten ſich Se .

Churfl . Durchl . nicht / wegen der Prætenſion der

Kepubliꝗ Commiſſarien oder Mediatoren anzu⸗
nehmen / indem Sie weit groͤſſere und wichtigere da/
wider einbringen koͤnnte / haͤtten auch die ollerirte
Kaͤyſerl. Mediation allbereit angenommen : Es
wuͤrde beſſer ſeyn wegen Wiedergebung von Elbin/
gen in der Guͤte zu tractiren / als das ungewiſſe
Kriegs⸗Gluͤck und gewiſſen Schaden zu erwehlen .
Der Concipient der Unverſalien blieſſe nichts als

Krieg aus / und ſuchete zwey benachbarte und mit
ewiger Buͤndnuͤß an einander verknuͤpffte Voͤlcker
wider einander auffzutreiben / damit wann ſte ein /
ander abgemattet / beyde einem dritten zum Raube
wuͤrden : Gute und das Vaterland liebende Leute
riethen ein anders / Se. Churfl . Durchl . beſage De⸗
ro Schrifften / liebten und ehreten Se . Koͤn. Maj.
wolten auch die ewige Buͤndnůß feſtiglich halten /
und wuͤrden daher / dafern Sie mit Krieg angegrif⸗
fen wuͤrden / ungerne dazu ſchreiten / jedennoch in

Zuverſicht auff Dero gerechte Sache und GOttes

Huͤlffe/ alseines Raͤchers von gebrochener Treue / Ge⸗
walt mit Gewalt ſteuren / verſaͤhen ſich demnach zu

Sr . Koͤnigl . Maj . Generoſitaͤt und Gerechtigkeit ei⸗

nes beſſern ꝛc.

Indeſſen hatten beyde Theile Ihr . Kaͤyſerl. Mʒaj.
Medliation angenommen / von welcher Erfolg in

denen Geſchichten des folgenden Jahres wird zu ge⸗
dencken ſeyn. Se . Koͤn . Maj . zu Dennemarck hat⸗
ten gleichfalls vermittelſt eigenen Schreibens vom
16 . Dec . Se . Koͤn. Maj . von Polen beweglich er⸗

mahnet / die Sache nicht mit Gewalt der Waffen /
ſondern durch guͤtliche Handlung nach dem Inhalt

8 der
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der Velaulſchen und Bidgoſt kiſchen “Cractaten fortzu⸗

ſeßen und zum Schluß zubringen .

In derrehu rfl. R ſt enceBerlin war allbereit in

ahr geringe Mißhelligkeit

ſchen Geine
durch Ge⸗

ind emer darinn die privat⸗ g
hlich improbiret / ſeine

0 dariberbezeugete ſund daß es da⸗

gefährlche Sache waͤre/ zu vernehmen gab/

chfſolches ferner in einer e Ver⸗
hren . Hergegen ſtelleten der

eriſchen Gemeine Stadt⸗Verord⸗

11
undvier Ge wercke in Berlin vor : Es kaͤme

die Sache / weßhalbſie / die Verordnete und vier Ge⸗15
15 881 38

de führten ⸗ nicht darauff an / ob

Herrd einige Gewiſſens⸗Angſt
Üüber das ENR finde oder ob

die Leute zu ſtarck a Beichtſtuhl gedrungen /
oder ob einige zur Beicht Riende el noch nicht

gnugſam ioee unterrichtet / und noch
beſſer zů unterweiſen / lals wovon die Verantwortung

Gewi15
mit eine

ſuchete aue

antwortun

Evange lſch,e

Del

dur ch und durch We ſondern 1. Ob Herrn M .

Schaden frey geſtanden / den Beichtſtuh ſowol in

ſeinen ausgegebenen Schriften⸗ alsauch auff der d

Cantzel mit harten Formalien anzugreiffen / und mit d
Reungleichen Namen Beichtſtuhl / Satansſtuhl / Feuer⸗

pfuhl zu benennen ? Und dann 2 . Ob ihm als ei⸗

nem Diacono zugelaſſen / ohneVorbewuſt des Jon .

liſtorii und Einwilligung des Magiſtrats / Mini -

ſterii und der gantzen Gerteine eigenthaͤtiger Weiſe
den gewoͤhnlichen Beichtſtuhl zu verlaſſen / und in

derSacrlſten
2Beichte zu halten / und nachgehends

die Ohren⸗Beicht gar abzuſchaffen/und die von ihm
genannte Vorbereitung einzufuͤhren.

Ad 1. Waͤre aͤrgerlich/ und koͤnnte den gemei⸗
nen Leuten Anlaß geben / daß ſie ſich deſſelben gar

enthalten / und kuͤnfftig weder zur Beicht gehen/ noch

ſich des H. Abendmahls gebrauchen wuͤrden / indem

die Prcbiger ſelbſt den Beichtſtuhl / und folglich die

hertzliche Bereuung der Suͤnden verachten⸗und den

b ßher uͤblich en Gebrauch deſſelben verwerffen.
Ad 2. Muͤſſe die Kirche einmuͤthig ſeyn / waͤre

auch der Conſiſtorial - zuwider Tit . 10 .

f. 38. Alſo ſollen ſie auch nicht t eigenſinnige ver⸗

wirrete Koͤpffe ſeyn / undi negtern ng der Kirche

elhafften Sachen ihres Supe intenden⸗
ten oder der benachbarten Pfar rrherrelund Prediger

Undenvann ſie mit ihren Mitge⸗

huͤlffen und andern Nfarrhe rren von g
hen Sa⸗

chen reden oder rathſchlagen/ ſollen ſie 105
auff ih⸗

rer Meynung und Wahn allein beſtehen / ſondern
der andern Meynung und Gedancken chhölen
und denen folgen / die aus Grund deer Sck hriff das

Beſte vorbringen ꝛc. Derſelben Meynungen unds

74 eiffzweiff.

irmiora argumenta in rebus dubiis &perplexis
hoͤren/ und denſelben folgen ꝛc. Haͤtte ers alſo mit

dem Herrn Probſt und gantzem Miniſterio zu uͤber⸗
abt / welche auch ihre Meynun 3. ihm wuͤr⸗

t die von ihm eigen⸗
enkunfft oder Vorbe⸗

n zuzükräaleche / oder aber / ob der

behalten waͤre?

der Archen
Beichtſtuhl zi

Seine Iuſachen waͤren : . Daß er mit den

enten wecen de 1. Umb ſte henden / ſo ih m

auff den Halß traͤten / und ſtets in derden
Mund ſaͤhen / nicht getroſt reden koͤnte.
Re. 1. Die andern Plediger welche in dem Beicht⸗

W lieſſen ſich von den Umbſtehenden nicht hin⸗
dert uch leichtlich ein Mittel zufinden /
d46 die Leute weiter abſtehen muͤſten . 3. Koͤnte
auch He 1 Schade bey der

fWerzeketens glech⸗
55 nicht mit einem jeden abſonderlich reden .

25 Daß ſo viel Fremde und nie geſehene nicht ſo
fort ab

wwerden
koͤnten. R. 1. Dieſes ge⸗

ſchaͤhe bey der Vorbereitung auch nicht . 2. Muͤ⸗
ſten ja auff 5eſedWeiſe die jenige / welche Herr M.

Schade nie geſehen und Fremde ſeyn/ zur Vorbe⸗

reitung auch. nicht kommen .

Wasr die uͤbrige HerrenPrediger bewogen/ Herrn
M. Schaden zu verſtatten in der Sacriſtey allein

Beicht zu ſitzen / ſtelle man jetzo an ſeinen Ort / ob

es mitFug geſchehen koͤnne? Ob aber die Erleich /

05
der Arbeit des Leibes und Gemuͤthes zurei⸗

chend ſey / eine bißher eingefuͤhrteloͤbliche und heil,
ſame Gewonheit abzi dcafnſ ches laſſe man auch
an ſeinem Ort bewenden . Dann ob ſchon den Her⸗
ren Predigern etwas beſchwerlich faͤllet, einige Stun⸗ /
den nach einander zu ſi⸗en / und einen jedenabſon⸗
derlich zu abſolviren / ſo iſt doch gewiß / daß ein je,
der Beichtender / wann er ſelbſt mit ſeinem Mu 10
bekennet / und mit GOtt ſelbſt redet / ſich weit mehr
zur Andacht bereitet / ( indem er auch gewaͤrtigſeyn
muß/ daß der Beichtvater ihn auch aus ſeinem Chri⸗
Ke m befragen ·und examiniren

05
als wañ

er ne 20 zuhoͤret/ wann etwan der Prediger
die Beicht herlieſet / da er mit dem Leibe in der Kir⸗

che/ dieGedancken aber anderswo ſeyn koͤnnen ꝛc .

So lange nun die uͤbrige Prediger und die gante

Kirche mit ihm nicht einig waͤre/ J0llange muͤſſe er

ſich aller Neuerungen enthalten . Vermeyne er auch

gar ſich des Beichtſitzens und der Adtniniſtration

der Sacramenten zu entled igen / und hingegen nebſt
andern Amts⸗Bedienungen die Jugend zu unter⸗

richten / ſo ſtelle man ſolches erſtlich dem Miniſterio

auch anheim / ob er deſſenerlaſſen werden koͤnne?

VegenUnterrichttung der Jugend aber doͤrffte das

Vertrauen zu ihmwegen einlauffenden Mißbrauchs
ſich bald legen.

Bey ſogeſtalten Sachen nun haben Se . Churfl ,
Durchl . eine beſondere Gonibuſtlion hieruͤber ange⸗

ſetzet/ wobey auch unterſchiedene Gutachten in die ſer
Sache eingelauffen . Es haben aber Se . Churfl .
Durchl . endlich den r6 . Nov. dieſes Jahres den

Ausſchlag gegeben / und folgendes Deciſum abfaſ⸗

ſen laſſen :

—
1678 .

Demnach Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . zunehurfffl
Brandenburg unſerm gnaͤdigſten Herrn unterthaͤſßpeeit6

nigſt und umbſtaͤndlich vorgetragen worden / was

bey der von Ihro zwiſchen den Verordneten der

Buͤrgerſck hafft an einem / und M. Schaden im

Punet des Beichtſtuhls am andern Theile / angeord⸗
neten Commiffion, wobey einige Glieder der Ev⸗

Wöe ie Gemeinde Freyheit des

Beichtſtuhls interveniret / vorgekommen/ ſo haben

dieſelbe nach reiffer Erwegzeisg der S achen zn
nd der

dabey vorfallenden W deſelbige aus Landes⸗

Fuͤrſl. und Ober⸗Biſc hoͤflch er Macht folgender

geſtalt entſcheiden und decidiren wollen :
Se . Churfl .Durchl . haben ein Mißfallen an dem

von dem verſtorbenen Mx.SSchaden wider den Beicht⸗

755
wegen

—
fuhll .

—
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Denckwuͤrdig

ſtuhl publicirten Tractaͤtlein/ ſowol wegen der dar⸗

inn enthaltenen harten unverantwortlichenRedens⸗
arten / als auch / weil ihm nicht gebuͤhret haͤtte / ſol⸗

ches heimlich und ohne Cenlur auszugeben / geſtalt
ihm ſolches auch vormalen bey der Sommitlion
hart verwieſen / und der Tractat gleich Anfangs zu

diſtrahiren unterſaget worden / auch noch vor con -

fiſcable erklaͤret / und zum feilen Kauff in Dero

Landen zu ſtehen verbotten / ſondern es ſollen viel⸗

mehr alle Exemplaria , ſo vorhanden / bey Eiſcali-

fert werden . Die Sache an ſich ſelber belangende /
haben Se . Churfl. Durchl . niemalendie inteotion

gehabt / daß Sie die bißher uͤbliche privat⸗ Beichte
abſtellen wolten / weßhalb Sie auch gar ungnaͤdig

empfinden / daß einige unruhige Koͤpffe ſtraffbarer

Weiſe bey vielen der einfaͤltigen Buͤrgerſchafft aus⸗

gebracht/ ob ſuchete man Neuerungen einzufuͤhren/
den Beichtſtuhl abzuſchaffen / und eine Gewiſſens⸗
Kraͤnckung vorzunehmen : Beſondern gleich wie

Se . Churfl . Durchl . hiermit nochmalen vor GOtt

und aller Welt bezeugen / daß Sie Ihnen nie in den

Sinn werden kommen laſſen / einigen Gewiſſens⸗
Zwang bey Ihren Unterthanen einzufuͤhren / noch
die jenige / ſo ſich zu der Evangeliſch⸗Lutheriſchen
Kirche bekennen / in einige Wege zu kraͤncken / ſon⸗
dern vielmehr denſelben / gleich Ihren eigenen Glau⸗

bens/Genoſſen / alle Landes/Vaͤterliche Gnade / Be⸗

oͤrderung/ Liebe und Schutz zu erweiſen . Als de -

idiren und verordnen Sie hiermit ernſtlich und

beſtaͤndig / daß die privat . Beichte / wie ſie uͤblich
geweſen/ vor die jenige / ſo ſich derſelben gebrauchen
wollen / nach wie vor bleiben und gehalten / auch

darunter nichts geaͤndert werden ſolle : Nur damit

gleichwol die Communicanten recht und beweglich
ur Erkanntnuͤß der Suͤnden/ zur auffrichtigen Buſ⸗
ſe / und zur Beſſerung des Lebens angemahnet wer⸗

den / ſoll alle Sonnabend umb r . Uhr Nachmittage
ine Buß⸗Sermon in der Kirche vorm Altar gehal⸗

ten werden / und koͤnnen nach Endigung derſelben
die Diaconi gewoͤhnlicher maſſen in ihre Beichtſtuͤh⸗
le gehen / und privat Beicht halten . Weil es

aber wider Gottes Wort / wider die Chriſtliche Liebe/
und wider die Gewiſſens⸗Freyheit lauffen wuͤrde/
wann man die jenige/ ſo ſich einen Gewiſſens Scru⸗
pel uͤber die Privat⸗Beichte machen / von dem H.

ſcher Straffe in Dero geheimde Cantzeley eingelief⸗

er Geſchichte . 4359

liſch Lutheriſchen Kirchen / als nemlich in den Koͤ

nigreichen Schweden und Dennemarck / in vielen

Orten von Ober⸗Teutſchland / und in den Lutheri⸗
ſchen Kirchen in Holland und daherum kein Beicht⸗
ſtuhl oder privat Beicht zu finden / der gottſelige
Lutherus auch ſelbſten die Freyheit zur privat⸗
Beichte zu gehen oder nicht in ſeinen Schrifften oͤf⸗
fentlich ttatuiret hat / wie dann nachzuſehen om

VII . Altenb . f. 10 . h. und f . 12 . b. Als wollen

und ordnen hoͤchſtgedachte Se . Churfuͤrſtl . Durchl .
hiemit ernſtlich / daß keiner hinfuͤro aus der Urſache
vom Heil . Abendmahl abgewieſen werden ſolle/ weil
er nicht zum Beichtſtuhl gegangen / ſondern daß
vielmehr dieſelbe / wann ſie ſonſten keines offenbaren
aͤrgerlichen Wandels uͤberfuͤhret/ gleich denen an⸗

dern / ſo zum Beichtſtuhl gegangen / dmittiret wer⸗

den ſollen . Jedoch damit durch dieſe concellſion

nicht etwa rohen deuten / welche aus anderer Urſa⸗
che/ und entweder ihrer Unwiſſenheit oder boͤſen Le⸗
bens willen ſich der privat —Beichte entzie⸗

hen wollen / Anlaß gegeben werde / das H. Sacra⸗

ment zu pꝛophen ren/ ſollen alle die jenige / welche

ſich des Beichtſtuhls enthalten / die Woche vor dem

Sonntage / da ſie das Nachtmahl zu nehmen geſon⸗
nen/ bey einem derer Prediger ſich erſt anmelden / da⸗
mit derſelbe ſein Amt darunter beobachte . Wie

aber Se. Churfl . Durchl . nicht gemeynet ſeynd/ de⸗

nen Predigern durch Abgang des Beicht⸗Pfennings
von den jenigen / ſo ſich des Beichtſtuhls enthalten /
etwas von dem / ſo ihnen pro Salatio mitgegeben
worden / zu entziehenz So erklaͤren Sie ſich hiemit
aus ſonderbaren Gnaden / daß Sie den jenigen / ſo
Beichte ſitzen in den dreyen Kirchen S . Nicolai ,

§.Peter und S. Maria , einem jeden 200. Reichstha⸗
ler jaͤhrlich wegen dieſes Abgangs zahlen laſſen wol⸗

len . Und weil Se. Churfuͤrſtl .Durchl. dieſeChriſt⸗
loͤbliche Deciſion mit gutem Vorbedacht / und nach

Anleitung Goͤttlichen Worts / auch nach der Obſer⸗

vantz ſo vieler Evangeliſch⸗ Lutheriſcher Koͤnigreiche

fromme Chriſten darumb / daß ſie nicht zur privat⸗
Beichte geweſen / von dem Nachtmahl abzuweiſen ;
und das bey Vertneydung hoͤchſter und exemplati -

Abendmahl deßhalben ferner abhalten wolte / unge⸗
achtet ſie ſich ſonſten als geſunde Glieder zu der Ev⸗

angeliſch⸗Lutheriſchen Kirche bekennen / ſolches auch
mit ihrem Chriſtlichen Wandel beſtaͤrcken: Und
dann bekannt iſt / daß in unzehlichen vielen Evange⸗

Chur⸗Pfaͤltzi
5 Ber noch eine viel wichtigere ReligionsSa⸗
24lche war / welche ſich in der Chur⸗Pfaltz hervor

that / indem nicht allein nach dem 4 . Artic .

des Ryßwickiſchen Friedens an den jenigen Oertern /
wo die Cron Franckreich die Catholiſche Religion
eingefuͤhret hatte / ſelbige beybehalten / ſondern un⸗

terſchiedene andere / wo zuvor die Evangeliſche Re⸗

ligion im Schwange geweſen / dazu gezogen / auch

— —

ſcher Beſtraffung . Wornach ſich maͤnniglich zu

achten und vor Schaden zu huͤten hat . Uhrkund⸗
lich unter Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . auffgedrucktem
Inſiegel . Gegeben zu Coͤlln an der Spree den 16 .

Novembr . 1698.

che Geſchichte .
hiernechſt ſtehenden Churfuͤrſtl . Edicti , unterm da -

to Weinheim vom 29 . Octobris dieſes Jahres :
Demnach Ihro Churfuͤrſtl . Durchl . Dero Chur⸗

und Landes⸗Fuͤrſtl. Hohe Sorgfalt dahin vornem⸗

lich anwenden / wie Sie Deroſelben durch den letzten

Krieg in aͤuſſerſte Verwuͤſtung und Detolation

jaͤmmerlich geſetzte Chur⸗Pfaͤltziſche dande / durch

Einfuͤhrung guter Policey / Kettabilirung der

endlich von Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . aller Orten Commerclen / und in allen andern thunlichen We⸗
das Exercitium Simultaneumder Catholiſchenſgen wieder auffrichten / und in vorigen Flor ſetzen
und Keformirten Religion eingefuͤhret worden / laut moͤgen/ dabey aber nicht unzeitig beſorgen muͤſſen/

daß

und Landen ergehen laſſen ; So wollen Sie hiemit
maͤnniglich vermahnet haben / dieſelbe weder auff

denCantzeln noch ſonſten bey Zuſammenkuͤnfften zu

lugilliren / weniger ſich darwider zu ſetzen / und

1698 .

Die derent⸗
wegen aus⸗
gegangene
Churfuͤrſtl .
Verord⸗
nung .



44⁰

Worgegen
von Seiten
der Evan⸗
geliſchen zu
Regenſp urg
nechſtſtehen⸗
de Vorſtel⸗
lung be⸗

ſchehen⸗

Heſchreibüng
daß die bey denen unterſchiedlichen Religtonen

zzugethanen Unterthanen getwoͤhnliche Dillidia

und Mißtrauen Hoͤchſtged. Ihro Churfl . Durchl .
an dieſem Dero Loͤbl. Vorhaben verhinderlich fallen
doͤrfften; Als haben Dieſelbe dem beſtmoͤglichſt vor⸗

zukommen / und maͤnniglich / ſonderbar aber Dero

Landes⸗Unterthanen wahrthaͤtig vor Augen zu le⸗

gen / daß Sie ſich dieſer /was Religiondieſelbe auch

ſeyn / Seelen⸗Heyl / nicht weniger / als zeitliche
Wohlfahrt / maſſen einem getreuen Landes Fuͤrſten
und Landes / Vatter zuſtehet / nach aͤuſſerſten Kraͤff⸗
ten angelegen ſeyn laſſen / mit reiffem Bedacht gnaͤ⸗
digſt relolviret / ſaͤmtlichen denen dreyen im Heil .
Roͤm. Reich tolerirten Religionen Zugewandten
in ſo weit Ihro Churfl . Durchl . der Ryßwickiſche
Friedens⸗LTrackat hierinn nicht im Weg ſtehet/ den

gemeinſamen Gebrauch zu dero Gottesdienſt / bey
allen in Ihren Churfuͤrſtlichen Landen befindlichen
Pfarren und anderen Kirchen auch Frey⸗Hoͤfen der⸗

mahlen in Gnaden zu verſtatten / welches der Kir⸗

ſchen⸗Raht denen Reformirten und Lutheriſchen
Pfarrern / Schulmeiſtern und Kirchen⸗Vorſtehern
alſo zu publiciren / und dieſelbe / vornemlich Dero

Geiſtliche / dahin nachdruͤcklich zu erinnern / daß ſie
thren Gottesdienſt in ſolche Zeiten vertheilen / und

ſolcher geſtalten anſtellen / damit ein Theil den an⸗

dern an deſſen freyer ohngehinderter Ubung nicht
beeintraͤchtige / und ſie ſich hierinn und ſonſten ge⸗

geneinander ſolcher geſtalten bezeigen / wie es die

Chriſtliche Liebe von ſelbſten erfordert / und getreuen

Fried⸗liebenden Unterthanen oblieget / zu welchen
Ihre Churfl . Durchl . ſich gaͤnzlich gnaͤdigſt verſe⸗
hen / dieſelbe werden ſothane Ihr . Churfl . Durchl .
in Gleichheit und Recht gegruͤndete und zu Unter⸗

haltung Fried und Einigkeit unter denſelben / auch
Wiedererhebung der zerfallenen Commercien ab⸗

zielende gnaͤdigſte dandes⸗ Fuͤrſtl. Vaͤterliche Vorſor⸗
ge und Verordnung mit unterthaͤnigſtem Danck
erkennen / und um ſo mehr in dero Liebe / Treue /
Gehorſam und Subwittion gegen Sr . Churfuͤrſtl .
Durchl . verharren / als ſie ſich einer gleichen Lan⸗

des⸗Fuͤrſtl . ſtarcken Protection ohne Unterſcheid

zu getroͤſten; wie nun dieſes geſchehen und vollzo⸗
gen / ſolches hat ermeldter Kirchen⸗Rath foͤrder⸗
lichſt wieder zuberichten .

Die ſes nun bewogedie geſamte Evangeliſ. Staͤnde
zu Regenſpurg / daß ſie den 28 . Nov. 8. Dec. derChur⸗
Pfaͤltziſ. Geſandtſchafft folgende Vorſtellung gethan .

Nachdem nicht allein in dem Churfuͤrſtenthum
Pfaltz / und andern Pfaͤltziſchen danden am Rhein /
die Roͤmiſch⸗Catholiſche / ſo Geiſt als Weltliche /
vor und in waͤhrendem leßzten Kriege / denen Evan⸗

geliſchen jen ⸗und diſſeits Rheins und Neckars / un⸗

terſchiedene Kirchen / wie auch Pfarr⸗ und Schul⸗

Haͤuſer ſamt Gefaͤllen und Einkuͤnfften/ unteraller⸗
hand Prætexten / zuin Theil auch mit Gewalt ent⸗

zogen / und ſich nach dem Kriege darbey manuteni⸗

ret / ſondern auch polt concluſam noviſſimam

bacem einerſeits wider und gegen den Statum ,

quo Religio Catholica tempore Pacis fuit , &

quo remanere debet, die Evangeliſche Gemeinden
an unterſchiedlichen Orten aus ihren Kirchen /
Pfarr⸗ und Schul⸗Haͤuſern zum theil gaͤnzlichver⸗

trieben / auch in die Kirchhoͤfe ungewoͤhnliche / und

der Religionen in allen Vorfallenheiten gant ſicher

verbottene Ceremonien eingefuͤhret ; nicht wenger /
der Kirchen⸗ und Pfarr⸗Gefaͤlle nach und nach ſich
angemaſſet / zum theil aber in andern Kirchen das

etwa uſurpirte Simultaneum , durch hoͤchſt⸗ præ -

judicirliche Neuerungen / entweder erweitert / oder

davon die Evangeliſche gar verdtungen ; biß end⸗

lich der durchgehende Gebrauch aller und jeder Evan⸗

geliſchen Kirchen / Kirchhoͤfe und Glocken / durch
eine publicirte Churfuͤrſtl . Verordnung erhalten :
Uber das / durch die neulicher Zeit vorgenommene
Admodiirung der Geiſtlichen Evangeliſchen Kir —

chen⸗Gefaͤlle/ die Adminiſtration hiervon dem

Kirchen⸗Rath / und der bekanten Verwaltung gaͤntz⸗
lich entzogen / hingegen denen Admodiations -

Commiſſariis anvertrauet worden / welche/ auſſer
einem eintzigen / der Roͤmiſch⸗Catholiſchen Re⸗

ligion verwandt / und bereits anfahen / denen Evan ,

geliſchen Pfarrern ihre Sala ria zu reduciren ; denen

Catholiſchen Geiſtlichen aber neue Beſoldungen zu⸗

zulegen/ auch ſich oͤffentlichvernehmen laſſen / daß
mit eheſtem in den Kirchen⸗Rath zwey Allellores

und ein Præſident vonCatholiſcher Religion neben

den Evangeliſchen Reformirten beſtellet / und alle

ordinaire Beſoldungen der Evangeliſchen Pfarr⸗
und Schul⸗Bedienten mit denen Catholiſchen/ als

ein Acceſſorium Simultanei noviter inttodu -

cti , pro ratã getheilet werden muͤſten: Und ander⸗

ſeits nunmehro ſo gar die Gewiſſens⸗Freyheit ſelbſt
gehemmet wird / indeme ( 1. ) die im Ober⸗Amt

Germersheim hiebevor zur Catholiſchen Religion /
gegen ihren Willen und Gewiſſen genoͤthigteUnter⸗

thanen zu Wiederannehmung der Evangeliſchen
Religion / ungeachtet gantze Gemeinden darnach

ſehnlich verlangen / und ſich angemeldet / nicht zu⸗

gelaſſen / ſondern bey harter Straffe den Catholi⸗
ſchen Gottesdienſt zu beſuchen obligtret ; die aber / ſo
ſich nicht fort beguemen wollen / in harter und lang⸗

wieriger Gefaͤngnuͤßſo lange gehalten / biß ſie aus

Noth / und Kranckheit halber / ſich ſubmittiren /
und noch dazu Reverle , als ob es ungezwungen ge⸗

ſchehen/ ausſtellen muͤſſen . (2. ) Denen im gedach⸗
tem Ober⸗Amt Germersheim noch uͤbrigen Evan —

geliſchen Predigern / einem zur Catholiſchen Reli⸗

gion ſo genanten Neubekehrten / wann derſelbe zur

Evangeliſchen Religion wieder tritt / das Heilige
Abendmahl zu reichen unterſaget / und ſelbige/
wann ſie denjenigen / ſo ſolches verlanget / darzu

Amts / und Gewiſſens halber admittiret / ohne alle

Verhoͤr abgeſetzet / und des Landes verwieſen ; ( 30
Denen Evangeliſch⸗ gebliebenen Eltern daſelbſt ihre
Kinder von Pfarrern ihrer Religion tauffen zu laſ⸗

ſen verbotten ; Hingegen aber ( 4. ) den jenigen / ſo
ſchon von vielen Jahren her von der Catholiſchen
Religion etwa abgetretten / bey Straffe der Landes⸗

Verweiſung wieder Catholiſch zu werden gebotten ;
Nicht weniger ( 5 einigen Evangeliſchen Gemein⸗

den / die etwa ohngefehr tem pore Pacis concluſæ
keine Pfarrer in Loco gehabt / nicht einmal mehr

verſtattet wird / daß ſich ein Evangeliſcher Pfarrer

daſelbſt auffhalte / und nur in Ioco privato auff

der Gemeinde eigene Unkoſten den Gottesdienſt ver⸗
richte ; Wie dann endlich ( 6. ) auch dieſes wider

das freye / in der gantzen Pfalt Etablirte Kxcrci
tium

658.
ei0

von weyland Churfuͤrſt Philipp Wilhelms Chur
fuͤrſtl. Durchl . Chriſtmildeſten Andenckens / ſelbſt /



9.
—

—

( Gſſchtche . OeHenckwinddige

tum Teligionis Kval agel cα lauffes daß man in— — —

1698 . Pfarren nicht dul⸗ 0einem Amtkmehte Eva ingeliſche)
den / noch beſtellen laſſen will . Als

ore concluſæ Vacis Kytwicenus geweſen/
es ſchon einige Gemeinde an den Orthen verlan

ſwo das Excrcitium ſinau,ον ) tetotem

4α 8
Waän

da man unterdeſſen die Catholiſche

Orthen taͤglich mehr und
95

( xtendireti : E

muͤſfen auch die Evangeliſche ( 7) alle Rot

Catholiſche Feſttaͤge/ 115 Unterlaſſung der

beit / feyren / und werden ( die aus vern

bnChengekeuzeeIltder
und Pupillen , nullo habi

to reipectu ad Conſuetudinem loci , pacta dota -

lia , & annos diſcretionis completos , durck ehends

zlir Catholiſchen Rel igion ge zwungen / 9) Ja woh

gar arme Eupillen , deren beyderſetts ElternElter 1 Evan⸗

Religion auferzogen / und die W oder

muͤnder/ ſo dat gegen geredet / mit harter LelbsS2U1115

Geld⸗Straffe angeſehen . Dleſe unddergleichen Un⸗

ternehmungen und Proceduren aber dem Weſtphaͤ⸗

liſchen Iriedens⸗ Art . 3 . 4 F. &/ . und der darin

etabliiten Religions⸗Freyheit / dem Halliſchen Ke⸗

ceſl , dem von hoͤchſtermeldten Chu rfuͤrf0 Philipp
Wilhelms Chürfl. Durchl. publicirten Religions⸗
Vatent, und deſſelben hierauff efalseh Erleute⸗

rungen / endlich auch dem Ryßwickiſchen Frieden /
und ſelbſt der deſſen viertem Arti ul annectirten

Clauſul ſchnurſtracks Asiges lauffen / conſe -

quenter die ganze beſtaͤndige Verfaſſung deß Ev⸗

angeliſchen Religions⸗ Weſens in der Pfals;zer
und damit der Religions⸗Srieden / im Reich /
das vornehmſte und ſtaͤrckſte Band guter ! Einigk
und eines wahren Vertrauens uuter denen Staͤn⸗

den von beyden Religionen mercklich ſchwächen /

ja gar uͤber den Hauffen werffen ; an deren Co⸗ ſer -

vation nicht allein denen Evangeliſchen Staͤnden / ſck

ſondern auch Kaͤyſerlicher Majeſtaͤt und geſamtem
Reich zum hoͤchſtengelegen .

75Als ſetzet man zu ſeiner 85 vurf

von Cvangellſechen Corpori

ge feſte Vortrauen / dieſelbe
fuͤhrte in reiffe Erwegung ziehen / ob denen heeilſanien

Reichs⸗Conttituionen und andern Vertraͤgen

ſeſtiglich halten / alle und jede 8 ro Unterthanen in

der Pfalz / ohne Unterſcheid der Religion bey den

Eaa
was ihnen in Krafft obbemeldter Retchs⸗

onſtitution ,und des Religion⸗Friedens / auch
Rele Dero Herrn VatersCht irfl . Durchl . Chriſt⸗
mildeſten Andenckens / eigenen Verordnungen
und andern Packis , nach dem klahren heitern Buch⸗

ſtaben zukommet und
gebüͤhret /

610
das be⸗

ſees Ke ene foͤrderſambſt abſtellen zu

laſſen / mithin Friede und Ruhe in dem Reiche zu be⸗

feſtigen geneigt ſeyn .

Dieſes iſt / welches mandem Herrn Chur⸗Pfaͤltzi⸗
ſchen Geſandtengeziemend vorzuſtellen der Noth⸗

1di
6
5

dergeſtalt zu i tinuiren / daßdarauf eine gewierige

indem Amt cem =

der Pfaͤlhiſc
den Chur⸗ Pf iltziſchen Herrn Geſandten / als an das

1* geſan
reunionum & belli in dem Schwange geweſen / ſen worden / nomine Corporis 9⁹⁹

Religton aller richt zu geben / und d
otion aie gethanen Vor ſtellung en / gezieme

. uziſe hen / an

„ſl haͤnigſten crIcl Yt 3¹ erſtatten 3

ſch⸗ daß die
09 untliche Evangeliſche Staͤnde j1Ihr .

K aͤyſ . Maj. des allerunterchaͤnggten, und feſten

geliſch geweſen/ durch die Beamte in Cath 5 her ſtaͤndige Ruh
Vor⸗werden moͤge .

ſelb ſt
b
begreeiffen, und an dergle

5 ' ſren / gantz keinen E
[ Seiten der

urffterachtet / mitdem Erſuchen / hiervon an hoöͤchſt⸗ zugleich hierdurch anlanget /
emeldte Ihr . Churfl. Durchl . ſeinen Gnaͤdigſten chen Corpori Catholico gebuͤhrende
derrn / unterthaͤnigſt und ausführlich zu berichten / zu thun.

allch bey Deroſelben dieſehochwichttze Angelegenhelt Sonſten ward auch an Wiedererbauung derſderſt dem

r Geſchichte .

Es ward auch der Magdeburgiſche Geſandte
noch denſelben Dag dem Kayſerlichen

Derrn tſaio von demjenigen / was wegen

jen Religions⸗Angelegenheit ſo wohl an

44¹

55
enſelben / nebſt Communtca -

nend

nte CorpusCat Hoiebru⸗ nzu bringen geſe

Maj . davon aller unter⸗

mit dem Anhang ,
Ihr. Kayſ .

ene leb

ſte Autorctät

Mißverſtaͤndn
gewendet / hing

heten/ dieſelbe wuͤrden Ihre alerhöch,
dahin wenden / damit alle beſorgte
iß unter denen Reichs⸗Ständen ab⸗

en eine gute Vertrauligkeit undbe⸗

in dem Reiche unverruͤckt erhalten

lung geſchhahe auch

Meintziſchen Herrn
Eine gleichmaͤßige Vorſte

denſelben Tag an den Chur⸗
Directoren , ninb ſelbige dem geſammten Corpo -

ri Catholico zu teing en : Daß nehmlich
den Herrn Catholi 5 nohne Zweiffel ex fama Pu⸗

blica und ſonſte n bekannt ſeyn wuͤrde / was fuͤr

oſſe Veraͤnderung in Keligions· Sachen in dem

Churfuͤrſtenthuim Pfaltz / und andern Pfaͤltziſchen
Landen/ o

wohl
in waͤß endem leetzten Kriege

/
als auch

abſonder 1ich nach dem Frieden / und noch erſt vor

kurtzer Zeit vorgenommen worden ; Glleichtvie
man nun Evangeltſchen

AHKen
koͤnnen/ dem Herrn Chur⸗Pfaͤl ziſchen Geſand⸗

ten deßhalben Vor ſtellun znthun / und man zu de⸗

nen Herren Catholiſchen das ſichere Vertrauen

traͤget
ſie werden die Importa an dieſer Sache von

zu Alterirung
8R ßwi⸗

Theils nicht 01at unter⸗
0

chen /

gions auch We chen und

iſchen 8 iedens im Reich / und Zerrüttung der ſo

00cn igen Kiarmonie u nd Verſtaͤndniß gerei —
chenden / auch nach d Weſrhälſchen Frieden

des 1¹

Q

biß her!unerhoͤrten / u id kaum in Mitten des katalen
TauſchenKllegs ein Erempel habenden procedu -

defallen nehmenz Alſo hat man an

ichen - Ver⸗

wandten in ſolcher Cogtidenz dieſe Angelegenheit
auch an die Herren Catholiſche bringen / und 1000

ge / was dem Herrn Chur⸗Pfäͤltz ziſchen Geſandtendiß⸗

falls reptæſentiret worden / communicii en wol⸗

len / nicht zweiffelnde / ſie werden aus der BBeſckhaf⸗

fenheitder actorum , ihrer beywohnenden dexte -

ri aͤt nach / die 0 8 Cont
equenz von ſelelbſten be⸗

greiffen, und ihres Ortsb befoͤrdern helffen / ddaßalle

de rgleichen wied er die Reichs⸗ 80PT0
und darauf gegründetes Recht und Bi lligkeit oͤffent⸗
lich lauffende Lnovationes forderſamſt ab⸗und die

Sachen in einen dem Keligions- Frieden gemaͤſſen
Stand geſte llet Gilden

öges Geſtalten man die⸗

ſelbe angele⸗gentlich hierum wohlmeinend erſuchet /

ſauch den Chur⸗Main wiſchen Herrn Directorem

darvon dein hochloͤbli⸗
Eroͤffnung

Upe

Augſpurg

1698 .

ad⸗ Heidelberg und des Churft . Schloſſsdeelbſt

Heidelberg

DSchloß
wieder auff⸗

Erklaͤrtingfoͤrderſamſt erfolgen moͤge . fleißzig gearbeitet : Gezeſtalt dann Se . Churfl. T urchl . ſerbauet undund

FEHestr Fütsns A
neue Freph

Iheatri Kutopæi X . Theil . Kkk allengageden.
—



— —

1698 .

Hertzog und
Churfuͤrſt
Ernſt Au⸗
gufkus gehet
mit Todab .

nen Art . 13 des Weſtphaͤliſchen Friedenſchluſſes

44² Beſchreibung
allen denen / ſo ſich zu Heidelberg niederlaſſen und

bauen wuͤrden wollen / allerhand Privilegien und

Freyheiten verſprochen / daß ſie nemlich 30 . Jahr

lang beydes vor ihre Perſonen und Guͤter vonallen

Aufflagen und impoſten frey ſeyn / wegender Con⸗
ſumption die Buͤrger und Einwohner in zwantzig
Jahren nichts / unter was Namen es auch ſeyn

2I2 . und 3. Uhr ſeynd des Herrn Hertzogen
Ernſt Auguſti Durchl . im 69 . Jahre Dero

Alters nach einer langwierigen Kranckheit auff De⸗
ro Schloſſe Herrnhauſen Todes verblichen . Sie

waren gebohren den 10 . Nov . An . 1629 . vermaͤh⸗
leten ſich An . 1658 . mit der Durchl . Princeſſin So⸗
phia / juͤngſter Tochter Erideriei V. Churfuͤrſtens zu

Pfaltz . An . 1662 . ſehnd Sie nach Ableiben Herrn
Frantz Wilhelins / gebohrnen Grafen von Warten⸗

berg / der Roͤm. Kirchen Cardinals und Biſchoffs
zu Oßnabruͤck / vermoͤge Weſtphaͤliſchen Frieden⸗

De⸗
22 . 12 . Januar . in der Nacht zwiſchen

nachgefolget / geſtalt Sie dann in demſelben aus⸗

§Nasbdemmal nach Abſterben nur hoͤchſt ge⸗

22 0 dachter Sk. Churfl. Durchl. zu Hannover das

Biſchoffthum Oßnabruͤg war vacant wor⸗

den / und die erledigte Stelle vermoͤge vor angezoge⸗

nunmehr wieder auff einen Catholiſchen fallen ſolte/
ſo ſeynd den 17 . Aptil . die Domherren zuſammen

Printz von
Lotheingen
wird zum

Biſchoff von
Oßnabrüͤg
etwehlet .

Lotheingen
wird wieder
in ſeine Lan

de eingeſetzt ,
und ver⸗
maͤhlet.

Hertzog von

kommen / einen neuen Biſchoff zu erwaͤhlen/ und iſt
die Wahl endlich auff des Printzen von Lothringen
Durchl . bißherigen Biſchoff von Olmuͤtz/ auff eine

ſonderliche Weiſe ausgefallen / indem acht Stimmen

vor den Dom⸗Probſt von Metternich / und eben ſo
viel vor den Herrn von Wachendanck ſich erklaͤret/
ein Domherr aber keinem von beyden beygehalten /
ſondern ſeine Stimme hoͤchſtgedachtem Printzen von

Lothringen gegeben ; Nachdem nun keine von bey⸗
den Parthehen der andern weichen wollen / ſo hat
endlich der Herr von Metternich ſeine eigene / und

der acht Herren Capitulaten Stimme / ſo vor ihn
geweſen/ auff erſt gemeldten Printzen gerichtet / wel⸗

ches als der Herr von Wachendanck vernommen / ſo
hat er nebſt ſeinen Ca pitularen dergleichen gethan/
und wurden ſolchem nach Se . Durchl . durch Gele⸗

genheit einer einzigen Stimme zum Biſchoffe er⸗

wehlet : Weil Sie aber noch nicht zu ihrein voll⸗

kommenen Alter gelanget / ſo iſt die Adminiſtration

inzwiſchen dem Herrn Dom Probſt von Metternich

auffgetragen worden / der auch nachmals / wie all⸗

ſchon in den Kaͤyſerl. Geſchichten gedacht worden /

lehnung empfangen .
Als auch vetmoͤge des 28 . 29 . Artickels des Ryß⸗

chringen Leopoldi Joſephi Durchl . das Hertzog⸗
thum Lothringen in dem Stande / wie es ſein Herr
Vetter Hertzog Carl An . 1670 . beſeſſen / wiewol an⸗

ſchluſſes Ait . 13 . F. 4 . in der Biſchofflichen Wuͤrde

Namens Deroſelben bey Ihr . Kaͤyſerl. Maj . die Be⸗

wickiſchen Friedens des Herrn Hertzogen von Lo⸗

moͤchte/erlegen / auch eilf Jahr lang allerhand Kauff
mannſchafft und Handlungen treiben ſolten/ ohne
einigen Zoll oder Licenten zu bezahlen : Daß auch ſo
wohl Roͤmiſch⸗Catholiſche / als Lutheraner und Re⸗
formirte voͤllige Freyheit ihren Gottesdienſt allda
zu treiben habenſolten .

Chur⸗Hanoveriſche Geſchichte .
Unterthanen verbunden worden / alſobald nach Ab⸗

gang oder Auffkuͤndigung gedachten Hn. Biſchoffs /
Se . Durchl . zu einem Biſchoffe anzunehmen / und

gemeldte Staͤnde zu dem Ende innerhalb 3. Mona⸗
ten / von Zeit des geſchloſſenen Friedens an zurech ;

nen / ihm die gewoͤhnliche Pflicht abzuſtatten ꝛe. ꝛe.
An . 1680 . haben Sie Ihrem Herrn Bruder Hettzog
Johann Friedrichen in dem Hertzogthum Hanover
ſuccediret / nachdem ſelbiger ohne hinterlaſſene maͤñ

liche Erben Todes verblichen . Was maſſen Sie auch

An. 1692 . die neunte Chur⸗Wuͤrdeerhalten/ davon
iſt in dem vorhergehenden Lomo XIV. f . 313 . 50) .
u . ſ. w. mit mehren nachzuſehen . Der verblichene

0 Coͤrper iſt ſo fort balſamiret / und nach Hanover ge⸗
druͤcklich zum duc cetlore ernannt / und das Dom⸗ bracht / auch daſelbſt / des Hochſel . Churfuͤrſten Ver/
Capitel zu Oßnabruͤck/ wieauch andere Staͤnde und ordnung nach / in die Schloß⸗Kirche getragen worden .

Andere Geiſt⸗ und Weltlicher Fuͤrſten Geſchichte .
noch mit einigen Veraͤnderungen / reſtituiret wor⸗

den / der Herr Graf Taff auch zu Einnehmung deſ
ſelben abgeſchicket worden / mithin an einer Heyratß
zwiſchen hoͤchſt gedachtem Herrn Hertzoge und des

Herrn Hertzogen von Orleans Tochter Princeſſin
Eliſabeth Charlotte / ſonſten Mademoiſelle d Or

leans , gearbeitet worden / ſo iſt den 12 . Mart . ein

Courier aus Franckreich angekommen / welcher ge⸗

dachter Princeſſin Bildnuͤß an den Herrn Hertzogen
uͤbergebracht / worauff der Kaͤyſerl. Hof den 20 . die

Trauer wegen der in verwichenem Decembr ver —

ſtorbenen Frau Hertzogin von Lothringen abgeleget/
und die getroffene Heyrath publiciret ; Se . Durchl .
aber haben darauff im Monat April von Ihr . Kaͤhſ.
Maj . und dem gantzen Hofe Abſchied genommen ,
und die Reiſe nach Dero Landen angetretten / kamen
den 8. Maji in der Hertzogl . WuͤrtenbergiſchenRe⸗

ſidence Stutgard an / giengen den 10 . wieder von

dannen / und langeten den 1r . zu Abends zuStraß⸗
burg an / allwo Ste Krafft Koͤnigl. Frangzoͤſiſchen
Befehls mit allen Ehrbezeigungen / als wann Se .

Maj . in eigener Perſon zugegen waͤren / von dem

Marquis d ' UxellesunterLoͤſungdesGeſchuͤßes auff
den Waͤllen / und Kangirung der Cavallerie vor dem

Thore in Eſquadronen / und der Infanterie binnen

der Stadt in doppelten Linien empfangen / und in

deſſen Hauß von dem Magiſtrat und Noblellc des
Untern Elſaß bewillkommet / und demnach auffs
praͤchtigſte tractiret worden . Den 12 . hoͤreten Sie
die Meſſe in dem Dohm / beſahen hiernaͤchſt die Be⸗

feſtigung der Stadt und Citadelle / und nachdem Ste

der Marquis d ' Uxelles nochmals zu Mittage tra⸗

ctiret hatte / zogen Sie unter gleichmaͤſſigen Ehrbe⸗
zeigungen / wie bey Dero Ankunfft / wieder von dan⸗

nen / und ſetzten Ihre Reiſe nach Lothringen

fort / wohin Ihnen zwar einige Militz zur Begleitung

Allge⸗

Hanoveriſche und anderer Fuͤffemny ——
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Senckwuͤrdiger Geſchichte⸗ 443

welche Sie jedoch ablehneten /
iff Frantzoͤſiſchem Boden nichts

Den 15 . kamen Sie zu Lone⸗

Coltnpagnien Fußvolck

angetragen worden /

9* ſagende / daßSie at

zn fürchten haͤtten.
ville an / woſelbſt Ihnen 2.

von den Koͤnigl. Frantzöſiſchen Trouppen an ſtattei⸗
ner Garde zugeſandt worden / verblieben aber eine

Zeitlang allda / biß nach geſchehener Demolition
deren Wercke umb Naney Sie daſelbſt Dero Reli -

dence nehmen koͤnnen. Se . Durchl . hatten auch
Ihre Hofſtatt formiret / und zu Dero Ober⸗Cam⸗

merherrn den Grafen von Convonges , zum Ober⸗

Marſchalck und Gouverneur von Nancy den Gra⸗
fen von Viange u. ſ. w. beſtellet . Den 12 . Oct .

ward dieAnvertrauung Sr . Durchl . mit vor hoch⸗

gemeldter Mademoiſelle d ' Orleaos in Gegenwart

des Koͤnigs/ des Hertzogs und Hertzogin von Orle -

ans , unterſchiedener Printzen von Gebluͤte / wie auch

des Koͤnigs Jacobi und deſſen Gemahlin/ ingleichem
des Grafen von Convonges , als Hertzogl . Abge⸗

Almoſenier des Koͤnigs in dem Koͤnigl . Cabinet zu

Fontainebleau verrichtet / Sr . Durchl. Stelle v

tratt der Hertzog von Elboeuf , Henrich von Lothrin⸗
gen ; die Durchlauch .igſte Braut / wie Sie um das

Q.
Jawortgefraget ward / neigete ſich gegen dem Koͤnig/
ingleichen dem Hertzog und Hertzogin von Orleans ,
als ihrenEltern / mit einer ſehr tieffen Keverence ,

nicht aber vor dem Koͤnig Jacob und ſeiner Gemah⸗

lin / worauff der Cardinal die Untertranung / nach⸗

von dem gantzen Koͤnigl. Hauſe unterſchrieben wor⸗

den / in der gewoͤhnlichen Form verrichtet . Den
13. wurden die fernere Solennitaͤten in der Koͤnigl.

Capelle verrichtet / worauff der Koͤnig im heraus⸗

gehen naͤchſt der Thuͤre die neu⸗ vertraute Hertzogin
von Lothringen etlichemal nicht ohne vieleThraͤnen
derſelben umhalſete / desgleichen auch von dem Dau -

phin und Hertzoge von Burgundien geſchahe / wel⸗
che darauff nebſt dem Koͤnig Jacobo und Seiner

Gemaͤhlin in de

tzog und Hertzogin von Orleans aber/ ingleichen der
Hertzog und Hertzogin von Charttes , nebſt der Her⸗

tzogin von Lothringen / hielten in der Hertzogin von

Orleans Gemach Taffel / und verfügten Sich dar⸗
auff in den Koͤnigl. Caroſſen nach Paris / allwo Sie

Abends gegen 9. Uhr ankamen .

Den 16 . Octobr . nachdem vorhero alle die groſ⸗

ſen Miniſtri und die Collegia ihre Gluͤck wuͤn⸗

ſchung abgeſtattet / auch viele koͤſtliche Geſchencke

Ihr præſentiret worden / tratt Sie Nachmittage
um 2. Uhr unter Begleitung der Koͤnigl. Garde

in einer Stand⸗maͤſſigen Suite ihre Reiſe an / und

ruhete die erſte Nacht zu Claye , den andern Tag als

den 17 . gieng man uͤber Meaus biß la Eerte ſous

Jouarre : Den 18uͤbernachtete man zu Mont -

miral , den 20 , zu Eſtoges , den 2 1. zu Chalons ,

den 23 . zu Vitty , allwo der Graf von Convan⸗

ges Ihr ein Schreiben von dem Hertzoge bey der

Tafel eingelieffert / welcher inzwiſchen nach Bar auff⸗

gebrochen war / und jetzo nebſt dem Grafen ſich der

Hertzogin iocognito als ein Edelmann præſenti -
ret / die Hertzogin hergegen unter Verleſung des

Brieffes etlichemal mit einer ſonderbahren wode —

ſtie das Geſichte auff ihn gerichtet / beſprachen ſich
hernach in der Hertzogin Cabinen etwas mit einan⸗

ſandtens / durch den Cardinal de Coaslin, Obriſten⸗

er⸗

dem vorher der Heuraths⸗Contract verleſen / und

s Koͤnigs Gemach Tafel ; der Her⸗

der / und gieng der Hertzog darauff wieder nach Ba⸗

zuruͤcke : Den 24 . kam die Hertzogin nach Set —

moiſe , allwo Sie der Hertzog durch den Grafen von

Carlingfort begruͤſſen ließ ; Den 20. kam Er ſelbſt
in Begleitung unterſchiedener Otficier und Groſſen
von Seinem Hofe mit einer Anzahl von Caroſſen
vor ihr Logis , um Sie abzuholen / woſelbſt Ihm
die Princeſſin von Lislebonne die Hoch⸗Fuͤrſtliche
Braut prexſentirete / worauff Sie zuſammen in die

Caroſſe tratten / und da Sie hiernaͤchſt an die Gren⸗

tze zwiſchen Franckreich und Lothringen kamen /

nahm Mrede Buſca , welcher die Hertzogin bißher
mit den Koͤnigl. Gardes begleitet hatte / Abſchied/
und gieng wieder nach Paris zuruͤcke / an deſſen

Stelle die Hertzogliche Garde und leichte Pferde trat⸗

ten : Womit Sie noch denſelben Tag zu Bar ange⸗

langet / und nachdem die Vermaͤhlungs Solenni⸗

taͤten durch des Hertzogs Groß⸗Almoſenier in der

Capelle des Calteels vollzogen waren / præſentirte
der Hertzog Seiner neuen Gemahlin die Marquiſin
von Harancoutt als Dame d' honneur ,die Mar -

quiſin de Lennoncourt als Dame diatour , nebſt
andern Dames und Oflicirern Ihr zudienen : Wor⸗

auff eine praͤchtige Abendmahlzeit gehalten ward / wel⸗

cher der Biſchoff von Oſnabrug / die Princeſſin von

Lislebonne und andere Standes⸗perſonen beywohne⸗
ten / ingleichen waren 4. groſſe Taffeln vor die Hof⸗

Bediente des Hertzogs und die Koͤn . Otlicierer , ſo die

Hertzogin auff der Reiſe begleitet hatten / angerichtet .
Man hat hierbey angemercket / daß dieſes die drey

und dreyſſigſte Alliance ſey / welche das Hauß Lo —

thringen mit der Koͤnigl. Frantzoͤſiſ .Familie getrof⸗
fen ; daß auch die Hertzogen von Lothringen durch

den jetzigen Koͤnig von Franckreich dreymal nieder⸗
geworffen / und ſo vielmahl wieder erhoben worden /

erſtlich durch den Pirenaͤiſchen / hernach durch den
Nimwegiſchen / und nun zuletzt durch den Ryßwicki ⸗
ſchen Frieden : Wobey ein Hollaͤndiſcher Geſchicht⸗
Schreiber nicht uneben eine merckwuͤrdige Exprel⸗
ſion anfuͤhret/ deren ſich ein gewiſſer Capitain gebrau⸗
chet / nachdem er dreymal durch Sprengung einiger

Minen war beſchuͤttetund dadurch gefaͤhrlich bletli⸗

ret / jedoch allemahl wieder erloͤſet worden : Fran⸗
ciſcus de Seville dreymal todt / dreymal begraben

und dreymal durch die Gnade GOttes wieder auff⸗
erſtanden .

Den 14 . Auguſti haben des Herrn Land⸗Grafen
von Heſſen⸗Caſſel Hochfuͤrſtl . Durchl . als an Dero

Geburts⸗Tage in der Nenſtadt / bey D

Caſſel den erſten Steinz

8

u einer Kirche vor die Ke⸗

fugies aus Franckreich geleget :

Prediger bey dieſer Gemeine Mr . de Beaumont ei -

ne beſondere Anrede an Se . Durchl. gehalten/ wor⸗

inn er Dero Hohe Qualitaͤten / in dem bißherigen
Kriege bezeigete Tapfferkeit / Vorſorge Dero dan⸗

de vor dem andringenden Feind zu bewahren / und

Gottesfurcht in dem ihnen/ als gedruckten und von

dem Ihrigenunſthuldig vertriebenen Fremdlingen er⸗

wieſenem groſſen Wercke der Liebe geruͤhmet / daß
nemlich Se . Durchl. ihnen von Anfange threr Ver⸗

folgung Oerter und Stellen verliehen / worinn ſie
ihren Chriſtlichen Gottesdienſt treiben / ihre Thraͤſ
nen abwaſchen / und unter dem Schatten Dero Flůs

gel ſich wieder erquicken koͤnnen . Se . Durchl . haͤt⸗
ten durch Gruͤndung dieſer Kirche Ihre Erkennt⸗

Theatri Eoropæi XV . Theil . Kkk 2 Iigkeit

Der Herr

ero Neſidenceè legt den
erſten Stein

0 zu einer Kir⸗

Wobey der erſte chen vor die
Refugirten .



liskeit gegen GOtt / der Sie durch Krafft ſeines ſondern ein jeder ſo viel Geſellen und Jungen halten —
Gelſtes zu ſeinem Tempel gemacht/ ſehenlaſſen / ih⸗als er will und kan . 8. Allerhand Manutactaren un⸗
nen aber zugleich ein Unterpfand dero zu Ihm tra⸗ter ſich aufzurſchten . 9. Und damit ſie alle Civil .

genden Gnade gegeben / die zwar Urſache gehabt / Haͤndel und Streit⸗Sachen unter ſich ausmachen
ſich uͤber ſo viel in Franckreich niedergeworffene Kir⸗koͤnnen/ wollen ſie unter ſich einige zu Richtern er⸗
chen/ darinn ſie ihrem GOtt gedienet / zu betruͤben/ waͤhlen/ ſo hierzu capable ſind / ohne daß man von
aber nicht weniger Urſache haͤtten ſich zu freuen / indenenſelben appellirenſolle / die Crimninalia ausge⸗
dem Seine Durchleucht einen gantz andern Eiffer / ſchloſſen / welche Ihr . Hochgraͤfl. Gn . verbleiben
als ihre Verfolger / haͤtten/ ihnen in Dero Landenſſollen . 10 . So auch unter den beyden Natiouen ei⸗
wiederum Kirchen geben und auffbauen lieſſen/ ne Strittigkeit entſtehenſolte / ſollen ſoviel Teutſche
wunſchten / derHoͤchſteGOttmoͤchte hiervor ein rei ebenfalls erwaͤhlet werden / als Frantzoſen ſind; da
cher Vergelter ſeyn/ ſo wohl bey Dero hohen Perſon ſſichsaberzutruͤge/ daß dieſe die Sache nicht ausma⸗
als der gantzen Hochfuͤrſtl. kamilie , u. ſ. w. Seine chenkoͤnten/ ſoll Ihr Hochgraͤfl. Gn . alsdann hier⸗

b Durchl . haben auch denen aus den Piemontiſchenſ inn Richter ſeyn. 11 . Zu Erkaͤntlichkeit der Gut⸗
Piemont Thaͤlern ankomtnenden Fluͤchtlingen unterſchiede⸗ßthaten / und zu Erhaltung der Freyheit wollen ſie
Hichheiten

ne Frivilegia und Freyheiten gegeben / und abſon⸗ jaͤhrlich8. fl. vom Platz oder Hauß⸗Geſaͤß zahlen/Serheuen
) derlich verordnet / daß ihnen zu Hirſchfeld bequeme doch daß Hn. Capitain Calmeꝛ die Freyheit bleibe/

Stellen zu Ubung ihres Gottesdienſts ſolten ange⸗einem jeden nach ſeinem Vermoͤgen die Aufflage zu
wieſen / und zween Prediger auff Sr . Durchl . Ko⸗ machen / und das Geld zů ſammlen und zu liefern / und
ſten gehalten werden . wann ſelbige Summa bezahlt ſeyn wird / wollen ſie

Dergleichen. Jetztgedachte aus Piemont vertriebene Refor . von allen Beſchwehrungen frey ſeyn. 12 . Verlangt,
demHenm mnirte Franzoſen und Waldenſer / haben auch den der Hr . de Calmez aufzubauen ein Schlacht⸗Hauß
Grafen von10 . Julii durch Verguͤnſtigung des Herrn Grafen und 3. Backoͤfen mit der Wirth⸗ und Weinſchencks/

te Johann Philips zu Yſenburg und Buͤdingen / un⸗Gerechtigkeit / doch daß er ſein gewoͤhnliches Zapffen/
nlehek ,

ter Anleitung des Capitains David de Calmez , Geld erlege. 13 . Verlanget er de Calmes auch
auff der Graͤftichen Keßdence zu Offenbach am die Freyheit eine Ziegel⸗Huͤtte auffzurichten zu der
Mayn / eine halbe Meile oberhalb Franckfurt einen Seinigen Nothwendigteit ; ſolte aber der Ziegler was
Wohnſißz erhalten / wovon man folgende Artickel ge⸗ verkauffen / ſoll er ſein gewoͤhnlich Geld deswegen
ſehen : 1. Gedachten de Calmez , nebſt denen mit erlegen / und von Ihr . Hochgraͤfl. Gn . mit noͤthiger
ankommenden Eamilien / als Unterthanen guff und Erden verſehen werden . 14 . Endlich unterwirfft
anzunehmen . 2. Ihren Gottesdienſt in der Offen⸗ ſich der Hr. de Calmez mit den uͤbrigen Familien

bacher Kirche zuhalten / und zu dem Ende ihnen eine zu allem Gehorſam und Treue .

geiwiſſe Zeit zu beſchreiben . 3. Die Verguͤnſtigung zu In dieſes Geſuch nun haben Se. Hochgraͤfl . Gn.
thun⸗ daß ſie doͤrfften ein Hoſpital auffbauen / und gewilliget/ und alle dieſe Buncten eingegangen / mit
ſich des Offenbacher Gottes⸗Ackers bedienen . 4 . dem Erbieten / daß der de Calmeꝛ ſich einen Plat
Ihnen einen bequemen Platz anzuweiſen/ da ſie eini⸗/vor ſein Hauß und Garten erwaͤhlen moͤge/ ſo ihm
ge Wohnungen und Haͤuſer auffbauen koͤnnten/ mit ſolle ausgeſtecket werden / und von allem ganz frey

dem Bedinge / daß ſolche Haͤuſer ihnen eigen und ſeyn . Wonnit der de Calmeꝛ wieder abgereiſt / um
zehen Jahr frey ſeyn ſollen / auch ihnen einige Ma⸗ ſolches den Hinterbliebenen kund zu machen . Was

terialienzum bauen aus Gnaden zukom̃enzu laſſen . es ſonſten mit des Hertzogs von Savoyen Edict die⸗

5. Wojllen ſie die Freyheit haben uͤber ihre Guͤter dil⸗ſer Leute halber vor eine Bewandtnuͤß gehabt/ da⸗

poniren zu koͤnnen/ es ſey durch Teſtament / oder von wird unten in denen Savoyiſchen Geſchichten
fonſten / und ſollen deren Guͤter dem naͤchſten Erben weiter nachzuſehen ſeyn.
ab inteſtato , falls teine Diſpoſition vorhanden / zu Den 14. 4 . Decemb . iſt der Biſchoff vonWuͤczder Bi,

fallen / da aber keine Erben vorhanden / ſoll es unter burg / Hr . Johann Gottfried / buͤrtig aus dem Hoch⸗ ene
die Offenbacher Armen beyder Nationen vertheilet Adel . Geſchlechte der von Guttenberg / Todes verbliſffirtt .
werden . 6. Die Freyheit zu handeln und zu wan⸗chen / nachdem Er biß in das 14 . Jahr dem Bi⸗

deln mit allerhand Waaren / ohne / daßſie deswegen ſchoffthum vorgeſtanden / und anno 1684 . den 1) .

um Lermiſſion anhalten doͤrffen. 7. Wollen ſie in Oecob. nach damahligem Ableiben ſeines Vorfah⸗
ihren Profeſſionen in allem frey ſeyn/ und ſich keine ren / Hn . Conrad Wilſhelms von Werdnan / war er⸗

Zuͤnfften oder Handwercks⸗Rechte binden laſſen/ waͤhlet worden .

Reichs⸗Staͤdtiſche Geſchichte .
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Mißbellig⸗ K Nter dieſen wird zuforderſt zugedencken ſeyn
/ Jahres in Worms zugetragen / daß die Herren Ca⸗

0 StachDwas ſich am Ende des verwi henen Jahres tholiqven eine Froceſſion mit einem gantz neuer⸗
Worms yvor eine weitlaͤufftige Mißhelligkeit zwiſchen lichen Gang / und welches vorhero in Worms nie

Eudonen der RoͤmiſchCatholiſchen Geiſtlichkeit und den gehoͤret/ unter Loſung Doppelhacken auff der Jo ,
ſchen Geift¶ Evangeliſchen Einwohnern / der aus ihrer Aſche kaum hannis⸗Kirchen angeſtellet ; wie nun die waͤhren⸗
lichen da⸗ hervorgekommenen Reichs⸗Stadt Worms / durch den Exilii und Abweſenheit des Magiſtrats dahin
felbf. Gelegenheit einer von den Catholiſchen /wegen erhal⸗ geſetzte Deputirte / darwider proteſtiren laſſen wol⸗

tenen Friedens / angeſtellten Procelſion entſponnen / ten / zu dem Ende auch den Notarium und Gezen /

wovon Burgermeiſter und Rath daſelbſt/ folgende gen requirirten / ſothane Proteſtation in des Præ -

Facti ſpeciem ans Licht gegeben . bendati Epiſcopalis Herrn Schrimpffen Haus
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bey dem Hinausgehen amn Leonhards⸗Thor aus der

proceſſion weg trat / und ermeldten Deputirten
referitte / wie daß bey die 20 . Bauren vom Lande

herein die Proceſion mit præſentirendem Gewehr
in der Stadt empfangen / und biß ins Marien⸗Muͤn⸗

ſter begleiteten / bey ſo geſtalten Sachen / und da der

Magiftrat noch in Franckfurt war / wuſten gedach⸗

te Deputirte nichts anders zu thun / als an ſtatt des

Hauſes das Leonhards/Thor zum Ort der Proteſta·

tion zu erwaͤhlen / und verfuͤgte ſich ſolchem nach

der Notarius ſamt Gezeugen dahin ; Inzwiſchen ka⸗

men verſchiedene von Buͤrgern / Fremden und Kna⸗

ben aus der am Marien⸗Muͤnſter gelegenen kleinen

Evangeliſchen Kirche / und wolten nach Hauſe ge⸗

hen / indem ſie aber den Notarium und Gezeugen

fahen/ blieben theils da ſtehen. Nachdem nun ſo⸗
thane Proceſſion zuruͤcke und nach der Stadt

zu gieng / ſich auch dem Leonhards⸗Thor naͤher⸗
te / redete der Notarius den vorangehenden Staͤb⸗

ler an / und bat / ſtill zu ſtehen / denn er Namens der

Stadt zu proteſtiren haͤtte. Allein Herr Groſch
der JohannisPfarrer ruffte immer : Nur fort/ nur

fort. Die beyde Gezeugen / Johann Jacob Herold
und Ulrich Jung / baten umb Gottes willen / und
zwar mit dieſen Worten : Ihr Ehrwuͤrden hoͤren

doch zufoͤrderſt an / was der Notarius im Namen
der Stadt vortragen wird : Es wolte aber nichts

verfangen / er Johannis⸗Pfarrer commandirte die

bewehrte Bauren/ mit dem Gewehr hervor zu gehen/
dieſe traten von beyden Seiten aus der Lrocetlion ,

giengen auff die Buͤrger/ welche gantz bloß und ohne
das geringſte bey ſich gehabte Gewehr von Roͤhren
oder Stangen da waren / loß / gaben auffſie Feuer/
man wurff haͤuffig mit Steinen auff ſie / bleſſirte
viele auff das hefftigſte ; Herr Engel / Vicarius , ſo
das Rauchfaß hatte / ſchlug damit auff den Nota⸗
tium und die Bůͤrger/ derBiſchoͤffliche Herr Keller

und Herr Reiſſenbach ſtieſſen denen Buͤrgern mit

brennenden Fackeln nach den Geſichtern / und wie

nach all dieſem erſt gemeldte Buͤrger auff das em⸗

pfindlichſte irritiret worden / fielen ſie denen Bau⸗

ren indie Flinten / und machten alſo/ gleich wie auch

die an dem zerfallenen Leonhards⸗Thor geſtandene
und ihre Eltern in Gefahr ſehende Buben oder Kna⸗
ben mit einigen Steinwuͤrffen / welche doch auff
Buͤrger und Bauren ungewiſſe Wuͤrffe thaten /daß
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Fahnen und der Proceſſion das geringſte Leid nicht

zugefuͤget worden .

Dieſem iſt an Roͤmiſcher Catholiſcher Seite ein

Gegen⸗Bericht deſſen / was ſich bey der den 19 . 29 .
Dec . verwichenen 1697 . Jahrs in Worms von de⸗

nen Herren Cat holiquen angeſtellter Vroceſſion

zugetragen / mit Ableinung der widrigen Facki Spe⸗
ciei entgegen geſetzet worden : 1. Warhaffte Spe⸗
cies Facti , der bey dem von Seiten des Cleri zu

Worms den 29 . Dec . gehaltenen Danck⸗Feſts / und
von der St . Johannts⸗Kirchen in Worms in das

Jungfrauen Marien⸗Muͤnſter⸗Kloſter ausge
Vroceſſion veruͤbten latolent ien und unzulaͤſſigen
Gewalt der Lutheriſchen Worunſiſchen Vurger⸗
ſchafft . ( 2) Den 29 . Decembr . 1697 . als man

von Seiten des Cleri in Worms ( 3) auff gnaͤdigſt
ergangenen Befehl des Hoch / und Teutſchmeiſters /
als Biſchoffen zu Worms / Hochfuͤrſtl. Durchl . we⸗

gen des ſo lang erwuͤnſchten und dermaleins durch
Goͤttliche Verleyhung erlangten lieben Friedens das

ſchuldige Danck⸗und Freuden⸗Feſt allhier ge⸗

halten / ( J ) und aus der Pfarr⸗Kirchen ad S. Jo -
nannem ( 5) in einer ordentlichen Erocelſion zu
dero Solenorſirung die HH . PP . Capucini mit

dem Creutz/ undeinige von denen hiezu beſchriebenen
( 6) BiſchoͤfflicheWormſiſche Unterthanen ( J ) un⸗

ter Begleitung des hochwuͤrdigen Sacraments mit

einigen Flinten beygewohnet / 8 ) in das ſo genann⸗
te Marien⸗Muͤnſter gegangen / ( Y) und allda neben

der Danck⸗Predigt das hohe Amt und Te Deum

laudamus geſungen / auch nach Vollendung dieſes
in voriger Ordnung wieder nach der Stadt zu gehen/
und im Eingang ermeldter Pfarr⸗Kirchen ad §. Jo -
hannem ſolche Fettivitaͤt und Danck⸗Feſt endigen
wolte / hat ſich wider alles Vermuthen zugetragen /
daß nemlich ( 10 ) aus Befehl der Stadt Befehls⸗
haber ( 11 ) die geſamte Lutheriſche Buͤrgerſchafft /
( 12 ) wenig ausgeſchloſſen / ( 13 ) neben den Knech⸗
ten und Jugend / ( 14 ) an dem ſo genannten Leon⸗

hards⸗Thore / und auff dem dabey ſehenden hohen
Steinhauffen / ( 15 ) mit Hoͤbeln/ Moſterkolben/
Stangen / ( 16 ) und zuvoraus das gantze Boͤrtel

auff dem Steinweg / ( 17 ) Ulrich Jung / Aſtnus
Schuh / Hanß Georg Meixner / Friedrich Leopard
& Cont . mit Johann Jacob Herold / ( 18 ) und N.

Lautzen / Amtſchreibern / ( TY) mit dem unehrlichen

17

die Bauren wichen / und giengen darauff die Her⸗
ren Catholiquen einen andern Weg zur Staͤdthin⸗

einen Schuß / welches / gleich wie auch der Stadt⸗
Liverey Beraubung / da der Stadt⸗Diener / welcher

tirte apportiren ſolte / zu Boden geſchlaͤgen/ hart
verwundet / und ihm die Liverey abgenommen ward /

verurſachte / daß einer dem Thaͤter biß in die Loch⸗

Muͤhle diſſeits des Bachs nachgieng / aber von de⸗

nen daſelbſt geweſenen Bauren ſo empfangen ward /

waͤre/ ſich haͤtte mit dem Leben retten koͤnnen / wie

dann auch nach dieſer Action noch darzu denen

enthalten wurden ; und dieſes iſt der Sachen wah⸗
rer Verlauff . Solchem nach der Monſtrantz / den

ein in ihre Kirche / die Buͤrger aber blieben ſtehen / cetſion erſtgedachter Herold und Lautz eines hohen

daß er kaum / wann jemand nicht darzu gekommen

Buͤrgern ihre in die Kloͤſter gefluͤchtete Kleider vor⸗

— — —

Stadcknecht / ( 20 ) gantz feindſelig zuſammen rotti⸗

ret geſtanden / und haben bey Annaͤherung der Pro⸗

0
und auff dieſe that noch im Abweichen ein Bauer Dohm⸗Stiffts voraus gegangenen Staͤbler ſamt

dem Fahnenrraͤger / ( 2 f ) ſtill zů ſtehen/ und mit de⸗

nen Formalibus , ſagend : Es gehet kein Weg hier
von dem Verlauff der Proteſtation an die Depu⸗ durch ihr kommt nicht durch / ſich zuruͤck zu ziehen

geheiſſen . ( 22 ) Als aber deſſen ungeachtet / ſich kei⸗

nes unzulaͤſſigen Gewalts / ( à3 ) und moͤrderiſchen
Anfallens der Buͤrgerſchafft verſehend / ( 24 ) man

durch den vorigen Weg gehen wollen / hat hierauff
mehrgedachter Herold gedachten Staͤbler mit ſeinem
commandirenden Stock geſtoſſen/ den Fahnentraͤger

mit ſamt dem Fahnen / Johann David Wagner /

ſallhieſigen Wollenweber / angefallen / ( 25 ) nieder⸗

geworffen / mit den Haaren herumb gezogen / und ſo
gleich die uͤbrige Buͤrger mit Steinen angefangen zu

werffen/ ( 26 ) und darauff auff Zuruffen dick/ge⸗
dachten Herolds : Ihr Büͤrger tretet herbeys ( 27 )

Effeeß

1698 .
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die Urocetlions. Leute gedrungen / ( 29 ) daß auch

Herr Miniſtrans Engel mit dem in der Hand ge⸗
tragenen Rauchfaß ſich retten / und noch einige da .
mit zu ſchlagen bedrohen muͤſſen ; ( 30 ) Die viele

auff ihn und Herrn Johannis⸗Pfarrer geflogene
Steine ( welcher letztere die Buͤrger hiervon dehor -

tiren / und die Proceſſions - Leute fortzugehen ani⸗

miren wolte ) ( 31 ) haben ſelbige und die voran ge⸗

weſene Catholiſche zurücke getrieben ; (32 ) auch ſie
Buͤrger denen neben dem /enerabili hergegangenen
Hochfuͤrſtl. Wormſiſchen Unterthanen von Ror⸗

heimdie Flinten abgenommen / ( 33 ) ſelbige zu Bo⸗
den geſchlagen / die HHn . P. P . Capuc inos (welche
den gleichſam wuͤtenden Wormſiſchen Poͤbel ( 34)
mit gutlichen Worten beſaͤnfftigen wollen ) ( 35 zu⸗

ruͤck geſtoſſen / geworffen / ( 36 ) und wie ſich ein

Buͤrger/ Namens Ulrich Jung / ſelbſt ruͤhmen doͤrf⸗
fen / an dem Bart bekommen / ( 37 ) und hiebey
Hauffenweiſe mit Steinen auff das Hochwuͤrdige

ſolcher geſtalt zugeworffen / daß auch Hr . Præben⸗

datus Epiſcop : Schrimpffe / der das Venerabile

getragen / durch einen harten Steinwurff an der

Rechten / daß das enerabdile einen hellen Klang
von ſich gegeben/ geworffen / gantz entblaſſet zu Bo⸗

den ſincken wolte / alſo daß ein Churfl . Unterthan von

Hochheim / Namens Andreas Doll / hinzu gelauffen/
ſelbigen gehalten / und auff die Seite leiten / anbey
auch einer aus denen HH . E. P . Capucinis , Na⸗ -

mens P . Fulgentius , das Hochwuͤrdige mit ſeinem
Mantelbedecken / und die jenige/ ſo den Himmel getra⸗

gen / wegen der vielen Steinen / ſo darauſ gelegen/ ſelbi⸗
gen fornen niederlaſſen / und das Hochwuͤrdige von

denen ohne unterlaß darauff geworffenen Steinen

gleichſam ſchuͤtzen muͤſſen. ( 38 ) Worbey dem Bi⸗

ſchoͤffl. Keller allhier / der mit einer Fackel neben

dem Himmel hergegangen / 3 §) ein groſſes Loch in

Beſchreibung

iſt der gantze Hauff ſo tobend und turieux ( 28 ) auff Numern correſpondirenden Noten be

Reichs· Staͤdtiſche.

den :

( 1 ) Wie wahrhafftig die wiedrige Species
Facti ſey/ laͤſet man ab dem Gegenhalt den Leſer
ſelbſt urtheilen : Die Procelſion war mit beflieſ⸗
ſentlicher Neuerung / wieder Ausgang gelehret/ an⸗

geſtellet / und blieb man diſſeits bloß in Lerwinis

defenſionis und abgezwungener Nothwehre : Der

Buͤrger waren viele zuuHauß / etliche wichen deran⸗

dringenden Gewalt / und giengen davon / die we⸗

nigſten von denen / ſo aus der Kirchen nach geendig⸗
tem Gottesdienſt eben darzu kamen / blieben da / und

waren dabey viel frembde aus denen nahe angelege⸗
nen Doͤrffern.

( 2) Der gantze Clerus beſtund damalen in

Herrn Præbendato Epiſcopali Schrimpfen / ſo
das Venerabile getragen / Vicario Engel / und

Johannis⸗Pfarrer Groſchge / auch einigen P. V.

Capucinis , ſo viel wiſſend .
( 3) Bleibet es dahin geſtellet / ob es von Ihro

Hochfuͤrſtl. Durchl . alſo anbefohlen geweſen / maſſen
dieſelbe / als ein Fried⸗und Gerechtigkeit liebender

Herr / falls Ihro von der Sachen Beſchaffenheit
behoͤrig referiret worden waͤre / dergleichen nicht ver⸗

haͤngt haben wuͤrden .

( 4 ) Uber dieſe Kirche hat der Magiſtrat ſeine
Guarde, beſtellet den Gloͤckner / ſo ein Buͤrger/ und
in der Stadt Pflichten ſeyn muß/ reichet ihmdie Be⸗

ſoldung / und zum Gottesdienſt Oel/ auch anders .

6 ) Dieſe Proceſſion war gantz neuerlich / und

bey celebrirten Danckfeſten niemahlen / ſondern
aus einer Thum⸗Kiichen⸗Thuͤrheraus in der Immu⸗

nitaͤt / und zu der andern wieder hinein gehalten/
und keine Straß oder Gaß betreten / weniger dabey
auf der Johannis⸗Pfarr⸗Kirchen mit Doppelha⸗
kenund Katzen⸗Koͤpffen gefeuret worden .

( 6 ) Es hat der Johannis⸗Pfarrer / nicht nur

Kopff / faſt biß auf die Hirnſchaal geworffen worden .

( 39 ) Herr Johannis⸗Pfarrer mit vielen Steinen
getroffen / ( 40 ) Der Roxheimer Pfarrer mit Hoͤbeln

folget . Denen HochfuͤrſtlichenWormſiſchen Un⸗

terthanen von Rorheim uͤber die gemeine auff die

und Steinen biß an die Muͤhle an der Vorſtadt ver⸗ net / auſſen geblieben / die Lobenheimer aber mit denen

die angefuͤhrte Roxheimer / ſondern auch Lobenhei⸗
mer / Hochheimiſche und andere beſchrieben / welche

letztere aber gleichwohl / von ihrem Paſtore abgewar⸗

Roxheimern ſind mit gewehrter Hand erſchienen .
( 7] Die Beywohnung mit Flinten iſt auch eben

freye Land⸗Straſſe / faſtbiß an das Speyer⸗Thor und dasjenige / was nebſt andern neuerlich und inWorms

in die ſo genannte Loch⸗Muͤhl ( worein ſich theils der nie erhoͤrtiſt / zumahlen mit Præſentirung des Ge⸗

Unterthanen ſalv irt gehabt / nachgeſetzt . ( 42 ) Die⸗ wehrs in der Stadt / unter Anfuͤhrung des Schul⸗

ſelbe darinnen gefaͤhrlich geſchlagen / und mehr an⸗ zens zu Rorheim / die Procelſion nicht nur zu em⸗
dere bey der Procetſion geweſene Catholiſche Lands⸗ pfahen / ſondern auch hin und wieder in etwa 20 .

Leute hart verwundet und blemret .

diß auch einen Hochfuͤrſtl. Biſchoffl . Wormſichen

Unterthanen mit ſehr vielen Wunden bey dem Kopff

nehmen und de Lacto in das Gefaͤngniß ſetzen laſ⸗

ſen. ( 44) In Summa der erbitterte Wormiſche

Poͤbel/ war ſo furieux und wuͤtend / daß ſo fern
nicht Herr Præbendatus Epiſcopalis mit dem

Venerabili , und die noch wenige in Ordnung bey
ihm gebliebene ( 45 ) Catholiſche ſich mit demſelben
zuruͤck gezogen / und uͤber den Spital⸗Platz neben der

Stadt vorbey / durch das St . Andreas⸗Thor / in

mehr gemeldte St . Johannis⸗Kirch begeben haͤt⸗
ten / ( 46) Waͤren alle mit Steinen und Hoͤbeln
zu todt geworffen oder geſchlagen worden . ( 47 )
Johann Muͤntz / Notarius . ( 48 ) Ita Atteſtor ,

Johann Leonhard Engel . Welchem aber/ mit

nechſtſtehenden / und mit den bißher angezeichneten

( 43) Uber Mann ſtarck zu begleiten/ vorhero aber in der Stadt

von denen Carholiquen , ſo ihn davon zudelilti⸗

Schildwachten auszuſetzen .
( 8) Der Gang war gantz neuerlich / unnd weder vor

noch in dem Kriege practiciret / umb welcher und

anderer Neulichkeiten willen ſo gar ein Catholiſcher
Buůͤrger die Proceſſion ain Leonhards⸗Thor / als er
die bewehrte Bauren ſahe / verlaſſen hat / und nicht

weiter mitgehen wollen .

( H Die Begebniß kan wieder all ihr Vermuthen
nicht wohl geſchehen ſeyn/ inmaſſen ſo viele Nachrich⸗

ten ſich ergeben / daß Vicarius Engel / weilen er die

Bauerſchafft mit Gewehr zu erſchelnen ( ſovon Zeit
der Keformation ntemahls erhoͤrt/ weniger geſche⸗
hen ) beſchrieben / von welcher auch nachgehends in

der Stadt ſelbſten Schildwachten ausgeſtellet wor⸗

den / den Abend zuvor ſchon deßwegen mit jemanden

ren —— —
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ren gewarnet / ſcharffe Wortwechſelung gehalten/ die
Bauren und Leute auch von der Procellſion mit

Steinen und Saͤcken verſehen geweſen ſeyn ſollen/
inmaſſen es hart gefroren war / und gleichwol/ nach⸗
dem die Bauren ihr Gewehr auff die Buͤrger geloͤſet/
ein groſſer Stein⸗Regenauff dieſe zugleich erfolget .

( 10 ) Die hier benannte Befehlshaber waren im

Exilio und Abweſenheit des Masiſtrats nacher

Worms deputiret / der Stadt Vorfallenheiten und

Anligen an E. E. Rath zu bringen / und darunter
zu vigiliren ; haben auch / wie ſie nachmals rete⸗

riret / ſo gar die Catholiquen in ihrer neuerlichen
Proceſſion ( weſche man damals nicht hindern koͤn⸗

nen / doch der Meynung geweſen / das Peæ juditz
durch roteſtation in des Herrn Schrimpfen Be⸗
hauſung abzuwenden ) zur Stadt hinaus biß ins

Marien⸗Muͤnſter und zuruͤck ans Leonhards⸗Thor
gehen laſſen / wie aber die bewehrte Bauren die bro⸗

ceſſion vorher mit præſentirendem Gewehr / wo⸗

von man nicht gewuſt / nicht nur in der Stadt em⸗

pfangen / ſondern auch wieder in die Stadt auff
frembdem Territorio , zu Erlangung nie gehabten

Rechtens / im Zuruͤckgehen dringen wolten / nichts

mehrers gethan / als an ſtatt der Proteſtation im

Hauſe nochmals bey derer Bauren Zuruͤckkunfft am

Konhards⸗Thor ſelbige verrichten laſſen / dabey aber

befohlen / die geringſte Anlaß zur Thaͤtlichkeit nicht
zu geben.

( 11 ) Die geſamte Buͤrgerſchafft / und eben ſo
wenig einige davon / ( inmaſſen dieſelbe theils ſchon
in der Kirche / und ihnen von einer Procelſion nicht
einmal etwas bewuſt war ) hatten keinen Befehl.

( 12 ) Derer waren einige zu Hanſe geblieben/
oerſchiedene / ſo aus der Kirche ohngefaͤhr darzu ge⸗
tommen / wichen hernach dem Gewalt / und giengen
davon/ alſo daß kaum biß 3d . da geblieben .

( 13 ) Von Knechten iſt gar nichts wiſſend / ſon⸗
dern die kleinen Knaben kamen eben zugleich mit aus

der Kirche / und muſten den weitern Gewalt / weilen
die Buͤrger wegen weniger Anzahl wichen/ abhalten/
und ihre Eltern retten helffen .

( 14 ) Der Steinhauffen iſt das durch Spren⸗
gung der Minen zerfallene deonhards⸗Thor/ darauff
aber die Buͤrger nicht / ſondern ohnweit davon auff
einer kleinen Bruͤcken geſtanden .

( 15 ) Weder Hoͤbel/ Moſterkolben / Stangen/ oder
noch viel weniger ein anders Gewehr / hat kein ein⸗

ziger Buͤrger bey ſich gehabt / ſondern nur / wie ſie
aus der Kirche gekommen / alſo einige in Mʒaͤnteln
die meiſten aber mit bloſſen Handſchuhen / gegan —
gen / umb nur die Proteſtation , maſſen niemand

ſich haͤtte eine Thaͤtlich oder Feindſeligkeit einbilden
koͤnnen / anzuhoͤren / dergleichen auch einige Chur—
Pfaͤltzſche Unterthanen und andere Fremde anzu⸗
hoͤren da ſtehen geblieben .

( 16 ) Das Boͤrtel iſt nicht da geweſen / beſtehet
auch etwa in 6 . à J . Perſonen / ſo zur Auffſicht des

Feldes beſtellet.
( 47 ) Die bemneldteBuͤrger/ als Ulrich Jung / e.

waren theils als Zeugen dem Notario zugegeben .
( 28 ) Lautz iſt Notarius , und requiriret / ſamt

ſeinen Gezeugen / zu proteſtiren / der Stadt aber
noch nicht pflichtig geweſen .

da / umb von dem Verlauff der abgelegten Proteſta⸗

tion an die Deputirte zu rapportiren / ward aber
von denen Catholiſchen Bauren am Kopff verwun⸗

det / und ihm der Liverey⸗Mantel ahgenommen .

( 20 ) Die Buͤrger waren nicht zuſammen rot⸗
tiret / und haben wol die wenigſte davon gewuſt / ka⸗
men auch ohngefaͤhr aus der am Marien⸗Munſter
gelegenen noch uͤbrigen kleinen Kirche nach verrich⸗
tetem Gottesdienſt / ohne das geringſte Gewehr bey
ſich habende / dazu .

( 21 Daß der Notarius ſtill zu ſtehen gebeten/ iſt
niemand zu nahe getretten / und hat man das An⸗
hoͤren der broteſtation zum Abſehen gehabt / beſon⸗
ders der bewehrten Bauren Hereinmarch in die

Stadt / welche ja niemand ſo ſchlechterdings ohn⸗
geandet hinein laſſen wuͤrde : Die Formalien der

Anrede des Notarii , wie er ſie unterm Notariat -

Signet heglaubet / waren / daß er bate / ſtill zuſtehen /
welche Worte er ſowol gegen den Johannis⸗Pfarrer
als den Staͤbler oͤffters wiederholet hat ; Johann
Jacob Herold auch und Ulrich Jung gegen ihn
Pfarrer Groſchgen dieſe Worte gebrauchet : Ew .

Ehrwuͤrden hoͤren doch zufoͤrderiſt an / was Nota⸗

rius im Namen der Stadt vortragen wird .

( 22 ) Daß man all ſolchguͤtlich Zuſprechen / die
Proteſtation anzuhoͤren / nicht geachtet / das iſt es /

und haͤtte nur die Proteſtation angehoͤret werden

doͤrffen; Sonſten proteſtiren / mit bloſſen Haͤnden
da ſtehen / bitten zwar umb Gottes willen / die Pro⸗

teſtation anzuhoͤren / nachdem man vorhero die
Proceſſion zum Thor hinaus und wieder zuruͤck
gehen laſſen/ heiſſet keinen unzulaͤſſigen Gewalt uͤben/
zumalen die ſo wenige Buͤrger dergleichen nicht faͤ⸗
hig waren . 2

( 23 ) Ein moͤrderiſcher Anfall wird ſehr Patſio⸗
nirt anher geſetzt / indem man nichts hatte / womit

anzuhalten / weniger einen moͤrderiſchen Sinn / oder

dergleichen Gewehr . Dieſes iſt der warhaffte und

durch mehr denn 18. Zeugen erhaͤrtete Verlauff / daß /
nachdeme von denen Herren Geiſtlichen all hoͤffli⸗
ches Zureden des Notaru und der Gezeugenhindan

geſetzet / der Johannis· Pfarrer imer geſchryen : Fort /
fort ! und wie man diſſeits abermalige inttantien /
die Proteſtation nur anzuhoͤren/ machte / man doch
zugeruffen : Dringet durch ! auch da dieſes noch nicht

guug war / commandirte ſo gar der Johannis Pfar⸗
rer mit den Worten : Hervor mit dem Gewehr ! die

bewehrte Bauren / welche von beyden Seiten der

broceſſion auff die gantz unbewehrte wenige Buͤr⸗

ger loß giengen / und Feiter gaben ; Vicarius Engel
ſchlug mit dem Rauchfaß auff den Notatium , mit

denen harten Worten : Du biſt eben der rechte

Hund ꝛc. und Gezeugen . Der Biſchoͤffliche Kell⸗
ner und andere ſtieſſen ihnen mit den Fackeln nach
denen Geſichtern ; Es wurffen die Bauren und

andere mit groſſen Steinen nach denen Buͤrgern/
und all dieſes geſchahe / ehe dieſe im geringſten die

Hand anlegten / oder ſich zur Wehr ſtelleten : Ja /
man wiche noch darzu diſſeits ſolchein Gewalt / und
wie die Catholiquen immer andrungen / fielen die

Buͤrger zu ihrer Nothwehr denen Bauren in die

Flinten . Ob nun ein unbewehrter Menſch/ ſo noch
( 19 ) Von dabey ſich befundenen unehrlichen

Leuten weißt man nichts / und war der Stadt⸗Diener
darzu mit Schieſſen und Steinwerffen attaquiret

wird / unzulaͤſſig moderamen inculpatæ tutelæ

uͤber⸗ 2
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— 2 00uͤberſchri tten/ will man gern die gantze Welt urthei⸗ ben / und dieſe zum heffttgſten mit ihreem Gewehr/

len laffen. Fackeln und Steinen irricrret waren .

( 24. ) Dieſer Herold hatte kein Oommando , 6300 Es waren
wenge

von Worms / verſchle
ſondern war Zeuge der Lroteſtation , der geringſte dene von denen dand⸗Leuten und einige Handvercks⸗
Anfall geſchahe weder von ihme noch andern gegen Pi irſche / ſo miteinander aus der Kirch gekommen ,

die Fahnen z was ſeine Reden geweſen / erhellet aus und wer wvil ſich/ wie geſchehen/ ſonr.
ict iren laſſen ?

obigen . ( 34 . Es will heraus kommen / daß dieſe ſelbſt zu⸗
( 25 . ] Was weiters / a

geſchlagen haben / und auff diKBiigel oß gegangen
chi ſollen.1000 eg zeſetz

65 . ) Davon weiß man diſſeits nichts / wohlaber /ſ Hiche und e daß keiner toue hiet worden .
ſelbiges egeth an haberN fl. elzt aber /„Foochunge 6 Dieſer iſt abgehhoͤret worden / und findet ſichFTAnRe 3 re 8ffandel ien fallls / ſeſo muſt auff erfolgeLAttaque , ein ſolches nicht / wohl aber / daß ein L. Capuciner
Schieſſen⸗Stoſſen und⸗Werffen geſch hen ſeyn / zu⸗ einen Buͤ

0 geſite
1

0 zu ſchlagen .
en allererſt in der Widr Re eſetz

ö
N ahl n aällere ſt in der Bidrigen Lelation geſeß et /

7 32 Vas die 5 arren
v . P Ce Apuci ner gethan /

neimlich / daß ſie Herren Cat holiquel 1 i ſte⸗

hefſitUnd ſich heick 311 zen gehei
0 eit 1 0 und daßſie vornen bey dem Handgemeng und alſo

1d fich z f
dere d

E geh iſſen 6 0 ſehn:8 fert je von dem Veicrarit gel beſen iſt oben ge⸗
Wie dann eine andere Zeitung ſehr unglimpfflich lieldet
meldet / obwaͤren einige der Fahnen zu Stuͤcken ge⸗ (3802Alles dieſes nebenſtehendeiſt inventit

60
ſſen / und in Koth getretten worden / dadoch alles

nur die arme Leute denen Herren Carboliq
art gefrohren d maßlen geweſen ; waͤren auch von 85

Nhärt geltechren duch von haͤſig zn machen / und ſo wenig / als andere ſparcit .
dieſer Seiten Steine hinwieder geworffen worden /

05Zeitungen / Wahr : WW.
gſt ns gebenderf 4 7 1 G 14 — Went 1 1

waͤre es ! on denen ihre Eltern detencirenden §
a Auſſageen/ d aßde Hochwuͤrdtze / als welch

0 j „93⁊7*35 ſe ＋ A 8 aß das 7 8

405 1916705 88 18 ſo ungewiſſe Wolͤrffe
ge. mand zu verunchren geſn 00et / nicht berͤhret / d

than / daß die Buͤrger 15 89 5 ich weger 47 80 35 auch ohnweit von denen

der attaquirenden Ge

—

15

Zeugen

1Buͤrgern ge ſtanden / ſch
ichen und bewehrten Bau⸗—5haͤuffig ven Seilen

einn vuͤrffen7 ihrer Koͤpffeddesha
711

müͤſſe
ren gnugſam zu erwehren gehabt / ſo d

eN. — *. 5
Fi. 0 4

f rangß 7 6
( 26 . Was Herolddgeredet / iſt oben Fahrin

pff / ſod ie
385

11
tant getrrage ! /

(277. ) K ein Hauff / ſondern wenige Bürger wa⸗ cherheit teritirt gehabt / 8
7. 0 Walif 1 ge Bürge [ Confut 5on gekolmt 0ren da / die Proteſtation al 7 — von einet m

waͤrend
Toben und Wuͤten aber weiß zannichtsmuß auechweiß117 0

daran / dann denen
die Attaque der Herren E eiſtlichen und der bewehr⸗Frer G ö ö 5 7

bulnd en war / nichts
len Bau n ſehr furien geweſen ſeyt ann18 reee e

ommt esaber / daß dem. H f bchbewehrte Leltte / und die 91 Ublen oder An⸗ 57
J 0 1116 worffen werden muͤſſen / wann ſo viel Steineauff

fellens Ver ehen hatten/ zů einem Toben und Wuͤten „ , oenig / des645,
wider den Staͤrckernſolten zu bringen geweſen ſeyn.

955

dbe, f 15G Cit ge 4 5
( 28. ) Der Proceffion geſchahe das geringſte

435%ù1
0 00 tte Bürger mit der

Leid nicht / und hatte man zuthun mit denen um ſich K95 0 71 mnd eſt 155ſchl
agemden Geſſtlichen denen hin und wieder zu⸗

31
98 65 01 90 5 17

ſtoſſendenFackel⸗Traͤgern / und denen darauff ſchieſ⸗
05

( 40 .

ſenden bewehrten Bai
wen.

durch eigenes Ver
elbften

3⁰ Der Notarius war nicht derjenige / 69= roceſſi 68 ſelbſten«
vor Herr Vicatius Enge lſch häͤte zunretten Urſa⸗

drurch ſeln Niederk

4 fat imn 5 Till / da
che gehabt / und dennoch ſchltig er auffihn loß / daß er / ſchweigt man hin. ildaß
wann durch das Bůcken er dem Streiclh nicht ent⸗ Cuteren

e audere Buͤrg
5 —.he F6e ſreheng Her 1 Gät nd Beinen der

wichen waͤre / des Aufffſtehzens verge ſſeen haͤtte . Dieſer Letb und Beinen de

F.8 iuo Engeliſteben derjenige/ ſo mit g0ſclenen fevl dCas 68das Berlff
den Anfang gemacht / da man diſſelts nichts anders Aertzte Haͤnden ſeyn miſe n?

gethan / als geruffen : Ihr Herren / brauchet um Got⸗ (A41) Davon weißman nichts / wüͤldeauch

tes willen keine Gewalt . ohne Wunden nicht

( 30 . 0He 3
hannis⸗Pfarrer

einen glimpff⸗ es wahr / und die
eden 1 habt / haͤtte er den wird / geflogen we

n een / und alles gůtlichhen Zuruffens ſiechet man⸗ Dal
die Proceſſion ʒumneuerlichen und ſonſt Steinwurff bekommen / da

Weiſe nie in Worms erhoͤrten zu⸗ und daran waren .

fortgehen nicht anim iren ſollen / am allerwenigſten 42 . ) Dieſes iſt ohner
aber die bewehrte Bauren;man wvwill aber in deſſen Bürger ſehe ugeblie
zaturel,weiter zu penettiren dißmah anſte hen. quen von ſeelbſten 58

( 31 . ) Der gantze Lermen waͤhrete etwa
50 ſogenanten Neuſatzin

Wuärlinſerlanglund wichen di derren“
tholi -

ger Seuer gabe⸗
ein 0 des

lnen ſelbſten ab / die Buͤrger aber blieben ſtehen. Stadt⸗Dieners ( albe e⸗öod 90 5 und

en fallen hart verwundet war / ) Liberey⸗Mantel von denen

itee ntertha· Bauren mitgenommeir wor den / gieng ein oder uide
32 . Haben 5Nothwehr in die Flin

en / und wird vergeſſen/ daß

nen !
B ter gege/ dem Thaͤter / jedochin derVorſtadt diſſeits de rBach

a

ner Bain S0lcufdl. uͤre

8E

wohl

von gekommen ſeyn / wann

teine ſo haͤufftg / wie gemeldef
iren / weilen aber dem nicht alſo / ſolichen

N Ot⸗

el

6 guie gel keinenHerr Wicte
§ Ei9auc )

ſie bey de vornen11711
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Geſchichte.
Afdem Territorio biß in diedoch⸗Muͤhl nach/ ward

aber allda uͤbel empfangen .

(43) Dieſes iſt umbgekehrt / und einemWormſer
Buͤrger geſchehen / und waͤre ihmevielleicht noch et⸗
was aͤrgers daſelbſt wiederfahren / wann er nicht von
einem Mit⸗Buͤrger reſp . ſalviret und ſecundiret

worden waͤre / ob und welche von der andern Seiten

allda geſchlagen / iſt unbewuſt .

44 ) Daß dieſer einige/ geſchwelge viele / Ver⸗
wundungen bekommen / iſt unerfindlich / daß man

denſelben angehalten / iſt darumb geſchehen / wellen er

dem Stadtdiener den Liberey - ⸗Mantel abgenom⸗

men/ (auf deſſenBewahrung die Buͤrger beeidiget )

und wiedergeben ſollen / wiewohln man ihn auf be⸗

ſchehenesAnſuchen alſobald gehen laſſen .

( 45 ) Oben ward angegeben / Hr . Præhendatus

Epiſcopalis Schrimpf waͤre wegen empfangenen
harten Wurffs von einen Chur⸗Pfaͤlz . Untertha⸗
nen auf die Seite geleitet worden / hier aber findet er
ſich doch in Ordnung / welches dann ein Zeichen / daß

ihme und denen Leuthen das geringſte deid nicht ge⸗

ſchehen.
( 46 ) Und dieſes / nachdem die bewehrte Bau⸗

ren weg waren / geſchahe/ ohne daß die Buͤrger ſelbige
zu verunehren oder zu beleidigen / auch weiter nachzu⸗

ſetzen/ oder nicht zum Andreas⸗Thor hinein zu laſſen/
begehret.

( 47) Iſt eine harte unverantwortliche Auflage ;
wann deme alſo / wuͤrden die Buͤrger nicht ſtehen

geblieben ſeyn / und die Ptoceflion ( deren kein Leid

zugefuͤget worden ) uͤber den Holpital - Platz unge⸗

hindert gehen laſſen / ſondern verfolget haben / ſo aber

im geringſten nicht geſchehen ; vielmehr aber iſt ge⸗

wiß/ daß die Catholiquen ſo erhitzt geweſen / daß auch

noch des Nachts dem Staͤdtmeiſter Senior Heimen
die Fenſter eingeſchmiſſen worden / und vielleicht

noch mehrern wiederfahren waͤre / wo man nicht die

Nachtwacht zu fleißtzer Achthabung angemahnet .
( 48 ) Daß dieſer nicht einmahl bey der Action

geweſen / ſondern fortgegangen / iſt bekannt und mit

vielen Zeugen zu beweiſen .
( 4 Dieſer iſt zwar ohne das ein abgeſagter groſ⸗

ſer Feind der Wormſer bißhero geweſen/ gleichwohln

Deuckwuͤrdiger Geſchichte .

haͤtte man die ſo ſchreckliche Aufflage einiger nie zu

Sinn gekommener Blaſphemien gegen GD
0

then koͤnnen. Ubrigens / und was noch anzufuͤh⸗
ren waͤre/ will man diſſeits mit ſtillſchweigen dermah⸗
len uͤbergehen/ jedoch lalvis quibuscunque , und

zwar wider die uͤbrige Zeugen / iſt auch leicht zu

ſchlieſſen / was von der Wahrheit desgegenſeitigen
Facti , ſo mit dergleichen Atteſtatis bekraͤfftiget
wird / zu halten .

Vilche di Hiernechſt haben ſich Burgermeiſter und Rath im

Monat Eebr . dieſes Jahrs zu dem Reichs⸗Convent
zuRegenſpurg gewandt / und dieſe Angelegenheit dem

daſelbſtigen Sorfori Evangelico vorgetragen / daß

Sie nehmlich durch den mit der Kron Franckreich ge⸗

ſchloſſenen Frieden die Hoffnung geſchoͤpffet/ daß

tt / die

H. Jungfrau Maria und das Hochwuͤrdige / ſo genoſſenen Gerechtſamen und zuſtehenden Reichs⸗

wohl von ihm/ als Hrn . Reiſſenbach nicht vermu⸗ Immedieraͤt ferner zu Dero Kayſ . ohnverwelckli⸗

440
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auch zu ſolchem Ende mit des Herrn Biſchoffs zuf 1698 . ,
Worms Hochfl . Durchl . die der Rachtung halber
ohne ihr Verſchulden bißhero unerledigt geſtandene
Wahl⸗Differentien / wovonin dem vorhergehenden
XIV . Theile bey dem Jahr 1694 .f . 663 . u. f.
w. mehr zuſehen / durch zulaͤngliche Wege mit

Beybehaltung habender Gerechtſamen dergeſtalten
zu verhandeln gefliſſen geweſen / daß Sie gaͤntzlich
vermuthet / die Fruͤchtedieſes durch Goͤttliche Gna⸗

de erhaltenen Friedens ohngeſtoͤhret zu genteſſen . Es

haͤtte ſich aber dennoch zit ihrer ſchmertzlichen Ge⸗
0

müths⸗Kraͤnckung zugetragen / daß da die Hrn . Ca⸗

tholiſche wieder Gewohnheit und auf eine dahier nie

erhoͤrte Weiſe eine Danckfeſts⸗Procelſion vorge⸗

nommen / worgegen ihre waͤhrenden Exilii anhero
geſetzte De putati zur Behauptung ihrer unſtrittigen
Befuͤgnůſſen das in allen Rechten erlaubte innocen⸗

te remedium proteſtationis ergriffen / daruͤber

ohne ihre Zuthun eine ſolche Delordre durch die

bey gedachter Froceſſion neuerlicher Weiſe erſchie⸗
nene bewaffnete Bauren / mit Feuer⸗geben auf unbe⸗

wehrte ihre Buͤrger entſtanden / welche zuletzt aller⸗

hand Ihnen gewißlich ſehr beſchwerliche Betruͤb⸗

nuͤſſen veranlaſſet .
Gleichwie aber Eure Excellenz , Gnaden und

unſere Hochgeneigte / auch Hochgeehrte Herrn gnaͤ⸗
dig und großgüͤnſtig erlauben / daß des eigentlichen
Verlauffs halber wir auff beyllegende wahre kacti

Speciem Uns beziehen/ welches diejenige iſt /ſo aller⸗

erſt angefuͤhret worden . Und weil Ihr . Kayſ . Maj .
weltgeprieſene Olemence und Æquanimität ſo
wohl / als Deroſelben durch das letzthin am Reichs⸗

tag zu Regenſpurg den 2. ( 12 ) dieſes lauffenden
Monaths Pebr . ad Dictaturam publicam ge -

brachte Commiſſions - Decret zu aller getreuer

Churfuͤrſten und Staͤnden mercklichem Verg

und nic ugem Troſt gethane allermildeſte

ge und Verſicherung / einen jeden bey dem Lettru⸗

mento Lacis N eſtphalicæ , ſo wohl in Kccleſia -

ſticis als Voliticis kraͤfftigſtzu ſchuͤtzen/ und nach
deſſen Innhalt ohne Unterſcheid der Religion die Ju -

ſtiz zu adminifſttiren / bey ihnen das ungezweiffelte
Vertrauen billig erwecket / Dieſelbe ſie wieder alle fer⸗
nere Zunoͤthigungen bey ihren unter Deroſelben
maͤchtigſten Kayſ . Schutz biß anhero ohnabbruͤchig

uſa⸗8

chen Nachruhm dergeſtalt ſchuͤtzen wuͤrden / damit

ſihre uͤbelwollende bey wieder hergeſtelltemedlen Frie⸗

den / von ihrern billig aller un palnonirten Gemuͤther
Mitleiden verdienendem miſerere nicht protitiren /
und auf die mit Thraͤnen vollen Augen taͤglich an⸗6

ſchauende rudera ihrer durch den Reichs - Krieg
verwuͤſteten Stadt ihren Vortheil und Nutzen bau⸗

en koͤnten : So baͤten ſie ſich ihrer anzunehmen ꝛc.

Als auch die Chur⸗Pfaͤltziſche Bediente des Ober⸗

Ampts Alzey gemeldte Actus vor eine Violir

der Geleit Straſſen aufgenommen / und deßhal
A

die Stadt Worms Citation ergehen laſſen / zu Un⸗
11

terſuchung dieſer Sache den 17 . Mart . zu Pfeders⸗
Sie unter Ihr . Kayſerl . Maj . Reichs⸗vaͤterlichemheim zu erſcheinen ;So haben Burgermeiſter und

und des H. Reichs kraͤfftigſtem Schutz / ihr ſo ſehr [ Rath den 15 . F. Mart . an Se . Churfl . Durchl .

ſerfallenes Stadt⸗Weſen nebſt denen in der Aſchen] geſchrieben / und zuforderſt auf die zwiſchen Sr .

noch liegenden Haͤuſern/ nach und nach wiederumb Thurfl. Durchl . und ihren Vorfahren errichtete

aufzurichten Gelegenheit erlangen wuͤrden / waͤren SchiensVeꝛeinigung ſichbezogen/ daß wer von bn
Theatri EKuropæi XV Thell „
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Miß hellig⸗
keit zwi⸗
ſchen der
Stadt Aa⸗

nen Catho⸗
liſchen

welche ab
Seiten der
Stadt zu

angebracht
worden .

chen und de⸗

erlanget / oder ſonſten erworben und hergebracht haͤt⸗
ten / ſie dringen / oder ſonſt bekriegen wolte / ſo ſolten

und wolten S . Churfl . Durchl . ſie dafuͤr getreulich
verantworten / vertreten und verſprechen / auch ſchir⸗
men / als gienge es Derodeute ſelbſten an/ daßauchwe⸗
der einige Violation auff ſie gebracht werden koͤnte/
noch was bey der Procetlion geſchehen/ aufeiner Ge⸗

leitsStraſſe / ſondern auſſer der Straſſe neben dem in⸗

nern Thore gehandelt worden / Se. Churfl. Durchl .

auch nicht zugeben wuͤrden / daß in ihrer Stadt eine

Geleits⸗Gerechtigkeit ſtatuiret wuͤrde/ es waͤre dann

auff Fuͤrſten und Fuͤrſtenmaͤſſige Perſonen / und zu

den Franckfurter Meßzeiten / inmaſſen der Buchſta⸗
be der Vereinigung klare Maſſe gaͤbe / und es an

dem/ daß wann je in erſt⸗benannten Faͤllenein Veli⸗

cum in quæſtion kommen ſolte/ die Vertraͤge und

Schirms⸗Vereinigung und Capitulation gantz ein

anders und dieſes wolten / daß / wann in waͤhrendem
Geleit / oder aber bey einem Abſtand auff der Geleit⸗

Straſſen die jenige / ſo im Geleit gefuͤhret werden /
oder das Geleit fuͤhren/ unter ſich ſelbſt einen Frevel
uͤben / alsdann Se. Churfuͤrſtl.Durchl . zu ſtraffen
Macht haben; da aber ein Geleits⸗Reuter oder Be⸗

gleiter was frevelbares wider einen Buͤrger oder

FIremden / oder ein Buͤrger oder Freimder wider ei⸗

nen im Geleit etwas begehen wuͤrde / inn⸗oder auſ⸗
ſerhalb der Geleits⸗Straſſen in einer offenen Her⸗
berg oder anderer Behauſung Ihnen / dem Rath / zu
ſtraffen gebuͤhret/ welchem auch alle Malefiz und

Criminalia , ſo ſich inn⸗oder auſſerhalb zutragen
moͤchten/ zu ſtraffen vorbehalten ſeyn ſolten . Sol⸗

chem nach auch / wann die Ihrige / die ohne das

mit dem Privilegio de non evocando verſehen/
eines Verbrechens zu beſchuldigen waͤren / niemand

als Ihnen die Beſtraffung zuſtünde ꝛc.

In der Reichsſtadt Aachen entſtund gleichfalls
durch Gelegenheit ihrer Freuden⸗Bezeigungen wegen
geſchloſſenen Friedens eine Mißhelligkeit mit theils
dortigen Geiſtlichen / welche von dafigen Buͤrgermei⸗
ſtern / Schoͤffen und Rath vermittelſt folgenden Me -

*

Geiſtlichen/ morials der Reichs⸗Verſammlung klagende vorge⸗

tragen worden : Daß nemlich ſelbige den 19 . Ja -
nuarii wegen des mit Huͤlffe des Allerhoͤchſten letzt

Negenſpurg geſchloſſenen allgemeinen Friedens ein ſolennes

Danck⸗Feſt in ihrer Stadt / dem uhralten Gebrauch

gelnaͤß/ angeordnet / auch auff ihres Rathhauſes
Saal ad Altare per Patres Franciſcanos , als th -
re lalaritte Capellanos , den Gottesdienſt unter Loͤ⸗

ſung des Geſchuͤtzes verrichtet / und ſonſten allgemei⸗
ne Freudenzeichen die Stadt durch halten laſſen . Es

haͤtte ſich aber zugetragen / daß Dechant und Capi⸗
tulum des freyen Stiffts daſelbſt ſich nicht entſehen/
Buͤrgermeiſterund Rath vor dem zu Coͤlln reſidi⸗

renden Paͤbſtlichen Nuntio , und alſo vor einem

geiſtlichen Richter / druͤber anmaßlich zu verklagen /
und vorzugeben / als wann denenſelben dergleichen
Danck⸗ und Freuden⸗Leltivitaͤten in ihrer Stadt

anzuordnen nicht gebuͤhre / ſondern bey ihm Dechant
und Capitulo hingegen ſtuͤnde/ dergeſtalt/ daß beſag⸗
ter Nuntius Apoſtolicus eine vermeynte manute -

Hentiam unz cum prætenſa inhibitione ad iſta

kalſa Capituli nartata incompetenter zuerlaſſen /

Beſchreibung

chen ſolenner Danck⸗Keſtiy itaͤten Anordnungen in
ihrer Stadt kuͤnfftighin nicht mehr unterfangen /
ſondern davon gaͤnzlich abſtehen / auch alles deßfalls
bereits vorgegangenes auffheben und catliren ſollen/
ſub pœnEcommunicationis majoris , anmaß⸗

lich zu befehlen/ unterſtanden haͤttez vor erſt . Dañ
haͤtte ſich ebenfalls in tacto begeben / daß ob ſchon
Buͤrgermeiſter und Rath mit erſagtem Dechant
und Capitul im Jahr 1682 . eine lnſtruction ein⸗

gegangen / daß wann die Stadt⸗Beamte mit ein⸗

quartirter Militz beleget/ gedachtes Stiffts Canoni -
chen und Geiſtlichen auſſer ihres Kloſters lmmuni⸗

taͤt gelegene Haͤuſer gleichermaſſen mit Soldaten
einlogiret / auſſer ſolchem Fall aber mit Geld ange⸗
ſchlagen ſwerden / und zahlen ſolten ; demnach als bey
letzt vorgeweſenem Krieg die Stadt Aachen mit acht⸗
jaͤhrigen Chur⸗Brandenburgiſchen harten Einquar⸗
tierungen auffs aͤuſſerfte beſchweret / und ermeldter
Stadt Oflicianten mit bequartiret worden / Bůr⸗
germeiſter und Rath bey ſo bewandten Dingen die
von denen Canonicis und Geiſtlichen bewohnende/
extra Iaimunitatem inter alias ciwicas ædts Pro -
miſcuè gelegene E. E. Raths Territorial - Jutis -
diction untergehoͤrige Haͤuſer anfaͤnglich mit Sol⸗
daten / wie recht / beleget / hernach aber auff Anerble⸗
ten deren Geiſtlichen / daß an Plagz deſſen ſie ſolches
in Gelde hergeben wolten / darein ohne ræjudlitz
conſentiret / des veſten Verſehens / es wuͤrden ſelbi⸗
ge ſothane Hoſpirations - Taxen in Gelde bezah⸗
let haben / gleichwolen aber ſolche abzufüuͤhren

RelchsStäddt —
1698 . Ireyheiten / Gnaden / Rechten / guten Gewohnheiten und Buͤrgermeiſter und Rath / daß ſie ſichderglel⸗

oder Brieffen / die ſie von Roͤm. Kaͤyſern und Koͤni⸗
8

gen / oder von Biſchoffen und dem Stifft Worms
1698.

nicht allein geweigert / ſondern annebens ſof

Nunciatur wieder hin zueylen / und Buͤrgermeiſter
und Rath narrando falſa gantz incompetenter
daruͤber zu beſprechen / ſothaner geiſtlicher Nuncia .

tur Adminiſtrator auch ſo gar ſich wiederum nicht
geſcheuet / wider Buͤrgermeiſter und Rath und deſf
ſen Bediente ein prætenſum Mandatum moni -

tionis ac inhibitionis pœnale , de non turban -

do , cum citatione ad videndum ſe paruiſſe &c .

heraus zu geben/ und ihnen/ daß ſie alles wider ſie Ca .
nonicòs und Vicarien zu Einforderung obgedach/
ter gerechter Haͤuſer Einquartierungs⸗Schuld vor⸗

gekehrtes / auffheben und vernichten ſolten / unter

gleicher PoEn von groſſer Excommunications -

Cenſur vermeinten auffzugeben. Ob nun zwer

Buͤrgermeiſter und Rath wider ſolche beyde anmaß⸗
liche Mandata ſich geſeßzet/ und mittels abgelaſſenen
Miſſiven declinando forum informativè ange /

zeiget / wie daß der Paͤbſtliche Nuncius in ſolchen
beyden Sachen uͤber ſie / veluti Laicos , zumalen
kein Judex competens ſeye/ ſondern falle Dechant
und Capitulum einige Action , wie nicht / zu ha⸗
ben vermeynete / ihnen einzig und allein bevor ſtuͤn⸗
de / bey Ihr . Kaͤyſerl. Maj . Dero Reichs Hofrath
oder Cammer⸗Gericht wider Buͤrgermeiſter und

Rath veluti immediatum Imperii membrum ein

und auszufuͤhren/ ſie demnach / dieſem allen ohnge⸗
achtet / wider ſie in ermeldter null und nichtiger ver⸗

meynten Mandat . Sache bey der Coͤllniſchen Nun —

ciatur ſive deſſen zeitlichen Adminiſtratore pro

Sententia excommunicationis immerfort anzu⸗

halten nicht unterlieſſen ; Gleich wie ſie nun zu dem
erſteren / als ein Status Imperü ex Jure ac Supe-

Tloritate]

keck und kuͤhne geweſen / zu gedachter Coͤllniſcher

—
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Geſchichte .
lioritete territoriali befugt und dem apitulo
dergleichen FeftivitaͤtAnordnung im geringſten je⸗

malen geſtanden / oder geſtuͤnden / nichtwenigerauch /

ſo viel obgedachte Holpitationes , abſonderlich de⸗
ren auſſer der Stiffts Immunitaͤt gelegenen Haͤu⸗

ſer / betrifft/es neben dem / daß obangedeuteter maſſen
alſo verglichen / ebenfalls eines ausgemachten Rech⸗

tens ſeye / Dechant und Capitulum auch ſelbſten

ro temporali prætenſo gravamine es gehalten/
und alſo denenſelben nicht allein keines weges nicht
geblͤhrethaͤtte / Buͤrgermeiſter und Rach als Laicos
und zwar am wenigſten in cauſa iſt⸗ per ſe Lai-
cali , politica ac temporali , vor den geiſtlichen

Richter anmaßlich zu ziehen. Weilen nun aber

Buͤrgermeiſter und Rath bey der Coͤllniſchen Nun.
ciatur ſich einzulaſſen / und dem Roͤmiſchen Reich

dardurch zu Pptæjudiciren / ein/vorallemal nicht g⸗
meynet / hingegen doch zn beſorgen / wann vomRoͤ⸗
miſchen Reich ſie nicht luccurriret wuͤrden/ ſie einan⸗

ders nicht zu gewarten haben doͤrfften / als daß er⸗

meldter geiſtlicher Nunciatur Adminiſttator end⸗

lich die kxcommunications - Cenſur und Sententz

gegen ſie fulminiren wuͤrde / alſo fuͤnden ſie ſich

hoͤchſt genoͤthiget / ihren Recurs zu der Loͤblichen
Verſammlung zu nehmen / und zu bitten / ſich ihrer

deßfalls / und wegen dabey verſirenden allgemeinen
Reichs⸗Staͤnden Weſens / anzunehmen / Dero

Reichs Gutachten an Ihro Raͤyſerl . Majeſt . daruͤber
abgehen zit laſſen / indeſſen aber auch ob moræ peri⸗

ulum mehr beſagte Coͤllniſche Nunciatur, und de⸗

ro Adminiſtratorem Herrn Petrum Joſephum
Francken dahin / daß die zumalen nichtiglich er⸗

laſſene Mandata er revociren / und erwehnten De⸗

chant und Capitulum zu ferneren Kaͤyſ. Maj . und

Dero hoͤchſten Reichs⸗Gerichten hinweiſen ſolte/
nſthafft anzumahnen / von allen kuͤnfftigen Atten⸗

atis zu dehortiren / und ſonſt alle dienſame Mittel
deſſenthalben kraͤfftig an Haͤnden zu nehmen .

In der Stadt Hamburg thaten ſich auſſer denen

eine Zeit her zwiſchen dem Magiſtrat und Buͤrger⸗
ſchafft geweſenen Strittigkeiten noch einige neue her⸗
vor / indem die Buͤrgerſchafft den 15 . F. April . einen

neuen Rathsherrn / Walthern Backhof / wider des

Magiſtrats Willen erwaͤhlet/ der ſich aber von dar

weg und nach Stade auff eine Zeitlang erhoben / umb

Iunii erwaͤhlte dieſelbe nach unterſchiedenen zwi⸗

ſchen dem Magiſtrat und ihnen gewechſeltenSchriff⸗
ten noch einen andern / Harbard / einen vornehmen
Kauffmann / welchen aber der Magiſtrat ſo wenig
als den vorigen annehmen oder conlirmiren wolte .

Den 6. Jul . lieſſen die Ober⸗Alten die Buͤrgerſchafft
durch alle Unter⸗Kuͤſter in denen Kirchſpielen bey
ihrem Buͤrger⸗Eyd fordern / den andern Tag an ge⸗

woͤhnlichem Ort und Stelle zu erſcheinen ; welches

Senckwuͤrdiger Geſchichte⸗
ne genaue Specification ausziehen ſolten / damit

man ſehen koͤnte/ was fuͤr Schaden geſchehen / und

wer jaͤhrlich die Adminiſtration gefuͤhret . Uber

dieſes ſind einige deputiret worden / welche der Stadt

Holtzung beſichtigen ſolten / weil man vorgegeben /
daß dieſelbe ſehr ruiniret wäre . Den 14 . Jul. iſt
bemeldte Buͤrgerſchafft abermal zuſammen gekom⸗
men / und biß 10 . Uhr des andern Tages beyſam⸗
men geblieben / da ſie dann einen gewiſſen Raths⸗
herrn/ welcher die Auffſicht über die Holtzung gehabt/
unter die Krone kommen laſſen / und auff 16 . Pun⸗
cten befraget / und weil er ſich nicht gnugſam ver⸗

antworten können / ſo iſt er von der Buͤrgerſchafft
mit des Raths Genehmhaltung ſutpendiret / und

ihm das Rathhauß / wie auch der Kirchen⸗Stand /
verbotten worden .

Den 4 . Aug . ſeyn 2. Perſonen aus dem Rath
von der Buͤrgerſchafft unter die ſo genannte Krone

gefordert / und wegen des bey dem Stadt⸗Gehoͤlte be⸗

gangenen Unterſchleiffs auff viele Puncten befraget
worden ; weil ſie ſich aber auch nicht zur Gnuͤge ver⸗

antworten koͤnnen/ ſo iſt der eine mit vierfaͤltiger Er⸗

ſtattung des zugefuͤgten Schadens / und der andere

auff 6000, Marck geſtraffet worden ; Dem Holtz⸗
Foͤrſter aber / welcher auch groſſer Untreue beſchuldi⸗
get worden / hat man gegen einen Vorſtand von

1οοο . Marck ein freyes ſicheres Geleit verſprochen.

Als auch von Anno 1686 . her den 19. Aug . zu

gedachtem Jahre an ſelbigeimm Tage Se Koͤnigl .Maj.
zu Dennemarck von der Stadt abgezogen/ ſo iſt den

J . Aug . von der Buͤrgerſchafft beſchloſſen / an ſtatt
deſſen im Sept . einen Buß⸗ und Bettag zu halten /
ſolches auch dem Miniſterio angedeutet worden ;

Da hergegen der Magiſtrat den 17 . Aug . durch
ein oͤffentliches Mandat kund gemacht / daß wegen
des am 19 . dito einfallenden Danck⸗Feſtes die Zu⸗
ſammenkunfft der Buͤrgerſchafft biß auff den 22 .

Aug . ſolte verſchoben werden . Allein die Buͤrger⸗
ſchafft hat ſich nichts daran gekehret/ ſondern iſt den

18 . beſagten Monats auff dem Rathhauſe erſchienen /
und hat den regierenden Buͤrgermeiſter/ Herrn Luͤt⸗
kens / zu zweyenmalen erſuchen laſſen / ſich nebſt dem

Rath bey ihnen einzufinden : welcher ihnen aber ver⸗

melden laſſen / wofern die Buͤrgerſchafft verſprechen
wuͤrde / den Rath nicht in verſchloſſenen Thuͤren zu

halten / ſondern die Raths⸗Glieder ungehindert zu⸗

und abgehen zu laſſen / auch nichts neues auffs Ta⸗

pet zu bringen / es waͤre denn vorher durch alle Col⸗

legia gegangen / ſo wolte er mit ſeinen Collegen

auff dem Rathhauß erſcheinen . Worein aber die

Buͤrgerſchafft nicht gewilliget / ſondern laut des am

4 . Aus . gemachten Schluſſes das Danck⸗Feſt nicht

gefeyert / auch den vorhergehenden Tag die Kuͤſter
auch geſchehen / und ward zwar davor gehalten / daß
gemeldte beyde nen /erwaͤhlte Rathsherren bey derſel⸗
ben den Eyd ablegen wuͤrden; Aber die Buͤrgerſchafft
hat ſolches damahl an die Seite geſezet/ und die Ban⸗

co - Sache vorgenommen / da es endlich nach vielem
und weitlaͤufftigem diſputiren und reden ſo weit ge⸗

kommen / daß ſie beſchloſſen / das Geld in Banco zu

zahlen / und das Korn zu meſſen . Weil auch das

darzu gehoͤrige Protocoll gar zu weitlaͤufftig / ſo
wurden etliche deputiret / welche aus demſelben el⸗

auff das Rathhauß fordern laſſen / und ihnen befoh⸗
len / nicht zu Vorbereitung des Danck⸗Feſtes zu laͤu⸗

ten . 17 . Hierauff ſind ſie des Nachts umb 1r .

Uhr von einander gegangen / nachdem ſie 4 . Schluͤſ⸗
ſe gemacht : ( 1) Dem Minitterio anzudeuten / daß
daſſelbe das Danck⸗Feſt nicht halten ſolte . ( 2) Die

Kirchen zu dem Ende zu verſchlieſſen . ( 3 ) Den

Buͤrger⸗Capitains anzuſagen / daß ſie die Thore
wohl verwahreten / und ( 4) ſolten die Ober Alten

den rdogern andeuten / den 19 . Aug . bey Verluſt
Iheatti EuropæiXV. Theil.

Hamburg ein Dancktag gefeyert worden / weil in
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ihrer Ehren⸗Aempter auffs Rathhauß zu kommen .

Dieſem zu Folge hat ſich die Buͤrgerſchafft am be⸗

ſtiminten Tage fruͤhe um 8. Uhr / wieder ſehr ſtarck
eingefunden / wobey auch die Obriſten und 3 2 . Ca⸗
pitains auff dem Boͤrſen⸗Saal geweſen / welche 4 .

Colnpagnien Buͤrger auff die Waͤlle geſchickt / und

eine Compagnie vor das Rathhauß poſtiret / alle

Unordnung zu vermeiden . Endlich hat ſich auch/
nach vielem citiren / der Magiſtrat RNachmittags
um 6 . Uhr eingeſtellet / und wurden die Thore er⸗

oͤffnet.
Den 20 . Auguſti Nachmittage um r . Uhr iſt

die Buͤrgerſchafft von einander gegangen / nachdem

ſie nachgeſetzte Puncten relolviret ? 1. Haͤtte die

Burgerſchafft mit Mißvergnuͤgen vernommen / daß
E. E. Rath / auff Anſuchen der Ober⸗Alten und

Collegien / geſtern nicht auffs Rathhaus gekom⸗
men / vielweniger die Thore / nach dem alten Her⸗
kommen / verſchlieſſen laſſen . 2. Demnach der Præ -

lidirende Burgermeiſter die Buͤrgerſchafft auffge⸗
halten / und dem Rath / auff dem Rathhauß zu er⸗

ſcheinen / nicht anmelden laſſen / es aber damit ent⸗

ſchuldiget / daß ihm nicht zuſtuͤnde/ den Rath zu

fordern / ſo ſolte dieſes ins kuͤnfftige von keinem Bur⸗

germeiſter in ſeinem Amtgeſchehen. 3. Solte EE .

Rath niemahls / wider den Buͤrger⸗Schluß / ein

Placat , wie vor drey Tagen geſchehen / ohne der

Ober⸗Alten und 180ger Einwilligung / anſchlagen

laſſen . 4 . Weil auch E. E. Rath ſich einige Zeit
her allen Buͤrgerlichen Kelolutionen widerſezet /
und dadurch allerhand Schwierigkeiten entſtanden /
ſo wolle die Buͤrgerſchafft von demſelben vernehmen /
ob er mit der Buͤrgerſchafft in einem Schiff ſtehen/
und alſo Eyd⸗ und Pflicht⸗ gemaͤß ſich bezeigen wol⸗

le . J . Rodrigo Voßmer / weil Er in dem Collegio
der 1goger / und an andern Orten / grobe Schmaͤhe⸗
Worte gegen die Ober⸗Alten und Buͤrgerſchafft
wegen des Danck- ⸗Feſts ausgeſtoſſen / ſo ſolte ſeine

Perſon / wenn man derſelben habhafft werden kan/
wie auch ſein Haab und Gut / gĩeich in Verſicherung

genomen / und durch den Filcal ſchleunig der Procell

gemacht werden . 6 . Joh . Waͤnner / weil er wider den

Buͤrger⸗Schluß und Verbott / als Kirchen⸗Vor⸗

ſteher/ die Glocken zu dem geſtrigen Danck ⸗Feſt laͤu⸗

ten laſſen / ſo iſt er hiermit ſeiner Capitain⸗Charge
und Ehren⸗Aennter entſetzet. 7 . Peter Burmeiſters
Sache / weil er ſich erbotten / bey naͤchſter Zuſam⸗
menkunfft ſich einzufinden / waͤre ausgeſtellet . Den

l . Sept . ward die Buͤrgerſchafft wieder verſammlet /

und blieb biß auff 3. Uhr Nachmittage des andern

Tages / und alſo 26 . Stunden lang / auff dem

Rathhauß beyſammen / mit dem Magiſt rat in ein

Schiff / nach ihrer Redens⸗Art / zu tretten . Die

Vuncten / welche ſie dem Rath damahls uͤbergaben/
ſind geweſen : 1. Daß der Magiſtrat , weil er mit

der Buͤrgerſchafft juͤngſthin ſich reſolviret / in ein

Schiff zu tretten / die Kayſerl . Commiſſion ver⸗

hindern moͤchte. 2 . Solle gedachter Magiſtrat die

von der Buͤrgerſchafft erwaͤhlte Raths⸗Herren in

Eyd nehmen . 3. Soll ein Quart vom Hundert /
vor die Soldaten / welche in 14 . Monaten kein Geld
bekommen / und nirgends keinen Credit mehr ha⸗
ben / gegeben werden . 4 . Moͤchte ſich der Rath / we⸗

gen der Kirchen⸗Sachen auff dem Hamburger⸗
Berg zuſtimmig erklaͤren. J . Wolte man dem Rath

Beſchreibung taͤdtiſche
nach alter Gewohnheit / bey verſammleter Burger⸗
ſchafft einen freyen Abtritt vergoͤnnen/ doch mit der

Bedingung / daß derſelbe / gleichwie die Ober⸗Alten
und Buͤrger zu Hauß ſpeiſen / und denn wieder mit

jenen auff dem Rathhauſe erſcheinen ſolte . 6. Iſt
wegen des ſtreitigen Bau⸗Weſens Gegentheil anbe⸗

fohlen worden / mit ſeiner Nothdurfft einzukommen .
7 . Soll an ſtatt des bißherigen Danck- ⸗Feſtes ein

Faſt⸗Buß⸗und Bettag gehalten werden . Vonwel⸗

chen 7 . Puncten der Rath den 3. J . und 7. gewilli⸗
get ; die uͤbrigen aber verworffen . Weil nun die

Buͤrgerſchafft damit nicht zu frieden geweſen ; ſo hat
dieſelbe auch den Punct wegen Eroͤffnung der Thuͤ⸗
ren nicht halten wollen . Uber dieſes hat ſie/ weil der

Rath ihre beyde Rathsherren nicht confirmiret /
auch den dritten an Lic . Revers Stelle / nemlich
D . Schroͤdern erwaͤhlet. Gedachter Lic . Rever iſt

zwar mit einer Supplig dargegen eingekommen /
welche aber nicht geleſen worden .

Den 22 . Sept. war die Buͤrgerſchafft abermals

biß auff den andern Tag beyſammen / und wolte des

Raths Propoſition nicht eher anhoͤren/ alsbißbey⸗
de von derſelben erwaͤhlte Rathsherren in Eyd waͤren

genommen worden . Der dritte Rathsherr / nem⸗

lich D . Schroͤder / wolte auff ihr Begehren nicht

auff dem Rathhauſe erſcheinen / daher ſie ihn zu aller

fernern Bedienung vor untuͤchtig erklaͤret. Weil

nun der Rath ſich hierzu keines Weges verſtehen
wolte / ſo lieſſen die Buͤrger obgedachte 2. Raths⸗
Herren auffs Rathhauß holen/ und unter der Crone

den Eyd abſtatten . Forderten darauff dte beyden
juͤngſtenRathsherren / von Summ und Bohn / un⸗
ter die Crone / mit Andeutung des Buͤrger⸗Schluſ⸗
ſes/ ſie ſolten beyde in Eyd genommene bey dem Rath
einfuͤhren/ oder alſofort ſuſpendiret werden/ welches
ſie auch zu Vermeidung der Suſpenſion gethanha⸗
ben . Worauff ermeldte Buͤrger dem Rath folgen⸗
den Schluß uͤberbringen laſſen / daß dem Prælidi⸗

renden Buͤrgermeiſter angedeutet wuͤrde / beyde be⸗

eydigte Rathsherren auff kuͤnfftigen Montag / bey

Straffe der Sulpenſion auffs Rathhauß zu fordern/
welchen der Magiſt rat zur Antwort wiſſen laſſen :
Es beduͤrffte des harten Tractaments nicht / und

wolte man ihnen ordentlich / ſo wohl als den andern

anſagen laſſen ,
Den 8 . Octob . iſt bemeldte Buͤrgerſchafft wieder

verſammlet geweſen / die aber des Raths Propoſi⸗
tion nicht anhoͤren wollen / bevor ſich derſelbe/ wegen

der vorigen Buͤrger⸗Schluͤſſe einſtimmig wuͤrde er⸗

klaͤret haben. Hierauff iſt dieſelbe in dieKirch⸗Spiele
zuſammen getretten / und relolviret / des Banco -

Schreibers Aldach ſpeciem facti drucken zu laſſen .
Indeſſen iſt von Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . ein gar har⸗
tes Schreiben angelanget / weil man ſich noch immer

geweigert / dieCommiſſion anzunehmen . Esha⸗
ben auch die Subdelegirte Miniſtri denen Ober⸗

Alten und beyden Gelehrten angedeutet / ſich bey Ver⸗

meidung Ihr. Kayſ. Maj. hoͤchſtend ingnade / der Buͤr⸗
gerſchafft zu enthalten / uͤber dieſes ſolt ein jeder Ober⸗

Alter in 2000 . Thaler Straffe verfallen ſeyn/ weil

ſie ſich der Commiſſion widerſetzet / woruͤber dem

Koͤnig in Schweden / und dem Nieder⸗Saͤchſiſchen
Craiß die Execution auffgetragen worden .

Den 3. Novemb . hat ſich die Buͤrgerſchafft znt

Hamburg abermal verſammlet / und den Vortrag
des

Reichs⸗Staͤdeſſeſe /
—
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heſtanden . Es hat aber die Buüͤrgerſchafft darauff
nichts beſchloſſen / ſondern nachfolgende Puncten in

die Kirch⸗Spiele gebracht : welche jedoch/ weil ſie zu
zeitlich von einander gegangen / weder zur Mundi⸗

rung gekommen / noch dem Rath uͤbergebenwordenz
es waren aber folgende : r . Daß die Syndici ſolten

vorgefordert / und eydlich befraget werden ⸗ ob und
wer an Foͤrderung der vorhabenden Comwiſſion

Theil habe, 2. Solte der Rath ein Concept entwerf⸗
fen/ und ſolches wegen Ablehnung der Commiſſion

an Ihr . Kaͤyſerl . Majeſt. ſchicken/ welches aber vor⸗
her in der Buͤrgerſchafft ſolte verleſen werden / ob es

alſo bleiben oder geaͤndert werden ſolte. 3. Solte der

Buchdrucker / welcher das Edict wegen der Kaͤyſerl.
Commiſſion , ſo ihnen die Herren Commiflaren

zugeſtellet / gedrucket / und die Buchbinder / ſo es ver⸗

kauffet/ auffs Rathhauß gefordert / und befraget wer⸗

den / wer ihnen ſolches zu thun / die Macht gegeben .

4. Ob dem Rath wiſſend / daß Unruhe und Auffruhr

in der Stadt waͤre / und moͤchte man bekandt ma⸗

chen / wer ſolche veranlaſſet . J . Des geweſenen
Banto· Schreibers Aldach lpecies facti ſolteſchleu⸗
nigſt zum Druck befoͤrdert werden . 6. Die Rachs⸗

Herren⸗Wahl ſolte man ausſetzen / und der Rath
darinn nichts unternehmen . 7 . Wegen der Chur⸗
Brandenburgiſchen Gelder / moͤchte der Rath leidli⸗

che Termine bedingen / weil noch viele Gelder aus⸗

ſtünden . Auch ſolte man Se . Churfuͤrſtl . Durchl .
gebůhrend erſuchen / daß Dieſelbe aus Dero Landen

einiges Getreidemoͤchte abfolgen laſſen . 8. Solte der

Rath fernere Muͤhe antvenden / daß man der Kaͤyſerl.
Commiſſion moͤchte entübriget ſeyn. Y. Solte ein

Quart vom Hundert / die hieſige Garniſon darvon

zu bezahlen/ gewilliget werden .

Was die jezt etlichmal gedachte Kayſerl . Oom⸗
miſſion belanget / ſo iſts an dem/ daß Ihr . Kaͤyſerl.

Majeſt . ſolche zu Hinlegung der bißher entſtandenen
Mißhelligkeiten zwiſchen dem Rath und Buͤrger⸗
ſchafft angeordnet / und ſelbige dem Nieder⸗Saͤchſi⸗
ſchen Craiß⸗Ausſchreib⸗Amt auffgetragen / ſo auch

zu dem Ende zwar Dero Geſandten nach Ham⸗

burg abgeſchickt / und dieſe darauff den 1. April ge⸗

dachte Comwiſſion dem Magiſtrat und Buͤrger⸗

ſchafft durch den von Biſſenheim / ſo im Natnen des
Schwediſchen Directorii das Wort gefuͤhret/ eroͤff⸗
net / aber keinen lugrell gefunden / bevorab da Se .

Koͤnigl. Majeſt . zu Dennemarck ſich ſelbiger eben⸗

falls entgegen geſetzet / und durch Dero Kelidenten

Hn. von Bincker / nach dem erzween Deputirte des

Raths zu ſich kommen laſſen / proteſtitet / auch die

Proteſtation ſelbſt im Namen ſeines Koͤnigs ih⸗
nen uͤberreichet/ in welcher unter andern enthalten /
daß wofern man ſich der Kaͤyſerl. Commiſſion ſub⸗

mittiren wolte / Ihro Koͤnigl. Majeſt . in Denne⸗

marck ſolches vor einen Bruch des Pinnebergiſchen
Vergleichs / wie auch aller uͤbrigen mit der Stadt

Hamburg auffgerichteten Receſſen halten wuͤrden .

Und ob wohl Ihr . Kaͤyſerl. Majeſtaͤt in einem von

Wien den 21 . Martül abgelauffenen Schreiben Se.
Koͤnigl. Majeſt. erinnert / ſich in dieſe Sache nicht

zu mengen / noch Dero hohe Autoritaͤt bey dem

Craiß und Reich ſolcher geſtalt auff die Spitzen zu

ſetzen/ ſondern vielehr der gedachten Commiſſion

Rath und euch/ der Burgerſchafft / angeordnet / und

ihren voͤlligenLauff zu laſſen / um dadurch dem ge⸗

ſamten Roͤm. Reich zu zeigen / daß Sie auch ihres
Orts deſſen Franquillitaͤt und Conſervation zu

verſchaffen unausgeſetzet geneiget waͤren; So hat
doch von Koͤnigl. Daͤniſcher Seiten behauptet wer⸗

den wollen / daß die Stadt Hamburg ſo wohl wegen
dero Situation , als auch des Anno 1686 . erneuer⸗

ten Pinnebergiſ . Recelſes Ihro unterthaͤnig waͤre/
und haben demnach Se. Koͤnigl. Majeſt hierwieder
durch Dero Rath und Kelidenten zu Wien / Herrn
Urbich / proteſtiren und derſelben beyfuͤgen laſſen/
daß widrigenfalls Se. Koͤnigl . Majeſt , auff Mittel

und Wege bedacht ſeyn muͤſten / ſich dargegen zu

verwahren . Der Hollſtein⸗Gluͤckſtaͤttiſche Geſand⸗
te hat hiervon gleichfalls der Reichs ⸗Verſammlung
zu Regenſpurg Nachricht gegeben ; wogegen der

Hollſtein⸗Gottorffiſche Geſandte hinwieder eine

foͤrmliche Proteſtation abgeleget / und gezeiget/ daß
ſolches einſeitiges Koͤnigl. Vornehmen gegen mehr
gedachte Stadt Hamburg ein wider die Commu -

nion und Keceſſen lauffendes Werck ſey / ſo Se .

Koͤnigl. Majeſt . nicht ſo wohl / als ſeinem Gnaͤdig⸗
ſten Herrn zu kaͤme . Es haben aber nichts deſto⸗
weniger Ihr . Kaͤyſerl. Maj . an gemeine Stadt und

Buͤrgerſchafft allergnaͤdigſt releribiret / ſich der an⸗

geſetzten Commiſſion gebuͤhrend zu unterwerffen /
und vor derſelben ihre Angelegenheiten beſcheident⸗
lich vorzutragen / nach Inhalt hiernechſt⸗ ſtehenden
Kaͤhſerl. Patents !

Wir Leopold von Gottes Gnaden erwehltet
Roͤtn . Kayſer ꝛc. ꝛc. Fuͤgen der geſammten Bur⸗
gerſchafft / Aemptern und Collegiis in Unſerer und
des Heil . Reichs⸗Stadt Hamburg / denen Unſer
oͤffentlicher Kayſ. Brieff / oder deſſen aut hentiſche
Abſchrifft / dero Wir eben den Glaubengleich dem

Original ſelbſten zugeſtellet haben wollen / fuͤrkommt/
hiemit zuwiſſen / und habt ihr euch vorhin gehorſamſt
zu erinnern / wie das Wir unter andern Unſerm
Kayſ . AllerhoͤchſtenAmpte obliegenden ſchweren Sor⸗
gen / jederzeit dahin getrachtet habẽ/ Unſere und des H.
Reichs Stadt Hamburg inbeſtaͤndigem Wohlſtand
zu erhalten / alle derſelben von auſſen her ſo wohl / als

durch innerliche Mißverſtaͤndniſſen und Beunruhi⸗
gungen zugeſtoſſene Gefaͤhrlichkeitenund Machina⸗

tionen / ſoviel moͤglich geweſen / zeitlich abzuwenden /
und zu dem Ende verſchiedene heilſame Verordnun⸗

gen ergehen laſſen / ſonderlich aber nochletzthin den

23 . Octobr. 1696 . Unſere Kayſ . Comꝙiſſion

wegen deren damahl und auch noch etliche Jahr vor⸗

hero ſich geaͤuſſerten Mißverſtaͤndniſſen zwiſchen dem

ſelbige der ausſchreibenden Fuͤrſten des Nieder⸗

Saͤchſiſchen Kreyſes Liebd . Ld . Ld . aufgetragen ;
dabey auch niemahlen einig anderes Abſehen gefuͤh⸗
ret haben / als mehrgedachte Unſere und des H.
Reichs Stadt Hamburg / und einen jedweden der⸗

ſelben getreuen Buͤrger und Inwohner bey ihrenwohl⸗
hergebꝛachtenStatutea ,Privilegien / Fꝛeyheiten / Ru⸗
he und Wolſtand zůu conſetviren und zu erhalten/ daß
Wir alſo der gaͤntzlichen Zuverſicht hierauf geweſen
ſeynd/ eswuͤrde ein jeder von euch ſolchlinſere Reichs⸗

vaͤterlicheVorſorge mit geziemendem unterthaͤnig⸗
ſtem reſpect erwogen / Unſerer Kayſ. Commiſſion

und uͤbrigenzu eurem ſelbſt⸗ eigenem Beſten angeſe⸗
LIl3 henen
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terworffen haben . Nachdem uns aber das Wider⸗

ſpiel / undzwar dahin hoͤchſtmißfaͤlligſt zu vernehmen

geweſen / daß ihr Eingangs gedachte Burgerſchafft
mit Hindanſetzung Unſerer an euch erlaſſenen gemeſ —⸗

ſenen Kayſerlichen Befehlen / nach eurem Belieben

die Raths⸗Glieder ab⸗ und eingeſetzet / dem Magi⸗
rrat ſein Salarium entzichet / denſelben / und einen

jeden defſen Perſon auf eine niemahls erhoͤrte Manter

fuͤr euch zur Verhor citret / und da derſelbe nicht

euers Willens geweſen/ ſie in einem Zimmer einge⸗

ſchloſſen behalten/ euch uͤber ihmm Magittrat zu ſta -

tuiren anmaſſet / eure Buͤrger⸗Schluͤſſe dahin ge⸗

macht / daß die kuͤnfftige RathsWahl nicht mehr

von dem Rath / ſondern von euch / der Burgerſchafft
geſchehen foll / undſonſten in verſchiedene andere auf⸗

wiegleriſche / und wieder alle Rechte / Statuten und
die Vernunfft ſelbſten ſtreitende Lert euch aufgefuͤh⸗
ret / ſonderlich aber ihr / offtermeldete Buͤrgerſchafft/
mehrgedachter Unſerer Kayſerl . Commiſſi n in

keine Weiß noch Wege nicht geleben / noch dieſelbege⸗

buͤhrendannehmen wollet / ja euch ungeſcheuet heraus

gelaſſen / es gehe auch / wie es wolle / ſelbſten in der Sa⸗

chen zu verfügen / was ſich nach dem Zuſtand euers

Stadt⸗Weſens gebuͤhren werde . So haben Wir

Unſer uͤber ſolch von euch erfolgtes rurdultueuſes

und den aͤufferſten Untergang der gantzen Stadt

und euern ſelbſt eigenen Kuin nach ſich ziehendes / und
dahero hoͤchſt ſtraffbaresVeꝛ ahꝛengeſchoͤpftes ungnaͤ⸗

digſtes Mißfallen nicht nur hiemit oͤffentlich zuerken⸗

nen geben / ſondern euch auch alles Ernſtes daſſelbe

verweiſen / und benebens anbefehlen laſſen wollen /
daß ihr ſammt und ſonders offtermeldte unſere der

Kreyß⸗Ausſchreibenden Fuͤrſten Lod . Lbd. Lbd. auf⸗

getragene Kayſ . Commiſfion , ohne einigen ferne⸗

ren Anſtand / annehmet und erkennet / derſelben in

allem ſchuldigſte Folge / wie nicht weniger Ihme dem

Magiſtrar allen geziemenden Kelpeet und Gehor⸗

ſam erweiſet / euch aller bißherigen Beunruhigung
und rumultuirens enthaltet / und vielmehr friedlich/
und mit Beſcheidenheit eure Nothdurfften vor ſo⸗

thaner Unſerer Rayſ . Commiſſion vorkund anbrin⸗

get ; worguf Wir ſo dann die Juttiz folcher geſtalt

ertheilen wollen / daß ſich niemand deßhalben zu be⸗

klagen / die geringſte Urſach haben werde . Alles bey

Vermeidung Unſer Allerhoͤchſten Kayſ . Ungnade /
Verluſt eurer Pr/wilegien und Zuͤnfften/ auch an⸗

derer empfindlicher und ohnausbleiblicher Beſtraf⸗
fungen . Darnach ihr euch zu richten / und vor

Schaden zu huͤten wiſſen werdet . Geben Wien

den 22 . Junii 1698 .

Es haben guch die Herrn Subdeleoirte zu Anfan⸗

ge des Decembr . eine Erinnerung gethan / an die

Ober⸗Alte und geſammte Burgerſchafft ins gemein /

und ins beſondere an die Gelehrte / eine Loͤbl. Kauff⸗

mannſchafft / auch alle und jede Buͤrger⸗Caßirains
*
ſamimꝛ Zuͤnfften und Aemtern der Handwercker /
um gegenwärtigen gefaͤhrlichen Zuſtand der Stadt /

obhabenden theuren Pflichten nach / wohl zu Hertzen

zu nehmen / und zu uͤberlegen / welcher Geſtalt / wann
man ſich durch unbedachtſame Rathſchlaͤge ferner

ſolte verleiten laſſen in der bißherigen Widerſetzlich⸗
keit noch weiter fortzufahren / und dadurch zu unver⸗

meidlicher Publication der bereits allhier vorhande⸗

nen ſo ernſtlich und nachdencklichen Kayſ . Verord⸗
—

ſten / daß / was ungegruͤndetewiedrige Einbildung ſich

zufinden wiſſen / denenſelben einen ſolchen Ettect zu

beſchaffen / wie es die allerhoͤchſte Rayſ . Authoritaͤt

es hernach in Dero Haͤnden und Vermoͤgen nicht
mehr ſtehen koͤnte / deren Lauff und Wuͤrckungzu

hemmen / ſondern ſie allerdings verſichert ſeyn muͤ⸗

auch ein und anderer dißfalls in den Kopff moͤchte ge⸗

ſetzt haben / man Mittel und Wegeſchon wuͤrde aus⸗

und Dero Commiſſion ſchuldigſter geziemender re⸗

ſpect billich erfordern muß / dahingegen manſie dann
auch nochmahlen aufrichtig und ohne einige reler .

vation wolle verſichert haben/ wiedaß ſo wenig Aller⸗

hoͤchſtegedachter Ihrer Kayſ . Maj . als Dero

Hoͤchſt· verordneten Commiflion jemahls in den

Sinn gekommen / dahero auch am allerwenigſten
das Abſehen hiebey dahin gerichtet / hieſige mittel⸗

bahre Obrigkeit / die doch nicht minder / als die Hoͤ⸗

here/ von GOtt eingeſetzet / bey etwa unvermuthlich
intendirender unmaͤßigen und unziemlichen ræ —

potenz und Dominat , oder auch jemand aus de⸗

ren Mittel / ſoin ſeinem Ampt coulpable und ſtraff⸗
bar moͤchte koͤnnen erfunden werden / lediglich zu

Vuteniren / oder wider Gebuͤhr fuͤr denſelben zu ſpre⸗
chen / dagegenaber die Ehrliebende Erbgeſeſſene Bur⸗

gerſchafft deren Freyheit / brivilegien und Gerecht⸗

ſame einiger maſſen zu kraͤncken / zu untertruͤ⸗
cken / ja gaͤntzlich auffzuheben / oder auch ſonſt je⸗
mand in ſeinem wohlgegruͤndeten Rechte aufeini⸗
gerley Weiſe zu præjudiciren / beſondern es dabey
einigen andern Zweck niemahls gehabt / oder

noch habe / als durch unpartheyiſche Rechtsuͤbli⸗
che Unterſuchung ausfuͤndig zu machen/ bey wel⸗

chem Theile die Schuld der bißher eingeriſſenen
Mißhelligkeiten und ſchaͤdlichen Unordmmgen ei,

gentlich haffte/ folglich aber mit allem Glimpff/ auch
ihremſelbſteigenen guten Beyrathen diejenige gute

und Einigkeit zwiſchen Haupt und

Gliedern wiederum einzufuͤhren undzu befeſtigen/ dar⸗
durch an dieſem ſo iw portanten Ort vorige Ruhe /
Iried und Wohlſtad nicht allein wieder hergebracht/

ſondern auch noch weiter erbauet / und zu mehrem

55Hanten Aufnehmen immer mehr und mehr der

deg gebahnet/ und beſtaͤndig erhalten werden

moͤchte. Welchem nach / als die Buͤrgerſchafftden

7. Vec. abermahls beyſammen war / der Magiſtrar
derſelben vorgetragen / daß man die Herrn Subdke⸗

legirte zum wenigſten hoͤren muͤſte/ da es dann ge⸗

ſchehen koͤnte/ daß man der Commiſſion nochmoͤch⸗
te uͤberhoben werden . Aber es blieb dabey / daß man

von keiner Oommiſſion hoͤren wolte / ob gleich ge⸗

dachterMaspiſtrat aus der Herren ð ubdelepirten
Schrifften/ ihnen beweglich zu verſtehen gegeben/
daß nicht allein / etliche rcοο . Mann in die J. Lande

rücken / ſondern man auch ihre Etlecten anhalten / die
Stadt einſchlieſſen / und durch Avocatorien die

Handwercks⸗Burſche abfordern wuͤrde / anderer

Conſequentien , welche beydieſen ohne dem ſchlech⸗
ten Zeiten erfolgen koͤnten/ zu geſchweigen . Es war

alich eine groſſe Anzahl vornehmer Buͤrger/ wieder
Gewohnheit / auf dem Rathhauſe / kontenaber nichts

ausrichten / alsdaß das Kirch⸗Spiel zu St . Catha⸗
rinen ſich vor die Commitlion erklaͤrete/ ſo aber

von den andern uͤberſtimmet worden . Und ge⸗

ſchahe endlich / daß im Januario des folgenden

Jährs
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Jahres 1699 . ( welches man / unib die Connexion
der ö

heer jugleich beyſetzen wollen) der Magiſtrat nach
vorhergegangener Communication mit der Buͤr⸗

gerſchafft umb Auffhebung der Commiſſion ver,
mittelſt folgenden BittSchretbens bey Ihr . Kaͤyſ.
Maj . allerunterthaͤnigſt angehalten : E—Kaͤyſerl.
Maj . mit dieſem allerunterthaͤnigſt gehorſamſt vor⸗

zukommen / werden wir unumbgaͤnglich veranlaſſet
durch die von E. Kaͤyſerl. Maj . auff die ausſchrei⸗
bende Durchleuchtige Fuͤrſten des Hochloͤblichen

Mieder⸗Saͤchfiſchen Craiſes allergnaͤdigſt verordne⸗

te Commiſſion , und von deren allhier anweſenden

Hochanſchnlichen Herren Subdelegirten deren
juͤngſthin nach und nach gethanen Propoſition

angefuͤhrte harte und ſchwere Bedrohungen auch
Ahndungs⸗Keſervationes ſowol wider die ge⸗
lehrte hieſige Ober⸗Alten / als ſaͤmtliche Zuͤnff⸗
ten / Guͤlten und Aemter / auch gantze Buͤrger⸗

ſchafft / welche uns dergeſtalt in Sorgen und Be⸗

ſtüͤrtzuung ſetzen / daß wir hieruͤber verzagen muͤſten/
wann nicht bey ſolchen Anguſtus uns noch conlo⸗

lirte / daß Euer Kaͤyſ. Maj . welt⸗bekannte allerhoͤch⸗

ſte Clemenee fuͤr die ſich Demuͤthigende niemals

inexorabel zu ſeyn / auch das vornehmſte Kennzei⸗
chenKaͤyſerl . Guͤte darinn zu beſtehen pfleget / daß
jedweder Reichs⸗Stand bey ſeinen Rechten / Statu -

ten/ ſelbſt beliebten Kecefſen und Herkommen / und

wohl hergebrachten Verfaſſungen geſchuͤtzet und con⸗

et viret werde / und dahin Dero allergnaͤdigſt ſelbſt
beliebten Wahl⸗Capitulatioa ſich zu erfreuen habe.
Wann nun aber / AllergnaͤdigſterKaͤyſer und Herr /
zwiſchen uns und hieſiger Buͤrgerſchafft / wie etwan

mit Unfug angebracht / Mißhelligkeiten / Entzwey⸗
ungen und DBitferentien obhanden ſeyn / zu deren

Hinlegung es eben keine Commilſion bedoͤrffen
moͤchte/ ſondern was bißhero von uns und der Buͤr⸗

gerſchafft zu Conlervation des gemeinen Stadt⸗

Weſens und Abſtellung einiger hoͤchſt⸗ſchaͤdlich eine

Zeitlang eingeſchlichenen Mißbraͤuchen unumb⸗

gaͤnglich angefangen / auch wol abgethan / und hin⸗
geleget werden koͤnnte / worzu E. Kaͤyſerl. Majeſt .
laut Reichs⸗Hofraths⸗Protocolt de Anno 1693 .
5 . Dec . uns vormals ſelbſt angewieſen / als wir

ſelbſten uns dazu berechtiget ermeſſen / dahero ſo un⸗

noͤthig als hoͤchſtnachtheilig ſeyn doͤrffte/ deßwegen
dieſer Stadt ſchwere Ungelegenheit zuzuziehen / ſol⸗
ches aber dadurch geſchehen wuͤrde/ wann in derglei⸗
chen in dieſer Stadt Verfaſſung hinein lauffenden
Sachen frembde Diſpoſition adhübiret / und durch

ſolche Unterſuchung interiora ex arcanis civitatis

entdecket und kund werden ſolten / da doch E. Kaͤyf.
Majeſt . uns und dieſe gute Stadt biß dahin allemal

allergnaͤdigſt damit verſchonet / und derſelben den ge⸗

wuͤnſchten Ruheſtand gleich andern Staͤnden des

H. Reichs aus Reichs⸗waͤtterlich angebohrner Gnade

bißhero mildeſt gegoͤnnet/ welcher aber dadurch gaͤntz⸗
lich auffgehoben wuͤrde / wann die Hochanſehnliche
Herren Subdelegirte anjetzo uns und hieſige Buͤr⸗

gerſchafft bey ihrer gerechtſamen Befuͤgnuͤß als Auff⸗
wiegeler und Tumultuanten angeben / und dabey den

geringſten Eintrag thun ſolten / darumb / daß die

Buͤrgerſchafft nebſt uns ſowol bey ihrer Banco als

Sache deſto fuͤglicher bey einander zu behalten / ſuchen / und darinn Wandel zu ſchaffen / Keceflen
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anderen Collegiis die uͤbele Adauiniſtration unter⸗

und Herkommen gemaͤß bißhero beſchaͤfftiget gewe⸗

ſen / wie dann ſolches zuſtehendes Recht E. Kaͤyſerl.
Maj . keinem Stande des Reichs und denen Craiß⸗
ausſchreibenden Fuͤrſten nicht wehren/ daß ſie ihre un⸗

treue Bediente und uͤbele Haußhalter bißweilen heim⸗
zuſuchen / und dem Befinden nach Krafft habender ho⸗
her Landes⸗Jurisdiction und Cognition abzuſtraf⸗
fen pflegen ; Solchem nach und da Ihre Kaͤyſerl.
Maj . von einigen Ubelgeſinneten / oder hieſigen war⸗

hafftenZuſtandes nicht allerdings Kuͤndigen/ viel zu

milde berichtet /wir auch von keiner andern Unruhe
wiſſen / als daß uns die per falſa narrata zugezoge⸗
ne Commiſſion unverſchuldet auffgelegt / und un⸗

ſere Buͤrger fuͤr ſolche deute / wie ſie allhter in offent⸗
lichen Patenten gantz unerfindlich debitiret / ange⸗

ſehen und beunruhiget werden wollen / wie dann

auch keine Urſache noch Klaͤger / welche ſonſt den

ordentlichen Weg Rechtens einher gehen muſſen/
vorhanden noch zu finden ſeynd .

So im ploriren wir in allerunterthaͤnigſter De⸗

votion hiermit auffs demuͤthigſte / dervon E. Kaͤyſ .
Maj . auff die ausſchreibende Durchleuchtigſte Fuͤr⸗
ſten des Hochloͤbl. Nieder⸗Saͤchſiſchen Craiſes dieſer
Stadt Domeſtiquen und inuerlichen Angelegen⸗
heiten halben verordneterCommitlion uns allergnaͤ
digſt zu entheben / und ſeynd nunmehro der getroͤſten

allerunterthaͤnigſten Zuverſicht / es werden Euer

Kaͤhyſ . Maj allergnaͤdigſt geruhen / dieſelbe alſo nicht
allein nicht fortſetzen zu laſſen / ſondern auch die oe⸗

caſione derſelben von den Hochanſehnlichen Herren
Subdelegirten andreuende Execution ohne
Schuld und Urſachen in hohen Kaͤyſerl. Gnaden zu

inhibiren und einzuſtellen / dabeneben die etwa ge⸗

gen uns / gemeine Stadt / ſamt oder ſonders geſchoͤpff⸗
te Kaͤyſerl. Ungnade aus Reichs⸗vaͤterlicher Milde

und Guͤte ſchwinden und fallen/ folglich dieſe Stadt

bey ihren innerlichen Verfaſſungen allerhuldreichſt
zu laſſen / geſtalten Euer Kaͤyſ. Maj . hierumb und

umb allergnaͤdigſte Kexoction und Einſtellung
von hochgedachter Kaͤyſerl. Commiſſion , und alles

deſſen / was davon de pendliret / wir allerunterthaͤ
nigſt gehorſamſt nochmals anflehen ; umb Eue

Kaͤyſ. Maj . werden wir ſolche allergnaͤdigſte Erhoͤ⸗
rung und Bezeigung mit aller fernern treuen ge —

horſamſten Deyotion zu verdienen uns allerunter⸗

thaͤnigſt angelegen ſeyn laſſen/ gleich wie wir in Dar⸗

legung deren moͤglichſten Vreuven niemalen erman⸗

gelt / und inſonderheit durch die bey neulichen zweyen

Reichs⸗Kriegen mit aller empfindlichſter Schwaͤ⸗

chung unſers Cammer⸗Guts und gantzen Stadt⸗

Vermoͤgens uͤbernommene und abgetragene ſo ex =

oeſſiye Geld⸗ Illignata verhoffentlich ſolcher geſtalt
erwieſen haben / daß wir auch deßfalls uns und ge⸗

meine Stadt Dero Kaͤyſerl. Gnade umb ſo vielmehr
verſichert halten koͤnnen ; Von dem allmaͤchtigen

GoOtt Derſelben langes geſundes Leben ſamt ſtets flo⸗
rirender Regierung und allen ſelbſt erwuͤnſchenden
Kaͤyſerl. Hochweſen inbruͤnſtig anwuͤnſchende / Sie

auch deſſen ſichern Obhut hiemit getreulichſt em⸗

pfehlend .

Schweitzeri⸗——
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Die Strit⸗
tigkeiten
zwiſchen
dem Abt
von St .
Gallen und
der Stadt
St . Galler
werden ver⸗
vlichen .

Der Fran⸗
tzoͤſif. Ge⸗
ſandte
Mr . Ame

lot reiſet
ab.

dinari

Zuſammen⸗
kunfft we⸗
gen der
Differen -
tien zwi⸗
ſchen Schaf⸗
hauſen und
Oeſterreich /

oabgethan ſe
werden /

Extraor -

gen Jahre zwiſchen dem Abt von St . Gallen

und der Stadt St . Gallen durchGelegenheit
von einer gehaltenen offentlichen Proceſſion vor

Mißhelligkeit erwachſen ; zu welcher Beylegung
dann

nnachdem bißherwar gearbeitet worden / ſo iſt
die Sache endlich von beyderſeits Religionen De⸗

putirten dahin verglichen worden / daß die ehemah⸗
lige JTractaten von Roſthachdergleichen Proceſſio -

nen halber widerholet / alles was vorgegangen an

beydenSeiten in ꝛVergeſſenheit geſtellet / und vorige
gute Freund⸗und Nachbar ſchafft erneuert / mithin

abee in Recht vorbehalten worden : Wor⸗

naͤchſt auch die Stadt dem Abt ein Stuͤcke Geldes

zu einiger Erſetzung der gemachten Unkoſten und er⸗

littenen Schadens geben ſollen/ jedoch gleichſam aus

eigenem Trieb / und ohne ſolches den Lractaten ein⸗

zuverleiben .

Zu Ende des Februarii nahm der bißherige Fran⸗
zoͤſiſche Abgeſandte Mr . Amelot , nachdem er von

ſeinem Koͤnige Erlaubnuͤß bekommen zuruͤcke zu

kehren/ von den ſaͤmtlichen Cantons Abſchied / dan⸗

ckete vor alle ihm erwieſeneFreundſchafft / bezeugete
ſeine Hochhaltung von der gantzen Nation , fuͤgete
hinzu/ daß er verhoffte / es wuͤrde ihnen angenehm ge⸗

weſen ſeyn/ daß er die Vereinigung der Cantons mit

der Cron Franckreich immer feſter zu machen geſu⸗
chet / notificirte zugleich/ daß der Marquis de Puiſ-

ſieux ſeinen Character kuͤnfftig bekleiden wuͤrde/
und erinnerte / daß es ein neuer Beweißthum von

Sr . Majeſt . ſonderbahren Guͤtigkeit gegen ſie waͤre/
daß ſie einen von Meriten und Geburt ſo qualificir -
ten Mann wieder zu ihnen ſck jickten .

Den 18 . April nahmm eine extraordinaire Zu⸗
ſammenkunfft der ſaͤmntlichen Cantons wegen des

Cantons Schafhauſen Angelsenhetten mit Oeſter⸗
reich ihren Anfang / wobey ſich jedoch unterſchiede⸗
ne Catholtſche Cantons / als Uri / Schweitz / Unter⸗

walden / Zug 0ll nicht einfunden . Gedach⸗
ter Canton Schafhauſen brachte ſeine Beſchwerun⸗
gen wegen Oeſterteich der Laͤnge nach vor / welche der

Käyſerl,Abgeſandte Baron von Neveu / von Punc

zu Punct beantwortete : Nemlich / wegen Kelaxa -

tion des Im Thurn waͤre es eine verglichene Sache /
und davon nichts 5 zu was die

Schafhaͤuſer zu ihrer ?Verwahtung vorbringen wol⸗

ten / waͤre er bereit anzuhören / undnach Wien zu be⸗

richtenz die Areſten wider dieſen Canton waͤren nicht

wegen des Im Thurn / ſondern wegen begangener
unnachbarlicher und wider die Pacta lauffender
Contraventionen vorgenommen worden ; wegen ſe

der verpfaͤndeten 4 . Doͤrffer / bliebe Er ſchlechter

Dings bey der vorigen Erklaͤrung / und woltenicht

einmal den Streit wegen beyderſeits prætendiren⸗
den hohe n Jurisdiction ausgemacht haben/ mit dem

Vorgeben / es waͤre die bißherige Jurisdictionnicht

bindlich' ſondern von purer Conniventz geweſen .
Den 28 . April ward beſagte Tag⸗Satzung beſchloſ⸗
ſen / und dieſe Sache mit dem Kaͤyſerl. Abgeſandten
Baron von Neveu folgender geſtalt abgethan : Der

Herr Im Thurn ſoll re laxret werden / aber eine Uhr⸗
fehde abſchweren / ſich nicht zu raͤchen/ oder jemand

SYun
dieſen iſt erinnerlich / was in dem vori⸗

Beſchreibung
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deswegen zu beleidigen ; ſeine Frau / Kinde er und

Guͤterſolten in dem Schutz und Gewalt der Sladt
Schafhauſen bleiben / und ihm jaͤhrlich 500 . Rthlr .
zu ſeinem Unterhalt bezahlet werden : Uber dieſes

hat ſich der Baron von Neveu muͤndlie
cherklaret daß

er den Hn . Im⸗Thurn weit hinweg ſchaffen woltez

Als dieſem aber der Schluß AAges Vergleichshinter ,
bracht worden / begehrte er eine Bedenck . Zeit/ undda⸗
bey noch dieſes/ daß man ihn bißjauf Thiengen / von

wannen man ihn weg geholet / wieder lieffernſolte ;
Aber der Kaͤyſerlickche G Wi ließ ihm di

Urch ſeinen
Secretatium ſage n / er ſol te ſich weiter nicht wider⸗

ſpenſtig erzeigen / w torigenfalls wuͤrden Ihro Kah⸗
ſerl . Majeſt . Dero Hand und Protection von ihm
abziehen . Betreffend die verp faͤnde te Doͤrffer ſo
wuͤrde die ſaͤmtliche Eidgenoſſenſchafft dem Kaͤyſer
ſchreiben / und Ih

Ihro Maſeſt. bitten / dieſeS ache zu

prorogiren / oder eine de ! legirte Commiſſion zu⸗

ſchicken / welche mit allen Cantonsͤ die Sache eaus/

machenſolte . Dem annoch vorhandenen Frannoͤſt,welces.
ſchen Abgeſandten aber wolte dieſes etwas bedenck, öjſBe⸗
lich anſcheinen / und weil der neue Frantzoͤſiſ. Ab⸗ſan
geſandte noch nicht angelanget war / er aber allſchon!
Abſchied genommen hatte / ſoſcheie

er nichts deſto⸗fal

weniger an den Canton Zuͤrch / daß ihn wundere /

daß man eine allgemeine Zuſammenkunfft oh ne den

Frantzoͤſiſchen Miniſter zu erwarten / angeſetzet haͤtte /
und er aus Reſpect gegen ſeinen Nachfolger derſ,
ben nicht koͤnnte oder muͤſte beywohnen . Die Sache

von Schafhauſen ſchtene nur ein Deckmantel zuß

ſeyn / indem ſo viel nicht daran⸗
gelegen

waͤre/ daß
es eine allgemeine Aatee gbede oͤrfft hatte /
moͤchtenalſo ſelbigeeinſtellen / oder doch ddie Sache /

die Keformation der in Königl . Frantzoͤfiſ . Die
1ſten ſtehenden Schweitze riſchen

T
Trouppen belangen⸗

de/ biß zu Ankunfft des Koͤnigl . Miniſtri anſtehen
laſſen . Welchem die Canrons geantwortet / daß
die Sachen von Schafhauſen allerdings wichtig

und von ſolcher Contequence waͤren/ daß man ſich
nichtentbrechen koͤnnen eine allgemeine Tagefahrt
anzuſetzen : Solte aber wegen der in Franckreich ſte⸗
henden Trouppen etwas abzuhandeln oder zum

Sch uß zu bringen vorfallen / ſowuͤrde manſuches

dem Köͤngl. Abgeſandten zuwiſſen thun le ſen .

Indeſſen reiſete der neue Abgeſandte de Puiſlieus Nen
den 13 . April von Huͤningen nach Sol ochumah undt

und hat man durch das gantze Baſeler Gebieth ihm em
zu Ehren im Gewehr geſtanden / auch mit Salven.
aus Muſqueten durch die Bauren / und aus Stuͤ⸗

cken von denen Berg⸗Schloſſernbegri iſſet / und uͤber⸗

all Zehrfrey gehalten . Den 19 . dito hielt er ſeinen
Einzug zu Solothurn mitſolchemPracht / daß en

jedes Kleid ſeiner Lagen biß 1200 . Pfunde
bedanckte ſichhiernachft gegen den N

Baſel wegen genoſſener Hoͤfligkeit auffsf

ſte/ und ſchickte den 20 . an die von Zuͤrch / als aus⸗

ſchreibenden Canton / das Koͤnigl. Oeedi iv , mit

demn Erſuchen / daß man gegen den 25 . Majt einig

Deputirte nach Solothurn zu ihm ſenden moͤchte/
um ihnen des Koͤnigs beſondere Schreiben an die
ſaͤmtliche Cantons und Dero Allinrte einzulteffern ⸗

kotumt z6
thrn
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1698 . zu machen . eſelbe

nannten Tag erſchienen / und von ihm folgenden In⸗
ts angeredet worden. 31
Vorenflche Herren /die Hoͤfligkeit/ womit ſie

mich / als einen Ambafladeut meines Herrn des

Koͤniges/ beymeiner Ankunfft aufzunehmenbelleben
wollen / giebt den relpect und die Zuneigung / ſo Sie

annoch gegen Sr . Maj . Hohe Perſon benſich hegen /

ſattſam zu erkennen / es verbindet mich aber mein/
als eines Dieners / Ampt / in Nahmen Sr . Maj .

Ihnendafuͤr Danck zu ſagen. Undkan ich dieſel⸗
be verſichern/ daß ich bey mir die groͤſte Freude empfin⸗

de/ vor einer ſo hochanſehnlichen Verſammlung /
mich mit einem ſolchen Character bekleidet zu ſehen /

welcher mir Gelegenheit an die Hand giebet / diejeni⸗

ge Dinge zu verrichten / welche denſelben zur Ver⸗
gnuͤgung gereichen koͤnnen . Die Erkaͤnntniß ſo
vieler Freundſchafft und Gewogenheit / welche ich/

ſeit dem ich mich in ihrer Nachbarſchafft auffgehal⸗
ten / genoſſen / wird mich auffs kraͤfftigſte antreiben/

ſolchegluͤcklicheConjuncturen auf alle Weiſe her⸗

fuͤr zu ſuchen . Zwar was die Abhandlung der

Staats⸗Sachen anbelanget / ſo werde ich weder die

Hohe Vorſichtigkeit / noch das Geſchicke / alles aufs
genaueſte wahrzunehmen / wie der vortreffliche

Ambaſſadeur , welchem ich in ſolcher Stelle folge/
mit mir bringen . Ich hoffe aber gleichwohl / man
werde ſo wohl meinen Eyfer vor das intetelle mei⸗

nes Herrn des Koͤniges loben / als auch Sie ſelbſt wer⸗

den meine Zuneigung vor Dero Republique mit

Danck erkennen . Die Keſidenz , welche die Am⸗

bafladeurs Sr . Maj . bißher in Ihrer Stadt So⸗

lothurn genommen / haben ihnen jederzeit eine ſtarcke
Inclinationzu dieſem gantzenloͤblichen Canton ein⸗

gepflantzt . Allein / vortreffliche Herren die vorige
haben ſolche Lne lination erſt alsdenn bey ſich gezei⸗

get / nachdem ſie ſich ſchonetliche Jahre unter ihnen

auffgehalten ; ich aber bringe ſie ſchon mit mir . Und

damit ich die Wahrheit ſage / ſo werden in dieſer Ver⸗

ſammlung wenig Leute ſeyn/ welche nicht zu gleicher
Zeit/ indem ſie an meiner Perſon einen Ambaſla leur

des Koͤniges erkennen / auch einen alten Diener/ ei⸗
nen von mehrern Jahren her bekannten Freund /
und einen ſolchen Mann finden/ der ſchonlange ge⸗

wohnet iſt / dieſen Staat zu ehren / und zugleich mit

Hoch / und Werthachtung gegen jeden inſonderheit
erfuͤllet iſt . Wem iſt auch wohl im übrigen die

Affection , welche ſie zu der geheiligten Perſon Sr.
Maj, . tragen / beſſer als mir bekannt ? Wie offt habe
ich wohl das Lob dieſes groſſen Printzen ſelbſt ange⸗

hoͤret? So bin ich dannenhero hierinn ihrer auffrich⸗
tigen Wohlmeynung verſichert/ und es wird nicht noͤ

thig ſeyn / daß ich mich bemuͤhe/ dieſelbe auf eine ſol⸗
che Weiſe an den Tag zu legen / welche / weilſie et⸗

ſwa nicht jederman / wlees wohl ſeyn ſolte / in die Au⸗

genfaͤllet/ vielleichtnur ein Mißtrauen erwecken koͤn⸗

te . So glauben ſie demnach / vortreffliche Herren /
das heute ein Freund zu ſeinen Freunden koͤmmt/
und daher haben ſie zu mir dasjenige Vertrauen / wel⸗

ches ich zu ihnen habe / damit wir nicht allein dem

Koͤnignuͤtzliche Dienſte thun / ſondern auch unſere
Vereinigung ihrem gemeinen Weſen den beſtaͤndig⸗
ſten Vortheil bringen moͤge.

Rath al — 4. —
118 l Den 22. Juniũiſt das neue Rathhauß zu Zuͤrch
gewephet. mit ſonderbahren Solenntraͤten eingeweyhet wor —

Denckwuͤrdiger Geſchichte.
n.Welchem zu folge dieſelbe auch auff ge⸗den : Der Anfang ward des Morgens um 6. Uhr

477

mit einer Predigt in allen vier Pfarr⸗Kirchen ge⸗
macht : Nach welcher Endigung ſichder groſſe und

kleine Rath verſammlet / und umb s. Uhr / in einer

anſehnlichen Proceſſion , unter Trompeten⸗ und

Paucken⸗Schall / nach dem nenen Rathhauſe ge⸗

gangen / allwo anfangs eine ſchoͤne Muſic und her⸗
nach von dem Herrn Burgermeiſter Aſcher eine

wohlgeſetzte Rede gehalten worden / worauf man

jedwedem des groͤſſern und kleinern Raths Verwand⸗

tem / wie auch den vier Paſtoren eine ſilberne Ge⸗

daͤchtnuͤß⸗Muͤntze der Groͤſſe von einem Thaler aus⸗

getheilet / auf dereneiner Seite die Stadt Zuͤrch / auff
der andern das neue Rathhauß abgebildet geſtan⸗
den ; Abends ward ein ſchoͤnes Feuerwerck ange⸗
zuͤndet/ welches von 9 . biß 1r . Uhr gebrennet .

70

ingleichen 96 . Pferden und Maulthieren / dem auch

zu Ehren bey dem Einzuge die Canonen auf dem

Schloſſe zu Baden geloͤſet worden : Er hergegen/ be⸗

zeigete ſich gegen jederman hoͤflich / und hatte darauf
den 10. Juli oͤffentliche Audience , worinn Er an

die Herren Ehren⸗Geſandte folgende Rede gehalten :

Vortreffliche Herren / die Freude ſo ich habe/ micht
in dieſer hochanſehnlichen Verſammlung einzufin⸗
den /laͤſſet mir nicht zu / die wegen meiner Familie

habende Trauer im geringſten an Tagzu geben / noch in

einem traurigen Stande zu erſcheinen / ſo machen auch
die neuen Kenn Zeichen / die Sie mir von Ihrer gegen
mich habenden willfaͤhrigen Zuneigung gegeben /
daß ich meiner eigenen Schmertzen vergeſſe / und er⸗

wecken in mir ein ſolches Vertrauen gegen Sie / wel⸗

ches ich ſonſt / wie ich geſtehen muß / nicht gehabt
habe. Ich bilde mir auch gantz gewiß ein / Sie wer⸗

den an meiner Aufrichtigkeit / und meinem groſſen
Verlangen / Ihnen alle in meinem Vermoͤgen ſtehende
Dienſte zu leiſten / gar keinen Zweiffel tragen ; ja es

kan nicht wohl ſeyn/ daß Hohe und erleuchtete Leute

ſolche klahre Wahrheit nicht ſolten zu unterſcheiden
wiſſen . Ich will daßjenige / ſo ich Ihnen im Nah⸗
men des Koͤnigs zu bedeuten ſchon die Ehre gehabt/
nicht wiederholen / ſondern es wird bey Ihnen im

friſchen Andencken ſeyn/ undSie koͤnnen der Vergnuͤ⸗
gung / welche Se. Koͤnigl .Maj. Sie wegen der Dien⸗

ſte ihrer tapffern Nation durch mich verſichern laſ⸗
ſen / nicht vergeſſen haben . Ich ſetze nur dieſes hin⸗

zu / daß S . K. M. mir durch wiederholte Schrei⸗
ben anbefohlen / ſie zu verſichern / daßSe . Koͤn. Maj .
in allen Begebenheiten ſich ſonderlich wollen angele⸗

gen ſeyn laſſen / Dero Aflection , wegen der von

ihrem tapffern Volck geleiſteten Dienſte / in wuͤrckli⸗

cher Erkaͤntniß an den Tag zu geben. Ich will auch

dasjenige / ſo ichin der juͤngſten Tagſatzung zu So⸗

lothurn vorgetragen / mit ſtillſchweigen uͤbergehen/
und hoffe / Sie werden die damahls gethane Verſiche⸗
rung / welche ich mit aufrichtigem Hertzen gegeben /

nicht in Vergeſſenheit geſtellet haben . Sie werden

in mir allezeit gleichen Eyfer finden / die Buͤndnuͤſſe
und gute Correſpondenx , welche ſchon ſo lange

Zeit zwiſchen Ihnen und der Kron Franekreich / die
Se . Maj alſo wuͤrdigtragen / aufrecht ſtehen / nach

Theatri Kuropæi XV . Theil . Mim aller

1698 .

Den 7. Julii nahm die gewoͤhnliche Tageſatzung Tagſatzung
UBaden ;

der geſammten Cantons ihren Anfang ; wobey der worbey ſich

Frantz. Abgeſandte abermalſehrpraͤchtig erſchien mit Ai
einem Gefolge von vielen Olticirern und Bedienten / einf

infindet ·

Deſſen Vor⸗
rag .
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aller meiner Moͤglichkeit zu unterhalten/ und will ich

dieſe Rede mit den Lobſpruͤchen ſolches groſſen Fuͤr⸗
ſten / und den jenigen / ſo dieſer hochberuͤhmten Na⸗

tion / zu welcher ich abgefandt worden/ gebuͤhren / nicht
verlaͤngern. Es ſind ſolches gantz unergruͤndliche
Sachen / welche nach ihrer Wuͤrde nicht gnugſam
koͤnnen abgehandelt werden / und ich weiß auch wol /
daß ich darzu nicht faͤhig bin . Im uͤbrigen bitte ich

Sie / GroßmaͤchtigeHerren / feſtiglich zu glauben /
daß ich mir nach des Koͤniges Dienſten nichts meh⸗
rers werde angelegen ſeyn laſſen / als Ihnen durch

angenehme Dienſtfertigkeit zu zeigen / daß ich des

Vertrauens / ſo Sie zu mir haben wollen / nicht un⸗

wuͤrdig ſey. Baaden den 10 . Julii 1698 .
Die Antwort der Herren Ehren - Geſandten war

dieſe : Aus dem ſozierlich als freundlichenVortrag /
welchen Ihr Excell . Herr Roger Brulart , Che -

valier , Marquis de Puiſſieux , und de Sillery ,
Gouverneur zu Epernay , General⸗Lieutenant der

Aller⸗Chriſtlichſten Maj . in Franckreich Amballa -

deur in der Eydgenoſſenſchafft / bey dieſer ordinar .

Tageſatzung gethan ·/ haben die Herren Geſandten
der Loͤbl. r3 . anweſenden Orten mit ſonderbarer Zu⸗
friedenheit vernommen / daß Ihr Excell . ſie ſowol
der Koͤnigl. Wohlgewogenheit und Zuneigung / als

auch Dero ſonderlichen Atfection gegen Sie verſi⸗
chern / und das jenige / was bereits in Solothurn
vorgetragen / mit liebreicher und beweglicher Wie⸗

derholung bekraͤfftigen wollen : Deßwegen wohl⸗
ermeldete Herren Geſandten Ihr . Koͤnigl. Maj . we⸗

gen bezeigter Wohlgewogenheit und Vortrags de⸗

muͤthigſten Danck abſtatten / und ſie umb fernere
Fortſetzung erſuchen . Hingegen verſichern die Her⸗
ren Caͤntons/ daß ſie bey allen vorfallenden Gelegen⸗
heiten gegen verhoffentliche Keciprocation , ihrem
Buͤndnuͤß gemaͤß/ ſich zu bezeigen bereit ſeyn. Gegen
Se . Excell . aber bedancken ſich die Hnn. Geſandten /

daß Sie zu derſelben Anneigung Ihre hochmoͤgende
Dienſte der Loͤbl. Eydgenoſſenſchafft darbieten wollen /
bitten umb fernere Gewogenheit / und recommendi⸗ -

ren das gemeine Eydgenoſſiſche Iaterelle beſtens/ er⸗
wartenauch mit Verlangen die Gelegenheit/ ihr danck⸗

bares Gemuͤth in der That mit angenehmen Dienſten
zu erweiſen . Actum Baaden den 10. Julii 1698 .

Es hat auch der Herr Buſſelet de Leſſe , Hertzogl .
Lothringiſcher Abgeſandter / den 28 . Julii , ehe die

Verſammlung von einander geſchieden / Namens

ſeines Principalen deſſelben Reſtitution und vor⸗

ſeyende Vermaͤhlung vermittelſt einer zierlichen Re⸗

de den Herren Ehren⸗Geſandten kund gemachet .
Naͤchſt dem hat die Stadt Schafhauſen / von

welcher Angelegenheit kurtz zuvor gemeldet worden /
aliff Anmahnen der Cantons Zuͤrch / Bern und Lu⸗

cern / ſich mit dem Hauſe Oeſterreich guͤtlich vergli⸗
chen / indem ſie den angebottenen Pfand⸗Schilling
der hohen Jurisdiction uͤber die Doͤrffer im Nellen⸗

burgiſchen / welche ſie ſeit langen Jahren im Beſitz
gehabt / von dem Hauß Oeſterreich wieder angenom⸗
men / und beſagte hohe Jurisdiction alſo und derge⸗
ſtalt abgetretten / daß das Hauß Oeſterreich obberuͤhr⸗
te Doͤrffer wiederumb voͤllig unter ſeine Gewalt be⸗

kommen . Indeſſen hatte der Unter - Vogt von

Baaden / Namens Schnorf / ein Tractaͤtgen
chern Büch· heraus gegeben / worinn er ein Capitel formiret / de
leine Confi Novo Senſu Pacis & Pactorum Nationalium ,

Beſchreibung
das iſt / vom neuen Verſtand des Land⸗Friedens und
deren Vertraͤge / jedoch mit gaͤnzlicher Verderbung
des rechten Verſtands des dand⸗Friedens/ bloß denen

Catholiſchen wider die Reformirte zum beſten/ indem
er dieſe daſelbſt dchiſlmaticos , Acatholicos , Neo -

credulos , Hæreticos &c . geheiſſen. Ob nun wol die

Catholiſche ſolche Schrifft ſich ſo gar üͤbel nicht ge⸗
fallen lieſſen / ſo muſten ſiedoch/ auff Verlangen der

Reformirten / alle EKxemplarien / ſo man in Baa⸗
den finden konnte / confiſciren / und gedachten

Schnorfen / als den Autorem ſolcher Laͤſterſchrifft/
dahin halten / daß er bey der Tagſatzung in voͤlliger
Seſſion vor denen Reformirten Cantons muͤndliche/
und hernach auff eine gewiſſe Manter ſchrifftliche
Abbitte thun muͤſſen .

Es that ſich auch zwiſchen den Cantons Glaris
und Schweiz einigeMißhelligkeit hervot / indem fuͤnff
Roͤmiſch⸗CatholiſcheRichter aus dem letzten Canton

einen Reformirten Schuͤtzenmeiſter aus dem erſten/
da er mit einem Roͤmiſch⸗CatholiſchenGlariſer Land/

Richter bey dem Trunck wegen der Religion gezan ,
cket / umb 6. Ducaten geſtraffet / und da er ſolche
nicht bezahlen wollen / ſondern fluͤchtig worden / in

die Acht erklaͤret / auch ſeinen Namen oͤffentlich an /

ſchlagen laſſen .

Schtveißeriſche/ —

en ft

Den 26 . Julii ward der Pfarrherr Lochner weſelice
gen des beſchuldigten Pieriſmi zu Zuͤrch ſeiner Ge/Pfarham

fangenſchafft wieder erlaſſen / jedoch gegen eydliche
Angelobung / ſich auff Begehren wieder in dem Ge⸗

faͤngnuͤß zu ſtellen . Es ward auch ein anderer Pfarr⸗
herr in dem Canton Appenzell / welchen man gefangen
geſetzet/ und gefoltert / wieder auff freyen Fuß geſtel⸗
let / und hat der gedoppelte Rath zu Trogen die Sa⸗

che dergeſtalt ausgemacht / daß die jenige Dirne / wel⸗

che ihn zuvor faͤlſchlich angeklaget / eineStunde lang

relaxilt .

an Geld
hart ge⸗

an dem Pranger ſtehen muͤſſen/ hernach aber ſcharfffluaft .
mit Ruthen geſtrichen / und nach alter Gewohnheit
in das Land Appenzell einbanniſiret worden ; inglei⸗
chem muſte ſie der Obrigkeit 10r . fl. zur Straffe er⸗

legen/ welches in gedachtem Canton die hoͤchſteGeld⸗

ſtraffe zu ſeyn pfleget / und bedeutet ſo viel / daß man

das verwirckte Leben dadurch gleichſam wieder er⸗

kauffet ; muſte auch ferner 10 r. fl . gedachtem Pfarr⸗
herrn erlegen . Von ihren Mit Intereſſenten aber /
welcheſie / ſolche falſche Anklage zu fuͤhren/ mit Gelde

beſtochen / wurden die drey vornehmſten ihrer Stel⸗

len entſetzet / und muſte jeder eben ſolche 101 . fl.
ſowol der Obrigkeit als dem Geiſtlichen erlegen: ſechs
andere muſten beyden Theilen 50 . und noch zwan⸗

tzig nach Beſchaffenheit des Verbrechens 10 . Jo ,

20 . biß 30 .fl . geben . Uber dieſes wurden ſie ge⸗

noͤthiget/ dem beleidigten Geiſtlichen eine Abbitte und

Ehren⸗Erklaͤrung zu thun .
Alldieweil auch nach geſchloſſenem Frieden mit Wergerin⸗

Eold
Verminderung des monatlichen Soldes halber warverurſakt
vorgegantzen / und mit denOfficierern deßhalb eine Ciutens v
neue Capitulation auffgerichtet worden ; So iſt niges P

bey denen

dieſe Sache von den ſaͤmtlichen Cantons ſehr ap⸗
falen /

prehendiret / Mr . Poiſſieux davon Remonttra -

tion gethan / und inzwiſchen die Officierer gegen den

9. Oct . 29. Sept. zu erſcheinen / und Rede und Ant⸗
wort wegen der neu⸗errichteten Capitulation zu ge⸗

ben / befehliget worden : Geſtalt dann auch ein Ge⸗

neral⸗Seld⸗Marſchalck/ 3. Brigadiers / J . Obrlſten/
und

—
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1608 und z20. Capttat 15 zu Baden ankommen / der Ge⸗ſel

1698 .
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OGeſchichte

bbete ſich / die Sache vermittelſt eingegebenen Mimo - gers wurden geſtorbenſe yn .

Seuckwuͤrdiger Geſchichte .
chem Zuſtande an / daß ma n ſie ohne 0

neral Stuppa aber hat wegen hohen Alters perſoͤn⸗ Mitleiden nicht anſehen koͤnnen / in dem ſi

lich zu erſcheinen ſichentſchuldiget / dahero ihme an⸗ cheils von Kummer und Mangel 67000 nackend
befohlen worden / ſeine Verantwortung durch einenſ und bloß waren ; Und hatte der Magiſtrat zu Beuff
Anwalt auff der anderweiten Tagſatzung im No - ihnen weit ins Savoyiſch he 5 15 e und Le⸗

vembr . zu thun . Mr . Puiſikux hergegen bemühe⸗ bens⸗Mittel zugeſchicket / 5

rials zn entſchuldigen / daß ſein Koͤnig wegen
K üͤr⸗ die Proteſtirende Cantons Willens / 6910700 noch

gzeder Zeit und gethanen Feldzugs nach Sompiegne vor dem Winter aus dem Lande zu ſchicken/ allein

keine Veclararion wegen Dero⸗ Trouppenhaͤte von das Mitleiden / ſo ſie gegen ſieg ghohe 15 zuan⸗
ſich geben koͤnnen / und dahero noch eine Dilationdern Gedancken gebracht / ſo daß Zuͤrch und Bern

biß Martini
berlungeie

Welch es zwar beliebet / nichts reſolviret / ſelbigezuuͤberwintern / zu welchem Ende

deſtotveniger aber ihm ein Schreiben an Se . Kontzliſie eine Eintheilung gemacht / wieviel ein jeder Can⸗

Majeſt . Namens der ſaͤmtlichen Eidgenoſſenſck
115

ton uͤberſich nehmen ſolte / und ſind auff die Stadt

zu Baden eingehaͤndiget/ worinn ſie vorgeſtellet // Baſel 400. Seelen gekommen . Well aber beſagte

daß gedachte Schweitzeriſche Trouppen nach der al / Stadt / Anwachſung der Theurung und we⸗

ten Capitulation bezahlet werden muͤſten/ widri⸗ 655 des Koͤnigs in Franckreich / welcher bemeldte

Lievertrie⸗
henePie⸗
Montefer
kommenin

s chweltz

Men ent⸗
decktes
Bergwerck⸗

Clephauten

klwirdFeuer
gegeben.

tons relolviten doͤrften ſelbe wieder zuruͤcke zu folgen trachtete / Bedencken getragen / dieſelbe auff⸗
1

ſk.
Decembr . geſchoben / den Otlicierern aberb Bern in die Koſt 25

nigl. Antwort uͤberreichet/ und die Sache endlich da⸗ vor ſie ausgeſetzet / eine h von 19600 . Fran⸗

Sraucken/ undſo nach Propoction denen Otliciers , / machten Verzeichnuß 98Zürch befunden/ daßſeit

get / und die angekommene Officiers nach ihren Re⸗ ſich auff 29500. S
eelen erſtrecket⸗ ohne diejenige/

boͤrige Serter zu bringen . Sie kamen auch in ſol⸗ Meldung geſchehen .

Koͤnigliche Daͤniſche Geſchichte .

15 rd

Coppenhagen eingelauffen / auff welchesaber derſder hohenMediation , der Reichs⸗ Verſammlungzu
Com mendaut zu Helſingoͤr weil es im vorbey fahren Regenfpurs / uñ ſonſten hin und wieder . Anzeige thun

genfalls ſie nicht ſubſiſtiren koͤnnten / und die Can⸗ Fluͤchtlinge auch in anderer Herren Gebiete zu ver⸗

ruffen : Womit die Verſammlung biß auff den zunehinen hat ſie ihren Antheil von denenſelben dem

inget / und wochent⸗

5 worden biß au ffweitern Beſcheid von dañen nie btſ lich vor jede Perſon r . fl . Koſtgeld gegeben⸗ 955
zu weichen . Als ſie aber gedachten 1. Dec . Ziuͤrch hat man vor offtl beſagtegFluͤchtlinge eine

ſuſmumen, gekommen / ſo hat Mr . Puiſieux die Koͤ⸗lecte geſammlet / und in denen 4 . Kirchen / wo man

hinverglichen / daß einem gemeinen Soldaten zwey tzoͤſiſ. Pfunden bekommen . Man hat in einem ge⸗

an der alten Capitulation monatlich abgezogen dem 1625ſten “Jahr dieZahl der ſogenannten Fran⸗
werden ſolte . Wodu irch dann dieſer Streit beygele⸗ oͤſiſ. Il lüchtlingen / ſo alleine zu Zuͤrch angekommen /

gimentern wieder zuruͤcke gelaſſen worden . welche von Anfang dder Verfolgung ddaſelbſt ange⸗

Als auch die aus Piemont vertriebene Frantzoͤſiſ. 3 und durchgezogen .
Fluͤchtlinge/ derer in den Savoyiſ . Geſchicheen mit Von dem Ausſpruch des Parlements zu Paris
mehrerm wi rd gedacht werden / ihren Weg nach derſin der 86f105 „Sache wegen NClikeb rel

Schweitz genomen / ſo ſind ihnen Commiſſarii

5 101085
der Hertzogin von Nemour und dem Prin⸗

gegen geſehicket worden/ ſelbigeauff den Grentzen zuſtzenConti ,ſo den 13 . Decembr . geſchehen/ wird in

empfangen/ und nach gemachter Sintheilung an ge⸗(Jdeneſchichhten des folgenden Jahres der Laͤnge nach

3

Ilis

*N dieſen Reichen machte das neu / entdeckte und ſelbiges dadurch waͤre veranlaſſet worden derglei⸗

8 Gold⸗Bergwerck bey Chriſtiania nicht we⸗ſchen zubegehen: Es fand aber zu Hofe keinen Glau⸗

nige Hoffnung von einem guten Erfolg / in⸗ ben / jedoch hat es der Abgeſandte nach ſeiner Ankunfft
dem derOber⸗Berg⸗HauptmannSr. Koͤnigl . Maj . beſtens entſchuldigetund wieder zurechte gebracht .
elliche Stuͤcke von Gold⸗Ertz nebſt einer Medailſe In der Nacht wiſhen

dem 1. und 2. Oct . ſeynd Sr. Koönigl .

überſchickt auff derer einen Seite Sr . Maj . Bild⸗Sr . Koͤn . Hoheit des Cron - Printzens eintzi iger Exb⸗
nüß und Titel / und auff der andern Seite die Wor⸗ Prins

i
im 16 . Monat deſſen Alters Todes verblichen .

te Hiob 37 / 22., geſtanden : Von Mitternach t In den Hollſteiniſchen Tractaten war wenigg,
kommt Gold .

193ᷓ
zu einem guͤtlichen NBerglleich / indem

„ An Se . Durchl . den Hn. Hertzogen Heinrich zu kein Theil von ſeinen Loſtulatis abweichen wollen⸗
Sachſen⸗Gotha auff Roͤmhi ld haben Se . Koͤnigl. und war es zwar an dem / daß man bey des Herrn

Majeſt , durch Dero General⸗Lieutenant Herrn von Hertzogs A aweſenheit zu Stockholmn vermeinte die

Schack den Elephanten⸗Orden uͤberſchickt / und Sache mit dem Koͤnic3l. DDaͤniſchen geheimen Rahte
Ihn mit denen gewoͤhnlichen Ceremonien damit 1 R

on Jue 0 daſelbſt abzuthun / der aue ch an⸗conteri -

5 ſen veſtiren laſſen . dazu nicht we nig Hoffnung gegeben ;Es iſt

Salfe
Den 19 . Junii iſt ein Frantzoͤſi .Schiff mit des 5 11 ch damit zu keinem Stande

gckorkmen:˙ 00 Cꝰ ͤ der beyden TTh eile beyra mzoͤſiſ. Abgeſandten de Cbamiliy Bagage zu . Und haben indeſſeen jedwedes

nicht die gewoͤhnliche Begruͤſſung mit dem Segel⸗ laſſen / wieweit man in der Sac he gekommen und
Streichen gebraucht / tapf ffer Feuer geben laſſen/ wel je Schuld an ihnen nich tlaͤge wann die ra⸗

Hesdieranzoſen norpendogenzworentſchuldthen Aaten ſol ten abrumpiret werden . Von welchen

wollen / mit dem Vorwand / daß man ; ju Heiſingeralem in den naͤheſten Jahren mehre Gelegenheit vor⸗

die Zoll⸗ Gerechtigteitvon —Schiffe gefor dert / fal lenwird zu handeln .

Thcatri E uropæi XV . Theil . Mmim 2 Wömigl

Hoheit des
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rung angenommen / und zu Stockholm ge⸗

ſalbet und gekroͤnet worden / davon iſt in denen

Geſchichten gedachten Jahrs einige Meldung ge⸗

ſchehen: Dieſem iſt vorietzo beyzufuͤgen/ daßden 3.
Mart . dieſes Fahres in Pommern / zu Stralſunde
und dem umliegenden Lande / das Kroͤn⸗und Sal⸗

bungs⸗ Feſt gleichfals mit groſſen Solennitaͤten ge⸗

feyert / und in gedachter Stadt in den Kirchen die

drey erſte Verſe aus dem 2 r. Pſalm erklaͤhret/ nach⸗
mals das Le Deum geſungen / und darauf alle Ge⸗

ſchuͤtze auf denen Waͤllen geloͤſet / und von der Mi⸗

lià eine dreyfache Salve gegeben worden .

Im Monat Aprilluͤberbrachte der Koͤnigl. Fran⸗
tzoͤſiſche Abgeſandte Grafe d ' Avaus ſeines Koͤnigs
gratulations - Schreiben aus Verſailles von 3.
Martii an Se . Koͤnigl. Maj . vonhier beygeſetztem
Inhalt : Durchlauchtigſter / GroßmaͤchtigſterFuͤrſt/
ſehr werther und geliebter Bruder / Neve und

Bundsgenoſſe / Wir ſeynd ſo empfindlich gewe⸗
ſen / als es E. Maj . wuͤnſchen koͤnnen/ uͤber die an⸗

genehme Nachricht / die Sie uns von Dero Kroͤ⸗

nung haben ertheilen wollen : Die rechtmaͤßige Be⸗

reitwilligkeit / welche die Staͤnde Dero Reiche in

ihrer Verſammlung bezeiget haben / um E. Maj .
auf dem Thron Dero loͤbl. Vor⸗Eltern zuſehen/ hat
unſere Freude noch vermehret / nicht weniger auch die

Begierde / ſo E. Maj . ſpuͤhren laſſen / die alte und voll⸗

kommene Einigung / ſo allſtets zwiſchen Unſerer und

der Schwediſchen Krone geweſen/ zu unterhalten :
Wir Unſers Theils werden moͤglichſtgefliſſen ſeyn

dieſe Baͤnde zu verſtaͤrcken/ undE. Maj . wahre Zei⸗
chen von unſerer Freundſchafft zu geben/ hertzlich
wuͤnſchende/ daßGOtt der HErr E. Maj . viel Jah⸗
re / dein Wohlſeyn ihrer Voͤlcker zum beſten/ bewah⸗
ren / und Dero Regierung in elorie ſetzen/ mit⸗

hin / Durchlauchtigſter / Großmaͤchtigſter Fuͤrſt/
ſehr werther und geliebter Bruder / Couſm und

Bundsgenoſſe / E. Maj . in ſeine heilige Obhut
nehmen wolle .

Man hat auch mit der Kron Franckreich eine neue

Alliance zu Erhaltung des Friedens und Ruheſtan⸗
des von Europa errichtet / datiret zu Stockholm
den 9 . Jul. ſo auff folgenden Artickeln beſtanden :
1. Soll zwiſchen beyden Koͤnigen ſamt dero Er⸗

ben und Nachfolgern eine ewige/ aufrichtige und

beſtaͤndige Freundſchafft ſeyn. 2. Die Allianz ſoll
hauptſaͤchlich auf die Beybehaltung des Friedens
in Europa Ihr Abſehen haben / und demnach beyde
Theile dahin ſich bearbeiten / damit ſolcher heilſame
Endzweck zur allgemeinen Beruhigung der Ehri —
ſtenheit erhalten werde . 3. Im Fall nun jemand

ſolchen Frieden ſtoͤhren/ oder auf einige Weiſe da⸗

wieder handeln wuͤrde / ſo ſollen beyderſeits Bunds⸗

genoſſen denſelben entweder durch guͤtliche/ oder auch
4 . daes noͤthig/ durch Zwangs⸗Mittel von ſolchem
ſchaͤdlichen Beginnen abhalten . J . Wofern bin⸗

nen Jahrs⸗Friſt noch mehr Fuͤrſten und Staaten in

dieſe Allianz , als welche / wie gedacht/ allein auf
Befeſtigung des Friedens angeſehen / mit eintreten

Koͤnigl. Schwediſche Geſchichte .
As maſſen Se . Koͤnigl. Maj zu Ende des haltung auf und annehtnen . 6 . Wann ein Theil

Wverwichenen Jahrs Dero Koͤnigl. Regie⸗ mit ſeinem Feinde einen Frieden oder Stillſtand
ſchlieſſet/ ſo ſoll der andere mit eingeſchloſſen werden /
damit er wegen ſeiner geleiſteten Dienſte ſchadloß
bleibe . 7 . Diejenige Vertraͤge / ſo von beyden Kö ,ͤ
nigen mit andern Potentaten ſchonin vorigen Zei⸗
ten auffgerichtet / ſollen bey ihrer Krafft und Wuͤrde
bleiben/ jedoch ſo ferne / alsSie dieſen Tractaten nicht
zuwieder ſind / oder dieſelbige aufheben. 8. Der

Kauff⸗Handel ſoll / wie es bißher geweſen / zwiſchen
beyderſeitigen Unterthanen ungehindert getrieben /
jedoch von den Wagren die gewoͤhnliche Zoͤlle bezahlt
werden . Zu dem Ende ſolln 9 . denen Untertha⸗
nen alle See⸗Plaͤtze/ Handel⸗und andere Staͤdte / da⸗

hin ſie ihre Waaren bringen wollen/ offen ſtehen. 20.
Dieſer Bund ſoll auff 10 . Jahr eingerichtet / und

die Zeit von dem Tage an / daer unterſchrieben wor⸗

den / gerechnet werden . 11 . Beyde Koͤnige ſollen
innerhalb 3. Monaten die Jractaten ratiliciren

und unterzeichnen .

Jedoch ſoll die mit Engel⸗und Holland juͤngſt er⸗

richtete Allianz auffrecht verbleiben / und ihnen mit

12. Orlog⸗Schiffen und 600ο . Mann die verſpro⸗
chene aflittenꝛ geſchehen . Es iſt auch der Zeitdie
Ratification des durch den Kayſerlichen Geſand⸗
ten Grafen von Stahrenberg zu Stockholm geſchloſ⸗
ſenen Vergleichs wegen Erneuerung der vormahli⸗
gen Tractaten zwiſchen Ihr . Kayſ . Maj und dem

Koͤnigreich Schweden / durch den Koͤnigl Engl,
Miniſtre Hrn . Robinſon ausgewechſelt worden

Inzwiſchen waren auch die Heyraths⸗Tractaten
zwiſchen des Hrn . Hertzogs von Holſtein⸗Gottorff
Hochfl. Durchl . und der älteſten Koͤnigl. Princeſ
ſin Hedwig Soyhien / ſo den 17 . Jan . A. Cal .in
Dero 18 . Jahr getreten / zum Schluͤß gebracht,
und langeten demnach Se . Hochfl . Durchl . im

Ausgange des Maj . unfern Stockholm an / welcher

darauf Se . Maj . den Grafen Steinbock / als Dero

Groß⸗Hoffmeiſter/ bißnach Trully entgegen geſchickt;
des andern Morgens um 5. Uhr begaben ſich Se .

Maj . nach Weckla/ ſoanderthalb Meilen von Stock⸗

holm gelegen / da unterdeſſen die gantze Buͤrgerſchafft
ins Gewehr gekommen . Um 10 . Uhr fuhren die

Hrn. Senatoren mit ihren Caroſſen in die Vorſtadt
Lilienholm / dahin auch die Hoff⸗Cavalliers / eine
Compagnie von der Koͤnigl. Leib⸗Garde und ein

Detachement Buͤrgerzu Pferdegekommen. Die
Garde zu Fuß war zu Gromofholm auf der Seiten
der Bruͤcke des Pallaſts poſtiret . Der Einzug

nahm ſeinen Anfang mit einer Compagnie Edel⸗
leute und 2. Officierern vonHofe/ alle in Trauer in

Pferde / und wurden dieſelbe vom Baron Schotts⸗
mann / Obriſten vom Koͤnigl. Leib⸗Regiment / ge⸗
fuͤhret. Nach dieſen folgeten 12 . Kutſchen jede
mit 6. Pferden beſpannet / worinnen die Koͤnigl. Raͤ

the ſaſſen . Auff dieſe kamen 4 . Edelleute zu Pferde
vor des KoͤnigsKutſche her/ welcher noch zwo an⸗

wolten / ſo ſoll man dieſelbemit beyderſeitiger enehm⸗

dere mit 6. Pferden folgeten . Naͤchſt denen ritte

wieder ein Cavallier / und darauff kam die Klſche /
worinnen Se . Maj . ſaſſen / und waren dieſelbe mit

einer ziemlichen Anzahl Edelleute / Offlcierern / Pa⸗
gen/— —

Koͤnigl.Schwediſchſ
＋
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Denckwuͤrdiger Geſchichte . 46T1—( Ecſſchichte .

gen / daquayen/ zu Roß und Fuß umbgeben . Se .

Hoheit der Hertzog zu Holſtein ſaffen Sr . Maj . zur

Rechten / und des Herrn Hertzogs Herr Bruder ge⸗
gen dem Koͤnig uͤber ruͤckwerts . Ferner folgete ein
Heerpaucker mit 2. Trompetern in blauer Livereymit
ſilbernen Galonen beſeßt / worauff eine Compagnie
vom Leib⸗Regiment zu Pferde kam / und dann ein

Detachement Buͤrger ebenfalls zu Pferd in Colet⸗
ten und mit bloſſen Degen . Der gantze Einzug
wurde von 300 . Caroſſen und Waͤgen beſchloſſen .

So bald die Koͤnigl. Caroſſe in dem Hofdes Palaſts
angelangt / ward eine Salve aus Stuͤcken gegeben/

welche eine General⸗Salve der Buͤrgerſchafft beant⸗

wortet / worauff die zweyte Salve in voriger Ord⸗
nung gefolget . Se . Hochfuͤrſtl . Durchl . legeten

noch ſelbigen Abend bey der verwitweten Her⸗

ßogin / als Dero Fran Mutter / die Viſite ab /

Ir haben es in den Geſchichten des vorigen

GBBobre dabey gelaſſen / daß Se . Koͤn. Maj .
den 27 . Dec . von Krakau auffgebrochen /

und Dero Reiſe / wiewol mit einigen Umbwegen /
nach Warſchau fortgeſetzet : Welchem nun ferner
beyzufuͤgen/ daß unterſchiedene bey dem vorigen Jah⸗
re auch gemeldte und von der Contiſchen Parthey
abgetrettene Groſſe / namentlich der Cron⸗Marſchall /
der Lithauiſche Groß⸗Schatzmeiſter / der Biſchoff von

Plocko / der Woiwode von Czernikow / der Cron⸗

Truchſeß / Sr . Maj. auff den halben Weg biß Ra⸗

dom entgegen gegangen / und allda Dero Subwil —

lion in aller Unterthaͤnigkeit abgeleget : bey welcher
Gelegenheit ſich dann auch begeben/ daß der Lithaui⸗
ſche Unter⸗Feldherr Herr Sluska , welcher Se . Koͤn.

Maj . von Krakan aus begleitet / und der oberwehn⸗
te Lithauiſche Schatzmeiſter Sapie ha zuſammen ge⸗
kommen : weil dann Se . Koͤn. Maj . gerne geſehen/
daß dieſe beyde ſo lange in Mißhelligkeit geſtandene
bamilien ſich endlich mit einander vergleichen moͤch⸗

ten / als haben Sie ſelbſten ſich dißfalls allergnaͤdigſt
bemuͤhet/ und die Partheyen in einer halben Stunde

zur Einigkeit gebracht / wozu der verſtorbene Koͤnig
ſie in 7. Jahren nicht bewegen koͤnnen.

Dieſem nach ſetzten Se . Koͤnigl. Majeſt . Dero

Reiſe fort / und kamen den 13. Jan . zu Warſchau
gluͤcklich an / lwo der Einzug in folgender Ordnung
geſchehen : 1. Zog das Regiment des Grafen von

Doͤhnhof / als Koͤnigl. Garde zu Fuß . 2. Eine

Compagnie daſſelbſtiger Armeniſchen Kauffleute zu

Pferde . 3. Zwo Compagnien Teutſche und ſon⸗
ſten fremde Kauffleute zu Pferde . 4 . Zwantzig
Caroſſen / jede mit 6 . Pferden beſpannet / theils le⸗

dig / theils mit denatoren und Magnaten angefuͤl⸗
let / in deren beyden letzten der Cron⸗Groß⸗Marſchall /
der Lithauiſche Unter⸗Cantzler / und der Lithauiſche
Hof⸗Marſchall geſeſſen . 5. Die Cavalcade Pol⸗
niſcher Edelleute und Reichs⸗Bedienten / in etlichen
100 . Pferden beſtehend / welche durch des Lithaui⸗
ſchen Feldherrn Soͤhne / den Truchſeß und Ober⸗

Stallmeiſter / wieauch den General⸗Feld⸗Schreiber /
ingleichem durch den Ober⸗Jaͤgermeiſter von Li⸗

thauen / den CronUnter⸗Truchſeß Lubomirsky ,
und den Fuͤrſten Czartorinsky beſchloſſen worden .

alltvo ich auch die Koͤnigl. GroßFrau Muttermit 1698 .
denen beyden Princeſſinnen eingefunden . Dieſem
nach haben Se . Koͤnigl. Maj . denen auslaͤndiſchen
Miniſtres nur gemeldte Heyrath zu wiſſen thun laſ⸗
ſen / welche dann ihre Gratulationen abgeſtattet /
die Vermaͤhlung aber iſt den 2 . Jun . zu Carlsburg
in aller Stille vollzogen worden . Einige Tage her⸗
nach ſeynd Se . Maj . mit des Herrn Hertzogs Hochfl .
Durchl . nach Koͤnigsoͤhrverreiſet / und haben der⸗

ſelben das voͤllige Directorium und Generalat uͤber

Dero Milit auffgetragen .

Von Sr . Koͤnigl. Maj . Verordnungen in dem

Hertzogthum Zweybruͤcken / ingleichem von Dero

Anſpruch auff die Pfaltz⸗Veldentziſche Lande / iſt in

den Chur⸗ und PfaͤltziſchenGeſchichten Meldung ge⸗
ſchehen .

Koͤnigl. Polniſche Geſchichte .
Leib⸗Caroſſe / mit 8. Hermelin⸗Pferden beſpannet /
an derer Seite der Cron⸗Referendarius geritten .

7. Die Koͤnigl. Paucker und Trompeter . 8. Zwey
Compagnien Letb⸗Garde / die erſte auff weiſſen / und

die andere auff ſchwartzen Pferden . §9. Vier Koͤ⸗

nigl . Caroſſen / da in denen vorderſten Se . Durchl .
der Biſchoff von Raab und noch ein Cavallier vor

ihm ſaß/ die uͤbrige giengen alle ledig . T0 . Der

Pagen Hofmeiſter / und hinter demſelben 12 . Pa⸗
gen . 1T . Der Koͤnigl. Ober⸗Stallmeiſter / und hin⸗
ter demſelben 36 . Koͤnigl. Hand⸗Pferde mit Sam⸗
meten reich bordirten und ſchamerirten Decken .
12 . Zwey Regimenter Curaſſirer . Bey der Ehren⸗
Pforte wurden Se . Maj . von dem Stadt⸗Magi -
ſtrat complimentiret / und Derſelben die Stadt⸗

Schluͤſſel uͤberreichet . Es war halb 3. Uhr / als

Se . Maj . an die Pfarr⸗Kirche gekommen / woſelbſt
Sie von der Cleriſey empfangen / und biß unter den

bey dem groſſen Altar auffgeſchlagenen Baldachin

gefuͤhret worden . Nach verrichteter Meſſe und ge⸗

gebener Benediction ward das Le Deum lauda -

mus unter Loͤſung der Stuͤcke geſungen / und von

dem gemeinen Mann ein dreyfaches Vivat ausge⸗
ruffen . Worauff Se . Maj . in Begleitung aller

denatoren und der Marſchallen / ſo vor derſelben
mit erhobenen Staͤben hergegangen / ſich uͤber die

Gallerie ins Schloß begeben / woſelbſt Sie abermal

der Woiwode von Plocko / als daſſelbſtiger Staroſt /
bewillkommet / und die Schluͤſſel vom Schloß uͤber⸗

geben. Se . Maj . ſpeiſeten darauff oͤffentlich/ aber

gantz allein / und des Abends gaben Sie Ihro Maj .
der verwitweten Koͤntgin die Viſite / welche bey der⸗

ſelben des andern Tages die Gegen⸗Viſtte abgeſtattet .
Den 19 . Januarii haben der Lithauiſche Groß⸗

Feld⸗Herr Sapieha , ſamt dem Biſchoffen von Wil⸗

da und dem Woiwoden von blocko , bey dem Koͤ⸗

nig in oͤffentlicher Audientz ; der Cron⸗Schatzmei⸗
ſter aber des folgenden Tages in privato die Sub .

miſſion abgelegt / und damit Se . Majeſt . derſelben
Treue und Auffrichtigkeit um ſo vielmehr verſichert
ſeyn moͤchten / als iſt ermeldter Cron⸗ nebſt dem Li⸗

thauiſchen Schatzmeiſter / des Feldherrn Bruder / den

22. Januarii zu dem Cardinal Radzie wsky nach

Lowiß gereiſet / denſelben gleichfalls zur Accetfior

zu bewegen / welchen des andern Tages der Biſchoff6. Se . Koͤnigl. Maj . allein in Dero ſehr koſtbaren

— . —
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zu Raab mit Koͤnigl. Vollmacht dahin nachgefolget /
um das Vorhaben deſto gluͤcklicher zu befoͤrdern .

Se . Majeſt . haben auch ſelbſten den 22 . Jan . an

den Cardinal auffs verbuͤndlichſtegeſchrieben / daß
Ihnen zu ſonderlichem Gefallen gereichet / von dem

Chur⸗Brandenburgiſ . Geſandten Hn . von Hover⸗

beck verſta inden zu haben / was maſſen der Herr Car⸗

dinal ihm allen Fleiſſes angelegen ſeyn lieffe / die in⸗

nerliche Zerruͤttungen des Koͤnigreichs zu einer ge⸗

19855 ten Ruhe zu bringen / haͤtten auch die Con⸗

ſolation ,ſo ſie daraus geſchoͤpffet/ gegen den Herrn

Cardinal nicht bergen / ſondern naͤchſt Ver ſicherung
Dero Eznade und Koͤnigl. Hulde / vermittelſt gegen⸗

waͤrtigen Schreibens ſolche gegen Ihn bezeugen wol⸗

len : Sie haͤtten auch zu dem Ende dem Herrn Bi⸗
ſchoff von Raab auffgetragen Ihm weiter davon

muͤndliche Vorſtellung zu thun ; Und damit Se .

Majeſt . mit deſto mehrerm Eiffer das Wohlſeyn des

Reichs beobachten moͤchte/ ſo erſuchten Sie Ihn
aus Liebe zu dem Vatterlande / und allem was darinn

lieb und wehrt moͤchte geachtet werden / die Sachen

ſo zu fuͤhren / damit die allgemeine Wolfahrt und

Ruhe dermaſſen befeſtiget wuͤrde / daß der Erfolg
davon beydes in dem noch waͤhrenden und folgenden
Seculo moͤge empfunden werden . Worauff den

24. Januarii der Cardinal mit aller Ehrerbietigkeit
geantwortet : Es wuͤrde der Hr . Biſchoff vonRaab

Se . Majeſt . mit mehrerm verſichern / was maſſen er

die allgemeine Ruhe und Frieden / mithin ſothane
Ehrerbietigkeit und Gehorſam gegen Se . Majeſt . als

nicht allein gegen Koͤnigliche/ ſondern auch Kaͤyſerl.
Cronen in Abſehen dieſes Namens von der gantzen

Welt erheiſchet wird/ zum hoͤheſten verlange . Da⸗

mit es aber von Ihm als Primaten eines Landes /
welches allein denjenigenzu verehren gewohnt waͤre/
den Sie mit freyeneStimmen erwaͤhlet haͤtten/ deſto
ordentlicher geſchehen moͤchte/ undd er weder zu fruͤhe
zu Sr . Majeſt . Hand⸗Kuß kommen / und dergeſtalt
etwas wider die Polniſche Geſetze und Freyheit bege⸗
hen / oder Sr . Majeſt . nach erhaltenem Zutritt mit

etwas beſchwerlich fallen moͤchte/ ſo annoch an der

vollkommenen Ruhe mangeln moͤchte/ ſo wolle Er
ſich naͤheſten Tages

mit dem Adel vernehmen / und

waͤre zu dem Ende den 18 . Febr . eine Zuſammen⸗
kunfft zu LoWi angeſeßt / wohin auch Se , Majeſt .
Dero Gevollmaͤchtigte zu ſenden belieben moͤchte/
vornemlich zu dem Ende / damit dasjenige / ſo durch
eine allzu eilige Folge zum Aerger nüßzu gereichen ge⸗

ſchienen haͤtte/ durch Gele aſſenheit uͤberwunden / und

zu Ruhm und Ehre der Polniſchen Nation wieder

ergaͤntzet werden moͤchte.

Es ließ auch der Cardinal einen Kokos oder

Zuſammenkunfft des Adels auff gemeldten 18 . Febr .

vermittelſt Craiß⸗Brieffe ausſchreiben / darinn er

alle diejenige / ſoean der Contcederation Theil ge⸗

nommen / zum Frieden und gutem Vernehmen un⸗

tereinander damit die allgemeine Ruhe
in dem Reiche wicdergebracht werden moͤchte. Ge⸗

ſtalt dann auch Se . Maj . den Chur⸗Vaumenblg,
ſchen Geſandten Hn . von Hoverbeck vermocht / ſich
als einen Mediarorn bey ſelbiger Verſammlung
einzufinden / und alles vollends zu einem gluͤcklichen
Ende zu bringen : Lieſſen auch ihrer Seite auff den

ſchreiben / und ſolten die u lh 1658 .
Martii gehalten werden .

Ob auch wohl an dem Paͤbſtl. Hofe wegen Erken,
nung Sr . Majeſt . ein und anders Bedencken / in

lehen
Franckreich nicht zu erzuͤrnen / vorgefallen /

ſo hat ſich dannoch der Pabſtgantz geneigt vor dieſel⸗
be erwieſen / den 19 . Januarii Dero Wgeſandtem
Audience ertheilet / und ſehr honorable von Sr ,
Majeſt . geſprochen / mithin / den bichertgen!Nun- pz Jölich
tium zu Coͤlln Pauluzzi nach Polen abgehen laſſen/ Nuntias
auch den vorerwehnten 22 Epuski eineigenes

ob - un Köng
ligeantes Schreiben / folgenden Inhalts an Se . s 110
Maſeſt abgehen laſſen : Geliebter Sohn in Chriſto /ſab
Unſern Gruß und Apoſtoliſchen Segen zuvor . Wir
kommen durch Entzuͤndung einer ApoſtoliſchenLebe

und mit erfreuetem Gemuͤhte Eu . Majeſt . zu um⸗

fahen / als welche ein Licht von oben herabgeleitet /

Sich in den Hafen der Seligkeit zu begeben / koͤn⸗

nen Uns auch der Thraͤnen nicht enthalten / in Er⸗

wegung / daß GOtt der Urheber alles Guten Uns

ſo lange leben laſſen / daß Unſere Augen geoſchen /

wie Eu . Majeſtaͤt auff dem Wege der Warheit zu

wandeln erwaͤhlet/ undZBir Siealſo in den Schooß

der Apoſtoliſchen Liebe auff und annehmen koͤnnen ;

und weil dieſes i welches Golt

denen bereitet hat/ die ihn ſuchen / d he aller irr⸗

diſchen Wuͤrde uͤberſteiget / ſo haben Wir auch zu⸗

forderſt daher den Anfang
KHaſſre auffrichtigen

Glückwuͤnſchung nehmen wollen ; Und koͤnnen

nicht gnugſam mit Worten ausdrücken was vor

Freude Wir empfunden / als Wir zu erſtbloßdurch
ein Geruͤchte gehoͤret / daß Sie die ketzeriſche Irr⸗
thůmer abgeſchworen und die Bekaͤntnüß des rech⸗
ten Glaubens in die Haͤnde Unſers Ehrwürdigen
Bruders / Chriſtian Auguſti , Biſchoffs zu Raab /
Dero Oheims / geſtellet / deſſen einem Cacholiſchen
und groſſen Prælaten geziemender Eiffer Uns
ſchon vorlaͤngſt bekannt geweſen : Dieſe Freude iſt
auch vollkommener worden / als Wir vernommen /

was von jenem geſchehen / um Ihre Zuneigung in

ſolchem Vornehmen Ssharen mehr und mehr

Ihr nichts ausgelaſſen /
0 zu Bezeugung Eures

i0
erkennen zu geben. Deſſen klaresZeugnuͤß dann

Eure Brieffe gegeben/ dieLl ns unſer geliebter Sohn

der Baron von Gay eingehaͤndiget/ und ſeiner bey⸗

wohnenden Klugheit nach naͤher aklärer hat / darinn

kindlichen Gehorſams gegen den Heil . Stuhl und

Uns dienen koͤnnen. Aus welchem allem Wir die

feſte Hoffnung ſchoͤpffen/ daßdie vortreffliche Er bne
des Polniſchen Reichs mit Rath der ewigen Weiß⸗
heit Eurem Haupte ſey auffgeſeßet worden / damit

wie Sie des Catholiſchen Glaubens Bekenner jeſo

ſeynd/ alſo auch deſſenRetter und Beſchüͤtzer werden

moͤgen : Nehmen Sie alſo/ libſter Sohn in Chri ſtoß
die Gelegenheit wahr / ſich um die C hriſtenheit!wohl
verdient zu machenz damit Ihre in Krlegen ſchon
laͤngſt bekannte Tugend andern tapffern und glaubi⸗
gen Voͤlckern zur Auffmunterung und Exempel die⸗

nen moͤge/ den granſamen Feind des Chriſtlichen
Natnens zu vertilgen / Ihrem Nannen aber auff

Erden Triumphe zu wege zů bringen / welche glelch⸗

ſam Anhaͤnge ſeyn werden derer jenigen / welche Wir

zu GOtt vertrauen / 151 Eu . Mapeſt . allbereit im

Himmel werden erhalten haben / in dem Ste ſich
16. Aptil einen Pacifications : Reichstag aus⸗ felbſt uͤberwunden : Inzwiſchen bitten Wir GOtt

inſtaͤn “
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inſtaͤndigſt/ daß ihnen alles erfreuliche und gluͤckliche
wiederfahren moͤge/ und ertheilen Ihnen hertzinnig⸗
lich und auf das freundlichſte den Apoſtoliſchen
Segen . Gegeben zu Rom den 18 . Jan . 1678 .

Er ſchrieb auch an dem Cardinal den 22 . Jan .

daß es ſeinem Paͤbſtl. Amte gemaͤßwaͤre / nicht allein

auf die Ruhe des Koͤnigreichs Pohlen / ſondern auch

gegenwaͤrtigen Zeiten nach / auf die Beſchirmung
und Nutzen der Catholiſchen Religion zu ſehen; Er

haͤte auch zu dem Ende einen ext raordinairen
Nuncium den Biſchoff von Ferrara dahin abge—

fertiget : Und haͤtte ſolches aus vaͤtterlicher Zunei⸗
gung Ihm zu wiſſen thun wollen / nicht ſo ſehrum
Ihm ſeine Meinung zu entdecken / als zu veranlaſſen /
daß er ſeine bekannte Gottesfurcht und Eyfer mit

allem Fleiß fortſetzen moͤchte: Wie er dann auchge —

dachtein Nuntio befohlen/ bey dieſen Begebenheiten
nichts zu verſaͤumen vor ſein des Cardinals Wuͤrde

und Rechte zu ſorgen . Dahergegen des Cardinals
Ruhm ſich ſehr vergroͤſſern wuͤrde / wann Er die uͤbri⸗

ge Strittigkeiten der tapffern Pohlniſchen Nation
beylegen/ und die Gemuͤther vollends vereinigen wuͤr⸗

de ꝛc. Um auch ſeine Gemuͤths⸗Neigung gegen

Se . Maj . noch mehr an den Tag zu legen/ ſo ließ Er

den 4 . Mart . in Gegenwart des Collegii derer Car⸗

dinaͤle in der Paͤbſtl. Hof⸗Capelle / beydes wegen des

Zutritts zu der Catholiſchen Religion / auch Wahl
und Kroͤnung Sr . Maj . das Le Deum ſingen/
welches er unter einer ſchoͤnen Muſie ſelbſt anſtim⸗
mete / und ward darauf aus Stuͤckenund Muſqueten
eine dreymahlige Salye gegeben / welchem aber der

Cardinal von Bouillon unter dem Vorwand in

ſeinem Biſchoffthum Albano eine Kirchen⸗ Vitita -

tion zuhalten / wie auch der Cardinal Aaldachini

und Mr. de Tremoville als Franzzoͤſiſcher Audi -

tot di Ruota nicht beywohneten / weil ſie von dem

Pohlniſchen Envoyẽ nicht darzu waͤren eingeladen

worden / da ſie doch dabey haͤtten erſcheinen ſollen/
weil ſolche Solennitaͤt von dem Pabſt ſelbſt war an⸗

geſtellet worden . Der 6. Mart . geſchahe deßglei —
chen von dem Cardinal Barberini als Protectore

der Kron Pohlen / in 8 . Caſimirs - Kirchein Gegen⸗
wart 13 . Cardinaͤle und des Kayſerl . und Spani⸗

ſchen Abgeſandten / der auch noch denſelben Tag un⸗

terſchiedene Cardinaͤle / vorerwehnte Minittresdes
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muͤſſen/ die auch nach abgeſtattetem Bericht an Se .

Koͤnigl. Maj . zwar andere Vollmachten hervor
brachten / ſo aber auch kaum angenommen worden /

unterſchiedene aber annoch den Koͤnigl . Titel clil⸗

putirten / weil ſolchen vermoͤge der alten Grundſaͤtze
des Koͤnigreichs niemand fuͤhren koͤnnte/ als der

mit allgemeiner Zuſtimmung und Nemine contra⸗

dicente erwehlet worden : Es wurden auch unter⸗

ſchiedene Artickel abgefaſſet/ welcheder Koͤnig vorder
acceſſion eingehen ſolte / welche aber zum Theil nicht
allein hart / ſondern etliche derſelben gar unmoͤglich
waren zu erfuͤllen . Weil aber dieſe Rokoszaner

ſelbſt in keinem guten Vernehmen mit einander ſtun⸗
den / mithin der Chur⸗Brandenburgiſche Geſandte
Hr . von Hoverbeck ſich ſehr bemuͤhete/ dergleichen
Unbilligkeiten zu heben/ odeꝛ dochzu maͤßigen/ ſo gieng
der Kokosꝛ den 26 . Febr . aus einander / mit dieſem
Erfolg / daß die ſaͤmtliche Groſſe und von Adel aus

klein Pohlen / ſo bißher dem Kokos ? beygefallen / in⸗

gleichen die Provincien Sieradien/ Lencicz und Ra-
WVa aus Groß Pohlen von demſelben ab / und vermit⸗

telſt einer beſondern Zuſammenkunfft zu Plonic

fuͤnff Meilen von Warſchau / nebſt dem Biſchofe von

Kio undeinigen Groſſen ſich entſchloſſen S . Koͤn.

Maj vor Dero Koͤnig zu ertennen / welchemConvent
auch die Koͤnigl. Commiſſarii und der Branden⸗

burgiſche Geſandte beygewohnet : Den 4 . Mart .

hatten ſie oͤffentliche aucience nachdem ſie ſich zu⸗

vor zwiſchen 10 . und 1r . Uhr bey dem Biſchoff zu

Kiow auff der Neuſtadt verſammlet / von dannen

ſie ſich in etlichen roo . Pferden ſtarck / worunter ſich
oberwehnter Biſchoff von Kioder Woiwode von

Ples , der Kron Schatzmeiſter und einige Caſtel⸗

lanen befanden / durch die Stadt mit einemSolennen

Einzug ins Schloß begaben/ und daſelbſt Sr . Koͤn.

Maj . im Nahmen des Senats der Biſchoff von

Kiow / und im Nahmen der Ritterſchafft der Sta⸗
roſt von Strabowicz , jener auff Lateiniſch und die⸗

ſer auff Pohlniſch / diegebůhrende lubmiſnon thaten .
Ihnen antwortete im Nahmen Sr . Koͤn. Maj . der

Groß⸗Cantzler / und verſicherte ſie nicht weniger der

Koͤnigl. Attect ion und Gnade / als wannſie gleich
vom Anfange Sr . Maj . Parthey gehalten haͤtten/ er

ruͤhmte dabey Sr. Churfl Durchl . zu Brandenburg/
und Dero Miniſtri Mediatoris Hohe Sorgfalt
und angewandten Fleiß/ ſo ſie bey dieſer Pacifica -

Hauſes Oeſterreich und andere Perſonen von

qualitaͤt bey 16 . an der Zahl mit einem herrlichen
feftin tractirte ; der Koͤnigl. Pohlniſche Abgeſand⸗
te aber nach abgeſtatteter Danckſagung bey dem

Pabſt ließ vor ſeinem Hauſe Wein ſpringen und

drey Tage nach einander ſchoͤne uminationen

halten .

Indeſſen hatte der Kokosz auf Veranlaſſung des

Cardinals den 16 . Febr. zu Low ' icz ſeinenAn⸗

fang genommen / worinaber dieſer nichts ins beſonde⸗
re von Beytretung zu Sr . Koͤn. Maj . ſondern nur

insgemein vorgetragen / daß man die bequehmſte
Mittel ſuchen moͤchte/ um die Geſetze/ Sicherheit und

duͤncken nach harte Worte in denen Briefen enthal⸗
ten / woruͤber die Oommiſſarüi ſelbſt in Gefahr ge⸗

gemeine Ruhe wiederzu Stande zu bringen : Die

Koͤnigl. Commiſſarii und Briefe wurden zwaran⸗

genommen / aber angemercket / daß einige ihrem Be⸗

tion erwieſen / wofuͤr dieſelbe Sr . Churfl . Durchl .
eine ewige obligatron haben wuͤrden / otferirte zu⸗

letzt den accedirendenden Koͤnigl. Handkuß / welchen

ſie auch verrichteten / nachmahls Se . Maj . weil eben

des Heil . Caſimiri Feſt war / nach der S. Johannis⸗
Kirchen begleiteten/ und daſelbſt der Abſingung des

Te Deum laudamus beywohneten .
Nachdem nun dergeſtalt der Kokosꝛ ſehr unter⸗

brochen / ſo relolv irten S . Koͤn. Maj. die eine zeither
vorgeweſene Reiſe nach Preußen nunmehr fort zu

ſetzen/ und brachen zu dem Ende den 8. Mart . in Be⸗

gleitung einer groſſen Anzahl derer von Adel und

900 . Pferden von Warſchau auf / kamen den 10 .

zu Marienburg unter Loͤſung des ſaͤmmtlichen Ge⸗

ſchuͤtzesan/ beſahen den folgenden Tag mit Zuthun
einiger Ingenieurs die Veſtung / und wurden zu⸗

gleich denſelben Tag von den Deputirten von El⸗

1698 .

Se. Koͤnigl.
Maj veiſen
nach Pren⸗
ſen ab.

riethen / und ſich deshalb in das Schloß retiriren
bingen bewillkommet / dergleichen auch den 14 . von

den Danziger Deputirten geſchehen . Worauf
Sie
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Sie den 17 . zwiſchen 2 . und z . Uhr weiter fortgegan⸗

zen/ und eine viertel Meile vor Dang / ſich auf einer

HofStaͤtte eines Kauffmanns Albrecht Gredeck

echſt dem Dorffe Oor niedergelaſſen / und vondenen

Zepunirten des Raths bewillkommet worden / den

zaͤheſten Tag aber / als den 18 . umb 1. UhrNach⸗
nittage / kamen Sie vor der Stadt an / und wurden

nit doßbrennung der Stuͤcken bewillkommet / mithin

don dem Magiltrat drauſſen vor der Stadt ange —

lommen ) und derſelben nach einer kurtzen Rede die

Schluͤſſel mit unterthaͤnigſtem Keſpect uͤberlieffert.
Die Stadt⸗Militz zu Roß und Fuß war auſſerhalb
dor dem Thor / allerſeits ſehr wohl montiret / und in

choͤnſter Orduung geſtellet / zu ſehen. Der Einzug
gieng durchs Schottland zum hohen Thor hinein/
die Stadt hindurch / biß auff den langen Marckt /
zum Koͤnigl. Quartier / dem Junckerhof gegen uͤber/
zwiſchen der in doppelten Reihen ſtehenden Buͤrger⸗

ſchafft uͤber 000 . Mann ſtarck / und derenOfficie⸗
rer alle durchgehends ſehr koſtbar und reich geklei⸗
det waren / in folgender Ordnung : Erftlich fuͤhrete
der Obriſt Lieutenant Eichſtaͤtt 3. Compagnien von

der Koͤnigl. Leib⸗Garde Curaſſirer : Darauff folge⸗
ten 36 . Maulthiere mit ſchoͤnen Decken : die Koͤ⸗

nigl . ſehr reich geſtickte Senfften : 3. Leib Schuͤtzen /
T. Bereltter mit 36 . Hand⸗ lund Leib⸗Pferden /
ſoallerſeitsmit roth ⸗ſammeten Decken beleget wa⸗

ren / darauff das Koͤnigl. Wapen bordiret / und umb

und umb mit ſilbetnen Frantzen umbgeben . Hier⸗

auff kamen die Fleiſchhacker zu Pferde anmarſchiret /
allerſeits in ledernen Colleten gekleidet / blau gefuͤt⸗
tert / und mit Silber eingefaſten Huͤten / ihrer waren

an der Zahl 78 . und lieſſen vor ſich her 3. Hand⸗

Pferde fuͤhren / auch hatten ſie r . Paucker und 3.

Trompeter / nebſt ihrer Standarte / und hielt jeder

in der Hand eine Piſtole . Ferner folgeten die un⸗

verheyrathete Kauffleute zu Pferd / unter ihrer /Fah⸗
ne/ derer in allem 75 . ohne die Officierer waren/ ſie

hatten gleichfalls 1. Paucker / 3. Trompeter in rei⸗

ſcher Liverey und 8. Hand⸗Pferde vorher marſchiren /
ſie waren alle insgeſamt auffs praͤchtigſte ausgeklei⸗
det / mit Gold und Silber reich chameriret / und

trugen weiſſeFederbuͤſche / hatten auch durchgehends

ſehr ſchoͤne Pferde / und ritten mit entbloͤßten Haͤu⸗

ptern . Nach dieſen kamen die verehelichten Kauff⸗
leute unter ihren Fahnen / mit entblöſſeten Degen ;

ſie lieſſen 7. Hand⸗Pferde vor ſich herfuͤhren / und

hatten ebenmaͤſſig 1. Paucker und 3. Trompeter in

ſchoͤner Liverey : Ihrer waren zuſammen 80 . alle

in ſchwartz ſammete Roͤcke gekleidet / mit ſilbernen

Frantzen⸗Leibgehencken / dergleichen Handſchuhen /

und weiſſen Federn auff den Huten . Alsdann ſahe
man 8. Polniſche ſechsſpaͤnnige Waͤgen / und einen

Wagenmneiſter / welcher F. Koͤnigl . Leib⸗Waͤgen fuͤh—

rete / worinnen die Polniſche Sen⸗toren / und in dem

fuͤnfften des Herrn Biſchoffs von Raab Hochfuͤrſtl.
Durchl . ſaſſen . Hiernaͤchſt fuͤhrete der Herr Gene⸗

ral Major Flemming 43 . Koͤnigl. Saͤchſ. Hof Ca⸗

vallters und Officiers . Denen folgeten viele Pol —

niſche Officiers in ihrer gewoͤhnlichen Ordnung /
durch und unter einander / an der Zahl ungefehr
120 . auff dieſe folgete der Herr General Major

Brand / welcher einen andern Ttoupp von Polni⸗
ſchen und Saͤchſiſchen Cavalliers fuͤhrete. Endlich

kam der Stadt Rath zu Fuß gegangen / in ſchwar⸗
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rer waren 24 . welche vor der Koͤnigl . ſehr koſtbaren

Leib⸗Caroſſe hergiengen / dieſe war mit 8. perlfarbi⸗

gen Pferden beſpannet / ind fuhren darinn Se . Koͤn.

Maj . allein . Umb die Caroſſe und vorher giengen

DeroLaquayen/ Heyducken und Laͤuffer; zur rech⸗
ten Hand ritte der Herr Ober⸗Caͤmmerer Pflug / und

zur lincken der Stallmeiſter Baron von Racknißz :

hinter derſelben folgete der Herr General von derCa⸗

vallerie / Herr Graf von Trautmansdorff / nebſt etli⸗

chen Officiers . Ferner kamen 12 . Koͤnigl . Trom⸗

peter und Paucker . Hernach fuͤhrete der Herr Obri⸗

ſte Reibold die erſte Compagnie von der Leib - Tra⸗

banten⸗Garde zu Pferde / und der Obrtſt⸗ Lieutenant

Pentzig die andere : Den Beſchluß machten der

Officierer Diener und Bagage . Unter waͤhren⸗

dem ſolchem Zuge wurden alle Glocken gelaͤntet/ und
hier und dar ſchoͤne Muſtcken gehoͤret / auch waren

3. Ehren⸗Pforten auffgerichtet / unter welchen die

eine ſehr groß und praͤchtig auffgefuͤhret worden .So
bald Se . Koͤnigl. Majeſt . aus der Caroſſe getretten /
und in Ihr Logiment gekommen / zeigten Sie ſich
in dem Fenſter / ſahen die Reuterey und Buͤrger⸗

ſchafft vorbey ziehen / und wurden den Abend von

E. E. Rath praͤchtig tractiret .

Den 2T . haben Se. Koͤn. Maj . das CloſterOll ,

va und die Gegend beſehen / wo die Frantzoͤſiſche

Schiffe gelegen / und der Printz Conti zu Lande ge—

tretten wat ; An welchem Tage auch der Kelident

der vereinigten Niederlande / Domburg / Se. Maj .

Namens ſeiner Principalen zu erlangter Königl .

Crone kelicitiret . Den 25 . wurden der Stadt ,

Privilegien nach alter Gewohnheit von Sr . Koͤn.

Maj . confitwiret / mithin der Eyd der Treue von

dem Magiſtrat und denen ſo genannten hundert
Mann genommen / wobey das Geſchuͤtze auff den

Waͤllen geloͤſet / und die Trompeten und Paucken
von dem Rathhauſe vielfaͤltig gehoͤret worden . Dar⸗

auff thaten die Deputirte von der Stadt Elbingen

bey Sr . Koͤnigl. Majeſt . allerunterthaͤnigſte An

chung/ daß Sie dieſelbige mit Dero Koͤnigl . Gegen⸗

wart ebenfalls begnadigen moͤchten / welches abet

wegen des uͤbeln Weges / und weil man nicht wohl
uber die Weichſel ſich wagen doͤrffen / nicht geſchehen .

Den 27 . als Gruͤnen⸗Donnerſtag / wuſchen Se.
Maj . zwoͤlff alten Maͤnnern welche zuſammen 03 .

Jahr ausmachten / und weiß gekleidet waren / die

Fuͤſe/ ſetzten jedwedem einen ſchwartzen Hut mit

ſchwartzen Baͤndern auf den Kopff / und gaben demſel⸗

ben einen ſchwartz bekleideten Stab in die Hand/ dien⸗
ten ihnen an der Mahlzeit / undbeſchencktenjedweden
derſelben mit 12 . Rthlrn . Den 2 . Aprij . traten Sie

in eine Jagd / die Muͤnde zu beſehen/ allwo Sie mit

Lſung des Geſchuͤtzs empfangen worden / hiellen

ſich einen Tag daſelbſt auff / und begaben ſich den

folgenden Tag wieder nach Dantzig . Den 7.1 kam
des Herrn Marckgrafen von Bareuth Hochfuͤrſl,

Durchl . nebſt Dero Erb⸗Prinzzen zu Danzig an /

und wurden mit vielen Ehren⸗Bezeigungen au

pfangen . Den 10 . ſeynd Se . Majeſt . wieder von

Danzig auffgebrochen / giengen uͤber Marienburg
wieder zuruͤcke / und kamen den 14 . beſagten Mo⸗

nats Abends umb 6. Uhr nur mit 3. Perſonen in

Warſchau an / nachdem Sie ſelbigen Tags mit un⸗

terlegten Pferden 18 . Meilen zurück gelegethatten.79 Des
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echiche. ckwuͤ Geſẽhich te .

69. 1695, Des folgenden TagesSſin 8 zufzu Sr . Majeſt .beg leitete / welche ihme
ſitzen

Brandenburg⸗dBareüth / e auchdes sBiſchoffe66 nzu 4 1enhce ertheeilet : DDer Nuncius aber feelicirte S .

Raab Hochfürſtl. Durchl. angelanget / 405
ben Mngjeſt .in einer kurtzen Itali⸗jaͤnſchen

A nrede zu er⸗

noch ſelbigen Nachmittag die beyde⸗Paͤbſtlliche Nunehaltener Cron / und vornetnlich zu Dero
Ba⸗

kret⸗

cii 5 uluzzi und Davia einer nach dem andern tung zuder Catholiſchen Religion / welches der Koͤ⸗

bey Sr . Koͤnigl . Majeſt . Privar⸗ Audientz
90 ͤbt. nig mit einer ſonderbahren GeͤaſenhAebenAwoz et :

Jetztgemeldter !Nuncius Paulozz auch / nachdem
10

die von des Nuncit Suite zum Ha indkuß

er zu Anfange des Aprilis z n Warſchau angekom⸗ Sdlaſſen und ſolchem nach derſelbe mlit chen denen
men / hatte ſich ſo

25
incheLowicz zu 98 Car dinal Solennitaͤten wieder zu ſenem 5 Ogi ment begleitet

erhoben / und den 6. vorgemeldte ſtlichesf worden .

Schreiben ihm eingelieffert / nebſt n 15 her Wie⸗ Andern Theils hatte der Cardinal und andere

derholung a les
doſfen ⸗ ſo darinn entha lan wel⸗ Haͤupter

80
5 annoch uͤbrigen Rokosz ihre noch⸗

chein aber der Cardinal geantwortet / daß was die mahlige Zuſammenkunfft / zwar auch in dem Mo

geiſtliechen Sien belangete / er die aͤſtlcheOr nat AAPril angeſe zet / jedoch ſolchen biß zum 5. Maji

dtes jederzeit mitUnterthaͤnigke eit empfangen wuͤrde / proros giret / entweder umvorher den Ausgang des

und dafern der Pabſt davor hielte/ daß
der Gottes, Neichstags mit anzuſehen / oderauch auff die nack

dienſt gnugſam gaſch ert waͤre / er es auch wohl Franckreich abgelaſſene ? e/
25

rrier den

glauben wolte . Das Weltliche der Republiq aberſ22 . Martii zu! . 18 uͤberl

als welches er verbunden waͤrezu ber obsſertbarteß“ geſtalt dann

achten / koͤnnte er ohne Nachtheil ſein es Cha racters , ſtzen Conti gerichtet gett
und der Wuͤrde / womit er bekleidet waͤre / und ohne an Se . Volwilche Maß

einen Verweiß von der gantzen Nation auff f ſich zu· annehmen wollen / ſo ndern

laden / nicht fahren laſſen/ wolte jedochd Päbſuucheſeket ; Und weil die Antwortd
Mediation mit kindlichem Gehorſam annehn ien . daß ſie ſich vondorten nicht

Indeſſen kam der 16 . April heran / an welck ten / ſo war ihnen un iſove
der Pacifications⸗Reichstag ſolte gehalten

werden / in den bevorſtehenden Ra

den auch Se . Koͤnigl. Maſeſt. oͤffnen laſſen / aberſau
nchmen

Die Univetlalien Fe
nicht viel uber 30 , Deputitte von einigen n Woiwod⸗ Cardinal dahin gzerich
ſchafften aus Polen und Lithauen / anbey eine kleinef dung des Koͤt

Anzahl von Senatoren zuge
908

fand / und zwar re6

nichtſo ſehr einigen Sr . Maj. angenehmen
Scl

letzten 2
zu befoͤrdern/ als den Reichstag wieder auffzt

Geſtalt ſie dann auch kaum zuſammen gekommel veſen/ je⸗

waren / da ſie/ zumahlen die Lithauer und die meiſte verbeſſert
Senatotes wider dieſe Verſammlung protellirien / Rom nun⸗

und einen Reichstag in offenem 5 de verlangeten / mehr die Y n / und ſeinen Kx⸗

und ob man wohl noch auff ein Lemperam ent be⸗traordinaiten Nun
umm

dier äll⸗

dacht war / ſo wolte es doch nichts verfanger i / ſon⸗ geln eine
1e Rü 0 wieder zu errichten / da⸗

dern ward beſſ. zu ſeyn geachtet / Wa innder Rei 87 den uͤrrig
bleib en / anbe eh

Tag auff eine andere Zeit 0
ouͤrde; Undob e in ihrem

wohl die Senatores und Land⸗Botten annochzzu⸗
ſammen kamen / ſo konnten

ſie
doch weg

gen Anzahl zu keinein Schluß kom nomnen / und maͤnnig

alſo von einander / erſuchten abe Lowiez einer and di

Dero Teutſche Trouppen /
ſe Es war alth / um dieſem

der aus dem Lande zu
ſchi ˖ r Paͤbſt liche de uncius den 4

nimmer die Liebe und Vertratten Seinet en Un⸗ſmen ; Als aber der 5
terthanen erhalten wuͤrde: Welchel

Naj icht viel

überegene 8

antworteten / daß Er ſie nachdel ͤ 0 eten / und zween⸗

wuͤrde/ und ſo bald als die Zerruͤttt denNuncium deputtreen

wuͤrden geſtillet ſeyn / ſie wider
die er vor Vo

brauchen wolte / hieklte ſie auch aus keinem an dern als ſft edann ſchrfreundlt ich e

dieſem Relpect . gab / daß der Pabſt ihm beoh ſen

babft Den 28 . der Paͤbſtliche
endere

Beruhigung der Kepublig

Nuncii
auluzei a l 1405 0 8 5 der Qat din E Dſelaldee hatn/ was

öſfntliche bey Sr . Majeſt gehabt / nebſt einem groſſ das g verwuͤſtet/ die Freyheit gekraͤnck Ge

Audiientz. 1 rivilegia 2 ochen / die Mili
ehr alickh 8

iG gangen ſel bſt alich wid⸗

d̃i⸗
ſetze !
3 — e

Pfer⸗ [ Ordr
ge Garde hatte E 7 cht Koͤnig nenn⸗

188
1 len / der auch ſo vbiele Schuld daran nicht haͤtte

von der Garde Obriſten dem Grafen v hof ihre eigene Mit⸗B druͤder / und endlich den0
an der Caraſſe empfangen : An denauſfer ſten Zim⸗ dahin gemacht / daß man ohneweitern

Verz

ner 5 ihn der Ober⸗Cammer⸗ Herr Mittel zit Haͤnden nehme enmoͤthte / durch welche

ſnddem Innern der Cron⸗Mareſchal
/

der ihn biß alle die desokiüres gehoben und das Vaterland in
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Vergleich
zwiſchen Sr.
Maſ und ſo
genannten
Rokosza -

nern .

466

Ruhe geſetzet werden moͤchte. Wurden alſo etliche
Artickel aufgeſetzet umb mit denen Koͤnigl. Com -

miſſariis daruͤber zu conferiren / die auch auferſu⸗
chen des Nuncii den / . Maj. dahin geſchicktworden /
nahmentlich der Biſchoff von Cujavien und der

Printz Kadzivil , Vice / Kanzler von Lithauen/ und
zwar mit einer weitlaͤufftigen lnſtructionund Voll⸗

macht alle puncten einzugehen / ſo Ihnen vorgeſtel⸗
let moͤchten werden /bloß ſolche ausgenommen / die

wider Sr . Maj . Wuͤrde / dieRechteder epubliq ,
und die Gewohnheiten des Reichs lieffen . Wor⸗

auf zu denen Tractatengeſchritten / undbiß zum 16 .

Majñ. damit fortgefahren worden / an welchem man

zu einem voͤlligen Vergleich gekommen / deſſen vor⸗

nehmſte Artickel darin beſtanden : x. Daß die Koͤni⸗

gin/ ehe ſie den Pohlniſchen Boden betraͤte / den Roͤ⸗

miſch⸗Catholiſchen Gottesdienſt annehmen / Se .

Koͤnigl. Maj . ſelbſten auch durch unverwerffliche
Zeugniſſe / wie es der Hr . Primas und der Nuncius

vor gut finden wuͤrden / darthun ſolte / daß Sie

wuͤrcklich zu dieſer Religion getreten . 2. Solte

Se . Maj . die Lutheriſche Prædicanten / ſo in Dero

Lager befindlich / von dar ausſchaffen . 3. Auch ſich
vermittelſt einer Authentiquen Acte andie Kepu -
bliꝗ verbinden / daß die freyheStimmen und Wahl⸗
Rechte wiederaufgerichtet ſolten werden/ mithin ver⸗

ſprechen / nie von der Republig die groſſe Sum⸗

men wieder zu fodern/ ſo Sie die Kronegekoſtet haͤtte.
4 . Hierbeneben den Ruͤckſtand / ſo man der Kron⸗

Armee ſchuldig waͤre/ bezahlen/ . Ferner Dero eige⸗
ne Trouppen zur Belaͤgerung Kaminiec / und Wie⸗

dereroberung von Vodolien zu gebrauchen /
welches Land nachmahls dem Pohlniſchen
Staat wieder einverleibet werden ſolte . 6 . Die⸗

ſem nach ſolte das Lager wieder nach Sach⸗
ſen geſchicket / und der Schaden / den die Saͤch⸗

ſiſche Miliß verurſacht / erſtattet werden . 7 . S .

Maj ſolte auch alle die Domainen denjenigen wie⸗

dernehmen / denen er ſelbige geſchencket / umb die Ein⸗

kuͤnfften davon zur Erhaltung ſeines Hauſes anzu⸗

wenden . 8. Die Protetſation wider den brimas und

die Haͤupter des Rokosꝛ caſſiren . Y. Die Aemter / Be-
neficien uñ dergleichen niemand geben alsPolen/ uñ
zwar denen / ſo der Roͤmiſch⸗Catholiſchen Religion
zugethan waͤren/ dieMitglieder desRokosꝛ auch da⸗

rin vor andern in conlideration ziehen . 10 . Den

Fluß Viſca auf Koͤnigl. Koſten navigable machen
laſſen . 1 1. Nach verrichtetem Feldzuge nach Kami⸗

niek einen Pacifications Reichstag anſetzen / in de⸗

nen zu demEndezuverfertigenden uniyerſalien auch
gegenwaͤrtige Pacifications· Tractaten allen Woi⸗

wodſchafften des Reichs kund machen . 12 . Endlich
die Jribunalien ſo lange noch aufgehalten werden /
biß S . Maj . von neuen in Beſiung der Kronebe⸗

ſtaͤtiget worden . Welcher Vergleich dann oͤffent⸗
lich verleſen / und darauf von den beyden Koͤnigl.
Commiflarlis , an des Kokosꝛ Seite aber von dem

Cardinal / dem Marſchal des Rokosz und denen

Deputiiten der Woiwodſchafften und von dem

Paͤbſtl. Nuncio als Garanteur unterſchrieben
worden : Welchem nach der Marſchal im Nahmen
der Verſammlung / ſich gegen den Hrn Cardinal be⸗

dancket / und demnaͤchſt ſeinen Marſchal⸗Stab zer⸗

brochen / hierauf begab ſich die gantze Verſammlung
in die groſſe Kirche / allwo man das Te Deum lau -

Beſchreibung
damus unter Laͤutung aller Glocken/ undzwiefacher
Lͤſung der Stuͤcken auf dem Caſtel geſungen : Nach
welcher Endigung der Cardinaldie Koͤnigl . Com .

miſſarios, und den Nuncium und anderevornehme
Perſonen mit aufs Caſtel genommen / und miteinem

Mittagsmahl praͤchtig tractiret / woben die Geſund⸗
heiten des Pabſts / des Koͤnigs und der Freyheitge⸗
truncken / und jedesmahl 12. Canonengeloͤſet wor⸗

den . Dereintzige Hr . Kochanowsky , Deputitter
von der Woiwodſchafft Sendomür hatte zwar wi⸗

der dieſen Vergleich Proteſtiret / undſich weg be⸗

geben/ der Cardinal aber remonſtrirte / daß derglei⸗
chen Proteſtation den Geſetzen nach keinenetfect
haͤtte / als auff Reichs⸗Taͤgen/ keines weges aber bey
andern conferencesoder Verſammlungen / derglei⸗
chen der Kokosz geweſen / wozu einen jeden frey
ſtuͤnde zukommen / und wieder wegzugehen/ ohne eini⸗

ge conſequence daraus zu ziehen /gleich wie es in

voriger Verſammlung zu Lowicz geſchehenwaͤre ;
welches dann von maͤnniglich gut befunden / und

ungeachtet gemeldter Proteſtation der Vergleich zu

ſeinen Kraͤfften gediehen.

Den 22 . May begab ſich der Cardinal in Beglei⸗
tung der Haͤupter der Confederation nach War⸗

ſchau/ und hielt allda ſeinen Einzug/ voranfuhren
dreyßig Karoſſen / welche ihm unterſchiedene Senato.
ren entgegen geſchickt / welchen Seine Edelleute / Do .

meſtiquen und die Karoſſen derer vornehmſten
Confœderirten / mithin einige Compagnien von

des Koͤnigs Cavallerie folgeten : Hierauf giengen
etliche Hautbois , Trompeten und Paucken / und

nach dieſen der Almolenier mit dem Ertz Bi⸗

ſchoͤffl. Creutze / und der geweſene Marſchal des Ko⸗

kosꝝ Humiecky , vor welchem ein Bumeꝛyck oder

Feldzeichen getragen worden : Demnaͤchſt tam der

Cardinal ſelbſt in ſeiner Karoſſe / dem der Ert⸗Bi⸗
ſchoff zu demberg zur lincken Hand / und gegen ͤber/
der Biſchoff von Lencicien und der Woiwode von
Siradien geſeſſen. Nach welchen 50 . von ſeiner
Garde , den Sebel in der Hand haltende / und noch

30. andere / mitScharlackenRoͤcken auf Pohlniſche
Weiſe den march beſchloſſen; Als Er nun auf dem
Schloſſe angekommen / ſo ward er von dem Groß⸗
Marſchal empfangen und in den Saal begleite /

allwo der Koͤnig ſeiner wartete / und ihm etliche

Schritte entgegen gieng / der Cardinal aber redete
S . Maj . mitdieſen ungefehren Worten in Frantzoͤ
ſiſcher Sprache an : Er haͤtte zwar das Ungluͤcke
ſich zum letzten zu præſentiren / um Seine allerunter⸗

thaͤnigſte reverence bey Sr . Maj abzulegen/ hergegen
aber doch die Vergnuͤgung/ daß Er die Fruͤchte eines

langen Wartens / das Hertze und die allgemeineRuhe /

an Sie braͤchte. Sein Character haͤtte erheiſchet
ohne dieſe Begleitung nicht zu erſcheinen / als auf

welchealles Wohlſeyn Sr. Maj . Regierung beſtuͤn⸗
de / legete ſich aber zuDero Fuͤſſen nieder / mit Wun⸗

ſche/ das alles dasjenige ſo des groſſen Auguttiglo⸗
rie erhoben / in der geheiligten Perſon Sr . Maj. ſich
verdoppeln moͤchte/ welcher Er ſeine Dienſte und

unverbruͤchliche Verbindung gewiedmet . Se .

Maj beantworteten ſolches in eben der Spyrache/
und wurden hiernaͤchſt etliche Senatoren zu dem

Hand⸗Kuß Sr. Maj . gelaſſen / worauf der Marſchal
des KokOS Se . Maj . gleichfalls angeredet : Daß

J . 5
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6 re Brüder Se. Maj . vor kurtzer Zeit vor thren

önig erkannt haͤtten / und folgends das Gluͤckege⸗
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erkennen als gekannt zů haben ;

eſchichte.

re

K
habt / Sie ehender zu

Aber Sie haͤtten das Gluͤck
1

dem Ihnen Sr . Maj . Heldenmaͤſſige Tugenden /
und Königl . Lalenten waͤren bekannt worden : Pe⸗

trus haͤtte den HErrn Chriſtum wohl eher geſehen /
aber kein Vorrecht vor Thoma gehabt / welcher das⸗

jenige/ ſo er geſehen / geglaubet ; bate hierbeneben / daß

ihnen erlaubet ſeyn moͤchte zu Sr . Maj . Hand /
durch welche Voͤlcker gefallen waͤren / wie ſeine

Worte gelautet / zu gelangen . Dieſes ward von

den Reichs⸗Marſchall beantwortet / daß die / ſo zu

den Cronen kaͤmen/ das jenige auff ſich naͤhmen/ ſo

ſie nicht kenneten / Se. Maj . aber haͤtte die Polniſche
Crone auff und angenommen / dieweil Ihnen die

Freyheit der Polniſchen Natlon und dero angebohr⸗

ne Glorie bekannt waͤre/ verſicherte ſie hierbeneben
insgeſalnt aller Koͤnigl. Gnade / und wurden darauff

zu dem Handkuß gelaſſen. Den 26. Maji haben

Se . Maj . ein Senatus Confilium uͤber einige Pun⸗

cken angefetzet / als nemlich : 1. Weil Ihr . Kaͤyſerl.

Maj . in Dero Schreiben vom 2 5. A pril . kund ge⸗

than/ daß die Ottomanniſche Pforte nunmehro zum

Frieden geneigt waͤre/ auch die Mediation des Koͤ⸗

niges in England und der General⸗Staaten der ver⸗

einigten Niederlande annehmen wolte / mithin eini⸗

ge Gevollmaͤchtigte zu den Tractaten von hier ver⸗

langet wuͤrden / als haͤtte man zu deliberiren / was

hiebey zu erinnern / und wie viel aus dem Cron⸗
Schatz auff beſagte Geſandtſchafft zu rechnen waͤre,

2. Zu der inſtehenden Campagne / welche
Ko

Maj . auffs glorieuleſte auszufuͤhren wuͤnſchten/
hat die Cron - Artillerie die benoͤthigte Proviſion

noch nicht bey Handen / wo demnnach ſolche herzuneh⸗

men ? 3. Ihr . Maj . die verwittvete Koͤniginbittet

umb Erlaubnuß / daß Sie zu folge ihres gethanen
Geluͤbdes nach Rom gehen moͤchte / ſolche Reiſe aber

ihren bey der Kepublig habenden Rechten kein

Præjuditz bringen moͤchte. 4 . Weil in dem Jure

patronatus bißher von Rom noch keine voͤllige Re⸗

ſolution erfolget / welches aber d Kepubliq eini -

ges Nachtheil zuziehen koͤnnte / als ſtelleten Se .

Majeſt , dem Senatui anheim / reifflich zu uͤberle⸗

gen / wie man ſich darbey zu verhalten habe.

5. Der bey waͤhrendem Interregno nach Schwe⸗
den abgeſchickte und von dannen noch nicht zuruͤck

( So Gi
Se . Kon .

*

8 7 82 ＋
Denckwuͤrdiger Geſchichte .

Dero l eſolution folgender maſſen publ

ſen : 1. Se . Maj . befuͤnden noͤthig zu ſeyn / einen

Abgeſandten/ welchen Sie darzu ſelbſt ernennen twer⸗

Sie zu erkennen / nach⸗ den / an den Kaͤyſerl. Hof abzuſchicken / damit derſel⸗

4⁷
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be der vorhabenden Friedens⸗Handlung beywohnen/
und alles / was daſelbſt hierinnen vorgehet / berichten

koͤnne . Inzwiſchen wolten auch Se . Maj , durch

Dero Nuntios mit denn Czaar in Moſcau con ke⸗

riren laſſen / auff was Weiſe der Ftiede am fuͤglich⸗

ſten geſchloſſen werden koͤnte. 2, Solle der Schatz

des Koͤnigreichs zu Unterhaltung der Artillerie , ſo
viel moͤglich / contribuiren . 3. Die verwitwete

Koͤnigin koͤnne und moͤge / ohne Verliehrung ihrer

weiblichen Gerechtigkeiten / zu Erfuͤllung ihres Ge —

luͤbdes / aus den Grentzen des Koͤnigreichs ſich weg

begeben. 4 . Se . Majeſt , wolte gewiſſe Commilla -

rien ernennen / welche mit den Paͤbſtl. Nuntlis in

der Angelegenheit des Juris Patronatus tractiren

ſolten / wofern aber die Herren Nuntii hierzu keine

Vollmacht haben wuͤrden/ ſolte ſelbige von Rom in⸗

nerhalb 3. Monaten zuwege gebracht / widrigen alls

aber das jenige beobachtet werden / weſſen ſich vor⸗

mals der Paͤbſtl. Nuntius auff dem Wahl Plaß er⸗

klaͤret haͤtte. F . Se . Maj . erachtete auch / daß es

zur Ehre der Republig gereichen werde / wann der

Herr von Sack aus Schweden zurůck beruffen wuͤr⸗

de . 6 . Zu Befriedigung der Lithauiſchen Strittig⸗

keiten wolte Se . Maj . alle moͤgliche Mittel anwen⸗

den / damit die voͤllige Ruhe ehiſtens zuwege gebracht
wuͤrde.

Von Sr . Koͤn .Maj. Reiſe nach Prenſſen / und

Unterredung mit Sr . Churfl . Durchl . zu Branden⸗

burg zu Anfang des Junii zu Johanntsburg iſt in

den Chur⸗Brandenburgiſchen Geſchichten mehr

nachzuſehen . Den 22 . Jun . ſolte der Vergleich

twiſchen dem Herrn Cardinal Urimas und dem Bi⸗

ſchoff von Cujavien vorgenommen werden / zu wel⸗

chem Ende Se . Koͤn. Majeſt . ſie beyde / wie auch die

Paͤbſtl. Nuntios und etliche denatores , zum Mit⸗

tagsmahl nach Willanow hatten einladen laſſen .
Der Cardinal wolte ſich aber nicht weiter erklaͤren /
als daß er zwar alle Privar - Feindſchafft gegen den

Biſchoff wolte fahren laſſen / hingegen aber die De .

ciſion der Republiꝗ anheim ſtellen / ob der Biſchoff
von Cujavien die Nomination des Koͤnigs habe

thun koͤnnen ? Welcher Punct weder dem Bi⸗

ſchoff angenehmne / noch Sr . Majeſt . anſtaͤndig ſeyn

beruffene Envoyé von Sacken verlange zu ſeiner

Ruͤckreiſe einige Huͤlffe von der Kepubliq , welches

Se . Maj . als billich ſeyende mit erinnern wollen . Es

fand ſich aber noch einige Schwurigkeit dabey / ndem

Se . Maj . und die meiſte Senatores verlangten / daß
der Herr Primas den Eyd der Treue zuvor abſtatten

ſolte / eheund bevor er zu dem Yotiren gelaſſen wuͤrde /

gleich wie ſie alle haͤtten thun müͤſſen/ dieſer aber ſol⸗

ches erſt auff dem bevorſtehenden Reichstag thun

wolte : Ward alſo den folgenden Tag erſt zu den

Conſiliis geſchritten / und dabey den Deputirten

der Lithauiſchen Armee unter des Groß Feldherrn Ge⸗

biet Audience gegeben / welche ſich uͤber die Bezei⸗

gzungen des Herrn Oginsky zum hoͤheſten beſchwe⸗
reten / mithin vier Quartalen aus den Koͤnigl. Ge⸗

ſchencken/ gleich wie der CronArmee geſchehen wvaͤ⸗

re / begehreten / umb deſto muthiger zu Felde zu ge⸗

hen : Und haben ſolchem nach Se . Koͤnigl. Maj. ] quetirer darnach ſchieſſen / der ebenfalls wohl traff.

Ihcatri EuropæiXV . Theil.

konte / indem hierdurch Sr . Maj . Wahl ſchiene in

Zweifel gezogen zu werden . Nichts deſto weniger

hatte die Mahlzeit ihren Fortgang / bey welcher die

Geſundheiten unter continuirlicher Loͤſung etlicher

Feldſtücken ſtarck fortgeſetzet worden . Nach gehal⸗

tener Tafel feuerten Se . Maj . auff Geſundheit des

Cardinals ein Stuͤck ab / dergleichen alſobald von

dem Cardinal auff Sr . Maj . Geſundheit auch ge⸗

ſchehen. Die Luſtbarkeit waͤhrete biß 1 . Uhr in der

Nacht / und war das vergnuͤglichſte dabey / daß Se .

Maj . einige Mannſchafft von Dero Garde zu Fuß

austretten / ſelbige vorher eine Salve geben/ und her⸗

nach ſcharff laden lieſſen. Folgends nahmen Se .

Maj . von ihnen eine Muſquete / und ſchoſſen nach

einem auff die Erde geſetzten Hut / bey welchem 2.

Fackeln / ihn deſto beſſer zu ſehen / geſtellet waren .
Als ſolches geſchehen/ lieſſen Sie auch einen Muf

1
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Se . Maj
repſen na⸗
cher Za⸗
moſcie .

Beſprechen
ſich zu Rava
mit dem
CTzaar.

Hierauff muſten die junge Polniſche Edelleute von

den Muſquetirern die Muſqueten nehmen / und glei⸗
cher geſtalt nach dem Hute ſchieſſen / aber /ſo offt ſie
ihn verfehleten / dem jenigen / dem die Muſquete zuge⸗

hoͤrete/ einen Ducaten geben / bey welchem Exerci⸗

tio die Muſquetirer ſich ſo wohl befunden / daß un⸗

terſchiedliche von ihnen F. und mehr Ducaten da⸗

von trugen / und einige derſelben ſich vernehmen laſ⸗
ſen / ſie wolten Sr . Majeſt . gerne umbſonſt dienen /
wann nur alle Monat ein ſolches Wett⸗ſchieſſen ge⸗

halten wuͤrde.

Als auch die Tartarn um Lemberg ſtarck geſtreif⸗
fet und an Menſchen und Vieh groſſen Schaden ge⸗

than / ſo haben Se . Majeſt . den 22 . Jul . nachdem
Sie dero Voͤlcker voran geſchickt / ſich dahin erhoben/
und kamen den 7 . Aug . zu Lamoſcie gluͤcklichan/
allwo Sie von der verwitweten Kron⸗Schatzmeiſte⸗
rin / Zamoiſta / und von beſagter Stadt Zamoſcie
mit unterthaͤnigſtem Reſpeck und hoͤchſtem Ver⸗

gnuͤgen empfangen worden : Eine halbe Meile
von der Stadt ritten Sr . Majeſt . entgegen 200 . E⸗
delleute / ſo alle praͤchtig gekleidet / und von dem Sta⸗

roſten Stulinsky gefuͤhret wurden . Beym Einzu⸗
ge ritten vorher eine Compagnie Semenen , alle

grau gekleidet mit rothen Muͤtzen 200 . Mann ſtarck/
ferner eine Compagnie Wald Schuͤtzen in Granat⸗

Farbe gekleidet / von 230 . Mann; denen folgete ei⸗

ne Com pagnie Dragouner in rothen Roͤcken und

blauen Maͤnteln 300 . Mann . Eine Compagnie
Reuter in Jolleten und Granat⸗faͤrbigen Maͤnteln
100 . Mann ; noch eine Compagnie wohlmun⸗

tirte Teutſche Buͤrger zu Fuß 100 . Mann / und

die andere Buͤrgerſchafft / ſo in 12 . Fahnen beſtund/
zog unmittelbahr vor Sr . Majeſt . her. Als Seine

Majeſt . ins Thor kamen / wurden Sie mit einer

Polniſchen Rede empfangen . In Einfahren durch
beſagtes Thor / loͤſete man 120 . Stuͤcke zum erſten
mahl . Das andere mahl / als Sie aus der Kirche
kamen / und das dritte mahl / als Sie in dem Schloß
anlangeten . Bey der Mahlzeit und Geſundheit⸗
Trincken Sr . Koͤnigl. Majeſt . wurden allemahl
12 . Stuͤcke loßgebrannt . Nach der Mahlzeit ha⸗

ben dieſelbe in Begleitung des Hertzogs zu Wuͤrten⸗

berg und vieler andern groſſen die Veſtung beſichtiget
und wurde des Abends ein ſchoͤnes Feuerwerck ange⸗
zuͤndet. Den 10 . Aug . langten Sie zu Rava an /

woſelbſt der Czaar aus der Moskau zu ihnen gekom⸗
men / wovon in den bald folgenden Moskowitiſ . Ge⸗

ſchichten mehre Meldung geſchehen wird . Den 15 .

ſeynd Sie vor demberg angekommen / und haben den

16 . allda ihren Einzug zu Pferde zwiſchen denen bey⸗
den Printzen / Alexander und Conſtantin , gehalten /

auch noch ſelbigen Nachmittag der verwitweten Koͤ⸗
nigin eine Vitire gegeben / von welcher Sie des

andern Tages die Gegen⸗Vilite empfangen. Den

24 . Aug . ward Se . Majeſt . von dem Kron⸗Groß⸗
Feldherrn Jablonowsky ſehr praͤchtig tractiret /
und ſpeiſeten an der Koͤnigl. Tafel / welche 3. Stuf⸗
fen von der Erden unter einem Baldac hun geſetzt war/
Se . Majeſt . mit denen beyden Koͤnigl . Printzen al⸗

lein . An der andern / ſo nahebey der Koͤnigl . Ta⸗
fel auff der Erden ſtund / ſaß erſtlich zurrechten Hand

der Biſchoff von Raab / und der Biſchoff von Ploc⸗
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ko , der Unter⸗Feldherr und andere denatores mehr/
auff der lincken Seiten aber ſaß der Hertzog von Wür⸗

tenberg / der Ober⸗Kaͤmmerer von Pflugund andere
Koͤntgl. Bedienten . Den 1r . Sept . erhielte Seine

ößd .

Majeſt . Nachricht / daß die Tartarn / nach dem ſie de⸗
nen Pohlen einigen Abbruch gethan / ſich immer
mehr und mehr naͤherten/ alſo daß es ſich anſehen ließ /
als ob ſie ein Treffen wagen wolten / wannenhero
Sie reſolviret / ſich in hoher Perſon zur Armee zu
begeben undauffalles noͤthige Ordre zu ſtellen / wie
Sie dann auch noch ſelbigen Morgen ſich zů Pferde
geſetzet und in Begleitung des LichauiſchenGroß⸗
Feldherrn da pieha , nebſt allen ihren Hof⸗Cavallie .
ren unter der Convoy einiger Teutſchen Dragonnern
und zweyer Fahnen Coſacken der Armee / ſo J . biß .
Meilen von emberg ſtund / zugeeilet / dieſelbe wider
die Feinde wohl anzufuͤhren : wovon und was zwi⸗/
ſchender Kron⸗Miliz und denen Tuͤrcken und Tar⸗
tern weiter vorgegangen / allſchon in den Tuͤrckiſchen

Krieges⸗Geſchichten gemeldet worden . Den 4 .
Majeſt . aus der Campagne wie⸗

Octobr . ſeynd Se .
der zu Lemberg angekommen / nachdem Sie zuvor
zu Sloczow die Eintheilung der Winter⸗Quartiere
gemachet hatten / vertmnoͤge deren die Armeen auchf
ſo gleich aus einander giengen / und kamen endlichf
den 10 . Noy . zu Warſchan wiederglüͤcklich an .

Die Lithauiſche Begebenheiten antreffende / ſoiſt eittheunch
am Ende der Geſchichte des vorigen Jahres gemeldet vaͤn

worden / was maſſen ſich ein groß Theil des Adels
daſelbſt unter Anfuͤhrung des Groß⸗Faͤhndrichs O.

ginsky dem Groß⸗Feldherrn Sapicha und deſſenlogurst
Hauſe entgegen geſetzet/ und in deſſen Guͤtereingefalff

l

len / daß auch Se . Koͤnigl. Majeſt . Sie hietvonſoncnl
ernſtlich abgemahnet / deſſen aber ungeachtet fuhren
ſie mit gleichmaͤſſiger Hefftigkeitfort / pluͤndertenviel

Doͤrffer aus / andere legtenſie gar in die Aſche / die

Stadt Dambrowna nahmen ſie mir Gewalt ein/
und pluͤndeꝛtenſie gleichfals aus. Nach dieſemhielt der
Oginsky einen groſſen Krieges⸗Rath / in welchem
beſchloſſen ward an den Churlaͤndiſchen Grentzen
nach Samogitien in des Groß⸗Feldherren Sapich⸗
groſſe Herrſchafften Skudy / Sindy und andere zu
gehen / weſcher March ſoſchleunig erfolget / daß
niemand einige Nachricht davon bekommen / als biß
ſiezugegen waren . Darauff verlangte er von Chin /
land / daß man ſeine Leute entweder ins Quartier
nehmen / oder ſo viel Geldes erlegen ſolte / damt die /
ſelbe anderswo koͤnnten verpfleget werden . Uber
welches Zumuthen man ſich in Churland zum hoͤch⸗

ſten vertunderte / weil die Kron Pohlen auſſer dem

gewoͤhnlichen Contingent niemahls dergleichen be⸗

gehrethatte. Bald darauff begab ſich Oginsky wie ,

der nach Lithauen / verheerete dieSapi ehiſche Gůte /
indem er ſehr groſſe Geld⸗Summen / zum Unterhalt
ſeiner in 13000 . Mann beſtehenden Armee / von de —

nen armen Unterthanen gezogen / und ſie dergeſtalt
gebreſſet / daß ſie meiſten theils Hauß und Hof ver⸗

laſſen/ und ins BrandenburgiſchePreuſſen ſich lalvi⸗

ren muͤſſen / und ſollen allein in des Sapieha Herr⸗
ſchafften uͤber 1600 . Kinder vor Froſt und Hunger
geſtorben ſeyn. Der Groß⸗Feldherr hergegen/ nach
erhaltener Nachricht von dieſem Unfug / erſuchte be⸗

ſagten Oginsky ſchrifftlich / er moͤchte von derglei⸗
chen Unbilligkeitenabſtehen / undvielmehr dahin ſeine
Kraͤffte anwenden / damit die Feinde des Vatter⸗
landes gedaͤmpffet / und im Koͤnigreich Polen Fried
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Weil aber Oginsy

daran ſich nicht kehrete / ſondern je laͤnger je mehr
fort fuhr / die armen Leuthe in Samogitten und di⸗

thauen mit Feuer und Schwerdt zu verfolgen brach

endlich der Groß⸗ Feldherr dapieha mit etlichen Regi⸗

mentern zu Fuß / 16. ompagnien zu Pferde und ei⸗
niger Arti llerie gegen ihn aufz und kain es den Soñ⸗
abendvor Oſtern zwwiſchender dapiehiſchen und der

Oginskyſchen Partey zunm Treffen / bey welchem der

Herr Oginsky von dem Herrn Ober⸗Truchſes /
als des Lithautſchen Groß⸗ Feld⸗HerrnSohn / un⸗

weit Kowno an demn Fluß Vily geſchlagen / und

bey 600 . derer Seinigen niedergemacht worden /
Oginsky aber ſich retiriren muͤſſen / als welcher

ihm nicht eingebildet / daß die Sapichiſche Parthey /

welche groͤſten Theils aus regulirten Trouppen und

guten Soldaten beſtund/ ſo ſtarck ſeyn wuͤrde/ dann

ſonſten haͤtte er ſich villeicht mit ihnen in kein Ge⸗

fechte eingelaſſen . Ob nun wohl der Oeinsky ſich
wieder recolligiret und einen neuen Anhang aus
dem Adel gemachet / und daher neue Thaͤtligkeiten zu
beſorgen ſtunden / ſo haben ſie ſich dennoch einen

Vergleich anzunehmen diſponiren laſſen / und zu

dem Ende gewiſſe Poltulata wegen des Feld⸗Herrn
eingeſchickt / und folgends vermittelſt Sr. Koͤnigl.

Brandenburgiſchen Geſandtens den 23 . Julii ein⸗

gegangen / den auch Se . Majeſt . und die Deputirte

von beyden Theilen unterſchrieben / Se . Maj . auch

darauff einen beſondern Befehl an den Lithauiſchen
Adel abgehen laſſen / daß weil nunmehr zwiſchen
denen Staͤnden des Groß⸗Hertzogthums Lithauen
wiederum Einigkeit und gutes Vernehmen geſtifftet
worden / Sie befaͤhlen/ daß ſo bald die Lithauiſche
Armee von denen Grentzen wuͤrde zu denen Krieges⸗

Operationen abgefuͤhret ſeyn / alle Bewegungen
von Landes⸗Fahnen und Verſammlungen abgeſtel⸗
let / die Fahnen abgedancket / und mit zuſammen

gewundenen Wimpeln ſich zu Hauſe begeben ſol⸗

ten / dafern auch jemand nachdem Abzuge der Armee

von denen Grentzen auff denen Buͤrgerlichen Be⸗

wegungen verharren wuͤrde / ſelbiger ſolte gar nicht

befuget ſeyn/ ſich mit dem Vorwand / die Soæ qua-
tion der Rechte des Hertzogthums Lithauen mit der

dieſelbe in dem errichteten Vergleich gnugſam ge⸗

ſorget worden / ſondern alle Schuld und Straffen

Aber/ ſiehe eben den Tag / dajetztgemeldter Vergleich
zu Warſchau errichtet worden / iſt eine ſcharffe Kcti -

on zwiſchen beyden Partheyen in Lithauen vorgefal⸗
len : Dann es haͤtte ſich des Feld⸗Herrn Sohn als

Truchſes des Hertzogthums in der Nacht zwiſchen
dem 22 . und 23 . mit zwoͤlff Fahnen Reuter / ſo
vielen Dragonern / und 7. Fahnen Fußvolck / nebſt
etlichen Feld⸗Stuͤcken mit Schrot geladen auffge⸗
macht / und nachdem er des Morgens bey Juͤrgen⸗
burg in das Geſichte des Oginskyſchen Lagers ange⸗

langet / ſo ſchickte er einen Reuter an den Oginsky ,
und ließ ihm ſagen / aus was Autoritaͤt er ſich un⸗

terſtuͤnde die Sapiebiſchen Guͤter aller Orten alſo zu

ruiniren ; was es fuͤr Urſache haͤtte / dem Feld⸗
Herrn/ welcher ſich mit allem Gehorſam und Unter⸗

thaͤnigkeit gegen Se . Koͤnigl. Majeſt . bezeuget / ſo

Majeſt . Hohen Auroritaͤt undMediationdesChur⸗

Cron zu beſchirmen / zu beſchoͤnigen / ſintemahl vor

den gemeinen Rechten nach zu erwarten haben .

daß er die gantze Republiq repiæſentirte ? Der 1698 .
Oęinꝛłxy ließ hierauff den Reuter an ſtatt eine Ant⸗

wort zu geben/ uͤbel rractiren . Worauff der Truch⸗

ſes denen bey ſich habenden Tartarn Orare gege⸗

ben / die Vorwache des Oginsky anzugreiffen /
welche aber repouſiret / und biß an den Truchſes / ſo

ſich mit der Cwwallerie und Dragonern in Bataille

geſetzet / zuruͤck getrieben / auch biß dahin von dem

Jaracka mit einem Theil des Adels verfolget wor⸗

den. hſes

bey ſich habenden Stuͤcken Feuer auff ſie geben/ auch

die Reuter und Dragoner auff ſie loß gehen / welche
den Adel in die Flucht getrieben / undtheils im Tref⸗

Der Truchſes aber ließ gleich aus einigen

fen theils im Nachjagen etliche hundert von ihnen

erleget . Der Oginsky welcherindeſſen die Bagage
voraus ins Hertzogthum Preuſſen marchiren laſſen/
als er der Seinigen Confulion geſehen / begab

ſich mit Z. Compagnien auch uͤber die Grenze in ei⸗

nen Wald / welchen der Truchſes nachſetzen wollen ;

Es kamen aber zwey Brandenburgiſche Officirer
an ihn/ und ſtellten ihm vor / wie ſie auff vorfallende
Gelegenheit einiger A ction Ocdre haͤtten/ dem ſich
uber die Grentze ziehenden Theil eine ſichere Zuflucht

zu geben / dem nachſetzenden Theil aber uͤber die

Grentze zu kommen nicht zu geſtatten / damit keine

Unruhe in Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . Landen vorgien⸗

ge . Welchen Vorſtellungen der Truchſes gleich Ge⸗

hoͤre gegeben / und zum Abzuge blaſen / nachmahls
aber gleichſam als zum Triumnph die Paucken ſchla⸗

gen lieſſe . Welches / als es der Oginsky gehoͤret/
ſo vermeinte er / es wuͤrde der Truchſes nicht viel

nach der Brandenburgiſchen Officierer Kkemonſtta⸗
tionen fragen / und ihmferner nachſetzen / daher er

aus demn Walde abermahl die Flucht genoͤmmen /
und gegen Kagvitẽ ſich retitiret / mithin ſeinegan⸗
tze Bagage im Stich gelaſſen/ die indeſſen von denen

Bauren gepluͤndert worden / und hat der Truchſes
nur einige Fahnen und Paucken nebſt 4 . Feld⸗Stuͤ⸗
cken / wie auch einen Ruͤſtwagen / worinn rooo0ο .

Rthlr . Geld geweſen / zur Beute bekommen / wor⸗

auff er ſich mit der Armee voͤllig zuruͤck gezogen / und
den March gegen Lithauen genommen . Hierzu kam

nun ferner / daß die dand⸗Boten der Woiwodſchaff⸗
ten / ſo zur Wilda verſammlet waren / mit dem ge⸗
machten Vergleich nicht zu frieden waren / ſondern

gaben vor / die Deputirte zu Warſchau haͤtten ihr
Mandatum uͤberſchritten / und dergleichen nach⸗

theilige Conditionen / als in dem Vergleich ent⸗

halten / nicht eingehen ſollen / ſetzten alſo auff den

15. Octobr , eine Zuſammenkunfft des gantzen

Adels oder Poſpolite Ruſaenie ʒuGrodno an / ihre
Prætenſionen ferner fortzuſetzen / man ſahe auch

wiederum einige Feindſeligkeiten / abſonderlich in

den Radziviliſchen Guͤtern / ſich ereignen . Dieſen
nun gaͤntlich abzuhelffen / haben ſich Se . Koͤn. Maj .

ſelbſten den 18 . Novembr . von Warſchau nach Li⸗

thauen erhoben/ und ſind den 29 . zu Breloz angelan⸗

get / allwo einige De putirte von denen zu Grodno ver⸗

fammſeten Senatoren bey Ihnen ankamen / welche

durch den Marſchal des Groß⸗Hertzogthums Se .

Majeſt . Ihrer Treue und Eiffers verſichert / inglei⸗

chen kamen auch Depurirte von dem daſelbſt ver⸗

ſammleten Adel an / mit dem Erſuchen / Se . Majeſt .
moͤchte Dero Trouppen nicht in Lithauen einruͤcken

Rs10 zu verfolgen ; und ob er ſich noch einbildete /
Nnn3 Feind⸗
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Deindſeligkeiten verwuͤſtet / und Sie daher keine

Subliſtence finden wuͤrden . Deſſen ungeachtet
aber / kamen dennoch zwoͤlff Regimenter meh⸗

rentheils Cavollerie hinein / giengen Grodno / all⸗

wo Se . MajeſtaͤtSich abermahls auffhielt / vorbey /
und quartirten ſich ohne einigen Widerſtand auf
den Koͤnigl. Land⸗Guͤtern ein / welchem nach es dann

endlich / nach vieler Muͤhe und Arbeit / inſonderheit
des Biſchoffs zu Wilda / des Hrn . Generals Fle⸗

ming / unddes Caſtellans Witepsky wieder zu ei⸗

nem Vergleich gekommen / und erinnerte ſich gedach⸗
ter Caſtellan , daß es Zeit waͤre einmahl aus dem

Feldezů ſcheiden / und einander alle Zurcht zubeneh⸗
men . Worauf ſich die Lichauiſche Armee auf der

einen / der Oginsky mit ſeinen Trouppeo aiffder an⸗

dern Seite / und der Hr. General Fleming / mit 28 .

Koͤn. Faͤhnlein in der Mitte olt ret / und ward die⸗

ſein nach vondem Groß⸗Feldherrn begehret/ daßer ſein

Lager abdancken ſolte / welches auch von dieſem/ wie⸗

wohl etwas llangſam / edoch in Erwegung daß die

Loſpolite Kuszenis unter dem Oeyn⸗ky ſich
uͤber z000 . belieff/ welchen Er bey weitem nicht ge⸗

wachſen war / geſchehen / worin aber jedoch etlicheRe⸗
gimenter davon wieder in Dienſte genommen wor⸗

den : Der Vergleich ward hierauf vermittelſt Sr .

Koͤn. Maj . Hohen Aut riaͤt / vornehmlich durch

den Biſchoff von Wilda und den Hrn . General ge⸗

ſchloſſen / deſſen Inhalt vornehmlich darin beſtanden :

Daß die Ritterſchafft ungeachtet gegenwaͤrtigerrau⸗

ghen JahrsZeit ſich genoͤthiget befunden / die ſo ge⸗

nannte Lithauiſche Armee / als wider welche ſieviel

ſchwere præten ſionan gehabt/ abzudancken / wie

dann durch Huͤlffe des Hrn . Grafen Catimir Jo -

hannis Sapicbe , als Woiwoden von der Wilda und
Lithauiſchen Feldherrn / nahmentlich alle Fahnen der

Hulſſaren / Pantzernicken / Reuterey / Koſacken und

Tartern aus einander gegangen / und nach ihren

Woiwodſchafften und Uiltrrcten ſich gezogen :

Die Mannſchaffthergegen von den Reginnentern
der Dragouner ſolte zu kunfftigen Dienſten der Ke⸗
publiq biß zu dem bevorſtehenden Reichs· Tage bey⸗

behalten werden : Das Fuß - Volck ſolte nach der

Rechnung des Jahres 1650 . biß auf 262unter

dem Hrn . Oginsky Staroſten des Fuͤrſtenthums

Samoyten / mit Einſchlieſſung des Regiments / ſo
die Ke publiq Krafft Dero C& quatious Rechts

behielte / verbleiben / damit das Vatterland nach dem

Reichs⸗Tage / nicht durch neue Werbungen moͤchte
ruiniretwerden . Und ſolten die ſaͤmtlichen Ottici -
rer und von Adel / den alten Geſetzen nach / vermit⸗

telſt abgeſtatteten Eides der Treue ſich verpflichten /
nimmermehr die Hand wider die Keſ ublig aufzu⸗

heben / ſondern Ihr getreulich zu dienen : Denen Ab⸗

gedanckten hergegen / ſo wohl als denen beybehalte⸗
nen / ſolten von der Reyublig vier Quartalen be⸗

zahlet werden / womit auch die Lithauiſche Armee / aus

Lebe zum Vaterlande / zu frieden geweſen ; Und weil

Se . Koͤn. Maj . durch die Lacta Conventa ver⸗

ſprochen / daß Sie vor die Armee / ſowohl der ietzt er⸗

laſſenen als noch ſtehenden / drey Millionen / drey hun⸗
dert tauſend / drey tauſend / drey hundert und drey und

dreyßig Thaler auszahlen wolte / ſo wuͤrdedie Kepu⸗
bliꝗ die Verfügung thun / daß denen Pactis Con⸗

ventis nachgelebet moͤchte werden . Neue Voͤlcker

Beſchreibung

zu werben / bliebe ausgeſetzt/ biß nachdemkuͤnfftigenund die Originalien daruͤber mit einander ausge⸗

Polniſcheſ
Reichs / Tag/ damit ſichdas Vatterland / nachbißheri⸗
gen ungluͤcklichen und unfruchtbaren Jahren inet⸗

was erholen koͤnnte/ inzwiſchen haͤtte der Lithatiſche
Feldherr die Verfaſſung der Coæquation in allen

Stuͤcken zu beobachten . Die bißher zuruͤckgeblie⸗
bene und zum Theil verweigerte Contributionen

ſolten noch vor naͤheſte dichtmeſſe eingebracht werden /
und wider die Saumige / die execution ergehen. Das
Coæquations ? Repartitions - und Locatiorns -
Recht / ſolte vermoͤge der bey der Wahl gemachten
und bey der Koͤnigl. Kroͤnung beſtaͤtigten Verfaſ⸗

ſung / ingleichen das Lithauiſche Tribunal und deſ⸗
ſen gedruckte Ordnungen / unverletzt behalten wer⸗

den . Derjenige / ſo von Rechtswegen verurtheilet
iſt / ſoll ſich dem Urtheil gemaͤß bezeigen/ ausgenom⸗
men das Decret von Jurbak und Sysmok , welches

abgeſchafft und annulliret ſoll werden / und nieman⸗

den an ſeiner Ehre ſchaden . Alle Manifelten und

Lauda beydes insgemein und ins beſondere / ſozu Be⸗

ſchuͤtzung der Coæ quation gemacht worden / ſollen
in ihrer vigeur verbleiben / iedoch das Miniſterium ,

ſo von dem Wildiſchen Hrn Woiwoden / als Lithau⸗
iſchen Feldherrn und deſſen gantzer Familie / inglei⸗

chen von andern Perſonen den Mani feſten einge⸗

ruͤcket worden / ſolches ſolte dieſem pun & nach abge—
ſchafft / dennoch aber ihnen alle Sicherheit ſowohl
vor Ihre Perſonen/ als Guͤter und Dignitaͤten ge⸗

leiſtet werden . Umb auch ein vollkommenes gutes
Vertrauen zwiſchen denen Einwohnern mit

einem mahle wieder aufzurichten / ſo ſolten durch ei⸗
ne allgemeine Amneſtie alle die Beleidigungen ſo
ein Theil dem andern zugefuͤget/ gaͤntzlich aufgeho⸗
ben und in Vergeſſenheit geſtellet werden . Das
Gouverno des Feldherrn / ſoll nach dem Verſtande
und Meynung der Coæquation und Verordnun⸗

gen der Republiq , wie ſie auf der Wahl abgefaſ⸗
ſet / und auf dem Reichs⸗Tag der Kroͤnung beſtaͤti

get worden / beybehalten bleiben/ unddie penſion fol⸗
gends der Coæ quation folgen . Die Summe vor

etliche Fahnen / welche der Wildiſche Hr . Woiwode
und Lithauiſche Feldherr aus ſeinem Beutel zu be⸗

zahlen verſprochen / ſoll nach vorgezeigten Quiteungen
ſelbiger Fahnen aus denen vier quartalen / wann

ſiedie Repartition trifft / erſezet werden . Die Ar⸗
tillerie ſoll aus der quarta ſimpla , und aus den

Lipniskiſchen / Geranowskiſchen undW' iroſups -
kiſchen Einkommen / biß auf den Reichs⸗Tag bezaßlet
werden / und die Generalen der Lithauiſchen auf den

Land⸗Taͤgen davon Rechnung ' thun . Der Orn

wodie Ammunition und das Krieges Geraͤthezn
bewahren / waͤre das Zeughauß zu der Wilda/ aus

welchen nichts als wider die Feinde der Republig
genommen ſolle werden / bey Verluſt der General⸗

Stelle . Denen Lithauiſchen Tartern wuͤrde von

beyden Theilen / ſo wohl vor ihre Perſon alsGůͤter

alle Sicherheit verſprochen / iedoch ſolten ſie von nun

an / den Eyd der Treue an Se . Koͤn . Maj . und die

Kepublig abſtatten . Welches alles die Deputirte
der Republiq in Gegenwart der Herren Mediato
ren und ihres Generals / auch die Commiſlarii der

Armee / nebſt dem Woiwoden von der Wilda und

Lithauiſchen Feldherrn / feſtiglich und unverbruͤchlich

zu halten / einander bey Treue und Ehrenzugeſaget /

wech⸗
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Czaar reiſet1
in England.

Senckwuͤrdiger Geſchichte⸗

Witz den 20 . Decembr . 1698.
Was zwiſchen Sr. Churfuͤrſtl . Durchl . zu Bran⸗

denburg und der Cron Polen wegen der Stadt El⸗

G .
haben in denen Geſchichten des vorigen

Jahres geſehen / was maſſen der Czaar aus

der Moſcau wider dieſer Nation / und inſon⸗

derheit ſeiner Vorfahren der Czaaren Gewonheit / un⸗

ter dem Namen einer Groß⸗Geſandtſchafft eine Rei⸗
ſe nach unterſchiedenen Theilen von Europa ange⸗

tretten / auchAnfangs zu Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . zu

Brandenburg in Preuſſen gekommen / hierauff ſeine
Reiſe durch gantz Teutſchland fortgeſetzet / und dem⸗

nach ſich in Holland etliche Monate auffgehalten:
Dieſes Orts faͤllet nun vor / weiter zu berichten / daß

nachdem derſelbe verlanget / den Koͤnigl. Engliſchen
Hof zu ſehen / Se . Koͤn. Maj . von England ihm ei⸗

ne Jagt ſamt dreyen Kriegsſchiffen unter der Beglei⸗
tung des Vice⸗Admirals Michels zugeſchicket / mit

welchen er den 19 . Januar . ſamt bey ihm habender
ſo genannten Geſandtſchafft zu Narwich angekom⸗
men / und darauff mit Koͤnigl. Barquen den 20 .

nach Greenwich / und den 2 T. nach London gebracht
und in Temple - Bar logiret worden / allwo ihm
Se . Koͤnigl. Maj . eine Garde ſeinem Stande nach

zugeſchicket/ auch nachmals muͤndliche Unterredung /
wiewol incognitd , mit ihme gepflogen / dergleichen
auch wiederumb den 1T. Mart . zu Redrifs bey zwey

Stunden lang geſchehen / inzwiſchen beſahe er alle

die Merckwuͤrdigkeiten in und umb London / gab ge⸗

naue Achtung auff die Landes⸗Art / Kauffmann⸗
ſchafft / Kriegs⸗Ordnung / Schiff⸗Bau / und der⸗

gleichen/ gab auch der Engliſchen Kauffmannſchafft /
ſonderlich denen / ſo aus Virginien mit Toback han⸗

Moſcowitiſche Geſchichte .
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wechſelt in dem Feldlager zwiſchen Lav /no und Pitz - bingen vorgegangen / davon iſt in den Chur⸗Bran / 1698 .
denburgiſchen Geſchichten der Laͤnge nach gehandelt
worden .

mit ungefaͤhr 20 . Perſonen / und nebſt der von Sr⸗
Koͤn. Majeſt . von England ihm geſchenckten Jagt
von Amſterdam nach Teſſel gebracht worden / umb

mit der Moſcowitiſchen Fruͤhe⸗Flotte nach Archan⸗

gel fortgeſchickt zu werden / worunter namentlich ge⸗

weſen 3. Haupt⸗Capitains / 25 . andere / 40. Lieute⸗
nants / 30 . Steuerleute / 30 . Chirurgi , 60 . Hoch⸗
Bootsmaͤnner / 60 , andere geringere / 250 . Buͤch⸗
ſenmeiſter / 4 . Maſtenmacher / 4 . Bleckdreher /
3. Chaloupenmacher / 2 . Compaßmacher / 2. Segel⸗
macher / 30 . dito Geſellen / 2. Bildhauer / 2. Ancker⸗
ſchmiede / 2 . Kleinſchmiede / 2 Kupffer⸗ und 4 .

Blechſchlaͤger / tem Kieffer / Riemenmacher / Muͤh⸗
len⸗Schiff⸗ und Haußleute / und andere mehr zu
Lande und zur See dienende Perſonen . Es haben
ihm auch die Moſcowitiſche Kauffleute bey ſeiner
damaligen Zuruͤckkunfft aus England ein Præſent

von 20000, gthlr . uͤberbracht/ ſo er eher nicht als

zwey Tage vor ſeiner Abreiſe angenommen / ſelbe zum
Handkuß gelaſſen / und verſichert / daß er dieſe Hof⸗
lichkeit in andern Gelegenheiten wieder erkennen wol⸗

te / woben er in Teutſcher Sprache geſagt : Endegut /
alles gut . Er wolte ſich auch denſelbigen Tag noch
einmal mit ſeinen deuten und andern Bekannten er⸗

luſtigen / und nahm dahero ein klein Fahrzeug / und

ließ ſich damit nach Harderwick fuͤhren/ in der Ruͤck⸗
fahrt aber ward er von der Nacht und einem ſtarcken
Winde dergeſtalt uͤberfallen / daß es faſt ſchwer wor⸗

den / ihn zů ſalviren / welches er doch nicht groß ge⸗
achtet / ſondern als man ihm von der Gefahr Mel⸗

deln / ſelbigen in Moſcau zu vertreiben / beſondere
Freyheiten . Den 12 . April . ward er durch den

Vice⸗Admiral Michel durch einen Hinterweg zu

Waſſer in das Oberhauß und von dar zuruͤcke ge⸗

bracht / allwo er die Koͤnigl. Ankunfft in das Ober⸗

hauß mit angeſehen / welche damals ſo praͤchtig als

jemals zuvoren eingerichtet geweſen / und ward fol⸗
gends von Sr . Koͤnigl. Majeſt . mit einer Koͤnigl.
Lransport - Jagt von hohem Werth beſchencket ;

worauff er den 28 . April . zu Kenſington von Sr .

derſelben zu dambeth bey dem Ertz⸗Biſchoff das Mit ,
tagmahl / ward auch noch den 30 . April . von dem

Hertzoge von Leeds auff ſeinem Hauſe zu Wimble —
ton / J . biß J . Meilen von London / praͤchtig traetiret /
welchem nach er zu Schiffe gegangen / und mit dreyen
Koͤnigl. Jagten in Begleitung zweyer Kriegsſchiffe
wieder zuruͤcke nach Holland gebracht worden .

zanget wie Hierſelbſt nun / nachdem bißher ſeine Intention
der z rück i

0 „ Ifo 2„
Holandangeweſen/ nicht nur die Lands⸗Art und Beſchaffenheit

der Handlung / ſondern zufoͤrderſt die Einrichtung
der Schifffahrt und aller darztt gehoͤrigen Nothwen⸗
digkeiten zu ſehen/ umb ſich ſolcher in ſeinem Reiche
kuͤnfftig gleichfalls zu gebrauchen / und er inzwiſchen
allerhand hierinn erfahrne Maͤnner zu dem Ende in

Dienſten nehmen laſſen / machte er zuförderſt An⸗
ſtalt / ſelbige Perſonen nach der Moſcau abzufertigen /
geſtalt ſie dann den 1 . Maji in acht Kaagen / jede

——. . . . . . ——̟ ˖

Maj . Abſchied nahm/ hielt denſelbigen Tag noch mit . S

dung gethan / mit lachenden Munde geantwortet /
daß er niemals geſehen noch gehoͤret haͤtte / daß ein

Kaͤyſer auff dem Waſſer umbgekommen .
Hierauff nahm er den 25 . f5 . Maji in Beglei⸗ Kent nach

tung des Herrn Heſſels / Cerimonien⸗Meiſters von
Drebden .

dem Staat / biß an die Grentzen / ſeinen Weg aber⸗
mals uͤber Cleve und Santen durch Teutſchland /
und kam den 11 . r . Junii , gleich wie bißhero an an⸗
dern Orten / zu Dreßden ohnealle Eerimonien an /

hatte / wie die Kelationen von dar melden / ein kurtz
paniſch Waͤmsgen mit beyhangenden Fluͤgeln/

ein paar enge Hoſen / und Hollaͤndiſche Schiffer⸗
Schuhe an / und auff dem Kopffe ein ſchwartz Ba⸗
retchen / welches er im Herab⸗ſteigen aus der Caroſſe
vors Geſichte gehalten / umb nicht erkannt zu wer⸗

den / ward hierauff in dem Schloſſe logiret / und

nachdem er ein wenig geſpeiſet / verlangete er die

Kunſtkammer zu ſehen / wohin er von niemand als

dem Grafen von Eck / als zu dieſen Cerimonien be⸗

ſtelltem Hof⸗Marſchall / unddem Kunſt⸗Kaͤmmeerer/
begleitet worden / beſahe aber nicht mehr als zwey
Katnmern / und verſchob die uͤbrige Beſichtigung biß
auff den folgenden Morgen / ſpeiſete ſelbigen Mittag
allein mit ſeiner Suite in ſeinem Zimmer / und ließ
ſich von niemand ſehen/ wiewol der gantze Hof bereit

war / ihn mit aller Moͤglichkeit zu bedienen : Nach⸗

mittag beſahe er das Zeughauß / und ließ ſich durch
den Baron Rechenberg bey denen Churfuͤrſtl . Fr . Fr .

Witwen
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Fitwen anmelden / welche ſeiner in ſehr praͤchtiegem,

Schmuck an Juvelen / wiewol noch in Trauer we⸗
gen des Churfuͤrſten von Hanover Tode / biß des

nach ſeiner Art abgeleget / und auff einen Audientz⸗

Stuhl zwiſchen beyde Hoheiten geſetzet wordenz die
Viſite waͤhrete eine halbe Stunde / und kuͤſſete er zu
unterſchiedenen malen den Chur⸗Printzen / wolte aber

von ihmdie Haͤnde nicht kuͤſſen laſſen / und hatte bey
der Audiencẽ denſelbigen Hablt an / darinn er vori⸗

gen Tages gekommen waͤr . Aus der Koͤnigin Ge⸗

mach gieng er in die Antichambre , da alle Dames

von Qualitaͤt / ſoam Hofe und in der Stadt ſich be⸗

funden/ allembliret waren Nachdem begab er ſichf
mit Sr . Durchl . dem Statthalter von Fuͤrſtenberg
in das Neitſchiſche Hauß gegen dem Stall uͤber/ wo⸗

ſelbſt ein praͤchtig Wend⸗Eſſen fuͤr Ihn zubereitet /
umd die galanteſten Dames dazu inyitiret worden /

mit welchem Eeſtin Er ſich die meiſte Zeit der Nacht

unter ſteter Feuerung der Canonen beyallen Geſund⸗

heiten ſehr vergnuͤglich dwwertiret / vergoͤnnete auch /
in dem Er durch die gute Compagnie und Trunck
etwas ermnuntert ward / daß Ihn jederman von hon⸗

neten Leuten ſehen moͤchte / welches vorher bey groſ⸗
ſer Straffe verbotten war . Den 3z. Jun Mittags

ward Er abermahl sin der ſo genannten Jungfer / ei⸗
nem praͤchtigen

9015
Saal / auff der Veſtung racti -

ret / und hatte fl1 dißßmahl gar manierlich in Teut⸗

ſchen Habit gekleidet / und ob Er wohl Minen

machtefort /̇ ſo ließ Er ſich doch / weil Er
an den al igeſtelltenduſtbarkeiteneinenGefallen hatte/
biß den . auffhalt1010 und ward ſelbigen Abend noch

vor dem Pirniſchen Thore in dem Churfuͤrſtl . groſſen
Garten / auff dem berüͤhmten Italtaͤniſchen Palaſt/
ſehr magnifiq biß des Morgens um 3. Uhr tracti -
ret / worauff Er ſo fort von dannen nach der bekann⸗

ten Veſtung Koͤnigſtein / ſolche zu beſehen/ gefah⸗
ren / allwo Er des Morgens Glocke 6. angelanget /
aber biß7. Uhr iBfabe

r Caroſſe ſchlaffend geblieben /
nachdem hat Er die Veſtin

16
den ſehr tieffen Brun⸗

nen / den vortrefflic hen Keller / und das Zeughauß
beſehen / und ſich biß Abends um 5 . Uhr allda bey
der Tafel / unter ſteter Abfeuerung der Canonen und

einem herrlichen wutical/ſchen Concert /beluſtiget /
worauff Er den Berg wieder zu Fuß herunter gegan⸗

gen / und von dannen mit ſeiner duire recta nach
Wien durch Boͤhmenabgereiſet .

Den 26 . 16. kam er unfern demTabor an / und

hatten Ihr . Kayſerl . Maj . vorher gewiſſe Commil .

ſarios abgeſchicket / um Ihn mit der Geſandtſchafft
auff den Grentzen zu empfahen / und biß Wien zu

begleiten / hatten Ihme auch zum Gumbendorfff «
und in den Graͤfl . KoͤnigseckiſchenGarten die Lo⸗

giere zubereiten laſſen . Ihr . Kahſ . Maj . lüeten ſich indeſſenin die E.Portzabröchen allda den⸗

ſelben zuerwarten / und lieſſen hierauff die Kayſerl .
Karoſſen ſamt vielen andern Dero Miniſtres - und

Cavalliers⸗Wägen Ihm entgegen gehen / und da⸗

ſelbſtcomplimentiren : von denen Sie folgends zu
Abend um 9 . Uhr durch die Leopold⸗Stadtuͤber die

Schlagbruͤcken / und ferner durch die Stadt zum

Kaͤrner Thor hinaus begleitet / und in gedachtem
Gumbendorff und dem Graͤffl. Koͤnigseckiſchen

Der Craar hielt hier⸗
Bhſt eine riwat Unterredung mit Ihr , Kayſerl.ayſerl.

Beſchreibüng

Abends Glocke / , warteten / da er die Complimens

Moſeowdelſchee
Mifeß, incognito , zu welcheer Er durch den Fayo.

riten⸗Garten von dem Ihm zu igegebenen Kayſerl,
Copnuſſatio , Harn, Graf Thoma von Tſcher⸗
nin / in Begleitung

ſeines
Groß⸗Geſandtens de

1a Fort , eing ßührec und von Ihr . Kayfſerl . Maj .

auffff dem Saal / dahin der Czaar durck heine heimli
che S

S kiegge/ aller ZWacht unvermerckt / ſichverfuͤget/
em 14055 worden ; : und war hierbey 0n 35Uhig daßderſelbe vor Ihr . Kayſerl .

Suude unerachtetErz fhrdeehmhlr n Ihr,
Kayſerl . Majeſt . ſolches zu bedec ken erſuchet worden /

nicht bedecket / ſondernbey waͤhrender es
ſeine Muͤtze in der Hand / austragender Vencre —

tion gegen dieſem groſſen Monarchen der Cl hriſten,
heit / gehalten . Worauff Ihr . K Tayſerl. “Majeſt . den

Hut gleichfalls abgenommen/ und mit ſonderbahrer
Ehrenbe zeugung dleſen groſſen Fuͤrſten /

165
ziemlich lange gepflogene u Beſprechun 3 / mit al

Wae lichkeit wieder von Ihme gelaſſen .

naͤchſt hat Er alles Merck kwuͤrd ige in⸗und

„Wienbeſichtiget undcaͤglich ſchverkletder um

nicht erkannt zu werden / dem jedoch zu Ehren ver⸗

ſchiedene Luſtbarkeiten angeſtellet worden/ und unter

andern
Ihimchiff keinem Narmens

Tag P eter /
cher nach dem A. C. den 29 . Jun . und lineinge—
fallen / von den Hof⸗Cavalliers in ſ er G
gratuliret / undgegen Abend eine vortt

fec e n170 . Inſtrume nten / als T
cken / Hautbois / Scha llmeyen / N

hand Seyten⸗Spielelel ſentiret.
Dames , ſoviel Cavalliers / die Herrn

Abgeſandten ſich eingefunden und mit
Tai

ſich beluſtiget . Gegen 10 . Uhr u
erwerck unter Paucken / und
des Czaars Namen V. P . Z. M. Vivat Petrus

Laar Moſcoviæ præ ſentiret / angezůundet / und end /

lich dieſe Luſtbarkeit mit einer herrlichen Me renda
beſchloſſen.

Den 11. 1. Jul . haben Ihr . Kayſerl . Majeſt umar

Ihn mehrers zu divertiren / eine koſtbare W uth
Ib1

ſchafft / dergleichen wohl niemahlen geſehen worden/
veranſtaltenlaſſen / ſo in Verkleidung allerhand

tionen und folgenden Fuͤrſten / Fuͤrf
fen / Graͤfinnen / Cavalllors und Damen beſtaſ

welche ihre Stellung durch den Gluͤckswurff/
get/ uberkommen/ nemlich : 1. Alcer

Graf Joachim von Althein / Ir⸗äulein⸗ Ele

Graͤfin von Mansf

Wilhelm von Heſſen / Graͤfin LeoPolda v

berg. 3. Hungar 5 aximilian

Iobrat , Fraͤul. von Paͤßberg. 4 . 5˖

gerer Printz vonZweybruͤcken Fräul. aß

Polack : Graf von Welß / G50 Matrtini
6 . Moſcowiter : Graf von Mansfeld

/Y

von Mompelgard . 7 . Venett

dam von Geyersberg/ Fraul. Iſabella vol 0

Iſfedal

wel⸗

SelſoTron npeten⸗Se Schal

1

Printz

ondan 190
3p Hten

11feld .

*4

E
8. Croat : Graf von Ladron . G

lenberg . 9. Niederlaͤnder : E

Hertzog Carl / Graͤfin von Walle

Kaͤm̃erin . 10 . Shiteis er : Graf
von Fuͤnffkirchen . 1t .

ieck

Graͤfin von Czernin . 12 .
56Alter Kömer „Gr⸗affen

Stahrenber g / Fraͤul.von Sapteliers . 13. —
5

Baronvon Gerſtendorf 0 Fraͤul. Maria Kliſab . uun
5on!

Aelter. Lolſia Ner :Lichtenſtein. 14 . Perſianer
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Zweybrůcken/ GraͤfinvonThaun. Armenianer :

alterer Graf von Rothal / Fraͤulein von Vratislau .

19 . Africaner : Graf Dietrich von Sinzendorff /

Graͤſin von Harrach . 16 . Egyptier Ihr . Maj .

der Roͤm. Koͤnig/ Graͤfin von Traun / Ober⸗Land⸗

Marſchallin . 17 . Chineſer : Graf Maximilian
von Breuner / Fraͤul . von Hamilton . 18 . Tartar :

Graf von Thaun / Ertz⸗Hertzogin Maria Eli abeth.
19 . Mohr : Fuͤrſt von Langevill , Graͤfin von

Salm. 20. Indtaner: Herzog aus Sachſen / draͤul
Amonia von Liechtenſtein . 21 . Mürnberger

Braͤutigam : Fuͤrſt von Mompelgart / Fraͤulein

von Harraͤch. 22 Schaͤfer : Graf von Oobeneel ,

Fraͤul. von Waldſtein . 23 . Soldat : Graf Leo -

pold von Dietrichſtein / Fraͤul. Elther von Stahren⸗
berg . 24 . Zigeuner : Graf dudwig von Thaun/ Graͤ

fin von Mollart . 25. Pilgram Graf von Roggen⸗

dorf / Graͤfinvon Manßfeld . 26 . Gaͤrtner : Fuͤrſt

Philip von Sultbach / Fraͤulein von Gall . 27 . Jaͤ⸗

ger : Graf von Loͤwenſtein / Fuͤrſtin von Liechten⸗

ſtein. 28 . Spaniſcher Bauer : Graf von Vra -

tislau , GraͤfinvonEngelfort . 29 . Frantzoͤſiſcher
Bauer : Graf Joſeph von Paar / Graͤfinvon Poyes.

30 . Engliſcher Bauer : Graf von Auerſperg /
Fraͤul . Fuͤggerin. 3 1. Welſcher Bauer : Printz

Joſeph von Lothringen / Graͤfin von Schlick . 32 .

Straßburger Bauer : Graf Philip von Die⸗

trichſtein / Ihr . Durchl . Ertz⸗Hertzogin Maria

Magdalena . 33 . Schwäbiſcher Bauer :

Graf von Windiſch Graͤtz/ Graͤfin Feld⸗Marſchallin
von Stahrenberg .

indiſ
Bauer :34 . Frießländiſ .

Der Groß⸗Czaar von Moſtan / Fraͤul. Johanna von

Thurn . 35 . Hollaͤndiſcher Bauer : Printz
Maximilian von Hannover / die Durchl. Ertz⸗Her⸗
ßogin Maria Anna . 36 . Hanoveriſ . Bauer :

Graf Carl von Wallenſtein / FraͤuleinJoſepha von

Wallenſtein . 37 . Sclav : Printz Chriſtian von

Hannover / Fraͤulin Goͤtzin . z 8. Marckſchreyer :

Graf von Rappach / Fraͤul. vonMollart . 39 . Jude :
Graf Volckra / die Durchl . Ertz Hertzogin Jolepha .

40 . Wirth : Ihr . Majeſt . der Roͤm. Kaͤyſer / Ihr .

Majeſt . die Roͤm. Kaͤyſerin. 41 . Kellner : Graf

Joſeph von Rothal / Fraͤulein von Manßfeld . 42 .
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Fuͤrſt Hartmanvon Liechtenſtein / Graͤfin von Auer⸗

ſerg . 43 . Graf Leopold von Lamberg/ Graͤfin von

Flaſching . 44 . Graf von Cattelbarco , Fürſtin von

Liechtenſtein . 45 . Graf Koͤnigsegg / Graͤfin von

Waldſtein . 46 . Graf von Alpermont, ; Graͤfin

Joͤrgerin. 47 . Graf Ernſt von Hoyes / Fuͤrſtin
von Lobkotviß. 48 . Fuͤrſt von Dietrichſtein / Fuͤr⸗

ſtin von Dietrichſtein . Diener / ſo kein Frauen⸗

zimmer bey ſich gehabt : 49 . Prinzß Euge⸗
nius von Savoyen . 50 . Obriſt Kaͤmmerer . 7r .

Landgraf Philipp von Heſſen . J2 . Fuͤrſtvon Salm .

53 . Fuͤrſt Anton von Liechtenſtein . 54 . Graf Al⸗

bert von Bucquoi . 55 . Ein Moſcowitiſ . Cava⸗

lier . 56 . Graf von Trautſon . J7 . Ein Moſcowi⸗

tiſ . Cavalier . 58 . Graf Carl Joſeph von Paar .

59 . Ein Moſcowitiſ . Cavalier . 60 , Graf Czernin .
61 . Ein Moſcowitiſcher Cavalier . 62 . Graf von

Mollart . 63 . Ein Moſcowitiſ Cavalier . 64 . Graf
von Conzin . 65 . Ein Moſtowitiſcher Cava lier.
66 . Graf Joͤrger. 67 . Ein Moſcowitiſ . Cavalier .

68 . Graf von Thierheim . 69 . Graf von Sangro .

70 . Raucb fangkehrer : Graf von Martinißß

71 . Thorwaͤrter : Graf von Leßle .
Nachdem nun allerſeits Kleidungen / worauff un⸗

gemeine Koſten/ beydes Ihr. Kaͤyſerl . Maj.zu Ehren /
als auch dem Szaar den Oeſterreichiſchen Pracht zu

zeigen / gewendet worden / verfertiget geweſen / iſt die

Durchl . Geſellſchafft bemeldten Tags gegen 6. Uh⸗

ren in dem unterſten Saal der Favorita , welche

zu dieſem Pettin ſehr nett / ſo wohl mit den koſtbar⸗

ſten Taffeln / Spiegeln und andern ſchoͤnen Mobi⸗

lien ausgeſchmuckt geweſen / und von einer faſt un⸗

zaͤhlbaren Menge Wachskertzen auff guͤldenen ſchoͤ⸗
nen Leuchtern erleuchtet worden / zuſammen kom⸗

men / und hat ſich anfaͤnglich mit Tantzen und an⸗

dern Luſtbarkeiten / unter einer vortrefflichen Mulic
divertiiet / wornach dieſelbe in einen andern auff

gleiche Art gezierten Saal gegangen / und ſich an

einer Taffel 86 . Wiener Werckſchuhe lang in fol⸗

gender Ordnung geſetzet / und allda mit einem koſt⸗
baren und wagnifiquen Banquet bewirthet wor⸗

den/ bey welchem nurz 2. Pagen vom Kaͤyſerl. Hofe /

ſo alle zu ſolchem Ende auff einerley Art gekleidet
Diener / ſo Frauenzimmer bey ſich gehabt ! geweſen / auffgewartet ,

Ermeldte Ordnung und Geſtalt der Tafel iſt auff nachfolgender
Seite zu ſehen .

Theatti Europæi XV . Theil . — 15
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Alter Teutſcher .
Alte Teutſche.
Spanier .
Spanierin .
Polacke .
Polackin .
PVenetianer .

Venetianerin .

Niederlaͤnder .

Niederlaͤnderin .

Grieche .
Griechin .
Tuͤrcke.

Tuͤrckin .
Armenianer .

Armenianerin .

Egyptier .
Egyytierin .
Tartar .

Tartarin .

Indianer .
Indianerin .
Schaͤfer .
Schaͤferin .
Ziegeuner .
Ziegeunerin .
Gaͤrtner .

Gaͤrtnerin .

Spaniſcher Bauer .

Spaniſche Baͤuerin⸗

Engliſcher Bauer .

Engliſche Baͤuerin .

Schwaͤbiſcher Bauer .

Schwaͤbiſche Baͤuerin .

Frießlaͤndiſcher Bauer .

Frießlaͤndiſche Baͤuerin .

Hannoveriſcher Bauer .

Hannoveriſche Baͤuerin .

Marckſchreyer .

Marekſchreyerin .

*

X.

Deree
2

errerr

Wirthin .

Als nun allerſeits hohe Gaͤſte zur Gnuͤge wohl
bewirthet / und Ihnen mit allerhand koſtbaren Spei⸗

ſen und Getraͤnck auffgewartet worden / ſeynd Ihr .

Kayſ . Maj . von der Tafel auffgeſtanden / und haben
Sich zu dem Czaar / mit einem koſtbaren Cryſtalli⸗
nen Glaß mit Wein verfuͤget / und geſagt / weil Sie

wohl wuͤſten / daß Er den Groß⸗Czaar in Moſcau

wohl kennete / wolten Sie Ihm deſſen Geſundheit
zubringen ; deſſen ſichdieſer ganz hoͤfflich bedancket /
Hoͤchſtg Ihr . Kayſerl . Maj . das Glaß vom Mun⸗

de genommen / und gemeldet / es waͤre alſo / Er ken⸗

nete den Groß⸗Czaar in der Moſcau in und aus⸗

wendig gantz wohl / Derſelbe waͤre ein Freund Ihr .
Nayſ . Maj . und ein Feind Dero Feinde / ja ſo gar vor

Derſelben Intereſſe und Liebe portirt / daß Erauch

wann dieſes Glaß voll Gifft waͤre/ daſſelbe doch aus⸗

trincken wolte / hat darauf das Glaß an den Mund

geſetzet/ und ſolches / ohne einigen Tropffen darin zu

laſſen / ausgetruncken / und Ihr . Kayſ . Maj . ſolches
leer wieder zugeſtellet ; darauf allerhoͤchſtzed. Ihr .

Kayſ . Maj . geantwortet / weil Er Czaar Ihro gantz

Beſchreibung

5
*

*

Moſcowitiſche
Ungar .
Ungarin .

* Frantzoß .
Frantzoͤſin.
Moſcowit .
Moſcowitin .
Croat .

Croatin .

Schweitzer .
Schweitzerin .
Alter Roͤmer.
Alte Roͤmerin .

Perſianer .
Perſianerin .
* Afticaner .

Africanerin .

* Chineſer .

Chine ſerin .

Mohr .
Mohrin .
Nuͤrnberger Braͤutigam.
Nuͤrnberger Braut .

Soldat .

Soldatin .

Pilgram .
Pilgerin .
Jaͤger .
Jaͤgerin .
Frantzoͤſiſcher Baner .

Frantoͤſiſche Baͤuerin .

Welſcher Bauer .

Welſche Baͤuerin .

Straßburger Bauer .

Straßburgiſche Baͤuerin .

Hollaͤndiſcher Bauer .

Hollaͤndiſche Baͤuerin .

Sclav .

* Sclavin .

Jude .
Judin .

v*

Wirth .

nichts im Glaſſe gelaſſen / wolten Sie Ihtn auch ſol⸗
ches hiemit verehret habenz der es dann mit der hoͤch⸗
ſten Vergnuͤgung angenommen / und verfichert/
daß ſo lange er lebte / ſein Hertz und dieſes Glaß zn

Dienſte Ihr . Kayſerl . Mʒaj. ſeyn ſolten . Worauff
Er ſich zu Sr . Majeſt . dem Roͤm. Koͤnig gewen⸗

det / und geſagt / Se . Majeſt . waͤren noch jung /
koͤnnten dahero beſſer einen Trunck als der Hr. Vater
vertragen / bewegten Sie auch dahin / Ihm 8. Ge⸗

ſundheits⸗ Glaͤſer nacheinander Beſcheid zu thun:
Nach welcher Ex pedition Er Se . Majeſt . umar⸗

met / geluͤſſet/ in die Hoͤhe gehoben/ und eine groſſe
Vergnuͤgung bezeiget / und Sich damit zu den an⸗

gefangenen Luſtbarkeiten / welche biß 4 . Uhr fruͤhe
Morgens gedauret / wieder gewandt / bey denen Ihr.
Kaͤyſerl. Mʒajeſt .ſowohl als Se . Czaariſche Majeſt .

ſich ſo vergnuͤgt bezeiget / daß Sie biß faſt auff den

letzten Mann ausgehalten / und zwar derleßztere un⸗

gemnein ſtarck getantzet / das Frquenzimmer gedruͤ⸗
cket / und auff ſeine Ihm recht wohl angeſtandene

Manier
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Czaar läͤſſet
Sr. Kapf
Majſeinige
prælenten
oflexixen .

Geſchichte .

Manier geſch
und froͤlich erzeiget .

Folgendes Tages iſt Er nach Baden gegangen /

ſich des Bades allda zu bedienen/ von dannen Er
den 17 . J . Julu wieder zuruͤcke gekommen/ und fol⸗

genden 2 T. 1i . dito dasProt : fl . Hauß derb P. Jelui -

en in Wienbeſichtiget / wofelbftin ſeiner Gegenwart

der Hr . Cardinal von Collogit ein hohes Ampt
gehalten / und hernach von den Hrn . PE. Jeluitis
herrlichgaſtiretworden. Des Nachmittags iſt Er

mit dem Pater Wolff von dar nach Preßburg abge⸗

reiſet/ umb dieſenOrt und mehr andere zu beſichtigen /

und nachdem Sie den 14. 24. wieder zuruͤcke kom⸗

men/ haben Ihr . Kayf . Maj allein incognito nur

3. Miniftros bey Ihnen im Wagen habende / dem

Czaar in ſeinem Quartier die vitire gegeben / und

Sich eine halbe Stunde lang bey Ihm aufgehalten/ ſo
denſelben uͤberdie bißherige Ehrbezeigung noch mehres

vinculiret hat . Folgenden 26 . 16 . gab Er Ihr .

Kayſ . Maj die vilre und beurlaubete Sich ſogleich
bey derſelben / und nachdein inzwiſchen auch die Præ⸗

ſentenangekommen / aufwelche die Groß⸗Czaariſche
Geſandtſchafft bißhero gewartet / auch deßwegen keine
Audientz nehmen koͤnnen / ſo wurde nunmehr dahin

alles veranſtaltet / die Cutialien wegen des Em⸗

pfangs und Abſchieds⸗Seremonien betreffend ver⸗

glichen / und Ihnen der 28 . 18. dito zur Kayſerl .

Audientzangedeutet / worzu Sie durch die verordnete

Kayſerl . Herren Comimniflarios in ſchoͤner Ord⸗

nung ſeynd gefuͤhret worden . Die Prælenten wurden

bey dieſem Auffzug / durch 48 . vornehme Wiener

Buͤrger getragen / ſo alle in ſchwartzen Sammet ge⸗

kleidet waren / ſelbige beſtunden in ſehr koſtbahren

Saͤbeln / Peltzwerck / Perſianiſchen Teppichen / ei⸗

nem Koſtbaren Sattel / Schabrack und gantzem

Pferds⸗Zeug nebſt andern Silber⸗ und Goldreichen

Zeugen / und etlichen ſchoͤnenPferden . Nachge⸗

endigter Audientz wurde auf Befehl Ihr Kayſerl .

Maß. Die Geſandtſchafft ſehr Magnitiq tractiret /
und wie Sie gekommen wieder nach Hauſe be⸗

gleitet .

Ob nun wohl vorgeweſen/ daßEr auch nach Venedig

gehen wollen / wie Er dann allſchon acht Perſonen von

Wien auf der Poſt dorthin geſandt / umb ſeine An⸗

kunfft der Kepubliq kund zu machen / auch all⸗

dar durch

der in Sein
Land.

Pohlen wie⸗

bereits die Poſtenaller Orten waren beſtellet worden /
ſo hat er doch unvermuthet einen andern Schluß ge⸗

faſſet / undiſt den folgenden Tag/ nach der Auchen⸗

ce mit 30 . Pferden / auff der Poſt nach Pohlen ab⸗

Kehret donſzereiſtt
umb ſeine Ruͤckreiſe / von dar nach der Mo⸗

ſcau zu nehmen : Wie dann auch Se . Koͤn. Maj .
in Pohlen / nachdem Sie benachrichtiget worden / daß

einige von deſſen Lenten / allbereitzu Lemberg ange⸗

kommen / ſich ſchleunigſt von Warſchau / in Be⸗

te/ dahin erhoben / und den 10 . Aug . 3 r . Jul . zu Ke⸗

Theatri Europæi XV. Theil .
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wencket / und Sich alſs recht luſtig men / und von dem Koͤnigemit allen / nach Beſchaf /

gleitung beyder Koͤnigl. Printzen / des Hrn . Bi⸗

ſchofen von Raab / und Hrn . Hertzogen zu Wuͤrten⸗

berg/ welcher die Teutſche Voͤlcker commendiren ſol⸗

va 8. Meilen von Lemberg angelanget / daſelbſt
aber erfahren / daß der Czaar allſchon zu demberg an⸗

gekommen / und unterwegs begriffen waͤre/ Ihr Koͤn.

Maj . incognito zu gedachtem Reva zu bewillkom⸗

men : Geſtalt dann auch derſelbe/ desfolgenden Tags
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fenheit des Orts / nur moͤglichen Ehrenbezeugun⸗
gen empfangen worden / den 12 . 2. dito nachdem

Ihr Koͤn. Maj . mit dem Czaar geſpeiſet / haben bey⸗
de Maj . Maj . ſich nach dem Lagerverfuͤget / allwoIhr⸗
Maj . dem Czaar die anweſende Teutſche Lrouppen

gezeigt / und ſelbe ſelbſten exerciret / worauf beyde Maj .
Maj . von dem General Fleming anſehnlich rracti⸗

ret worden / gegen Abend kamen ſie wieder in Reva

an / da es dann / gleichwie zu Mittage und dem Tag
vorhero / an ein Trincken und Froͤligkeit gegangen /
welche biß 2. Uhr in der Nacht gewaͤhret / worbey der

Czaar ſehr luſtig und vergnuͤgtſich erzeigt/ denKoͤ
nig etliche mahlumbarmet / und weiln Er nicht er⸗

kannt ſeyn wolte / hat Erbey der Tafel dem Koͤnige
allezett die Oberhand gelaſſen. Den 13 . 3 . wurde

die Koͤnigl. Hoffſtatt ſamt dem Lager der Saͤchſi⸗

ſchen Trouppen gen demberg abgeſchickt / der Czaar
aber hat gleichfalls nach eingenommenem Fruͤhſtuüͤ⸗
cke/ ſeine Ruͤckreiſe nach der Moſcan angetreten / wel⸗
chen der Koͤnig biß Zamolc begleitet / und Ihm da⸗

ſelbſt noch 2008 . Pferde Saͤchſiſcher Trouppen
gezeiget . Vor dem Abſchiede / beſchenckten beyde
Maj . Maj . einander mit koͤſtlichen Geſchencken / und

uͤberreichte der Czaar dem Koͤnigeeinen Sapphier von

ungemeiner Groͤſſe/ der Koͤnig hergegen / dem

Czaar einen mit Diamanten ſtarck beſetzten Stab /
worauf Er ſeine Reiſe weiter nach der Moſcan fort⸗

geſetzet/ wohin Er von 120. Reutern von der Koͤnigl.
Gurde , biß an die Grentzen begleitet worden / und iſt

darauf den 4 . Septembr . in der kelidence Moſcan /
wieder angelanget .

Hierſelbſt nun fand Er die Sachen nicht aller⸗

dings ſo geſtellet / wie er ſie bey ſeiner Abreiſe gelaſ⸗
ſen hatte : Dann es hatten ſich etliche Strelitzen
( welches bekanntlich die Moſcowitiſche Militz iſt / ſo

chen werden / und ſich auff 40000 . belauffet ) zt

entweder / wie einige Nachrichten es geben / wegen

eine Zeither nicht richtig erfolgeten Solds / oder auch/
wie andere Berichte es mit ſich gebracht / wegen Miß⸗
vergnuͤgens uͤber das langeAusbleiben des Czaaren /
wozu ſich andere geſchlagen / welche mit dem Czaar

nicht wohl zufrieden waren / wegen an thnen oder

denen Ihrigen veruͤbter Straffen / oder daß er ſonſten
ihrer Meynung nach ihnen nicht zu Willen geweſen/
und nunmehr im Truͤben zu fiſchen gedachten : Des

Cʒaaren Schweſter / diePrinceſſin Sophia / ſoll auch

einige Anſchlaͤge dabey gefuͤhret haben/ um ſich hinwie⸗
der die Regierung in die Haͤnde zu ſpielen/ unter dem
Vorwand / daß in Abweſenheit des Czaaren ihr als

der naͤheſten Erbin des Reichs die Verwaltung deſ⸗

elben gebuͤhre/ wie dann ſelbige bekantlich ſchon ein⸗

mal Anſchlaͤge gefͤhret/ ihn von dem Thron hinun⸗
ter / und ſich hinauff zu bringen / und deßhalb in ein

Kloſter verſperret worden : Hierzu kam ein unglei⸗
ches Geruͤchte / welches einige Ubelwollende / umb ihr

Vorhaben deſto leichter auszufuͤhren/ ausgeſprenget/
als wolte der Czaar bey ſeiner Wiederkunfft eine

gantz andere Art von Regierung anrichten / und die

Ruſſiſche mit der Roͤmiſchen Kirche vereinigen⸗

worzu er viel Frembde mit ſich braͤchte / umb dieſes

alles ins Werck zu ſtellen : War Ihm alſo geſchrie⸗
als den 1 T. 1. dito mit wenigem Gefolg / angekom⸗ ben worden / daß wann er nicht ſeine Wiederkunfft

be⸗
—
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1771 wuͤrde / zu beſorgen ſtuͤnde / daß ihm
der Eingang zu ſeinen Reichen gar moͤchte verſchloſ⸗
ſen werden . Als er nun vorgemeldter maſſen in

der Moſcan wieder angelanget / ſo hat er eine genaue

Unterſuchung dieſes Auffſtands angeſtellet / und /
umb darzu zu gelangen / die Verdaͤchtige anfangs
mit den Haͤnden ruͤckwerts an eine Wippe bin⸗

den / und mit der Knott auff den bloſſen Leib ſo

lange erbaͤrmlich peitſchen laſſen / biß gantze

Stuͤcke Fleiſch von ihnen gefallen / ſolches auch / ehe
die Wunden recht heile worden / an ihnen wiederho⸗
len laſſen / biß ſie durch unertraͤgliche Schmertzen
uͤberwunden ihr gehabtes Vornehmen offenbahret/
worauff dann das Todes⸗Urtheil erfolget / und wur⸗

Beſchreibung
einen runden Balcken geleget/ und ihnen daſelbſt die
Koͤpffe abgehauen / andere wurden an Armen und
Beinen geraͤdert/ und ſo auff die Raͤder geleget /wor ,

auff ſie biß auff den dritten und vierten Tag gelebet /
und in den groͤſten Schmertzen unter allerhand ver⸗

zweiffelten Reden geſtorben/ worunter zwey Griechi⸗
ſche Moͤnche von &. Batilii Orden geweſen / weil ſie
die Strelitzen mit Vorzeigung der H. J . Marien und
8. Nicolai Bilder wider die Regierung angehetzet,
Etliche Vornehme wurden geſpieſſet / worunter der
Vice - Patriarch , deſſen Leib nach dem Tode vor der

Kirche der H. Drey Einigkeit auff ein Rad geleget/
und gegen uͤber ein Capellan gehenckt / zwo von de⸗

nen vornehmſten Damen der Princeſſin Sophie le⸗

den an beyden Ausgaͤngen der Stadt zwantzig der

Schuldigſten / auch ſonſten an unterſchiedenen Or⸗
ten / wo ſie ihr Vorhaben auszufuͤhren vermeynet

je zehen und zehen auffgehencket : An dem Kloſter
auſſer der Stadt wurden gleichfalls 28 . Galgen ins

viereckigte auffgerichtet / und an dieſelben ihrer bey
120 . biß 30 . gehencket . Viele auch bey 30 . 50 .

80 , biß roο . zugleich wurden neben einander auff

geſandte an die vereinigte Niederlande / de

Bonrepos , in dem Haag angelanget / nach⸗
dem die bißherige Koͤnigl. Gevollmaͤchtigte/ de Cre⸗

cy und Callieres , wie ſchon in den Geſchichten des

vorigen Jahres gedacht worden / den 16 . Decembr .

vorher ihre Abſchieds Audience mit den gewoͤhnli⸗
chen Solennitaͤten gehabt / die auch darauff den 7.

Januar. ihre Růͤckreiſe angetretten .
Der lolenne Einzug aber deſſelben geſchahe erſt
den 19 . Aug . an welchem Tage er ſich des Mor⸗

gens nach Delfft begeben / und daſelbſt durch den

Hofmeiſter des Staats Mr . Heſſel war tractiret

worden : Nachmittage umb 3. Uhr ward er mit

nachdem er allda ausgetretten / durch die Deputirte
der Hnn GeneralStaaten / den Herrn von Grove⸗

ſtein und Lemker / empfangen / und in die erſte Caroſ⸗
ſe vom Staat / ſo mit 6. Pferden beſpannet war / ge⸗
bracht worden / worinn die Herren Deputirte gegen Vorfahren / ſo die erſte Stuͤße des Niederlaͤndiſchenf
ihm uͤber ihre Stelle genommen / und darauff den

Einzug folgender maſſen fortgeſetzet : Erſtlich kam

des Hofmeiſters Herrn Heſſels Caroſſe mit zweyen

Pſerden/ naͤchſtdem des Herrn Abgeſandten Laquay⸗
en / gruͤn gekleidet / mit einer breiten ſeiden⸗ und ſil⸗
bernen Galone beſetzt / und weiſſe/ rothe und gruͤne
Pluͤmen unter einander gemenget auff den Huͤten;
ferner des Abgeſandten Hofmeiſter zu Pferde / und

hinter demſelben J . Pagen auch zu Pferde mit weiſ⸗
ſen Pluͤmen auff den Huͤten/ und dichte mit ſilbernen
nd guldenenGalonen beſetzten Kleidern / hierauff
die Staats⸗Caroſſe / worinn der Abgeſandte und die

Deputirte ſaſſen / endlich des Abgeſandten 3. Caroſ⸗
ſen / zwey lnit acht⸗ und eine mit ſechs Pferden be⸗

ſpannet . In dieſer Ordnung gieng man von der

Herrn Vruͤcke uͤber den Ryßwickiſchen Weg / und ſo
weiter laͤngſten den Dolen und Viver biß in Printz
Moritzens Hauß / allwo der Abgeſandte 3. Tage auff
des Staats Unkoſten tractiret worden . Den 22 .

Vereinigte und Koͤnigl. Niederlaͤndiſche Geſchichte.
Reuer Fꝛan⸗Der 1. Januar . iſt der neue Frantzoͤſiſche Ab⸗

bendig begraben / andern wurden Haͤnde und Fuͤſſe
abgehauen/ oder Ohren und Naſen abgeſchnitten / ſo
daß ſich die Zahl dieſer Unſeligen biß auff 6000 . er⸗

ſtrecket / derer Haͤuſer abgebrochen / und ihre Weiber
ins Elend verjaget worden / derer viele auch dem Be⸗
richt nach in gantzen Booten voll auff denn Waſſer
verſencket worden .

Pferden / in Gefolge ſeiner 3 und 40 . biß 50 . an⸗

derer Caroſſen / theils mit ſechs / vieren und ztwey

Pferden / durch Ihr . Hochmoͤg. Deputirte / die Her⸗
ren von Eſſe und Drews / aus Printz Morißen Hau⸗
ſe zur Audience in der Herren Staaten Verſamm⸗
lung abgeholet / wobey in dem innern Hofe die Hauß⸗
Wache im Gewehr ſtund / und die Trommeln ruͤhr⸗
te ; Der Abgeſandte ſtieg hier nebſt den Deputir .
ten aus der Caroſſe / und gieng durch den Saal in

das Verſammlungs Zimmer / und nachdem ihm ein

Armſtuhl geſetzet worden / redete er die Herren Gene⸗
ral⸗Staaten an / des ungefaͤhren Inhalts : Daß er

densſchluß deſſen zu ihnen tragenden Aflection

gnugſam uͤberzeuget ſeyn. Er haͤtte ihm aber den⸗

noch ausdruͤcklich befohlen / die Freundſchafft und

Hochhaltung / ſo Se . Maj . zu ihnen truͤge / zu er⸗

neuern : Er haͤtte dieſes von ſeinen glorwuͤrdigen

Staats geweſen/ geerbet / und haͤtte der langwierige
Krieg nicht Krafft gmug gehabt/ ſolches aus ſeinen
Gedancken zu bringen / und weil es viel empfindli⸗
chergeweſen / ſeine alte Freunde verlohren zu haben/ als

uͤber die Vortheile ſich zu freuen / ſo Ihm durch ſo viel

gluͤckliches Erfolgen in dem gefuͤhrten Kriege zuge⸗

wachſen/ ſo haͤtte er mitten in ſeinen onquẽten an

ſich gehalten/ und nicht ſo ſehr vor ſeine Laͤger geſorget/
als Ihr . Hochmoͤg. den Weg zu zeigen/ wodurch Sie
wieder in ſeine Atlection moͤchten gelangen / in

Hoffnung / daß ſie Ihnen nicht weniger als vor die

ſem wuͤrde lieb und angenehm ſeyn. Ihr . Hochmoͤg.
haͤtten dieſe genereuſe Bezeigung endlich erkannt /
und waͤre nichts uͤbrig/ als daß Sie dieſe von neuem

angetragene Freundſchafft Ihnen zu Nutze machen /
Ihnen auch keine andere Puitlance von Europa
darinn vorkommen laſſen moͤchten: Er / der Abge⸗
ſandte / ſuche ein ſonderbares Vergnuͤgen darinn /
wann er zu Befeſtigung beyderſeits guten Vemeh⸗

ward er darauff in der erſten StaatsCaroſſe mit 6.

Niederlaͤndiſche

zwar nicht zweiffele / Ihr . Hochmog . wuͤrden durch

ſeines Koͤnigs Conduite bey dem getroffenen Frie,84 — 88 83
einer Jagt biß an die Hof⸗Bruͤcke gebracht / und

—
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in der Ruhe von Europa und Befoͤrderung der
Kanffmannſchafft threr Unterthanen noͤthig waͤre
und verſichere / daß ſein Koͤnig zwar viele von groͤſ⸗

ſern Meriten zu Ihnen haͤtte ſenden koͤnnen⸗ aber

keinen / der groͤſſerenÆltim von Ihr . Hochmoͤg. Re⸗

gierung und dero ſaͤmtlichen Perſonen / alser/ mach⸗

te . Der Herr von dier / ſo damals prælidirt / ant⸗
wortete hierauff : Sie haͤtten mit hoͤchſtemVergnuͤ⸗

gen auffgenommen / daß ſie ſich mit der Gegenwart
eines Minifters von einem Koͤnige geehret ſaͤhen/
gegen welchen ihr Staat jederzeit ſo viele Venera⸗

tion und Ehrerbietigkeit getragen ; Sie danckten

Gott / daß ſie ſich wieder in einen gluͤcklichen Frie⸗

den geſetzet ſaͤhen/ und wuͤrden nicht ermangeln / Sr.
Mafeſt . zu bezeugen / wie hoͤchlich vergnuͤgt ſie uͤber

dieſen Frieden waͤren / ſie wuͤrden auch allſtets gefliſ⸗

ſen ſeyn/ allen den Puncten / woruͤber man ſich ver⸗

einiget/ auffrichtig nachzuleben / in Hoffnung / daß

beyderſeits Unterthanen ſich der Fruͤchte dieſes Frie⸗
dens lange Zeit erfreuen wuͤrden . Inſonderheit aber

ihnen angelegen ſeyn laſſen / da Se Koͤnigl. Maj .
die Guͤte gehabt / ſie Ihrer Freundſchafft zu wuͤrdi⸗

gen / ſelbiges mit aller Ehrerbietung zu erkennen .

Nicht weniger waͤren ſie Sr . Maj . verbunden / daß
Sie einen ſolchen Miniſter zu Dero Abgeſandten
ertwaͤhlet/ deſſen gute Qualitaͤten in der gantzen Welt

ſo hoch geachtet wuͤrden / waͤre ihnen daher des Hn.
Abgeſandten Ankunfft deſto angenehmer / und wuͤr⸗

den ſie nicht unterlaſſen / alleZeichen von Atlection

Ihn ſehen zu laſſen / auch da er einige Conſidera -

tion vor den Staat zu ſehen bezeiget / ſo waͤren

Sie Ihm auch deßwegen hertzlich verpflichtet/ baͤten
inder guten Meynung von Ihnen zu verharren / und

wuͤrden Ihm davorallſtaͤts hoͤchſt verbunden verblei⸗

ben .

Den 16 . Jan . hatte der Schwediſche Abgeſandte
und bißheriger Mediatot Baron von Lilienroth mit

gleichmaͤſſigen gewoͤhnlichen Ceremonien / vor den

Herren General⸗Staaten Audience : Er hielt ei⸗

ne kurtze Rede in Schwediſcher Sprache / welche

von dem Secretario Fagel oͤffentlichabgeleſen ward /
und hielt in ſich eine Notification , daß der Koͤnig
in Schweden / Carl der XII . die Regierung ange⸗

tretten / und waͤrezu Stockholm ſchon wuͤrcklichge⸗
kroͤnet worden z Se . Koͤnigl. Majeſt . haͤtten be⸗

ſchloſſen / diejenige Freundſchafft und das gute Ver⸗

nehmen / welches Dero Hoͤchſtſeligſter Herr Vater
mit Ihr . Hochmoͤg . geſtifftet / auffrichtig fortzuſe⸗
ßen . Bemeldter Ambafladeur hat hernach die

Herren Deputirten / ſamt denen anweſenden Am⸗

baſſadeurs und fremden Minitterae , miteinem

praͤchtigen Gaſt⸗Gebot tractiret / und des Abends /
ſeinem Koͤnigzu Ehren / Weinlauffen undFreu⸗
den⸗Feuer anzuͤnden laſſen .

Den folgenden 3. April . darnach hat ſelbiger ſei⸗
ne Abſchieds⸗Audience gehabt / des Inhalts / daß
weil nunmehr das Friedens⸗Werck zu Stande ge⸗
kommen / Er Ordre erhalten wieder zuruͤcke zů keh⸗
ren / inzwiſchen aber doch Sy . Koͤnigl. Mʒajeſtaͤt zu

Schweden beſtaͤndiger Freundſchafft die Herren
Staaten nochmahls zu verſichern ; welchem
dann der Præſident geantwortet / und wegen der

bey dem Friedens⸗Wercke angewandten Oflicien
Danck geſaget .
Den 21. Eebr. ward ein nochmahliges Edicd zu

Bezahlung des hunderſten Pfennings publiciret/ 1698 .
um denen aus dem vorigem Kriege entſproſſenenBe⸗
ſchwerden des Landes abzuhelffen / und den Staat
in Defenſiontu ſtellen .

Den 27 . Mart . lieſſen die Herren Staaten von

Holland und Weſt⸗Frießland ein Edict public iren /
wegen der Simonie und Erkauffung der Geiſtlichen
Aemter / daß nemlich alle die jenige / ſo zum Pre⸗

dig / Amt ernennet worden / nachdem ſie das Examen

abgeleget / wie auch wann ſie ſonſtenzum Predigt⸗
Aint beruffen worden / mit einem Eyde bekraͤfftigen
ſolten / daß ſie ſolches Amt zu bekommen / niemand

einiges Geſchencke oder Gabe gegebenoderzugeſaget /
auch dergleichen ins Kuͤnfftige niemals thun wolten ;
die jenige nun / welche dieſer Verordnung zuwider

handeln wuͤrden / ſolten ihres Dienſtes verluſtiget
ſeyn / und denen Gerichten noch 4 . mahl mehrbezah⸗
len / als ſie geſchmieret oder verſchencket haͤtten/ auch
uͤber dieſes als Meineydige geſteupet werden . Sel⸗

bigen Tag iſt auch zu Amſterdam in des vornehmſten
MoſcowitiſchenAbgeſandten le Fort Logier der Ge⸗
burtstag des Czaariſchen Kron⸗Printzen 11
worden / welcher der Zeit in das neunte Jahr ge⸗

treten .

übernachteten zu Honslardyck ꝛc. und begaben ſich
den folgenden r . Aug . nach dem Haag . Den 20
wohneten Sie der Verſammlung der Herren Gene⸗
ral⸗Staaten bey / und wurden darauff von den Aus⸗

laͤndiſchen Miniſtris und andern Groſſen des Lan⸗

des bewillkommet . Den 6, aber ſeynd Sie nach
Loo gegangen .

Den 18 . und 19 . Sept . haben Se . Koͤnigl. Maj . Haͤlt Ru⸗

indem Campement bey Klahrebeck / unfern Arn⸗ ferung.
heim / eine Keveue der NiederlaͤndiſchenTrouppen /
ſo wohl Oavallerie als Infanterie gehalten / welche

bey 18000 . ſtarck gerechnet worden / und folgends
ſich den 20 . wieder nach ihren Garniſon· Plaͤtzen be⸗

geben ; Se . Koͤnigl. Maj , aber begaben ſich den

30 . nach Zelle / allwo Sie ſich etliche Tage mit der

Jagt erluſtiget / und ſeynd endlich den 23 . Octob.
wieder zu Loo angelanget / folgends aber den 1x .

Nov. mit der Eſquadre des R itters Shovel zur Repſetwie⸗
See gegangen / und den 13. fruͤhezu Marygatt inſder ab.

Engelland angelanget.
Als auch wegen des ſchlechten Wetters dieſes

Jahrs / die Theurung uͤberall wieder anzuwachſen
ſchiene / ſo haben die Herren General⸗Staaten im

Monat Sef t . Octobr . Novemb . unterſchiedene
Verbotte von Außfuͤhrung des Getreydes / Staͤrcke

chen ergehen laſſen .
In den Koͤnigl . Niederlanden ward mit Eacul⸗

Evacuirung der von den Frantzoſen bißher ingehab⸗ rung eini⸗

ter Staͤdte fortgefahren / und la Koche den 26. Jan. ger Platze⸗

Arlon den 27 . wiedergegeben : Dieſen folgetediel.

den : Es langete nemlich der Spaniſche General
Graf von Autel den 29 . Jan . zu Bartingen eine

Stunde von Luxemburg an / und ließ dem Frantzoͤſt⸗
ſchen General⸗Lieutenant de Læmarin wiſſen / daß
er zur Abwechſelung bereit waͤre/ ruͤckte auch darauf
den 30 . Jan . fruͤhe um7. Uhr mit 400 . Spaniſchen

Ooo 3 biß

Den 31. Jul . zu Abend ſeynd Se. Koͤnigl. Maj .Es kommet
von Engeland in Oranien⸗Polder angekommen /der Köuig

von Engel⸗
laud an.

Verſchiede⸗
— 2 3 18

oder Steiffſel aus dem Getreyde zu machen / oder 958 ſwegendes
Brantewein aus demſelben zu brennen / und derglei⸗ Getreydes . “

4
.

Veſtung Luxemburg mit dieſen beſonderen Umſtaͤn⸗Luxemdurg.
onderlich

4
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wartende : Solchem nach erhub ſich der Frantzoͤſiſche
General um 6. Uhr mit ſeiner Garnilon ins Feld /
und blieb auſſer der Haltpt⸗Wache ſo lange ſtehen/
biß die 400 . Spanier Ihn abgeloͤſet und hinein

marchiret waren : Hierauf folgte der Graf von Au⸗

tel / mit 2. Bayeriſchen Regimentern unter dem

Obriſten Maflay und Haxthauſen / und compli -
mentirte unterweges aufs freundlichſte den Frankzoͤſ .
General⸗Lieutenast , welcher nach empfangenem

Compliment ſeinen MarchnachLonge y foꝛtgeſetzet:
Nach geſchehener poftirung / ward der neue aouvet -

neurmit ſeinen Otliciꝛeꝛn / von allen anweſendenbræa⸗
laten und der geſamten Cleriſey, mit Kreutz und Fah⸗
nen / zur Franciſcaner⸗Kirche gefuͤhret/ llwo man das

Te Deum laudamus geſungen und Meſſe gehalten /

von denenEr weiter nach dem Hof begleitet worden / da
Er von der Ritterſchafft und denen Staͤnden / die

[ Complimenten empfangen . Auff der Straſſen

hat ſich die Buͤrgerſchafft / alle mit aufgeſchlagenen
Huͤten/ und darauf habenden Koͤnigl. Spaniſchen
Wapen / nebſt zwey Compagnien Studenten und

junger Mannſchafft prærlentiret / wobey ſie mit con⸗

ſtinuirlichen Freuden ⸗Schuͤſſen und Frolocken/
biß in die Nacht ſich höͤren laſſen .Es lebe der Koͤnig in

Spanienl Kuꝛzzuvor aberhatten Se. Churfl. Durchl.
zu Baͤyern den Eyd der Treue von dem Grafen von

Autel / als kuͤnfftigem Gouverneur zu Luxenburg

genommen / und ſelbigen bey dem Abſchiede mit einem

koſtbahren Ringe / wie auch Stock und Degen / wel⸗
cher mit Diamanten verſeßzet/ beſchencket . Den

3. Eebr . ſeynd auch die Staͤdte Beaumont / Chimay
und Walconet geraͤumet / und den Spaniern wieder

abgetreten worden . Im Monat April giengen
Se . Churfl. Durchl . zu Baͤyern nach Mons / umb

ſelbige Veſtung zu beſichtigen / allwo ſie mit vielen

Freudenbezeigungen / zweyen Ehren ⸗Pforten / und

darin enthaltenen ſchoͤnen Inſcriprionen auf Se .

Koͤnigl. Maj . von Spanien / und Se , Churfl .
Durchl . empfangen worden . Derer eine Se —

Koͤnigl. Maj . unter andern beræ , talicæ , Belgi -
cœ , Africanæ & Americæ Gentis Amorem ,

dieſe Se . Churfl . Durchl . Pannonicum , Ileyti -
cum , Bulgaricum , Ihracium , Debellatorem

geheiſſen . Den 6. Julii trate Se . Churfl . Durchl ,
Dero Reiſe nach Luxemburg an / und kamen denſel⸗
ben Tagnach Charleroy , allwo Ste von demſelbigen
Gouverneurdem Herrn von entumilleunter Loͤ⸗

ſung des Geſchuͤtzes empfangen worden ; Hierauf

fen von Brovay gleichermaſſen bewillkommet / mit⸗

hin die Garniſon und Buͤrgerſchafft im Gewehre
præſentiret worden : Dieſem nach beſahen Sie fol⸗

genden Tags die Waͤlle und Magazynen / und ſeßzten
ihre Reiſe weiter fort / zu Marche und Famine zu

uͤbernachten / kamen darauf nach Arlon , und ließ in⸗

deſſen der Gouverneur von Luxenburg / Graf von

Autel / die gantze Garniſon , wie auch die Burger⸗
ſchafft und andere junge Leute/ vor dem neuen Thore
in die Waffen kommen / allwo ſie ſich in zwo groſſe

Reyhen geſtellet : Gegen Mittag den 9 . Juli kamen

Se . Churfl. Durchl . zu gedachtem Luxenburg an /

Beſchreibung
1693 . biß an die Neue Pforte / den Abzug der Frantzoſen er⸗

giengenſie nach Namur / woſelbſten ſie von dem Gra⸗

RRRAAEA
ckeln in die Kirche der Kecollecten begleitet / alwo
Sie von dem Abt dieſer Provintz empfangen / und
vor den Altar gefuͤhretworden . Man ſang hierauf
das Le Deum , undbrachte nach deſſen Endigung
Se . Churfl . Durchl . in des Gouverneurs Hauß /
in welchem die Land⸗Staͤnde und der gantze Adel
ihre Complimenten ablegeten . Die Buͤrger aber

hatten ihre Haͤuſer mit gruͤnen Zweigen / Gemaͤhlden
und Tapetenausgezieret / und hoͤrete man ein faſt un⸗

aufhoͤrliches Freuden⸗Geſchrey . Die beyde folgende
Tage beſichtigten Sie die Fortiticauonen und

Magozynen / und giengen darauf den 12 . auf Arlon
zuruͤcke/ den r3. ſeynd Sie zu Battogne angelanget /
allwo die De put ite der Land⸗Staͤnde dieſelbe herr ,
lich tractiret . Den 14 . hielten Sie zu Marche

das Mittag⸗Mahl / und giengen von dannen eilends
uͤber Namur wieder nach Bruͤſſel / allwo ſie Abends

umb 7 . Uhr angelanget . Den 2r . ward daſclbſt
die beruͤhmte Proceſlion gehalten / und wurden Se.
Churfl . Durchl . mit Dero Chur⸗Printzen / und dem

gantzen Hof⸗Staat / auf dem Stadt⸗Hauß / von dem

Magiſtrat praͤchtig tractiret / und ſahe man hoͤchſt ,
gedachten Churfuͤrſten mit dem Chur⸗Printzen an

einer Tafelallein / die uͤbrigen Perſonen aber/ anan⸗
dern Tafeln ſitzen. Die Churfurſtin mit denen

Damen / wurde indeſſen in einem andern Hauſeauf
dem Marckt / auch auf der Stadt Unkoſten / geſpei⸗
ſet. Folgends nahm gemeldte Proceſlion ihren
Anfang / welchem allerſeits hohe Perſonen zuſahen/
und waren die erſte hierin drey Erigaden von Stu⸗

denten/ nebſt zweyen Triumph⸗Waͤgen: Dieſen folſ
geten die Rieſen mit allerhand Thieren / als Loͤwen/
Tieger / Adler / Greiffen / Camelen / See⸗Pferden/
Delphinen / Crocodilen / und andern auslaͤndiſchen
Thieren / auff welchen kleine Kinder ſaſſen/ die nach
der jetigen Nation gekleidet waren / bey welcher

ſolche gezeuget werden . Nach dieſen ſaheman ein

Kriegs⸗Schiff / unterſchiedliche Triumph⸗Wägen
und andere Zierrathen . Um 5. Uhr flengen die J .

Bruͤderſchafften an auffzuziehen / deren die Erſte
war / die von dem Degen / ſo als Dragoner ausmon/
tiret. Die Andere/ die Feuerroͤhrer / unter denen Se,
Churfl . Durchl . damahls Koͤnig waren / daher ſie
auch die Churfuͤrſtl . Liverey/ nemlich der blauenRoͤcke
mit ſilbernen Galaunen trug / die Camſoͤler waren

von geblůhmtem Satin / und die Huͤte mit weiſſen
und blauen Federn gezieretz und ward geſagt/ es haͤt
te die Montirung vor jeden Mann 300 . fl. gekoſtet/
wozu Se. Churfl . Durchl . das Gewehr hergegeben .

Die Bruͤderſchafft der Bogen⸗Schuͤten ware auff
Spaniſch gekletdet / und machte auch die bey 0
Spaniern gewoͤhnliche Exercitien . Die von S§t . Ja—

ris zog Roͤmiſch auff und exercirte ſich auff Ftan /
tzoͤſiſch . Die von der groſſen Zunfft waren eben 0
montiret / und machten die Exercitien auff heutige
Manier .

Hergegen hat der Ert⸗Biſchoff zu Mecheln an ſtatt
dergleichen Freuden⸗Bezeugungenoͤffentliche Gebet⸗

ler und Proceſſionen angeordnet / datmit GOtt den

Koͤnig in Spanien / ſeinen Allergnaͤdigſten Koͤnig
und Herrn / noch laͤngerbey deben erhalten / und alſo
alles bevorſtehende Ungluͤck uͤber die Spaniſche Laͤn⸗

3 r —Niederlaͤndiſche

und wurden von dem Stadt⸗Magiſtrat empfangen / ſder in Gnaden abwenden wolte . 4

mithin mit einer dreyfachen Salve aus Stücken und. Den 13 . Sept . haben die Buͤrger zu Corttyck Turtuel
Muſqueten bewillkommet / auch mit brennenden Fa⸗mit denen zu Meenen / nach einer alten Gewohn⸗ catſteht

helt/En



90,

Tumult in
Gent.

Engliſche
Trouppen
reducirt .

Rückſtaͤdi⸗
ge Schulden
unkerſuchet/

Geſchichte.

g. het / unm den gildenen Ball geſpleler wobey die et⸗
1698 . (tredas beſte gethan . Nach geendigtemSpiele aber

entſtund zwiſchen Beyden ein hefftigesGezaͤncke / in

dem die Buͤrger zu Meenen ſehr veraͤchtlich von dem
Koͤnig in Spanien und ſelbiger gantzen Nation
redeten / welches die Cortryc kerverdroß / daher ſie

jenen ihre Stoͤcke vor die Naſe hielten / ſelbige aber
jogen ihre Degen / und gaben dadurch Anlaß zu ei⸗

nem ſcharffen Scharmuͤtzel / in welchem beydeThei⸗
le ſo hartnaͤckig fochten / daß vier von denen Buͤr⸗

gern zu Meenen auff dem Platz todt blieben / und

noch zwey andere todtlich verwundet wurden . Ohne

dieſe ſind auch noch viel andere krumm und lahm ge⸗

ſchlagen ;dieuͤbrige aber haben/ weil die Bruͤcke zu

klein war / durch das Waſſer / die Heuͤle genannt /
ſetzen / und ſich alſo mit der Flucht lalviren muͤſſen/
ungeachtet ſie viel ſtaͤrcker als die Cortrycker gewe⸗

ſen. Bey dieſer A cion haben die von Cortryck
viel Flinten / Piſtohlen / Degen /Seoͤcke mit Sil⸗

ber beſchlagen / Paruquen und Huͤte zur Beute be⸗

kommen . 535
Auch iſt den 7. Octobr . zu Gent ein gefaͤhrlicher

Tumult entſtanden / indem das gemeine Volck von

dem Laͤndgen Herodes und dem Walonen⸗Quartier

in groſſer Menge zuſammen lieff / welches ſich mit

allerhand Inſtrumenten bewaffnet hatte / undda⸗
mit auff das Hauß eines Korn⸗ und Mehl⸗Haͤnd⸗
lers / Namens Faraſin, zueilete . Sie warffen mit

Steinen alle Fenſter ein / ſchlugen mit Beilen und
Aexten die Haußthuͤrin Stuͤcken/ und pluͤnderten

Jahres geſehen / was maſſen man nach ge⸗
ſchloſſenem Frieden und Wiederkunfft Sr .

Maj . in Engeland in dem Parlement den meiſten
Stimmen nach den Schluß gefaſſet / die bißher in

Dienſt geweſene dand⸗Militz zu reduciren / und nur
etliche oοοο Mann beyzubehalten ; Welches dañ /
ungeachtet man wohl ſahe / daß es der Glorie der
Nation und dem gegenwaͤrtigen Zuſtande der At⸗
faires in Europa noch weit zutraͤglicher ſeyn wuͤr⸗

de / wann eine anſehnliche Anzahl Trouppen bey
Haͤnden bliebe / dennoch bloß unter dem Vorwand /

des Landes Privilegien nicht zu kraͤncken / ſeinen
Fortgang gehabt / und ward demnach / vermoͤge
Schluſſes vom 28. Januar. und 3. Eebr . einem je⸗
den Soldaten / nebſt ſeinem gewoͤhnlichen Sold / 14 .

TageUnterhalt / und 3. Engliſche Schilling vor ſei⸗
nen Degen / den er zuruͤcke muͤſſen laſſen / ausgezah⸗
let / die Reuter bekamen noch eine Verehrung von
6. Tagen Sold dazu ; ingleichem jeder Officierer /

W3. haben in den Geſchichten des vorigen

Denckwuͤrdiger Geſchichte⸗

heten ſich zwar ſehr/ ſie auseinander zu bringen / es

das gantze Hauß reine aus / wobey ſie gegen diejent⸗ begeben. In andern Orten ſind ebenfalls derglei⸗
ge / ſo die Theurung des Brods muchwillig verur⸗ chen Placaten und Edicten publiciret worden .

Engliſche Geſchichte .

4

ſachet / viel hefftige Schmaͤhworte ausſtieſſen . Der
Ober⸗Amptmann / und der gantze Magiſtrat , bemuͤ⸗

war aber alles vergebens . Hingegen haben die Ca⸗

puciner / Barfuͤſſer und Carmeliter / welche ſich unter

dieſes wuͤtende Heer gewaget / durch bewegliches Zu⸗
reden / vieles von denen geſtohlenenGuͤtern wieder

bekommen : Weil nun der Magiſtrat zu gedachtem
Gent beſorget / es moͤchte dieTheurung je mehr und

mehr uͤberhand nehmen / und der Aufflauff des ge⸗
meinen Volcks noch groͤſſer und gefaͤhrlicher werden /
ſo ließ er den 12 . Octobr . alle in Gent ſich auffhal⸗
tende Fremdlinge auff das Rathhauß fordern / und

einen jeden fragen / woher er waͤre / und was fuͤr ein

Gewerb er in dieſer Stadt triebe . Welche nun un⸗

ter ihnen keine vergnuͤgliche Antwort geben konnten /
denen wurde befohlen/ daß ſie ſich innerhalb 24 . Stun⸗
den hinaus begeben ſolten / alſo / daß den andern Tag
eine ſehr groſſe Menge wegreiſete . Weil aber doch
deren unterſchiedliche zuruͤck blieben / ſo ließ bemeld⸗

ter Rath bald darauff noch ein Placat anſchlagen /
worinnen allen Landlaͤuffern / und andern muͤſſigen
Leuten / welche keine gebohrne Unterthanen dieſer
Lande waͤren / anbefohlen ward / innerhalb 3. Tagen
ſich weg zu begeben/ und ſolten die/ ſo ſich wider ſol⸗
ches Verbott nach der geſetzten Zeit betreffen lieſſen/
das erſtemal gegeiſſelt / das anderemal aber gebrand⸗
marcket / und auff die Galeren gebracht werden . Es

muſten ſich auch alle Bettler / ſo auff Spaniſchem
Boden zu Hauſe waren / an den Ort ihrer Geburt

254000, . der Hertzog zu Wolffenbuͤttel 121229 .
der Biſchoff zu Muͤnſter 149997 . die Hertzogen zu

Hanover und Zell 50000 . der Hertzog zu Holſtein
25000 , der Koͤnig in Dennemarck 111100 . die

jenige / welche Brod und Fourage gelieffert haben
1770ο . Pfund Sterlings / und in allem die Schul⸗
den wegen Bezahlung derFlotte / und Erhaltung der

fuͤglichſten moͤchten abgefuͤhret werden .

Den 1r . 1. Jan . zu Mitternacht kam der Graf

her Obriſter bey des Koͤnigs Jacobi Leib⸗Regiment
in Franckreich geweſen war / verkleidet in Londen/ be⸗

zu Bette lag / und zwar vor 13 . Jahren ihm war

ſowol bey der Cavallerie als der Jufanterie und Dra⸗

gouner / beydes abgedanckte / als die noch ſolten ab⸗

gedancket werden / einen halben Monat⸗Sold / biß

ſie voͤllig bezahlet / oder wann ſie Eingebohrne von

England waͤren / ſonſten accommodiret wuͤrden .

N

befunden / daß Se . Churfl. Durchl. zu Branden⸗

burg wegen der Sublidien noch zu fordern haͤtte
180000. Thaler / der Landgraf zu Heſſen⸗Caſſel

angetrauet worden / aber wegen ihres damaligen zar⸗

ten Alters ihm noch nicht ehelich beygewohnet hatte /
erhielt es auch nach vieler Muͤhe: Es war aber

durch einen Haußgenoſſen ſo fort dem Lord Spencer
entdecket / der es ferner den Capitains der Garde kund

Hierbeneben wurden die durch Gelegenheit des Ktiegemacht / worauff dieſe ſich mit etlichen Muſquetie wird drüber

ges noch ruͤckſtaͤndige Schulden unterſuchet / undſrern nach des Grafen von Sunderland Hauß bega⸗
eutdocke der

ben / ihn aus dem Bette von der Gemahlin wegnah⸗von der Sei⸗

men / und in die Wacht nach Whitehal brachten / te weg ge⸗

wobey er ſich ganz froͤlich bezeiget / gab der Wacht und in

einen

1698 ,

und aiff
Armee zn Lande / ſich noch auff J . Mlllionen belief/ ducecefel＋S . bie 5
fen/ und darnach auff Mittel gedacht/ wie ſolche am führen / ge⸗

dacht .

Des Gra⸗

Sunderland
Clancart , des Grafen von Sunderland Schwie⸗Invon
gerſohn/ der vor einigen Jahren in Irrland zum Tochter⸗
Kriegs Gefangenen gemacht / und in die Tower ge⸗mannent
bracht worden / von dar aber entkommen / und biß⸗ Weiſe an/

gab ſich nach ſeines Schwiegervaters Hauß / ver⸗ begibt ſich
„ nach feiner

langete mit ſeiner Gemahlin zu ſprechen/ welche ſchon he U

Gemahlin

nommen /
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des Koͤnig Williams / als des rechtmaͤſſigen Koͤniges8
2

von Groß⸗Britannien / Geſundheit / des Koͤniges Ja⸗

Feuer in der Whitehal / oſſes Theil
Whlkeſol . § in der Whitehal / welches ein groſſes Theil

ret und aus⸗

einen azůldenen Louis zum Trincken / trunckſelbſt

ob Confußion , und des untergehenden Pabſt⸗
chums ; gab dabey vor / daß er vernommen / lvie

daß eine Bille vom
aihe

unter Haͤnden waͤre/
alle die jenige hohen Verraths ſchuldig zu erklaͤren /
ſo in Koͤnigs Jacobi DDienſten oder ſonſten in Cor -

eſpondence mit ihm ſtuͤnden / haͤtte alſo ſolchem
vorkotnmen / und S e. Maj . umb Gnade bitten wol⸗

len / wuͤrde ſich auch den folgenden Tag bey dem

Staats⸗Secretario ſelbſt angegeben haben : Er

ward aber nichts deſto weniger nach Newgate ge⸗

bracht / und den folgenden Morgen examimret .

Dienſtags den 14 . J . Jan . entſtund ein ſtarckes

dieſes beruͤhmten Gebaͤudes in die Aſche gele⸗d

get / wovon unten bey abſonderlicher Erzehlung der

Feuersbrüͤſte dieſes Jahrs mit etwas mehrern Umb⸗

Beſchreibung

ſtaͤnden wird gehandelt werden . Was maſſen der

Czaarv von der Moſcau d en 19. Januar .zu Harwich
und folgends den 21 . zu London angelanget / und

Den 20 . Januar . gieng der Glaf von Portland
als Extraordineir Beſandter Sr. Majeſt. an den

Koͤnigl . Frantz 017 egleitung des Gra⸗

fen von AWzeſtmorland nach Franckreich ab / und

kam den 3r . zu Pariß an / wovon in den Koͤnigl.

*

den .

cretarius der Regierung / ward an ſtatt des Ritters

Trumbal , welcher umb Dimifſion gebeten / zum

Staats⸗Secretario und geheimen Rath / ingleichem
der Graf von Marlborough zum Gouverneur des

Hertzogs von Gloceſter declarirt .
Den 24 . 14 . Januar . haben Se. Koͤnigl. Maj . in

Dero gewoͤhnlicheim Koͤnigl. Ornat etliche Acten
confirmiret / welcher Solennitaͤt der Czaar in Per⸗
ſon / wiewol incognito, beygewohnet ; und iſt un⸗

ſonen/ befehliget worden / ſich aus dem Reich ;

geben da her,
was ſich allda mit ihm begeben / davon iſt oben 5b bir en den Eyd1
den Moſcowitiſchen Geſchichten Meldung geſchehen . ble

FrantzoͤſiſchenGeſ⸗hichten weiter wird gedacht wer⸗ von Feversbam und Koufly auff etliche ?

Der Her). cob Vernon aber / ehemals Se -

ln
1

ter denen vornehmlich geweſen eine Acte, belangende
die Correſpondence mit dem Koͤnig Jacobo in

Franckreich / dahin lalitende/ daß alllle Sr . Maj. Un,
terthanen / welche ſeither den T . Decembr . 1688 .

Alt . Cal . freywilleg nach Franckreich / oder andere
Frantzoͤſiſche Laͤnder in Ciropa ohne Erlaubniß
Sr . Maj . oder der verſ ſtorbenen Koͤniginſich bege⸗

benhaͤtten/ oder die in dem bißherigen Krieg dem

Kontg von Franckreich buWaſfer oder Lande gedie⸗
net haͤtten/ oder die ſeither dem 13 . Kebr . 1639 . un⸗

ter dem Koͤnig Jacobo in Europa Kriegs⸗Dienſte
gethan haͤtten/ und nach dem 24 . Jandarii dieſes

Jahrs in England / oder andern Herrſchafften St .

Koͤnigl . Maj. ohne Erlaubniß Sr . Maj . unter dem

Geheim⸗Siegel wiederkehren/ als hohen NBerraths
ſchuldig ſolten geſtraffet werden . Daß alich ferner
alle / ſo nach dem 24 . Janduacii dieſes Jahres auf ei⸗
nigerley Weiſe mit dem geweſenen aneeCorreſp ondence hiel ten / oder einiges Geld ih mn

zum beſten uͤbermachten oder bezahlten / gleichfals
hohen Verraths ſchuldig ſolten geachtet werden . In⸗
gleichem ſolten eneg ſo ſich ſeither den 11 . De -

cembr . 1688 . ineinige Herrſchafft des Frautzöſ . Koͤ⸗

nigs / ohne Sr . Maj . oder der verſtorbenen Koͤnigin

gen angeſch lagen/ mit

ctzoͤfiſchen?

des Aller Chriſtlichſten K

Kinder der Engliſchen

EiEngliſch e

begebenhaͤtten/ ʒoderdie ſeith her dem 13 . Feb . 1699.
des geweſenen Englaͤnd . oder Frantzoͤſiſc n Könge
Dienſten geſtanden / und wieder in das Koͤnigreich

Eugl alnd gekommen
waͤren /x or dem 11. Eebr . dieeſes

Jahrs ſich wieder heraus begeben/ oder da ſie eben

ſolten verre iſetſeyn / nicht wieder hineinkkommen es
waͤre dann / daß ſie vor ſelbiger Zeit von Sr . Mʒaj.
Verguͤnſtigung bekommen haͤtten/ zu bleiben / oder

wieder zu kommen/ bey Straffe / in die Miſethat von

hohem Verrath verfallen zu ſeyn. Daß endlich
auch allen Sr . Maj . !0 hikermit ernſtlich
befohlen ſeyn ſolte/ dergleichen Leute nicht z u verbes
gen / ſondern anzugeben/ und allen Fleiß anzuwen⸗

den / ſie zu entdecken / anzugreiffen / und vor rdennaͤ

heſten Friede⸗Richter zu bringen . Welches alles

den 3. Februarii vermitt elft einer beſonddern Pro .

clamation publiq gemacht worden / und ſeynd
darauff vorgedachter Graf Olancart , ing leichem

der Graf von Alesburg und der Lord Mont Gome .

ry , ungeachtet ſie umb Erlaubnuß zu kletben ange⸗halten / wie auch bey 700 . andere verdaͤchtigePer⸗

enagegen 460 . andere ſo genannt

der ? Trrelle g bgeſtattet / und

ben Verguͤnſtigung erhaülten / wor on aue

619 Vernon , geheimer Ettats - Secretarius , diedi

ſte den 9 . April . dem Parlement prerſeniret,
Den 29 . Mart . langete der 6

darcdff
zU

ete Braf von Tal⸗

Extraord . Abgeſandter von Sr . Koͤnigl. Y

Franckreich zu London A ihm d

eilen townten.

waren entgegen gezogen/ und hatte den 7. April . zu

Kenſington be ySr . Koͤnigl. Maj . die er Pri

Audience , denen er auch nebſt der Moſcowitiſchen
Geſandtſchafft nach Newmarkt / einem wegen des

Wettlauffens / der Jagt und Hanenfechtens / bekann⸗

ten Ort / gefolget / und nach Dero Wiederkunfft den

27 . April. die andere . Den 26 . Maji hielt er ſtſ
nen oͤffentlichen Einzug / und ward den 29 . darauff

Windſor zur oͤffentlichen Audience gelaſſen . In⸗
deſſen fand man den J4. Maji am Sonntage an den

Thuͤren der meiſten Irantzoͤſiſ . Kirchen ein Brieff/
den Worten : Es dienet hie⸗

mit zur achticht / daß / wofern jemandvon
Frat ö

Fluͤchtlingen geſinnet iſt /

Franckreich zu kommen / undſeit ie Kei

ſch weret „derſelbe ſich bey deln Herrn Ambafl⸗

nigs anmelden koͤlm / al .
wo er reichlich und nach Standes⸗ Gebüͤf r ſoll beloh⸗
net werden. Welches aber bey Hof uͤbel genommen
worden / auch wegen des Abgeſandten ſelbſt allerleh

Gedancken verurfn,achet hat .
Den 25 . April . ward eine Bille

lbge11065
die di

Officierer und S odaten /o
in fremden danden gebohren word den en ihre El/ nen Kuden

tern ſich daſelbſt in Sr . Koͤnigl. Maj .Dienſten auff/

gehalten / zu naturaliſren / welche hernach dden 26 .

Jusl. von Sr . Koͤn. Maj . vermittelſt einer beſondern
Acte confitmiret worden.

Den 6. Maji hielt der Graf
56 5 xtraordi - 6e

905 10
aire.-Abgeſundker von Sr . Koͤnigl. N

45

den / ſeinen oͤfffentlichen El nzug
1155hatte darauif

den 9 . Junii zu Kenſington oͤffentliche Audi

bey welcher er die Ritterl . Ordens⸗Zeichen d
der zul

ſtorbenen Koͤnigs Sr . Koͤnigl. Majeſt , wiederu
Wndell.

̃
e55 vel ⸗/



690, 1698 .

Es kom⸗
met der in
Franckreich

ſandte zu⸗
lck /

Vorſchlag

Geld auff⸗
zubringen.
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— hHaͤnden geſtellet .

geweſte Ge⸗

Geſchichte .
Se. Majeſt . als Großmeiſter des

Ordens / waren nebſt zehen Rittern / alle inOrdens⸗
Maͤnteln und Bonneiten mit Federn auff dem

Kopff / in einem beſondern hierzu bereiteten Zimmer

verſammlet / und wurden zwey der aͤlteſten Ritter

nebſt dem Secretario des Ordens und dem erſten

Koͤnigl. Herold / Garter genannt / abgefertiget/ den

Herrn Grafen abzuholen / welcher darauff Seiner

Koͤnigl . Majeſt . anfangs in Schwediſcher Sprache/
wiewohl nur einen Periodum lang/ anredete / das

ubrige aber in Frantzoͤſiſcher continuitte / und von

dem Biſchoff von Salesbury , als Cantzler des Or⸗

dens / beantwortet ward .

Den 19. Jun . war der Graf Portland von ſeiner
Geſandſchafft nach Franckreich wieder zuruͤcke ge⸗

kommen / und ſtattete beySr . Koͤnigl. Majeſt . Ne —

lation von ſeinen Verrichtungen ab / woruͤber ſich

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

Dieſelbegantzvergnuͤgt bezeiget.
Als man auch mit Beytreibung der Sublidien

noch immer geſchaͤfftig war / ſo hat der Ritter Flect ,
Gouverneur der Oſt⸗Indiſchen Compagnie / den
14. Julii einen Antrag gethan / 7000 . Pfund
Sterlings / gegen ſieben auffs hundert vorzuſchieſ⸗
ſen / im fall man den Aventuriern und andern

den Handel nach Indien verbieten wuͤrde ; Wor⸗

gegen dieſe nach erhaltener Nachricht ſich erbot⸗

ten / Seiner Majeſtaͤt zwo Millionen vorzuſtre⸗
cken / dafern Sie ihre Indianiſche Handlung
nach wie vor ungehindert fortſetzen moͤchten : weil nun

dieſes lettere einen ziemlichen Ingrels gefundenz ſo
iſt die Oſt⸗Indiſche Compagnie mit einem Memo -

rial bey dem Var lement eingekommen / mit Ver⸗

melden/ daßſie von der Koͤnigin Eliſabeth und an⸗

dern Sr . Koͤnigl. Majeſt . Vorfahren mit Privite -

gien verſehen / ſelbige auch Aaνοσ 1693. von Sr .

Koͤnigl. Majeſt . contirmiret / und auff die naͤchſte
21. Jahrwirdererſtrecketworden mit der Ordre ,
das Ca pital mit 744000 . Pfund zu vergroͤſſern/
welcherſie auch nachgelebet / um den Handel deſto
beſſer fortzuſetzen / und unter der Narton außzubrei⸗
ten / und auch dabey groſſen Schaden erlitten / und

zwoͤlffSchiffe verlohren / nichts deſtoweniger aber

neue Summen zuſammen getragen / den Handel
der Nation zum beſten weiter zu treiben / auch
der Regierung bey unterſchiedenen Begebenheiten ge⸗
dienet / in Hoffnung / in Friedens Zeiten einigen
Vortheil aus ihrer Handlung zu ziehen. Vernaͤh⸗7
me aber nun im Gegentheil / daß ein Dar⸗Lehen von

Perſonen obhanden waͤre / die zu ihrer Compagnie
nicht gehoͤreten/ dennoch aber den Handel nach In⸗
dien / China u. ſ.w. treiben wolten / mit Außſchlieſ⸗

ſung aller andern. Weil dann ſolches zu gaͤnzlicher
Vernichtigung ihrer Rechte gereichte / ſie auch in
Pofleſſion des Handels waͤren / und zu Bombay
und dem Forr S. George an jaͤhrlichen Einkuͤnfften
von ungefehr 300ο . Pfund und uͤber 000 . Pfund
bey dem Fort S. Davids haͤtten/ ſelbige guch ſich jaͤhr⸗

lich vergroͤſſerten / mithin groſſe Laͤndereyen befaͤſſen /
und von den Perſianern bey 3300 . Pfund jaͤhrlich
ausgezahlet bekaͤmen/ auch in immerwaͤhrender 0l —
ſeſſion von Bombay und 8. Helena ; krafft unter⸗

ſchiedener Concellionen der Kron Engelland geſe⸗

Es ward aber dennoch beſagte Bille den 20 . Jun zum

durch eine beſondere Acde von Sr . Koͤnigl. Majeſt .

48˙7

bariſchen Kuͤſte inn haͤtten / ohne welche die Nation

des Pfeffer⸗Handels wuͤrde ſeyn verluſtig worden /
ingleichen eine ſtarcke Veſtung in Bengala und ſon⸗
ſten allerhand Comptoiren / Gebeude / Privile -

gien und Freyheiten an vielen Orten binnen den

Grentzenihres Handels haͤtten; Solche alle auch

ihr ablolutes Eigenthum waͤren / ſo ihnen groſſe Geld⸗
Summen gekoſtet / um von den Indianiſchen Fuͤr⸗
ſten zu kauffen und in Stand zu bringen Erſuch⸗
ten alſo das barlement ſie in ihrenbilligen Rechten

und Poſletſionen zu ſchuͤßen. Deſſen ungeachtet
aber ward mit Errichtung der neuen Oſt⸗Indiſchen
Compagnie / unter der Bedingung der zwo Millto⸗

nen fortgefahren / und die Bille daruͤber zum erſten⸗
mal verleſen / auch davorgehalten / daß die Gefahr
und Schaden der alten Oſt⸗Indiſchen Compagnie
ſo groß nicht waͤre / als wol vorgegeben worden . Zu⸗

mahlen auch die Koͤnigl. Toncettionen dahin laute —

ten / daß wann man dermahleins befinden ſolte / daß

Ihre Coacetſionen dem Koͤnige oder der Regierung

nachtheilig ſeyn ſolten / Se . Majeſt . alsdann ſelbige
wieder guffheben moͤchte ; Dieſe aber ſetzte nichts

deſtoweniger ihr Anſuchen fort / wiederholeteobige
Remonttration mit noch mehrern Umſtaͤnden / und

bate die Sache vor Rechts ⸗Gelehrten hoͤren zu laſſen .

andern / und den 5. Jul zum dritten mahl verleſen / und
darauff nach dem Ober⸗Hauſe geſchickt/ daſelbſt ſie

auch / wiewohl 20 . Lords dawider proteſturten / ihre

Approbation fand / und ward endlich den 15 . Ju1

confirmiret / worunter den 24 . die Einſchreibung
in dieſelbe angefangen / und ſo fort den 26 . Jul . ge⸗

ſchloſſen worden / weil ſo viele Summen zuden zwo

Millionen zuſammen gekommen / daß 300ο . von

denen ſoſich zuletzt angegeben / müſſen wieder zurucke

gegeben und ausgeleſchet werden . Die Lntcrelliete

von der alten Oſt⸗Indiſchen Compagnie traten ſelbſt
mit bey/ uind lieſſen drey hundert und fuͤnffzehen tau⸗

ſend Pfund einſchreiben / man ſuchte auch zwar noch

in den folgenden Monathen beyde Compagnien mit

einander zu vereinigen / in Meynung die Schiffahrt
nach Indien dergeſtalt auffeinen beſſernFuß zu brin⸗
gen/ als bißher geſchehen/ es konnte aber zu keinem Kt⸗

fect damit gebracht werden ; Und weil der alten Oſt⸗

Indiſchen Compagnie noch 3. Jahr frey gelaſſen wor⸗

den / ihre Handlung zu treiben und ihre kttecten ein⸗

zuziehen/ ſo befliſſen ſie ſich nunmehr ſelbige Zeitzu
ihrem Vortheil zugebrauchen . Die neue aber ihre
Handlung auffs beſte einzurichten und fortzuſetzen .

—

—
1695.

Inzwiſchen war auch ſieben Frantzoͤſiſchen Kauff⸗
leuten / ſo heimlich nach Franckreich gehandelt / der
Proceſs gemachet / und jedwedem eine anſehnliche
Geld⸗Straffe zu bezahlen aufferleget / nahmentlich

Steffen Seignoret 10000 . Pfund / Kene Baudoin

3000 . Jean Gaudet und Nicolas Santini , jedem

500 . Pierre Diharre , Jean Pearce und Jean

Dumyvitre, jedwedem 00 . David Bartrau 500 .

dieſelbe auch in Newgare ſo lange gefangen gehal⸗
ten / biß ſie gedachteSummenerleget / die aber den⸗

noch endlich einen Vergleich erhalten / daß ſie an ge⸗

zet waͤren / nichtwentgerunterſchtedene Veſtungen
jund Landſtriche auff derInſul Sumatra , in dem

Landeder Koͤnigin von Ante o und auff der Mala⸗

Theatri Europæi XV. Theil .

meldter Straffe 3 000 . Pfund gleich bey ihrer Loßlaſ⸗
ſung / und das uͤbrigeauff Lerminzahlen ſolten/ und

Ginige
Kauffleute
mit Seld
geſtrafft .

darauff ihre Freyheit bekommen / [ ean Learee aber

Pyp uber 122ů˖ç—＋XðX2SN“p.2



Notifica -

tion an
den Frantzö
ſiſchen und
andere Ca⸗
tholiſ . Ge⸗

ſie ke' ne
Inheimi⸗
che zu ih⸗
rein Got⸗
tesdienſt
idmitti -

ren wolten

Bill oder
acte we⸗

ligion .

das Parle⸗
ment .

ſandte / daß

gen der Re⸗

Anrede des
Königs an ſion

482

uͤber diß noch ein Jahr laͤnger angehalten / weil er
den Goodman hinuͤber nach Franckreich geholffen /

ſo einer von den Zeugen wider die Conſpiranten ge⸗

weſen / und darum ſich davon gemacht haͤtte / damit

er nicht wider den Ritter Fenwich zeugen doͤrffen :
Das Unter⸗Hauß aber erſuchtehiebey Se . Koͤnigl.

Majeſt . gedachte Straff⸗Gelder dem Hoſpital zu

Greenwich zu deſto beſſerer Unterhaltung deſſelben
zuzuwenden .

Den 8. Jolürlieſſen Se . Koͤnigl. Majeſtaͤt durch
Dero Staats⸗Secretatium den Herrn Verno dem

Frantzoͤſiſ . Abgeſandten und andern Miniſtris der

Roͤmiſch⸗Catholiſchen Potentaten anzeigen / daß
der Koͤnigliche geheime Rath gut befunden / allen

Dero Rötniſch - Catholiſchen Unterthanen zu ver⸗

bieten in Dero Capellen ihre Devotion zu verrich⸗

ten / und daß Se. Majeſt . ſich zu ihnen verſahen /
daß ſie niemanden / als nur denen von Ihrer Na⸗

tion einen Zutritt verſtatten / auch keinen Engli⸗
ſchen / Schottiſchen oder Irriſchen Prieſter einigen

Unterhalt geben wuͤrden; und zwar geſchahe diß/
weil die Evangeliſche Miniſtres in Franckreich keine

Erlaubnuͤß haben einige Frantzoͤſiſche Unterthanen
ihrem Gottesdienſt beywohnen zu laſſen / wie dann

auch ſolches nur neulichſt dem Grafen von Port⸗

land war widerfahren .
Hierbeneben haben Se . Majeſt . auch gedachten

1F. Juliieine Acte wider alle Profenitaͤt und Gott⸗

loſigkeit conlirmiret / worinn unter andern enthal⸗
ten / daß dafern jemand in der Chriſtlichen Religion
erzogen worden / oder ſich zu deroſelben bekannt haͤt⸗
te / und ſchrifftlich oder muͤndlich eine von den Per⸗
ſonen der Heil . Dreyeinigkeit verneinete GOtt zu

ſeyn / oder / daß mehr als ein GOtt waͤre vorgeben /

oder die Warheit der Chriſtlichen Religion verlaͤu⸗

gnen / oder die Buͤcher des Alten und Neuen Teſta⸗
ments nicht von Goͤttlicher Autoritaͤt zu ſeyn ſich
verlauten laſſen ſolte/ und deſſen durch zwey Zeugen
luͤberwieſen wuͤrde / ſelbiger ſolte zum erſtenmal in⸗

babil zu allen Bedienungen declariret / oder da er

in Dienſten ſtuͤnde/ derſelben entſetzetwerden / zum

andernmal 3. Jahr gefangen ſitzen/ und allſtaͤts auſ⸗
ſer dem Schutz der Geſetzegeſtellet bleiben ; Wann

er aber binnen 4 . Monaten von dergleichen Irrthuͤ⸗
mern abſtehen wuͤrde/ ſo ſolte ihm wieder verſtattet
ſeyn ein Ampt zu bekleiden . Hergegen iſt von Sr .

Majeſt . befohlen worden / daß man die neue Uberſe⸗
tzung der Pſalmen Davids / ſo von dein beruͤhmten
boëten / Mr . Tate gemacht worden / in allen Kir⸗

chen und Capellen gebrauchen ſolte / wie man dann

alſobald in unterſchiedlichen Kirchen damit den An⸗

fang gemacht hat .
Und weil es nunmehr auff den Schluß der Sel⸗

mit dieſem Parlement gekommen / ſo haben

Se—⸗
Koͤnigl. Maj . noch denſelben Tag beyde Haͤu⸗

in folgenden gnaͤdigen Worten angeredet . My -
lords und Edle / Ich kan von einem ſoLoͤbl. Parle⸗
ment meinen Abſchied nicht nehmen / ohne vorher
das jenige Vergnuͤgen / ſo ich wegen der wichtigen
Dinge / die ihr ſo wohl zu meiner Sicherheit / als

zum Schutz und Wohlſeyn meines Volcks abgehan⸗
delt / befinde/ oͤffentlichzu bezeugen. Einejegliche von

euren bißherigen Solſionen hat dieſes jenzt⸗beruͤhrte

gluͤckliche Vereinigung zu einer Allgciation , welche

Beſthreibung

mes Auge haben .

die Verbeſſerung der verfallenen Muͤntze/ womit die⸗
ſe Nation eine ſo lange Zeit gequaͤlet worden / der
wieder auffgerichtete Credit , die zu Fortſetzung des

Kriegs gewilligte Sublidien / darauff mimmehr
durch GoͤttlichenSegen ein ehrlicher Friede erfolget
iſt ; und endlich die Vorſorge vor unſere allgemeine
Sicherheit / wie auch die Bezahlung der in einem ſo
langen Krieg gemachten Schulden / mit ſo geringer
Beſchwerung dieſes Koͤnigreichs / als immer muͤg⸗
lich geweſen ? Solches / ſage ich/ ſind Sachen / wel
che ſo wohl dieſeim Parlement eine immerwaͤhrende
Reputation zu wege bringen / als auch denen fol⸗
genden zu einem ruͤhmlichen Nacheiffer Gelegenheit
geben werden . Uber dieſes alles erachte Mich vor

meine Perſon verbunden / euch / denen Edlen vom

Unter⸗Hauß / zu dancken vor die gethane Vorſorge /
damit ihr auff meine Ehre bedacht geweſen / und

meine ordentliche Einkuͤnffte auff einen gewiſſen Fuß
geſetzet.

Mylords und Edele !
Es iſt nichts in der Welt/ welches Ich hoͤher als

die Zuneigung und Liebe meines Volcks achte / und
gleichwie Ich / ſo lange der Krieg gewaͤhret / um

ſeinetwillen keine Gefahr geſcheuet / alſo werde Ich
auch hinfuͤro allen meinen Fleiß und Sorgfalt da⸗

hin anwenden / damit die Fruͤchte und Segen des

Friedens bey demſelben zunehmen und beſtaͤndig ver⸗

bleiben moͤgen. Im uͤbrigenbitte Ich euch alle / es

wolle doch ein jeder an ſeinem Ort und Stande / auf die

Erhaltung des Friedens und guter Ordnung / haupt⸗
ſaͤchlich aber auff die Geſetze/ welchegegen das Gott,
loſe und dem wahren Gottesdienſt zuwider lauffende
Weſen gerichtet ſeynd / ein eifferiges und wachſa⸗

Der Cantzler fuͤgete noch hinzu / daß Sr . Majeſt .
Gefallen waͤre / das Parlement biß auff den Dienſtag

den 12. Auguſti zu prorogiren : Bald aber dar⸗

auff den 17. Julii kam eine Proclamation heraus
daß Se . Koͤnigl. Majeſt . mit Zuziehung Dero ge

heimen Raths gut befuͤnden / das auff den 12. Aug
protogitte gegenwaͤrtige Parlement zu dillolvi —⸗

ren / haͤtten auch dem Groß⸗Cantzler Ordre gege
ben/ die gewoͤhnliche Ausſchreibungen in gehoͤriger
Forme abgehen zu laſſen ein neues Parlement zube⸗

ruffen / welches den naͤheſten 3. Sept . den Anfang
ſeiner Sellion machen ſolte .

Den 26 . Julii haben Se . Koͤnigl .Maj bekant ge

macht / daß Sie aus wichtigen Urſachen vonnoͤthen

haͤtten eine Reiſe nach Holland zn thun / und wurden

von Ihr dahero folgende Perſonen in Dero Abn

heit zu Regentenerklaͤret ;Als/ Ihomas Lord ,Er
Biſchoff von Canterbury , Joh . !

mas Graf von bembrocke und Montgomery ,

geheimer Siegel· Bewahrer / William Hergog
von Devonshire , Ober⸗Hofmeiſter/ JohannGraf

von Marlborough , Gouverneut des Hertzogs von

Goceſter , Henty Graf von Rumney , Ober⸗

Bewahrer der Cinqueports , Eduard Graf von
Oxforde , Ober⸗Commifſſarius der Admiralität /
Charles Montague Eſquire , Ober⸗ Commitla -
rius über die Schatzkammer . Und ſeynd ſie darauff
den 29 . Joſii in Begleitung der Grafen von Port⸗

und Rochefott , des Hn . von Ou werkerck1
140

Mir zu verſtehen gegeben . Unſere

und

eſen⸗/

Sich/ nacktt

ord Sommers/ . 1009
Baron von Everham und Reichs⸗Cantzler

/
Tho -

Niederlaͤndiſch . —
auff Unſere beyderfeitige Beſchirmung angeſchen/ /
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gauffgebrochen/ und in 2
d anderer vornehmen P

tung einer Elquadre

von Kriegs⸗Schiffen / unter dem Commando des

Ritters George Kooke nach Holland uͤbetgegan⸗

gen .

Indeſſen war das neue Parlement von dem 3.

Sept . an nun etliche mahl verſchoben worden / als

aber Se . Koͤnigl. Maj . den 13 . Decembr . wieder

angelanget / ſohaben Sie ſo fort den 16. ſich in das

Oberhauß begeben / und dem Unterhanſe / ſo der

Gewohnheit nach dahin beruffen worden / durch den

Canzzler vermelden laſſen / daß ſie einen Sprecher er⸗

wehlen/ und ſelbigen den folgenden 19 . vorſtellenſol⸗

Ritter Litele præſentiret worden . Worauf Se .

Koͤnigl . Maj . beyde Haͤuſer beweglich angeredet /
ihnen die Ehre und Wolfart des Vaterlandes fteiſ⸗

ſig angelegen ſeyn zu laſſen/ und vornehmlich in Er⸗

wegung zu ziehen / was vor eine Kriegs⸗Macht zu

Lande und zu Waſſer in dem bevorſtehenden Jahr

ſolle unterhalten / und durch was Mittel die annoch

hafftende Schulden / aus dem letzten nechſt geführten

Kriege / ſolten vollends getilget werden/ mithinal⸗
les / zu einem baldigen und einmuͤthigen Schluß zu

bringen . Was nun vor ein Erfolg davon geweſen/
und was vor Schluͤſſe gemacht worden / davon wer⸗

den die Geſchichte des folgenden Jahrs ein mehres

geben/ den 25 . 15 . Decembr . præſentiiten fuͤnff
Quacker / nahmentlich / William Eadmontſon ,

Thomas Strafflord , Robett Hoop , Thomas

Weight , und Gerſon Boqve in ihrem/ und der uͤbri⸗

gen Quacker in Irrland Nahmen / dem Farlement

eine Bittſchrifft / worin ſie ernſtliche Anſuchung
thaten/ es moͤchtendieſelbe gegen ſie keinen ungleichen
Verdacht hegen / noch denjenigen Verleumbdern

Glauben beymeſſen / welche vorgaͤben / als ob ſie dem

geweſenen Koͤnig Jacob Geld vorgeſchoſſen und ei⸗

nes vondeſſelben Regimentern haͤtten kleiden laſſen ;
Man moͤchte auch ihnen nicht verargen / daß ſie ſich

ſein Gewiſſen machten / die publicirte Declaration

zu unterzeichnen / weil darin des H. Nahmens Got⸗

tes gedacht wuͤrde / und ſolche Unterſchriffe einem

Eyd gleich kommen wuͤrdez Woran ſieaber einen

Abſcheu haͤtten.

Sonſten hatte ſich eines Gaſtiwirths von Leice-
ſter Sohn / nahmens Savoye , vor den vorlaͤngſt
zuin Tode gebrachten Hertzog von Monmouth ausge —

N Schottland nahm den 21 . Janvar , die

allgemeine Kirchen⸗Verſammlung thren An⸗

ofang / bey welcher der Lord Carmichslals
Koͤnigl. Commiſſatius zugegen war / und der

ſaͤmtlichen Geiſtligkeit ein Schreiben von Sr . Maj .

Sgl ardieſelbe uͤberreichet / worin eine Vermahnung ent⸗
btlald. halten war / daß nehmlich die Geiſtliche in Schott⸗

land ja keine Trennung unter einander anrichten /
ſondern vielmehr einjeder ſeines Ampts warten ſol⸗
te / damit alles in der Kirchen gebuͤhrlich und ordent⸗

lich zugehen moͤchte . Den 23 . uͤbergab die geſamte
Geiſtligkeit eine Bittſchrifft /an Se . Koͤn. Maj . umb

die Geſetze wider alle Ruchloſigkeitim Leben/ und in⸗

ſonderheit die Arheiſteren / und alles andere ungoͤtt⸗
Theatri Europæi XV . Theil .

Geſchichte . Denckwuͤrdiger Geſchichte .

ſonen nach Marygate weßhalb er denn in der Provinz Soffoſk

ten / ſo auch verlangter maſſen geſchehen / und der

Kopff genommen / und zu Hocksham in dulexv

Gerichte geſtelletworden .Erhatteſich eine Ze
einer Wittwe Mickardt und gleichſam heimlich aufſe

halten/ doch dergeſtalten / daß ſeine aufrichtige dreunde /
wie er ſie nennte / der des geweſenen Hertzogs / vor deln

zugethane Freunde zum Handkuß gelaſſen worden :

Die auch ferner / oder auch er ſelbſt vorgaben / daß er

Koͤnig Carls des v. wahrer und rechter · Sohn wa⸗
ce / und daß ſein Vetter Koͤnig Jacob einen andern

Todes ſchuldigen an ſeiner Stelle toͤdten laſſen / umb

den Prieſtern und ſonſten der Geiſtligkeit einige

Satisfaction zu geben / ihn aber in Sicherheit weg
gebracht haͤtte: Der Printz von Orange ,wieSe.
Koͤnigl. Maj . genant wurden / waͤre ſein VDepuurter /
und ein ſehr ehrlicher Edelmann / welcher wann alles

wuͤrde gnugſam eingerichtet ſeyn/ ih n das Reich uͤ⸗

bergeben wuͤrde : Welches alles bey den gemeinen deu⸗

ten ſolchen ns reſl fand / daß ſie ſich gluͤcklich ſchaͤtz⸗
ten zu ſeinem Hand⸗Kuß zu gelangen / denen er auch

auf allerley Weiſe wuſte das Geld abzuſchwatzen / bald
beklagte er ſich / daß man ihn verrathen wuͤrde / bald

gab er vor mit Vorzeigung des Lord Kyllels Schrei⸗

ben/ daß dieſer zu Torbay laͤge / und von ihm Ordlr⸗

erwartete / bezeigte ſich aber mißvergnuͤget / daß er zu

der Reiſe dahin weder Pferd noch Geld haͤtte / ließ

ſich auch Se . Hoheit nennen / und hatteſolcher ge⸗

ſtalt hier und dar Geld und andere Nothwendigkeiten
uͤber 00 . Pfund bekommen . Nachdem er aber vor

Gerichte gebracht worden / bekannte er alſobald ſeiner
Eltern Nahmen und Geburths⸗Stadt / entſchuldigte
ſich / daß er nichts davor gekonnt / daß thn das ge⸗

meine Volck Hertzog von Monmouth genennet/ haͤt⸗
te es auch nie von jemand begehret / wodurch dann ge⸗

ſchahe/ zumahlen da niemand wieder ihn zeugen wolte /
daß ihn der Koͤnigl. Richter loßgeſprochen / mit dem

eintzigen Befehl / daß er ſeines kuͤnfftigen guten Ver⸗

haltens halber Caution ſtellen ſolte / wozu ſich dann

ſo fort Leute gnug funden / die auch ſein Bekaͤnnt⸗

geben/ und ſich eine Zeitlang davor bedienen laſſen/

Schott⸗und Irlaͤndiſche Geſchichte .

niß dahin deuteten / daß es nur geſchehen / umb deſto
ehender loß gelaſſen zu werden .

In der Grafſchafft Sommerſet / iſt auch der Zeit Lin Ca⸗

ein Roͤmiſch⸗Catholiſcher Geiſtlicher / Nahmens Genſſarr
Hindlesſtowne geſtorben / welcher Koͤnig Carl den ſe hiebevor
andern / bey ſeiner Verfolgung / in einen Eichbaum Cakdend
verſtecket / unddeßwegen allezeit von denen wider die einsmahls

Papiſten heraus gegebenen Proclamationen aus , dabtſet
genommen und freygelaſſen worden .

0

liche Weſen zu ſchaͤrffen. Es wurden auch von

dieſer Verſammlung unterſchiedene Geiſtliche ver⸗

ordnet / welche nach den Mitternaͤchtigen Provin⸗

cien von Schottland ſich begeben/ und die Kirchen⸗

Diſciplin allda einrichten ſolten / ſo auch darauf

nach empfangener Inttruction ihre Reiſe ange⸗

treten .

Den 29. Jul. hat das Parlement ſeine Verſamm/
lung angefangen / worinn der Reichs Cautzler Graf
von Marchmont von Sr , Koͤnigl. Maj . zum Koͤ—

nigl . Hoch⸗Commiſſario , der Eſtats Secretarius

Burggraf von Seafteld zum Prælidenten / und der

Lord Polwarth zum Groß⸗ Lreſorier , bey waͤhren ,

den Sitzungen ernannt worden / dieſe auch darauff

Pypp 2. die
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1698 . die gewoͤhnliche Eyde abgeſtattet / die Allociation

unterſchrieben / und ſolchem nach ihre Stellen ge⸗

nommen . Sr . Koͤnigl. Majeſt . Schreiben an ge⸗

dachtes Parlement beſtund darinn / daß Sie an⸗

fangs die beſtaͤndige Treue und Atlectton der

Schottiſchen Staͤnde gegen Dero Perſon und Re⸗

gierung ruͤhmeten / anbey vor derſelben Huͤlffe und

Beyſtand den groſſen Krieg hindurch um ſo vielmehr
danckten / nachdemmal ſolcher hierdurch geendiget /
und ein sloricuſer Friede erhalten worden ; hier⸗
naͤchſt ſich entſchuldiget / daß wie ſehr Sie geneigt
geweſen / dieſer delſion des Parlements ſelbſt beyzu⸗
wohnen / umb von den Angelegenheiten dieſes alten

Koͤnigretchs / und was zu deſſen Auffnehmen ge⸗

deyen moͤchte / deſto voͤlliger informiret zu werden /
Sie dennoch wegen unterſchiedener andern Bege⸗
benheiten in und auſſer Landes nicht dazu gelangen
koͤnnen / truͤgen aber ein ſo groß Vertrauen zu ihnen
ſaͤmtlich/ daß Sie kein Bedencken gehabt / ſie in De⸗

ro Abweſenheit zuſammen zu ruffen / denen Sie auch

den Graſen von Marchmont , als einen getreuen

Mann / und welchem Sie auffgetragen / in Ihrem
hohen Namen dem Parlement beyzuwohnen / zu —

gleich recowmendirten : Erachteten hierbey vor

noͤthig / daß die Militz auff dem Fuß / worauff ſie
ſich jetzo befuͤnde / beybehalten wuͤrde / in Erwegung /
daß ihre aus und inwendige Feinde alle Gelegenheiten
ſuchten / ihre Anſchlaͤge auszufuͤhren / und wuͤrde das

Parlement bedacht ſeyn / vor dero Unterhaltung zu

ſorgen / nicht weniger Anſtalt zu machen / weil die

Fonds bey der vorigen Seſſion nicht zugereichet / den
abgedanckten Trouppen ihren annoch ruͤckſtaͤndigen
Sold zu bezahlen / auch eine wegen der Fregatten
noch hafftende Schuld abzufuͤhren / ingleichem zu

Reparation der Veſtungen Verfuͤgung zu machen :
Ermahnete ſie ferner/ kraͤfftigeMittel zu ergreiffen /
umb allem gottloſen Weſen zu wehren / und verſt⸗
cherte ſie endlich / daß gleich wie Sie gnugſam erken⸗

neten / daß Ihre und Ihres Volckes Wohlſeyn un⸗

zertrennlich an einander hienge / alſo Sie allen Fleiſ⸗
ſes ſorgen wuͤrden / ihren Gottesdienſt / Geſetze und

Freyheiten / die Presbyterianiſche KirchenRegie⸗
rung / und das Auffnehmen des Kauff⸗Handels zu

handhaben / und alle dazu erheiſchende Mittel anzu⸗

wenden ; ſchloſſen darauff mit einer EETmahnung zur

Eintracht / und auffrichtiger Abhandlung der vor —

ſeyenden Berathſchlagungen / damit uͤberall zu ſehen
ſeyn moͤchte / daß ſie die Gedaͤchtnuͤßihrer gluͤckli⸗
chen Erloͤſung von denen uͤber ihren GOttesdienſt
und Freyheiten ſchwebenden Gefahren annoch be⸗

ſtaͤndig unterhielten .
Dieſem nach ward bewilliget / daß die der Zeit ſte⸗

hende Trouppen / als nemlich JRegimenter zu Fuß /
2. Regimenter Dragouner / und eine Compagnie

von 120 . Reutern / noch zwey Jahre / von dem naͤch⸗
ſten r . Novembr . an zu rechnen / in Dienſten blei⸗

ben / ingleichem daß zu derer Unterhaltung und an⸗

dern Kriegs⸗Nothwendigkeiten zwey Millionen und

2500ο . Pfund Schottiſch auffgebracht werden ſol⸗
ten . Es verlangete auch die Oſt⸗Indiſche Compa⸗
gnie die fernere Beſtaͤtigung dero Privileg ien/ und

Verlaͤngerung auff etliche Jahr der Freyheit / ihre
Guͤter ohne Licenten einzubringen / angeſehen daß
Sr . Koͤnigl. Maj . Minalter zu Hamburg die Ein⸗

ſchreibung in die Compagnie verhindert / und da⸗

———

—

——

waͤren zuruͤck geſetzet worden . Mit dieſen und an⸗
dern Materien wurden die Seſſionen biß in denSe .

ptember fortgeſetzet/ und groſſen Theils zum Schluß
gebracht . Worauff der Lord hohe Commiflarius
den 1r . 1. Sept . ſie nochmals angeredet / ihnen we⸗

gen ihrer Liebe und Bereitwilligkeit gegen Se . Koͤn,
Maj . gedancket / und ihren Fleiß in baldiger Befor ,
derung dero Rathſchluͤſſe geruͤhmet: Welchem nach
den 16 . 6. Sept . zu Edenburg die abgehandelte
Acten nach Landauͤblicher Gewonheit unter dem

Schall der Trompeten publiciret das Parlement
aber biß zum 2 5. Novembr . prorogiret worden .

durch ihre Angelegenheiten wohl zwey Jahr lang.

Unter den Irrlaͤndiſchen Begebenheiten
war / daß ſich ein Buch hervor gethan / worinn er⸗

wieſen werden wollen / daß das Koͤnigreich Irrland
nicht ein dependirendes Reich / oder wie man in

publicis zu reden pfleget / ein Kegnum Acceſſo -
rium des Koͤnigreichs England / ſondern ein inde⸗

pendentes und ſein ſelb⸗maͤchtiges Koͤnigreich twaͤ⸗
re . Weßhalb aber das Unterhauß in Englandver⸗

mittelſt einer nachdruͤcklichen Addretle an Se . Koͤn.

Maj . Erinnerung gethan/ daß ſolches eine ſehr nach⸗

theilige Sache beydes vor das Koͤnigreich England
und Irrland ſelbſt waͤre / wowider Sie auff allerley
den Parlementen gebuͤhrende Weiſe concurriren
wuͤrden . Und weil aus dem IrrlaͤndiſchenParle⸗
ment ſelbſt eine A cte vorgekommen waͤre/ unter dem
Titel : Eine Acte , zu beſſerer Sicherheit Sr. Koͤn.
Maj . Perſon und Regterung / darinn aber eine Acte

des Parlements von England wegen Irrlands De —

pendence von England entkraͤfftet/ und einige Ver⸗
aͤnderungen darinn gemachet werden wollen / die

auch zum Theil auff eine Widerruffung des jenigen/
ſo in der Engliſchen Acte enthalten/ zieleten/ ſo ver⸗

ſicherten ſie umb ſo vielmehr / daß ſie mit aller Treue
gemeldte Dependence von der Eron England be⸗

haupten und mainteniren wuͤrden : Baͤten zugleich /
Se . Koͤn. Maj . moͤchten ernſtlich verordnen / daß
alle die Urheber von dergleichen Schrifften und Re⸗

den nachdruͤcklich geſtraffet / und dergeſtalt ihnen der

Muth genommen wuͤrde/ mithin allein dem/ ſo auff
einigerley Weiſe zum Abbruch der Irrlaͤndiſchen De⸗

pendence gereichen moͤchte/ kraͤfftiglich zu wehren.

Den 19 . April . haben Major und Einwohner
von Londondetry ein Memorial an das Unter⸗

Parlement von England uͤbergeben/ umb wegen in

dem verwichenen Jahre 1690 . ausgeſtandener har⸗
ten Belagerung einige beſondere Gnade von Sr .

Koͤn . Maj . zu erhalten / und zum Andencken ihrer
Treue auff die Nachkommen fortzupflantzen/ welches
auch darauff den 4.Jul . eine Addreſſe an Se. Koͤn.
Maj . abgefaſſet / mit Bitte / daß weil durch beſagte
Belagerung der Feinde Anſchlaͤge zwar vernichtet /
das groͤſte Theil der Stadt und Vorſtaͤdte aber ver⸗

wuͤſtet worden / die Einwohner auch auff die Forti⸗

fication , Gewehre und Ammunition , Wachten /
und andere publique Nothwendigkeiten / viele Ar⸗
beit und Unkoſten wenden muͤſſen/ in Hoffnung / daß
ſie nach geendigtem Kriege in Conlideration gezo⸗
gen / und nicht laͤnger zu einem armen und duͤrffli⸗
gen Spectakel / Spott der Feinde / und Kleinmuͤthig⸗
keit vor allen Sr . Koͤn. Maj . zugethanen Untertha⸗
nen liegen moͤchten/ Se. Maj . aufß ſie gnaͤdigſtre⸗
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flecliren / und der Stadt / Gouverneur und Gar . Ober⸗Regenten geſchahe / beſtund darinn / daß ſie zu⸗

nilon , eine Ergetzung auff Art und Weiſe / wie es fforderſt Sr . Majeſt . zu ihnen tragende Gnade ruͤh⸗

Ihnen am beſten duͤncken wuͤrde / ertheilen wol , meten / hierbeneben die NManutactunen von Lein⸗
ten .

wand und Hanf recommendirten / Ihnen angele⸗

Den 14 . Jul . hat die Regierung in Irrland das gen ſeyn zu laſſen / als welche dieſes Reichs Eigene

Verbott von Ausführung der Wolle / Flocken oder waͤren/ gleichwie die Wollene Manuk : curen dem

Wollen⸗Garne anderswohin / als nach England / von Engeland / und erinnerten ferner / daß Se . Maj .

nicht allein bey Verluſt der geſamten Waaren / ſon⸗ etliche dublidien verlangeten / und das bißher an⸗

dern auch / daß die darüber betroffen wuͤrden / als be⸗ geſezte Kopffgeld nicht richtig eingekommen / daß ſie

ſondere Delinquenten angeſehen ſolten werden / er⸗ auch Baraquen auis ihren eigenen Mitteln gebauet /
neuert . Als ſich auch bißher noch unterſchiedene und die Wiedererſtattung davon gewaͤrtig waͤren.
weltliche Prieſter und andereGeiſtlicheRoͤmiſch⸗Ca⸗ Sie haͤtten bey allen Gelegenheiten Sr . Koͤnigl.

tholiſcher Religion / ungeachtet alles wider ſie ergan⸗ Majeſt . Ihre Treue und Eiffer zu Sr . Maj . Dien⸗

genen Verbotts / in Irrland auffgehalten / ſo wur⸗ ſten geruͤhmet / und wuͤrden ſie die Wuͤrckung da⸗

den ſie nochmahls befehlichet / binnen 20 . Tagen aus von in Sr . Majeſt . Bezeigungen gegen ſie bißher

dem Lande zu weichen / auch allen Predigern der La⸗gnugſann geſpuͤhret haben ꝛe. Worauff ſich das

rochĩen angedeutet / den Richtern die Derter / wo ſie Parlement auff den 1r. wieder beſchied/ und ſolchem

ſich auffhielten / anzuzeigen / mit dem Bedeuten / daß nach vermittelſt einer Addreſſe den Herrn Ober⸗

ſie als Ubertretter den Geſetzen nach geſtraffet wer⸗ Regenten antwortete / daßſie Sr. Koͤnigl. Majeſt .

den ſolten . vor ihre Erloͤſung / angewandte Muͤhe / und noch

Den 31. Julii hielten der Lord Nlajor und die waͤhrende Landes⸗ Vaͤterliche Vorſorge mit beſtaͤn⸗

Altermaͤnner von Dublin ,in Begleitung der Offi⸗ digunterthaͤnigſten Kelpect verehreten / die Leinen⸗

cierer der Stadt und der Gilden oder Zuͤnffte/ alle zu und Hanf⸗Manufacturen Ihnen moͤglichſten Fleiſ⸗

Pferde und wohl bewehret / ihre alle drey Jahr ge — ſes wolten angelegen ſeyn laſſen / dergeſtalt / daßes
woͤhnliche Seremonie des Pfeil⸗Schieſſens / oder Engeland nůtzlich und dieſem Reiche vortheilhafftig
proceſſion , und ſo genannten Umgang der Frey⸗ ſeyn ſolte / daßſie auch bey dem Woll⸗Handel ſolch

heit / und begaben ſich mit Anbruch des Tages nach ein Lemperament verhofften zu finden / daß Eng⸗

KingsEnde / allwo ſie die Ebbe erwarteten / und land nicht dabey zu kurtz wuͤrde kommen ; Sie wuͤr⸗

darauff einen Pfeil in die See warffen / zumZeichen / den auch nicht ermangeln / nach ihrem aͤuſſerſten

daß die Jurisdiction des Lord Majors ſich ſo weit VermoͤgenSr. Koͤn. Maÿunter die Arme zugreiffen /
erſtrecke / als mit dem Pfeile geworffen worden : und wolten unterſuchen laſſen / an wemdie Schuld
Hierauff begaben ſie ſich nach Stettans Gveen , rit gelegen / daß das Ropffgeld ſo ſaͤumig eingekom⸗

en durch die gantze Stadt / und wurden folgends die men ; erkennten auch wohl / daß die Errichtung der

Gilden mit einer anſehnlichen Mahlzeit tractiret . Baraquen ein noͤthiges Werck ſey / um das Land

Dieſem nach/ ſtieg man wieder zu Pferde / und be⸗ von den Einquartirungen zů befreyen / und baͤten die

ſuchte die ſonſt gewoͤhnliche Oerter . Jeder von den Hn. Ober⸗Regenten damit fortzufahren . Imuͤbri⸗

Officierern hatte ſeine drey biß vier Hand⸗Pferde gen wuͤrden ſie allſtats gefliſſen ſeyn den Ehren⸗Titel
mit Zierrathen von allerhand Farben / die Compa - zu verdienen / daß ſie ein eiffriges Volck vor Sr .

gnien waren auch jede mit Baͤndern vonbeſondern Koͤnigl . Majeſt . Dienſten / und unabſetzlich in ihrer
Farben unterſchieden / welche ſie auff den Huͤten Treue gegen die Cron England waͤren . Worauff

trugen . ſie ihre Selliones fortgeſetzet / ſo aber / ungeachtet ſie

Den 7. Oct . ward die Sizung des Parletnents den 12 . NovVembe durch die Herren Ober⸗Regen⸗

angefangen : Die Koͤnigl. Ober⸗Regenten/ der Lordſten von neuem ermahnet worden /die ihnen zu erwe⸗

Galloway und Lord Vincheſter , fuhren ein jedwe⸗ gen uͤbergebene Materien zu beſchleunigen / dennoch

der in einer Caroſſe mit 6. Pferden von dem Cafteel in dieſem Jahre zu keinem Schluß gekommen Den

nach dem Parlements⸗Hauſe / der Lord Charle - 2 . Novembr . hat man die Gedaͤchtnuͤßder gluͤcklich
mont trug ihnen das Schwerdt vor / und der Ma⸗gedaͤmpfften Rebellton dieſes Koͤnigreichs gefeyret /

giſtrat und andere Bediente der Stadt folgeten ih⸗ wobey der Biſchoff von Waterford eine bewegliche
nen nach : Die Anrede / ſo durch einen der Herren Predigt aus Act . 19 , 28. gehalten .

N 17 s , Uls
f

Koͤnigliche Frantzoͤſiſche Geſchichte .

Pu
maſſen die Publication des Friedens nigl . Schreiben von dem y. Jan .an den Ertz Biſchoff

mit Spanien / England und den Vereinig⸗ zu Paris naͤchſt ſtehenden Inhalts geweſen : Die

ten Niederlanden mit dem Ablauff des ver⸗ von dem Himmel beſtimmete Stunde / in welcher
wichenen Jahrs zu Paris und anderswo inFranck / die beyde Nationen miteinander ſolten verſoͤhnet wer⸗

reich geſchehen / und was man vor Freuden⸗Bezei⸗ den / iſt nunmehr gekommen ; Europa iſt nun wie⸗

gungen daruͤber geſehen/ davoniſt inden Geſchichten der in Ruhe ; die Katification desjenigen Tractats /
deſſelben Jahrs Meldung geſchehen : Jetzo war noch welchen meine Ambafſadeurs / und des Kayſers und

uͤbrig / daß auch der Friede mit Ihro Kaͤyſerlichen des Reichs Gevollmaͤchtigte geſchloſſen / vollziehet
Majeſtaͤt und dem Roͤmiſ. Reiche ſolte publiciret die Wiederbringung dieſer Ruhe / welche uͤberall ſo
werden / welches dann den7. Jan. dieſes Jahrs mit ſehr begehret worden ; die Stadt Straßburg / als

den gewoͤhnlichen Solennitãten geſchehen / und das eines der vornehmſten Bollwercken des Reichs und

Le Deum deßhalben in der Kirchen de Noſtre Dal Ketzerey / iſt nun auff ewig mit der Kirchen und mei⸗

me zu Pariß abgeſungen worden / wovon das Koͤ ner Crone vereiniget ; der Rhein iſt wieder zu ei⸗

Pypůz3 ner
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Freuden⸗
Bezenugun⸗
gen wegen

des publi -
cirten
Friedens .
Worunter
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erß
Grentze zwiſchen Franckreich und Teutſchland

gemacht ; und welches mich noch weit hoͤher vergnů⸗

ſet, ſo iſt nunmehr die Ubung der wahren Religion /
auch ſo gar in denen Landen ſolcher Souveramen

Fuͤrſten/ die einer andern zugethan / der groͤſte Vor⸗

theil dieſes letzern Practats . Der Urheber ſo vie⸗

len Segens offenbahret ſich gar zu klar / daß man ihn
nicht erkennen ſolte / und das ſichtbare Zeichen
dieſes Segens von ſeiner allmaͤchtigen Hand iſt zu⸗

gleich das Siegel / welches erſelbſt zur Rechtferti⸗
gung meiner Intentionen ſcheinet darauff gedruckt
u haben 3 immaſſen meinVorhaben von Anbegin
dahin gezielet / daß ihm in meinen Landen gedienet /

und Voͤlcker gluͤckſelig gemacht wuͤrden . Ich ma⸗

che dannenhero den Anfang mit Vollziehung der jeni⸗

gen Pflicht der Danckbarkeit / die ich ihmſchuldig
bin / und begehre hiemit / daß ihr in der Haupt⸗Kir⸗
ehe meiner guten Stadt Paris das Le Deum lau -

damus ſingen laſſet . Der Groß⸗Meiſter oder Oe⸗

remonien - Meiſter / welchem Ich befohlen meine

ſolcher Solennitaͤt ernennet habe . Im uͤbrigen bit⸗

te ich GOtt / daß er euch / mein Coulin , in ſeine
heilige Bewahrung nehme . Verlailles den 5. Ja -
nuarii 1698 .

Und gleichwie deßhalb unterſchiedene publique

die jenige inſonderheit merckwuͤrdig / welche der Car⸗
dinal von Fuͤrſtenberg den 26 . Jan . auff ſeinerAb⸗

ſey zu S. Ger maindes Prẽs vorgeſtellet : Hieſelbſt

Beſchreibung

Gerichts⸗Hoͤfe / undwelche ſonſten dabeyzuerſcheinen ward des Morgends fruͤhe in den Haupt⸗Kirchen Sodug
pflegen / darzu einzuladen / wird euch Nachricht ge / das Le Deum laudamus geſungen / und mit einerffektgehalten
ben von dem Tage und der Stunde / welche ich zu annehmlichen Muſick beſchloſſen / darauffhat man en.

Freuden⸗Bezeugungen geſehen worden / alſo war

— 3

Koͤnigl. Frantzoͤſiſche
—

ſeine Heerde um und um ſicher weyden ließ / zu deß

ſen Rechten die Worte des Virgilii ſtunden / die uin
Schaͤfer brauchte / nach dem der Kayſer 15
der gantzen Welt den Frieden zuwegen gebracht 9
Deus nobis hæc otia fecit , GOtt hats gemacht

daß wir ſo ſicher ruhen koͤnnen. Auff der Spize der
Vyramide ſtund eine Taube mit einem Oelzweige/
au dem Fuß derſelben ſahe man auf zween Seiten die
Kayſerl . und Franzoͤſiſche Wappen / und an der
dritten Seiten zwey gekroͤnte Hertzen mit Palmztvei⸗
gen umgeben/ und dabey geſetzten Te
mihi , meque Iibi communia E Sdera jungunt
Zwiſchen den beyden Thuͤren des Cardinals Palaſfs /

98 aläfts /

war deſſen Wappen zuſehen init daruͤber ſtehender
Muͤtze und hinterwerts geſtelletem Schwerdte und

ſe

1658 .

Worten :e

Stabe / und wetter uͤber dieſelbeeine Sonne in
derer Mitte das Wort lᷣaszuleſen war / und unter
dem Wappen /ATe Lumen .

Den 6. ebr . wardzu Straßburg ein Danck⸗ und Sbenernel
Friedens /deſt folgender maſſen gehalten : Anfangs ſen

Danck⸗

den Koͤnigl. Befehl wegen des Friedens mit Trom⸗
peten und Paucken Schall / erſtlich von der Pfalz /
hanach aber an allen vornehmen Enden derStadt
S abgeleſen. Nach deſſen Endigung begab ſich
die ſaͤmptliche hohe Generalitaͤt und der gantze Magi.

ſtrat auff den ſo genannten neuen Ban / zueiner
praͤchtigen Mahlzeit / unter welcher man dein gemei⸗
nen Poͤbel Brod auswerffen / auch roth und weiſſenJWein / aus zweyer Delphinen Mund / ſo auff einer

04
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merckwür⸗ hielt Er anfangs das Hohe Amt / und ließ hernach hierzu auffgerichtete
95 i1 das Te Deum abſingen / wobey unterſchiedene Ertz⸗

Cardinal 8

810 nen zugegen waren / welche hernach praͤchtig tracti⸗

ſtellet .

und Biſchoͤffe /auch andere Hohe Standes Perſo⸗

ret worden . Zu Abends wardeine hohe Pyramide ,
auch ſonſten ein kuͤnſtlichFeuerwerck angezuͤndet/ in

welchem ſich unterſchiedene nachdenckliche Sinnbil⸗
der præſentiret Als r . eine Sonne / welche ihre
Strahlen uͤber die Stadt Straßburg ausbreitete / mit
den Worten / Pſ . 36 / 10 . In deinem Licht ſehen

wir das Licht . 2. Ein Kriegs⸗Held / der die eine

Hand nach einem Kelch / Rauchfaß und andern

dergleichen Dingen ausſtreckte / mit der andern aber

auff Fahnen / Canons / Hoͤrnern des Uberfluſſes /

und andern Sieges Zeichen lag / mit den Worten /

die weyland der Ertzvater Abraham nach erhaltenem
Sieg gebrauchet : Gib mir die Seelen / das uͤbrige
behalte dir / Gen . 14 / 21 . 3. Der Hercules , ſo
unter dem Schatten eines Palm - und Oliven⸗

Baums ſaß / und in der rechten Hand einen Kolben

hielt / mit der andern aber ſich auff einen Altar ſtuͤtze⸗
te / mit denen Worten / die Kayſer Honorius zum
Stilicone beym Claudiano ſagt . Robur in ar -

mis , pace probata fides , d. i . Die Krafft beſte⸗
het zwar in Waffen / doch im Friede ſiehet man die

Treue . 4 . Eine Hand aus den Wolcken / die zwi⸗

ſchen 2. Fingern eine Perle hielte / mit den Wor⸗
ten ans dem Evangelio / Matth . 13 / 46 . Er ver⸗

kauffte alles / und kauffte dieſelbe. 5. Etliche junge
Ruͤchlein/ welche ſich unter den Fluͤgeln ihrer Gluck⸗

henne verbergen wolten / dabey die Worte des HErrn
Chriſti : Quoties volui . Wieofft hab ich gewolt .

en und mit vielen Sinnbildern
und Lichtern ausgezierten Machine ſtunden / creutz/

weiß ſpringen lieſſe. Abends um s . Uhr ward das
lang zuvor hierzu præpariite Feuerwerck durch ei⸗

nen Staͤttmeiſter in Straßburg / welcher bey dem

Marquis d ' Uselles auff einer Gllerie von dem

Hauſe des Souverneurs ſtund / vermittelſteinet an

einem Seil lauffenden Tauben angezuͤndet / wobey
unter andern zwey dtatuen / nemlich der Mars und

die Mißgunſt / wie auch das Koͤnigl. Wappen und
unter ſelbigem die vier Buchſtaben V. L. L. G.

Das iſt : Vive Louis Le Grand : Es lebe Ludwig

der Groſſe / brennend zu ſehen waren / welches faſt in
die dritthalb Stunden gewaͤhret . Die ganze Stadt
war auff allen Straſſen von denen an jedem Hauß
heraus geſteckten Lichtern helle / und war abſonderlich
der hohe Muͤnſter⸗Thurn/ ſo rings herum mitbren /
nenden Fackeln beſtecket worden / ſehrpraͤchtigzn

ſchen. Inzwiſchen aber hatten des Eardinals von 66
Fuͤrſtenberg / als Biſchoffs von Straßbung / nur ge⸗Siſnhung
meldte Sinnbilder bey der Evangeliſchen Burger⸗wndduc
ſchafft daſelbſt einiges Nachdencken von zu beſorgen/ 10
der Veraͤnderung der Religion verurſachet / und lieſ⸗ vorgeftlle
ſen ſich daher unterſchiedene vernehmen / was tmaſſen Simn

or⸗

ſie geſonnen waͤren Straßburg znverlaſſen / undſich cherhetf

anderstwohin zubegeben / in denmes ihnen / krafft des ur Ral ,

Ryßwickiſchen Frieden⸗Schluſſes / vergönnet
Furcten

waͤre .

Wannenhero der Frantzoͤſiſche General
d ' Uxelles ,um ſolcheszu verhindern / mit einigen Ev⸗

angeliſchen Predigern in Straßburg ſich dißfals ſuffe4 nebmenfü⸗
unterreden verlanget / darauf auch alſobald derenſchen.

6. Ein Schaͤfer/ der ſich an einen Baum geleget/ und lzwen/ aufſein Begehren / an ihnabgeſchieket worden /
————————— nament “

Drot
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ſens
heitg
licha

ſnick



1698

fN

I

8
1

Droteſti -
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ſunenac
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A vil dD kn

nahmencl ich Iſaae Fauſt / Doctor und Pe ofeſſo
der Heil . Schrifft / und der Pfarrherr Ri tekwel
zugl leich zwey Perſonen des Raths

begleitelen

Marquis empfing ſie ſehr freundl ich/ und

nachtmahls / warumb dochd die Buͤrger in
il

„Straßburg

ein ſoſe hlechtes Vertrauen zu ihrem K nige haͤtlen/
und wegzuziehen verlangten ? Als ftei

die Urſache
geſatöbe

er ſie mit hoher 2
Betheurung ver

ſie moͤchten dochg lauben / daß hnen ſ wenig/ als

ihm /⸗ an ihrer Ralgie nein Abbruckch geſchehen ſolte /

ja es wuͤrdee hingegen der Köhntg f ſie vleltnehr ſuchen
dabey zu erhalten . Se . KLoͤnigl.

N
en auch

wochmahle ducheein beſonders E cl u an delt

Hrn, d: Uxelles die Stadt Dero 0 erfichern
jedoch zugleich erinnern laſſen/ hinkuͤnfflig nicht

mehr dergleichen unnoͤthige Reden/ wiebißher ge⸗

ſchehen / fennafle Sie haben auch bald darauf
der Stadt einige Zoll⸗ e ertheilet / worüber

die ſaͤmintlliche Kauffmannſchafft ſehr gefrolocket/
und von Stund an an die Teutſche Zoͤllner Ordre

geſandt
/ nicht mehr zuzulaſſen / daß die Franroſt

ſcheZoͤllner jemand mehr vilitireten /ondernfre eh. oh⸗

neellüge Hinderniß jederman / was er alch fuͤr Waa⸗

ren mit ſich bringen moͤchte/ halliren zu laſſen. Denſi

19 . Jan. darauf / hat beſagte Kauffmann ſchafft zur

Danckbarkeit die Seneralitaͤt nebſt andern h ohen
Officters / wie auch einigeHerren von dem Maß

ftra / auf der Zunfft⸗Stuben/ ſehrherrlich e⸗ nelf
und drey ſchoͤnegroſſe Glaͤſer denjenige en/ welche ihnen

zu dieſe rerhaltenen Freyhelt beygetragen / ſchnei⸗
den laſſen z

Und waren at uf del inerſten / des ! Ma rquis
de LXelles , auf dem andern / des Intendapten

Vr . de la Fond , und auf dem dritten des Hrn

Obrechts N
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vieVle
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zulaſſen / die Handlung / ſo viel an uns iſt / zu befoͤr⸗
ern / auch alles was zudeſſen Fortſetzung gereichen

mag / beyzutragen ; Und aber gleichwohl unrecht waͤ⸗

re / daßdergleichen Leute von Unſern Untertha⸗
nen / welche Verbrecher Unſerer Koͤnigl. Befehle ſind/
den Vorwand des Kauffhandels dahin mißbrauchen
ſolten / damit ſie dadurch der Entziehung Unſerer
Declaration entgehen moͤchten; Als

vor nöthigerachtel Unſern Wil en und Befchl was

mehr bemneldten Kauffhande lbetrifft / deutlicherzu er⸗

klaͤren / auf daß die enige/ ſo nichts anders vorhaben /

a demſelben allein abzuwarten / ſolches mit ſo viel

imehrer Sreyheit/Äund ohne Furcht vor der in Unſerer
Declarationenthalte enen Straffethun konnen . Ha⸗
ben dannenhero nachdem Inhalt Unſerer Declara-
tion vom 23 . NoV . 1697 . allen und jeden unſern al⸗

ten Roͤm. Catholiſchen Unterthanen cdem ůrſtenthum Orange allerleh Kauffmannſchafft
zu pflegen / eben wie ſieſolch es vor dem letzten Krieg

zu thun gewohnt geweſen/ ohne daß ihnen deßtwegen
einige Beſchwerde ſolle zugefuͤget werdenz Was

aber diejenige von Unſern Unterthanen / welche

Neubekehrte ſind / anlanget/ſeſo wollen wir / daß ſie zwar

in dem Orange daäheeh
dem

30 Fhandel obliegent äalſo und mit
der Bedingung / daßſie / ehe und bevor ſie in offt⸗

erwehntes Suitentuin
erreſen von denen Gou -

verncurs , Commendanten / oder von dei Inten⸗

danten derjenigen P000
intz / worin ſie wohnen / deß⸗

wegen umErlaubniß an halten / und ihnen die Art und

Beſchaffenheit ihrer Handlung eroͤffnen / worauf ih⸗
nen ſolcheErlaub niß ohne Weigerungausge lieffert
werden ſolle ; Wann 8ie aber in die an ſelbiges Fuͤr⸗

ſtenthum graͤntzende Landſchafft kommen/ ſollen ſie
dieſe Erlaubniß dem Gouverneur , Commengan⸗

Hergegen ward denen in Franckreich befindlichen

Eoangeliſchen alle Hoffnung ihrer Gewiſſens⸗FIrey⸗

eit / gaͤntzlich abgeſchnitt en nach Oran

gehandelnden nicht einmal vergoͤnnet / ſähren Gottes;
dienſt allda zu verrichten / wov on wir . nicht 0

Koͤnigl . Edict vom 23. 13 . No

res / in den Geſchc0ichtendefſelbeng jen / ſondern 8

ward auch ſolches den 13 . 3. Jan Jahrs noch⸗

n /auch

llein 15

l. dieſes 8

maſſen wiederholet :

Ludwig von Gottes Gnaden / Koͤnigin Franck⸗
reich und Navarren / entbieten allen denjenigen / ſo
gegenwaͤrtiges zu Geſichte komn i /Auf ern Gruß :
Wir haben di uch. nſere Declatation vom 23 . DRos,

verwichenen Jahrs allen und
jedendl inſern Un⸗

terthanen / von was Stand und Wurden ſie ſeyn

Keformirten Gottesdienſtes beyzuwohnen ; jedoch

als es die Gelegen
wuͤrde . Es iſt uns aber kund worden / daß unterſchiedli⸗

Vorwand eines Kauffhandels / den ſie gleichwohl

vertmeinte eie n, welche wir ihnen verbotten ha⸗
ben / zu uͤben.

Unfern
Unterthanen allen d

mahls in gar nachdruͤcklichen Lerminis folgender

moͤgen/ verboten in das Fürſtenthum Orange zu

reiſen / umb daſelbſt einiger Ubung des ſo genannten

ſolange ſich darin aufzuhalten /
heit ihres Kauffhandels 1110

che Ubelgeſinnte von denen Neu⸗bekehrten dieſer
Verguͤnſtigung mißbrauchen ⸗ und unter falſchemwieder nach Frranckreich zu

nicht treiben / ſich in die Stadt Oranien begeben/ die

Ob nun wohl Unſere Meynung iſt / Octobr . 1685 . Neransge9ch0 lict dieMbunt
denjenigen Vortheil / d

ten oder Iatendanten daſelbſt vorzeigen / und hierauf
von dieſem noch eine andere b nen . Alle diejeni⸗

ge aber / welche ohne ſolche erhaltene Erlaubniß ſich
unterſtehen werden / in das Jürſtenthum Orangz

zu reiſen / ſollen / w ann es Ma nns⸗Perſonen ſeyn / auf
ize Lebens⸗Zeit aufdie Galeeren verdammet :

n59 5 m jaͤh⸗
ld⸗Bu EAen i00

rauffkeiner⸗
Wir

ſihre gan

die Webs, Perſoner

Gef—3 niß,

iſe erla ſſnee gemaͤßtget ! werden kan .

en auch uͤber dieſes Unſern lieben und getreuen

wie auch Unſerm Parlement zu Paris /
abkuͤndigen und regi⸗

Lanech hiernaͤchſt deſſen Inhalt aufs
en. Hieran vollbringen ſelbige

en und Mey nlung . Ihr⸗

zegenwaͤ tige ableſen /

zu laff

genaueſte nachz

unſern gnaͤdigſten

Iſelllrtren
Ule

NWill
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kundlich haben wir dieſes mit unſerm Koͤnigl In⸗

ſtegel b edrucken laſſen . So geſchehen zu Vectail⸗

les den 13. Jan umJahr 167 8. Unſerer Regierung
im funff undfunffzigſten .

Hergegen war auch vermittelſt eines andern

9 gemach t worden / daß 6 denenbißlher
enern freeh ſtehen ſolte / binnen 6. Monat

kommen/ dafern ſieſich
nur zuder Catholifſchen Keligion bekennen würden/

und ihnen die hmahls darvider !publicirte Edicta

nicht ſchaden ſolten : daß nehmllich durch das im

7 Edicts pudbli

ivicheentt

der Reformirten Rel ligion / we che des Koͤnig38 Vor⸗z

den ſie von demFrieden erwarten koͤnnen/ genieſſenfahren⸗ ungluůcklicher Weiſe haͤtten dulden müſſen /

durch !

1
8

Deneen
Re⸗

Re 10
S20eqhlemen

wol len /wird
frepgeſtellet
wieder in

I(Franckteichzu kehren .
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485 Veſch
durch dasgantzeKönigreich verboten / auchdedarauf
im Majo 1686 . durch eine andere Declarationſe

publiciret worden / daß weder von ſolchen Kefor⸗
mirten / noch von den Neubekehrten / jemand bey
Straffe der Galeeren aus des Koͤnigs Gebiethe
entweichen ſolte . Und ob der Koͤnig zwar Urſache
haͤtte/ ſolcheStraffe an allen den jenigen vollſtrecken
zu laſſen / welche ſolchem Verbott zuwider gehandelt /
allein weil gleichwol viele von ſolchen Entwichenen
angehalten haͤtken⸗ daß Se . Maj . ihnen erlauben

mochte/ in ihr Vatterland zuruͤcke zu kehren / als ] f
wuͤrde ihnen hiemit nebſt voͤlliger Vergebung alles

deſſen / was ſie verbrochen / in ihr Begehren gewilli⸗
get / jedoch alſo und dergeſtalt / daß ſie geich

nach

ihrer Ankinfft in des Koͤnigs Gebiete ſich bey denen

Gouverneurs und Commendanten angeben / und

innerhalb 8. Tagen vor dem Ertz⸗Biſchoff / Biſchoff /
Pfarrer des Orths / oder einer andern geiſtlichen
Perſon / ſo dazu bevollmaͤchtiget iſt / ihre vorige Re⸗

ligion abſchweren / und dieſer Zeugnuͤßdavon brin⸗

gen ſolten . Wie man auch f100
mie dieſen guten

Leuten umbgegan W ſollen bald hernach un⸗

terſchiedene Exempel ane gefühhret werden .

Indeſſen hatten Se . Koͤnigl. Maj . unterſchiede⸗
ne Perſonen benannt / ſo in Geſandtſchafften nach
den auswaͤrtigen Potentaten gehen ſollen / als nem⸗

lich der Marquis d ' Harcourt nach Spanien / der

Graf Tallard nach England / Mr . Bonrepos nach

Holland / derGraf Obamiliy nach Dennemarck / der

NMarquis de Villars an den Kaͤyſerl. Hof nach
Wien / Mr. Rouſſeau de Chamois nach Regen⸗

pyurg/ Mr . des Alleurs nach Chur⸗Brandenburg /
Mr . d Iberville , bißheriger Kelident zu Geneve ,
nach Chur⸗Maynz/ Mr . de Phelipaux Brigadier
nach Chur⸗Coͤlln / der Marquis von lecon nach
den Braunſchtoe igiſchen Hoͤfen / Mr . de Gerſy nach
dem Fuͤrſtl. Würtenbergichen Hofe zu Stuttgart / d
Mr . Friſchmann nach Muͤnſter / Mr . Puiſicux

nach der Schweitz / Mr . d ' Aubriſert , welcher mitſt

dein Printzen Conti in Polen geweſen / nach dem

Dertzogen von Mantua / Modena und Parma /
Mr . de Clauſute nach Geneve , und dem Abr Bi -

dal ward ſeine vorige Stelle twieder gegeben. Den

Hertz5
von Albemarle , ſonſt Vit⁊ James genannt /

des Konigs Jacobi natuͤrlichen Sohn / machte der

Koͤnig zum Chef d ' Elquadre , und vermehrete ihm
Die bey dem
Frieden⸗
ſchluß ge⸗
weſte Ge⸗

men zurůck /
und werden

10

ſten Stallmeiſter / und der Marquis de Villacerf

densſchluß 1 net / den 25 . 15 . J ' nuar . wie⸗
flamten kom, der zu Pariß angele anget / hat ſie Se . Königl . Maj .

nicht allein
Bantgnddig empfangen / ſondern auch

ſbeſchenctt . ba, guten D

Des Mr . de Harlay ſeine Gage ward dahero von

50οο biß 0000. Pft und bergroſet/ dem Comte

de Ctecy Verjus hat der Koͤnig 50000 . Pfund ver⸗

ahret / und Mr . de Callieres zum geheimen Secre - g

tario gemacht . Ingleichem ward dem neuvermaͤhl⸗
ten Due und Ducheſſe von deetement zu Verſailles eingegeben / und der Abt de

Levy , vom Hauſe de Mirepois , zu ihrem Ober⸗Al⸗

moſen⸗Pfleger der Marquis d' Angeau zum Che -

ſeine Gage mit 2000 . Rthlr . Als auch inzwiſch en

die Roͤnigl . Geſandten / ſo dem Ryßwickiſchen Frie⸗

Dienſte halben ihre Chargen verbeſſert ;

alier d' Honneur , der Comte de Peſlte zum Obri⸗

chreibung

getroffen / dergeſtalt / daß dem du Calle 1400000 ,

Pfund nach ſeinem Gefallen auszutheilen zugeſtellet
worden / das aus den Kirchen ſelbiger Stadt genom⸗
mene Silber aber haben Se . Koͤn. Maj . dahinwaͤrts
wieder zurücke geſchickt .

Alldieweil auch den bißherigen Krieg hindurch un⸗

terſchiedene von Adel / und andere Koͤnigl . U ntertha⸗
nen/ bey waͤhrenden ihren Kriegsdienſten ſich in vie⸗

le Schulden geſetzet / und ihre Creditores ſehr dar⸗

auff drungen / daß ihnen ihre Guͤter ſolten zuerkannt
werden / ſo haben Se. Koͤn. Maj . ſelbigen insgeſamt
ein Iudult von 3. Jahren ertheilet / und den 1 . Febr,

publiciren laſſen/ welches der Teutſchen Uberſetzung
nach alſo gelautet :

Wir Ludwig / von GOttes Gnaden Koͤnig inſt

Franckreich und Navarre / entbieten denen / die die,den
ſenBrieffleſen / Unſere Koͤnigl . Gnade und

d
Gruß.

0

Wir erkennen beſter maſſen / was vor groſſen Voꝛ

Unſerer Waffen/
von den gerenen Dienſten Unſerer Officierer d5 10
ſich in letzt gefuͤhrtem Kriege bey denen Armeer

rauchen laſſen / empfangen haben ,dannenhero W0
dann ihre Tapfferkeit in groſſenn Werth halten/ und
des Eifers / welchen ſie in ſo gefaͤhrlichen Conjup -
ctuien jederzeit fuͤr 955 und Unſer Intereſſe ange⸗

11 nimmermehr vergeſſen werden ; Inzwi,
ſchen ſehen Wir mit groſſem Mißfallen / daß einige

derſelben/ von denen Wir doch ruͤhmen muſſen/ daß
ſte ihr deben redlich fuͤr Uns gewagt / und das meiſtef
threr Gůter treulich dabey zugeſetzet haben / anjezo

dermaſſen mit Schulden beladen ſind / daß ihnen
nicht wohl moͤglich fallen will / die Keputation ih⸗
rer Haͤuſer hinfort in dem Frieden(d

( dem Europa wie⸗

der zu geben/ ſie doch die einige 2 Verckzeuge geweſen
ſind ) zu erhalten . Ob Wir nun wol von Herßen

wuͤnſchen/ daß Wir allen / die ſich ſohhoch umb Uns
verdient gemacht / auff einmal die Belohnung da⸗

fuͤFrkwiederfahren laſſen
k
koͤnnten/ ſo muͤſſen Wir doch

in Erwartung beſſerer Zeiten und je /

zo bloß dahin ſehen / daß ſie nicht in den jenigen
Ruin und Verderben gerathen / der ſie oh

19110
U

und ohne Hoffnung / ſich jemals wieder zu erholen/
befallen wuͤrde / wann thren Glaubigern neue Pro⸗
celle anzuheben/ oder auch die durc hUnſere/ Zeitf
waͤhrenden Krieges ertheilte Koͤnigl. Indulte ſul⸗
penditte Rechts⸗Sachen mit mehrer Schaͤnffe zu
re⸗ſlumiren frey ſtehen ſolte. Gl leich wie aber die

beſagte Glaubiger / wann ſie die Sache und ihr eigenf
Intereſle ſelbſt ernſtlich betrachten wollen / leichtlich

befinden werden/ daß es ihnen groͤſſernNutzen brin

ge / wann ſie nicht ſo in ihre Schuldner en
fondern ihnen Zeit laſſen / die Gůter ſelbſt umb bili

gen Preißz zu verkauffen / und das jenige zur Bezah⸗

lung der Schulden anzuwenden / was ſonſten unver

meydlich zu beyder Theile Schaden unnüßlich 0
Gerichts⸗ und Proceſs - Unkoſten gehet 3 Alſo 00
ben Wir aus getreuer Vorſorge fuͤr Unſere Unter⸗

thanen in dieſen Faͤllen ein bequemes Mierel erfun⸗
den / bey welchem die Glaubiger nichts verliehren /
die Verſchuldete aber ihre Guter gantz oder doch zum

zum Obriſten Hofmeiſter ernannt worden . Es Theil erhalten / und endlich/ was ſie ſchuldig ſeyn /
ward auch ein Vergleich zwiſchen d Aonl. de Poin- Ifelbſt abſtatten koͤnnen.

—— —213. „„1„ „ͤöfͤ4ꝓͤ,.

Koͤnigl. Frangeftfh
5

ty und du Cafle wegen derder Beute von Cartagens — —

cheil und Nuzen Wir ſowol zuunſterblichem Ruhm zen
als Beſchuͤtzung Juſers

Reichs/ fend.

Dieſes
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Dieſes alſo in del That in ertweifen / declariken

1698.
Soir hiermit in Anſchung Unſerer Generalen und

gller übrigen Offlcterer von der Artnee zu Waſſer
und Lande / ferner Unſerer deib⸗Garde , Gens dar-
merie , leichten Reuter von der Garde , nicht min ,

der aller der Ritter und Edelleute / welche die drey

lezten Jahre des geendigten Krieges uber in dem Ar⸗

rier. Ban ent weder zu befehlen gehabt / oder ſelbſt 8
dienet haben / ſo dann in Vetrachtung der unmuͤn⸗
digen Kinder der jentgen Officirer / ſo in jetzt er⸗

wehnten drey letzten Jahren des Kriegs in Unſern
wůͤrcklichen Dienſten vor dem Feinde geblieben ſind/
und ihren Kindern in Unſern Dienſten gemachte

Schulden hinterlaſſen haben / ingeſamt aber aller

Officier / ſo den gantzen letzten Krieg / ſeither dem

168Sſten Jahr uüͤber an ihren Gliedern gelaͤhmt
worden ſeyn/ daß Wir aus ſonderbahrer Gnade / voll⸗

koimmener Macht und Koͤnigl. Gewalt / durch ge⸗

genwaͤrtige Verordnung auffgehoben und verbotten

haben / daßin den drey naͤchſt aneinander folgenden

Jahren gegen vorerwehnte Generglen / Offlcierer
und ihre Angehoͤrige/ gegen dero Weiber / ſie haben
in die Schuld conlentirt / und daran Theil oder

nicht / noch gegen die unmuͤndige Kinder der vorm

Feind gebliebenenOfficierer / einiger Verkauff und

Adjudication der unbeweglichen Guͤter vorgenom⸗

men werden / noch guͤltig ſeyn ſolle / es moͤgen die

Guͤter zum Beſi uͤbergeben/ oder auff was fuͤr Art

ſie wollen in lequeltrum ſeyn genommen worden .

Gleichwie aber dieſes Unſer Verbott dem wuͤrckli⸗

chen Beſitz und andern Gerichtlichen Handlungen /
wodurch die unbewegliche Guͤter in Anſpruch gekom⸗
men ſeyn / an ihrem Eflect unnachtheilig ſeyn ſoll ;

alſo koͤnnen zwar das offentliche Ausruffen / und je⸗

de Handlungen / die nach jedes Landes Gewohnheit

biß zum Verlauff vorgenommen zu werden pflegen/
biß dahin / und zur Adjudication continuiret wer⸗

den / jedoch / daß der Oreditoten prælations -und
Vorgangs⸗Necht / nebſt andern Ausſpruͤchen/ die an

ſolchen Orten /wo man vor der Adjudication zu

erkennen pflegt/ gegeben worden / uneroͤrtert bleiben /
mithin diejenige / ſo die Rechtfertigung gegen die

Schuldner treiben / die Unkoſten allein tragen / auch
ihnen deshalb nicht zugelaſſen ſeyn ſoll / von der ob -

ærirten Guͤter Einkuͤnfften ſich zu erholen ; Wir wol⸗

len auch / wann ein oder anderer Officier Land⸗Guͤ⸗

ter und andere Immobilia ſeinen Creditoren / ſol⸗
che unter ſich zu vertheilen oderſelbſt zu verkauffen /
uͤberlaſſen haͤtte / daß Unſere vorhin conceclirte drey⸗
jaͤhrige Sulpenſion und Anſtand des Verkauffs
ihm ebenmaͤſſig zu ſtatten kommen ſolle ; Es waͤre
dann / daß er vor beglaubten Norarien dieſem Un⸗

ſerm Koͤnigl. Priyvilegio , Gnaden und Rechts⸗Be⸗
helff / wiſſentlich und bedaͤchtlich renunciiret / und

ſolche Kenunciation dein Kauff⸗Brieffe einverlei⸗

bet haͤtte / welchenfalls es dabey ſeyn Bewenden ha⸗
ben ſoll.

Befehlen demnnach/ daß vorbeſagte Officierer ins⸗

geſamt/ dieſe 3. Jahr uͤber/ wieder in den Beſitz und

Gentiß ihrer Guͤter und Immobilien / ungeachtet
aller ergangenen rechtlichen Ausſpruͤche und Gericht⸗
licher Verwaltung / durch die ſie deren entſatzet worden

ſeyn / wieder eingeſetzt uñ reſtitui ret weꝛden/ jdoch ſol⸗
che ihnen wieder eingeraumte Guͤter in gutem Ban

und Weſen zu erhalten / verbunden ſeyn/ und dieſel⸗

Thcatri Europæi XV. Theil .

be im geringſten nicht deterioriren ſollen / wann ſie
ſich der ihnen hierinn ertheilten Gnade nicht verlu⸗

ſtig machen wollen . Es ſollen auch die alſo wieder

in Beſitz ihrer Guͤter tretende Officierer ſchuldig
und gehalten ſeyn / vor allen Dingen die hinterſtelli⸗
ge Zinſen des letzten Jahrs / da ſie wieder in Befitz
kommen / abzutragen / und mit deren unfehlbaren
Entrichtung / ein jedes dieſer ihnen indulgirter 3.

Jahre fortzufahren / nicht weniger auch nach Gut⸗
befinden der SacheVerſtaͤndigen/ ſo von Amptkwe⸗

gen darzu ernennet werden ſollen / dem Gerichtlich

beſtellten Pachter die Einſaat und Arbeit / ſamt den

vor der Erndte anffgewandten Pacht⸗Koſten wieder

zu erſtatten / im uͤbrigen aber den jetzt⸗bemeldten
Pachter auch nach vollbrachter Erndte die Fruͤchte
an ſichere Oerter auffſchutten / und um benoͤthigte
Zeit ſolche verthun zu laſſen : Welches alles demje⸗

nigen Richter / wo die Verkauffung des beſchwerten
Guts geſucht wird / in einer Bittſchrifft vorgeſtel⸗
let werden / derſelbe auch darauff gehalten ſeyn ſoll/
ſo wohl den Creditoren / als auch Gerichtlichen Ver⸗

walter vor ſich zu beſcheiden / und unfehlbar nach

dieſer Unſerer Declaration , gleich in dem erſten
Termino ohne Unkoſten die Sache auszumachen /
und nicht zu verſtatten / daß unter einigem Prætert

und Vorwand / es habe Namen wie es wolle / der⸗

gleichen Handel ſonſt verglichen werde ; ſintemahl
der 3. jaͤhrige Anſtand und Suſpenſion des Ver⸗

kauffs und Adjudication ſeinen Anfang nicht eher
nehmen ſoll/ als biß die Officierer und deren unmuͤn⸗

dige Kinder wieder in den Beſitz der Guͤter und ihrer
Immobilien ſeynd eingeſetzet worden .

Verbieten dieſem nach ernſtlich / daß kuͤnfftighin
die denen bemeldten Offteterern und ihren unmuͤndi⸗

gen Kindern zuſtehende Guͤter und liegende Gruͤnde /
fuͤr eine geringere Summa als roOο . Pfund an

Capital und Intereſſe nicht koͤnnen noch ſollen ver⸗

pfaͤndet / und in der Juttice adminiſttation gege⸗

geben werden ; Heben auch durch gegenwaͤrtiges
Verbott alle diejenigen Arette und Contracte auf/
ſo bereits geſchehen / und beſagte Summe der 1000 .

Pfund nicht erreichen / ſondern drunter find : Se⸗

tzen / ordnen und gebieten dagegen / daß mehr er⸗

wehnte Officierer und derer nachgelaſſene unmůndi⸗

ge Kinder auff bloſſe Anruffung und Imploration⸗
jedoch mit Ubergebung eines Extracts / wie hoch das

Gut in fremden Beſtand gekommen ſey / von dem

Richter ohne einige Unkoſten wieder in daſſelbe ge⸗

ſetzt werden ſollen / es waͤre dann Sache / daß be⸗

reits vor der Publication dieſes Mandats / die Wir

bey Unſern Parlementern naͤchſtens thun zu laſſen
geſonnen ſeyn / von dem Beſitzer rechtlich beyge⸗
bracht waͤre/ daß der Ruͤckſtand an Zinſen und la⸗
tereſſe mit dem Haupt⸗Stuhl die vorhin bemerckte

Summe der 1000 . Pfund uͤberſtiege: Und verbie⸗

ten anbey / daß zu Gerichtlicher Verpachtung derglei⸗
chen unbeweglicher Guͤter durchaus nicht geſchritten
werden ſolle/ ſo ferne nur aus den letzten Pachts / und
Einnahms⸗Regiſtern / oder andern / untadelhaffter
Beweiß wird beyzubringen ſeyn / daß die Helffte des

jaͤhrlichen Ertrags zur Ablegung des Capitals und

hinterſtelliger Zinſen / un deren willen das Gutuͤber⸗
geben/ oder ſonſten in Gerichtliche Adminittration

genommen worden / zureiche : Nicht minder ſetzen
Wir dißfalls auſſer allen Etfect alle Anſprüͤche/ die

Qꝗ ſeit
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49⁰ Beſchreibung

ſeit der erſten Ubergabe und Verwaltung der Guͤter

anſie haben koͤnnen gemacht werden / und wollen / daß
die Eigenthums Herren auff die hieroben ausgedruck⸗
te Weiſe wider alle diejenige / ſo ſie aus ihren Guͤtern
gebracht / reſtituürt / eingeſetzt und maintenirt wer⸗

den / jedoch dabey auff ihre eigene Koſtenihren Cre⸗
ditoren eine von dem Notario verfertigte Verſi⸗
cherung / innerhalb Jahres Friſt die ſchuldige Koſt
von dem Pachter oder jemand anders zahlen zu laſſen /
zuzuſchicken gehalten ſeyn ſollen . Ingleichen ver⸗

bieten Wir / daß ſolche unbewegliche Guͤter / wann

auch nur die Helffte desjaͤhrlichen Eintrags in drey

Jahren erſt das Capital und hinterſtellige Zinſen/
um deren willen ſie in ſequeſtrum kommen ſeynd/
vergnuͤgen kan / niemand gerichtlich verkaufft noch

adjudicirt / ſondern den Eigenthums⸗Herren wie⸗

der eingeraͤumet werden ſollen / jedoch daß ſie gehal⸗
ten ſeynd / die lauffende Zinſen und Interetle ſonſten
woher / und von ihren andern Mitteln zu bezahlen/
und den Glaͤubigern gnugſame Verſicherung und

Anweiſung ihrer Bezahlung halben / wie vorhin ge⸗
meldet worden / zu geben .

Befehlen dannenhero / daß zu ſteter Veſthalt und

Erfuͤllung dieſes ertheilten Privilegii , beſagte Offi⸗
cier und der vor dem Feind gebliebenen unmuͤndige
Kinder / auff ihr erſtes Anruffen und dSuppliciren /

ſo wohl von Unſern hoͤchſten Parlamenten / in den

Sachen / ſo bereits vor ihnen haͤngen/ oder durch eine

gewoͤhnliche Commiſſion dahin gezogen werden koͤn⸗
nen / als auch den uͤbrigen Beamten / Landvoigten
und Richtern / von denen an Unſere Souveraine

Kannmer appellirt zu werdenpflegt / ja ſelbſt von

den jenigen / von welchen ſonſt keine A ppellation
ſtatt hat / in ihre Guͤter und Sitze wieder eingewieſen

werdenſollenz mit nochtmmahligerernſter Bewilligung
an alle jetzt gedachte Oflicianten der Juſtiz , die Exe⸗

cution und Vollziehung dieſes Unſers Gnaͤdigſten
Befehls mit hoͤchſtem Fleiß zubefoͤrdern/ und alle da⸗

hin abzielende Proceß und Sachen ſummariter und

ohne einig Entgelt zu entſcheiden . So wollen Wir

auch/ daß die jenigen Appellationes und Beruffun⸗
gen / die gegen der jetztgemeldten Richter ertheilte
Urcheil ſeyn angewendet worden / unverzuͤglich an

Unſere Parlaments⸗Hoͤfe gebracht werden / damit

ſie nebſt denbeygefuͤgten Verzeichnuͤſſen alldar gleich⸗
falls ſummariter und ſo kurtz / als es moͤglich/ in ei⸗

nem zu dem Ende angeſetzten Termino , wann die⸗

ſes fuͤr noͤthig befunden wird / unterſucht undgeur⸗
theilt werden koͤnnen . Wie Wir dann von den Ge⸗
richts⸗Kammern die Erfuͤllung dieſes Unſers Koͤ⸗

nigl . Befehls gaͤntzlich hoffen / und nicht zweiffeln /

fie werden ſich laſſen angelegen ſeyn / auff alle Wei⸗
ſe und Wege / doch ſo viel die Juſtiꝛ zulaſſen wird /
den verſchuldeten Officierern zu favoriſiren / ja ſie
mit ihren Glaͤubigern ſelbſt auff ſolche Art und Weiſe
zu vertragen / die am bequemſten und unſerer Inren⸗

tion ain naͤchſtenkommen wird / welchemehr nichts
ſuchet / als denenſelben durch Erſpahrung der un⸗

nothigen Proceſs - und Gerichts⸗Koſten / ein Theil
der tequeſtrirten Guͤter zuerhalten / und fernere
Gelegenheit / ihreEhr und Gewiſſen zů beſchweren / zu

benehmen . Dannenhero Wir dannjetzt erwehnten
Gerichts/Kammern erlauben / daß ſie die Areſte ,
ſo in den verhaͤngten drey Jahren / gegen einen

Officierer / oder eines vorm Feinde gebllebenen un⸗

muͤndige Kinder erkannt werden koͤnnten/ ein Jahr
lang auffziehen / und hinterhalten doͤrffen/ und ſich
hieran Unſer ehemahls ausgelaſſenes Keſcriptvom
Monat April 1669 . Arr . 1. T . b. nicht hindern laſ
ſen ſollen / als welche Wir in dieſem Punct und
Stuck hiermit und in Krafft dieſes auffgehohen und

abgeſchafft wiſſen wollen . Jedoch ſolldieſe Decla .
ration nicht ſtatt haben / wann die Bezahlung nach⸗
folgender Dinge ( als wider welche keine Ap pellation
eingewendet werden kan ) zuerkannt worden / nem⸗

lich : Wann es Alimenta , Artztlohn / Etzie⸗
hungs⸗Koſten / Leib⸗Zinſen / ruͤckſtaͤndiges Heu⸗
rahts⸗Gut / Beſoldung der Bedienten / Kauff⸗
mannsoder Handwercks⸗Rechnungen / Taglohn
der Arbeiter undTagloͤhner / verſeſſenen Haußzinß/
Reſte von Vormundſchaffts⸗Rechnungen / Erſtat ,
tung depoſiti , Meliorations - Koſten / Schaͤden
und Intereſſe in peinlichen Faͤllen/ erhobene Wech⸗
ſel⸗Brieffe / ruͤckſtaͤndigen Grund/ und Boden⸗

zinß / Erbzinß und Begraͤbnuͤß⸗Koſtenantrifft :
ſo werdenauch die Buͤrgen /ſo ſich fuͤr die Officierer
obligirt / dieſer Suſpenſion und Auffſchubs ſich
nicht zu bedienen haben. Wie Wir dann auch end⸗

lich ſetzen und ordnen / daß diejenige Officierer und un⸗

muͤndige Kinder der vorm Feind gebliebenen / wel⸗

che nicht præciſe mit Bezahlung des Ruͤckſtandes
und der Zinſen inhalten / und alles was Wir hiero⸗
ben ihnen zů diebe und Guten verordnen / genau beob/

achten / dieſer Unſer Koͤnigl. Gnade und Wohlthat
ipſo facto verluſtigt ſeyn ſollen . Welches alles

Wir Unſern lieben und getreuen Raͤthen des Parle⸗

ments in Paris zu publiciren / zu regiſtriren und

den Inhalt in allen Luncten und Claululn ohneini⸗
ge Ausnahm zu beobachten / und ſtricte daruͤber zů

halten / anbefehlen ; dann alſo gefaͤllet es Unſerer
Majeſtaͤt. Gegeben zu Verſailles den 1. Eebr ,

1698 . Unſers Koͤnigreichs im fuͤnffund fuͤnfftig⸗
ſten Jahre . Ludwig , Phelipeaux .

Den 3 r . Januarii Abends um 5. Uhr langeteder
Graf von Portland , Extraordinair- Abgeſandterſ .
Sr . Koͤnigl. Majeſt . von Engelland / in Paris an /

welchem der Mareſchal de Bouffler biß S. Denis
war entgegengegangen / und Ihn darauff biß zudem
Hoſtel des Grafen von Auvergne begleitet / allwo

er die Zeit ſeiner Geſandſchafft ſich auffgehalten / den

folgenden Tag empfieng Er unterſchiedene Viſiten
von vornehmen Herren / und unter andern auch von

dem Grafen von Tallard , als deſignirten Abge—
ſandten nach Engelland . Den 3. Pebr . hatte er bey
Sr . Koͤnigl. Majeſt private Audience ohne ſonder⸗
bahre Solemnitaͤten / auch nachmahls bey dem Dau⸗

phin und deſſen Herren Soͤhnen/ der Hertzogin von

Burgundien / dem Hertzog und Hertzoginvon Or /

leans / wohin er uͤberall durch den Mareſchal de

Boufflergefuͤhretworden. Den 9. Martii hielt er

ſeinen ſolennen Einzug / nachdem er ſich zuvor nach
Rembouillet ,einem Suſthauß vor dem Ende von S.

Antonii Vorburg begeben hatte / als von welchem

die Abgeſandten der Evangeliſchen Fuͤrſten pflegen
abgeholet zu werden : wie ihmdann auch die Abge⸗
ſandte der Evangeliſchen Fuͤrſten biß dahin entgegen

gekommen / gleichwie die von den Roͤmiſch Catholi⸗
ſchen Fuͤrſten biß zu dem Kloſter Picpus , als von

welchem man dieſe abzuholen pfleget . Von gedachtem
Rembouil -

Koͤnigl. Frantzoͤſiſche
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Rembouillet nun ward er durch den Marechal de

Bouflers und Mr . de Bonnevil , Iatroductcur
der Abgeſandten / in einer Koͤnigl . Caroſſe abgeho⸗

let / welcher die von der Hertzogin von Burgundien /

des Hertzogs und Hertzogin ve
6500

tzogin von Chattres ; des Printzen und Princeſſin

von Condé , des Hertzogs

witweten Princefſin v Een ,

Princeſſin von Conti , des Hertzogs und Hernogin
von Maine , des Grafen von Tholouſe , des Nar -

uis de Torcy⸗ Staats⸗Secretarii der auslaͤndi⸗

ſchenGeſchaͤffte / folgten . Der March ward durch

den de Bonnevil und des Marechal de Bouflers
Caroſſe angefangen in Gefolge von 4. deſſen Pas en

zu Pferde : dieſen folgete des Abgeſandten Liverey/
als nemlich 12 . Stallknechte zu Pferde / und jedwe⸗

der derſelben mit einem Handpferd / ferner 12 . Pa -

gen zu Pferde / mit dem Stallmeiſter voran / alle in

Lichtblauem Tuche mit ſilbernen und guͤldenenGa⸗
lonen gekleidet / mit darunter habenden Karmoſynen

Damasken Weſten mit guͤldenen Blumen / und

weiſſen Pluͤmen auff den Huͤten/ ingleichem 50 . La -

quaien / und andere / ſo Lverey trugen / ſich ingeſamt
auff 80 . Perſonen ungefaͤhr belauffende . Hierauff
kam des Koͤnigs Caroſſe worinn der Abgeſandte
nebſt dem Marechal de Boufler und Monſ . de

Bonacvil ſaſſen / ferner die andern erft gemeld⸗

te Caroſſen / nach dieſen die ſechs Caroſſen der Ge⸗

ſandtſchafft / derer zwey der ſchoͤnſten zu Pariß ge⸗

macht / und zwey von London mitgebracht / mit 8.

Pferden / und die uͤbrige mit 6. beſpannet waren .

Und kam man dergeſtalt unter einer ungemeinen

groſſen Menge von Zuſchauern / welche alle begierig
waren/ dieſe olengitaͤt mit anzuſehen / biß zu dem

Höétel der Extraordinairen Abgeſandten / allwo der

Herr Abgeſandte die gewoͤhnliche Complimens we⸗

gen des Koͤnigs und der ſaͤmtlichen Printzen und

Princeſſinnen empfangen . Zwey Tage hernach den

U. Martii hatte er bey dem Koͤnig zu Vertaillesſeine
erſteoͤffentliche Audience ,zuwelcher ihn der Graf von

Marhan / einPrintz aus dem Hauſe Lothringen / und
Mr . de Bonnevil , in des Koͤnigs Caroſſe / und Ge⸗

folge der obgenannten Caroſſen von Hofe und der

Geſandtſchafft / aus ſeinem 1ogier abholetenz Als

er vor dem Caſteel zu Verlailles ankam/ fand er die

Compagnien der Franzzöͤſ /undSchweitzeriſchen Gar⸗

de , wie auch die Leib⸗Garde zu beyden Seiten in ih⸗
rer Ordnung ſtehen/ welche bey ſeinem Vorbeyfahren
das Spiel ruͤhreten; Unten an der Treppe emmpfteng

ihn der Groß⸗Cerimonienmeiſter Marg . de Blain -

ville , und Mr . des Granges der andere Eerimonien⸗

meiſter ; die Compagnie der 100 . Schweitzer ſtund zu

beyden Seiten auff der Treppe / und der Hertzog von

Noailles , Marechal von Franckreich / befand ſich
oben an der Thuͤre des Saals / wo die Leib⸗Wac

auffwartet . Das Gedraͤnge war ſo groß / daß der

Ambaffadeur und ſein Gefolge viel Muͤhe hatten /
ſich dem Koͤnigl. Thron zu naͤhern . Die Anrede

ward Anfangs in Engliſcher Sprache / hernach in

Frantzoͤſiſcher gehalten / und war des ungefaͤhren

Inhalts : Daß der Koͤnig von Groß⸗Britannien

ſein Principal Se . Koͤn . Maj . verſicherte / daß er

den geſchloſſenenFriedens / Tractat genau beobachten

wuͤrde/ und nichts ſo ſehr wuͤnſchte/ als in Freund⸗
ſchafft und guter Harmonie zu beyderſeits Nationen

Theatri Eutcopæi XV. ThTheil .

DenckwuͤrdigerGeſchichte .

on Orleans , der Her⸗

von Bourbon „ der ver⸗

in von Conti , des Printzen und ben
laſſen .

und gantz Europens Wohlſeyn mit Ihnen zu ſtehen

Worauff Se. Koͤn . Maj . geantwortet / daß er / der

Abgeſandte / Se . Koͤnigl. Maj . von Groß⸗Britan⸗
nien / als ſeinen Principal , ſeines auffrichtigen
Vorſates / den Frieden zu unterhalten / verficher,
koͤnte/ daßEr auch Sr . Koͤn. Majeſt . Freundſchaff
in hohem Werth hielte / und ſolche bey allen ?

benheiten fortzuſetzen Ihm wuͤrde angelegen

Hierauff hatte er ferner mit den gew

chen Cerimonien Audiencé bey dem Dauß

dem Hertzoge von Burgundien und deſſen be

Bruͤdern / dem Hertzoge und Hertzogin von Oule —

ans , dem Hertzoge und Hertzogin von Charttes , und

Mademoiſelle dero Schweſter / und ward dieſem
nach mit ſeiner gantzen duite durch des Koͤnigs Be⸗

diente mit einem praͤchtigen Mittagsmahl kractiret /
nach welchem er mit gleichmaͤſſigen Solengitaͤten

bey der Hertzogin von Burgundien Audience hatte /
und ward darnach zu dem Hötel der Extraordinai -

ren Abgeſandten zuruͤcke gebracht / und 3. Tage auff
Koͤnigl. Koſten tractiret .

Indeſſen ward des Herrn Abgeſandten erſtem Ca⸗Schwöͤrig⸗
plan Mr . Wicart einige Ungelegenheit zugefuͤget/ keitwegen
indem ihm einer / la Combe , beymaß/ daß er einem klans “
Evangeliſchen auſſer des Abgeſandten Suite , und

ihm / dem la Combe ſelbſt / die Communios gerei⸗

chet / auch ſolches bey dem General⸗Lieutenant von

der Policey Mr . dArgenſon angab / worauff ſo
fort ein Commiſſarius abgeſchicket ward / umb Mr .

Micart daruͤber gegen den Angeber zu vernehmen /
welcher eben in einem particulieren Hauſe nebſt an⸗

dern Freunden zur Mahlzeit war / dieſe Sache aber

ſchlechterdings laͤugnete/ und darthaͤte/ daß la Com⸗

be ein Betrieger / und alle ſeine Ausſage falſch waͤ⸗

re / fuͤhrete auch ſo klaren Beweiß / daß ſich jedweder

davon uͤberzeuget gehalten /weßhalb dann der Com .

miſſarius den la Comhe ins Gefaͤngnuͤß werffen

laſſen / der Abgeſandte aber klagte deßhalb bey Mr .

de Torcy , welcher dem Mr . d' Argenſon andeuten

ließ / daß er ſich bey dem Abgeſandten entſchuldigen
ſolte/ ſo auch von dieſem durch den Lieutenant der

Wache geſchehen .

Den 14 . Mart . wohnete er nebſt dem Dauphin
und dem Hertzoge von Chattres einer Opera bey / in

Begleitung vieler vornehmen Herren aus England ;
den 16 . legten der Venetianiſche und Savoyiſcheſcwird von

Abgeſandte ihre Viliten bey ihm abz den 19 . gieng dem ene⸗
er in Begleitung des Grafen von Armagnac nach ih E
der Abtey von Royaumont , allwo auch unterſchievopiſchen
denePri

Geſandten

ſeyn
uli⸗

itzen vom Hauſe Lothringen / gleich wie auch 900 cht.
der Graf von A rmagnãc und der Abt allda ſelbſt wa⸗

ren / und andere Herren ſich da befunden /nunb einer

Jagd beyzuwohnen / und ward daſelbſt ſehr vraͤchtig
tractiret : In den ſolgenden Tagen war er beſchaͤff⸗

tiget / ſeine itnen von Cerimonte abzulegen ; den

24 . begab er ſich mit 6. Caroſſen und den meiſten
von ſeiner diverey nach dem Kötel von Sondẽ undeeget die

den 26 . zu den Abgeſandten von Portugal / Vene⸗Reviſiten

tien und Savoyen ; den 3 T. wohnete er auff
Ebene von Grenelle der Muſterung des Regiments

der Koͤnigl . Garde bey / wohin ihn der Marchal de

Boufler , als Obriſter bey dieſem Regiment / genoͤ⸗

thiget . Den 4 . April . begab er ſich nach Zalons ,

umb mit dem Printzenvon audemont zu ſorechen

Qqq 2 welcherk

derſab.
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welcher auff ſeiner Reiſe nach Milan begriffen war /
und deß Orts durchgehen muſte . Den 10 . tractir⸗

te er den Printzen von Conti . Den 14 . gieng er

mit dem Daupbin auff die Wolffs⸗Jagd . Den

16 . tractirte er den Grafen von Armagnac , und

ſeinen Sohn / den Grafen von Brionne , wie auch

unterſchiedene andere Printzen und Princeſſinnen
vom Hauſe Lothringen / und ſonſten viele Perſonen
der erſten Qualitaͤt . Den 19 . ſtatteten der Graf
von Tholouſe , Hertzog von Maine und Printz von

Condè ihre Viliten bey ihm ab . Den 22 . ward

er von dem Hertzog von Ocleans ſehr koͤſtlich traeti⸗

ret / dergleichen Ehre derſelbe nie einem fremden Mi -

niſter , auch dem Paͤbſtl. Nuncio ſelbſt / gethan.
Den 26 . beſuchte ihn Mr . de Pompone , Staats⸗
Miniſter . Den 29 . begab er ſich nach Verſailles ,

und nahm ſein Lobier in dem Hötel de Bouillon ,

und war zu Abend zugegen / wie der Koͤnig zu Bette

gieng / wobey ihm Se. Majeſt . den Blecker gaben/
welche Ehre keinem als Perſonen von groſſer Di —

ſtinction angethan wird . Den 30 . gieng Se. Maj .
mit ihm in alle die Boſcages , und ließ ihn die Waſ⸗
ſerwercke ſehen. Den 2. Maji gieng er wieder zuruͤ⸗
cke nach Pariß . Den 3. Maji ward er von dem Mar -

quis de Torcy beſucht / welchen er nebſt den beyden
Hollaͤndiſchen Abgeſandten zu Mittage tractirte .

Den 6. Maji hatte er noch eine particulait - Aucli -
ence bey dem Koͤnige. Den g. war der Hertzog von

Bourbon zum erſten / und der Printz von Cont .

zum andern mahle bey Jhm . Den 9 . beſahe Er

das Caſteel zu Fontainebleau ; Und nachdem er

demnaͤchſt ſeine Commiſlion verrichtet hatte / ſo hat⸗
te er den 20 . Maji ſeine Abſchieds⸗Audience ,
wozu er durch den Printzen Camillus ,des Grafen
von Armagnac Sohn / und Mr . de Saintot Intro -
ducteur der Abgeſandten in des Koͤnigs und der

Hertzogin von Burgunden Caroſſen abgeholet wor⸗

den / und ward von Sr . Maj. mit Dero Bildniß /
reichlich mit Diamanten beſetzet/ ſo auf 60000 . Pf .
geſchaͤtzet worden / beſchencket / nahm demnechſt auch

von Sr . Koͤn. Maj. dem Dauphin / und ſaͤmtlichen
Printzenund Printzeſſinnen vom Geblt / Abſchied/
und brach darauf den 28 . Maji wieder von Pariß
auf / und nahm ſeinen Weg uͤber Manaully , all⸗

wo Er von dem Printzen von Conde/ drey Tage lang
praͤchtig rractiret worden / worauf er ferner ſeinen
Weg nach England fortgeſent / undimMonat Junio

daſelbſt wieder angelanget .
Den 18 . April kam der Herr von Heemskercken /

und den 30 . der Hr . von Odyck / beyde der Herren
General Staaten an Se . Koͤnigl . Maj . verordne⸗

te Abgeſandte / zu Pariß an / und hatten den 6 May
bey Sr. Maj . Audience , wozu ſie der ntroducteui

der Abgeſandten / in des Koͤnigs und der Hertzogin
von Burgundien Caroſſe abgeholet / der Koͤnig a⸗

ber in ſeinem Cabinet empfangen . Sie hielten ſich
hierauff etliche Monat in Pariß auf / umb zu Dero
Solennen Einzug gnugſame Anſtalt zu machen /
welcher demnaͤchſt / Sonntags den 24 . Aug . erfol⸗

get / und zwar / wie des Koͤnigl. Engliſchen und aller

Svangeliſchen Puiflances Abgeſandten / aus dem

Luſthauſe Kembovillet, wohin der Matquis de

Burgundien / und anderen 14 . biß 15 . Caroſſen der

Printzen von Gebluͤt / lunb ſie abzuholen gekommen .
Wir wollen uns mit Erzehlung des Anfangs der
Praceſſion , und wie die beyde Koͤnigl. Miniſtti

auufgezogen/ als welche dem nicht ungleich/ was bey
dem Engliſchen Einzuge kurtz zuvor gemeldet wor⸗
den / nicht aufhalten / ſondern nur die Varade der bey⸗
den Abgeſandten beruͤhren/ unter welchen ſechs
Hand⸗Pferde / von dem Herrn von Heemskerck / ſo
fort nach des Hrn . Saintots Caroſſe gefolget / und

dieſem deſſen Stallmeiſter / mit einer weiſſen Pluͤme/
nach ſelbigem J . Pagen mit blauen Puͤlmen/ dar⸗

auf ſechzehen Laqueyen ; Nach dieſen in einer groſ⸗
ſen Diſtance der Stallmeiſter des Hrn . von Odyck
mit einer couloriiten Pluͤme auf dem Hut / ferner
acht Pagen deſſelben mit weiſſen Pluͤmen/ ingleichen
zwey Stallknechte mit gruͤnen Pluͤmen / zur Seite

nach den Pagen reitende / umb aufdie Pferde acht zu

haben / hierauf viertzig Laqueyen / die Liverey beſtand
aus einem hoch⸗Iſabellenfarben Tuch / mit breiten

ſilbernen Poſementen / durch ein kleines Poſement⸗
gen unterſchieden / welches in des Herrn von Heems⸗
kerck Liverey blan / und in des Hrn . Odyck gruͤn
war / die Huͤte waren alle mit ſilbernen Poſementen
bordiret . Hiernechſt kam die Koͤnigl. Caroſſe mit

ſechs Pferden / worinn die Hrn . Abgeſandten/
imgleichen Mr . Tourvilie und Mr . Saintot ſaſſen/

und nach derſelben / der Hertzogin von Burgundien
und der andern Printzen und Printzeßinnen von

Gebluͤte Caroſſen . Nach einiger Vittance kam

des Hrn , von Heemskerck praͤchtige Caroſſe von d.

Pferden gezogen / und noch fuͤnff andere mit ſechs
Pferden ; Ferner nach einer ziemlichen Viltance

4 . Caroſſen des Hrn . von Odyck / von d8. Pferden ge⸗

zogen / und alle ſehr praͤchtig außgezieret / und die

Kutſcher alle mit gruͤnen Pluͤmen/ und mit filbernen
Poſementen bordirten Huͤten: Und gieng ſolcher
geſtalt der Aufzug von gedachten Kembovillet ,un⸗
ter einer ſehr groſſen Menge der Zuſeher / durch die

Vorburg⸗Thore / und ein Theil der Straſſe von dt .

Antoine , ferner gieng man uͤber den Kirchhoff
von St . Jean , die Straſſen Verrerie , Lombard ,

S . Honoté , la Neuve, du Roude, die neue Bru⸗
cke / und kam endlich mit anbrechendein Abende in

das gewoͤhnliche Logier der Abgeſandten / allwo ſo
fort der Marquis de Sourve , im Nahmen Sr .

Koͤn. Maj . Sie complimentiret / dergleichen auch

Nahmens der Hertzogin von Burgundien / der Mar⸗

quis de Villecerf , erſter Hofmeiſter derſelben/ und an /

dere mehr wegen ihrer Prineipa en gethan / worauf
eine praͤchtigeAbendmahlzeit gehalten/ und vier Ta⸗

feln geſpeiſet worden / zwo vor die Abgeſandten und

die vornehmſte / ſo ſie begleitet / und zwo vor die vor⸗

nehmſte Edelleute und Otlicierer von ihrer dunte .

Den 26 . fruͤhe umb 7 . Uhr wurden ſie durch zwey

Caroſſen zur udience abgeholet / mit eben derOrd⸗
nung / wie bey dem Einzuge geſchehen / und kamen

umb 10 . Uhr zu Verſailles an/ allwo ſich die Garden

auf eben die Weiſe / wie bey dem Engliſchen Abge⸗
ſandten / præſentiret / und giengen darauff die groſſe

Treppe hinauf / nach dem Saal der Abgeſandten / die

Liverey⸗Pagen und Laqueyen vor an / hernach die

Tourville Admiral und Marſchal von Franckreich /
und Mr . Saintot, nunmehriger erſter Introducteur

der Abgeſandten / mit des Koͤnigs/ derHertzogin von rechten /und Mr . Saimtot zur lincken Hand: Man

Edelleute von ihrer Suite , und endlich die beyde Ab⸗

geſandte / begleitet von dem Marſchal Tourville zur

juͤhrete
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der erſten / und die Pagen in der andern Ante -
Chambre gelaſſen/ demnechſt die Thuͤre zu dem Au-
diencen - Zimimer geoͤffnet/ allwo Se. Map. in ei⸗

nem Arm Stuhl geſeſſen / und hinter Ihm Dero

Enckeln / dieHerzoge von Burgundien anjon und

Berry . Se . Maj . ſtunden bey Annaͤherung der
Abgeſandten auf / und nahmen den Hut ab / ſetzlen ſich

hernach wieder / und hielten jene darauf thre Anre⸗
de / welche Se . Maj . beantwortet / und wurden ferner

nach Ablegung der uͤbrigen Complimenten und
Uberliefferung der Credentialien zu gleichmaͤßiger
Audience bey dem Dauphin , und dann bey dem

Hertzoge von Burgundien / auch dem von

Anjbu und Berry gebracht / von dar fuͤhrete man

ſie wieder in den Saal der Abgeſandten ; Um halb
ein Uhr / brachte man ſie zu der Hertzogin von Bur⸗

gundien / hinter welcher 7. biß 8. Princeſſinnen von
Gebluͤte ſaſſen/ ſo bald ſie aber die Abgeſandten ſahen/
aufſtundenz Nach gehaltener Anrede und uberlie⸗

ferten Schreiben / antwortete die Hertzogin mit einer

angenehmen Manier / und wurden darauff die Ab⸗

geſandte wieder nach dem Audience - Saal gefüh⸗
ret / und durch etliche Groſſe des Hofes praͤchtig tra⸗

ctiret . Dergleichen auch denen von ihrer durce , auch

der diverey/ geſchahe/ biß ſie endlich unb 5. Uhr durch
den Herrn Saintot wieder zuruͤcke nach Pariß ge⸗

bracht worden / allwo ſie Abends umb 8. Uhr ange⸗

langet : Se . Koͤnigl. Maj . hatten unvermerckt ihre

Ankunfft zu Verlailles mit angeſehen / und inſon⸗
derheit des Herrn von Odyck PferdeZierath geruͤh⸗
met / mit dem Anfuͤgen / daß ſie nicht leichte einen

ſchoͤnern und ordentlichern Einzug geſehen . Den

30 . Aug . Nachmittage umb 2. Uhr fuhren ſie in

gleichmaͤſſiger Ordnung nach 8. Cloud zur Audi -

ence bey dem Hertzog von Orleans , der Hertzogin /
dem Hertzog von Cbartres , und zuletzt bey Madle⸗

noelle , deſſen Princeſſin Schweſter / undwurden

uberall mit der groͤſten Hoͤflichkeit empfangen .
Den 12 . 2. Cct . hatte auch des Hn. von Heems⸗

kerck Gemahlin bey dem Koͤn. Hofe Audience ; und

ward ſie zu dem Ende mitihrer Tochter Elpagnolettẽ
von Heemskerck / von Mr . de Saintot , in der Ca⸗

roſſe der Hertzogin von Burgundien / in Deroſelben
Zimmer hinein gefuͤhret . Gedachte Hertzogin von

Burgund empfieng Sie mit einem Kuß / und nach⸗
dem Sie ein wenig bey derſelben auff einem Lehn⸗
Stuhl ſich niedergeſetzet / kam der Koͤnig und kuͤfſete
Sie ebenfalls / gieng aber nach abgelegten Ceremo⸗

nien bald wieder aus dem Zimmer hinweg ; derglei⸗
chen thaten auch der Dauphin und der Hertzog von

Burgundien : Nachgehends brachte man Sie zu der

Hertzogin von Orleans , bey welcher Sie denGluͤck⸗

Wunſch wegen der Lothringiſchen Vermaͤhlung ab⸗

legte. In dem Ausgange des gedachten Monats
Octobr . aber nahm der Herr von Odyck Abſchied
von dem Koͤnigl. Hofe / kam darauff den 30 . Nov.
wieder in dem Haag an / und ſtattete den 1. Dec .

in der Verſammlung der Hn . General⸗Staaten Ke⸗

lation ab von ſeinen Verrichtungen .
Hiernaͤchſt hatten Se. Koͤnigl. Maj . Ihnen vor⸗

genommen / dem Hertzoge von Burgundien eine

Vorſtellung der vornehmſten Krieges⸗Actionen
thun zu laſſen / entſchloſſen demnach eine Belage⸗

DenckwuͤrdigerGeſchichte⸗
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dem Hertzogthum Valois an dem kleinenFluß Oyſe
gelegene Stadt erwehlet / wohin ſich dann die Koͤnigl.
Trouppen von allen Orten begaben / und von dem

Marſchal de Boutler als Generalen / wobey der

Hertzog von Burgundien als Generaliſſimus ſeyn
ſolte / commendiret worden . Mr . Ie Crenan ſolte
die Stadt defendiren / Mr . de Roſen ſie attaqui -
ren / und Mr . de Lapara die Veſtungs⸗Wercke be⸗

obachten . Den 27 . Augaſti ward die Bagage Sr .

Koͤnigl. Maj . und des Hertzogen von Burgundien /
wie auch 16 . mit Geld beladene Maul⸗Eſel / unter

Begleitung 400 . Muſquetierer von der Leib⸗Garde

zu Pferde / und einer gleichen Anzahl Schweitzer zu

Fuß dahin abgeſchickt . Den 28 . Auguſti brachen

Se . Koͤnigl. Majeſt . ſelbſt in Begleitung des Dau⸗

Phins und Deren Printzen / ingleichem die Hertzo⸗
gin von Burgundien von Verlailles auff/ und lan⸗

geten zu Cbantilly an / allwo ſie von den Printzen
und Princeſſinnen von Conde und andern des Ge⸗

blüts gebuͤhrend empfangen / auch mit Jagten und

andern Luſtbarkeiten biß den 29 . 19. Aug , ſich di -

vertiiet / und folgenden Tages die fernere Reiſenach
Compiegne angetretten . Der Marſchal de Bou -

fler mit vielen andern Ofliciers kamen Ihr . Majeſt.
am Ende des Waldes entgegen / und begleiteten
Sie biß nach Compiegne . Se . Majeſt . ſetzten ſich
hier mit dem Hertzoge von Burgundien zu Pferde /
und ritten in Begleitung des Marſchals de Bou -

fler ins Lager / allda Sie vom Mr . le Dauphin , dem

Hertzoge von Anjou und de Berry , mit Ihrer bey
ſich gehabten Suite emnpfangen worden / noch zur

Zeit aber waren keine andere Trouppen / als 2 .

Brigades der Koͤnigl. Leibwacht vorhanden Den

l . Sept . aber bezogen das dager 6 . Compagnien der
Koͤnigl. Garde . 2. Compagnien der Schweitzer⸗
Garde , vom Koͤnigl. Regiment . Bataillons

vom Irrlaͤndiſchen / de Lee 1. Bataillon , 6. Bri -

gades von de Noailles in 3. Eſquadrons „ ſo viel

de Duras und de Lorges , la Gendarmerie 8.

ſquadrons , Villequiers 2. Eſquad . Item , ſo
viel von Noailles , S. Pouange , Jalmont , Or -

leans , Souvre und Kohans Cavallerie , ſo zuſam⸗
men 7 . Bataillons und 33 . Eſquadrons ausmach⸗

ten . Monſeigneur le Dauphin , der Hertzog von

Bourgogne , die Hertzogen d ' Anjou und Berry ,
ſtellten ſich demnechſt ein jeglicher fuͤr ſeine Troup⸗
pen / und legten im vorbey reithen des Koͤnigs ihre
Complimenten ab / die Hertzogin von Bourgogne
kam mit etlichen Ihren Damen gleichfalls im Lager
an / welche der Koͤnig vor der erſten dinie mit den

vornehmſten Otticiers der Armee empfangen / und

ſo lang vor Dero Caroſſe gehalten / biß Sie die 4 .
Bataillons vom Koͤnigl. Regiment vorbey marſchi⸗
ren geſehen / von dar der Koͤnig ſich ſamt derſelben
ins Haupt⸗Quartier / ſo in dem Dorffe Condun

war / begeben / und paſſirten nahe vor dem Gezelt
des Hertzogen von Burgund vorbey/ welches auff ei⸗

ner Hoͤhe uͤber dem Dorffe in zwey Saalen / einem

Vor⸗Gemach / einem Gemach / worinn das Bette

war / einer Kleider⸗ und Holtz⸗Kainmer beſtund .
Das Logiment oder Wohnung / ſo der Marechal

de Boufler fuͤr den Koͤnig zubereitet / ward / weil es

nicht weitlaͤufftig gnug war / mit noch einem daran

rung / wiewohl ohne Blutvergieſſen anzuſtellen / und

*

gefuͤgten Gebaͤude von Holtz vergroͤſſert. Wir wol⸗
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ſen uns aber mit mehrer particulieren Beſchrei⸗

bung aller und jeder Zimmer / wie ſie ſonſten in den

1
5 gedruckten Relationen vorhandenſeyn / nicht

auffhalten / ſondern nur melden / daß nebſt dieſem

Gebaͤude noch viele andere Gebaͤnde und Zelten fuͤr

die Kuͤche/ Keller / und andere Sachen / und neben

dieſen ein ander Gezelt auffgeſchlagen / worinn taͤg⸗
lich fuͤr die abꝛ und zugehende Officiers freye Tafel

gehalten worden . Dann waren auch in einem hier⸗
ßzu accommoditten Gezelt allerhand rare wohlrie⸗

chende Waſſer in Menge zu ſehen / welche unter die

Borbeygehendeſpendiretworden/ dergeſtalt / daßalles /

ſo zur Ergetzlichkeit verlanget werden kunte / hier zu

ſehen war / und keine Koſten geſparet worden : was

aluch das Land derſelben Gegend nicht vermochte / ſol⸗
ches ward von andern Orten zugefuͤhret / und kamen

ſtůndlich eute an / welche allerhand Gefluͤgel uͤber⸗

brachten / als Feldhüͤner/ Haſelhuͤner/ ꝛc. von Raven /
von Bruͤgge/ Gaͤnſe / Faͤſanen und Kapaunen / ꝛc.

An den Fiſchtagen brachte man von Diepe / Calats

und Duͤnkercken / die beſte Fiſche / die auff dieſer Sei⸗
te der See gefangen wurden ; Zu Gent und Bruͤſſel

waren auch deute beſtellet / welche Stoͤr und Salmen

zufuͤhrten / und von Pariß wurde taͤglich mit 14 .

PoſtPferden das Gemuͤſe und Fruͤchte uͤberbracht .

Vor Aufftragung der Speiſen an der Koͤnigl. Ta⸗
fel nahme man zugleich atich alle Teller / das Tiſch⸗
tuch / und rinen ledernen Teppich/ unter dem ein an⸗

der weiß Tiſchtuch auffgebreitet war / weg / worauff in

einem Augenblick von eben ſo viel Dienern / als deren

waren / ſo bey der Tafel auffgewartet / ſilberne uͤber⸗

gůldete Teller gegeben/ und die Speiſen auffgetragen

worden . Ingleichem waren von allerhand Arten

ſel⸗ und andere fremde Weine uͤberflůſſig vorhanden

da . In den Kuͤchen funden ſich 72. Koͤche / und

340 . Perſonen / ſo Handreichung thaͤten; Man
zehlte 400 . Duſinen Servicten / 80 . Duſinen ſilberne

Teller / und . Duſinen übergůldete filberne Schuͤſſeln
und Koͤrblein vor die Fruͤchte. Auff die ordentliche

Tage ſind an Wein conluwiret worden 55 . Du -

ſinen Flaſchen/ 2000. Koͤpffgen Caflẽ , uñ ein Eimer

voll des wohlriechenden Waſſers . Es haben auch

alle Generals Perſonen / wie auch Obriſten / ſo lan⸗

ge das Lager geſtanden / offene Tafel gehalten .

Den 2. dito iſt der Koͤnig von Cotopiegne ab

ins Lager gegangen / und unterſchiedene Trouppen

nigl . Majeſt . mit bey ſich habender Suite eine Colla -

tion bey dem Marechal de Boufler gehalten / all⸗

da alich der Hertzog de Chartres angekommen / und
ſind Se . Majeſt . gegen Abend wieder zuruͤcke nach

Compiegne gekehret .

Gelegenheit des Tobaek⸗Rauchens ein Hauß ins

Feuer / worinn etliche Kuraſſierer einquartieret wa⸗

ren / und gieng ſelbiges ſo ſchnelle fort / daß der gan⸗

ge Flecken Arſon von 150 . Haͤuſern in die Aſche ge⸗

leget worden . Den z. ſahe Se . Koͤnigl. Maj . der

Dauphin , und deſſen 3. Printzen abermahl unter⸗

ſchiedene Trouppen in das Lager einruͤcken .

Den 4. dito ſeynd noch mehr derſelben angekom⸗

men . 2 . Bataillons Bourbonnois , Infant . I . dito

Anjou . 3. dito Dauphin . 3. dito la Kainc . 1 .

Beſchreibung

Weine / als Thampagner / Burgundter / Rhein⸗Mo⸗

einruͤcken geſehen . An welchem Tage auch Se . Koͤ⸗

In der Nacht zwiſchen dem a. und z gerieth durch

Kent ——— —
Toͤnigl. Frantzoͤſiſche

3. Eiquadrons du Maine , Cavallerie . 2. ito
Roqueſpinc . 2. dito Duras . 2. dito Grignan
2. dito Beriy . dito Coſſe . 2 . Montrcy, 3 le3. 16

Koy. 3. Dauphin . 2. dito Tournefort . 2. dito

Lavallicre. 3.dito hrugons de

h die Summe insgeſamt

52.

2

la Keine ; und belieffſi
der Bataillons auf 46 . und Eſquadtons quf 143

Nachdem nun dieſe zuſammen geführte Voͤlcker /
in ſchoͤner Art ſich gelagert und ihre Zelten auffge,
ſchlagen hatten / ward von dem Hertzoge von Bur⸗

gundien eine Ordre ertheilet / ſelbe auf den 5. dito
als des Koͤniges Geburts⸗Tag zuu muſtern / ſo aber

wegen eingefallenen und ſtaͤts anhaltenden Regens

muͤſſen unterlaſſen werden / darnach aber wurden

Sr . Koͤn. Maj. zu Ehren / als welche damals das 68 .

Jahr zuruͤck geleget / aus allen Canonen 3. Salves

geſchoſſen . Den 6. Vormittage gieng der Hertzog
von Burgundien wieder ins Lager/ und ließ durch die

Commitlarios die Muſterung vornehmen / wor⸗

auff er mit dem Marſchal de Bouffler zu Mittag
ſpeiſete / nach gehaltener Mahlzeit ſetzteer ſich wieder

zu Pferde / und gieng dem Koͤnig entgegen / welcher
um 3. Uhr ins Lager kam . Se . Majeſt . beſahen erſt⸗

lich alle Quartier / und nachgehends giengen Sie

laͤngſt der Linien / und beſahen die Voͤlcker/ ſo zur te —

ſerve behalten wurden . Im vorbey pafliren desKoͤ—
niges vor der erſten Linie / ſtellete ſich dieſelbe nicht

in Baraiile , ſondern die Ofliciets und Soldaten

begaben ſich aus ihren Zelten / und ſtellten ſich in eine

Linie / ohne Waffen / auſſer dem Degen / die Olkci⸗

rer auch ohne Hut / wobey ſich die Trompeten / Pau⸗
cken und andere Spiele wacker hoͤren laſſen. Nach⸗

dem nunder Koͤnig dieſe Linie mit ſonderbarem ve ,

Inügen beſichtiget / kam er gegen 6. Uhr wieder

Compiegne , und bald hernach der Hertzog von

Burgundien mit vielen Printzen gleichfalls an / der

Dauphin hergegen hatte ſich mit einer Hirſch⸗Jagd
erluſtiget . Den 7. ward der Al mit den Irie⸗

ges⸗ actionen gemacht / und zu erſt eine Vorſtellung
von einer zu Pferde vorgenommen : dann nachdem
ſich Se. Maj . mit der gantzen Kamilꝛe und den Da/

men Nachmittage umb 3. Uhren in das Lager ver⸗

fuͤget hatte / ſo lieff Nachricht ein / daß die Vorwach⸗

ten
/ welche unter dem Gebuͤſche vor der Armee ſtun⸗

den / an 7. biß 8. Orten zugleich attag viret wuͤrden/
welche zwar lange Stand hielten / weil aber ihre Ge⸗

gener zu ſtarck waren / ſo muſten ſie ſich nach einem

groſſen Pachthof zuruͤcke ziehen / allwo ſie von eini⸗

gen Dragounern lecundiret wurden . Die verſtell⸗
te Seinde / ſo dieſe Attague thaten / wurden von

1oOοOο. Reutern unterm General⸗Major von Pre⸗

contal commendiret / und hielten ſich dieſelbe ſo

wohl / daß die Wachten oͤffentlich die Flucht nehmen

muͤſſen / da ſie dann biß an die Caroſſe des Koͤnigs
und ſeiner Damen verfolget wurden . Hierauff ent⸗

ſtund ein allgemeiner Laͤrmen / indem 25 . kleine

Eſquadronen Reuter ſporenſtreichs gerennet kamen /

welche denen geſchlagenen Wachten ſo viel Zeit ver⸗

ſchafft / daß ſie ſich wieder ſtellen koͤnnen / worauff

ſich die Feinde in guter Ordnung und allzeit fechtend
retiriret . Man verfolgte ſie biß an die Geblͤſche/
und als es eben an dem war / daß ſie den Kuͤrtzern

haͤtten ziehen ſollen/ befand man / daß ſie daſelbſt ein

ſtarckes Corpo von Fußvolck poſtirt hatten / ihren

Pos⸗Cker

( to Vermondois . 3. dito Greder Allemand . Abzug zu befoͤrdern . Nach dieſem hatte die feindli⸗
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che Reuterey die Kuͤhnheit/ſichmit r 500 . zu Pferde

vor dem Gebuͤſche in Bataille zuſtellen / und auff

die Reuterey von dem rechten Flügel loß zu ge⸗
hen / welche ihrer auch unerſchrocken erwartete .
Aber der Herzog von Burgundien gedachte das ſi⸗

cherſte zů ſpielen / und ließ die Reuterey vom lincken
Flügel mit einer Galop eilends heran ruͤcken. Hier⸗

durch entſtund beynaheein allgemeines Gefechte / in
welchemendlich die Feinde / ſo den Belagerern laͤn⸗

ger nicht wiederſtehen konten / ſich in das Gehoͤlte zud

lalviren genoͤthtget worden. Worauff die Uroup -

pen in voller Bataille vor dem Koͤnig vorbey mar⸗

ſchirten / und des Nachts wieder in ihrem Quartier

ankamen . Ben dieſer Action iſt der Ritter de Be -

vil , ein Rittmeiſter / von einein Piſtolen⸗Schuß ſo

getroffen worden / daß er von ſeinem Pferde gefallen⸗
und anfaͤnglich fuͤr todt gehalten worden : So iſt
auch ein Capitain vom Regiment de Auvergne gar

getoͤdtet/ ein Grand Muſquetier mit einem Saͤbel

ins Geſicht gehauen / und ſehr viel andere hier und

dort verwundet worden . Den 8. Sept . ſahe Seine

Majeſtaͤt die andere Linie / welcheSie bißher noch
nicht beyſammin geſehen / der Dauphin aber erlu —

ſtigte ſich mit einer Schwein⸗Jagt . Der9 . war zu

einer allgemeinen Muſterung angeſetzet / welche Nach⸗

mittags um 2 . Uhr geſchehen ſolte : ward alſo ein

Canon⸗Schuß gethan um auffzuſitzen / und das Ge⸗

wehr zur Hand zu nehmen : Eine viertel Stund

hernach geſchahen zwey Schuͤſſe / worauff die gantze

Armee ſo fort marſchirte / und ſich vor den Zelten
in Bataille ſtellete / gieng hierauff mit langſamen
Schritten fort und poſtirte ſich in der Ebene / die

Fronte nach Compiegne wendende in zwey paral-
lel - Sinien mit denen / ſo ſich in dem Lager forwiret /

das Cor po de reſerve war an der Spitze der rechten

Seite von der erſten Linie / damit es / dafern die erſte
Linie mit der andern fechten ſolte / ſeinen rechten
Platz / ſo ſonſten hinterwerts iſt / finden koͤnnte .

Beyde Linien waren einen Muſqueten⸗Schuß von

einander / und die Artillerie auff der erſten D

ſtance der erſten Liniegegen uͤber dem Mittel⸗Quar⸗

tier geſtellt / welche aus 44 . Canonen beſtand /
und befunden ſich zur rechten und lincken Hand zwey

Batailions Fuſiliers in SchlachtOrdnung . Der

Koͤnig Jacobus war denſelben Tag auch ins Lager
gekommen / und wohnete der Muſterung bey / der

Hertzog von Burgundien commandlitte hier in

Qualität eines Generals . Nachgeendigter Mu—

ſterungwurden drey ſchoͤne Salven aus allen Cano -

nen gegeben / ſobey dem rechten Fluͤgel angefangen /
und bey dem zweyten jedesmahl geendiget worden .

Dieſer Muſterung wohneten auch ziwey Printzen von

Heſſen⸗Caſſel / derPrintzvon Parwa , des regierenden
Hertzogs Bruder / zwey Printzen von Lobkowiz / ein

Graf von Lichtenſtein und eine groſſe Menge von

Teutſchen / Daͤniſchen/ Schwediſchen / Engeliſchen
Italiaͤniſchen und andern Cavallieren bey . Den

10 . reyſete der Hertzog von Chartres nach
Pariß / die beyde Koͤnige aber / der Dauphim ,
der Hertzog von Burgundien und der Hertzog von

Anjou und Berry von Compiegne wieder ins

Lager / und ward das Mittags⸗Mahl bey dem

Marſchal de Bouffler gehalten : Zur Rechten ſaſ⸗
ſe der Koͤnig Jacobus , und der Dauphinzur incken /
Se . Koͤnigl. Majeſt . gegen uͤber dem Koͤnigaco⸗
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bo , und hatte neben ſich den Hertzog von Bourgo⸗ 1695 .
gne , die Hertzogen dAnjou und de Berty , der

Hertzog von Orleansſaſſe beydem Dauphin , und

die / welche annoch bey der Tafel mit ſpeiſeten / waren

die zwey dandgrafen von Heſſen⸗Caſſel / Arc. de Sou -

biſe , der Graf de Brione , Mr . de Lauzun , der

Marſchal de Villeroy , der Marquis de Geſures ,
der Marquis de Livry , der Marquis de Bironund

die Grafen de Nagent und de Vertue , Se . Koͤ⸗

nigl . Majeſt. befahl dem Marſchal de Bouffler auch

zuſitzen / deraber bat / daß er dle Ehre moͤchte haben
Sr . Majeſtaͤt und dem Koͤnig Jacobo zu dienen .

Nach der Mahlzeit beſahen Se . Maj , die Untante⸗

rie , welche unterſchiedene Bewegungen machte / Sie

ſahen auch die Euliliers und Bombardiers , welche
Sie den Tag zuvor nicht geſehen hatten / und bega⸗
ben ſich zu Abend wieder nach Compiegne . Den

IT. ward dem Hertzog von Burgundien gezeiget / in

was Ordnung ein Lagerauffbrechen muͤſte. Selbi⸗

ges ſtellete ſich in Bataille an der Spitze des Lagers/
und marchirte in zehen Colonnen / und zwar die

Infanterie in vieren / die Artillerie und Bagagein
der Mitte / zwey Jolonnen Cavallerie zur rechten /
zwey zur lincken Hand / und das Corps de Reſerve

hinten : Indieſer Ordnung warchitte man ins

Feld / im Angeſichte des Koͤnigs und aller Printzen .
Nachmittage um 4. Uhr geſchahen vier Canonen⸗

Schuͤſſe / nach dem erſten legten ſich die Soldaten in

ihren Riegen / nach dem andern nahmen ſie das Ge⸗

wehr auff / nach dem dritten ſtellte ſich das Lager wie⸗

der in Bataille , und nach dem vierten zog es auff in
eben der Ordnung und durch dieſelbe Detilées , und

kam um halb ſieben wieder ins Lager : Selbigen
Tag ward auch alles zu der Belagerung von Oom -

piegne fertig gemacht . Den 12. fruͤhe Morgens
um 4. Uhr ward die Stadt berennet / und wolten ſich
die Belagerer alſofort einer kleinen Vorſtadt / bey
der Pforte de Pierre fonds , allwo die Belagerte ei⸗

niges Volck hatten / ingleichem eineskleinen Dorffs
etwa von 12 . Haͤuſern/ bemaͤchtigen / wurden aber

von beyden durch die Belagerte zuruͤck getrieben : Der
Koͤnig und die Damen ſahen dieſes Werck von ei⸗

ner Hoͤhe mit an / und nach dem die Belagerer ſich
mit mehrer Mannſchafft verſtaͤrcket / und folgends
beſagte Poſten erobert / ſo begaben ſich Se. Majeſt.
ſamt der Hofſtatt in die Karoſſen / um die Troup -

pen uͤber die Schiffbruͤcke ziehen zu ſehen / welche
die allſchon außgezeichnete Trenchẽen oͤffnen ſolten .
Es geſchahe auch bey dem Capellen⸗Thoreine gleich⸗
mãſſige Attaque , und ward mit aller Tapfferkeit
ausgefuͤhret. Mit dem Eintritt der Nachtwurden
die Trenchẽes geoͤffnet / worzu die Reuter Fachi -

nen herbey trugen / um die Soldaten zu bedecken :

Die Ingenieurs fuͤhreten die Arbeiter an / und gieng
alles in moͤglichſter Stille zu ; Die Belagerte herge⸗
gen feuerten ſtetig aus ihren Canonen und Muſque⸗
ten / um ſo wol die Verfertigung der Lrenchẽes , als

die Auffwerffung zweyer Batterien zu verhindern /
der Hertzog von Burgundien verſprach bey Deff⸗
nung der Prenchẽes , jedwedem Arbeiter 20 . Sous

des Tages / und befahl ihnen zu trincken zu geben.
Den 13 . fruͤhe war man mit den Lrenchles ziem⸗

lich avanciret / auch die beyde Barterien ſo weit fertig/
daß man mit 12 . Canonen Feuer geben konnte : Um

3. Uhr Nachmittage wurden zwey kleine halbe

Mon⸗
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Jahr betretten/ und zugleich mit einer Unpaͤßlichteit von Pohlen gegen Sie d
befallen ward / il ciſoit , que pois long tems Roy ſchnur wuͤrden dienenlaſſen / ſich gleichmaͤſſig gegen

3* —

Eintrikt des,

60. Jahr /
ſo ſeit vielen

de France ne les paſſa : Er erxkenne die Fata ſelner

— —

aus 8. und von denen Belagerten auch t5 . Stuͤ⸗

cken/ wieauch mit Granaden und Muſqueten / con -
tinuixlich Feuer gegeben . Endlich wurden ſiedurch
das Regiment Schweitzer unter dem General

Stoupa erobert . Bald hernach griff das Re⸗

giment von Navarra den bedeckten Weg an /

und eine Stunde darauf uͤberwaͤltigten die dera⸗

chifte Grenadierer die Spitze von der Conrreſcar -

e , der Koͤnig Jacobus aber kehrete dieſen Tag wie⸗
der nach St . Germain . Den 14 . Sept . als am

Sonntage / ließ der Koͤnig keine Action vorgehen.
Den 15. dito muſterten Se . Maj . die Gens d ' Ar -

mes und leichte Pferde von Dero Garde , wie auch
die gantze Gendarmerie , und kehreten hernach auf

die Poſten des Bollwercks / auf welchem ſie die vori⸗

gen Atta quen angeſehen ; DieHertzogin von Bur⸗

gundien aber / wie auch der gantze Hof / wandte ſich
nach einer gewiſſen Muͤhle dichte an der Stadt .

Worauf man aus drey Stuͤcken das Zeichenzum
Angriff gab / und einen halben Mond beſtuͤrmete/
auch endlich nach einer tapffern Gegenwehr der Be⸗

lagerten eroberte: Dieſe aber bald hernach die Cha⸗

made ſchlugen und zu eapitulirenbegehrten / welches
ihnen auch zugeſtanden ward / und befahl der Koͤntg/
daß weil ſie ſich ſo wohl gehalten /ſie die Artickel ſelbſt
glifſetzen moͤchten . Den 17 . ließ man den Hertzog
von Burgundien ſehen / wie ein Lager in ſeinen re⸗

trenchemens eingenommen wuͤrde / zu welchem
Ende danndas Lager in zwey Theile vertheilet / und

das eine von dem Hertzoge ſelbſt / dasandere von Mr .

Kolen commendiret ward . Den 18 . ward eine

Feldſchlacht præſentiret / und wurden die Troup⸗
pen durch eben die Generals wie zuvor commendi -

ret . Den 20 . bezeigte Se . Koͤnigl. Maj . gegen den

Marſchal de Boufler , daß Sie mit den Urouppen ,
ſo Sie in dem Lager geſehen / wohl zu frieden waͤren/

und jedwedem Rittmeiſter 200 . jedem Capitain
100 , Sthlr . verehrten / ingleichen wurden unter

den ſaͤmtlichen Heer⸗ Pauckern / Jambours und

Pfeiftern 1000 . guldene Loviſen ausgetheilet /
womit dieſes gantze Jampement geendiget ward /
welches man / ſo wohl vor die Suite Sr . Koͤnigl.
Maj. als die Oflicjerer auf 16. Millionen gekoſtet

zůuhaben / davor gehalten / wie es denn auch eins von

den merckwůͤrdigſtenExercitien geweſen / ſo man je⸗

mahls geſehen hat / indem von der Stundean / als die

Trenſcheen eroͤffnet worden / alle Actionen inder

ſchoͤnſten Ordnung und bey ſtets waͤhrendemFeuer

fortgegangen ; Und ſeynd hierauf Se . Koͤnigl. Mʒaj.
den 22. wieder uͤber Chantilly nach Verſailles zu⸗

ruͤcke gekehret .
Eben dieſe Zeit erinnert uns zu widerholen/ was

kurtz zuvor gedacht worden / daß den §. Sept . Se .

Koͤnigl. Maj . Ihr Goſtes Jahrzuruͤcke geleget / der / ſes alles viol beſſer in dem Schreiben / ſo der Geſandte
gleichen Alter keiner von allen Ihren Vorfahren der

Capetiniſchen Kamilie bon Anno 996 . an errei⸗ ausdrucken / als er mit ſeiner Rede thun koͤnnen. Se⸗

chet / wie dann ſolches nicht allein die alten Franzoͤſiſ. Koͤnigl. Maj . antworteten hieranf / daß Sie jederzeit

Hiſtorici angemercket / ſondern Koͤnig Lůdwig der eine Hochachtung und Aflection zu deſſen Herrn
Cilffte ſelbſt erkannt / welcher wie Er nun das 6oſte getragen / und daß Sie die Bezeigung des Köngz
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men beſtuͤrmet/ das Gefechte waͤhrete eine Stunde / geſprochen / auch 1 5. Tagehernach geſtorben . Man

und ward unter dieſer Zeit von denen Belagerern muß dieſes und dergleichen der allein Weiſen und

Goͤttlichen Krovidence uͤberlaſſen/ welche Ihrege⸗
heime Wege und Urſachen hat / den Menſchen Ziele
und Maſſe ihrer Jahre zu ſetzen/ eineln ein kurtzes
dem andern ein langes Leben / bald zum Gluͤcke/ bald
zur Straffe zu verleihen . Joſias ein Gottesfuͤrchti⸗
ger Herr lebte nicht lange / und nur 39. Jahr / aber

damit er nicht ſehen duͤrffte das Ungluͤck / ſo üͤber das

Koͤnigreich Juda verhaͤnget war . 2. Chion . 34

28 . Der von vielen Kriegen / aber von wenig Ge —

rechtigkeit beruͤhmte Alexander der Groſſe lebte nur

32 . Jahr / vermeinte doch / dieſer zeitige Tod waͤre ei⸗

ne Verhaͤngnis ſeines Geſchlechtsz ðe agnolcere fa⸗

ta Æacidarum ; Aber es war ſeinhoͤchſtesGluͤcke /

dann wann er laͤnger gelebet haͤtte/ ſo wüͤrde er ſchwer⸗

lich den Nahmen eines Groſſen mit in die Grubeſ
genommen haben/ indemer aller Voͤlcker / auch ſeinerf
eigenen Macedonier / Haß auf ſich geladen / und alſo
keinen leicht unter ſeinen Gehorſam wuͤrde behl
ten haben / wie dann auch Livius hiervon ſchreibet.
Uſias hergegen der Koͤnig Juda / lebete lange
gnug / und war einer von denen/ ſo am laͤngſten regie /
ret / aber zur Straffe / dennweil er ſich an den Prleſtern
des HErrn vergriffen / ſo warder von dem Hauſe des

HErrn verſtoſſen / und muſte in einem beſondern

Hauſe ausſaͤtzig leben / x. Chron . 26 . 20 .

Jordan Sr . Koͤn. Maj von Polen Exttaordinairer

deſſelben bald ſeine oͤffentliche Audience ſo we

Sr . Koͤnigl. Maj , als der Koͤnigl. Familieg
auch dazu durch Mr . Saintot in der Caroſſen Sr .

Maj . und der Hertzogin von Burgundien aufge—

holet worden : Seine Anrede hat darinn ohngefehr be⸗

ſtanden / daß ſein Koͤnig Se . Koͤnigl. Maj , allſtaͤts
als ein vollkommenes Vorbild eines der groͤſtenKoͤ⸗

nigen der Welt verehret / und daher davor gehalten/
daß Ihm ſo lange an ſeineimm Gluͤck noch etwas man⸗
gelte / biß die Gelegenheit der Zeit Ihm zugelaſſen /
ihn an Se . Maj . zu ſenden/ umbIhro ſolches kund
zuthun / und Sie umb Ihre Freundſchafft zu erſu⸗

chen : Erhaͤtte ihm befohlen / Sr . Maj . zů verſichern/
daß Er nichts mehr wuͤnſche / als die Ehre zu haben
bey Ihnen in ættim zu ſtehen / wuͤrde auch alle Ge⸗
legenheit ſuchen / einiger Proben darvon theilhafflig
zu werden : Er haͤtte ihm auch vorgeſent / an ſeinem
Thelle nichts zu verabſaͤumen / um die Koͤnige Sei⸗
ne Vorfahren in der Hochhaltung Sr . Maj . gehel.
ligten Perſon zu uͤbertreffen / und wuͤrdeEr/ ſo viel
Ihm moͤglichwaͤre/ dahin ſtreben / daß Er Sr . Maj
Heldenhaffte Tugenden / die Sie ſo wohl bey jezigen
FriedensZeiten / als bey waͤhrendem Kriege haͤtten
ſehen laſſen / nachfolgete : Sein Koͤnig wuͤrde auchdie

die Ehre haͤtte Sr . Koͤnigl. Maj . zu prælentiren /

Ihnenzur Regel und Rcht /

denſelben zubezeigen .

Zu Anfange desJuli iſt auch der General Major Pohlnſchn

Abgeſandter zu Pariß angekommen / welcher den 29 .

— ——
Sonſten ——
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Geſchichte .

Sonſten wolte eine privat· Begebenheit zu Meu-
1 811 en Printzen Conti , welcher nunmehr die

DemWelntz don den Printzen onti ,

Conti fif· Gedancken von der Cron Polen gaͤnßlich beyſeite ge⸗

Geen ſtzet hatke / in einige Verdrießlichkeit ſczken
/ indem

brior von er mit dei Groß⸗Prior vonFranckreich / und dem
Hranckeich Hergoge von Fevillade a l Ombre geſpielet/ mit

fuſcelt dem Groß⸗Prior aber unter dem Spiele in etwas

i0. Moßhellickeit gerathen/ die ſich ſo vergroͤffert / daß

ſolches von andern hinterbracht worden / ſo haben
Sie den andern Tag dem Groß⸗Erior befohlen in

die Baſtille zu gehen/ welcher auch ſo fort gehorſamet ;
Sein Bruder aber der Herzog von Vendolme begab

ſich alſobald zu Sr . Majeſt , wie auch zu dem Prin⸗
tzen Conti , vor ſeinen Bruder zubitten / dergleichen
auch von dem Printzen Condé , dem Herxog von

Bourbon und dem Printzen Conti ſelbſten geſche—

hen / worauff er wider der Gefaͤngnuͤß entſchlagen
worden .

Heikogin Den 13 . Auguſtiward die Hertzogin von Char -

ronhare tres mit einer Princeſſin entbunden / welche den 27 .

lhb darauff in der Schloß⸗Capellen zu S. Cloud getauf⸗
Tochtet / fet / und Marie Adelheide genannt worden, Hergegen
Top des tarb zu Verlailles den 28 . Sept . der Printz von
Hertzegs Dombes eintziger Sohn des Hertzogs von Maine ,
von Aaine ſſeinesAlters 2. Jahr 10 . Monat . Imgleichenden 16 .

Eiinz, Julii der bißherige Iatroducteur der Abgeſandten /
Herr Michael de Chabanet , Koͤnigl. Rath / und

Herr von Bonnevil im 50 . Jahre ſeines Alters .

Von des Hertzogen von Lothringen Vermaͤhlung/
mit der Mademoiſelle d ' Orleans , iſt unter dem
Titel von den Geſchichten der Fuͤrſten des Heil. Roͤm .

Reichs gehandelt worden .

Mishelig Um auch von den Kirchen⸗Sachen einige Mel⸗
leit zwi dung zu thun / ſo iſt den 2 3. Jan . eine Mißhellig⸗
Gh85 keit/ ſo zwiſchen demErtz Biſchoff zu Kheims und den

ſchoffvon Jeſititen entſtanden / beygeleget worden ; indem ſel⸗
dibensaundſbige uͤher geviſſe Ordonnancen / ſo der Ertz⸗Bi⸗

ſuedey. ſchoff wegen thres Collegii zu Kheims ergehen laſ⸗
gleht . ſſen/ Klagen gefuͤhret/ und einige Remonſtratio⸗

nen davon druͤcken laſſen / der Ertz⸗Biſchoff aber/
daß ſie darinn ſehr von dem ihm ſchuldigen Relpect
abgewichen / ſich beſchweret : Muſten ſich alſo de⸗

olariren / daß ihnen leid waͤre/ daß die Sachen ſo weit

gekommen / mit Bitte / der Hr. Ertz⸗Biſchoff moͤchte
ſolches vergeſſen / und ihre Societaͤt / inſonderheit die
Pautres in den drey Haͤuſern in ſeinem Biſchoffthum
in ſeine Protection nehmen / von ihnen aber ver⸗

ſichert ſeyn / daß ſie ſolches mit allem Reſpect mit

der Zeit um ihn verdienen wolten .

Die Bewegungen / ſowegen des Ertz⸗Biſchoffs zu

Cambray Buchs in der Roͤmiſ. Kirchen entſtan⸗
den / werden noch zur Zeit ausgeſetzet / und ſoll der⸗

ſelben unter den Geſchichten des folgenden Jahrs
mit mehrerm gedacht werden .

Den 23 . Octobr . ſeynd diejenige Stuͤcke / ſo Se .bræſen⸗

berKonit Majeſt . dem Dhom zu Straßburg zugeſchickt / mit

ben, Dbom groſſerPracht eingeweyhet worden / welche r . ſechs
1 groſſe ſilberne Leuchter. 2. Ein Cruciſix von Sil⸗

lirrt. ber / faſt in Mannes Groͤſſe. 3. EtlicheTuͤcher zur

Bedeckung zweyer Altaͤre / theils von rothem/ theils
von weiſſem und dem feinſten Sammet / welche von
dem beſten Gold / und zwar ſo reich geſticket / daß

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

den Altar é . Meß⸗Gewande / welche auff gleiche

Majeſt . der Stadt Colmar im Ober Elſaß befohlen/
ihre biß dato gehabte Lutheriſche Kirche / zu St . Pe⸗
ter genannt / denen Jeſutten abzutretlen / welche ſie
ſo fort unter Trompeten⸗ und Paucken⸗Schall / auch

dem Groß⸗ Prior elliche ungebuͤhrende Worte ent⸗ allerhand andern Muſicaliſchen Inſttumenten 4 in

fahren / welche aber der Priutz mit einer ſonderbah⸗ Beſiß genommen/ haben auchmitCreutz und Fahe
ren Gelaſſenheit beantwortet . Als aber Se. Majeſt . nen / und allen erſinnlichen Solennitaͤten ihren Ein⸗

—
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man faſt keinen Boden davon ſehen koͤnnen / und I698 .
ein Mann gnug daran zutragen gehabt . 4 . Fuͤr je ,

Weiſe ausgearbeitet waren . Hergegen hatten Se .

zug gehalten / und alſodieſeKirche / nebſt allen Ein⸗

kuͤnfften und Zugehoͤrungen / ihnen zugeeignet :
Worauff der Abt von Soubiſe , Prior von der Sor -
bonne , eine Lob⸗Rede / ſo auff den Koͤnig gerichtet /
und uͤber J . Viertel Stunden gewaͤhret/ zu Pariß
gehalten/ wiewohl / weil er ein gebohrner Prinß / mit

bedecktem Haupte / welches ſonſt niemahls geſehen
worden / zumahlen da ſich unter ſeinen Zuhoͤrern
2. Cardinaͤle und 24 ſo wohl Ertz ; als Biſchoͤffe be⸗

funden .
Was maſſen auch den Reformirten in Franckreich Harte Pro⸗

alle Hoffnung ihres Keligions . Exercitii , durch ceduren

beſondere Koͤntgliche Edicke von neuem beſchnitten geeormet.
worden / davon iſt ſchon im Anfange dieſes Titels
Meldung geſchehen: Dieſes Orts aber ſoll ſeyn/
noch unterſchiedene harte Proceduren wider die⸗

ſelbe zu erzehlen ; dann es ward zu Poitiers einer

Namens Coillet auffgehaͤnget / weil er ſeine Glau⸗

bens⸗Genoſſen in der Reformirten Religion unter⸗

wieſen : Welcher aber mit einer ſolchen Freudigkeit
ſeinen Geiſt auffgegeben / daß ein Jacobiter Muͤnch/
der ihn bekehren und zur Roͤmiſch⸗CatholiſchenRe⸗

ligion bereden ſolte / ihm ſelbſt oͤffentlich das Zeug⸗
nuͤß gegeben/ erwaͤre als ein guter Chriſt geſtorben .
Ingleichen wurden zit Montpelier noch z.dieſerRe⸗

ligion auffgehaͤnget/ und ſeynd zwo andere Perſonen
auf die Galeren verdamet worden/ weil ſie eine Pre⸗
digt zu Orange mit angehoͤret hatten . Zudo urdeaux

ward ein Befehl pabliciret / Krafft deſſen den Re⸗

formirten aufferleget worden / ihre Kinder innerhalb
24. Stunden tauffen / und hernach in der Roͤmiſch⸗
Catholiſchen Religion aufferziehen zu laſſen / bey
Straffe 500 . Pfunden / worauff man aus dem

Haniſe einer Frauen / welche Schule gehalten / 20 .

junge Toͤchter weg genommen / und dieſelbe in ein

Nonnen⸗Kloſter geſtecket . Zu Agen wurden die

Guͤter der jenigen / welche ihre Kinder nicht in die

Catholiſche Schulen geſchicket hatten / contilciret /
und oͤffentlich verkaufft . Zu nur gedachtem Bout⸗

deaux wurden auch zwar die jenige / welche zum er⸗

ſten und nur einmal aus der Meſſe blieben / mit ei⸗

ner Geld⸗Buſſe beleget / welche aber ſich weiter wei⸗

gerten / beſagte Meſſe zu beſuchen / die wurden durch
militariſche KxEcution darzu getrieben / und uͤber
das an Gelde hart geſtraffet. Die jenige / ſozuſam⸗
men gekommen / und einander zur Beſtaͤndigkeit an⸗

gemahnet / wurden mit Dragonnern beleget / welche

bey ihnen auff Diſcretion leben und jaͤmmerlich
mit ihnen verfahren muͤſſen. Die Standhafftigen
wurden in Arreſt genommen / und gefraget / war⸗

umb ſie den Befehl des Koͤnigs nicht relpectirten ?
Wenn ſie zur Antwort gaben : Sie wolten Sr .

Maj . in allen Stuͤcken ſich als treue Unterthanen

Lheatri Europæi XV. Theil
unterwerffen / allein in Religions⸗ und Gewiſſens⸗

Rrr Sachen
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Sachen fleheten ſie umb Gottes willen / alsdes Rich⸗

ters aller Menſchen / man moͤchte ihrer verſchonen ;

ſo wurden ſie alſobald auff die Galeeren verdammet /
und welche in denen Verſammlungen geprediget /
oder andere auffgemuntert / die wurden ohne alle

Gnade auffgehencket / dergleichen wiederfuhr auch
allen denen jenigen / welche man auff der Flucht er⸗

tappet / wie dann die Grentzen ſo genau uͤberall ver⸗

wahret und betwachet wurden / daß nicht bald jemand

entgehen koͤnnen . Abſonderlich wurden auff den

Fluͤſſen Marante , Garonne und andern/ beſtaͤndig

einige bewehrte Fahrzeutze fertig gehalten / welche das

Entfluͤchten der armen Leute verwehren muͤſſen .
Auch hat der Intendant von Languedoc einen Be⸗
fehl publiciret / Krafft deſſen der jenige 1000 . Pf.
Straffe gebenſolte / welcher einen Fluͤchtigen von die⸗

ſen Neubekehrten heimlich beherbergen wuͤrde. Als

ſich auch eine groſſe Anzahl der armen Leute im Fel⸗
de verſammlet hatte/ ihrGebet daſelbſt zu verrichten /
ſind ſie von des KoͤnigsTrouppen gantz unverſehens
uͤberfallen / und erbaͤrmlich tractiret worden : Die

Vornehmſten unter ihnen wurden im Angeſicht de⸗

rer andern auffgehenckt / die uͤbrigen aber meiſten⸗
theils gefangen / und auff die Galeeren verdammet .

Zu gedachtem Bourde aus hat man auch eines vor⸗

nehmnen Rathsherrn Tochter mit Gewalt hintweg ge⸗

nommen / und in ein Cloſter zu Sainte Fois ge⸗

hracht . Eine fromme Frau / Admirant genannt /
deren Ehemann Doctor Medicinæ zil Saumur ge⸗

weſen / und unlaͤngſt geſtorben war / hatte ſich ent⸗

ſchloſſen / mit ihrer Tochter / welche 2 5. Jahr alt

war / aus Franckreich zu entweichen / zu welchem
Ende ſie ſich nach Bretagne begeben / von dannen

nach England uͤberzugehen ; ſie hatten aber das Un⸗

gluͤck/ daß ſie auffgefangen und in das Gefaͤngnuͤß
gebracht wurden / nachgehends ſind ſie verurtheilet
worden / durch den Scharffrichter geſtaͤupet zu wer⸗

den / welches auch unbarmhertziger Weiſe an ihnen
vollbracht worden / dieſe aber ſich dergeſtalt daruͤber
betruͤbet / daß ſie ihren Verſtand verlohren . Hier⸗
bey iſt inſonderheit ein Glaubens⸗Bekaͤntnuͤß merck⸗

Beſchreibung

wuͤrdig/ welches ein einfaͤltigerMann abgeleget / als
er von einem ſcharffen Richter ſeiner Religion hal⸗
ber gerichtlich befraget worden : Ich fuͤrchte/ ſprach
er / GOtt / ehre den Koͤnig/ bezahle der Obrigkeit ih⸗
re Gefaͤlle / und verrichte mein Gebet zu GOtt / gleich
wie unſer Heyland uns ſolches gelehret hat / und

mein Glaubens⸗Bekaͤntnuͤß iſt in den zwoͤlff Arti⸗
ckeln des Chriſtlichen Glaubens verfaſſet . Der Rich⸗

ter ſagte zu ihm: Es iſt nicht wahr / dann du biſt
der Roͤmiſch⸗CatholiſchenKirchen ungehorſam / und

verwirffſt deren Communion und Gemeinſchafft .
Worauff der einfaͤltige Mann wieder antwortete :

Ich glaube eine allgemeine Kirche / welche nicht in

eine abſonderliche Kirche kan eingeſchloſſen werden ;

Ich will der einigen gehorſamen / wann ich ſolches/
ohne GOtt ungehorſam zu ſeyn / thun kan / werde

auch euere Communion nicht verwerffen / wann ſie
der Einſetzung JEſu Chriſti gleichfoͤrmig ſeyn wird .

Als nun der Richter hierauff mit ſcharffer Bedro⸗

hung ihm ſtill zu ſchweitzen befahl / ſagte er : Ich
bin bereit zu ſchweigen / und aus dem Koͤnigreich zu

gehen/ wann man mir die Freyheit darzu gibt/ oder

aber zu leyden / wann es wegen der Warheit geſche⸗
hen muß . Im Monat Sept . habendie jenige Sol⸗

daten / welche die Paͤſſe von Oranien bewahren muͤſ
ſen / 400 . Reformirte / ſo von dannen zuruͤck gekom⸗
men / in Areſt genommen / und in erbaͤrmliche Ge⸗

faͤngnuͤſſe geworffen. Den 26 . beſagten Monats
hat der katendant von Languedoc gegen beſagte

Gefangene ein ſehr hartes Urtheil gefaͤllet/ vermoͤge
deſſen uͤber r 50. Perſonen / von 17 . biß 70 . Jahr
alt / auff die Galeren verdammet / und alle thre Guͤter
confiſciret worden ; die jenige aber / welche unter

17 . oder uͤber 70 . Jahr alt waren / wurden zwar loß
gelaſſen / aber mit ſo ſchweren Geld⸗Straffen beleget/
daß es denen meiſten / ſolche auffzubringen/ unmoͤg⸗
lich geweſen . Und dieſes war das Urrtheil derer

Manns⸗Perſonen . Die Weiber und Jungfrauen /
ſo dabey geweſen / ließ er erſtlich beſcheeren/ und her⸗
nach in das Caſtell von Somwicres gefaͤnglichbrin⸗

gen . Dieſes erſchreckliche Verfahren hat viel Fa⸗

milien in Languedoc und Dauphine ruiniret .
Man hat auch das ausgeſprochene Urtheil alſobald
vollzogen / und die Gefangene uͤber S. Gilles und
Arles nach Marſilien gefuͤhret ,

Etliche / welche zu Bourdeaux in ihren Wohnun /
gen Pfalmen geſungen / ſind ohne alle Gnade auff⸗

Koͤnigl. Fransofſche. —
—

1699 .

gehencket worden . Einer / Namens Mr. Brouflon, Exccuton
welcher vor dieſem ein beruͤhmter Advocat bey dem des Monl
Parlement zu Thoulouſe geweſen / hatte die Refor/broullon,
mirte Religion angenommen / und in die 3. Jahr

elnes vor⸗
malen be⸗

das Wort Gottes hin und wieder in Franckreich ge⸗rüͤhnten
prediget : Als ſolches kund worden / hat man eine Adyvoca-

groſſe Summa Geldes auff ſein Haupt geſetzet; Imfeus
verwichenen Novembr . iſt er zu Oleron in Bearn

gefangen / und alſo nach Montpellier gebracht wor⸗

den . Daſelbſt iſt er wegen ſeiner Lehre und beſtaͤndi⸗
gen Glaubens verdammet / und auff das Rad gelegt
worden : Er hat biß in den Tod die Warheit des

Evangelii mit ſolcher Freudigkeit bekannt / daß auch
der Koͤnigl. Intenclant ſelbſt ſich nicht enthalten koͤn⸗

nen / zu ſagen / er haͤtte niemals einen Menſchen ſo
maͤchtig und beweglich reden hoͤren. In einem Ge⸗

ſpraͤch / welches er mit einem Doctor der Sorbon —

ne gehalten/ ließ er ſich vernehmen / er achtete ſein
Leben fuͤr eine gar geringe Sache / und waͤre bereit /
ſeinen Lauff mit Frenden zu vollenden ; er hielte ſich
vor tauſendmal ſeliger/ ſein deben wegen des heiligen
Evangelii zu verliehren / als es umb aller Welt Guͤ⸗

ter und Schaͤtze willen zu erhalten . Als beſagter Do⸗
ctor im Gefaͤngnuͤßvon ihm Abſchied nahm/ hat ihn
MAr. Brouſſon untùrmet / und zu ihm geſagt : Mein

Herr / ich ſehe mit hertzlicher Freude / daß ihr nicht

weit mehr vom Reiche GOttes ſeyd : Ob auch wohl
dieſer Doctor Befehl hatte / ihn mehrmahls zu beſu⸗
chen / ſo iſt er doch nicht wieder zu ihm gekommen.
Er erwieſe ſich ſo exem plariſch und geiſtreich / daß
viele von ſeinen Widerſachern ihres Unrechts uͤber⸗

zeuget wurden . Undobgleich ſonſt allemahl in Lan⸗

guedoc und andern Provincjen gebraͤuchlich gewe⸗

ſen / daß man die Proteſtantiſche Lehrer / ehe man

ſie hingerichtet / erſchrecklicher Weiſe gefoltert / ſo
ward doch dieſer Brouſſon damit / weil er ſeine Leh⸗
re und Thun freymuͤthig bekannt / verſchonet / und
noch dazu das Urtheil des Todes in ſo weit gemil⸗
dert / daß er ohne einige Bande / auf einer Challe
mit 2. Raͤdern auf den GerichtsPlatz gebracht/ auch
allda nicht lebendig geraͤdert/ ſondern vorher erdtoſ⸗

ſelt)
—— — ————
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ſelt worden . Als er das Rad / darauf er ſich legenſol⸗

te / in der Form eines Creußes auf der Erden liegen
ſahe/ hat er gantz voller Frenden ausgeruffen: Ich
bin gluͤckſelig / meinem Heyland auch an meines de⸗

hens Ende aͤhnlich zu werden . Im uͤbrigen hat man

zwar von dem / was er ſonſten geredet und gebetet /

faſt nichts verſtehen koͤnnen / weil die Trommeln/ mit

denen er umgeben war / unauffhoͤrlich geruͤhret wur⸗

den . Der Scharfrichter aber / welcher es am beſten

hoͤren koͤnnen / hat nach geſchehener
Execution zu

verſtehen gegeben : Erwuͤſte viel zu erzehlen/ wann

es ihmerlaubetwaͤrez indeſſen aber muͤſteergeſtehen /

daß er niemahls einen Menſchen heiliger ſterben ge⸗

ſehen haͤtte/ als dieſen Mr . Brouſſon .

Gleiches hat ein gewdiſſerAbtzuMarſilien con .

frmiret / dann als er todtlich kranck darnieder gele⸗

gen / und man ihm/ nach Gebrauch der Roͤmiſch⸗

CatholiſchenKirchen / die Saeramenten reichen wol⸗

e / hat er ſolches rund abgeſchlagen / und frey heraus

hekannt / daß er in der Meynung und Glauben derer

von der Reformirten Religion ſterben / und wann

ihm GOT ſeine Geſundheit wieder gebenwuͤrde /

auch darinnen leben wolte . So hat auch der verſtor⸗

bene Mylord Herberte , geweſener Cantler des

Koͤniges Jacobi in Engeland / und aͤlteſter Bru⸗

der des Grafen von Lorrington , vor ſeinem Tod

die Reformirte Religion / ungeachtet er ſeinem Koͤ,

nige zu gefallen ſonſt alles in die Schanze geſchlagen/
nicht verlaſſen wollen .

Endlich ward auch ein Edict abgefaſſet / den 20 .

10 , Dec . von dem Koͤnige contirmiret / folgends

im Parlament zu Paris regiſtriret / und in die

Provinßen abgeſchicket / mit Befehl ſolches aller

Orten an den Rathshaͤnſernoͤffentlich anzuſchlagen /
und von dem Erfolg innerhalb Monats⸗Friſt dem

Hofe Nachricht zu geben / und zwar in folgenden

Puncten : 1. Soll das jenige im Monat Octobr .
168 6. Publicirte Edict , wodurch das Nantiſche
auffgehoben worden / nochmahls hier conſirmiret

Barcelo -
na von de⸗

hoſen ver⸗
laſſen.

Koͤnigvon

wird kranck⸗

len Fran⸗

En 13 . Ja nuarii ward die Stadt Barcelona

Den den Frantzoͤſiſ. Trouppen verlaſſen / und

hergegen von den Spaniſchen wieder beſetzet.
Dergleichen auch mit den Dependences hiervon /
wie auch mit den Staͤdten Roſes , Gironne und

andern um dieſe Zeit geſchehen .
Bald hernach hatten Sich Se . Koͤnigl. Majeſt .

wey oder drey Tage auff einem Dero Koͤniglichen

Luſthaͤuſer mit der Jagt zu divertiren geſuchet / aber

bey ſehr regenhafftem Wetter / dergleichen Lufft De⸗

Spaniſch⸗und Portugieſiſche Geſchichte .

FGeſchichte⸗
ſeyn.
formirte bey Straff keine Verſammlung mehr hal⸗
ten / noch Pfarrer annehmen . 3. Sollen alle Ca⸗

tholiſche Geiſtliche diejenige / ſo bereits die Catholi⸗
ſche Religion angenommen / zum wenigſten auff
alle Sonn / und Feſttaͤge in dem Catechiſmo und

Predigten / fleiſſig unterrichten / und beſonders
trachten / daß ſie dem Gottesdienſt nach Catholi⸗

ſchem Gebrauchbeywohnen. 4 . Alle Neu⸗Bekehr⸗

te ſollen bey Straff verbunden ſeyn / die Geiſtlichkeit
in /und auſſer der Kirchen mit ſchuldigſtem Ke⸗

ſpect zu ehren . J . Die Verheurathungen ſollen

nach Inhalt der heiligen Canonen geſchehen ; Auch

ſollen dieNeu⸗Bekehrte . 6. Ihre Kinder ohne Con -

ſens des Prieſters jedes Orts / nicht uͤber 24 . Stund

ungetaufft laſſen . 7 . Die Richter jedes Oresſol⸗
len Schulen anrichten / die Jugend im Gebet

und andern / nach Inhalt des 25 . Artic . iin Mo⸗

nat April 1695 . ergangenen Edicts zu unterrich⸗

ten . 8 . In dieſe Schulen ſollen die Eltern ih⸗

re Kinder zu ſchicken verbunden / und der Geiſt⸗

lichkeit anbefohlen ſeyn / die kxamina deßfalls an⸗

zuſtellen . 9 . Alle Doctores Medicinæ , Apo⸗

thecker und Barbierer / ſollen jederzeit den Prie⸗

ſtern anzeigen / wie es umb ihrer Patienten

Kranckheit bewandt / damit dieſe ihr Amt beob ; ⸗

achten koͤnnen. 10 . Der Krancken Haußgenoſ —

ſen ſollen in keine wege die Geiſtlichen vom Be⸗

ſuch der Krancken abhalten . 1 . Kein Neu⸗

Bekehrter ſoll einige Bedienung bekommen / er

koͤnne dann ein ſchrifftliches Atreſtatum von dem

Geiſtlichen ſeines Chriſtenthums halber auffwei⸗

ſen. Dergleichen Schein ſollen auch alle Stu⸗

denten auff Uaiverlitaͤten vorweiſen . 12 . Alle

Meu⸗Bekehrten / welche ſich dieſem Edict ge⸗

maͤß erzeigen / ſollen hinwieder alle Koͤnigliche
Freyheit gleich denen Catholiſchen genieſſen / und

ihnen gleich tractiret werden . Mehre dergleichen
Edicte , ſo bald hierauff gefolget / werden zu den

Geſchichten des folgenden Jahrs ausgeſeßet .

49⁰

aber ein Fieber bekommen / deßhalben Ihme Spa⸗

niſche Fliegen an die Beine geſetzet worden / wor⸗

nach ſich das Fieber den 6. und 7 . April verlohren/ die
Kranckheit ſonſt auch dermaſſen abgenommen / daß

Sie ſich den 14 . Mart . angekleidet / und in den

Rath der Depeches gekommen / auchferner allen
den Solennitaͤten der ſtillen Woche beygewohnet/
mithin den Oſterabend nach U. L. Frauen von Ato -

cha ſich begeben / und daſelbſt Ihre Devotion abge⸗

ſtattet / Sie lieſſen ſich darauff mehrmahls oͤffentlich

ſehen/ zu groſſer Frende des Volcks / und begaben ſich
ro Lemperament gantz zuwider war / fielen alſo in

eine ſchwere Kranckheit / dergeſtalt / daß Ihnen die
Spamen Beine und das Angeſicht auff eine ungewoͤhnlichenen Suite nach Tolsdo , woſelbſt Sie nicht allein

Weiſe geſchwollen / und das Bette halten muͤſſen /

auch zu beſorgen ſtunde⸗ daß Sie in eine Waſſer⸗

ſucht verfallen wuͤrden . Den 28 Febr . wurden Sie Pillen an K

den 25 . 15 . April nebſt der Koͤnigin mit einer klei⸗

eine ihrem Temperament gemaͤſſe Lufft gefunden /
ſondern auch durch fleiſſigen Gebrauch der Stahl⸗

von Ohnmachten uͤberfallen/ ſo daß man beſorget / Einwohner / zu Bezeugung ihrer Freude / Seiner
Sie moͤchten von dieſer Kranckheit ſchwerlich wieder [ Majeſt . zu Ehren ein Stier⸗Gefechtegehalten / zu

aufftom̃en / weßhalben auch allen fremden Miniſtris] welcher Feltivitaͤt ſo viele Leute nach Toledo ge -

die Audience verfaget / und in den Kirchen oͤffentli⸗ kommen / daß ſie kanm alle Logier haben koͤnnen.

che Gebete gehalten worden . Die Natur aber halff Ihr Imgleichen ward die Koͤnigin von den Groſſenda⸗

durch eineſtarcke Entledigung ſelbſt / worauff Sie ſelbſt mit koſtbahren Prælenten beſchencket / und 00
Theatri Europæi XV . Theil . Rrr 2. Sie

2. Sollen die noch im Land wohnende Re/ 15938 .

raͤfften dermaſſen zugenommen / daß die Beſeer ſich.
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Frantzöſ.
Geſandter
kommt zu
Maͤdrit an.

Weſt⸗Indi
ſche Schiffe

kommen an

Der Koͤnig
wird auffs

Beſchreiung Spanich⸗ undPortugſeffſche —
ſie der Magiſtrat zu Loledo allein mit einem Dia⸗

mant von roοοο . Thalern verehret . Worauff Se .

Maj . den 12. 2. Juni mit guter Geſundheit wieder

nach Madrit zuruͤcke gekommen .

Indeſſen war der Frantzoͤſiſche Abgeſandte Mar -

quis de Harcourt den 24 . 14 . Febr . zu Madrit an⸗

gelanget / nachdem er ſich aus Mangel von Fahrzeu⸗

ge vor ſeine Bagage etliche Tage zu Vittoria auff⸗
halten muͤſſen; ließ auch ſo fort ſeine Ankunfft Sr .

Koͤnigl. Maj . zu wiſſen thun / und durch den Larro —

ducteur der Abgeſandten / welchen Se . Maj . an ihn
geſchickt hatte / eine Copie von ſeinen Credentia -

ſien einhaͤndigen / konte aber / weil Sr . Majeſt . Un⸗

paͤßlichkeit damals am hefftigſten war / nicht zu be⸗

ſonderer Audience gelangen /hat jedoch / nachdem es

ſich mit Ihro gebeſſert / zwo nach einander gehabt / in

deren letztern Se. Majeſt . eine Zeitlang mit ihm auff
und nieder gegangen / umb zu zeigen / daß Ihrer
Schwachheit halber keine Gefahr mehr waͤre/ wie er

dann auch Sr . Koͤnigl. Maj . auff der Reiſe nach
Toledo nicht nachgefolget / ſondern zu Madrit ge⸗

blieben : Nichts deſto weniger aber Namens ſeines
Principalen vermittelſt zweyer Memorialien Sr .

Koͤn. Maj . angeboten / deꝛſelben ſo viel Schiffe und Ga⸗

leeren zu Huͤlffe zu ſchicken/ alszum ſchleunigen Ent —

ſatz der Staͤdte Ceuta und Oran vonnoͤthen waͤren/
welchem aber der Cardinal von Corduba , als wel⸗

ſcher dein Abgeſandten nach Spaniſcher Gewohnheit
zum Commiflario zugegeben war / den 30 . Majn
ſchrifftlich geantwortet : Daß Sr . Maj . das Koͤn.
Frantzoͤſiſche Anerbieten von ihm vorgetragen wor⸗

den / und ſelbige ſolches als ein Kennzeichen einer

auffrichtigen Freundſchafft von Sr . Majeſt , von

Franckreich mit hertzlichem Danck erkenneten : weil

aber die Mohren noch zur Zeit vor obbemeldten Plaͤ
tzen wenig gewonnen / auch denſelben mit keiner ſon⸗
derlichen Macht zuſetzten / ſo wolte man ſolches Er⸗
bieten mit Danck annehmen / indeſſen aber eine an⸗

dere Gelegenheit erwarten / ſolches mit ſo viel groͤſ⸗
ſereim Nutzen zu genieſſen ; man wuͤrde auch nicht

ermangeln / wenn es die Noth erforderte / den Koͤnig
von Franckreich umb ſolchen Succurs zu erſuchen /
und hingegen von Seiten des Koͤnigs in Spanien

alle erſinnliche Mittel anwwenden / das gute Verſtaͤnd⸗
nuͤß zwiſchen beyden Cronen zu unterhalten . Es

kamen auch zu Cadix 1r . Frantzoͤſiſche Kriegs / und

andere Schiffe an / und lieſſen ſich Eingangs Julin
noch 18 . Frantzoͤſiſche Galeeren unfern Cartagena

ſehen/ die erſte gaben vor / daß ſie Ordre haͤtten/ die

Seeraͤuber zu Saale zu bombardiren . Der Gou -

verneur zu Cadis aber ließ weder Soldaten noch

Matroſen an Land ſteigen/ hingegen ihre Nothdurfft
ihnen umb die Bezahlung reichen ; worauff ſie von

dannen wieder in die See gegangen .

Umb ſelbige Zeit waren auch die Galeen aus

Weſt⸗Indien mit reicher dadung an Silber / Gold

und Perlen / auch andern Weſt⸗Indiſchen Waaren

angelanget / worunter eine Perle Sr . Maj . præſen⸗
tiret worden / welche noch groͤſſer/ als die jenige / ſo
Se . Majeſt . in den groſſen Solennitaͤten auff dem

Hut zu tragen pflegen .
Den 25 . Jun . ſeynd Se. Maj als Sie nach dem

neue kranckAbend⸗Eſſen Ihre Devotion pflegen wollen / aber⸗

mal mit einer ploͤtzlichen Ohnmacht befallen worden /
ſo daß Sie in die Arme des Marquis d Uzedo ge -

ſuncken / wovon Sie ſich zwar wieder erholet / das
Ubel kam aber zum andernmal noch hefftiger / und
zum drittenmale wieder : woruͤber der gantze Hof in
Confuſion gerieth / und kam der Cardinal von 10 . §

ledo , Sr . Maj . Beichtvater / die Grandes von Spa⸗
nien / der Admi rant von Caſtilien / umb Mitternacht
nach Hofe / die Medici aber verordneten ſolchekraͤff⸗
tige Artzneyen / daßSe . Mʒaj. ſich den folgenden Tag
wieder gekleidet / und Sonntags den 29 . Junir in
farbenen Kleidern nebſt der Koͤnigin UI. L. Fr. von
Atocha Kirche beſuchet / und folgends nach dem
Praſo Viecho ſich begaben . Die Medici aber be⸗

funden des Abends vor rathſam / Sr . Majeſt. zwo
Fontanellen zu ſetzen/ eine an dem Arm / die andere
an einem Beine / welches auch den folgenden Mitt⸗
wochen 2. Jul . verrichtet worden . Indeſſen erreg⸗
ten dieſe nun etlichemal wiederholete Zufaͤlle hin und
wieder bey den Groſſen des Reichs ſowol als den Aus⸗
waͤrtigen viele Gedancken wegen kuͤnfftiger Succel —

lion , bey jenen wegen ihrer kuͤnfftigen Sicherheit /
die auch daher Se . Koͤnigl. Maj . nach wieder erlan⸗
geter Geſundheit inſtaͤndigſt gebeten / deßfalls ein
Donſilium anzuſtellen / worinn des Koͤnigreichs
Wolfahrt abgehandelt / und alles uͤbrige wegen kuͤnff⸗
tiger Succeſtion ſo beſtellet werden moͤchte/ damit

auff Sr . Koͤnigl. Maj . Ableiben ohne maͤnn—

liche Erben ( welches GOtt in Gnaden verhuͤten
wolle ) das Koͤnigreich in ruhigem Stande verblei —

ben / und unzerruͤttet erhalten werden moͤchte ; bey
den Auswaͤrtigen aber theils wegen des Interelle ih⸗
res Eſtats bey kuͤnfftigen Veraͤnderungen / theils we⸗

gen ihrer Principalen Gerechtſamen / ſo ſelbigen an

der Crone gebuͤhren moͤchten . Geſtalt dann der

Frantzoͤſiſche Abgeſandte vermittelſt eigenen Memo⸗

rials erinnerte / daß des Dauphins Printzen / als naͤ⸗

heſte Stamms⸗Verwandten / nicht moͤchten auſſer
Acht gelaſſen werden . Von welchem Erfolg dann

in den Geſchichten des folgenden Jahres mehr wird

zu melden kommen .

Den 12 . 2 . Julii langete des FranfoͤſiſchenAb' Des Ftan,
Göſ. Ge

geſandten Gemahlin mit einem praͤchtigen Gefolge

Koͤnigin Audience , welche zu Bezeugung ihrer
Gnade ihr den Wechel aus der Hand nahme / undſan .

ihr hergegen den ihrigen gab : Den folgenden Tag
verehrete ſie Ihr . Maj . mit einer guͤldenen mit Dia⸗
manten beſetzten Schachtel / nebſt einer koͤſtlichen
Perlen⸗Schnur / da hergegen die Koͤnigin ihr ein

koſtbares Cabinet vonallerhand precieuſen Waſſern
und andern Indianiſchen Seltſamkeiten zugeſchickt.

Zu Ende des Monats Julii gerieth der Venetia/ Junenr. 1 33. 5 „tianiſche
niſche Abgeſandte in einige Ungelegenheit / indem er

Goſuntn
in ſeinem Quartter eine Comeædie ſpielen ließ / bey f 0
welcher / als ſich einer von ſeinen Pagen uͤbel aufft hen anſg
gefuͤhret / er denſelben aus ſeinen Dienſten gejaget / 1lich keitzů.9mit Befehl / hin den Livereh⸗Rock wieder zu lieffern .
Der Page retirirte ſich in ein ander Hauß zu i
ſeiner Bekannten / und zerſchnitte daſelbſt den Rock in

kleine Stuͤckgen / welche er dem Ambafſadeur bene⸗

benſt einem ſehr ſchimpfflichen Brieff zuſchickte / zu⸗
gleich aber in das naͤchſt gelegene Cloſter von St .

Barbara ſeine Zuflucht nahm. Der Ambafladeur
entruͤſtete ſich hieruͤber dergeſtalt / daß er alſobald ſei⸗
ne Leute nach dem Cloſter zu ſchickte /mit Befehl /ſie

andten Ge
an / hatte auch noch ſelbigen Tag bey Ihr . Maj . der öenAudienlzbey

derKoni⸗
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Geſchichte.

ſolten den Pagen gewaltſamer Weiſe aus demſelben
heraus holen. Dieſer Handel kam endlichſod weit /
daß des Ambaffadecurs Diener etliche Schüͤſſe in
dasCloſter thaͤten / und die Moͤnche dardurch genoͤ⸗

thiget wurden / mit ihren Glocken Sturm zulaͤuten;
Worauff eine ſolche Menge Volcks zuſamtnen lieff /

daß die Venetianer uͤber Halß und Kopffdie Flucht
nehmen muͤſſen. Die Moͤnche aber verlangeten hier⸗
uͤber Jultitz : Der Ambaſſadeur hergegen wolteſich

anfaͤnglich nicht darzu verſtehen / doch weil hernach

die Sache dem Koͤnigl . Staats⸗Rath zu unterſuchen

lͤbergeben worden / bat er den Paͤbſtl. Nuncium ,

dißfalls eine Vorbitte bey demſelben einzulegen / und

hat bald darauff alle die jenige / welche beſagtes Clo⸗

ſter von St . Barbara gewaltthaͤtigerWeiſe ange —

griffen hatten / abgeſchaffet / in Meynung / denen

Moͤnchen hierdurch Satisfa ction zu geben : Aber

bey Hof war man damit noch nicht zufrieden / ſon⸗

dern man hat eine Gerichtliche Kegittratur auffge⸗
richtet / und ſolche an ſeine Principalen nach Vene⸗

tien abgeſchicket .
Als auch im Monat Auguſto Se . Majeſt . nebſt

der Koͤnigin an dem Fluß Manzanars ſpatzieren
fuhr/ rieff das gemeine Volck / welches daſelbſt ver⸗

ſammlet ſtund / uͤberlaut : Warum laſſen Se . Maj .

zu / daß das Brod um 6. Pfennige verkaufft werde ?

Habt doch Mitleiden mit uns armen Menſchen / die

es ſo theuer nicht bezahlen koͤnnen. Zu Talavers

del Reyna war es wegen Theurung der Lebens⸗

Mittel noch weiter gekommen / indem der Poͤbel in

groſſer Menge zuſammen gelauffen / und geruffen :

Lang lebe der Koͤnig; es ſterben aber ſeine boͤſeRath⸗
geber ! Worauff Se . Majeſt . befohlen/ an allen Or⸗
ten dißfalls gute Anſtalten zu machen / und allen Tu⸗
mult zu ſtillen / mithin auch Ordre gegeben / daß
ins kuͤnfftige niemand kein Ampt erkauffen / auch
niemand deswegen einiges Geld annehmen ; ſondern
ein jeder nach ſeinen Qualitaͤten und Mertten be—

foͤrdert werden ſolte.rde

Hierbeneben haben Se . Koͤnigl . Maj . den Ritter⸗

Orden des guͤldenen Vlieſſes fuͤr Ihro Hochfuͤrſtl.
Gnaden von Lobkowitz / den Hn . Grafen Leopold von

Dietrichſtein / den jungen Herrn Grafen Carl von

Wallenſtein und Hn. Grafen von Trautſohn nach

Wien abgeſchickt : Wohin kurtz vorhero auch 37 .
ſchoͤneSpaniſche Pferde fuͤr Ihro Maj . den Roͤm.

Koͤnig abgefuͤhret worden ; von dannen hinwieder

den 24 . 14 . Sept . ein Cavalier ankam /

tung der geſchloſſenen Heyrath Sr . Maj . des Roͤm.
Koͤnigs mit der Durchl . Hertzogin von Hannover

uͤberbrachte . Dieſem folgte bald hernach aus Lothrin⸗
gen noch ein anderer Bote / der Hr. Baron de Chau -

vire , ſo die Wiedereinſetzung des Herrn Hertzogs in

ſeine Laͤnder/ nebenſt der getroffenen Heyrath mit
Madame d' Orleans , kund machte / und wurden
Beyde mit koſtbahren Geſchencken wieder abgefer⸗
tiget .

Den 15 . 5 . Sept . hielte der Koͤnigl. Frantzoͤſiſche
Extraordinair - Abgeſandte Marquis de Harcourt ,

ſeinen oͤffentlichen Einzug nach Spaniſcher Ge⸗

wohnheit des Morgens zu Pferde / ward auch ſofort
zu dem Ort gefuͤhret / da Se . Koͤnigl . Majeſt . Au -
dienee ertheilen : Dahergegen in Franckreich / wie
wir kurtz zuvor geſehen / die Einzuͤge des Nachmit⸗

85
ſo die Zei

tages geſchehen / und werden die Ab
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Abgeſandten Logier eingefuͤhret. Ritte alſo der Ab⸗
geſandte auff einem ſehrſchoͤnen Pferde des Koͤnigs/
und neben ihm der Marquis de Lalameda , welcher

ſelbige Woche als Hofmeiſter die Auffwartunz hat —
te . Seine Liverey beſtund in rothem Scharlacken /
mit guͤldenen Borden beſetzt . Er hatte 4. verguͤldete

Karoſſen / welche mit J. Pferden beſpannet / weil zu

Madritt / niemand / als der Koͤnig/ mit 6. Pferden

5*
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fahren darff ; der Zulauff des gemeinen Volcks war

ſo groß / daß man den gewoͤhnlichen Weßz nach dem

Schloß nicht gebrauchen koͤnnenz daher man ſolchen

durch andere Straſſen nehmen muͤſſen. Als er ein

wenig nach 12 . Uhr in dem Pallaſt ankam / ward er

gleich in das Koͤnigliche Audientz⸗Gemach gefuͤhret/
und nach gehabter Audlientz / mit gewoͤhnlichen Ce⸗

remonſen / in das Quartier der Geſandten gebracht /
auch daſelbſt / auff des Koͤnigs Koſten praͤchtig tra⸗

ctiret . Er fuͤhrete ſich auch nachmahls ſo wohl als

zuvor ſehr freygebig auff / dergeſtalt / daß/ als der⸗
mahleins ein gewiſſer Spanier von ſeinen Schuld⸗
leuten verfolget worden / und dieſer ſich in das Quar⸗
tier des Abgeſandten tetiritet / die Gerichtsdiener aber

ihn mit Gewalt wegnehmen wolten / der Abgeſand⸗
te / alleUnordnung zu vermeiden / alſobald die Schul⸗

den vor ihn bezahlet / und dadurch damahlen die Zu⸗
neigung der Spanier gegen ihn dermaſſen vermeh⸗
ret / daß ſie / als er des andern Tages in eine Kirche
vor der Stadt / worinnen die Koͤnigin ihre Andacht

verrichtet / fahren wolte / in groſſer Menge zuſam⸗
men lieffen / und zu vielenmahlen ausrieffen : Es
lebe Franckreich .

Den 8. Octobr . hielt auch der juͤngere Graf von
Der Kaͤpſ.

Harrach / als Kayſerl . Abgeſandte / ſeinenoͤffentl Pgzlanne
chen Einzug / und war derſelbe mit allen ſeinen Be⸗ Eimzug .

dienten Spaniſch gekleidet : An welchem Abend der

Koͤnig deſſen Hn. Vater / dem Kaͤyſerl . Ober⸗Stall /
meiſter /einen Ring von 2500 . Piſtolen geſchickt
dergleichen auch die Koͤnigin gethan / und iſt derſel⸗
be darauff nach Wien abgereiſet / von ſeinen Ver⸗

richtungen Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . Part zu geben .
Unter den Veraͤnderungen mit den Groſſen des Veraͤnde⸗

Hofes war / daß Se. Majeſt . den Marquis de Le - goß 25
ganez , bißherigen Gouverneur von Milan , zum “
Genetal Capitain über die Artiilerie inSpanien
erklaͤret ; hergegen den Printzen von Vaudemont

an ſeine ſtatt zum Gouverneur von Nilan er⸗

nennet / der auch mit angehendem Sommer die Rei⸗
ſe dahin aus den Niederlanden angetretten . Der

Graf von Orepeza, ſo eine zeitlang ſich des Hofes
aͤliſfern muͤſſen / kam auch wieder zu Gnaden ; der⸗

gleichen erhielt auch der Graf Monterey , nachdem

er eine zeither ſich in ſeinem Hauſe auffhalten muͤſſen .
In dem Roͤnigreich Portugal war man portugal

geſchaͤfftig / vor die bewilligte jaͤhrliche Crulados , fezet ſich i

wie ſchon in den Geſchichten des vorigen Jahres ge⸗ſolitut.

Der Kaͤhſ .
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dacht worden / die Militz / ſo wohl zu Waſſer als zu

Lande zu verſtaͤrcken/ um dergeſtalt bey ereignendem
Fall in Spanien ſich nicht weniger / als andere Po⸗
tentaten / in Verfaſſung zu ſtellen . Es haben auch Se .
Koͤnigl . Mafeſt . unterſchtedene Generals⸗Perſonen /
Obriſten / Obriſt⸗Lieutenants und Capitains ernen⸗

net / die neu⸗geworbene AAzliß theils zu werben /
theils auch kuͤnfftig anzufuͤhren. Hierbeneben warfediithegi

bem Pabſl.
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Beſchreibung Paͤbſtliche

dien / als welche Se . Koͤnigl. Maj . vermoͤge einer

Bulle Pabſts Pauli ILl . welche hernach vom Pabſt
Alexandro IIX . beſtaͤttigetworden / Ihm allein zuzu⸗

ſtehen behauptet / der Paͤbſtl. Hof aber etwas weiter

auszuſtrecken vermeinet . Den 16 . 6 . Aug . iſt zu

Eſtremos einer Portugiſiſchen Grentz Feſtung/ das
Magazin , worin uͤber 400 . Centner Pulver gele⸗

gen / in Brand gerathen / dadurch ein Theil des

Schloſſes / wie auch viele benachbarte Haͤuſer ruini⸗

ret worden ; Ingleichen iſt eine groſſe Menge Ku⸗

Paͤbſtliche
As maſſen der Pabſt ſich vor Se. Koͤnigl .
Mañ . in Pohlen erklaͤret / mit Hindanſetzung
des Printzen Conti, an Se . Koͤnigl. Maj .

auch ſelbſten geſchrieben / wegen Dero Zutritt zu der

Catholiſchen Religion und Erhebung zu der Koͤnigl.

Pohln . Kron Capelle gehalten / und das Le Deum
laudamus ſingen laſſen / mithin den Cardinal Rad -

ziewski ermahnet / von der Widerwaͤrtigkeit gegen
Se. Koͤn . Maj . abzuſtehen / auch zu dem Ende den

Nuncium zu Coͤlln Pauluzzi in Pohlen abgehen

laſſen / davon iſt in den Pohlniſchen Geſchichten / der

Laͤnge nach Meldung geſchehen .

Hergegen ließ der Pabſt Sr . Koͤnigl. Maj. von
Franckreich durch ſeinen Nuncium Daleſino hoͤch⸗

lich dancken / daß Sie bey dem geſchloſſenen Ryß⸗

wickiſchenFrteden / das Intereſle der Roͤmiſch Ca⸗
holiſchen Sleligion ſo wohlbefordert haͤtten/ mit an⸗

gehaͤngter Bitte / es moͤchten Se . Maj. noch ferner
ſich des Apoſtoliſchen Stuhls annehmen ; indeſſen

aber ernſtlich verbiethen / damit keiner von Dero Un⸗
ſterhanen ſich in dem Fuͤrſtenthum Olange haͤuß!

lich niederzu laſſen / oder allda dem broteſtantiſchen
Gottesdienſt beyzuwohnen ſich unterſtehen woͤchte :
Welchem letztern dann auch ohne Paͤbſtl. Erinne⸗

Geſchichten des vorlgen und gegenwaͤrtigenJahrs
geſehen . Nicht weniger ſuchte der Pabſt / in Anſehen
Sr . Maj . dem Cardinal von Bouillon alle Hoͤfflig⸗
leit zu erweiſen / geſtalt Er dann unlaͤngſt etliche

Sbirren , welche weiter nichts gethan / als daß ſie ei⸗

nen Kramer / wegen vieler Schulden / nahe bey dem

Pallaſt des Cardinals von Bouillon weggeholet

hatten / beſagtem Cardinal zu Liebe einſtecken

laſſen: Dergleichen ſich auch kurtz zuvor mit dem

Spaniſchen Abgeſandten begeben : Dann als die

Sbirreneinegewiſſe Perſon auf der Stiege von dt .

Jacobs Kirche / ſoder Spaniſchen Nation gehoͤrig /

wegnehmenwollen/ und die daſelbſtige Capellanen ſol⸗
ches wahr genommen / ſo fielen ſie heraus ⸗ ſchlugen
die Sbirren ziemlich ab / und nahmen die Perſon in

in ihren Schuß ; Und als ſich darauf gedachter Ab⸗

geſandte bey den Gouverneur darůber beſchtveret /
ſo wurden dieſe noch dazu geſtraffet / und der Stadt
verwieſen . Welche Actus aber unterſchiedliche

Paͤbſtl. Miniſtri nicht billigen wollen / indem

durch dergleichen Præjudicia den Auslaͤndiſchen

Abgeſandten und Miniſtris Gelegenheit gegeben

wuͤrde / die vormahlige Quartiers Freyheiten wieder

zu prætendiren.
Hierbeneben vertwilligte der Pabſt der Kron

Franckreich die freye Ernennung eines Erß, Bi⸗

t

wegen Abſendung der Mitlionarien nach Oſt⸗In⸗ geln / Bomben Mulqueten / nebſt allerhand NMunt.

rung nachgelebet worden / wie wir in den dꝛantzoͤſiſchen
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tion und Proviant verbrandt und zernichtet / auch um venm
viel Menſchen getöͤdtet und verwundet worden / alſo ſaczt guf

daß der Schadeauf z. Millionen Thaler ſicherſtre⸗
ſenecün

cket : Jedoch haben Se . Koͤnigl. Maj . denjenigen
Unterthanen / ſo hierdurch Schaden gelitten / einige
Gelder austheilen laſſen . Auch haben Se . Maj .
auf Vorbitte Sr . Koͤnigl. Maj . in Franckreich dem Sraf

Grafen von Prado , einemVerwandten des Herzogs Prado far.

de Villeroy , welcher wegen eines begangenen Dod, Gonnitt
ſchlags aufden Hals geſeſſen/ pardonniret ,

Geſchichte .
ſchoffes zu Beſanzon in Burgundien / ungeachtetPermirin
daß das Dom⸗Stifft daſelbſt / das uhralte Wahl, ven Jöng
Recht gehabt / einen aus ihrem Mittel zu ſolchen iciürer
Wuͤrden zu erheben / welchem nach/ denn der Koͤntg munungbez
den Biſchoff von Philadelphia . Groß ⸗Vicarium ſoſen
des verſtorbenen Ertz⸗Biſchoffs / dauernennet .

Ob man wohl in der Sache wegen der Reichs⸗ Miſhelg⸗
Lehen mit dem KaͤyſerlichenAbgeſandten / in einer § 1255
Mißhelligkeit gelebet/ derſelbe auch eine Zeitlang ſichgeſanden
des Paͤbſtl. Hofes enthalten / ſohatte ſich doch ſelbiger/ Reahtzzu
nachdem der Abgeſandte / auferhaltene Nachricht von en .
der Kaͤyſerl. Victor ia wieder die Tuͤrcken bey deuta ,

wieder zur Paͤbſtl. Audience gefahren / und die

Kaͤyſerl. Schreiben uͤberreichet / wieder geleget / und

ſtunde er nunmehr wiederum bey dem Pabſte in groſſer
Affection , geſtalt er Ihn dann unlaͤngſt mit einem

Calcedonier⸗Stein / von der Groͤſſe eines Tauben⸗

Eyes / in deſſen Mitte ein anderer koſtbahrer Stein /

mit der Figur der Heil . Jungfrauen Marien / welche

das Kind IJEſiun auf ihren Armen haͤlt/ zuſchen / be⸗
ſchencket ; Mithin auch der letztvermaͤhlten Hertzogin
von Lothringen / und ehemahligen Königin in Poh/

len / Eleonoren / Todesfall zuwiſſen gethan : Sohaben
auch 15. Cardinaͤle auf einmahl des Hrn . Abge⸗
ſandten Gemahlin diejenige Vilite , welche ſonſten die

Cardinaͤle / am Weihnacht⸗Feſt / undam Heil, Neu⸗

en Jahrs⸗Tage / denen Gemahlinnen der auslaͤndi⸗

ſchen Abgeſandten und denen Damen / ſo dem Pabſt
verwandt ſind / zu geben pflegen/ bißher aber wegen

gedachter Diflerenee unterlaſſenworden / mit ſonder⸗
bahrer Ehrerbietigkeitabgeſtattet / welche alle von ihr
hinwiederum ſehr hoͤflichempfangen/ und mit aller⸗

hand Erfriſchungen rack ret worden / welchem nach

der Abgeſandte ſich bey dem Paͤbſtlichen Hofe beur⸗

laubet / und den 11 . T. Maji nach Wien abgereiſet
umb unter andern das guͤldene Vließ zu empfangen/
den 1. Julü aber von dar wieder zuruͤcke gekom⸗
men .

Es that ſich aber obgemeldte Schwierigkeit von

neuen hervor / indem der Abgeſandte/ baldnach ſeiner
Wiederkunfft / den Printz Auguſtin Chigianfangs
erinnert / daß er ſich kuͤnfftig/ gegen Ihr Kayſ . Maj ,

beſſer bezeigen moͤchte/ alsbißher geſchehen/ nicht lan⸗

ge hernach aber/ ihmein Kaͤyſ. Monitorium zuge⸗

ſchickt / daß er nehmlich innerhalb zweyen Monathen
in dieHaͤndejeßtermeldtenAbgeſandtens / als ein Kaͤhſ.
Vaſall , den Eyd der Treueſchweren / oder wiedrigen

falls ſeines dehens Farneſe verluſtig geachtet werden

ſolte ; Welcher aber geantwortet / daß weil er einge⸗

bohrner Unterthaner des Pabſtes waͤre/ und daher
ſichdem vorm Jahre publicirten Paͤbſtl. Er

Beſanzon .
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ftion einladen laſſen / bey welcher aberdie Cardinaͤle
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gemaͤß bezeigen muͤſte / daß keiner vonSt . Heligk.
Unterthanen / bey Leib⸗und Lebens Straffe / auch
Conliſcirung aller ſeiner Guͤter / einen andern vor

ſeinen Ober / oder dehensHerrn erkennen ſolte / als
koͤnnte Er Ihro Kayſerl . Maj . die Ehrerbietigkeit /
ſo Er allezeit vor dieſelbige getragen/ nicht erweiſen/ es

waͤre dann / daß der Herr Abgeſandte Ihmeine aus⸗

druͤckliche Diſpenſation davon von dem Pabſte zu⸗

wege braͤchte. Nachdem nun der Pabſt hiervon be⸗
nachrichtiget worden / hat Er alſobald 16 . Cardi⸗

naͤle zu einer auſſerordentlichen Staats⸗Congrega -

Cibo und Melün nicht erſchienen ; die andere wa —

ren Carpegna , Barberini , Nerli , Caſarata , Ma-
reſcotti , Spada , Coloredo , Panciatici , Tana -

ra , Cavallerini , Noris , Pamfilios , Ottoboni

und Albani . Den folgenden Sonntag / Mor⸗

gens um 9 . Uhr kamen dieſelbe zum andernmal zu⸗

ſammen / und waͤhretedie Conterentzbiß Nachmit⸗

tage um 3. Uhr. Der Cardinal Spada brachte eine

Abſchrifft von dem Kayſerl . Monitorio an obge⸗
dachten Fuͤrſten / worin unter andern enthalten /
daß dasjenige / ſo ihmkrafft dieſes befohlen wuͤrde/
bey der Reichs⸗Verſammlung zu Regenſpurg be —

ſchloſſen worden ; Und eroͤffneten dieſe hergegen ihr
Gutachten dahin / daß das Fuͤrſtenthum Earneſe

kein Kayſerl . Lehen waͤre / ſondern unmittelbar von

dem Pabſt dependire / und dem Prinz Chigi da⸗

her anzudeuten waͤre / daß Er dem Kayſerl . Moni⸗

torio dißfalls nicht zugehorſamen haͤtte; Es ward

auch dem Cardinal Spada mitgegeben / ſolches dem

Pabſt vorzutragen / und darauff einen Courier an

den Nuncium zu Wien de S. Croce abzufertigen /
um dem Kayſerl . Hof die Urſachen der Paͤbſtl. Be⸗

zeigung bekannt zu machen . Inmmgleichen thaͤte
der Cardinal Mareſcotti durch eine tormelle

Paͤbſtl. Ordre dem Printzen Chigi zu wiſſen / daß
er weder wegen ſeines Juͤrſtenthums noch anderer Le⸗

hen / die er in dem Kirchen⸗Staat beſaͤſſe/ Ihr .
Kayſerl . Majeſt . erkennen ſolte / als welche von dem

Paͤbſtl. Stuhl allein dependirten . Ihr . Kayſerl.
Majeſt . hergegen bedeuteten den Nuncrum de 8§.

Croce , daß Dero Abgeſandter der Graf Martinez
nichts gethan / als auff Dero Ordre , ſelbiger auch

bey dem Printzen Cbigi angefangen / weil er der ein⸗

zige waͤre / der noch gar kein Zeichen ſeiner Schul⸗
digkeit an Dero Miniſtres abgeſtattet ; daß ſieſſich
auch derer Rechte / ſo das Relch andie Fuͤrſten haͤt⸗
te / nicht begeben/ ſondern / im fall fernerer Weige⸗
rung / Sie durch ZwangMittel dazu anhalten
wuͤrden . Sie ſchrieben auch unter andern an den

Pabſt : daß Sie ſich desjenigen nicht anmaſſen wol⸗

ten / ſo Ihnen nicht zukaͤme ; Hingegen aber auch
dasjenige nicht verlieren wolten / was Ihnen und

dem H. Roͤmiſ. Reich gehoͤrete. Und gleichwie man

amn Roͤmiſchen Hofe die Paͤbſtliche Rechte zu hand⸗
haben verbunden / alſo waͤreman von Kayſerlichet
Seite nicht weniger durch einen theuren Eyd ver⸗

pflichtet / die Gerechtigkeiten des Reichs zu behau⸗
pten . Der Kayſerl. Abgeſandte gab dergleichen dem

Roͤmiſchen Hof zuverſtehen / und daß er nichts vor

ſich / ſondern auff Befehl Ihr . Kayſerl . Majeſt . hier/
in gethan / daß er auch eben dieſe Ordre an den Prin⸗
ßen Borgheſe wegen det Inveſtitur von Iflola ,
an den Printz Livio Odeſchalci wegen Bracciano ,

an den Con ſtable Colonna wegen Marino , und

den Printz von Palæſtrina wegen Colalto haͤtte,
In einer von den folgenden Audiences bey dem

Pabſt fuͤgte er noch hinzu / daßdieweil der Printz
Chigi den zwey monatlichen Termin vergebens vor⸗

bey gehen laſſen / er ſich ſeines Rechts auff das Fuͤr⸗
ſtenthum Karneſe verluſtig gemacht / und Ihrer
Kayſerl. Majeſtaͤt ſelbiges einem andern verleihen
wlürden .

Als auch in den Geſchichten des vorigen Jahrs
gedacht worden / was maſſen ſieben Moſcowitiſche
Herren von Venedig zu Rom angelanget / alles all⸗

da beſichtiget / auch bey dem Pabſt die gewoͤhnliche
Reverencè abgeſtattet / und darauff wieder nach Ve⸗

nedig zuruͤck gekehret / ſo hat ſich ferner begeben / daß
nach dero Abreiſe der zu Wien geweſene Fuͤrſt/ Boris

VetrowitzZ Czeremet , in Qualitaͤt eines Czaari Es kommt
ein Moſco⸗
witiſcher
Seſandter

Pabſt mit allerhand Erfriſchungen beſchencken / iu Rom an.

ſchen Abgeſandten mit etlichen vornehmen Moſco⸗
witern zu Rom angekommen : welchen dann der

durch den Prælaten Urbano Kocci bedienen / und

ihm die vornehmſte Merckwuͤrdigkeitenin Rorn zei⸗
gen / und alle in der Marter⸗Wochen übliche kun⸗
ctionen mit anſehen laſſen . Den 7 . April ward

er zun verlangten Pab ſtlichen Audienceberuffen / wo

bey er dem Pabſt einen mit dem groſſen Siegel ſeines
Czaars bedruckten Brieff / wie auch ein Kecom -

meadation - Schreiben von Ihr . Kayſerl . Mʒajeſt.
überreichet / und ſich durch ſelnen Dolmetſcher ver⸗
nehmen ließ / daß Se . Czaariſche Mafeſt . nebſt der
geſamten Nation ſchon eine geranme ZeitVerlan
gen getragen haͤtten / mit dem RoͤmiſchenStuhl in

Freundſchafft und Buͤndnuͤß wider die Tuͤrcken zu
tretten / und die Griechiſche mit der Roͤmiſ. Catho⸗
liſchen Kirchen zu vereinigen . Den 16 . April
ward er in die Haupt⸗Kirchen zu Rom gefuͤhret/ und

ihm die daſelbſt verwahrete Kcliquien gezeiget / wo⸗
benerſich verlauten ließ/ daßer ſie nicht ſo wohl aus

Neugierigkeit / alsaus ſonderbareꝛ Andacht beſchaue⸗
te . Die Kræſenten / welche erdem Pabſt uͤberbracht/
wurden auff 20006 . Scudi geſchaͤtzet / ſo in koſtbah⸗
ren Juwelen / Zobeln / Hermelinen und anderim be⸗

ſtanden : Er hat ſich auch ſonſten gegenjedermann
ſehrhöfflich und freygebig erzeiget / und den Cardi⸗
nal Spada , den Gouverneur zu Rom/ denPaͤbſtl .
Kammermeiſter / und mehr andere Bedientendes
Paͤbſtl. Hofes gleichfalls mit Zobeln / Hermelinen
und koͤſtlichen Schlaffroͤcken beſchencket / und in de⸗
nen Kirchen / welche er beſehen / reiche Almoſen un⸗
ter die Armen ausgetheilet / auch die Prieſter / ſo die

Meſſe geleſen / nicht weniger mit guten Geſchencken
regaliret . Wornach er wegen vorgehabter Abreiſe
nach Malta ein Antwort⸗Schreiben verlanget / wel⸗

ches der Pabſt ihme auch verwwilliget / und beſchloſ⸗
ſen/ ſelbiges nach dem Stylo Pabſts Gregorii des
XIII . einzurichten / weilen dieſer det erſte geweſen /

ſo denen Moſcowitern ſchrifftlich geantwortet / in⸗

maſſen Pabſt Olemenoder X. an welchen der damah⸗
lige Czaar gleichfalls geſchrieben / ihme keine Ant⸗
wort zuruͤcke ſenden wollen . Dahero in dem ausge⸗
fertigten Schreiben dem Czaar eben der jenigeTitul
beygeleget worden / welchen man in des Pabſts Gre⸗

gorii Schreiben gefunden / worin das Wort Ezaar
nicht gedacht wird/ weil davor gehalten ward / daß
es ſo viel als Cæſat oder Kayſer bedeute / und die

Lateini⸗
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Lateiniſche Kirche mehr nicht als einen Kaͤyſer / nem⸗

lich den Roͤmiſchen/ erkenne. Die Paͤbſtl. Præſen⸗

ten / welche man ihm hierbey uͤberreichete/ beſtunden
in einem koſtbaren Schreibtiſch / einem guͤldenen
Creutz / worinn ein Stuͤcklein vomm Heil . Creutz ge⸗

weſen/ einem mit Lapis Lazuli eingefaſten koſtbaren
Gemaͤhlde / und einem Spatzier⸗Stock aus Holder⸗
Holtz mit Diamanten beſetzet / welcher dem Pabſt
vom Cardinal Cornaro war verehret worden . Auff
ſein Vorgeben aber wegen Vereinigung der Griechi⸗
ſchen mit der Roͤmiſchen Kirchen wolte wenig re⸗

flectiret werden / doch hat man an ihn deßwegen al⸗

le Verſicherung gethan / und ihn darauff von Rom

nach Neapoli begleiten laſſen / von dar er nach Mal⸗

tha abgereiſet / und nachdem er im Monat Junio zu

Roln wieder angelanget / ſich allda beurlaubet / und

ſſeinen Ruͤckweguͤber Venetien angetreten ; ließ ſich
hierbeneben bey ſeiner Abreiſe gegen den Cardinal
Cornaro vernehmen / daß es leicht geſchehen koͤnn⸗

te / daß ſein Czaar in eigener Perſon nach Rom kaͤ⸗

me / und den Pabſt beſuchte : wozu auch einige An⸗

ſtalt gemacht worden / wiewol vergebens / wegen der

ſchleunigen Zuruͤckreiſe deſſelben nach der Moſcau /
wie wir in den Moſcowitiſchen Geſchichten geſehen .

Jetztgedachter Cardinal Cornaro , welcher nun

in dem verwichenen Jahr die Cardinals⸗Wuͤrde er⸗

halten / war im Monat Martio zu Rom angekom⸗
men/ und ward darauff den 10 . dito vonden zweyen

juͤngſten Cardinãlen ins Conliſtorium abgeholet /
allwoer demPabſt dieFuͤſſe kuͤſſete / und von allen

Cardinaͤlennach Gewonheit umarmet ward : Sie

fuͤhreten ihn darauff in die Paͤbſtl. Capelle / allwo er

das Gebet verrichtete / und bey dem Cardinal Ot⸗

toboni , als Vice - Cantzler / den Eyd ablegete ;
folgends ward er zum andernmal ins Conſiſtorium

gebracht / in welchem ihn der Pabſt den Cardinals⸗

Hut auffgeſetzet. Den 7. April verrichtete der Pabſt
Idie Ceremonie des Zulund Auffſchlieſſens des Mun⸗

des bey ihm / und ward gleich darauff an geſagtem
Tage der Cardinal Grimanie , als welcher auch in

dem vortgen Jahre zu dieſer Wuͤrde erhoben worden /
nachdem er den gewoͤhnlichen Eyd abgeleget hatte / zu

dem Paͤbſtl. Fuß und Hand⸗Kuß hinein gefuͤhret/
und ihm von dem Pabſt der Hut auffgeſetzet . Als

auch bey dieſem Cardinal Griwann die andern Car⸗

dinaͤle ihre Gluͤckwuͤnſcheablegeten / ſagte unter an⸗

dern der Cardinal Sacripante zu ihm : Auget præ -
ſſentia famam , der Ruhm / der bereits von einiger
Zeit her zu Rom von ihm erſchollen / wuͤrde nun⸗

mehr durch ſeine Gegenwart vermehret / wie dañ auch
derſelbe nicht allein eine anſehnliche und wohlgebildete

Perſon / ſondern in Fuͤhrung der Kaͤyferl. Atlairen

viele Proben ſeines Verſtandes ſehen laſſen / der ſich
hierbeneben nunmehr nicht nur vernuͤnfftig/ ſondern
praͤchtig auffgefuͤhret/ und unter andern ſeine Pfer⸗
de mit guͤldenenQuaͤſten zieren laſſen / welches ſon⸗
ſten nur von den Cardinaͤlen / ſo Fuͤrſten ſeynd/ oder

Paͤbſtl. Nepoten zu geſchehen pfleget / von ihm aber

ekaͤchtet worden darumb geſchehen zu ſeyn / weil er

von Ihr . Kaͤyſerl. Maj. zu der Cardinalats⸗Wuͤrde
recommenqdiret worden .

Wir haben auch in den Geſchichten des Jahres
1695 . in dem vorhergehenden Tomo XIV . t . 867 .

geſehen / was maſſen zwiſchen den Carmeliten und

Jeſuiten / Namentlich Daniel . Papebrochio und

Beſchreißung
Cottfr . Henſchenio , eine Mißhelligkeit entftan,
den / und dieſe unter andern jener bekanntes Vorge⸗
ben angefochten / daß nemlich ihr Orden von dem

Propheten Elia ſeinen Anfang genommen / daß auch
die Inquiſition in Spauien deßhalb ein beſonderes
Verbott wider gedachter Jeſuiten Acta Sanckorum
Maj . publiciren laſſen : Hiervon iſt nun weiter

zu melden / daß der Pabſt in dieſem Jahre ein beſon ,
deres Decret ergehen laſſen / und darinn den Carme⸗
liten aufferleget / ſich alles fernern Dilputirens wi⸗

der die Jeſuiter wegen der Antiquitaͤt ihres Ordens

zu enthalten / den Jeſuiten aber gleichfalls gebotten/
gedachter und anderer Strittigkeiten halber mit jenen

hinkuͤnfftig muͤſſig zu gehen/ und alſo beydenein di⸗

lentium imponiret . Dann damit man ſich der

Worte gebrauchen moͤge / die ſchon andere Gelehrte
von dieſer Sache gefuͤhret/ es war des Ua pebrochn
Collega P. Janningus , der die Acta Sanctorum

heraus geben hilfft / ſchon im Herbſt des vorigen
Jahres nach Rom geſchickt worden / die Gemůͤther
der Cardinaͤle und anderer Deputirten zum taveut

ihrer AKcorum zu ditponiren : welcher auch bey

ſeiner Ankunfft vernommen / daß die beyde Cardi⸗

naͤle / Caſanata und Noris , ſehr wohl von den Acken

ſentiret ; aber die Reviſores ihrer Acten waͤrel

ſchwer dazu zu perſuadiren geweſen/ weil ſie zwar in

der Theologie und Jure Canonico , nicht aber in

der Hiſtorie erfahren waͤren. Daher endlich der

Pabſt auff ſtaͤtiges Anhalten der Carmeliten fünff
Cardinaͤlen die Sache comnüttiret / und befohlen/
durch ein Decret beyden Partheyen Silentium zu

imponiren / ohne Præ juditz beyder Meynungen vom

Urſprung der Carmeliten / und mit der Vorrede / daß
es eine Sache von ſchlechter Wichtigkeit ſey / als wel⸗

ches ad fidem & mores nichts contribuirte . Weil

aber dieſe Clauſeln den Carmeliten ſehr beſchwerlich
fielen / und gleichwol die Cardinaͤle nicht das gering⸗

ſte daran aͤndern wolten / ſo baten jene ja ſo ſehr/ daß
das Decret moͤchte ſuſpendiret werden / als ſie zu⸗

vor die Publication urgiret hatten . Und iſt alſo
die Sache hangen geblieben / daher Vapebroch Ge⸗

legenhett genommen / ein kurtzes Seri ptum von an⸗/

derthalb Bogen in Lateiniſcher Sprache zu Rom aus⸗

ſprengen zu laſſen / unter dem Titel : Vera or : go

& continuata Phyſice , nec unquam interrupta

ſucceſſio Sacti Ordinis Carmelitani , Hiſtorice

demonſtrata per Danielem Papebrochium , So -

cietatis jeſu Theologum . Welches dann nicht

allein zu Rom mit groſſem Beyfall auffgenommen
worden / ſondern auch in Flandern / wie es dann in

die Niederlaͤndiſche und Hochteutſche Sprache uͤber⸗

ſetzet worden . Die Carmeliter aber haben wenig Gꝛ
fallen daruͤber bezeiget / auch nicht mehr zu Rom ſo

ſtarck das EKxamen und Verbott der Actorum San⸗

ctorum uręiret / haͤtten auch nunmehr gerne geſe—

hen / daß ohne den Paͤbſtlichen Ausſpruch alles ge⸗
ſchlichtet wuͤrde/ dann dieſer wegen nicht noͤthig waͤ

re / die Spaniſche Inquitition, als welche darauff
wartet / zu bewegen / daß ſie ihr Vecrer wider die

Acta reſcindirte . Indeſſen ward auch in dieſem
Jahre zu Antwerpen noch ein Buch publiciret :
Elucidatio Hiſtorica Actorum in controverſia

ſuper origine , antiquitate & hiſtoriis Sacri Oid.
B. M . de Monte Carmeli inter quosdam illius

& Societatis Jeſu Scriptores , Acta Sanctorum

Paͤbſtliche
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ponſionis ad exbibitionem Errorum Danieli

Papebrochio Soc . IEſu Theologo R
imputatorum ab A. R . P . Sebaſtiano à S8. Pau -

1o Carmelita .
Oer Cardi Den 29. Junii ſtarb der Cardinal Altieri im 7s .

nal AlttenJahre ſeines Alters : Er war entſproſſen aus dem

ſubt . Danſe Paluz2t zuRtom und A. 1625 . gebohren / ward

hernach Prælat und folgends Auditor der Kammer /

worauf er groſſe Koſten gewandt / und endlich nach⸗

dem er unterſchiedene Aempter zu Rorn verwaltet /
An . 1664 . den 14 . Januar . vom Pabſt Alexandro

dem VIIzu der Cardinalat - Wuͤrde erhoben / von

Pabſt Clemens dem X. aber mit allen ſeinen Vet⸗

tern zum Erben des Geſchlechts Altieri eingeſeft /
nachdem ſein Vetter Don Caſpar Marquis de Pa -

Iuzzi ſich mit der Donna Laura Altieri , Clementis

Nichte / als ernoch ein bloſſer Prælat war/ verehliget .
Dieſer machte ihn auch ferner zum Cardinal⸗Patron

und General -Surintendanten uͤber die Sachen des

gantzen Kirchen⸗Staats / ingleichẽ zum Camerlengo
der Kirchen / wodurch er groſſen Reichthum erhalten/
wobey er ſich doch waͤhrenden ſeinen Cardinal - Pa -

tronats zu eigenſinnig / auch zuweilen zu rachgierig
bezeiget / und daher nicht wenigen Haß auch der

Abgeſandten ſelbſt auf ſich geladen . Der Koͤrper
ward mit groſſem Pracht nach der Kirche von 8. Ma⸗

ria de Campidelli gebracht / und daſelbſt in der

neuen Capelle / die Er allda vor ſich und ſeine Fami⸗
lie errichten laſſen / beygeſetzet / auch dieweilerCamer⸗

lengo war / dabey eine Cavalcade mit der Schwei⸗
tzer⸗Garde und derer Capitain gehalten : Derglei⸗
chen Function keine ſeither des Begraͤbniß des Car⸗
dinals Ludovifio geſchehen .

Ball wegenn Den 10. Aug . ließ der Pabſt eine Bulle durch

105 Gou- den Druck publiciren / Krafft welcher ein neues

„ Eaouvernement zu Loretto eingefuͤhret/ zugleich
5100 aber die bißherige Protection daruͤber / welche noch
wie auch ſaln letzten der Cardinal Altieri gehabt / aufgehoben
Cehton. worden. Nach dieſen verordnete Er eine neue Con⸗

corum gregation , welche eine Ketorme derjenigen Orden /
Regula. ſſo Regulares genannt werden / unternehmen ſolte /
tium . frvomit aber dieſe Ordens Leute nicht allerdings zu⸗

frieden waren / und vorgaben / man haͤtte mit derglei⸗
chen Keformaron billich bey denen hoͤhern Geſſtli⸗
chen den Anfang machen ſollen.

Waftuer Als auch die Barfuͤſſer Auguſtiner von ungefehr
Beke Völf NaAα⁰ N. eine öwoͤlf Jahren her vorgegeben hatten / daß das

Bild des H. Cajetanl , ſo ſie auf dem Altar in

ihrer Kirche ſtehen hatten / wunderbahrer Weiſe zu re⸗
den angefangen / daraufauch dieſer Heilige ſelbſt eis⸗

nem/ wiewohl bekanntlich einfaͤltigen Mann unter

ihnen / Nahmens Erater Benigno erſchienen waͤre/
und ſeither alle Jahr acht Tage nach des H. Cajetani
Geſt / ein beſondersFeſt mitZulauff vieler Menſchen

erdichtet und gemeldten einfaͤltigen Bruder zu einem

Werckzeuge ihres Betrugs gebrauchet : Welchem
nach dann drey gemeldter Auguſtiner gefangen ge⸗

— — Theatri Europæi XV. Theiii .
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gefeyert/ und dabey reiche Almoſen an ſich gezogen/ die beyde Fuͤrſtl . Perſonen aus / und ſagte der erſte zu
ſo trug ſich nunmehr zu / daß zween ihrer Brüůder we⸗ dem andern /Er haͤtte ein ſtaͤttig Pferd vor Kü Ca⸗
gen anderer Verſehen in Hafft genommen worden / roſſe / und koͤnte alſo dieſelbe nicht zuruͤcke zichen iaſ
die aber durchdieſe Gelegenheit dem H. Otlicio ent⸗ Der andere aber gab ihim nicht allein Aorn daß

decket / daß ſie gedachtes Wunderwerck profits halber Er vor der ſeinigen 2
‚ ſeiddern

ö ſezt/ das Bild aber / worauf das vermeynte Wunder⸗ de .

werck gemahlet / weggenommen und mit ſchwartzer
Farbe ausgeleſchet worden .

Hergegen bezeigte ſich der Pabſt gar gnaͤdig gegen Pabft hilft
die Indenſchafft / und ließ ihnen oοοο Sceudi nn Gelg
auszahlen / umbihre Schulden zu bezahlen / wovor

ſie 8. biß to , pro Cento vor gedachte Summe

jaͤhrlich verzinſen muͤſſen/ da ſie hergegen kůnfftig
nicht mehr / als 3. Pro Cento vorgedachte Summe

erlegen ſolten .
Den 25 . Aug . feyerte der Cardinal de Bouillon Cardinal de

S . Ludewigs Feſt mit hoͤchſter Pracht / und begab ſich Fele
zuforderſt in Begleitung von ungefehr 40 . Præla .St Lure ,
ten und 18 . Caroſſen / denen bey 80 , andere folgeten / wigs⸗viſt
in S. Ludewigs Kirche / um das Sacrum Collegium

allda zut empfahen / welches dann ingeſaimt / ſo viel ih⸗
rer in Rom waren / fuͤnff ausgenommen / ſo kranck

waren / an 29 . Perſonen erſchienen . Nachverrichte⸗

tem Gottesdienſte rractirte Exr den Cardinal Mal⸗

dachini und bey 30 . Prælaten und Herren von

Rom mit einer praͤchtigen Mahlzeit / und ließ den

Abend daraufauf dem Platz vor ſeinem Palaſt eine

angenehme derenade von vielen Inttrumenten und

Vocal. Stimmenhalten / welchemit anzuhoͤren un⸗

terſchiedene Roͤmiſche Herren und Dames / auch der

Cardinal Ottoboni ,der Kaͤyſerl. Abgeſandte nebſt
deſſen Gemahlin und andere Teutſche / und ſon⸗
ſten frembde Herren zugegen waren .

Mitdem Hertzog von Savoyen hieng annoch die Mit helig⸗

Strittigkeit / wegen Ernennung der Aebte in Pie eibmit de
mont / und ward davor gehalten/ daß der Pabſt Ulrn de
ches Recht dem Hertzoge ſchonuͤberlaſſen / wann der Aebte un

Cardinal Banciatici ſich nicht widerſcketmit Vorge⸗fgemn
ben / daßes alſo leicht geſchehen koͤnte/ wann man innn

die Prætenſion des Hertzogs von Savoyen ſo leicht
einwilligte / daß es noch mehr andern Pocentaten

Anlaß geben wuͤrde / ihre vormahlige Anforderungen
auch wieder auf die Bahn zu bringen / wodurch der

Dataria unſaͤglicher Schade zugezogen wuͤrde/ ge⸗
ſtalt dann auch beſagter Cardinal dieſe Prærenlion

abzulehnen Fleiß angewandt / undkurtzvorheraus dem

Archiv des Borgheſiſchen Hauſes einen Brieff vom

Pabſt Baulo V, geſchrieben abholen laſſen / worin

beſagter Pabſt den damahligen Hertzog von Sa⸗

voyen Carl Immannel / ſo dergleichen prætendirte /
vermahnet / Er moͤchte wegen Ernennung derAebte
in Piemont mit dem Apoſtoliſchen Stuhl keinen

Streit / damit er ſich nicht die Straffe Gottes uͤber
den Hals ziehen moͤchte/ anfangen : Wovon die naͤ⸗
heſte Jahreein mehrers geben werden .

Son ſten entſtund auch zwiſchen des Printzen Skalttigkeit
von Darunſtadt Durchl. deſſen in den Paͤbftl. Gesdem Färcen,
ſchichten des vorigen Jahrs ſchon gedacht worden / von Barm⸗
und dem Printzen Giultiniano zu Rom eine unver⸗ dem Prin⸗
muthete Verdrießligkeit / indem Sie mit ihren Caroß tzen Ciu-
ſen einander begegneten / und keiner dem andern aus⸗ ͤiniano .

weichen wolte : Nach vielem Wortwechſeln / ſtiegen
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ſtaͤtrige Pferde habe / ſondern
ließ auch zugleich ſeinen Kunſcher mit Gewalt fortren⸗
nen / wodurch die Kutſche des Printzen von Darm⸗
ſtadt uͤbel zerſtoſſenund der Himmel zerbrochen win⸗

Welches nicht nur allein hochermeldter Print
Sss
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Savopiſch

570⁶ Beſchreibung Italtaͤntſcheſ
von Darmſtadt / ſondern auch der Kaͤyſerl. Ambaſ⸗

ſadeur ſehr uͤbel auffgenommen / und ſolches alſofort
nach Wien berichtet / der Paͤbſtl. Hof ſelbſt war diß⸗
falls mit dem Fuͤrſten Giuſtiniam uͤbelzu frieden/ als
welcher dem Printzen von Darmſtadt in Anſehung
ſeines alten und hohen Fuͤrſtl. Hauſes haͤtte auswei⸗

ſchen ſollen . Ob nun wol die Sache noch zu einer meh⸗

rern Weitlaͤufftigkeit ein Anſehen hatte / geſtalt dann

beyde Theile ſchienen eine ſtaͤrckere gewaffenete Suite ,

als gewoͤhnlich/ um ſich zu haben/ mithin der Printz
von Darmſtadt Ihr . Maj . die Kaͤyſerin/ ingleichen
die Koͤniginnen von Spanien und Portugal / als

ſeine nahe Blutsverwandtinnen umSchutz erſuchte /
der Kaͤyſerl. Abgeſandte auch von keinem Vergleich /
ehebevor er Kaͤyſerl. Ordre bekommen / hoͤren wol⸗

len / hergegen des Printzen Giuſtiniani Mutter eine

aus dem Hauſe Gonzasa , den Hertzog von Man⸗

tua und einige Cardinaͤle ſchien an ſich zu ziehen/ ſo
hat ſich dieſer doch endlich zum Zweck geleget / und

mit des Printzen von Darmſtadt Durchl. ſich in der

Guͤte zu vergleichen und Satisfaction zu geben ge —

ſuchet / welcher dann den 22 . Novembs. dergeſtalt
erfolget / daß der Printz vonSora des Printzen Giu -

ſtiniani Vetter / den Kutſcher / des Fuͤrſten Giulti⸗

niani zu dem Printzen von Darmſtadt gebracht / vor

welchem er einen Fußfall gethan / der Printz aber ihn
mit dieſen Worten von ſich gelaſſen : Gehehin / und

leiſte deinem Herrn ins kuͤnfftige gute Dienſte . Wor⸗

auff auch der Printz Siuttiniani ſelbſten in der

Stille zu ihm gefahren / und die vorgegangene Über⸗

eilung entſchuldiget / ihm auch den Titel Alterza

gegeben/ und von dieſem hinwiederum den Titel Ex⸗

cellentz bekommen / wodurch der gantze Streit ſeine
Endſchafft erreichet .

Nachdem auch bey dem verwichenen Jahre ge⸗
meldet worden / was maſſen der Pabſt / um ſein Miß⸗

gen / das groſſe Theatrum , worauff die Operen ge⸗

ſpielet worden / abbrechen laſſen / ſo iſt ſolchem nun

ferner beyzufuͤgen/ daß er abermahl die Comeedien

von Savoyen / vermoͤge Dero Edicts von

dem 23 . Maſt 1694 . nicht allein die Wal⸗

denſer in ihre vorige Wohnplaͤtze/ nebſt freyer Ubung
ihrer Chriſtlichen Religion wieder eingeſetzet / ſon⸗
dern auch anderen / ſo ſich in ſelbigen Valleien haͤuß⸗
lich niederlaſſen wollen / ſolches nebſt vollkommener

Gewiſſens⸗Freyheit verſtattet / ſolches iſt in dem

XIV . Theil fol . 708 . und ſeqq. vermeldet worden .

Jetzo aber wolte es nicht allerdings dabey gelaſſen
werden / ſondern es ſolten alle die Koͤnigl. Frantzoͤſiſ.
Unterthanen / ſo ſich von dar begeben/ das Land raͤu⸗

men / auch die Einwohner der Valleien ihnen keinen

Auffenthalt geben / oder ſonſten mit ihnen Gemein⸗

L(Tea
maſſen Se . Koͤnigl. Hoheit der Hertzog

den enthalten : Victor Amadeus der Zweyte ꝛc.

Gleichtwie wir dem Inhalt des Friedens vollkoͤmm⸗

lich muͤſſen nachleben / ſo zwiſchen Sr. Aller⸗Chriſt⸗
lichſten Majeſt . und Uns geſchloſſen / und durch den

r

fallen an den Comæœdien / und dergleichen zubezei⸗

mit groſſem Ernſt verbotten / mit dem Bedeuten /
daß man wegen des herannahenden groſſen Jubel ,
Jahrs mehr auff gute Andachten / als dergleichen
Ergetzlichkeiten bedacht ſeyn ſolte : Als ihm aber eine

Supplique ohne Unterſchrifft zu Haͤnden gekom —
men / mit dem Inhalt / daß man die abgeſchaffte
Operen und Comæedien / ſonderlich aberdie Poſſen⸗
Spiele / wieder erlauben moͤchte/ weil die Polen / wel⸗

che die verwittwete Koͤnigin mitbraͤchte/ daran groſſe
Beliebung truͤgen / ſo hat er ſich ſehr darüber entrů⸗

ſtet / und dem Cardinal Spada alſobald befohlen/ er

ſolte den Operiſten Copranica anhalten/ damit er

innerhalb 3. Tagen alle ſeine Muficanten abſchaffte/

widrigenfalls / ſolte ſein Theatrum niedergeriſſen
werden . Welches zwar bey vielen Wohlgeſinnten
gute Approbation gefundenz denen aber/ ſo in der⸗

gleichen Dingen Luſt oder Gewinn geſuchet / ganß

verdrießlich geweſen / derer einige auch daher ſich un⸗
terſtanden / vermittelſt eines Lateiniſchen dittichi , ſ0
hin und wieder in den Paͤbſtl. Zimmern gefunden
worden / dem Pabſt gegen den letzten Decembr . den
Tod anzukuͤndigen.

Den 26 . Sept . hat ein Auguſtiner Moͤnch einenſein augn⸗

weitlaͤufftigen Bericht eingegeben / wie nemlich von linarde

dem Arm des Heil . Nicolar von Tolentino eine Bitton
groſſe Menge Blutes gefloſſen waͤre. Indem manſd . Ne
aber zu Rom ſolchen Bericht in Zweiffel ziehenwol loſen
te / hat der Procurator von den Auguſtiner Moͤn

chen neue Brieffe erhalten / worinnen gemeldetwor⸗
den / daß nicht allein der erſte Bericht davon wahr
waͤre/ ſondern es haͤtte beſagter Arm des Heil. Nico-
lai , von neuem und zwar ſtaͤrcker/ als das erſtemahl

geblutet. ö

Den 9. Decembr . hat der Pabſt den bißherigenpoabſ
Nuncium in Polen / Pauluzzi , nachdem ſelbigenagnn
den 26 . 16 . Novembr .zu Rom wieder angelanget / Ui .

ingleichen den Ertz⸗Biſchoff von Elorentz , Marig⸗
gia , einen gebohrnen Milaneſer ,zu Cardinaͤlen 95

deblaßz

ti⸗

Saboyiſche / Venetianiſche und anderer Italiaͤniſchen
Fürſten Geſchichte .

ſchafft haben/ wie ſolches in folgendem Sr . Koͤnigl. mit Zutiehung Unſers Raths / allen denjenigen / ſo

Hoheit Edict , vom 1. Julii mit mehrern Umſtaͤn ,in den Valleien von Lucern , S. Martin und

macht .

allgemneinen Frieden zu Ryßwick beſtaͤtiget worden /
und in demſelben der ſiebende Artickel lautet / daß
Wir ein kKdict wolten publiciren laſſen/ durchwel⸗
ches bey ſchwerer debens⸗Straffe / allen denen / ſo in

den Thaͤlern von

bar
edenbeeh

denſer wohnen/ ſolte befohlen werden / keine Gemein⸗

ſchafft in Religions⸗Sachen mit Sr . Maj . Unter⸗
thanen zu haben ; Wir auch demjenigen uns gemaͤß
zubezeigen gewillet ſeyn / als welches Se . Majeſt . er⸗

achten / zu beyder Unterthanen mehrer Ruhe und
Frieden zu gereichen : Als befehlen Wir / Krafft ge⸗
genwaͤrtigen / ſo mit Unſerer eigenen Hand unter⸗
zeichnet worden / mit ! Unſerm guten Wiſſen / voll⸗

kommener Macht und abloluten Autoritaͤt / auch

Perouſe , ingleichen in den Orten von S. Bartho⸗

Iomèé , Praruſtin und Roche Plate wohnen/ oder

kuͤnfftig wohnen moͤchten / in Religions⸗ Sachen

keine Gemeinſchafft mit Sr . Aller ⸗Chriſtlichſten
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Majeſt. Unterthanen zuhaben / bey Straffe von 3.

Strapatzen / worein ſie / ſo offt ſie ſich auff Sr. Maj.
Boden verfuͤgen / verfallen ſeyn ſollen Gleicher⸗
maſſen befehlen Wir auch allen Or . Maßj. Unter⸗
thanen / von was Ort Dero Gebiets / Qua ſitaͤt /

Condition oder Profeſſion und Lebens⸗Art ſie

ſeynd / mithin den Miniſtres ſelbſt unangeſehen

aller Erlaubnuͤß und Ordre , die ſle vor dem von

Uns erhalten / ſich binnen zweyen Monaten bey Le⸗

bens⸗Straffe aus gemeldten Valleien von Lucero,
§. Martin , Perouſe , wie auch den Oertern von

8. Bartholomé , Praruſtin und Roche Plate zu

begeben/ und moͤgen binnen gemeldter Zeit der zweyen

Monaten diejentge / ſoGuͤterbeſitzen / ſich derſelben

entſchlagen / oder dafern ſie ſolches nicht ſolten thun

koͤnnen/ ſo befehlen Wir Unſern Intendanten der

Valleien , ihnen denPreiß / den ſie erweißlich ma⸗

chen koͤnnen davor gegeben zu haben / zu bezahlen:
Wir befehlen auch allen Miniſtres der Valleien ſich

zu enthalten / auff einigen Platz von Sr . Majeſtaͤt

Gebiete zu kommen / bey Straffe 1o . Jahr lang auf

die Galleen gebracht zu werden . Ingleichen gebieten

Wir den Obrigkeiten / Miniſtres und andern Un —

ſern Officteren / und vornemlich dem Gouverncur
der Stadt und brovince Pinarol , gegenwaͤrtigen

Befehl zu beobachten / auch andere dazu anzuhalten /

wie auch dem Hohen Rath zu Linarol , ſelbigen ſei⸗

gner Form und Inhalt nach zu conſentiren und zu

approbiren : und wollen / daß die Publication hier⸗

von / nachdem ſie auff die gewoͤhnliche Art und Wei⸗

ſe wird geſchehen ſeyn / von eben der Krafft und

Wuͤrde ſeyn ſolle / als ob die Ankuͤndigung einem ed⸗

weden perfoͤhnlichgeſchehenwaͤre. Gegeben zu Tu⸗
rin den 1. Jul . 1698 . conſentiret in dem hohen Rath
zu Pinarol den 4 . und in den Valleien publiciret

den 10. Jul .
Ob man nun wohl in Franckreichvermeinte / es

wuͤrden viele / theils aus Liebe zum Vatterlande /
theils aus Duͤrfftigkeit und Beyſorge in fremden

Landen nicht fortkommen / ſich wieder nach Franck⸗

reich begeben und dieallda angebothene Vortheile an⸗

nehmen / ſo iſt doch kein eintziger geweſen/ der darauf

Gedancken gefaſſet / ſondern ſie haben ſich alle mitein⸗

ander groß und klein einmuͤthiglich dem Befehl Sr .

Hoheit zu gehorſamen/ angeſchicket/ und folgends

ungefehr 2 500 . Perſonen ſtarck auffzemacht / und

in unterſchiedenen Gompagnien ihren Weg fortge⸗

ſetzet / Se . Koͤnigl. Hoheit hatte zwar auch verord⸗

net / daß ihnen in Dero Gebiet uͤberall freyer Unter⸗
halt gegeben ſolte werden / deſſen ſie auch drey Tage

lang genoſſen / aber es kame ihnen zu Monteconis

ein Exprefſer nach / mit der Ordre des Grafen von

Gropello , General - Intendanten der Finantien /

daß ſie ſich der bißherigen Gnade weiter nicht zuge⸗

brauchen haͤtten/ ſondern auff ihre eigene Mittel fort

gehen und Sr . Hoheit Ordre zuruͤcke geben ſolten/
aus Urſache / weil befunden worden / daß ſie an den

Orten / da ſie ſich auffgehalten / unordentlich gelebet :
welches zwar durch die Atteftata derjenigen Oerter /

wo ſie ihren Durchzug gehabt / ſofort wiederleget
ward ; Es wolte aber nichts helffen / und muſten ſie

ſich nunmehro ſelbſt bekoͤtigen / die Urſache mochte

buͤndig geweſen ſeyn oder nicht ; wobey man zwar a⸗

bermals in den Gedancken geſtanden / es wuͤrden

hierdurch viele / und zum wenigſten die Arme / ihren
LThbcatri Europæi XV . Theil .
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Ruͤckweg nach Franckreich ſuchen ; Aber es tallir -

te auch dieſes / und war in mancher Compagnie
nicht ein eintziger / der ſich daran gekehret / oder den

Muth verlohren haͤtte. Langeten ſie alſo ingeſamt zu

Geneve gluͤcklich an / allwo ſie freundlich empfan⸗

gen worden / und nachdem ſie etliche Tage ausgeru⸗
het / ihren Fuß weiter nach der Sehweis fortgeſetzet:
Woſelbſt ſie die Evangeliſ . Cantoas gleichfalls mit

aller Liebe und Freundlichkeit auffgenommen/ und un⸗

terſich zertheilet / geſtalt dann der Canton Zuͤrch al⸗

lein 600 . Perſonen accommodiret und nach Kro -

portion dieandere Cantons / mit demEutſchluß /
ſie den Winter durchzuerhalten / bißſie den folgenden
Sornmner uͤber bey den Evangeliſ . Potentaten ihre

Wohnſitze wuͤrden erhalten haben / und dahin abge⸗

hen koͤnten.

Se . Koͤnigl. Hoheit aber war den 25 . Jul . nach

den Baͤdern von 8. Maurice auffgebrochen/ und den

5 . Aug . wieder zuruͤck gegangen / und hielten mit

dem Printzen von Maudemont , als nunmehrigem
Gouverneur von Milan , zu Torbigo eine muͤnd⸗

liche Unterredung ; Es war aber immittelſt einver⸗
ruffener Bandit zu Lurin ausder Gefaͤngnuͤs gebro⸗

chen/ und hatteſich zu unterſchiedenen Malconten -
ten in Mondovi verfuͤget/ welches Volck / wie es

ohne das zum Auffſtandegeneigt / alſo funden ſich ih⸗
rer bald bey 3000 . zuſammen ; Die Frau Hertzogin
aber ließ alſofort die in der Naͤhe herumliegende

Trouppen auffbieten / detachirte auch den 5.

Aug . das Regiment von der Teutſchen Garde Sr .

Koͤnigl. Hoheit / ingleichen ſechs Compagnien
Schweitzer von dem von Andorno dahin ab . Wor⸗

auff gedachteMondoveſer , wie ſie geſehen / daß ſo
viele Troupfen wider ſie im Anzuge waͤren / ſich an⸗

gelaſſen / ihre Waffen niederzulegen / und ſich Sr .

Koͤnigl. Hoheit wieder zu lubmittiren / aber mit was

vor einer Beſtaͤndigkeit und Ausgange / ſolches wer⸗

den die Geſchichtedes folgenden Jahres zeigen .
Von Entzuͤndung der Ciradelle zu Turin durch

einen Donnerſchlag / wird bald hernach unter dem

Titel von Feuersbruͤnſten Meldung geſchehen .

In dem Wilaneſiſchen ward nunmehr der

Printz von Vaudemont erwartet / nachdem ſelbiger
aus den Niederlanden auffgebrochen / und den 4

Apiil ſich zu Chalons mit dem Grafen von Port⸗
land / als damahligem Koͤnigl. Engelaͤndiſ . Abge⸗

ſandten an die Cron Franckreich beſprochen hatte .
er langete nebſt ſeiner Gemahlin den I5. Junii zu

Monaco an / und uͤbernachtete zu Savona . Den

17 . kam er zu S. Pietro d ' Arenaan / mit einer Suite
von z. biß 400 . Perſonen / allwo er von 8. Genue .

ſiſchen vom Adel / namens der Republig , bewillkom⸗

met / auch weiter in dem Genueſiſchen mit vielen

Hoͤfflichkeiten verehret ward .

zu Milan an /tratt aus an dem Caſteel , allwo er

von denen Vornehmſten des Orts empfangen ward .

In der Mitte des juliũließ er ſeine erſte Befehle pu .

bliciren / worin er alle Verordnungen ſeiner Vor⸗

ſaſſen confirmiret / biß daß neute ergehen wuͤrden .

In dem Koͤnigreich Neapoli wolte der Car⸗
dinal Urſioi zu Benevento in einem marmornen

Grab einen neuen Heil . Bartholome , oder viel⸗

ben / welcher ſich in zween Saͤrgen/ deren einer von

Cypreſſen⸗Holtz/ der ander von Bley nebſt einer bey⸗ ſege.

Sss 2 gelegten
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Den 24 . langete er Der Duc
de Vaude -

mont komt

zu Milan

an.

Der Cardi⸗
nal Urlini

will daß der

2 2 Coͤrber des

mehr des Heil . Bartholomæi Coͤrper/ entdecket ha⸗/d . Vartho⸗
lomaͤi zu
Benevento
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1695. gelegten Inſcription befand / und darauff mit groſ⸗

Moſceowiti⸗
ſcher Gene⸗

Inſul Mal⸗
tamit Ge
chenck ver⸗

Belageeung
von Ceuta .

5⁰⁸ Beſchreibung Africaniſche

ſer Solennitaͤt in Gegenwart 22 . Biſchoͤffe / auch
etlicher Cardinaͤle in die Haupt⸗Kirche der Stadt ge⸗

bracht worden . Gedachter Cardinal hielt auch hier⸗
naͤchſtzu Benevento eine Provincial Synode ſeiner
Biſchoͤffe und Weyh⸗Biſchoͤffe / worin ein Decret

abgefaſſet und in oͤffentlichen Druck gegeben ward /

daß der wahre Coͤrper des Heil . Bartholomæi zu

Benevento , und nicht zu Rom waͤre / ungeachtet
nan zu Rom vorgab / daß Kayſer Otto der LIL . den⸗

ſelben von Bene vento nach Rom gebracht haͤtte/ ge⸗

ſtalt man dann denſelben bißher auff der Tyber⸗Inſul
zu Rom in einem ſchoͤnen porphyrſteinernen Sarge
verehret hatte .

Auff der Inſul Malta war der Moſtowitiſche
General Cꝛeremet mit groſſen Ehren⸗Bezeigun⸗
gen empfangen / und von dem Groß⸗Meiſter unter

andern mit dem OrdensCreutze verehret worden /
welches ſonſten allda niemand / als denen / ſo der Roͤ⸗

Fin dem vorigen Stande / und haͤtte man zwar

vermeynet / daß die Belagerer / nachdem zwi⸗

ſchen den Chriſtlichen Potentaten Friede gemacht
worden / die Belagerung wuͤrden auffgehoben haben/
wie dann auch wegen gemachter Friedensſchluͤſſen
der Commendant in Ceuta das Geſchuͤtze dreymal
loͤſen / und ſolchen dadurch den Feinden kund thun
laſſen ; Aber es fand ſich vielmehr das Gegentheil /
indem die Belagerer mit etlichen ToOo . ſich verſtaͤr⸗
cket / und die Veſtung nicht allein enger eingeſchloſ⸗
ſen / ſondern ihr auch mit groͤſſerm Ernſt wieder zu⸗

geſetzt/ daß auch der Souverneur dermaleins durch
einen eingeworffenen Stein an dem Kopff gefaͤhr⸗
lich verwundet worden : Andern Theils ward gleich⸗
falls aus Spanien ein neuer Succurs von 850 .
Mann dahin abgefertiget / wovon z 80 . Mann gleich
nach ihrer Ankunfft einen Ausfall auff die Mohren
und ihre neue auffgeworffene Wercke gethan / wel⸗

cher ſo gluͤcklich abgelauffen / daß nicht allein viel Fein⸗
de niedergehauen / ſondern auch ein groſſes Theil ih⸗
rer Linie mit einer darbey liegenden Schantze der Er⸗

den gleich gemacht worden . Es ward auch weiter

Anſtalt gemacht / etliche Galeeren mit Volck und

andern noͤthigen Dingen ſamt einem neuen Gou⸗

verneur , umb den bißherigen abzuloͤſen/ dahin abge⸗
hen zu laſſen ; Wovon / als der Alcaide Ali , ſo die

Belagerung comnmendirte / Nachricht bekommen / ſo
hat er nicht allein den Poſten von Almina in der

See mit mehr Fahrzeugen beſetzet/ ſondern auch den

23 . 13 . Jun . mit 1200 . Mann und 30 . Fahrzeu⸗
gen / deren etliche Canonen gefuͤhret / angegriffen /
ſumnb durch deſſen Eroberung allen Suecurs der Ve⸗

ſtung abzuſchueiden / ward aber von dem Major Pe⸗

nedillo , der allda mit 250 . Mann poſtiret war /
und zwey wohl bewehrte Schiffe bey ſich hatte / der⸗

geſtalt empfangen / daß die Barbaren nach einem

mehr als dreyſtuͤndigen Gefechte / darinn ſie unge⸗

faͤhr die Helffte ihres Volcks mit 5. biß 6. Fahrzen⸗
gen verlohren / ſich retiriren muͤſſen . Nach welcher
Action dann man Anlaß genommen / ermeldten Po⸗
ſten noch beſſer zu fortificiren / und die Beſatzung

Africaniſche Geſchichte .

Me
der Belagerung von Ceuta blieb es noch

zwey feindliche Stuͤcke und andere gute

Den 27 . Jun .mit 300 . Mann zu verſtaͤrcken.

miſchen Kirchen zugethan ſeynd / gegeben wird/ und
iſt ſelbiger darauff den 2 T. Jun . wieder zuRom ange⸗
langet / allwo ihn der Pabſt nochmahls mit vielen
Erfriſchungen beſchencket / und dem 24 . ihm Au —
dience ertheilet / worauff er ſich noch etliche Tage zu
Rom auffgehalten / und demnach wieder auff Vene .

tien zuruͤcke gegangen : Allwo man zwar den Czaar
ſelbſt gewaͤrtig war / und zu deſſen Empfahung
groſſe Anſtalt gemachet / auchalle vier Procurato -
res von S. Marco dazu ernannt / mithin dem Gou-
verneur zu Palma , Udino und Treviſo
Ordre gegeben hatte / Ihm in ſeinem Durchzuge
alle moͤglichſte Ehre zuerweiſen : Es war auch der

Palaſt Foſcari zu ſeinem Logier verordnet / und
ein Zimmer in dem Arſenal zubereitet / Ihmallda

einige Ergoͤtzungen zumachen Man erfuhr aber

hernach / daß Er ſeine Ketour nach der Moſcau wie⸗

der angetreten / wurden alſo alle dieſe Anſtalten wie⸗

der abgeſtellet .

erhielt der Gouverneur Nachricht / daß mehr als der

dritte Theil der Belagerer aus dem Lager gegangen/
umb das Korn und andere Feld⸗Gewaͤchſe abzumaͤ

hen / mithin die Wercker und Poſten des Feindes
mit wenig Mannſchafft beſetzt waͤren/ hatalſo durch
450 . Mann zu Fuß und 60 . zu Pferde an zweyen
Orten einen Ausfall thun laſſen / welcher ſo geglů
cket / daß in einer Stunde ein groß Theil der feindli
chen Wercke raſiret / bey 800 . Mohren caputtret/ und

Beute in die

Veſtung gebracht worden : uͤber welche gluͤckliche
Action des Nachmittags alle Stuͤcke und Moͤrſer
in der Veſtung dreymal auff des Feindes Campe⸗
ment loß gebrannt / und des Abends in der ganzen
Stadt viel Freuden⸗Feuer angezuͤndet. Kurtz hier⸗
auff wurden die Mohren in ihrem Lager ſehr allar⸗

miret / als ſie in der See auff der Weſt⸗Seiten fo .

Schiffe ſegeln geſehen / in Meynung / daß es eine

Flotte und Succurs waͤre/ weßhalben ſie ſich in Ba .

taille geſtellet / und ihre Baraquen / welche ſie in den

Gruͤnden von Arcilla hatten / verbrannt . Des

Nachts darauff veraͤnderten ſie ihre neue Batterie
von 5. Stuͤcken / von welcher ſie des folgenden Ta⸗

ges anfiengen das Bollwerck St . Peter zu beſchieſ⸗
ſen / ohne daran einigen Schaden zu thun ; denen

man aber auch in der Veſtung tapffer entgegen ge⸗

feuert : Worauff im Angeſicht der Belaͤgerer den z.
Julii der neue Gouverneur mit bey ſich habendem
Succurs , ohne daß es die Mohren verhindern koͤn⸗

nen / gluͤcklich angekommen / und folgenden Tages
der abgeloͤſete Gouverneur nach Spanien wieder

abgeſegelt . Im Monat Auguſto fiengen die Be⸗

lagerte an / ein neues Retrenchement vor der Ve⸗

ſtung anzulegen / in welches die Belagerer den 13 .

Aug . viel Bomben und Steine geworffen / jedoch
damit wenig Schaden gethan . Den 16 , giengen
die Arbeiter unter Bedeckung von 200 . Granadirern
und einer Compagnie Fuſeliers hinaus / auff welche
die Mohren zwar aus ihren Atraquen zu ſchieſſen
anfiengen / und 2. Granadirer toͤdteten / ſie kamen

aber weiter nicht zum Vorſchein / und ſind ihrer hin⸗

gegen viele in den Trenſcheen erſchoſſen worden .

Den 18 . giengen gedachte Arbeiter abermal mit der
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Arbeit ſtarck fort / dergleichen thate man auch den

19 . und ſahe man damals / daß die Mohren Bret⸗

ter und Paliſaden auff ihre hoͤchſte Attaquen tru -

gen / und ihre Moͤrſer zuruͤck zogen/ ſelbige anders wo⸗
hin zůt pflantzen / ſie wurden aber dabey aus der Ve⸗

ſtung ziemlich beunruhiget / und unterſchiedliche er⸗

leget. Selbige Nacht iſt Don Diego von Men —

doꝛa mit 3. Schiffen und einer Chaluppe, ſo mit

80 . Fuſeliers beſetzt / auff der Seite von Letuan ge⸗

weſen/ etliche Gefangene zu bekommen . Den 20 .

fielen die Mohren aus ihren Attaquen auff die Ar⸗

beiter / ſie wurden aber dergeſtalt empfangen / daß ſie

gleich nach der erſten Salve die Flucht nahmen . Die

Schildwacht gab Bericht / daß mehr als 300 . Moh⸗

ren mit Brettern beladen herab in ihre Attaquen
kaͤmen/ und die meiſten aus dem Lagerden Linien zu⸗

lieffen / worauff man gleich einigeVoͤlcker comman⸗

dirt / die Wachten in den aͤuſſerſten Poſten zu bede⸗

cken ; der Feind aber that nichts / als daß er etliche

mal aus Muſqueten Feuer gab. Umb den Mittag
kam obgedachter Don VMendoꝛa zuruͤck/ und brach⸗

te 8. gefangene Mohren in die Veſtung . Den 2r .

hatte der Feind einen Theil von denen aͤuſſerlichen
Linien eingenommen / er ward aber bald mit Ver⸗
luſt vieler der Seinigen heraus gejagt . Den 24 .

ruͤckte derſelbe mit vielen Aexten / Spaden und Ha⸗
cken an / das neue Wercek uͤbern Hauffen zu werffen/
und die Paliſaden abzuhauen : Worauff man zwey

Spaniſche und eine Neapolitaniſche Compagnie
Soldaten hinaus comtmandirte / welche nach einem

weyſtuͤndigen Gefechte die Mohren mit Hinterlaſ⸗

ſungſehr vieler Todten zuruͤck triebenz Und war ſol⸗

hem nach dieſes neue Retrenchement den 25 . die⸗

ſes zut voͤlligem Stande gebracht / nachdem man 18 .

Tage daran gearbeitet / und dabey in allem 43 . Sol⸗
daten verlohren hatte. Den 10 . Oct . feuerten die

Mohren ſtaͤrcker / als ſie ſonſten gewohnet aus ihren
Batterien gegen die neue Contrelcarpe , und ſeynd

denſelben Tag 2. Capitains / ein Faͤhnrich/ und einige

Soldaten von denen Splittern der Paliſaden ver⸗

wundet worden . Den 1r . Oct hat man die Ar⸗

IuUTourauday , einem Dorffe bey Dinan , in

Bretagnäkunter dem Biſchoffthum 8. Malo

hat ein junges Frauens⸗Menſche Kenés Ohau -

vel 14 . Jahr und 4 . Monat alt / bey 14 . Monat

ohne alle Speiſe gelebet / nachdem ſie zuvor von An .

1696 . den 25 . Novembr . an dem Blutgang
kranck worden / und zwarbinnen 3. Wochen geneſen/
jedoch allen appetit verlohren / und biß zu dem En⸗

dedes Monats April An. 97 . taͤglich nicht mehrge⸗

noſſen/ als des Morgens ein Koͤpgen gekochte Milch/

und des Abends ein Koͤpgen von dergleichen Spei⸗
ſen. Zu Anfange gedachten Monats Apriliſt ſie in

eine Melancholie oder Einfalt verfallen / worin ſie auch
geblieben / hat aber zu Ende gedachten Monats mit

einem mahle allen appetit zu eſſen und trincken ver⸗

lohren / auch nachdem die gantze vier Monat lang
gantz nichts genieſſen loͤnnen/ wie dannder Prior von

Corſent Prieſter des Doͤrffs / der Graf von la Ga -

rais und andere ſie in ihre Haͤuſer genommen / und

uͤberzrween Monat lang Tag und Nacht auf ſie ach⸗

Denckwuͤrdiger Geſchichte .
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man ſonderlich beſchaͤfftiget/ die Minen zu ſaͤubern/
und ſie in Stand zu ſetzen/ damit man ſie im Fall der

Noth koͤnte ſpringen laſſen . Gegen 3. Uhren Nach⸗
mittags kamen auff dem Meer 2, Hollaͤndiſche Fre⸗
gaten an / von welchen die Caipitains dem Gouver⸗
neur angebotten/ biß 2000 . Canonſchuͤſſe gegen der

Feinde Lager zu thun / wofuͤr gedachter Gouverneur

ihnen gar hoͤflich Danck geſagt / weil er ſolches nicht

noͤthig haͤtte / und regalirte ſie mit einigen Erfri⸗
ſchungen . Deſſen unangeſehen ließ doch jeder von

gemeldten Capitains 100 . Canonſchuͤſſe gegen die

Attaquen der Barbaren thun / welche ihnen aber

keinen Schaden zufuͤgten / weil ſelbige zu weit ent⸗

fernet waren . Jedoch wurden die Mohren unter

waͤhrendem ſolchem Schieſſen alarmiret / und lieffen
in groſſer Anzahl zu ihren Poſten / aus Furcht / daß
die Belagerten einen Ausfall thun moͤchten; die Fre⸗
gatten aber ſeynd nach dieſem Stuͤckſchieſſen wieder

unter Segel gegangen . Den 13 . haben die Fein⸗
de 4 . Bomben in Ceuta geworffen / aber nur eini⸗

ge Gebaͤude damit beſchaͤdiget. Den 15 . gaben die

ausgeſtellete Schildwachten Bericht / daß der meh⸗
rere Theil der feindlichen voͤlcker in ihre Attaquen
giengen / und viele davon Hauen / Schippen und

Spaden bey ſich haͤtten / gleich als wann ſie Vorha⸗
bens waͤren / einen Sturm auff die neue Contre -

ſcarpe zu thun . Nach welchem Bericht der Gou⸗

verneur die Keſerve mit einigen Granadirern auff
den Waffen⸗Platz anruͤcken ließ/ und fuͤllete man ei⸗

nen Ofen oder Mine mit 8. Faͤſſern Pulver auff
der Seite der Oortine von Peralta , ſo man mit ſo
gltem Fortgang anzuͤndete / daß ſelbige die feindli⸗
che Wercke uͤbern Hauffen warff / und ein grauſa⸗
mes Zerquetſchen unter ihnen verurſachet / alſo daß
man viel Menſchen⸗Leiber / Arme und Fuͤſſe in die

Lufft fliegen geſehen .

Von einer merckwuͤrdigenRevolution zu Tu⸗

nis , ſo ſich im Decem br . dieſes Jahres angefangen /
wird in den Geſchichten des folgenden Jahres mit

mehrerm gedacht werden .

tung geben laſſen/ ob einiger Betrug mit unterlieffe /
aber nichts gefunden . Der hiervon abgefaßte Be⸗
richt eines Doct. Medicinæ Mr . Orem meldethier⸗

beh/ daß ſie eine wohlgebildete Perſon / auch von guter

Farbe in dem Geſichte / und von rothen Lippenals ein

geſundes Menſche waͤre. Die Arme waͤren auch et⸗

was fleiſchhafftig / ingleichen die Beine nach Pro⸗

portion nicht eben mager / der Pulß waͤre ziemlich
gleich und ſtarck gegangen / ſchlieffe auch wohl / und

waͤre/ ſeitdem ſie aufgehoͤret zueſſen / gewachſen / nur

die Haͤnde waͤrenetwas vertrocknet / der Bauch gantz

eingefallen/ und als ob er an den Laͤndenangekleibet
waͤre; haͤtte guch die gantze Zeit durch nichts von ſich
gelaſſen . Ingleichen waͤren die Beine ſchlapy und

muͤꝛbegeweſen/ und ſie daher nicht gehen koͤnnen/ auch /
wann man ſie unter die Arme gefaſſet / kaum et⸗

liche Schritte thun koͤnnen/ wohl aber habe ſie auff
Haͤnden und Fuͤſſen zu kriechen gepfleget : Seither

Weyhnachten haͤtte ſie nichts geredet/ jedochgnugſa⸗
me Zeichen gegeben / daß ſiealles verſtuͤnde .
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Zu Genna tratt ein Geiſtlicher auff die Canßzel

eine Predigt von dem Juͤngſten Gerichte zu halten ;
als er aber kaum dieſe Worte: Wann aber des Men⸗

ſchen Sohn kommen wird / ausgeſprochen hatte/
fiel er alſobald auf der Canzel umb / und gabſeinen
Geiſtauf .
iſ Den 1. Aug . ſind zwey Prieſter / als ſie in der

NSt. Lamprechts⸗Kirchen zuLuͤttig Meſſe geleſen/ vor
em Altar todt niedergefallen / welches unter den Leu⸗

ten / ſo in der Kirchen geweſen / einen groſſen Schre⸗

cken verurſachet hat .

Ein beſſerer Ausgang war / der ſich zu Kipley in

Verkſhire zugetragen / allwo ein gewiſſer Geiſt⸗

licher / Nahmens Heinrich Weats / Prediger daſelbſt /
etliche Tage bettlagerig gelegen / den 15 . Aug. aber
mit dem Schlagegeruͤhret/ und vor todt gehalten/
auch darauf in einen Sarg geleget worden / als man

ihm aber am dritten Tage des Sonntags den 17 . be⸗

graben wollen / iñ ihm bereits diedeichenPredigt in der

Kirchen gehalten / hat er im Sarge angefangen zu pol⸗

tern / worauf man denſelben geoͤffnet/ und iſt erzur Ver⸗
wunderung aller Anweſenden/ noch lebendig gefunden

worden/ hat auch nach wenig Tagen den 24. vor dieje⸗

nige / welche ſeinem Leichen⸗Begaͤngnißbeygewohnet
haben / wiederumb geprediget .

Faſt dergleichen hat ſich auch zu Kopenhagen mit

einem Schiff⸗Capitain zugetragen / als man den⸗

ſelben bereits vor todt gehalten / und nach etlichen

Stunden einen Tiſcher geholet hatte / hm das Maaß

zum Sargezu nehmen; dieſer aber jenen etwas zu

hartanruͤhrete/ ermunderte ſich der vermeinte Todte /
und grieff den Tiſcher an / welcherſich daruͤber derge⸗

ſtalt entſetzet / daßer davon toͤdtlich erkrancket / der

U Rom hat ſich den 2. Januarii N . Ceintrau⸗

Sre Zufall begeben / indem ein Schwieger⸗

Sohn von einer gewiſſen Familie , namentlich

Francheſchini , mit J . anderen bewehrten Manns⸗

Perſonen in ſeines Schwieger⸗Vaters Hauß ge⸗

kommen / den Schweher⸗und Schwieger⸗Mutter /
nebſt ihrer Tochter / ſeiner Ehefrau / ſo zu ihrem Un⸗

gluͤck eben daſelbſt war / uͤberfallen / und elendiglich

ermordet ; dieſer Mörder hat ſich zwar mit der Flucht

biß Baccano ſalviret / allwo er aber ergriffen / ge⸗

faͤnglich eingezogen / undnach Rom gebracht worden /
der Thaͤter ſuchte ſich zwar datnit zu entſchuldigen /
daß ſein Weib wegen ihrer Leichtfertigkeit daran Ur⸗

ſache waͤre getweſen / weilen aber dieſe Excuſation

nicht zureichend ware / ihm das eben zu erhalten/ ſo

wurde er den 22 . 12 . Febr . oͤffentlichenthauptet / ſei⸗

ne 4 . gedingte Geſellen auffgehenckt/ und derjenige /

E⸗

2

In London hatte man eine Zeither eine Creatnr
geſehen / ſo unlaͤngſt aus Angola gebracht worden /
jetzo aber verſtorben war / entweder daß ſie die Lufft
nicht gewohnen koͤnnen/ oder wegen einer Contuſion
in dem Geſichte . Sie war ungefehrzweyFußlang /
und gleichete dem Kopff und Ruͤcken nach dem

Menſchlichen Koͤrper/ die Gebehrden und Minen
waren ebenfalls den Menſchlichen nicht ungleich/
gieng jedoch zu Zeiten auf vier / und zu Zeiten auf
zweyen Fuͤſſen ; Sie hatte auch etliche Worte reden

gelernet / aß allerhand friſches Fleiſch / im uͤbrigen aber

konte ſie keinen Affen umb ſich leiden . Die Hiſto⸗
rien⸗Schreiber von Africa melden / daß dieſeCreatu⸗
ren von beyderley Geſchlechte in Atrica gefunden
werden / welche die Portugieſen wilde Maͤnner / die

Hollaͤnder vervloeckt Zaad / verfluchten
Saamen nennen / und iſt vermuthlich / daß dieſe
die alte Satyri oder ligmæigeweſen.

Wilde
Maͤnnerde

er Satyti.

Es haben auch wohl von einem und dem andern
Cometen Berichteeinlauffen wollen; Und iſt wohlf
an dem daß nun und denn ſolche Irr⸗Sterne ſich ſe⸗
hen laſſen/ welche wegen ihrerKleinheit und kurtzabge⸗
brochnen daufs / durchgehends nichtangemercket wer⸗

den / ſondern unter der Aufſicht der Gelehrten und

der Stern⸗Kuͤndigen bleibenzweil aber einige derglei⸗
chen ſind obſervret worden / ſo iſts vermuthlich /
daß ſolche keineCometen , ſondern von der Art der
Meteoren geweſen / ſo man Trabes , feurige Bal⸗

Cometen

Krancke aber iſt in wenig Tagen wieder geſund wordẽ . Cometen angeſehen ſeyn worden .

Schand⸗ und Laſterthaten .

cken/ heiſſt / die ſich mit einer ziemlichen Laͤnge und

Breite auch zu Zeiten gantze Stunden und dru —ͤ

ber in der Lufft Præſentiren / und von denen /
ſo dieſer Sachen unkuͤndig ſind / moͤgen vor

weilen nun dieſes offenbarlich wider das Churfuͤſtl
Duell - Edict gelauffen / ſo ward der Entleibte den

8. April , ob er gleich ſchon bey 3. Wochen im Sar⸗

ge gelegen/ mit ſeinem blutigen Hembde / darinn er

duelliret hatte / nebſt dem Thaͤter mit entbloͤſen
Bruͤſten an den Galgen gehenckt / welches zwar

entſetzlich zu ſehen geweſen / doch wolten Se . Churfl .
Durchl . hierdurch dem Gottloſen Duelliren wehren/
und maͤnniglich vor dieſem Laſter einen Abſcheu
machen .

Zu London ward den 4 . Julii eine Frauens⸗Per⸗
ſon / Foules geheiſſen / aus dem Dorffe Hammer⸗
ſmith/ zum erſtenmahle an die Pillory geſtellt / mit⸗
hin zu einer zimlichen Geldſtraffe verurtheilet / wel⸗

che ſich vor eine Beſeſſene ausgegeben / und dabey

zum oͤfftern viele ſchwere Fluͤche ausgeſchůͤttet / auch

davor wolte angeſehen ſeyn/ als ob ſie aus dem Bau⸗

Falſch Be⸗

ſeſſene wird

geſtrafft.

ſo ſieim Hauſe verborgen gehalten / auff dieGalle
ren zum Rudern gebracht / nachdem er zuvor die

Execution der andern unter dem Galgen mit ange⸗

ſehen .
In obgedachtem Monat haben 2.

tung etlicher Roͤmiſch⸗Catholiſchen / die das Volck

Unter⸗Offi⸗ dadurch bereden wollen / daß ſie die boͤſe Gei⸗

cier unfern Berlin miteinander duelliret / wovon ſter austreiben koͤnnten / den Evangeliſchen Predi⸗

der eine entleibet / und der andere arreltiret worden / gern aber ſolches fehlete .

che redete : Der Betrug aber ward offenbahr / und

bekannte ſie nachmahlsſelbſt / daß ſie es gethan/ theils
um etwas Geld zu gewinnen / theils aus Anſtiff⸗

Ulnge⸗
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Ungewitter / Waſſerfluthen / Erdbeben .

Er gůtige Leſer wird ſich aus den Geſchichten den . Und habenfolgends auch die Fruͤchte des Lan⸗
Dd⸗ Jahrs 1697 . in dem vorhergehenden des nicht gerathen loͤnnen / weil ſie anfangs / zumah⸗
SSνοm,XIV . fol . 883 . 884 erinnern / was len die Winter⸗Saat zu wenig / hernach aberzuvie⸗
maſſen daſſelbe ein von harter Kaͤlte und groſſem le

Naͤſſe gehabt. Hierzu iſt weitergekommen / daß
Schnee ſonderlich beruffenes Jahr geweſen/ daß die Zeit durch mehrencheils Nord / Nord⸗Weſt oder
auch daher viele Ergieſſungen der Waͤſſer / mit⸗ Nord⸗Oſt Winde gewehet welche dannverhin⸗
hin ein kalter und naſſer Sommer entſtanden / und dert / daß der Einfluß der Waͤlſſerin die hohe See
folgends die biß dahin angehaltene Theurung weiter/nicht ſo hurtig fortgehen koͤnnen / ſondern zuruͤckege⸗
continuiret . Das gegenwaͤrtige Jahr iſt nicht we⸗ halten worden / unddieſe daher ſich auff dem Lande

niger mit offtmahligen Ergieſſungender Fluͤſſe / vielausbreiten muͤſſen : Dahergegen man wahrgenom⸗
faͤltigem Regen / groſſer Naͤſſe/ auch hier und dortſmen / daß wie es in dem Monat Augulto in Meiſ⸗
entſtandenen Ungewittern angefuͤllet geweſen / wie ſen / Sachſen / denn Magdeburgiſchen u. ſ . w. auff
dann auch deshalb die Theurung an vielen Orten einmal faſt drey Tage lang mit ſtarckem Regenwetter
faſt ſtaͤrcker worden / als ſie zuvor geweſen . Aber in angehalten / und jedermann vermeynet / es wuͤrdea⸗
den Urſachen oder Anfange / davon hat ſich gar ein bermahl eine ſtarcke Ergieſſung folgen / dennoch kei⸗

groſſer Unterſcheid von jenem gefunden/ ſo auch da⸗ ne geſchehen / weil der Wind damahls aus Suͤden
her wohl wuͤrdig iſt / daß deſſenkuͤrtzlich gedacht wer⸗ gegangen/ und daher den Ablauffder Waͤſſer in der

de : Dann es war der vorhergehende Winter zwar See befoͤrdert . In welchen letztern auch vielleicht
nicht eben gelinde / aberdoch von keiner ſtrengen Kaͤl/eineUrſache mag verborgen ſeyn / warum man eine

te/ er fiengauch ztwarſehr zeitig an / und war in der Zeit her / und in ſo wenig Jahren ſo offtmahlige Er⸗
Mitte des Octobers 1697. faſt haͤrter / als in den gieſſungen der Waͤſſer / als nicht in vielen Jahren
folgenden rechten Winter⸗Monaten /ließ jedoch auch vorher gehabt / und woherdie Theurung ſo lange an⸗
bald wieder nach / im uͤbrigen aber von wenigem gehalten ? Weil nemlich von dem Jahr 169 R. und

Schnee / und beſtlunde mehrentheils aus blachen99 . her mehrentheils die Norden⸗Winde gewehet/
Froͤſten/ ſo inſonderheit in dem Januario , Februa - welche dann entgegen geſtanden / daß die Waſſer

0 und Martio zuin Theil bey beſtoͤndigem Son⸗ nicht ihren freyen Abfluß gehoriger maſſen in die See
nenſchein anhielten / und dahero zu beſorgen war/ gehabt haben koͤnnen ; Und weil ebendieſelbeviele
daß weil ſich viele truckene Windedabey eraͤugeten/ zeitige Froͤſte verurſachet / die offtmals ſchon in dem

dieſe in den leichten Korn⸗Feldern die Wurtzeln bloͤſ⸗October mit einiger Vehemence ſich eingefunden /
ſen / und dem Sandmann wenige Hoffnung von ei⸗ſo iſt das Erdreich zu zeitig erkaͤltet / und folgends der

ner guten Ernde laſſen wuͤrden . Welches letere Samen / der zu der Zeit noch gleichſam in der Milch
war in der That erfolget / aber groſſen Theils aus ei⸗ zu ſeyn pfleget / gedaͤmpffet worden/ daß er nicht gnug⸗
ner gantz andern und gontrairen Urſache : dann es ſam Wurtzeln faſſen und ſich ausbreiten koͤnnen :
erhuben ſich in dem Monat April bey noch anhalten / Dahergegen ſo bald ſich in dem jetzigen neuen deculo

dem Sonnenſchein / ſo faſt biß zu dem Ausgange ſeine drey oder vier Jahre her dieſe Stellung der Win⸗
deſſelben und den Oſterfeyertagen / ſo damahls auff de geaͤndert / und man wieder warme Herbſte und
den 24 . April A. K. einfielen / waͤhrete/ ſo ſtarcke Er⸗ Fruͤhlinge bekommen . Alles in einen beſſern Stand
Jeſſungen der groſſen Fluͤſſe/ als der Oder / Elbe / gerathen / und das Getreydebeſſerwachſenund ſich
Rheins und anderer / als in denletzt⸗vorhergegange⸗vermehren koͤnnen.
nen Jahren faſt keine geweſen / auch ſo ſchleunig / daß Einiger abſonderlichenUngewitter aber zu geden⸗
man an vielen Orten nicht geſchwinde gnug Anſtalt cken / ſo iſt den 19 . 9 . Jun . ein Staͤdtgen / Purſeaux
machen koͤnnen / den Einbruch der Daͤme zu verhuͤgenannt / in der Provintz Beauffẽ inFranckreich
ten ; Und war dahero kaum zuerſinnen / woher gelegen / durch einen Waſſer⸗Guß faſt mit einem

dochdieſes ungemeine groſſe Waſſer / nachdem ſoei⸗mahle ruigiret worden . Selbiger entſtand zu
ne truckene Winters Zeit vorhergegangen / und in Nacht um 10 . Uhr / und weil das Waſſer keinen
den Gebuͤrgen ſelbſt nicht viel Schneegeweſen / ent⸗freyen Lauff hatte / ſondern ſich in der Stadt gleich /
ſtanden . Iſt man alſo auff die Gedancken gekom⸗ſameingeſchloſſen befand / ſo ſtand es faſt den Haͤu⸗
men / daß einehefftige Erſchůͤtterungund Einfall in ſerngleich / und riß es in einer Stundeben ꝛ 50 . der⸗
den innerſten Theilen der Erden moͤge vorgegangen / ſelben nieder / wobey auch 120 . biß 130. Menſchen /
und dadurch die in der Tieffe derſelben verborgene ingleichem eine groſſe Anzahl Pferde / Ochſen / Kuͤ
Waͤſſer in die Hoͤhe und uͤberſich getrieben worden he / Haͤmmel und andere Thiere erſoffen;Die Mo⸗
ſeyn/ die ſich hernach uͤber der Erdedermaſſen ausge/ bilien wurden in groſſer Menget beggeſchwemmet /
breitet . Dann ſonſten wuͤrden die Ergieſſungen und giengen zugleich viele Fruͤchte und Wein ver⸗
nimmermehr ſo ſchleunig gekommen / vielweniger in lohren . Ein Maͤgdleinfaſte das Hertzein klein Faß
den Kellern / die ſonſten bey andern groſſen Ergieſ⸗ zu ergreiffen / an welches es ſich feſthielte / und da⸗
ſungen allezeit frey und trucken geblieben / ſich ſo vie / mit eine gantze Stunde in den Wellen hin und wieder
le Waſſer gefunden haben . Hieraus ſchien auch ſchwebete / biß ſie einen Zaun von Dornenantraff /

fernerdie Urſache zuflieſſen / warum den Sommer welchen ſie mit beyden Haͤnden ergriffe / und ſich al⸗

durch ſo viele Regen und Ingewwittereingefallen / weillſo⸗ indem ſie daran hangen bliebe / errettete . Ein
nemlich dieuͤberflüſſige Waͤſſer / ehe ſtein den Ocean ſanders ward biß an ein groſſes Thor der Stadt getrte⸗
gekominen / ſich offte in Duͤnſte zertheilet / die her⸗ben / woſelbſt ſie mit der Hand zwiſchen das Thor
nach wieder zuſammen geſtoſſen und zu Regen wor⸗und einen Stein in der Hoͤhe geriethe / das Waſſer1

aber
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ſſerfluthen/— —
Beſchreibung Von Ungewitter /

chem ward ein groſſer Stein aus dem Ereuße eines
Fenſters in dem Chor heraus geriſſen / ohne einige

Wa

aber/ ſohinter ihr kam/ hielt ſie ſo hart an dem Stein /
n8

daß ſie alſo mehr als vier Stundein der dufftdaſelbſt

— —
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Donner .

Kupfferſchmidt befand ſich an dem Fenſter ſei⸗

die Gewalt des Waſſers ſchon alle umbgekehret wa⸗

ein Loch/ nicht groͤſſer/ als man etwan mit einer ſtar⸗

angen bliebe / und lieber den Tod begehrte/ als laͤn⸗

er in dieſem erbaͤrmlichen Zuſtand zu verharren .
Noch ein anders von § . biß 10 . Jahren ſchwebe⸗
te in einer Kammer / welche das Waſſer weg ge⸗

ſchwvemmet hatte / 1o . Stunden hin und her / und

ard dergeſtalt von GOtt erhalten . Ein alter

nes Speichers / deſſen benachbarte Haͤuſer durch

ren / ſeines aber nur allein noch auffrecht ſtunde / die⸗

ſer / weilesMondſchein war / vard eines Prieſters / von
vielen Perſonen begleitet/ gewahr / welchem er aus

allen Kraͤfften zurieffe / und bat / daß er ſeine Beicht /
welche er gantz laut herſagte/ anhoͤren wolte / und als

r die Ablolution empfangen / ſahe man das Hauß
gleichfalls ſincken . Es ward ihm zwar gerathen/ er
ſolte durch ein Fenſter ſich heraus werffen/ und ver⸗

ſuchen/ ob er ſich nicht vermittelſt einer Chorde, die

man ihm zuwarff / lalviren koͤnnte ; Er antwortete

aber / daß er ſchon zu alt waͤre / ſein Leben laͤnger fri⸗
ſten zu koͤnnen / indem er nicht ſchwimmen / auch

ſein Hauß dem Waſſer nichtwiderſtehen koͤnnte/ wol⸗

te alſo lieber ruhig den Tod erwarten / als durch eine

vergebliche Bemuͤhung darzu eylen ; nahm damit

eine geheiligte Kertze in die Hand / und ward unge⸗

faͤhr eine Viertelſtunde hernach ſein Hauß umbgekeh⸗
ret . Nachdem das Waſſer verlauffen / fand man

unter andern eine Fran / ſo zwey ihrer Kinder unter

ihren Armen hatte : Es wurden auch zwey andere

mit ihrer Mutter gefunden / welche eine Kertze hielt /
aber von den Balcken und Steinen ſehrzerſchmet⸗
tert waren .

In demdCloſter Proũille in dein Biſchoffthum 8 .

Papoul ſchlug den 26. Jul . der Donner in den Glo⸗

ckenthurn / und warff eine von den 6. ſteinern Pyra⸗
miden herunter / ſo auff denſelben zur Zierath geſetzet

waren / drung darauff an dreyen Orten durch das Ge⸗

woͤlbe uͤber dem Chor/ ſo ſonſten eines der ſtaͤrckeſten

und groͤſten in gantz Franckreich zu ſeyn gehalten

worden / gieng weiter mitten durch drey biß vier ſtar⸗
cke Balcken von denen / ſo den Thurn unterſtuͤtzten/
und zeichnete den einen an drey Orten / zerſchmetter⸗
te hiebeneben die meiſte Stuffen von der Treppe / riß
die Krammen und Hacken aus der Thuͤre/ durch

welche man zu der Schlag⸗Uhr gegangen / bohrete

ferner durch eine Mauer ſieben Fuß dicke biß in den

Chor hinein / beſchaͤdigte daſelbſt einen derAltaͤre /
ſchmiß die Kiſte mit den Keliquien in Stuͤcken wi⸗

der die Erde / bleſſirte unterſchiedene Perſonen / ſo die

Meſſe hoͤreten/ worunter ſechs Nonnen / eine Koſt⸗

Jungfer / und eine Dienſt⸗Magd ? : Dren der jeni⸗

gen / ſo am meiſten verwundet worden / hat man in

warme Schaffs⸗Felle/ ſo als ſie von den Thieren ab⸗

gezogen worden / gewickelt . In der einen / Mad .

de Mouſſolens Caudrebonde , Ermel ſahe man

cken Nadel moͤchte machen / nichts deſto weniger

war die Wunde groͤſſer als ein Reichsthaler ; Des

Barons de la Borde Tochter war eine Zehe ver⸗

braunt / ohne daß man in dem Schuh oder Strumpff
etwas ſahe. Eine Dienſt⸗Magd war an beyden
Knyen verſehret / ungeachtet ſie geknyet / auch ihre
Kleider und Leinen nicht verſehret waren . Inglei⸗

Verletzung des Glaſes / und dichte bey Mad. de

Breuil , des Gouverneurs von Bellegarde Tochter /
niedergeworffen. Es traff auch dieſer Donnerſchlag
das andere Theil der Kirche / woſelbſt ſich die Weltll⸗

uͤbern Hauffen / hub einen Mann von der Stelle / und

zerſchmoltzen dieſelbe erſt allgemaͤchlich durch die

wurden nun zugleich alle Fruͤchte des Landes verder⸗

bet / alles Getreide / ſo in ſeinem ſchoͤnſten Wachs⸗
thum ſtunde / ſamt der Sommer⸗Saat / zerſchmet⸗
tert / und ſchwamme das Korn ſamt der Erden / mit

allem Hopffen / Wurtzeln / Kohl und
Garten⸗

waͤchſen / wie eine See dahin/ und wurden ſaͤrntlic

ruiniret . AlleFenſter / ja die Haͤuſer auff 0
Seiren / wo das Wetter voruͤber gegangen / waren

in Grund entzwey geſchlagen ; Die armen

welche theils auff den Feldern und the
dern ſich befunden / waren von dem

che befunden / warff allda unterſchiedene Menſchen

warff ihn etliche Schritte weg / dem es auch die Bei⸗

ne dermaſſen verdrehet / daß es Muͤhe gehabt/ ihn
wieder zurechte zu bringen / hatte ihn auch an dem

Leibe unterſchiedlich / wiewol ohne Gefahr / verwun⸗ /
det / und die Kleider verbrannt .

Den 21 . julii hat ſich die Schwediſche Provinz

Weſt⸗Gothen unter dieſe ZornRuthe Gottes beugen
muͤſſen: Dann nachdem daſelbſt mit Auffgang der

Sonnen ein ſtarcker Regen gefallen / und dabey eine

ungewoͤhnliche Hitze verſpuͤret worden / ſo ſeynd dar⸗

auff umb 9 . Uhr ein ſtarcker Sturmwind / und zu⸗

gleich in geſchwinder Eyl ſchwartze und greßliche
Wolcken auffgeſtiegen / und daher geſtuͤrmet / denen

ſich umb 10 . Uhr ein erſchreckliches Gewiter / mit

entſetzlichem Blitzen und greulichen Wetterſchlaͤgen/
nnd einem erſchrecklichen Platz ja Hagel⸗ und Eiß⸗
Regen zugeſellet / die Regen⸗Tropffen waren unge ,

woͤhnlich groß/ der Hagel atuch Anfangs von Groͤſe
wie Nuͤſſe anzuſehen ; je naͤher nun der Mittag / je

hefftiger und grauſamer continuirte und vergroſſer⸗
te ſich dieſes entſetzliche Gewitter / ſo daß jederman

ſich des jungſten Tages vermuthete ; unb 12 . Uhr
aber ſchiene alles zu Truͤmmern und zu Boden zu

gehen / dann ein hefftiger Orcan oder Wirbelwind

kiß und warff nicht nur etliche 000 . Baͤume in

den Waͤldern und Feldern uͤbern Hauffen / daß ſelbi/

ge zum Theil mit den Wurtzeln darnieder ſchlugen/
zum Theil aber von denen feſt gewurtzelten wie herab

gedrehet zu ſehen waren / ſondern das Donner⸗Feuer
hatte auch derer viele angezuͤndet / daß ſolche zum

Theil / wie auch alle Daͤcher auff denen Haͤuſern/

hierdurch verzehret / ja die Haͤuſer ſelbſten von denen

Grundſteinen herunter geworffen worden ; Waͤh,
rendem dieſem Orcan vergroͤſſerte ſich immer derf

Hagel / und ward wie Huͤner/ und Gaͤnſe⸗Eher/ ja

mit groſſen Eyßklumpen wie eine Hand⸗Fauſt ver⸗

miſcht/ mithin von unterſchiedlichen Figuren / deren

etliche wie Aexte / etliche als Schwerdter /etliche ſechs⸗

und achtkantig mit ſpitzigen Zacken / theils aber wa⸗

ren hohl / und in der Mitten wie durchgebohret zn

ſehen : Dieſe Hagel⸗ und Eyßklumpen fielen nun in
ſolcher Menge herunter / daß man halben Fuſſestieff
darinn waden muſte / ward auch von dem darzwi⸗

ſchen gefallenen Regen nicht vertilget / ſondern es

Sonne und Lufft am dritten Tage . Hierdurch

arten⸗Ge⸗
0

Leute/
ils in den Waͤl⸗
Gewichtdele

Hagels!
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Hagels und Eyſes uͤbel verwundet⸗ theils dAte
Leute

aber gar vor todt auffgehoben ; Gaͤnſe Schaafe⸗
Laͤmmer/ und das junge Vieh/ muſte faͤmtlich ſter—

ben . Der Strich dieſes Orcans hat ſich gegen drey

Laͤnder ausggebreitet / und alles ruiniret . Nach r .

Uhr ward der Himmel zwar ettwas klar / es begunte
aber umb 4 . Uhr das Waſſer uͤberAecker und Wie⸗

ſen anzuwachſen / und ſahe man mit Thraͤnen den
herrlichen abgeſchlagenen Saamen/ gleich als ob ei⸗

ne Suͤndfluth vorhanden/ daher ſchwimmen.
Mittwochs den 20 . 10 . Aug . fruͤhe umb halb

vier Uhr hat das Wetter in das Pulver⸗Magaein

in der Citadell zu Turin geſchlagen/ wodurch 4400 .

Tonnen Pulver entzuͤndet/ und ein ſo erſchrecklicher
Schlag geſchehen/ daß alle die Calermwen und Ge —

baͤude in und auſſer der Citadell zerſtoͤhret worden /
und in die Lufft geflogen/ wobey auch bey 400 . Per⸗

ſonen an Soldaten und Officierern / worunter 4 .

Ritter von Mal ' a geweſen / umbgekommen . Bey

1yo , wurden noch unter einem klaͤglichen Geſchrey
aus denen Schutthauffen lebendig heraus gegraben/
die aber dennoch mehrentheils bald darauff geſtorben :

In den Haͤuſern der Stadt ſelbſt / inſonderheit de⸗

nen / ſo der Citadelle am naͤheſten waren/ ſeynd faſt

alle Fenſter / Kram⸗Buden / Thuͤren/ auch die Kirch⸗

thuͤrne und ander Haußgeraͤthe zerbrochen / ausge⸗

nommen die Capelle von dem Heil . Schweißtuche /
welche unverſehret geblieben . Man hat den Scha —

den auff zwo Millionen geſchäͤtzet/ welche zu Wieder⸗

Anrichtung dieſes koſtbaren Wercks wuͤrden erfor⸗

Dieſem iſt noch beyzuſetzen der merckwuͤrdige
Brand des Berges Veſuvii , welcher dem hiervon

abgefaſſeten Bericht nach zu Anfange des Junii ſo
viele Feuer ausgeſpiehen / daß es die vorhergangene

Zeiten in vielen Stuͤcken zu uͤbertreffen geſchtenen .
den 29 . April verſpuͤhrete man ſchon nach der See

am Strande / daß das Waſſer / wieder die Gewohn⸗
heit ſehr weit weggelauffen / und viel ſchwefliche Duͤn⸗

ſte aus dem Berge auffgeſtiegen / welches von Tage

zu Tage dermaſſen zugenommen / daß endlich eine
groſſe Menge Feuerflammen darauf erfolget/ die ſich
in 4 . Stroͤhme vertheilet / wovon der eine ſich nahe

bey dem Capucinern von Lorre del Greco bey 100 .

Daumen hoch verhoͤhet/ und ungefehr eine halbe
Italiaͤniſche Meile in der Breite ausgeſtrecket .
Nachdem dieſe feurige Fluthen zum Stillſtand ka

Aſche zu werffen / daß der Tag ſo finſter ward / als
wann es Nacht waͤre / auch dergeſtalt / daßdie Sin⸗

iata , und andere benachbarte Plaͤtze genoͤthigetwur⸗

den / den 5. und 6 . dieſes Monats / bey Tage Licht in

ihrem Haͤuſern anzuſtecken / die Aſche befand man

eine Art von Salpeter zu ſeyn / und ſo weiß als

Schnee / auf dem Felde wohl 2. Haͤnde breit / undei⸗

nige Meilen in der Runde 2. Daumen hoch auf dem

Lande dergeſtalt zerſtreuet / daßman ſich von dar keiner

Frucht getroͤſten koͤnnen/ wiewohl der groͤſte Schade

von der Grabſtaͤttebey Torre del Greco biß an Tor -

re del Annunciata , ſo eine Laͤnge von vierte halb
Meilen iſt / geſchehen/ in welcher Gegend alle Baͤume
und Weingaͤrten verdorret / und daher in 3. Jahren
keine Frucht davon zu hoffen geweſen : Immittelſt
iſt alles dand⸗Volck gefluͤchtet/ welchender Vice - Roy
im Koͤnigl. Stall und in einigen Haͤuſern Logi -
menter vergoͤnnet/ der Ertz⸗Biſchoffaber an die Ar⸗
men Almoſen ausgetheilet / anbey eine Proceſſion

angeſtellet / welche umb die 22 . Stunde von der

Dom ⸗Kirchen folgender maſſen ihren Anfang ge —
nommen : Voran gienge eine Menge Knabenmit

groſſen Steinen umb den Haͤlß/ denen eine Anzahl
Maͤdgen mit fliegenden Haaren und Dornen - Kro⸗
nen um ihre Haͤupter folgeten/ hinter dieſen kamen

die Capuciner / Carmeliter / Auguſtiner / Franciſca⸗
ner

/Dominicaner / die weltliche Geiſtliche mit dem

Capitel / und das Bild des §. Januarii / der Ertz⸗
Biſchoff / Threſorier / und ferner eine groſſe Menge
von ſchreyenden Menſchen : Dieſer Auffzug geſcha⸗
he biß an St . Catharina de Formello , woſelbſt ein

Altar aufgerichtet war / benebenſt dem Bilde U.

L‚Frauen vom Roſenkrantz / und als man das Bild

von §S. Jan . dahingebracht / gab Se . Eminens den

Segen an das Volck/ ſo in groſſer Menge hingekom⸗
men war / worauf die Lufft angefangen klahrzu wer⸗
den / ſo daß man des Nachts nicht allein die Sternen

Tages die Sonnehelle geſchienen / unddie Staͤubung
der Aſchen ſehrabgenommen . Doch am 10 . dieſes
umb 2. Uhr vor Tage / biß des Abends umb 23 . Uhr/
hoͤrte man jede viertel Stunde einen erſchrecklichen

Schlag / gleich einemCanonen Schuß / welches eine

Art von Erdbeben verurſachte / deſſenjedes ein Ave

Maria gewaͤhret/ mithin alle Thuͤrne und Fenſter
erſchuͤttert / und ſich wohl 30. Italiaͤniſche Meilen

men / fieng der Berg an eine ſolche Menge ſandiger

merckwuͤrdigſten geweſen : 1. Des Koͤnigl.
Hauſes / oder insgemein genannten Whi-⸗

tehal in London / Dienſtags den 14 . 4 . Jan . Sie ſoll
durch Verwahrloſung einer Dienſtmagd entſtanden

ſeyn / welche heiſſe Aſche mit gluͤenden Kohlen gemen⸗

get / auf einen Boden getragen / und hat man es zwar

ſchon umb 3. Uhr Nachmittage rauchen geſehen /
würde vielleicht auch zu der Zeit unſchwer zu loͤſchen
geweſen ſeyn ; Weil aber jedweder der Gegend das
Seinige zu retten mag bedacht geweſen ſeyn/ ſo hat die

Flamme Raum gehabt ſich zu vermehren / und iſt
demnach umb F5. Uhr zu Abend ausgebrochen : Hat
darauf weit und breit um ſich gefreſſen/ und noch vor

5 4
2 . Uhr des KoͤnigsundKoͤnigin Zimer / die Kleider⸗

Woe
andern Feuersbruͤnſten ſind dieſ

hin erſtrecket .

Feuersbruͤnſte .
Kamtner / ſammt allenden alten und neuen Gebaͤu⸗
den an der Waſſer⸗Sette / die Koͤnigl . Capelle / nach
Mitternacht des Koͤniges Jacobi Capelle / ſammt
darneben ſtehenden Gebaͤuden verzehret : Man hat
aber unterſchiedene andere Theile mit Pulver ge⸗

ſprenget / und iſt dergeſtalt das Banqueting . Hauß /
als eines von den anſehnlichſten / und woſelbſt gemei⸗

niglich die Audiencen ertheilet worden / undandere

Theile erhalten worden : Man hat auch alle Schriften
und Buͤcher / mithin die uweelen / Silberwerck / ind
andere zur Kron gehoͤrige Zierrathen gerettet / in⸗
gleichen den beruͤhmten Sonnen⸗Zeiger in dem ge —

meinen Garten : So daß der meiſte Schaden bloß

an den Gebaͤuden geweſen .
Flamme fruͤhe um 9. Uhr auffgehoͤret. Jedoch iſt

Theatri Europæi XV . Theil . Tiet unter

wohner von Torre del Greco , Totre del aAnnun -

am Himmel ſehen koͤnnen/ ſondern auch des andern

Geſtalt dann auch die
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Segedin .

Eſtremos
in Portu⸗
gal .

P

unter andern das vortreffliche Contrefait Koͤnig
Henrichs des VIII . ſo der beruͤhmte Mahler Hol -

blen verfertiget / und wovor zu Cromwels Zeiten

50ο . Pfund gebotenworden / mit vernichtet wor⸗

den . Se . Koͤnigl. Maj . kamen den folgenden Mor⸗

gen dahin / beſahen die verodete Stellen / und ſtelleten
Ordre das Banqueting -Hauß ferner zubewahrenz

Den Nachmittag darauff habendie vom Adel / in⸗

gleichen der Lord Majorſamt denAlter⸗Maͤnnern

von Londen bey Sr . Maj .zu Kenlington die Con⸗
dolence daruͤber abgeleget .

Den J. Martii zu Mitternachts entſtand zu Ba⸗

ſel in dem Marggraͤffl. Durlachiſ . Hofe einFeuer /
welches ſo geſchwinde uͤberhand nahm / daß man bloß

um Retkung der FuͤrſtlichenPerſonen muͤſſen bedacht

ſeyn/ das gantze Gebaͤude aber ward in die Aſche ge⸗

leget / und fand man unter dem Brand⸗Hauffen
das Silber geſchmoltzen / und die Garnetten ausge⸗

brennt liegen .
Den Julii gerieth die Stadt Segedin in Brand /

und wurden uͤber 100 . Haͤuſer verzehret / welches

nunmehr das vierte mal / ſeit dem die Stadt von An .

1686 . her in Kayſ . Bottnaͤſſigkeit geſtanden : Man

hat es auff einen feindlichen Verrath legen wollen ;

Es wahr aber wahrſcheinlicher / daß es durch Trun⸗

ckenheit eines Hungarn veranlaſſet worden / welcher
Toback geſchmauchet / und im Schlaffe die Ta⸗

backs⸗Pfeiffe fallen laſſen .
Den 16 . 6 . Aug. iſt das Magazin zu Eſtremos

in Portugal mit 400 . Tonnen Pulver in die Lufft

geflogen / wodurch zugleich ein Theil des Schloſſes
und unterſchiedene daran ſtehende Haͤuſer ruiniret /
mithin viele Menſchen getoͤdtet worden .

Hohe Vermaͤhlungen .
Errn Hertzog Friederichs von Holſtein Hoch⸗

Fuͤrſtl . Durchl . mit deraͤltern Koͤnigl. Schwe⸗

diſchen Princeſſin / Hedwig Sophien / den 2, Junii .
Hohe Geburten .

Deu r . Mart. hat die Princeſſinvon Paleſtrina

in Rom einen jungen Sohn zur Welt gebohren/
zu groſſer Freude des Barbariniſchen Hauſes / welche
Freude aber nicht lang gewaͤhret/ indem er den 22 .

I2 . dito wieder verſtorben .
Den 5 Aug . hat die Churfuͤrſtin zu Bayern ei⸗

nen jungen Printzen zur Welt gebohren : wobey
denckwuͤrdig / daß hoͤchſtbemeldte Churfuͤrſtin nun 3.

Jahr nacheinander auffden 4 . J . und 6. Aug . in das

Kindbette gekommen .
Den 13 . Aug . iſt die Hertzogin von Chartres mit

einer Princeſſin entbunden worden / ſo den 17 . in der

Schloß⸗Capelle zu Sr . Cloud getauffet / und Ma⸗

rie Adelheide genannt worden .

Todes⸗Faͤlle .

PS von Montecuculi, Kayſ.
General Feldmarſchall⸗Lieutenant . Nachdem

Se . Koͤnigl. Maj . von Spanien ihnkurtz vorher mit

dem Ritter⸗Orden des guͤldenen Vlieſſes beehret,
Den 5 Jan . Den 20 . 10. Jan. der CardinalJoh.
Nicol . Conti , Biſchoff von Ancona in ſeinem
8 r . Jahr . Er iſt zu gedachtem Ancona Todes ver⸗

blichen / allwo ſelbſt erſich allſtets auffgehalten / und

nie nach Rom gekommen / als bey Gelegenheit eines

Conclavis . Se . Churfuͤrſtl . Durchl . zu Hano⸗
ver / Herr Ernſt Auguſtus / im 68 . Jahre Dero Al⸗

ters / den 22 . 12 . Jan . Se . Hoch⸗Fuͤrſtl. Durchl .

Beſchreibung Hohe Vermaͤhl .Geburten / Todesfaͤlle

Hr. Friederich Catimir , Hertzog zu Curland / auch
den 22 . Jan . Dan . Delfino , Biſchoff von Phi -

ladelphia und Patriarch zu Aquilegia , im6g .

Jahr ſeines Alters . Den 9. Eebr . ft . n. iſt zu Ob⸗
lagowitz ( im KoͤnigreichBoͤheim/ imBoͤhmer Creyß
gelegen ) in GOtt verſchieden / der Hoch und Wohl⸗
gebohrne Herr / Herr Joſeph Ernſt / Freyherr von

Tolinberg / der Roͤm. Kayſ . Maj . auch zu Hungarn
und Boͤheim Koͤnigl. Maj . wuͤrcklicherCaͤmmerer /

ſeines Alters im 29 . Jahrz wurde begraben in der

Kirchen §St.Petri und Pauli zu Horslikow / ( ſeinem
ihme zugehoͤrigen Dorff ) ack altare B. V. Ma -

riæ . Verließ eine eintzige Tochter / Fraͤul . Marga⸗
ritbam Eleonoram / von ſeiner ſchon An . 1696.
den 16 . Jul . ſt . n . verſtorbenen Frauen Gemahlin /

Frauen Politiana Franciſca , gebohrnen Freyin von

Wunſchwitz . Seine Eltern waren Herr Rudolph Frantz / Frepherr
von Tolmberg / Herr auff Jonckou / Poſtupitz und Rodmirſchitz /der
Roͤm Kapf . Maß . wuͤrcklicher Caͤmmerer/ undFrau Maria Anna /
gebohrne Graͤſin von Goor . Das ubralt⸗herrliche Hauß von Tolm⸗
derg “ iſt mit dem Hauß der Herrn Grafen von Martinitz undHn.
Grafen vonCannitz einesUrſprungs / undhat das Haus vonTolm⸗
berg ehedeſſen nach vielen Urkunden ſichvon Miltſchin geſchrirben /
kan auch mit einem Fuͤrſten ſchon in anno 938. beymerſten Turnier
zu Magdeburg glorüren / von welchem das anno 1578 . in Franck⸗

furt geoͤruckte Turnier⸗Buch fol . 26. Iltem Münſteri Coſmogra -
phia imexſten Turnier auffzuſchlagen / allwo ſich befindet / daß
Wißlow Föoͤrſtzu Miltzine mit 20 HelmengedachtemTurnier
beygewohnet .

Georg Graf zu Stolberg / Hn. Chriſtoph Ludwigs Grafen zi
Stolberg aͤlteſter Sohn den 17. 7. Febr . im 32. Jahr ſeines Alters .
Der Biſchoff von Poſen den 4. Mart . Ein Herr der Sr . Königl .
Maj . von Polen ſehrgetreu geweſen / und deſſen Guͤter deßhalb
don den Malcontenten uͤbel zugerichtet wurden / zu welchem An⸗
dencken ihm auch folgendes Carmengemachet worden :

Clauditur hot Saæo,ũ qui quod pro Saxone ſtaret

Sasve¹ , exectas kinc ſibi vidit opes ,
Sicomites Animæ cineres mortalibus eſſent ,

Credo foret cineri Præſulis Urna polus .
Der Graf von Vaſno Koͤnigs Uladislaĩ in Polen natüͤr⸗
licher Sohn / welcher mit der Koͤnigin Chriſtina in Schweden / nach

Romgekommen / und nunmehr daſelbſt den 20. 10. Mart . im75 .
Jahr ſeines Alters verſtorben. Er war ein Paͤbſtl. Caͤmmerling/ und
hat den Cardinal Albam zum Erben ſeiner Verlaſſeuſchafft eingeſt⸗
tzet. Graf Sigmund Helfried von Dietrichſtein / Ritter desgůl⸗
denen Blieſſes / und Ibr . Kayſ . Maj. Cammer⸗Herr undGehei—
mer Rath / auch der verſtorbenen Koͤnigin vou Polen / Frau Eleo⸗

noren / Ober⸗Hofmeiſter / iſt gehligen Todes verblichen / den 2. A

pril . Der Hertzog von Braociano den §. April / wormit das Or⸗

ſiniſche Hauß der Linie abgeſtorben . Der Printz de la Rocheſut

Rou , älteſter Sohn des Printzen Conti / alt 3. Jahr und §. Mongt /
den 26. April. Bon deſſen Geburt und Benahmung indem XIV.

Theil bey den Jahren 1694 fol . 703 . gedacht worden⸗ GrafBreu⸗
ner / Kayf . Hof⸗Cammer⸗Praͤſident . Frau Chriſtina / gebohrne

Hertzogin von Sachſen / und Hn Auguſti Friedrichs Hertzogs zu
Holſtein⸗Schleßwig und Biſchoffs zu LüͤbeckGemahlin / den 27.
April . 7. May . Don Franciſco de Guſman Bruder des Hertzogs
von Medina Sidonia / Biſchoff zuToledo . Der Cardinal Altieri
den 29. Jun . Nr . de Bonnevil , Introducteur des Ambaſſadeurs
an dem Kön . Frantzoͤſ. Hofe den 16. Jul . Der Hertzog von Cornia

zu Rom den 21. Aug . Der Graf von Altomira / Spaniſcher Abge⸗
ſandter zu Rom den 24. Aug . Hertzog Salviatt in Rom den z.
Sept . im 70. Jahr ſeines Alters . Der Printz von Dombes/ des

Hertzogs von Maine einiger Sohn den 28. Sept⸗ ſeines Alters .

Jahr und 1. Monat / S. XIV. Theil fol . 337. Printz Chriſtian von
Dennemarck / des Cron⸗Printzen Königl . Hoheit einiger Printz

den 12. 2. Octob . Henriette Ftancoiſe / Graͤfin von Auvergne /
Fürſt Eitel Friederichs von HohenZollern / und Marien Graftn von

Berge eintzige Tochterund Erbin der Marggraffchafft Bergen oy

Zoom / FriedrichMauritzen Orgfenvon Aüvergne Gemahlin/den
17.7. Octob . Se . Hochfüͤrſtl . Durchl . Hr. Johann Glorge/Her

tzog zuSachſen⸗Eiſenach den 25 . 10 Nov . Hr. Ferdinand Joeph
Füuͤrſtvon Dietrichſtein / Ihr. Kapſerl . Mafeſt. Geheimer Rath und

Ober⸗Hofmeiſter / nach ausgeſtandenerlangwieriger Kranckheit im

71. Jahre deſſen Alters / den 28. 18,. Rov deſſen Leiche man nach der

Fürſtl Dietrichſteiniſ. Herrſchafft Rielasburg nMahrenabgeflüh ,
ret . Hr . Ludwig / Hertzog zu Wüͤrtenberg / zu Eiſenach verſtorben/

den 30. Rov . Hr . Joh. Gottfried /Biſchoffzu Wuͤr/burg aus dem

Hauſe der von Huttenſtein buͤrtig /den 14. 4. Decemb . HerrWil⸗
helm Friedrich / Graf von Sapn und Witgenſtein . Dieſen wet,
den nochmals etliche abgeleble ſehr alte Lente beygefüget : Als
nemlich / ein alter Prieſter von Boiſly bey Garantiete inFranckteich
von 106 . Jahren / der auch noch keinen Zahn verlohten .Ingleichen
einealte Frau zu Coppenhagen im 124. Jahr ihres Alters / welche

J druͤber bey dem beruͤhmte

„

ſchon vor 100. Jahren und nAſtronomo
Tycho de Btahe gedienet .

Beſchrei⸗
— —— — ———
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